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AllerdnrchlanchtigstenGroßherzoge
undHerrn,

Herrn
Georg,

GroßherzogevonMecklenburg,FürstenzuMenden,
Schwerin und Ratzeburg, auch Grafen zn^Sch-werin,

5er LandeRostockund Stargard Herrn sc. '
. ^

SeinemallergnädigftenGroßherzoge
undHerrn

!

allerunkerthänlgst überreicht

vcii»

Herausgeber.





Vorrede.

©er Herr Landdrostvon Kamptzzu Stargard hat die

Güte gehabt, wofür ich hier meinengehorsamstenDank

abstatte,mir das Mannscripteinesvon ihmbis zumJahre

1811 entworfenenRepertorii unsererLandesverordnungen

abschriftlichmitzutheilen.DurchdiesebedenkendeVorarbeit
bin ichveranlaßt,das vorliegendeRepertorinmanzufertigen,
welcheszur Ergänzungdes 1794 von demHerrn wirkli-

chen Geheimen-Ober-Regiernngs-Rathe von Kamptzzu
Berlin herausgegebenenRepertorii und zu dessenFort-
führungbis auf die jetzigeZeit dienensoll. Im Wesens
lichenbin ichbeider Arbeitden Grundsätzengefolgt,wel-
che die Vorredezn diesemletzternWerkeaussprichtund
verweisedahin. Außer den in Folge des Continental?
systems,zur Beschrankungdes Handels ergangenenVer,
vrdmmgen,welcheohnehindurchdie Constitutionv. Zosten

Mai
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Mai 1813 wiederaufgehobensind, so wie außer den durch

den Rheinbund veranlaßtenVerordnungen,habe ich als

temporarangesehenund daher ausgeschlossenAlles, was

von Zeit zu Zeit über Viehseuchen,Kornmangel,außer»
ordentlicheSteuern, Ausgleichungvon Kriegsschaden:c.
verordnetist, so wie alle den Landsturm,das Husaren-
Regiment,Jäger-Corps, Militair-Fuhrwesen,die freiwitli-
gen Beitrage jc. betreffendenVerordnungen. Die seit
1807 erlassenenJndultsverordnungen,welchean sichzwar
temporarsind, habe ich dagegenaufgenommen,und zwar

ihres innernZusammenhangeswegen fammtlich, weil der
Indult, bis auf einige zu Gunstendes Credirvereinsein-
getreteneModifikationen,zur Zeit noch nicht aufgehoben,
vielmehrbereitsfür Schuldner, welchedemCreditvereinbei-
getretensind, hinsichtlichdes ?tcn und 8ren Zwölftheils
ihrer Uebernormalschulden,bis Anton» 1826 bewilligt
ist. — Von der OAGerichtsordnungund der ihr voran-
geschicktenPublicotions-Verordnungv. isten Julius 1818
ist nur das, was streitendeTheileunmittelbarangeht, und
von den Statuten des Creditvereinsnur das aufgenommen,
was den Inhabern von Pfandbriefen zur Wahrnehmung
ihrer Rechte zu wissennöthig ist, oder was andereVer»

ordnun-
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ordmmgenz. B. wegendes Indults, des Concurses:c.
abändert.

Um dem Wunscheeiner systematischenBearbeitungdes
StargardischenRechtseinigermaßenentgegenzukommen,habe
ich nicht nur überall, wo von der Materie schonim von
KamptzschenRepertorioetwas vorfoiiNtrt,diesesangedeutet,
sondernmichauch möglichstbestrebt,das systematischZu-
sammenhangendeunter Eine Rubrikzu bringen. Bei den
Verordnungen'überdie einzelnenRechtsmittelwar es aber
ohne Zerreißungenund Wiederholungennichtausführbar,
sie alle unterEme Rubrik zusammenzustellen.

Rücksichtenauf die Druckkostenhabenmichnochzu fol»
gendenAbweichungenvomv. KamptzschenRepertoriobewo-
gen: ich habe den Namendes Landesherr-,,unter dessen
Regierungdie Verordnungerschienen,nichtbesondersan-
geführt, vielmehrgeglaubt,daß jeder aus dem Dato der
Verordnungihn sichsagenkönne;ich habedas Stück der
Jntelligenzblatter,worineine Verordnungstehet,nichtbe-
nannt, sondernnur durchein * angedeutet,wenneineVer¬
ordnungin denJntelligenzblatternabgedrucktist, weiljeder
BesitzerderJntelligenzblattersodannohneMühenachdem
Dato der Verordnungund vermittelstder, jedemJahrgänge

der
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der IntelligenzblättervorgerücktenInhaltsanzeigensichzu«

rechtfindenwird; ich habe endlichkeinAnnal-Register

über die aufgenommenenVerordnungen hinzugefügt,

weil jeder, der nach einer Verordnung sucht, auch

wissenwird, unter welcherRubrik solchezu findenist.

Uebrigensbin ich nicht ohneBesorgniß,daß ungeachtet

der gütigen Unterstützung,womit so Viele, besondersaber

der Herr Hofrath Götze und der Herr Cammersecretair

Ringwicht zu Neustrelitzmich zur größten Dankbarkeit

verpflichtethaben, mir nochmancheVerordnungentgangen

seyn dürfte. Möge dadurchdie NützlichkeitmeinerArbeit,

welchezugleichihr einzigerZweckist, nicht zu sehr be¬

einträchtigtwerden»
Die erst wahrenddes Drucks erschienenenVerordnungen

wegenHolzgesucheund Kuhpockensind im Anhangenach-

getragen.
Neubrandenburgzu Michaelis1820.

LudwigBocclus,
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Erklärung
der gebrauchten Zeichen und Abkürzungen.

* zeigt an, daß eine Verordnung in den Intelligenzblattern steht,
j- — — daß von der Materie schon etwas im v. Kamptzschen Re-

pertorio vorkömmt.
V. bedeutet Verordnung, und zwar, wo e6 ohne Zusatz steht,

eine unmittelbar vom Landesherr» ausgegan¬
gene Verordnung.

Reg. — Regierung.
OAGericht — Oberappellationögericht.
Canzl. — Justiz-Canzlei.
Eons. — Consistorium.
Gamm. — Cammer.
Publ. — Publicum dum»
Gurr. .— Currende.
Not. — Notificatorium.
Rescr. — Rescript.
Mand. — Mandat.
S. oder s. . — siehe.





Abdecker.
S. Schinder. „

Abendmahl.
S. Confirmation.

Abfahrtsgeld.]
i. * Abschoß-Convention, welche bisher zwischen den hiesigen
und Preußischen Landen bestanden hat, ist von Johannis d. I. an
gänzlich aufgehoben.

Reg. Notif. v. isten August 1800.
1. Die Abschoßgelder sind von den Stadtgerichten zur Regierung,

von den Amtsgerichten zur Rentei einzusenden, nicht aber in die
Bruchcassen zu nehmen, und bei selbigen zu berechnen.

Reg Rescr. an die Stadtgerichte v. 2tenJanuar igo?.Cam-Rescr. an die Aintsgeiichte v. lyten Januar ig»;.
Z-

* Zwischen den hiesigen und Fürstl. Bayreuthschen Landen sind
Abschoß, Abfahrtsgeld oder Nachsteuer gegenseitig nicht mehr zu for-
dern und zu nehmen.

V- vom 'gten Mai igc>g.
4. * Dasselbe gilt zwischen den hiesigen und Fürstl. Psenbnrgischen

Landen mit alleiniger Ausnahme derjenigen Abgaben, welche bisher
adpiosufus oder sonst zu einem Behuse bestimmt gewesen und kein
eigentlicher Abschoß oder Nachsteuer sind.

Reg. V. v, z1l?en Mai igio.
5.

* Auch zwischenden hiesigen Landen und dem Königreiche West-
phalen ist recixioce die ErbschaftS- Vermächtniß- und Vermögens-
Exportation von Abzug, Abschoß und Nachsteuer, auch sonstigen Ab«

A gaben
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gaben befreiet, ohne Unterschied, ob die Erhebung dem FiScuS oder

Commünen oder Patrimonialgerichtsbarkeiten zustehe.

V. v. >9ten Junius iöii.

6. * Zwischen den hiesigen und Königl.Preußischen Landen ist mit¬

telst Übereinkunft rel'p. unterm \yten Julius und 6ten August d. I.

für schon pendente und künftige Fälle gegenseitig bei einem Ver¬

mögens- Ausgang jeder Art der Abschoß — gabella hereditaria —

oder das Abfahrtsgeld —• cenfus emigrationis —, gleichviel ob

solche in die Cassen der Landesherr» oder in die Cassen der Städte,

Märkte, Eämmereien, Stifter, Klöster, Gotteshäuftr, Patrimonial-

gerichte und Corporationen fließen, aufgehoben, ohne indessen die

Gesetze beiderseitiger Länder, welche die persönlichen Pflichten deS

Auswandernden betreffen, durch diese Aufhebung außer Kraft zu

setzen.
Reg. V- v. Listen August »gir,

7'
* Zwischen den hiesigen Landen, mit Einschluß deS Fürsten-

thums Ratzeburg, nnd den Herzogt. Sachsen-Hildburghausenschen

Landen soll eine vollkommene Freizügigkeit stattfinden, der Art, daß

vom i sten Novbr. d. I. alle Abjugs- Nachschoß- oder andere- Expo»

tations-Abgaben, wie solche Namen haben mögen, nicht mehr er-

hoben werden sollen, wonach sich auch Patrimonialgerichte, Städte

oder andere Corporationen, welche sich zur Erhebung solcher Expor«

tations - Abgaben berechtigt halten, zu achten haben. Auf die

sonstigen persönlichen Verpflichtungen des Auswandernden soll diese

festgesetzte Abzugsfreiheit keinen Einfluß haben.

V. v. s4sten November 1312.

8 * Dasselbe gilt zwischen den hiesigen und Herzogt. Sachsen-

Meiningschen Landen gleichfalls vom isten November d. I. an.

Reg. Publ. v. -4sten November 1812.

9.
* Nachdem feit dem 2L>stenApril 1778 zwischen Frankreich

und den hiesigen Landen das Heimfallsrecht (droit d'aubaine) auf¬

gehoben, soll, unter Voraussetzung, daß ein Gleiches den hiesigen

Unterthanen wird in Frankreich zugestanden werden, das Abschoß-

recht (droit d'exclufion et de retenue) in Erbschafts - und Ver»

machtnißfallen gegen Französische Unterthanen in den hiesigen Lan-
de»
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den, ohne Unterschied, ob die Abgaben dem FiScuS oder ander»
Behörden zugefallen seyn würden, gänzlich abgeschafft seyn.

V- v. ivten December 1812.
10. * Seit dem i sten December 18 >2 findet dasselbe zwischenden

hiesigen und den Herzogl. Sachsen«Coburg-Saalfeldischen Landen
statt.

N- v. i6ttn Januar 18*3.
11.* Auf gleicheWeise ist zwischenden hiesigen Landen und dem

Fürstenchum Raßeburg einerseits und den Herzogl. Sachsen-Gothai-
sehen und Altenburgischen Landen, das gemeinschaftliche Amt Röm-
hild mit eingeschlossen, andrerseits, der Abschoß aufgehoben, und
soll dabei nicht auf die Zeit des Vermögenöanfalls, sondern auf die
Zeit der wirklichen Exportation gesehen werden.

V. v. zten April >ü»z.
12. * In Folge des Artikels >8 der deutschen BundeSacte <1.ä.

Wien den izten IuniuS 1815, nach welcher den Unterthcmn der
deutschen Bundesstaaten die Freiheit von aller Nachsteuer, insofern
das Vermögen in einen andern deutschen Bundesstaat übergeht,
zugesichert worden, ist jene Freiheit in vollem Umfang und mit Er-
streckung über die PatrimonialgerichtSgebiete zwischen den hiesigen
und den Großherzogl. Sachsen-Weimarschen Landen seitdem iftctt
Januar d. I. eingetreten.

V. v. >4ten Februar igi6.
15. * In Bezug auf die in vorstehender Verordnung angezogene

Bestimmung der deutschen BundeSacte wird bekannt gemacht, daß
bis auf Weiteres zwischen den hiesigen Landen und der Stadt Lübeck
mit deren Gebiete der Abschoß wechselseitig»och sortdaure.

Reg. Publ. v. 22stm Junius iz>6.
>4- * In Bezug auf die deutsche BundeSacte ist auch zwischen

den hiesigenund den Herzogl. Nassauischen Landen vom ist?» Januar
d. I> wechselseitigeFreizügigkeit in vollem Umfange nnd mit Er-
streckung auf die Patrimonialgerichtsgebiete eingetreten.

23. v. Elsten August igi6.
15. * Die zwischenden hiesigen und Königl. Preußischen Landen

refp. am i/ten Julius und 6ten August iL 11 abgeschlossene Frei«
A 2 zügigkeitS-



zügkgkeits-Übereinkunft (siehe oben 5ub 6) wird auf sämmtliche

jeßige refp. zum deutschen Bunde gehörige oder zu demselben nicht

gehörige Königl. Preußische Staaten ausgedehnt.

Reg. Publ. v. -9sten Mai 18-7-

16. * Zwischen den hiesigen Landen und den Königs. Siciliani--

schen Staaten hört das in letzteren bestandene droit d'aubaine, so

wie das in den hiesigen Landen bisher stattgefundene Abschoß- und

Nachsteuer-Recht in Emigrations- und Erbschaftsfällen fernerhin

auf.
Reg. Notif. v. 'Zten October ^g'8.

17. * Auf die officielle Eröffnung, daß der König von Schweden

und Norwegen unter dem yten December 1818 das Abschoßrecht von

den aus Schweden und Norwegen gehenden Erbschaften gegen alle

diejenigen Staaten aufgehoben, in welchen die daselbst wohnenden

Schaden und Norweger einer gleichen Befreiung theilhaftig werden,

soll von den Erbschaften der in den hiesigen Landen versterbenden

Schweden und Norweger, wenn dieselben nach Schweden oder

Norwegen gehen, von nun an ebenfalls kein Abschoß gefordert werden.

V. v. sosten April ,819.

r8. * Nachdem der König von beiden Sicilien das in dessen

Staaten gegen die Verlassenfchaft hiesiger, daselbst verstorbener
Landeseinwohner und Unterthanen ausgeübte sogenannte droit
d'aubaine (ius albinagii) vom 6ten November >8 >9 an gänzlich
aufgehoben hat; so soll gedachtes im hiesigen Lande niemals statt
gefundene droit d'aubaine auch gegen die Unterthanen im vereinig-
ten Königreiche beider Sicilien im hiesigen Lande nie eingeführt oder
ausgeübt werden. — Dagegen aber verbleibt es in Ansehung der
Wahrnehmung des Nachschosses und der Nachsteuer in Emigrations-
und Erbschaftsfällen von Gütern, welche etwa aus dem hiesigen
Lande in die Königl. Sicilianischen Staaten gehen, unveränderlich
bei der vormaligen Verfassung, mithin wird die Verordnung vom
izten Oktober 1818 (s. oben Nr »6) hiemit wieder aufgehoben.

V. v. gten Mai >020.

Abgaben
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Abgaben(öffentliche).
<5. Hypothekenordnung§. 30.

Abpfandung.
S. Execntion.

Abschied.
S. Zuchthaus Nr. 1 u. 6.

Abschoß.
S. Abfahrtsgeld.

AbtretungeinerForderung.
S. hypothekarischeKlage.

Abwesende,t
S. MilitairNr. 12undMinderjährigeNr. 2.

Abzugs-Recht.
S. Abfahrtsgeld.

Accise.
S. Prediger Nr. 4. Steuer. Wolle. Wollmarkt.

Achsen.
S. Wagengeleise.

Acteneinsendung.
1.Vesammte Gerichtewerden angewiesen, sichbei eintretenden

Appellationenund auf sonstigesErfordern der Obergerichteder Ein-
sendungder Actennicht zu entziehen

V. zurPubl. derOAGO.v. ».Jul ig!8 $.sg in fine.
2.DieJustiz-Canzlei,sowiealleGerichte,vondenennuran

das OAGerichtappellirt werdenkann, sollenstatt dersonstigenEom»
pulsorialienein für allemalangewiesenseyn, ans jeden Fall binnen
4WochennachinterponirterJsppellationdieActenvorigerInstanz
dem OAGerichte originale«- einzuschicken,wofür der Registratur
dieGebühr von 1bis 20 Rtl.'N. ?tel naä) Ermäßigung des iudicii
a quo verbleibt.

OAEOrdnungv. istenJulius ig'L § 'iL-
z. Sollten
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z. Sollten die Acten mehrere Partheien angehen, oder zugleich

andere Punkte, so nicht zur Appellation hingehören, betreffen, und

daher etwa zum weitern Verfahren in der Sache, so weit sie nicht

durch die Berufung suSpendirt ist, in iudicio a quo schlechterdings

unentbehrlichwerden, auch eine Separation und alleinige Verschik-

kung der hingehörigen Stucke ganz oder zum Theil nicht«thunlich

seyn, so hat dasselbein diesemNothfall sogleichdie Abschriftder zu

der Appellationgehörendenund nicht von den übrigen Aten trennba-

ren Actenstückezu veranstalten, und solcheAbschriften oder Auszüge

collatiouirt binnen 6 Wochen dem iudicio ad quod auf Kosten des

Slppellantenzuzustellen.
Daselbst §. 49.

4. * Bei Einsendung der Acten zur Justiz-Canzlei soll jedem

Actenbundeeinegenaue Designation der einzelnenStücke in selbigem,

mit demBen-rken des praefentati und des Tags des DecretS beige»

fügt werden.
Reg. V- vom,9. Mai rg-o und BekanntmachungauS

der Iusiiz-CanzieizurNachachtungfür die gesamm»
ten Niedergerichtev. 29 Mai »320.

Actenseparation.
S. ActeneinsendungNr. z.

Actenoerschickung.f
Nie bei demOAGericht statt findenden ordentlichenRechtSmit«

tel finden theils ihre Erledigung durch die Versendung der Acten an

eine in- oder ausländischeFacultät, bis hiefür ein anderer zweckmäßi-

ger modus eingeführt worden und theils durch Bestellung eines an«

dern Re- und Correferenten, wenn in der Sache von demOAGericht

selbstgesprochenwird. Die Versendung findet nämlichallein in dem

Falle statt, in welchemdas remedium reftitutionis in integrum or-

dinarium und fupplicatioms überhaupt nur einmal zulässig ist, und

zwar in der Art, daß es bei dem erstenvon dem OAGerichte zu erwar«

tenden Erkenntnissevon dem Appellantenabhängt, ob er die Verschik-

kung der Acten an eine nicht excipirte Facultät begehren wolle oder

nicht, insofern die Eile der Sache solchesüberhaupt nichtverhindert,

als worüber die Cognition demOAGerichte verbleibt. Ist auf An«



trag des Appellantendie Verschickungder Acten zu demerstenEr«
kenntnissezugelassen,so wird in der eventualiter zueröffnendenRe-
stittttioneinstanzvon demOAGeri6)te selbstgesprochenundfindetkein
weitererAntragauf Beschickungder Actenstatt. Hatte dasselbeje-
dochdaö ersteErkenntnißselbstabgefaßt, sogeschiehtin reftitutorio
dieEinholung des letztenErkenntnissesdurchVersendungderActen,
falls solchesverlangt wird. — Für die Fälleaber, in welchenjede
Parthei sicheinmaldeöreniedH rcRicutionis in integrum ördlnarii
und der Supplicationbedienenkann, ist das ersteErkenntnißjederzeit
von demOAGerichtselbstabzufassenund dagegenkeinAntrag auf
VerschickungderActenzulassig,welchemAntrage vielmehrallein bei
demerstenversuchtenreinedio reftitutionis in integr. ord. und der
Supplicationzu deferirenist. Das sodannimFalle derReformatio»
der andern Parthei zustandigeremediunl rell. in integr. ord. und
die Supplication kann aber jederzeitnur durch einen Spruch des
OAGerichtömittelstBestellungeinesandernRe-undCorreferentener-
ledigt werden, und findet hiebei kein Antrag auf Actenverfendung
statt.— So vielendlichdieFälle betrifft, in welchengegendas Er-
kenntnißdes OAGerichtökeinweiteresRechtsmittelstatt findet, ist
zur Einholungdesselbender Antrag auf VerschickungderActenunzu-
lässig. Wenn mehr als drei Mitglieder deöGerichts an derAbfaf«
sung einesErkenntnissesTheilzu nehmenrechtlichbehindertsind, soll
dieVerschickungder Acten, iu sofern sienicht ausdrücklichverbeten
wird, ex officioeintreten.

OAEOrduuiigv. i. Jul- igig. §,32.
2. Wenn die Verschickungder Acten ex officio eintritt, wird in

den Ladungenzum RomlationSterminedie Beibringung der Ver-
schickungskostenbei Strafe der Executionaufgegebenund dabeidie
Beibringungder Einredengegendreibisher nichtexcipirteFacultäten
beiStrafe derPraclujion frei gelassen. In den Fällen, da Versen-
dung aufBitte eintreten darf, ist dieseBitte im RotulationStermin
anzubringen,nachheraber nichtweiterzulässig, und erfolgensodann
auf dies Protocolldie VerschickungS-Decrete. Das Schreiben an
die Spruch-Facultät wird nach Rückkehrder Urtel ein Stück der
gerichtl«Acten. Bei Verschickungenex officio sollendieKostender«
selbenm dem Erkenntnissenie von dem Urtheilewegender übrigen

Proceß-



Proceßkostengetrennt werden, sondern gleich denselbeneinemTheile
auserlegt oder compensirt werden, und wird sodann eine Copeidieser
Bestimmung den Acten angelegt.

Dsselhst§ ZZ '

NB Diese letzteBestimmung der OAGOrdnung wegen gleicher
"Beurtheilung der Verschickungökostenmit den übrigenPro«

zeßkosten,wenn vonAmtSwegenverschicktworden, sollauch
bei der Justiz-Canzlei und gesammten Untergerichtenzur
gesetzlichenRichtschnur dienen.

V. zur Publ. der OAGOrdnung v. Jul« i8'8- §. 28.

z.
" In den bei der Justiz-Canzlei anhängigen Concursen

soll die Einholung der PrioritätS-Erkenntnisse von Juristen-
Facultäten und die Versendung der Acten zu diesemZweckenie
anders stattfinden, als wenn

a) von allen Gläubigern einstinunig darauf angetragen wird
und wenn

b) bei eintretendem landesherrlichenInteresse wenigstens die
Hälfte der, nach der Summe ihrer liquidirten Forderungen
zu berechnendenCreditoren darauf antragen wird, in wel¬
chem Falle jedoch die Actenversendung auf Kosten der
Bittenden geschehenmuß.

2.) In den Fällen, wo in der Justiz-Canzlei entweder eine
nicht zu hebende Stimmengleichheit entsteht, oder auch einige
Mitglieder derselbenzu stimmen gesetzlichbehindert sind, derge-
stalt, daß nicht wenigstens drei stimmfähige Mitglieder übrig
bleiben, solldas PrioritätS-Erkenntniß dennochvon keiner aus»
wärtigen Juristensacultät, sondern nach Ermessendes Dirigen-
ten von einer der Meckl. Schwerinschen Justiz-Canzleien oder
von der Juristensacultät zu Rostockeingeholt werden. Diese
Behörden werdensich dergleichenAnträgen unweigerlich unter-
ziehen, dabei aber auf das Verhältniß bloßer Spruch-Collegien
sich beschränken.

3. Dagegen bleibt, nach eingelegten Rechtsmitteln, gegen
die Prioritäts-Erkenntnisse der Justiz-Canzlei, dieVerschickung

der



A —- 9

der Acten an auswärtige Juristen-Facultäten — in sofern sie
nachEröffnung des OAGerichtS annochzulässigseynwird —
nach wievor unverwehrt.

V. v. ,4t?» Julius lg,k.

Actio hypothecaria.
S. hypothekarischeKlage.

Actor communis.
S. Concors.

Adel.
S. Steuern Nr. 12.

Adhäsion.
S. AppellationNr. 14.

Adjudicate.
S. Hypothekenordnung§. zz. Indult Nr. 5»

Administration.
S. Sequester.

Advocaten.f
1. Alle Advocatensollensichgenau, und beiVermeidungscharfer

Strafe nachder Canzlei-Ordnungrichten und es sollhinfüro: '
1) Niemand bei den Gerichtender Advocatur oderProcura-

tur sichbedienen, er habe denn zuvor von der Regierung und
Justiz-Canzleixraevio examine solcheserhalten, und den in
der Canzlei-OrdnungenthaltenenEid wirklichabgelegt.

1) Es sollen hinfüro wenigstens drei Procuratoren allhier
in loci bestelltund beeidigtwerden, von welcheneinejedevor
derJustiz-Canzlei litigirendeParthei einenannehmenund mit
genügsamerVollmacht versehen muß. Diese Procuratoren
sollenalleihnen von ihren Principalen zngesertigtenSchriften
ohne Verzugrevidiren, der Canzlei-Ordnung nach einrichten,
die anzüglichenExpressionenausstreichenund selbigenochmals
unterschreibenund am gehörigenOrt' in'S Gericht überliefern,
sobaldetwas darauf resolviretoder exp?diret,solchesabfordern

B und



mid sofort ihrem prlncZpaU davon Nachricht ertheilen, auch,
wenn es zu insinuiren, dem gegenseitigenProcurator, der es alle-
mal anzunehmenund weiter zu besorgenschuldig, dasselbezustel-
len. Wird ein Procurator hierin saumseligbefunden, so soll er
nicht allein seinem principali cle damno et interefle gehalten
seyn, sondernauch uochabsonderlicharditrarie gestraft werden.
Eiil Procurator soll,was die bloßeProcuratur anlangt, von den
Partheien nicht mehrzu genießenhaben, als von der Unterschrift
i ad 2 Groschennach Bewauvniß der Schriften, und wegen der
Correspondencean die Partheien und deren Advocaten, item
Besorgung der Insinuation dasjenige, was billig ist, nach Pro»
portion seiner Arbeit fordern; machet derselbe zugleich auch
Schriften oder wartet Vorbescheideab, wird erdeßfalls billig
absonderlichbezahlt. WaS hinfüro, infondercheitwas Proceß-
fachen betrifft, nicht von einem ordentlichen Procurator unter-
schriebenist,sollnichtangenommen,sondernsogleichvomCanzlei-
Secretair zurückgegebenwerden, eö wäre denn, daß jemand in
loco wäre und sehte Sachen selbst abwarten sollte.

3) Jeder Advocat soll, ehe er eine Sache annimmt, dieselbe
wohl untersuchen, auch den Partheien soviel möglich zur Güte
rächen, da er aber die offenbareJnjustiz sieht, sichkeineswegsge-
lüsten lassen, selbigedurch böse intrigues zu verdrehen und zu
defendiren,bei Strafe des Meineides.

4) Nachdem die Partheien einen Saß gegen den andern ver«
wechselt,oder fönst die Beschaffenheitder Sachm es erfordert,
ist es höchstnöthig und heilsam,daß diePartheien auch mündlich
vernommenund deshalb Vorbescheideangesetztwerden. Wer
solcheaudientiks ohnehöchsterheblicheUrsachenabschreibt, soll
allezeitdarum, daß er gütlicheHandlung declinirt,in protocollo
als temerarius litigator annotirt, und bei der Sentenz in Con»
demnirung oder Abfolviruug fatione expenfarum Reflection
gemachtwerden,und damit der Expensen halber das Gute nicht
gehindertwerde,so sollenhinfüro die Advocaten und Procurato-
toren für einen Vorbescheidnicht mehr als i Reichsthaler neh-
men, und dieauswärtigen Advocaten keineZehrungskostenoder
Fnhrlohn de iure fordern, es seidenn, daß sie sichdiesfalls mit

den
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den Partheien vorher verglichen, welchenfalls aber und da der
Gegner in expenlas condemnirt wird, darauf nicht reflectirt wer¬
den soll. So sollen auch die advocati und procuratores bei
den Vorbescheiden keine unnütze und weitläuftige Recesse führen,
noch die ganzen Acten unnöthig recapituliren, sondern brev-ibus-
merita caiiiae höchstens in einer 4tel Stunde proponiren, oder
wäre es nöthig, etwas weitläuftiger zu seyn, lieber eine Schrift
fiatt mündlichen RecesseSübergeben, da sie denn allemai in Ent¬
stehung der Güte mit einem rechtlichen Bescheide versehen wer-
den sollen. Wenn sie eö verlangen, kann ihnen in termino
ante lententiain das Protocoll vorgelesen werden, damit sie so
viel gewisserseyen, ob ihre Meinung recht assequiret werde.

5) Die Advocaten sollen ihre Nothdurft in den ordentlich er-
laubten Hauptsätzen vorbringen und nicht einander so in die
Schriften fallen und mit vielen extraordinairen Schriften ein-
kommen, wodurch acta öfters sehr intricat gemacht werden, son-
dern wenn sie das Ihrige vorgetragen haben, so lange warten,
bis der andere *) Mittelschriften, wenn selbige nemlich
die Hauptsache betreffen, sollen, wenn eö nicht die höchsteRoth-
wendigkeit erfordert, ferner nicht erlaubt seyn, noch angenommen
werden. DilationSgesuche, accut'ationes contumaciae und der¬
gleichen nothwendig beim Proceß vorkommende Anzeigungen
sind hierunter nicht gemeint. Die advocati, oder wenigstens die
procuratores, sollen alle und jede Schriften nach ihrem Inhalt
ordentlich als Klage, Exceptionen, Replic, Duplic, probatoria-
les eic rubriciren, widrigenfalls sie von den procuraioribus
nicht sollen übergeben, noch im Gericht sollen angenommen
werden.

6) Bei den letzten Sahen sollen hinfüro gar keine nova er¬
laubt seyn, weniger refciflio eonclulionis erkannt werden, es

wäre

*) Anmerkung. Die hier, sowo? in der vor mir liegenden Ab-schrift, als in dem Abdruck dieses gem. Bescheides inv. KamptzBeitragen V. 412 fehlenden Worte habe ich nichtzu erganzenvermocht, weil das Original in der Justizcanjlei-Registratur nicht aufzufinden war.
B 2



wäre denn, daß ein offenbares intervemens solches anders erfor«

derte, oder aber derjenige, welcher nova allegirt, mit einem Eide
darthun könnte, daß er vorhin nichts gewußt oder auch erbstlg

ist, dem Gegentheil die auf den Proceß gewandten Kosten zu
erstatten.

7) Es soll über die zte Dilation gar keine mehr verstattet wer-
den, sondern das pro re nata angedrohete Präjudiz über den
eonturnacern ergehen, er könnte denn beweisen oder allenfalls

iuramento erhärten, daß es nicht in seinen Mächten gestanden,

eher fertig zu werden.

8) Die advocati fordern die ratt'ones decidendi als ein

Recht; weilen dieses aber mehr wider die gemeinen Rechte, als
daß solches darin verordnet wird, so soll eS dabei auch sein Be-
wenden behalten, jedoch wird eö dem arbitrio iudicis anHeim
gegeben.

9) Eö sollen feilte re^iedia fufpenfiva, nämlich appellatio-

uis, reftitulionis in integrum, nnllitatis etc. angenommen,

sondern darin der Canzlei-Ordnung ftricte nachgelebt werden,
es werden denn die gravamina sofort mit überleben, und, wenn
eS von dem Gerichte verlangt wird, das iuramentum malitiae
soivol von dem advocato, als den Partheien abgeschworen.

10) Die Prorogationsgesuche der fatalium sollen, es sey in
was für einem remedio es wolle, gänzlich abgeschafft seyn, eö sei)
denn, daß der procurator in continenti und offenbar erweisen
oder beschwören könne, daß in solcher Frist es ihm nicht möglich
gewesen, mit seinem principali schriftlich oder mündlich darüber
zu deliberiren, alödann er dem Befinden nach damit möchte zn
hören feyn; denn weil in remedio reftitulionis et nullitatis
6 Wochen indulgiret, ist eö unverantwortlich, länger curfum
iuftitiae aufzuhalten.

11) Den Partheien soll fein Heller mehr als in der Canzlei-
Ordnung enthalten an Sporteln aufgebürdet und des Endes
sollen die Sporteln und Copialien jedes absonderlich notiret,
auch jedweden, ob er seine Sache in duplo übergeben wolle,
freigestellt und den armen Partheien, welche entweder notorie
arm oder das iurame»tum paupertatis schwören können, cre-

ditirt
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ditirt werden; dagegen sollen aber auch diejenigen, welche be-
zahlen können, den Canzleibedienten das Ihrige nicht ganzlich
entziehen. Die Secretarii sollen daher die ExpeditioneS nicht
eher aus ihren Händen zu geben schuldigseyn, es werden denn
entweder die Sporte!» baar bezahlt, oder daß ein procurator
dafür cavire und selbige binnen namhafter Zeit einzuliefern ver-
spreche. Läßt einer die solchergestalt expedirten Sachen gar
liegen, so sollendie Sjwrteln per executionem auf des morofi.
Kosten von ihm beigetrieben werden. Sollte über die Taxe in der
Canzlei-Ordnung sich jemand beschweret finden, so soll ihm bei
geschehenerAnzeige vollkommne Satissaction widerfahren, und
auch jedesmal auf'die extenliones weniger nicht als die expcdi-
tiones die Taxe auf der Seite notirt werden, damit der Richter
sowol als die Partheien in»continenti sehen mögen, ob der
Taxordnung gemäß gesetzt worden. Einem jeden soll erlaubt
feyn, wegen der Tranömissions- und dergleichen Kosten sich von
dem Secretair die Rechnung zeigen zu lassen und seine Roth-
dürft, wenn er Fug dazu hat, vorzubringen.

Gemeiner Bescheid ans der Justiz-Canzlei zu Neu,
strelitz v. 4t«n Februa^r 1712. (cfr. v. Kamptz Bei¬
trage zum Meckl. Staats- und Privat-'Recht
Thl. V. S. 4>2.)

2. Die Advocaten sollen sich in den Terminen vor der Justiz-
Canzlei zu der in der Ladung bestimmten Zeit hinfüro pünctlicher ein-
stellen, wie solches bisher wol der Fall gewesen, und wenn sie oder
die Partheien die Termine nicht beziehen wollen, so müssen sie solch?
zuvor abkündigen.

Circ. aus der Iustiz-Canzlei an die Advocaten v. 2?sten
April 1795.

3. * Die Gerichte sollen jede Schrift, in welcher der Concipient
sichunziemlicheWitzeleien oder gar grobe und beleidigende Ausdrücke
hat zu Schulden kommen lassen, es mögen diese Unziemlichkeiten nun
gegen das Gericht, vor welchemverhandelt wird, oder gegen ein ande-
res Gericht odergegen Partheien gerichtet seyn, auf der Stelle zurück¬
geben und eben so wenig dulden, daß dergleichen unschicklicheDinge
zu Protocoll gegeben werden. Anwälden, welche sich, durch die R?->

traditio»



traditio» ungebessert, wiederholentlich die Einmischung oberwahnter,
zur Sache nicht gehöriger Dinge erlaubt, soll, anderweitiger Vestra-

fung nach Befinden vorbehaltlich, auf kürzere oder längere Zeit, ja
bei nochmaliger Wiederholung auf immer die Praxis genommen
werden.

^ V. v. 2Z. Marz >gi2.

4.
* Das Eindringen der Advocaten in die Registratur der Justiz-

Canzlei wird untersagt und denselben bekannt gemacht, daß künftig die
in dem Collegiengebaude Eingangs rechter Hand befindliche vorderste
Stube, wie in frühern Zeiten, hiemit wiederum zum Aufenthaltsorte
der Anwalde, welche zu den Justiz-Canzlei-Sessionen citirt worden,
bestimmt, dagegen denjenigen Anwälden, welche Acta zu inspiciren ha-
ben, der Aufenthalt in dem Locale, welches als Eingang vor der Regi»
siratur befindlich, angewiesen sein soll.

Just. Canzl. V- v. 14. Oct. 1316.

5. Künftig soll es durch die Jntelligenzblätter, und zwar nach Art
der Anzeigen aus den Landesgerichten im Schwerinschen, bekannt ge¬
macht werden, wenn an einen Advocaten oder Notar die Matrikel er«
theilt worden.

Reg. Rescr. an die Justiz - Canzlei v. 30. Aug. >317.

6. Bei dem OAGerichte darf jeder advociren, der bei den Justiz-
Canzleien zur Advocatur zulässig ist.

OAGer. Ordnung v. 1. Jul. igig §. 26 in fm.

7. Wegen der Gebührentaxe für die Geschäfte der Procuratoren
und Advocaten beim OAGerichte bleibt die nähere Bestimmung vor-
behalten. Jmmittelst soll für gerichtliche Eingaben der Regel nach
ä Bogen j Rthlr. N.Ztel festgesetzt seyn, in andern Puncten aber bei
Formirung und Bestimmung der Procuratur- und Advocatur-Rech-
nungen nach den beiden Justiz-Canzleien bestehenden Grundsäßen
verfahren werden. Doch bleibt dem OAGerichte allemal unbenom-
men, bei frivolen Berufungen und Vorträgen auf Herabsetzung, oder
nach Ermessen gänzlichen Verlust des Honoraiii zu erkennen und sind
wider dergleichen Bestimmungen, so wie gegen sonstige Moderatnr«

Decrete
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Decrere des OAGerichts keinerlei Rechtsmittel, sondern allenfalls nur
weitere Repräsenrarionen zuzulassen.

Daselbst §. 27.

S. Appellation Nr. 12 u. 13. Candidaten der Rechte. Canzlei-
Contumaz. Procuratoren. Rechtsmittel. Vollmachten.

Aeniter.
S. Bauwesen. Domainen. Forstwesen. Medici'nalwesen. Pach-

tungen. Sporteln. Copnlation. Militair.

AcrZte.
S. Medicinalwesen Nr. i. 2. 3.

Afterpachtungcn.
S. Pachtungen Nr. i. 4..

Alleen.
1. * ^eds mnthwillige und frevelhafte Beschädigung der Allee-

Väume aller Art an den Wegen soll mit 32,ßl>, die Abhauung und
Zerstörung eines Baums aber mit 2 Rthlr. N. ?tel oder im Fall des
Unvermögens mit resp. zwölfstündigem und zweitägigem Gefangniß,
oder den Umständen nach sechsbis zwölf, und im Fall mehrere Baume
angegriffen worden, bis an zwanzig Röhrchenhieben bestraft werden,
und wird jede Ortöobrigkeit hiemit beauftragt, die Bestrafung bei Er-
tappung des ThäkerS auf frischer That sofort, ohne Anfehn der Person
und seines sonstigen Gerichtsstandes zu verfügen und zu vollzieh«, an-
derufalls aber das gehörig auSgemittelte Factum der.kompetenten
Obrigkeit zum Verhör und unaufhaltlicher Bestrafung anzuzeigend
Die Geldstrafen sollen dem Denuncianten, und wenn eö daran sehlt,
den Armen des OrtS zu Theil werden.

V. v. 15. Sept. igkg.
2. Das Konsistorium soll den Lehrern au sämmtlichen Schulen in

den Städten wie auf dem Lande durch Circularien aufgeben, der Ju-
gend daö Gemein-Schädliche der frevelhaften Beschädigung der
Baume recht eindringend vorstellig zu machen und sie davor zu warnen.

Reg. 23.an das Eons v>ig. Aug/,g>^-
Almo-



Almosen.
S. Armenwesen.

Alte Familienvater.
S. Leibeigene Nr. 3.

Ameiseneier.
S. Forstwesen Nr. 19.

Amtsanlagen.
S. Hypothekenordnung H. 30.

Amtscbirurgien.
S. Medicinalwesen I. Nr. 4. «3» II-

Amtsphysici.
S. Medicinalwesen I. Nr. 4. 1°. '3« II-

Amtssiegel.
Die Amtsatteste, welche von dem Empfänger sofort unmittelbar der

Cammer übergeben werden und wohin z. B. die Revisionsscheine über

beschaffte Bauten oder Reparaturen, über gesetzte Steinmauern, oder

gebrannte Steine:c. gehören, sollen künftig nicht mit dem Amtösiegel

versehen werden.
Camm. Circ. an die Aemter v. iZ. Nov. ,312»

Anstand.
S. Hypothekenordnung §. 26. Indult.

Anwalde.
S. Advocaten.

Anweisung (Holz-)
S. Forstwesen Nr. 14. 31. 32. zz.

Apotheker, f
S. Medicinalwesen Nr. 1. a. 3.

Appel-
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Appellation.\
I. Sßou den Untergerichtettkann alleinan die Justiz-Canzlei ap-pellirtund querulirtwerden. Die Appellations-Summe wird hiebeizu dreißigReichöthalerN.?tel bestimmt,wobeidieKostennichtmit-gerechnetwerdensollen.

V. zurPub!.b.OAGOrdnungv. i. Iul> »8i&§. 14.
a. In den Fallen,in tvefdjenbieOippetiationan einenhöhernRich¬ter gesetzlichmöglich,soll der Gebraucheines andern bei demselbenRichtereinzulegendenremedii fufpenfiri gänzlichuntersagt und denPartheien in solchenFällen lediglichzur Appellationzu schreitenge-stattet seyn.

Daselbst§. ig.
3. Das OAGerichtwirdcompetentaufdemWegederAppellationund Querel. Die Appellationfindet statt bei Beschwerden,welchegegendenInhalt einerEntscheidungin der Sache, Querel hingegenbeiBeschwerden,welchegegendas richterlicheVersahren oderdieDi-rectiondesProcesseSgerichtetsind, selbstwennauchdurchdiesesVer-fahrenoderdieDirection des ProcesseSEinreden verworfenfeynsoll-ten, derenEinfluß auf auf dieEntscheidungin derSache annochun-ausgemachtist. Wenn in einerappellabelnSache die Beschwerdengegendas VerfahrenunddenInhalt der Entscheidungin der Sachezugleichgerichtetsind, involvirt die Appellationauch dieAppellationauch die Querel; anderweitigeVerbindung beiderfindet nichtstatt.Dochdarf das OAGericht,wenndieFatalien gehörigsolvirtsind,vonrichterlichenAmtöwegendieAnwendbarkeitder einen oder derandernbestimmen.

OAGOrdnungv. 1, Iul^ >g>3.§,Zg.
4. Wer sichdurch ein Erkenntniß der Gerichte, für welchedasQAGmcht unmittelbares Obergerichtwird, gravirt findet, und sichder Appellasionbedienenwill, solldiesesinnerhalb20 Tagen a mo-

111eiito pnblicätionis fententjae oder, wenn das Erkannte in einemohne vorhergegangeneCitation ad äudiendam erlassenenDecret be¬stehet,von demAugenblickder erweislichder Parthei oder ihremlegi-timirtenSachwalde geschehenenInsinuation an, und ohneRücksichtauf Ferien berechnet,demiufcicioa quo schriftlichanzeigen. Diese
C Anzeige,
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Anzeige,welchedie Stelle der Jnterposition und Jntimation vertritt,

sollvor Ablauf der 20 Tage dem Gericht durcheinenNotar übergeben

und von letzteremüber diesenAct dem Appellantenein Document aus-

gefertigt werden. Auch solldieseAnzeigeeinedeutlicheund bestimmte

Anfühuing der gravaminum enthalten. Dies fatale der Jnterposi-

tion ist unter keinerleiVorwande, selbstyicht mit Uebereinkunftbeider

Partheien prorogabel.

5. Die Appellation soll in Grundsage der §§xken z84, Z9r und

428 des LandeögrundgeseßlichenErbvergleichä von 175:5> so weit sie

auf die vorliegenden Verhaltnisse anwendlich befunden werden, in

nachfolgendenFällen, wederzum Suspensiv- nochDevolutiv-Effect, >

folglichüberall nicht stattfinden:

r. In peinlichenund fiöcalischenSachen, welchean Leibund

Lebengehen, es seydarin mittelst inquisitorischenoder accusato-

rischenProtestes verfahren und erkannt worden.

2. Wenn jemand in einer Verfchreibung, einem Contracte

oder sonst sichder Appellation ausdrücklichbegebenhat. Doch

soll dergleichenEntsagung der Appellation und anderer Rechts-

mittel durchContracre oder sonstigeStipulationen für die Zu-

kunft nicht anders von Gültigkeit und Rechtswirkung seyn, als

wenn dieselbein einem besondernVortrage von denInteressen-

ten, nach vorheriger, entweder gerichtlichoder per notarium
geschehenerVerständigung deutlichbestimmtworden.

NB Diese eben fub nr. 2 angeführte Vorschrift der

OAG Ordnung soll— nach der Verordnung zur Pubk.
der OAGOrdnung vom isten Julius i8>8 §.28 —

auch bei der Justiz-Canzlei und gefammten Niederge-
richten zur gesetzlichenRichtschnur wegen Entsagung
der Rechtsmittel dienen.

5. Wenn die in der OAGOrdnung vorgeschriebenenFatalie»
der Appellationnichtgehörigbeobachtetworden.

4« In Sachen, woder Gegenstand der Beschwerde nicht den
Werth von 200 Rthlr. N. ?tel betragt, namentlich auch in fis-
ealischenStraf- und ästimatorischen Injurien-Sachen. In

dies?
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dieseSumme werdendieKosten nichtmitgerechnet. Jahrliche
Hebungenwerdenals Zinsen einesCapitals zu 4 pro Cent ge¬
rechnet. Bei Rechten, welchenichtan Geldegeschaßtwerde«
können, bleibt es dem OAGerichte überlassen,ob solcheder
Appellations»Summe gleichzu achten.

5. Gegen Verfügungen,welcheauf Rechtskrastberuhen,und
gegen sonstigeJnhäsiv-Decrete, so wie gegen ExecutionSvoll-
strecfungen;jedoch der Querel bei begründetenBeschwerden
übet einenetwanigenexceiTumin executione unbeschadet.

6. GegenErkenntnissenach gerichtlichgeleistetenEiden, in
so fern erstereschonvorher vondemEide abhängiggemachtge-
wesen.

7. Wenn bereits 3 consormeEntscheidungenin der Sache
vorhandensind, siemögenunmittelbarhintereinandergesprochen
seynodernicht.

8« Gegen einebloßesonstkeinebeschwerendeClauselin sich
fassendeCitation, sowie gegendiebloßproceßleitendenDecrete
(jedochunabbrüchigder Vorschriftder §§. 38 und 51*)) oder
wenn einer rechtmäßigcirirt ist und keinerechtmäßigeUrsache
seinesAußenbleibensausgeführt hat, folglichin contumaciam
verurtheiltworden.

9. Wenn in klarenund liquiden, auf reineHand und Siegel
beruhendenSchuld- Wechsel-Gelübds- und Bürgschaftssache»
erkanntworden. JedochbleibteinemJeden unbenommen,seine
etwa habendeexceptiones vor demselbenGericht in texarata
anzubringennnd auszuführen,mithin sichdemnächstderAppel-
lationzn bedienen. Wie dennauchder obsiegendeTheil, wen«
er einAuslanderund mit unbeweglichenGütern nichtangesessen
ist, auf die ihm zuerkannteSumme fattfameCaution bei dem
Gerichtezu bestellenschuldigseyn, und dazu angehaltenwerden
soll.

I0« In Injurien-Sachen nicht schriftsässigerPersonen, die
an den vorigenRichterdurchAppellationgekommensind.

Daseist §.41.
6.

*) Siehe Appellation Nr. z- und Querel Nr.z.
Ca
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6. Wegen derjenigen Falle, in welchen die Appellation quoad
effeclum fuspenfivum zwar niä)t, jedooch quoäd e/keotuiN devo-

lutivum gestattet ist, behalt es bei den Vorschriften des Landes-

grundgesetzlichen Erbvergleichs §. 385 — 386 sein Bewenden. Nur

die Bestimmung des §. 385 Nr. i bleibthievonauöbeschiedenund die
Beschwerde gegen eine interlocatoria mera bloß Gegenstand der
Querel.

Daselbstf. 42.

7. Es soll bei den an das OAGericht gehenden Appellationen
das iudicium a quo, so bald demselbendie Anzeige der Appellation
geschehenist, aufhören, competenteSGericht in der Sache zu seyn;
es hat sichmithin alles Urtheils über die Zulafsigkeitder Appellation
oder deren Wirksamkeitzu einemoder beiden Effecten, oder sonstigen
richterlichenVerfahrens gänzlichzu enthalten. —- Von dieserVor-
schristsollenlediglichdie drei Fälle ausgenommenfeyn, wenn ex actis
klar zu Tage liegt, daß

,) das fatale interpofitionis nicht beobachtetworden, oder daß

%)die appellableSumme nichtvorhanden sey, oderdaß

3) durchdie verzögerteAusführung des angefochtenenErkenntnis-
fte demAppellatenein unfehlbarer und nichtzu ersetzenderNach-
theil entstehe, für den Appellanten hingegendergleichennichtzu
besorgensey.

In den Fällen i u. 2, sonffaber in keinem,darf die Appellation im
iudieio a quo sogleich verworfen, und weiter in causa procedirt wer-

den. In demzfen Fall aber — so wie überhaupt in cafibus periculi
bis zur geschehenenAnzeigeder Appellation — darf iudex a quo so
lange mit Ausführung seines Erkenntnisses, in so weit es nöthig ist,
oderden Umständennachmit angemessenenProvisional-Verfügungen
verfahren, bis solchesvom OAGericht inhibirt wird. Sollten dabei
besondereBedenklichkeitenobwalten,sohat iudex a quo auf den An¬
trag der interessircenParthei die Acten sofort unmittelbar an das
OAGericht einzusenden,und demselbenseineGründe für einaußeror-
deutlichesVerfahren anzuzeigen. Es bleibt aber in allen drei Fällen
denen, die sichdurchdas in iudieio aquo eingeleiteteVerfahren verletzt

halten,,



halten,dieQ,uerelbeidemOAGericht frei; appellationes ad causau»
findenüberhaupt nichtstatt.

Daselbst §. 43 — 47 loci.

NB. Die letzte Bestimmung, daß appellaticmes ad caufam
unstatthaft, normtet auch — nach V. zur Publ. der
OAGOrdnung vom i. Jus. 1818 §• *8 — fürdieJustij-
Canzleiund gesammttNiedergerichte.

8. AppellationS- Eide, sogenannte constitutionSmäßigeErklä¬rungen, Terminead cognoscendum gravamina, Legegelder,Dimif-"sorial-Abschiedeund alle andereFörmlichkeitensollenbeiAppellatio¬
nenan das OAGericht gänzlichwegfallen,und nichts der Art wiederin Gebrauchkommen.

3MB.Dies gilt auchhinsichtlichder Justiz-Canzleiund der Un-
tergerichtenachV. zur Pnbl. d. OAGOrdnung §. 28.

Auch sollenbei dergleichenAppellationendie CautionSleistungen
nicht andere als in denFällenstatt finden,welchesichauf denK.386des Landesvergleichsbegründen.

Daselbst §. 50.

9* Wenn an das OAGerichtappellirtwird, so muß der Appellantdie Berufung mit Beilegung des AppellarionSdocumentSinnerhalbdes termini fatalis von neun Wochena die interpofitae appella-
tionis ohne Rücksicht aufFerien einführen und zugleich die gravamina
j.ustifieiren.

Daselbstjf,64.
10. Diesesfatale istquoad introduetionem unprorogabekund dieVersäumungdesselbenmachtdieAppellationallemaldesert.

Daselbst§. 65.
it. Wenn aber bei der richtig geschehenen Introduction zugleichwahrerechtserheblicheBehinderungsgründe,warum dieAusführungder Beschwerdensofortnichthabegeschehenkönnen, demOAG.-richtevorgelegt und bescheinigtwerden, so kanu noch eine Dilation von

3 Wochen zugestandenwerden. Nach deren wiederumvergeblichemAblaufaber sollder Appellantmit der weitern Deduetion präcludirt
und, sowieallemal, wennkeineJustification erfolgt, sofortüber die

Erheb-



Erheblichkeitund den NechtSgnmd der Appellation aus den bloße«

Acten der erstenInstanz genrtheilt werden.
Daselbst §. 66.

12. Sowenig puigatio morae gegen Ablauf der Fäkalien, ohne

Unterschied, und gegen die erfolgte Präclusion anzunehmen oder

darauf zu hören ist, eben so wenig sollendagegen reftitutiones in in¬

tegrum extraordinariae ohne besonders erhebliche, allemal gehörig

zu bescheinigendeund darnach zu untersuchenderechtlichecaufales er-

theilt werden. Das eigneVerschuldender Parthei soll einejete Die»

flitution dieserArt ausschließen. Findet sichaber, daß die Versäu¬

mung durchVerschuldendes Sachwaldes oder Procuratorö entstan-

den, so solldenUmständennachzwar die Restitution ertheilt, derselbe

aber nichtnnr zumErsatz aller dadurch verursachten Kosten angehal-

ten, sondernauchdas erstemalmit einerGeldbußevon 10 bis 50 Rtl.,

nach der Wichtigkeit des Gegenstandes und der Verschuldung, das

zweitemalmit Suspension auf 3 bis 6 Monate bestrafet, im dritten

Wiederholungsfall aber für stets von der Advocatur oder Procuratur

entfernt, solchesauch öffentlichbekanntgemachtwerden.

Daselbst§. 67.

NJ3. Die vorstehendeVorschrift wegen der Restitution gegen

den Ablauf der Fatalien und gegendie erfolgte Praclusion

normirt nach §. 28 der V. zur Publ. d. OAGOrduung

vom i.Jul. 1818, auch für dieIustiz-Canzlei.

13. Das OAGericht hat die Sache zu prüfen, sobald sie dazu ge«

reift ist, ohneeinePräoccnpations-Schrift vom Appellaten anzuneh«

men. Findet es dieAppellationganz verwerflich, so hat es die Acten

mit dem Verwerfungs-Decret zurückzuschicken,zugleich aber nach

richterlichemErmessenden Sachwald des Appellantenin poenam te-

meraxii litigii von 10 bis 30 Rthlr. zu verurtheilen. Im entgegen

gesetztenFall ist auf den eingegangenenIustificatorlibell ein manda-

tum de excipiendo und nach Eingang der Exceptionalien der

Regel nach, unter Erlassung der Rotulations-Ladungen der Acten-

schluß zu erkennen; falls aber die Sache weiterer Erörterung be-

dürfte, vor demActenfchlußannochdieReplic uud demnächstdie Du-

plic zu erfordern, mit der letzterenAuflage aber zugleichdieAnsehung
eines
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eines Rotulationö-Termins zu verbinden. Demnaä^st werden di«
Ladungen zur Anhörung des Urtheils erlassen.

Daselbst §. 6g.

14. Die comtvraino remedii appellationis bleibt beim 031©«'
richt, so weit sie Rechtens ist, die Adhäsion dagegen soll nicht statt fin-
den. Werden aber von beiden Theilen Appellationen über gemein-
gastliche Beschwerden eingebracht, so müssen solchezu gleicherZeit
zum Urtheil gelangen.

Daselbst §. 69.
NB. Nach dem §. 28 der V. zur Publ. der OAGOrdnung

soll diese Vorschrift wegen Unstatthaftigkeit der Adhäsion
auch bei der Justiz -Canzlei und den Niedergerichten
gelten.

15. So viel das Recht des neuen Vorbringens in der Appellations-
Instanz anlangt, so steht eS dem Appellanten, und nach Maaßgabe
dessen auch dem Appellaten frei, Gesehe und RechtSfütze in Bezug zu
nehmen, die bisher nicht angeführt worden, ferner auch aus den bisher
vorgetragenen factischen Angaben Rechte herzuleiten, die bisher nicht
geregt worden. Aber der Bezug auf neue factische Umstände findet,
insoweit er eine murationem Ii belli enthält, überhaupt nicht statt.
Außerdem aber findet er nicht anders statt und soll eventualiter nicht
anders in indicanclo berücksichtigtwerden, als wenn der Anführende
glaubhaft bescheinigt, oder nach gerichtlichem Ermessen körperlich
schwört, daß er die neuen facta während der Verhandlung in der von-
gen Instanz noch nicht gekannt oder sienicht in der Absicht, den Pro-
ceß zu verlängern, zurückgehalten habe. Dahingegen steht eS den
Partheien frei, für ihre bisherigen Behauptungen neue Beweismittel
beizubringen, vorausgesetzt, daß der Beweis nicht bereits desertist.

>' Daselbst §.
NB. Die in dem vorstehenden §. 70 enthaltenen Vorschriften

wegen des beneficii nondum deducta deducendi' et
nondum probata probandi gelten nach §. 28 der V. zur
Publ. der OAGOrdnung vom r. Jul. 181g auch bei der
Justiz-Canzlei und den Untergerichten..

16.



,6. In denjen'gen Fällen, in welchen Nack) Vorschrift der

Rechte und LandeSgesehe summarisch und exii-a ordinem verfahren

werden muß, hat das OAGericht auf Antrag des Appellaten den Um-

standen nach die Frist zur Introduction und Justistcation, so wie die

Fristen zur sonstigen Verhandlung, so weit nothig, abzukürzen, auch

die zur Abwendung der Gefahr oder Sicherung des Rechtes abzwek-

kenden Verfügungen zu treffen und die Sache zur Entscheidung auf

kürzerem Wege einzuleiten, ohne daß hiebei Rotulation oder Verschik-

kung der Acten zugelassen werden darf, wobei im Eingänge der Ent¬

scheidung die befuudene Nichtigkeit der Acten zu bemerken ist.

Daselbst §. 71.

17. Jedoch hat das OAGericht, wenn es die Appellation zur Ver-

sagung des Suspensiv-Effectes geeignet findet, den Bescheid hierüber

möglichst mit der Cognition über die Erheblichkeit der Beschwerden zu

verbinden, oder, insofern dies nicht thunlich wäre, die den Umständen

angemessene provisorische Verfügung zu treffen, und so viel thunlich

die Sache dahin einzuleiten, daß ein Appellationö- Verfahren mit

Versagung des Suspensiv-Effects vermieden werde.

Daselbst §. 72.

18. Wäre aber dennoch ein solches besonderes Verfahren über die

Vollstreckung der fententiae a quo unvermeidlich, so hat das OAGe-

richt entweder dasselbe selbst zu leiten und dabei die§§. 385 uud z86

des Landeövergleichs zu berücksichtigen, oder die Acten zu einstweiliger

weiterer Ausführung an den Unterrichtet zurückzuschicken, solche aber,

wenn die Sache in appellatorio Entscheidungsreif geworden, oder

auch, wenn es nöthig wird, noch früher wieder einzufordern.

Daselbst §. 7z.

S. Forstwesen Nr. 55. Querel Nr. 2.

Appellationes ad caufam.

S. Appellation Nr. 7.

Appellations-Eid.
S. Appellation Nr. 8«

Appeln
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Appellationssumme.
S. AppellationNr. 1.4. 5. 7.

Arbeitshaus(Canfc)
S. Zuchthaus. Leibeigne z. Armenwesen.

Armen-.EidundArmen;Partheien.
S. Advocaten Nr. I.1 r.

Armen-Wesen,t
1. Die Domanial. Prediger sollen von den Beitragen ju den Do¬

manial» Armen-Cassen befreiet seyn.
V- v. 5. November »785-

2. Die auf den Wedemen wohnenden Einliezer find von der Bei«
tragSpflichtigkeit zu den Domanial-Armen-Cassen nicht befreiet.

V. v. 24. Aug. 1786.

z. Von der Verbindlichkeit zur Armengelds-Erlegung sollen in
den Domainen nur die Prediger und Küster, nicht aber Pfarr- und
Kirchen -Einlieger befreiet seyn, siemüßten dann ihr Unvermögen ge«
hörig bereinigt haben.

V. v. 9. Jan. u. 25. Oct. »790.

4. Die Beamten sollenallemal, wenn sieder Cammer Subjecte -
aus den Domainen zur Unterstützung aus den Armen-Cassen empfeh¬
len, gewissenhaftanzeigen:. .

1) wie alt dieselbenfind., welcheGefundheitSumständesie ge¬
nießen, ,, ...

2) ob es unterchänige oder freie Leute sind und wie lange diesel¬
ben im Lande wohnen,

z) ob sieein eigenes Haus oder sonstiges Vermögen besitzenund
ob .sie keine Anverwand/e haben, welche schuldig oder im .
Stande sind, siezu ernähren.

Cammer/Rescr. qn die Aemter v. 7. April 1796.

5. Die Armen in denDomainen sollen durch Beilegung eines Stück
Landes von circa 25 Ruthen zum Kartoffelbau unterstützt werden.

Camm.V- an d. Aemter v. 1. Sept. 1798-
D 6.»
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6. * Von Michaelis d. I. an soll kein einheimischer Arme in den

Städten oder auf dem Lande, weder selbst noch durch seine Kinder und

Angehörige, weder mündlich noch schriftlich, für sich oder für Andere

bettkln. Dagegen ist ein jeder Ort, er scy Stavt oder Dorf, verbun-

den, seine wirklich armen Einwohner, so weit sie sichihr Brod nicht

selbst verdienen können, unter der Direction der Orts-Obrigkeit zu

versorgen und zu ernähren, als zu welchem Behuf ein jeder Einwohner

jährlich die in nachstehenden §§. bezeichneten Beiträge an die Obria-

keit des OrtS zu zahlen hat. —

Von derselben Zeit an soll das Betteln auch keinem fremden und

auswärtigen Armen, Handwerksburschen oder unverdächtigen Reisen-

den im hiesigen Lande gestattet seyn.

V- v. iL. Sept. 1798— §. i.

Es entrichtet sowol zur Ernährung, und Verpflegung der ÖTS - Ar-

men, als überhaupt zur Erhaltung der ganzen gegenwärtigen Armen-

Polizei in den Domainen-Gütern, ohne Unterschied, ob sie in dem rit-

terschastlichen Cataster stehen oder nicht:
Cour.

Rrhl. ßl.
1. der erste Beamte . . . 5 —

2. der zweite Beamte » . . 4 —

3. der dritte Beamte . . . z —

4. Honoratioren, bürgerlichen oder adeligen Standes,
welche auf dem Lande wohnen . . 2 —

5. der Prediger . . 4 —

6. der Pächter { p. Cent von seiner Pacht.

7.'— Holländer | p. Cent von der Pacht.

8. Pachtfischer ^ der über 50 Rtl. Pacht giebt, § p. Cent
von der Pacht, giebt er aber nur 50 Rtl. oder weniger — >2

9. Jnspectoren . . . «. . 2 —

Ackerschreiber
beweibt . » . 1 —

unbeweibt . . . . — 16
10. Ackervogt . . . . . . — 12
11. Gärtner . . . » . — 12
12. Zöllner ^ - » » . — 12

'3-
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1z. Theerschweler
hat er jedoch über 4 Scheffel Acker

14. Pachtschäfer . . .
15. Schaferknecht, der eignen Heerd hat.
16. Fischerknecht, der eignen Heerd hat
17. Hacker
18. Knecht, beweibt . .
19. Hirte
20. Bedienter, beweibt
»i. Jager, beweibt
2a. Koch, beweibt
23. Statthalter, beweibt
25. Erbfitzender Häuschenmann
26. Häuöchenmann mit 1 Handwerk
27. Einlieger
28. Einlieger mit i Handwerk
29. Krüger .....
30. Schmidt .....

wer beide Handthierungen zugleick)hat
wer von beiden zugleich auch Acker in Pacht hat

zi. Schmiede-Gesell ....
32. Mahlmüller . . * . .

mir Acker .
33. Papiermüller . .V .

mit Acker
34. Walkmüller .
35. Oelinüller .....
36. Schneidemüller

Von jeder Mühle wird gesteuert, wenn sie auch in
einem Gebäude vereinigt sind.

37. Mühlenbursche ....
38. Papiermüllergesell
39. ein Pachrvollbauer ....
40. ein Pachthalbbauer und Cossate . .

D 2

Cour.
Rchl. gl.

161
2
1

.1
1
1
2

4
5
2
3
1
1
4

(2

12
I 2
12
12
12

12
12

12
32
12
32

3*

12

2

1

12
12

41.
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Sitt)l. ßl.

4,. ein dienender Volkbauer ... . i —

42. ein solcher Halbbauer und Cossate . . — 24

43. ein Küster . ,
—

44. ein Schulmeister . . . . — 24

45. ein Kirchen- oder Priesterbauer und ColonuS, je nach¬

dem er Dienst- oder Pacht-, Voll-oder Halbbauer ist,

eben so viel als die unter 39 — 42 incl.

46. ein Pfarreinlieger wie andere Einlieger.

47. ein Förster ....... 2 —

48« ein Holzwärter . . . . — 16

49. ein Freischulz . . * , • 3 —

50. Einlieger bei ihm wie andere Einlieger.

51. ein Ziegler . » . . » —»- 32

52. ein GlaSherr 4 —

hat er auch Acker . . . 5 —

53. ein Glafemeister — 12

54. Kalkbrenner . . . . — 32

55. Pottaschbrenner — 32

56. Mollen- und Stabholzhauer . . » — 12

57. Sponreißer . — 12

58. Sager . . . . . — 12

59. Teich- und Brunnengräber . . . . — 12

60. Decker und Kleimer . . — 12

jährlich an das Amt, unter welchem diese Personen wohnen, wogegen

die von den Domanial-Einwohnern bisher an die Domanial-Eqsse

bezahlten Beiträge von Michaelis d. I. aufhören.

Daselbst §. 2.

In den ritterschastlichen uud andern Privatgütern zahlt aber zu

eben diesem Zwecke Cour.
Rthl. ßk.

i. der Gutsherr von jedem nicht verpachteten Hauptgute iq —

». der Gutsherr, wenn er gleich das Gut verpachtet hat,

aber es selbst bewohnt . . . x® —
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Cour.
Rthl. ßl.

z. Honoratioren adlichen oder bürgerlichen Standes,
welcheauf den ritterschaftlichen Gütern wohnen . 2. —

4. ein Prediger . . . . . 4 —

5. der Küster . —
6. der Schulmeister . . . ! —

wenn beideStessen in einer Person vereinigt sind, wird
dochnur 1 Rtl. bezahlt.

7. der Pächter l p. Cent von feiner Pacht.
8. der Holländer ebenfalls £ p.Cent.
9. ein Müller, welcher Acker hat . .
10. ein Müller ohne Acker . » . 1 16
11. ein Handwerker — 32
12. ein Pachtfischer, welcher nur 50 Rthl. oder noch ge»

ringere Pacht, oder nur Fischegiebt . » — 12
13. ein Pachtvollbauer . . . .2 —
14. ein Püchthalbbauer und Cossate . 1 —
15. Vollbauer . . . .»»1 —
16. Diensthalbbaner und Cossate . — 24
17. Priester- oder Kirchenbauer und Colonus, je nachdem

er Dienst- oder Pacht-, Voll- oderHalbbauer ist, eben
soviel als die unter 13 — 16.

18. ein Ziegler . . . , . — 3»19. Tagelöhner,Häker, Hirte, Einlieger . . . — ia
ao. Jäger, Schreiber, Gärtner, Bedienter, Statthalter,

Koch und Knecht u. s. w. der verheirathet ist » . — m
21. Schäfer . . . „ 2
22. Schäferknecht mit eignem Heerd . . . i —
23. Glasemeister . . . . «2 —
34. Glasemacher , . , . . . — 12
25. Theerschweler . . . 1 —
26. Krüger . 1 —

jährlich zur Local-Armen-Casse an den Gutsherrn.
Daselbst §. 3,

3«



3» den Städten, wohin auch in dieser Hinsicht der Flecken Mirow

zu rechnen, soll zwar in Gemäßheit des an dieselben erlassenen Re-

scnptS vom i2ten Mai a. c. der Weg freiwilliger Subscription ge-

wählt, jedoch auf den Fall der Unzulänglichkeit dieses. Weges das

Weitere bestimmt werden.
Daselbst $. 4.

Alle diese Beiträge werden in den Domainen und ritterschaftlichen

Gütern in vierteljährigen Terminen, in den Städten aber in monat-

lichen rati.% bei <Btvafeder gestracktesten Execution, an die gedachten

Obrigkeiten jedesmal vorausbezahlt.
Daselbst $. 5.

Bis zur Vollendung des LandarbeitShauseS zu Altstrelitz, zu dessen

Unterhaltung künftig die eine Hälfte der Beiträge verwendet werden

soll, zahlt aus den Domainen und ritterschaftlichen Gütern jeder Bei-

rragöpflichtige nur die Hälfte, in Ansehung der Städte wird es davon

abhängen^ ob die freiwilligen Beiträge hinreichend sind, den städtischen

Beitrag zum Landarbeitöhause aufzubringen, oder ob selbige erhöhet

werden müssen.
Daselbst §. 6.

Vorstehende Beitrage erhält die Ortöobrigkeit zur Loeal-Armen«

casse, deren Administration in den Domainen dem Beamten, in den

ritterschaftlichen Gütern der Gutsherrschaft und in den Städten dem

Magistrat zusteht. Reicht diefe Casse zu den ihr obliegenden Aus-

gaben nicht aus, so muß in den Domainen die Cammer, in den rit-
terschaftltchen Gütern aber der Gutsherr das Fehlende ans eignen

Mitteln Erschießen, ohne dieserhalb eine andere Beihülfe von den
Hintersassen fordern zu können, wogegen aber beide zu einer Rech<
nungsablage nicht verbunden sind.

Daselbst §. 7.
Aus diesen Local-Armencassen werden

1. einheimische OrtS-Arme ernährt und verpflegt.
2. wird in den Städten den ausländischen unverdächtigen, nicht

von der Btttelei Profession machenden Armen und Reisenden
ein notdürftiger Zehrpfennig gereicht und

3. werden die zweckmäßigenAnstalten jtt Abhaltung der Vaga-
bonden und des losen Gesindels getroffen.

Daselbst K. Z.
Jeder
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Jeder OrtS-Arme und Hülfsbedürftige sollaus dieserCasse so vielerhalten, als er mich seiner individuellen Lage bedarf zu seinem undder Seinigen Unterhalt, insofern er durch Krankheit, Alter oder an-dere Gründe unfähig ist, sichsolchenselbstzu verdienen Die Obrig-ketten müssen daher genau ausmitteln, welcheEjnwohner zu selchenArmen zu rechnen, ob sie sich gar nichts oder nicht vielleichtetwasverdienen können, und hienach müssendie Armengelder verthcitt wer-den. Die Obrigkeiten haben dabei so zu verfahren, daß di? Anstel-
iung der Bettelei mit Gereä^tigkeit, Menschlichkeit und Nachdruck
zu fordern ist.

Daselbst $. 9.
Sollte demnach ein einheimischerArmer von Michaelis d. I. anauf irgend eine Art von Bettelei ertappt werden, fei es auch wo eswolle, in- oder außerhalb seines Wohnorts, so wird er
i. bei der erstenBetretung von den Husaren arretirt und entweder

an die Obrigkeit seinesWohnorts oder de* Orts, wo er arretirt
worden, abgeliefert, je nachdem es die Umstände erfordern, in-dem, so fern der Wohnort weiter als eine halbe Meile, der Bett-ler an die Obrigkeit des Orts, wo er arretirt ist, abzuliefern,
von derselben aber an die Obrigkeit feines Wohnorts weiter zutranSportiren ist, wofür die Transportkosten aus der General-Armen-Casse zu erstatten. Von beiden Obrigkeiten aber ist derBettler nachdrücklichstanzuweisen, sich bei Vermeidung harter
Ahndung des Bestelnö zu enthalten. Denn wenn

».derselbe zum zweitenmal auf der Bettelei ercappt wird, so soll ervon der Obrigkeit feines Wohnorts durch Gefangniß bei Wasserund Brod und andere nachdrücklicheStrafe bestraft werden.Wird er

z. zumdrittenmal ertappt, fo soller durch seineWohnortSobrigkeitauf zweiJahre zum Land-ArbeitShause nach Altstrelitz abgeführt
werden.

Daselbst $. 10.
Die Unterhaltung eines solcheneinheimischenBettlers in dem Ar-beitShaufe, so wie der Transport dahin, geht aufKosten der General-

Armeu-Casse. Der Transport geschiehtzu Wagen oder znFuß, je
nachdem
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nachdem ti die Umstände erfordern, durch sichereLeute, die ihn entwe--

der ganz bis Altstrelitz oder, nach dem Dafürhalten der abwesenden

Obrigkeit, zum weitern Traneport bis an die nächsteObrigkeit bringen.

Der Transport geschieht auf dem graben Wege und die Weiter- und

Ablieferung gegen Scheine. Die Kosten des Transports werden all-

jährlich bei der General-Armen-Casse von jeder Obrigkeit liquidirt,

und darf keine Obrigkeit sich solchemTransport entziehen, bei Strafe,

daß solcher auf ihre alleinige Kosten beschafft werden soll.
Daselbst $. u.

Zur Erleichterung dieser Verordnung soll fortan keiner mehr an eiu»

heimische Bettler Almofen geben, mit Ausnahme der sogenannten

HauS-Armen, so lange solchenicht in öffentliche und eigentliche Bett«

ler ausarten. Unterstützungen außer den gewöhnlichen Beiträgen ha-

ben die Geber an die Ortö--Armeu-Casse zu schicken.
Daselbst §. 12.

Alle Obrigkeiten, besonders in den Städten, haben durch zweckma-

ßige Verpflegung, strenge Aufsicht, besonders durch gute Instruction

der Stadt- und Polizei-Unterbedienten dem Unfugs der Bettelei von

einheimischen Bettlern zu steuern.

Daselbst $.13-

Auswärtigem Bettelgesindel und Vagabonden wird das Land un¬

tersagt, unverdächtige, reisende, mit gehörigen Pässen versehene hülfs-

bedürftige Ausländer erhalten aber in den Städten aus der Local-Ar«

mcn-Casse einen bis zum nächsten Orte ausreichenden Reise- und

Zehrpfennig, nicht aber auf dem platten Lande.

Daselbst §. »4.

Von den reisenden Handwerksburschen, weiche weder in den Stab«

ten noch auf dem Lande irgend betteln dürfen, erhalten diejenigen,

welche kein geschenktes Handwerk haben, in den Städten von den

Obrigkeiten einen angemessenen Reise- und Zehr-Pfennig zum weitern

Fortkommen, diejenigen aber, welche ein geschenktesHandwerk haben,

dürfen in den Städten bei den Meistern ihrer Profession, aber auch

nicht weiter, handwerksgebrauchsmaßig ansprechen, wobei sie sichzu

begnügen haben.
Daselbst §. 15.

Bettelt
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Bettelt ein fremder Reisender und Handwerksbnrfchedennoch, so
soll er

i. auf den ersten BetretnngSfall von den Husaren über die Grenze
gebracht und unter Androhung, in das Land-Arbeitshaus ge-
bracht oder noch härter bestraft zu werden, deöLandes verwiesen
seyn.

*. so fern er zum zweitenmal im Lande betreten wird, er mag bet«
teln oder nicht, von der Obrigkeit des OrtS, wo er zum zweiten-
mal ergriffenist, als an welcheer abzuliefern, auf zwei Jahre in
das Land-Arbeitshaus abgeführt und nach deren Ablauf mit
dem Bedeuten entlassenwerden, das hiesigeLand zu meiden.

z. beim dritten BetretungSfall gle'chergestalt auf 4 Jahre in das
Land-Arbeitshaus geführt werden, in welcheser

4. bei derviertenBetretung aufLebenszeitauf gleicheWeifege-
schicktwerden soll.

Daselbst §. 16.

AuS der Lscal-Armencasse müssenauch die an dem Orte krankge-
wordenen hülssbedürstige» Fremden ernährt und verpflegt und bei de-
ren Absterben beerdigt werden, wobei der Mißbrauch, dergleichen
Kranke weiter zu transportiren, nachdrücklichverboten wird.

Daselbst §. 17.

Auslandische Vagabonden, Zigeuner, loses Gesindel und wegen
Mangclan Passen oder sonstverdächtigePersonen, siebettelnodernicht,
sollennicht geduldet, vielmehrvon den Obrigkeiten aus Kosten der Lo-
cal - Armencassenüber die Grenze gebracht oder zu diesemZweck den
Husaren überliefert, im zweiten BetretungSfall auf zwei Jahre, beim
dritten auf 4 Jahre, und beim vierten auf Lebenszeit zum Land-Ar-
beitöhauseabgeliefert werden.

Daselbst §. ig.

Auf die mit Steckbriefen Verfolgten ist von allen Obrigkeiten zu
vigiliren und sind den in dem Bezirk commandirten Hufaren, welche
hierauf besonders angewiesen sind, solche Steckbriefe bekannt zu
machen.

Daselbst§. ig. '

E Bei



Bei Jahrmärkten im Ort oder in der Nachbarschaft haben die
Obrigkeiten ihre Aufmerksamkeit zu verdoppeln.

, Daselbst §. 20,

Unter Bezug auf die Edicte vom i November 1745 und 9. Mai
1764, so wie auf die wegen des Letzteren am 2. April >772 erlassene
Renovatov-Verordnung wird den Krügern zur Pflicht gemacht, Nie-
wanden, von dessen Umständen, Gewerbe und Lebensart sie nicht satt-
sam unterrichtet sind, und der keinen Paß aufweisen kann, ohne An-
zeige und Vorwiesen der Obrigkeit bei sich einen Aufenthalt zu geben,
bei Verdacht solchender Obrigkeit und deren Stellvertretern, auch den
Hufaren sofort anzuzeigen. Sie haben den Fremden diese Verord-
nung gegen das Betteln bekannt zn machen, die Obrigkeiten, auch die
Pächter und Schulzen aber sollen auf die Krüge fleißig vigiliren.

Daselbst §. 2,.

Unverdächtig reisenden, mit gehörigen Pässen verfehenen Fremden
soll dagegen der Durchweg durch dies Land nicht erschweret werden.

Daselbst §. 22.

Zur nachdrücklichen Handhabung dieser Verordnung soll zu Altstre-
lih ein Land-Arbeitshaus erbauet werden, nach dessenVollendung die
oben §. 10, 16 u. 18 festgesetzteAblieferung der Bettler eintritt.

Daselbst §. 23 und 24.

Die Unterhaltung des Land -Arbeitshauses und der darin aufge¬
nommenen Subjecte geschieht, bei Unzureichendheit der Zucht- und
Arbeitshaus-Casse, aus der General-Armencasse, zu welcher die Halb-
scheid der Beiträge der ritterschaftlichen Hintersassen (§. 3 u. 6) abge¬
liefert wird und zu welcher Ssreniüimns und die Ritter- und Land-
schaft zu drei gleichenTheilen beitragen.

Daselbst K. 25.

Nächst den Obrigkeiten haben die Husaren, nach der unter A. anlie¬
genden Instruction, darauf zu fehen, daß weder Einheimische noch
Vagabonden betteln, auch kein lofeö Gesindel im Lande umherstreife.

Daselbst §. 26.
Diesen Husaren ist ein jeder erforderlichenfalls alle Hülfe zu leisten

schuldig, besonders aber soll man ihnen die Bettler und Vagabonden
anzeigen und bei deren Arretirung behülflich seyn.

Daselbst §. 27,
Die
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Die Obrigkeiten und deren Stellvertreter müssenden Husaren
1. den gehörigen Schein über deren Anwesenheit,und
2. einen Schein über die gescheheneAblieferung einheimischer

oder fremder Bettler und Vagabonden geben,mit Bemerkung
der Zeit der Arr^irung und Ablieferung, des Namens und
resp. Wohnorts des Abgelieferten..

DaselbstF. 2Z.
An den Wegen und besonders an den Grenzen sind zweckmäßigen

Orts binnen 14 Tagen Warnungs-Anzeigen anzuschlagen, „daß im
hiesigen Lande das Betteln und Herumstreifen einheimischenArmen
sowol als fremden Vagabonden bei nachdrücklicherStrafe verboten
fey." *).

Daselbst §. 29.
NB. Die dieserVerordnung fub A. anliegende Instruction wegen

der Husaren enthält im Wesentlichen Folgendes:
Zur Sicherung vor Bettlern und Vagabonden sollen

durch das ganze Land, welcheszu dem Ende in 7 Districte
getheilt ist, dergestalt Husaren commandirt werden, daß zu
jeder Zeit in jedemDistrict ein Husar anwesend seyn muß.
Die Husaren sollen,ohne Rücksichtauf Witterung, Sonn-
und Festtage, ihren District durchreiten, und den Bettlern
und Vagabonden nachspüren, zn dem Zweckauch besonders
genau die Krüge Visitiren. Sie haben sich überall bei der
Ortsobrigkeit oder deren Stellvertretern, als Pächtern, In-
spectoren,Schulzen zu melden und sich an jedem Orte, wo
sie übernachten, über ihre Anwesenheit ein Attest geben zu
lassen. Bei ihrer Ablösung durch andere Husaren haben
sie dem commandirenden Officier, der solchemonatlich zur
Regieruug einliefert, Rapporte abzustatten, aus welchen
hervorgeht, an welchenOrten siegewesen, wo sie übernach?
tet, woraus auch der Name, das Geschlecht, Alter, Ge-

———_werbe

) An merk. Wegender in dieser Verordnung enthaltenen, dasZuchthaus betreffendenBestimiunngenf. unter Zuchthaus Nr. 2.
E a



werbe und Vaterland der von ihnen Arretirten, der Ort

und Grund der Arretirung und der Ort, wohin sie solche

abgeliefert, ersichtlich semtmuß. Hier im Lande wohnhafte

Bettler sollen sie, wohnen solcheüber eine halbe Meile von

dem Orte der Ertappung, an die Obrigkeit des letzter»
Orts, sonst aber an' die Obrigkeit deö Wohnorts abliefern.
Auswärtige zum erstenmal betroffene Vagabonden bringen

sie über die Landesgrenze unter Androhung, bei Strafe des
Arbeitshauses nicht wieder sich im Laude sehen zn lassen,

dafern solche Vagabonden aber zum zweitenmal ergriffen

werden, sind sie von den Husaren an die OrtSobrigkeit abzu-
liefern. Auf die mit Steckbriefen Verfolgten, sodann auch

auf die Handwerksburschen, deren Kundschaft von ihnen,

wenn sie betteln, zu examiniren ist, haben die Husaren zn
vigiliren. Sie sollen auch bei eintretenden Jahrmärkten
besonders thätig seyn und schon drei Tage vor dem Markte

die Gegend um die Marktflecken, etwa eine halbe Meile im
Umkreise, patroulliren, das verdächtige Gesindel an die
Obrigkeit des Marktfleckens und, falls solcher nicht

zu diesem Lande gehört, an die Obrigkeit des Ort6
der Arretirung abliefern, am Tage nach dem Markte
aber anfragen, ob etwa eingebrachte Vagabonden über

die Grenze zu rransportiren sind. Der die Husaren com-
mandirende Ossicier soll einen oder zwei Husaren auch
nach dem Jahrmarkts-Orte selbst zur Assistenz bej Erhal-
tnng der inner» Ordnung schicken. Endlich ist den Husa¬
ren zur Pflicht gemacht, unverdächtigen Fremden nicht un-
höflich zu begegnen und sie auf der Reise nicht aufzuhalten,
den Einwohnern dieses Landes und besondere allen Obrig-
feiten mit gebührender Achtung zu begegueu. Abforderun-
gen oder gar Erpressungen unentgeltlicher Leistungen sol-
lrn sie sichnicht erlauben, sondern alles baar bezahlen, weS-
wegen alle Krüger und Gastwirthe bei Verlust ihrer For-
derungen ihnen nichts borgen sollen. — Auch die Bettler
und Vagabonden sollen von den Husaren mir Menschlichkeit
behandelt werden.

7-
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7. Bei Untersuchungenüber den Nothstand der Armen in den Do-
Maine« sollen die Beamten die OrtSprediger zu Rath? ziehen, und,
finden sichNochleidende, gutaä)tliche Vorschlägebei der Cammer we-
gen Unterstützungmachen. Solche Arme, welchenoch einigeKräfte
besitzen, sollen vorzüglich außer der sonstigen Unterstützungeiniges
Kartoffelland erhalten und die Beamten sollen diesenAcker von den
Pächtern und Bauern zu erhalten suchen, auch dasjenige, was etwa
dafür bezahlt werden müßte, den Armen am Armengelde in Anrech¬
nung bringen und den Verpächtern ausbezahlen. — Nur diejenigen
Domanial- Armen,sollenArmengeld erhalten, denen ihre Kräfte die
nochwendige Unterstützung versagen, und welche keine Verwandte
haben, welcheihnen diese geben könnten.

Camin.Nescr.an die Aentter v. igten Oktober179g.
8. Die Beamten sollenvon Michaelis d. I. an mich von den För¬

stern , nachMaaßgabe der General- Verordnung, in ihren Ämtern
dir Armengelder einnehmen.

Camin.Rescr.an die ZlemtervomZ. Febr. ,799.
9. * Der §. 14. der Verordnung vom i2ten September >798

(siehe fub No. 6,) ist dahin erläutert, daß die Verbindlichkeit der
Landschaft zur Reichung eines Zehr-^und Reisepfennings sichnicht
weiter als auf die Handwerksburschen erstreckensoll, doch Fälle der
Roth ausgenommen, in welchen jedes städtische Armen-Collegünn
den Gefühlen der Menschlichkeit von selbst schon Gehör geben
wird.

Reg. V. vom igten Decbr. >799.
iö. * Sowol in den Städten und Flecken, als auf dem Lande sol-

len bei künftigen Regulirungen des Nachlasses solcher Personen,
welcheaus den Orts-Armen-Cassen Unterstützungögelderempfangen
haben, nachdemzuvor die Beerdigungs- und sonstigenKosten, auchdie erweislichen Schulden des Verstorbenen von dem gesammten
Nachlasseabgezogensind, dieseaus den Local-Armencassen-Register
zu extrahirendrn Gelder, als Vorschüsseaus dem übrig bleibenden
Nachlasse, so weit selbiger reichet, ersetzetund an die Orts-Armen-
Casseausgezahlt werden. Der Ortsobrigkeit bleibt es übrigens über-
lassen,ob sie bei eintütenden ganz besonderenFällen, vorzüglichwenn

der
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der Verstorbene unmündige, unversorgte Kinder nachlaßt, auf die
Wiedererstattung des Vorschusses zur Armen-Casse ganz oder zum
Theil Verzicht leisten und davon dem Gerichte des Orts Anzeige
machen will.

V v- 8- Iul. igoi.

11.* Vorstehende Verordnung ist auch auf den Nachlaß von Blöd-
sinnigen und Wahnsinnigen, welche auö öffentlichen Lassen unterhal-
ten worden, erstreckt.

V. v. 15. Jun. '805.

12. Alle Unterstützungen aus den Domanial> Armenrassen zur
Erziehung verwaister uud armer Kinder sollen, wenn nicht bei der Be-
willigung ausdrücklich ein anderer Zeitpunkt bestimmt worden, mit
dem eintretenden iZtenJahr jedes einzelnen Individuums, oder mit
der Einsegnung desselben,wenn diese schon früher geschieht, von selbst
aufhören und die Beamten sollen dieses nicht nur genau befolgen, fon-
dern auch in der Armengeldö-Berechnung bei jeder Ausgabe zur Un¬
terstützung von Kindern deren Alter bemerken.

Camm. Verordnung an die Aemter v. 25. Nov. iLag.

!).* Wenn darüber Beschwerden geführt worden, daß der§. 17
der Verordnung vom 12. Sept. 1798 (s. oben Nr. 6), nach welchem
erkrankte hilfsbedürftige Reisende nicht weiter tranöportirt, sondern
au? der Ortö-Armencasse verpflegt und eventualiter beerdigt werden
sollen, nicht durchgangig beobachtet werde, so wird derselbe hiemit er-
neuert und dabei noch festgesetzt,daß, anderweitiger Bestrafung vor--
behalrlich, der letzteOrt, welcher dergleichen Kranke tranöportirt hat,
alle Kosten der Cur und im Sterbefall auch der Beerdigung zu trage»
hat.

Reg. V. v. 12. Mai »g'Z.

Arrestf
S. Brandversicherung.Gerichtsstand1. Hypothekenordnung§.14.

Hagel-Assecuranz.

Arrha.
S. Procuratoren.

Aubaine
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Aubaine (droit d'),
S. Abfahrtsgeld Nr. 9 und 16.

Aucüonsgebühren.
S. Sporteln Nr. 1.

Auseinandersetzung(gerichtliche)
S. Gerichtsstand Nr. z. Hochzeiten Nr. 1 u. 2.

Avocation.
3» fo ferne das OAGericht eine Sache zur Avocation geeignet findet,bleibt es ihm überlassen,dieselbeeinem andern, wo möglich, coordinir-ten Gerichte zu übertragen.

OAGOrdnung v. 1. Inl. iglg. §. 5z. in Kn.

Bäcker.
S. Taxen Nr. 1, 2«

Bankerott.
S. Concurö.

Bauern, s
S. Domainen Nr. 2. g. Hofdienste. Pachtungen Nr. 2. Liefe¬rungen. Leibeigne.Nr. ). Zollwesen Nr. z.

Bauholz.
Vei unausbleiblicher wöchentlicher Karrenstrafe ist den Bauern, de-ren Knechten und allen andern mit Fuhrwerk umgehenden Ein¬wohnern in 0M Domainen verboten, von dem Bau- oder andern

Holze



Holze, welches ihnen zu fahren aufgegeben wird, eigenmächtig und

ohne Erlaubniß das geringste zu kürzen, um etwa leichtere Fuhren zu

bekommen.
V- v. 2g. Marz 1767.

S. Häuschenleute.

BauhüMelder. f
S. Steuern Nr. 12.

Btkmne.f
S. Alleen.

Bauten (geistliche).
S. Forstwesen Nr. 1.

Bauwesen(in denDomainen).t
1. Das Baudepartement zu NeustreliH soll auf keine unmittelbar

bei derselben gemachte Bau- und Reparatur-Anzeige aus den Domai-

uen re^?eetircn, es fey denn pericuhmi in mora, und eö hat darüber

keine Anträge unmittelbar bei der Cammer einzubringen, vielmehr

solchesogleichauf die durch die Aemter vorzunehmende Zimmerbesich-

tigung zu verweisen; eö bleibt aber dem Baudepartement unver-

wehrt, und es wird selbst der Cammer zum Wohlgefallen gereichen,

wenn dasselbe auf Erfordern der Pachter und auf deren Kosten Risse

und Anschläge zum Zweck der Einreichung beim Amte zu entwerfen

übernehmen wird.
Camm.Nescr. an das Daudepartement v. 4Iul. >792.

2. Es haben r. die Beamten bei den Baurevisionen auf die von

den Pächtern contractlich zu beschaffenden kleinen Reparaturen, auf

die neu zu deckendenFächer, das Ausflicken und Forsten der Dächer

jedesmal genau zu sehen und über den Befund zu berichten.

2. In diefem Rcvisionsbericht sollen a. keine Antrage wege«

Nutz- und Nadeholz aufgenommen werden, weil die Competenten

sichdeßhaib unmittelbar beim Forst-Collegium zu melde» haben,
b.



b. keineAnträge um neue Anbaue derHäuschenleute, indemdie
Beamten hierüberbesonderszu berichtenhaben.

z. Die Beamten sollensichguter Zimmer- und Mauermeister
zu den Anschlägenbedienenund nichtverbundenseyn, die nach-
stenzu nehmen, jedochmüssensieaus hiesigemLandeseyn. Die
Beamten sind sür die Fehler derselbenin ihren Rissenund An-
schlagenverantwortlich.

4. Bei den Holzanschlagensind nicht nur die verschiedenen
Holzsorten und deren Stückenzahl, sondern auch Länge und
Stärke derselbengenau zu specificiren; bei der Angabe der Lat-
ten ist es genau zu bemerken, ob es geklöbteodergeschnittene
seynsollen, sowieauch derenLängeund Stärke.

5. Wo bei Bauten und Reparaturen Holz geschnittenwerden
muß, haben die Beamten dahin zu sorgen, daß das geschnittene
Holz jederzeitdurch einen glaubhaften Sachverstandigen oder
in dessenBeiseyn aufgemessen,und das Schneidelohn beschei-
nigt werde.

6. Die Sohlen neuer Gebäude sollenauf ausgetrockneteFun-
damente, niemals aber auf Klötzegelegtwerden.

7. DieBeamten sollenauch diegeistlichenGebäude in denDo-
mainen mit besichtigenund derenBefund nebstAnschlägenund
Rissen, wie auch Materialien- und Kosten-Verzeichnissealle
Jahr den >sten September zur Regierung einsenden.

8- Die Beamten sollen alljährlich einen General-Kosten-
Conspectin Ansehungder Kostenwegen der Bauten und Repa-
raturen ihren Revisionsberichtenbeifügen.

Camm.V. an dieAemterv. »9.Mai 1793.
3. Die Pachter sollenihre Baugelder nichtvon derPacht abziehen,

sondern ihre Liquidation 4 Wochen vor dem Termin einreichen.Auch die Beamten sollen alle solcheden Pächtern contractlichzu ver-gütigendenBaugelder gleichfalls4 Wochen vor Weihnachten späte-
stenS mit ihrerBerechnungeinberichten.

Camm.Currendev. 12October1793-
4. Es foü künftigin denBaurevisionSprotocollengenau die Länge

und Stärke eines einzelnenStückes Holz, als Balken, Sparren,
F Sohlen,



Sohlen, Riegel, Windborge, Bretter, Planken und Latten nach Fuß-
zahl und Zollen angegeben werden.

Camm. Currendev. >7 August1795.

5. Die Beamten sollen bei der allgemeinen Baurevision im So:n-
mer genau nachsehen, ob die accordirten Bauten und Reparaturen
fertig sind. Sind sie nicht fertig, so sollen sie den Pachtern und
Bauern andeuten, daß, wenn sie Anfangs Oktobers noch nichtvoll-
endet seyn würden, das Amt fie fobann attfifyre ßoßen werde beschaf¬
fen lassen. Deshalb sollen nun die Beamten um Michaelis aus
wieder eine Revision halten und die alsdann noch nicht beschafften
Bauten und Reparaturen auf Kosten der Saumigen sogleichanfer-
tigen lassen. Sämmtliche Beamte sind hiefür verantwortlich ge-
macht.

Camm. Currendev. 5. Decbr. 1795.

6. Zu neuen Brunnen auf Bauerhöfen in den Domainen soll wei-
ter nichts als das Holz und ein kleiner Beitrag bewilligt werden; ist
aber daselbst ein alter Brunnen zu repariren, so soll hinsüro bloß daS
nöthige Holz verabreicht werden. Für die Unterhaltung der Dorf-
brnnnen haben die Beamten zu sorgen.

Camm. Currendev. 14.Jun. 1797.

7. Hinfüro sollendie Bretter nicht mehr wie fönst zu 24 Fuß in den
Zinimerbesichtigungs-Protokollen angegeben werden, fondern es ist
bei jedem Baubedürfmß genau die Lange des nöthigen Bretts nach
Fußzahl anzugeben und alsdann solldas Amt bei einer Schneidemühle
die Zahl der Bretter und ihre Lange zur gehörigen Zeit bestellen.

Camm.Currendev. 15. Marz 179$.

8- Da bisher das Bauholz oft zu stark angesetztworden, so sollen
hinfüro ein für allemal die Schwellen von Halbholz 6 — 10 Zoll,
Stiele, Riegel und Bänder aber zu 7 — 8 und 6 — 7 Zoll veran¬
schlagtwerden.

Camm Currendev. 1. April 1793.

9- Bei Scheunen und Gebäuden, die nur wenige Quer- und
Scheerwände haben, spll in Ansehung des Stiel- Band-und Riegel-
Holzesdie vormalige Stärke wieder angesetztwerden können» Wegen

der
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der Stärke der Schwellen sollensichdie Beamten nach der Verord«
nung vom istenApril 1798 richten.

Camm.Currendev. 21.Nov. ,79g.
10. Bei jedem neuen Gebäude in denDomain?» solldas Funda-

ment wenigstens 1 Fuß über der Erde hoch seynund ist dies genau
allemal im ZimmerbesichtigungSprotocollanzusetzen.

Camm.Curr. v. 29.Nov. -79g.
11. Eine Erhöhung des TagelohnSbei den Gesellen und Lehrjun«

gen darf nicht statt finden und in Rechnung Yassiren. Es können
demnachdieGesellenvon Osternbis Michaelis nur 9 gr. und von Mi-
chaellsbis Ostern 8 gr., dieLehrjungenaber von Ostern bis Michaelis
das ersteJahr nur 6 gr, das zweiteJahr 7 gr. und das dritte Jahr
8 gr., von Michaelis bis Ostern 1 gr. weniger an Tagelohn, incl. des
Meistergroschens, erhalten. Sollten sie aber in den Feierstunden
ebenfallsarbeitenund deshalbeherausgelohnt werdenmüssen, so ha-
ben dieBeamten solchesjedesmalin ihren Berichten und Rechnungen
besondersauszuführen.

C.mm. V. an dieAemterv. 5.Febr. igoo.
ia. Die Beamten sollenbei allen Mühlenbauteu und Reparaturen

stecegehörigan Ort und Spelle nachsehen, ob auch das den Müllern
bewilligteHolz wirklichund bestimmungsmäßig verbraucht worden
und darüber jederzeit nach vollführten Bauren oder Reparaturen
berichten.

Camm.Currendean dieAemterv. ig. April lgoi.
13. Künftig sollenalleBau- und Reparatur-Anschläge auf einein

wenigstenszu einemDrittheil gebrochenenBogen entworfen werden,
damitPlatz zu Bemerkungenbleibe.

Camm.V. an d. Aemterv. 5 April »goz.
14.Künftig sollendie Beamten von jedemOrte ihres Amtes ein be-

fonderes ZimmerbesichtigungS-und RevisionS-Protocoll und einen
Holz- und Bretter-Extract abfassenund solchenebst dem General-Er»
tract des Stein-, Kalk-,und Deck-Materials und der Kostenmittelst
der gewöhnlichenjährlichenBerichte zur Cammer einsenden.

Camm.Currendev «8-Febr. i8°3-

F 2- 1>.



i?. Die Domanialpachter sollen ihre Fenster-Reparaturen selber
beschaffen,wenn selbigenicht in Futter-Psösien oder Rahmen, welche
neu gemacht werden müssen,bestehen.

Lamm. Currcnde v. 14.Jan. i8«5.

i6. Bei den Domanial-Bauten sollennur hier im Lande fabricirte
Nägel gebraucht werden.

Camm. Circul. an die Beamten und Baubedienten
v. 14. Febr. iZoö.

,7. Zu Fenster-Reparaturen in den Domamen sollaus den Doma¬
nial-Forsten keinHolz mehr gegebenwerden, sondern die Tischlerha-
ben sichdazu trocfneSHolz zu halten.

Camm.Circul.an d. Beamtenv. 9. Oct. igoS.

18. Die Beamten sollen keineBeischalen mehr in den Bau- und
Reparatur-Anschlagen aufnehmen, weil diese in den Preistabellen
fehlen.

Camm.Circul. v. 21. April 1Q07.
19. Alle an die Cammer gerichteten Berichte und Vortrage der Be<

amten sollen paginirt und die ZimmerbesichtignngS- und Baurevi-
sionS-Protocolle, so wie auch die Berechnungen müssen denjenigen
Vortragen, mit welchen sie zur Cammer eingedickt werden, nach der
alphabetischenOrdnuug beigeschlossenwerden.

Camin.V. v. 12.Sept. 1807.
20. Wassertröge und Wasserrinnen, wie auchSchweintröge außer-

halb der Stalle sind in denZimmerbesichtigungSprotocollennicht mehr
aufzuführen, vielmehrhaben die HauSwirthe dieseBequemlichkeit sich
aus eignen Mitteln anzuschaffen. Bei neuen Bauten sollen die Bau-
er», Feuer-, Windsturm- und Kriegsverheerungen oder aber Verse-
Hungen nach einem andern Dorfe ausgenommen, außer den von der
Commüne bisher stattgehabten Beitragen an Stroh- und Klehmer-
Arbeit, die Kosten des Deckens und KlehmenSallein tragen, welches
ihnen die Beamten bekannt zu machen haben.

Camm. Circul. an die Beamten und BaubeMente«
v. 26.Jan. i8lc>.

Die Ausführung massiverBauten mit bretternen Fußböden ist
künftig zur Vermeidung des Schwammeö so einzucheilen, daß im er-

steil
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stenJahre der Ring mit Dach und Feurung, im zweitenJahre aber
das Uebrigeauszuführen.

Camm.Circ.v. 26.März 7g,Z.
22. Zu Bewährungen sollStrauch- und Flechtholzfernernichtin

denZimmerbesichtizungöprotocollenund Anschlägenangesetzt,sondern
eineandereBewährungSart in Vorschlag gebrachtwerden.

Camm.Circ.an dieAemterv. 17.Febr. ig>g.
2z. Bei künftiger Veranschlagung von Steindachern^oll ttnmer

das Annagelnder Holfter auf den Sparren berücksichtigtwerden. .
Camm.Circ. v. 26.Marz ,gig.

Beamte.
Dieselben sollendieAnliegen der Untergebenennicht abweisen, fon-
dern naä) Erforderniß der Sachen die Antrage derselbengutachtlich
einberichten.

Camm.Refcr.an dieAemterv. io. Oct. ißu.

Beerdigung.Begrabniß.t
S. Schmausereien. Trauer.

Beischlaf.
* Aein Prediger sollwegen des verfrühetenBeischlaft ««chmali-

ger Ehegatten den Bußthaler oder irgend eineandereerhöhet?Tauf¬
gebühr nehmen dürfen, vielmehrsind dieseErlegnissegänzlichausge-
hobenund es wird den Gerichtenverboten, diesegeistlichenGebühren,
wie wol geschehen,mit den Gerichtsgebühreneinzufordern.

V. v. LZ.Junius 1796.

Bescheide(Gemeine).
Aem OAGerichte stehtnicht zu, mittelstgemeinerBescheideirgends
neue Vorschriftenzu erlassen. Bemerkt dasselbejedoch, daß mehrere
Parthelen, Sach- und Anwalde sichwiederholtdieselbenAbweichun-
gen von der Ordnung oder von sonstigendie Proceß-Ordnung ange-
henden Landeögesetzenzu Schulden kommenlassen; so darf dasselbe
diegenaueBeobachtung derselbenin den betreffendenPunkten mittelst

Umlauf



Umlauf und, den Umstanden nach, öffentlicherErinnerung im Allge«

meinen einscharfen, mithin die Partheien, Sach- und Anwalde auf

die einschlagenden Stellen der Ordnung und Gesetze mit Ernst hin«

weisen.
OAGOrdnung v. » Julius >313, §. 56.

Besenreiser.
S. Forstwesen Nr. iK. 22.

Besoldungen,s
l. ^ämmtliche Herzogs. Bediente sollen von Michaelis 1788 an

7 Theile ihres Gehalts in Golde undin kleinern StreliH. Courant,

jedochohne Agio, erhalten.
Camm,V- v. ZoJulius 1788.

a. * Die Verordnung vom 21 Marz 1777*) wegen Verkümmerung

der Salarien ist auch auf die Salarien und Pensionen der Landes»

bedienten und sonstigervom Lande beneficirtenPersonen, diesemögen

von der Ritter- und Landschaft gemeinsam, oder von der Ritterschaft
allein, oder von der Landschaft allein bewilligt seyn, erstrecktund vor«
gedachte Salarien und Pensionen sollen ebenfalls nicht weiter als auf
den zehnten Theil bekümmertwerden können.

V. v. 8 Iunius 1304.

3. *.9luch die Pensionen und GnadengeHalte, welcheSereniilimus
wegen geleisteterDienste oder sonstbewilligt, sotten auf Instanz der
Gläubiger der Verkümmerung nicht weiter als bis auf den zehnten
Theil unterworfen seyn, vorbehaltlich der anderweitigen Bestrafung
solcher Individuen, welche leichtsinnig oder böslich Schulden con-
trahiren.

V. v. 24 April -910.

Bettage, f
S. Fasttage Nr. i. 2.

Bettler.

*) f. v. KamptzRepert. ?->Z.zg.
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Bettler.
S. ArmenwesenNr. 6.

Bibelgesellschaft.
1. * Sereriifiunus habendieErrichtungeinerBibelgesellschaftge«

nehmigtund mittelstRescriptSvom 28 September d. I. demCon-
sistoriodieHauptdircctionderselbenAbertragen.

Notif. aus demConsistoriumv. 14October ,317.
2. * Die Verwendungder, nachderVerordnung vom 10 October

d. I. (s. unterFesttageNr. 5.) am Reformationsfestzu sammelnden
Collectenzur AnschaffungdeutscherBibeln nach Luthers Ueber-
setzung,sollderunrer der Direktion des ConsistoriigestelltenBibel-
gesellschaftobliegen.

Reg. V. v. 25. Novbr. 1817.
S. Postportofreiheit.

Biertaxe.
S. Taxe Nr. 1 u. 2.

Birken,f
S. ForstwesenNr. 18 u. 22.

Blattern.
S. Pocken.

Blöcke,f
S. ForstwesenNr. 36. 40. Schneidemühlen»

Blödsinnige.
S. ArmenwesenNr. u.

Borke.



48 — B

Borke.
S. Eichenborke.

Bouteillen.s
1.* Aie Verordnungen vom i i Marz >767*) und 22 Februar

1792 *) wegen der Pottsbouteillen sind erneuert und dahin erweitert,
daß zur Bequemlichkeit des PublicumS auch die Verfertigung von
1f und 2 Pottsbouteillen gestattet wird, jedochsollenebenfallsselbige
mit demvorgeschriebenenStempel mit der Bemerkung ihres Inhalts
versehenseyn. Von den Wirthen, Wein- und Bierschenken sollen
keineandere als diesegestempeltenund nach dem rectificirten Pott«
maß verfertigten Bouteillen gebraucht werden. Den Glasemeistern
aber soll, wenn sie nach der Erlassung dieser Verordnung überführt
werden, andere als gestempeltennd solcheBouteillen, auf denen der
Inhalt mit f., 11 oder 2 Pott bemerkt ist, verfertigt zu haben,
nicht nur der Vorrath solcherBouteillen consiscirt, sondern sie sollen
außerdem nachdrücklichstbestraft werden. Und wie den Denuncian«
ten des gedachtenVorraths zufallen soll, so soll auch der Hütten«
Herr, wenn sich eine verordnungswidrige Bouteille findet, mit 5»
Rthlr. Gold unabbittlich bestraft und bei fernern Contraventionen
nochüberdeMzur gebührendenStrafe gezogenwerden.

V. v. iz Novbr. 1794.
2. * Vorstehende Verordnung ist aufs Neue eingeschärftund auch

den Husaren die Vigilanz auf die Contravenienten anbefohlen, zu-
gleich aber den Glasemeisternaufgegeben, zum Bedarf der Städte
und des Landes stets zu billigen Preisen Bouteillen vorräthig zu
haben.

V. v. 12 März >307.

3. Den Glasemeisternzu Rödlin und Feldberg ist die Befolgung
vorstehenderVerordnungen besondersaufgegebenund es sollvon den
Polizeibehördenauf derenNachlebung gesehenwerden.

V. v. 19Septbr. agog.

Brand-

*) f. v. KamptzRepert.pag. 42.
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BrcmdversichsnmgsiSocietät(Mobiliar-)
zu Neubrandenburg.

;Die Beamten folleneine genaue Controlleüber die an de«herrschaftlichen,in derselbenversichertenGebäudenvorgehendenVer-
änderungenführen und selbigein dieRisseundTaxeneintragenlassen,
damitdas Nöthige wegenVeränderungder Versicherungssummever-
fügt werdenkönne. Die desfallfigenBerichte sindjedesmalzu Neu-jähr einzusenden.

Cainm.V. an dieAcmterv. 17.Jun. ig,«?.
i. Die Gelder,welchezum Ersatz der Brandschaden resp.zu erle-

Kenund auszuzahlensind, werden

&)denöffentl.oneribus gleichgestelltund gehenallenandern, den
RechtennachbevorzugtenSchulden vor,

b)t>ie rückständiggebliebenen,und während d?s ConcnrseSaus»
geschriebenenZuschußgeldersollen bei entstehendenConcursen
von demCurator, ohnedie Prioritätö-Urtel abzuwarten, sofort
ex malla concurfus bezahltwerden,

c) nichtminderauf bloßeAnzeigedes Directorii oder sonstigerGe-
vollmächtigten,ohnevon selbigeneine weitereBescheinigungzufordern, Mandat* S. C. de exequendo auf die rückständigge-
blieben?Quote und die verursachtenSchäden und Kosten er«
kannt werden,

d) überhauptwederdurch lnhibitoria nochSuspensoria von den
Landeögerichtenbekümmertwerdenkönnen, sondern es muß
darunter die freieund zweckmäßigeVerwendung schlechthinun-
gekränktverbleiben, endlichsollen

e)die aufZinsen verliehenenCapitalienvon denLegegelderniura
piorum corporum erhalten. —

NeueStatute der Mobiliar-Brand-Assecuranzgefeö«
fchastv. 6 Novbr. 18i1 §. Zi und derenfrühere
Landesherr!.Confirmation v. 2z Februar 1803.

S. Hypotheken-Ordnung§. 30.

G Brant-
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Brantwein. f
Ver §. 250 des Erbvergl?ichs soll auf die'Residenzstadt NeustreliH
wie auf alle andere Städte des Landes Anwendung haben und mithin
kein Domanialpächter bei Strafe der Confiscation Brantwein nach
Neustrelitzbringen.

V. v. 27 Marz ,79g.

Brauen und Brennen, f
Dasselbe sollnachMaaßgabe des Landesvergleichsauf demLandettt
den Domainen gänzlicheingestelltbleibenund die Beamten haben den
dagegen handelnden Krügern in den Domainen, auch andern Ein-
wohnern daselbstdieBlasen versiegelnoder die Blaftnköpfe wegneh-
men zu lassen.

Camm.V. v. 30Januar 1760,

S. Taxe Nr. 1 u. 2.

Brautschatz.
S. Concurs Nr. 4.

Brennen.
S. Brauen. Taxe Nr. I. 2.

Brennholz.
S. ForstwesenNr. zo. 3p, Hauschenleute«

Bretter, t
S. ForstwesenNr, 40.'47« 48« Schneidemühle».

Brovtaxe.
S. Taxe Nr. 1. a.

Brunnen.
S, Bauwesen Nr. 6.

Bundes-
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Bundestag.Bundestagsversammlung.
S. GerichtsstandNr. 8.

Bußthaler.
S. Beischlaf.

Butterhandel(nachFürstenberg)
S. Zoll Nr. i i.

Cabimts-Amt.
* Aie sämmtlichenPrillwitzer und Weisdiner Güter, wie auch

das Gut Hohenzieritzsindzu Einem CabinetSamteverbunden.
Notific. v. 2Z.Jul. »Vor.

S. Sportelu.

Calender.f
* Aie Verordnungvom utenOctober 1755 wegendes Verbote«

nenDebitSauswärtiger Calenderwird dahin erneuert,daß allenMes-
ferträgern, Hausirern, Bilder- und andernKrämern, besondersaber
auch den Juden bei Strafe der Confiscationund andererwillkührli-
cher Strafe untersagt seynsoll, mit fremdenCalendernim hiesigen
Landezu handeln. Die Districtöhusarenund Landreiter sollenauf
dieContravenientenachtenund erhalten für jede'100 Stück confiScir«
terCalender,welchesiezur Regierungeinreichen,12 gr. Belohnung.

V- v. 26. Mai 1815'

Cämmerei-Rechnungen.t
Eammtlkche Städte habenalljährlichzu Neujahr dieüber das ver¬
flosseneJahr geführtenCammerei-RechnunAennebstdenMagistrat-

G 2 ' lichen
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lichenund Bürgerschaft!, monitis und deren Erledigung zur Negie-
rung einzureichenund zugleichdie etwa für das laufendeJahr projec-
tirten außerordentlichenAusgaben anzuzeigen.

D. an dieStädte v. 20. Aug. 1304.

Cammer, f
* Älle schriftlichenVorträge an dieselbesollen nicht unmittelbar an
einen der Cammer-Rache eingesandt, sondern ohne Unterschiedde»
Inhaltes unter der Ausschrift: „An die Herzogt. Cammer z« Neu-
fireliH, abzugeben an deu ersten Cammersecretair" befördert
werden.

Notif. aus der Cammerv. ig October1796.

S. Forstwesen. II. Curralien Nr. 5.

Cammer-Bediente.
S. Uniform Nr. ?. Z.

Cammer- und Forst-Cottegium.
S. Forstwesen.Nr.8.10.m»

Cammerherrn-Stab. (Ober-)f
Aarunter stehen hinsüro nur die Cammerherrn^ die Hof-Capelle
und das Theater.

Refcr. an das Hofmarschall- Amt». 9 Iunius 1795.
S. Hofmarschall-Amt.Gütergemeinschaft.

Cammerzieler.
^ie zeitherigenCammerzieker-Beitrage sollennochnicht vermindert,
sondern bis auf weitere Verfügung an den Pfennig-Meister
(v. Holzendorf) nachwievor Übermachtwerden.

Refcr. an dieCammerv. »6August1809.

Candi-



Candidatender Rechte.
* 5flle CandidatenderRechtejedesStandes, welcheaufReception

in die Zahl der hiesigenSachwälde oder auf andere Dienstbeför-
derungAnspruchmachenwollen, habenbeglaubteZeugnisseihres sitt¬
lichenBetragens und Fleißesvon denUniversitätenbeizubringenund
sindder strengstenund sorgfältigstenjuxlstischenPrüfung zu unter*
werfen.

Canzlei--Notif. v. 20Februarißoi.

Candidatender Theologie,f
S. Gottesdienst.

Canzlei(Justiz-).|
1. Aür dieAusfertigungenaus derselbenan dieNiedergerichtesol-

len in Fällen, da dieCanzlei-iur-i aus denherrschaftlichenCassenge-
nommenwerdenmüssen, dergleichennicht weiter angesetztwerden,
weil in den Bruchrechnungen künstig keine solcheCanzlei-iurn in
Ausgabe passivensollen.

Camm.V. v. 10Septör. -782»

2. * Zum Behuf deractenmaßigenKenntnißderJustizverwaltung
sollen jammtlicheAnttS-und Stadtgerichte jährlichspätestensin der
erstenCanzlei-Sitzung nach den Weihnachtsferien ein Verzeichniß
der beiihnen anhängigenRechtssachenbei gedachtemDicasterio ein-
reichen, und zugleichein Verzeichnißder im abgewichenenJahre in
UntersuchunggestandenenCriminal-Sachen, mit Bemerkung der
darinerkanntenStrafen.

Eanzl.V. v. 18December1795.

z. D nn dieAnns- und Stadt-Richter von Urlaub
«rhaltenhaben,um außerhalbLandesauf mehrereTage zu reisen, so
sollensie der Canzleiden Urlaub und di«Zeit ihrer Abwesenheitan-
zeigen.

Eanzl.V. v. 30Augustl795.
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4. Die An- und Beilagen der bei der CanzleieinzureichendenEin«
gaben sindnichtmit willkühriichenZeichen, sondernmit fortlaufenden
Zahlen oder Buchstaben zu bemerken.

Gem. Bescheidaus derCanzleiv.2i Oct.1796in fin.*)
5.

* Da die bisher von den Gerichten eingesandtenProceßtabellen
durchaus*keineAnsicht und Uebersichtgewähren und daher zwecklos
sind, so ist der Justiz-Canzlei aufgetragen, den Stadt- und AmtS-
geeichten Schemata ju angemesseneingerichtetenProceßtabellen zu«
zustellen. Es haben hienach gedachteGerichte ihre Tabellenkünftig
einzurichten und pünctlich alljährlich zur Justiz«Canzlei einzu-
fenden.

Reg. Publ. v. 29 April igig.
6. Die Justiz-Canzlei zu Neustrelitzwird hinsüro im Namen des

Collegiiverordnen und Recht sprechen.
V- zur Publ. der OAGOrdnungv. 1Jul. iglg §. u.

7. Derselben verbleiben zum Jurisdiction-Bezirk gesammtehie-
sige und Fürstlich Raheburgische Lande mit allen darin befindlichen
Personen und Gütern, für alle und jedeCivil- und Criminal- Sachen,
auch actus voluntariae iurisdictioni?, insofernes bei diesenaus eine
Competenzankömmt, Concnrfeund Curatelen.

Daselbst§. 13.
8. Derselben sind alle im Lande befindlicheschriftfafsigePersonen,

ohne irgend eineAusnahme, in ersterInstanz unterworfen.
Daselbst$. 14.

9. Rechtsstreitigkeiten, welche bei der Justiz-Canzlei, als ober-
vormundschaftlicheroderconcnrörichterlicherBehörde über ConcurS-
oder andere administrative Gegenstande entstehen— sind nicht ehe
an das OAGericht — es seymittelst Appellation oderQuerel — jh
bringen, als bis deshalb bei jener Behörde durch Gegenvorstellung
oder Verhandlung Gehör statt gefunden.

DaselbstF. 17,
S. Gerichtsstand. Hypothekenordnung§. r. Lehn-Cammer.

Capjtal-
*) Den sonstigenInhalt diesesCanjleibtscheibess.unterRechtsmittelNr» 2.
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Capitalzahlungm.
S. Indult. Creditverein.

Capitation.
S. ContributionNr. i.

Capelle.(Hof-)
S. Cammerherrnstaö. GütergemeinschaftNr. i.

Catechi6mus.f
i * Äer vondemwailandGeheimenRath v. Herder zu Weimar

ausgearbeiteteCatechismus, zu dessenalleinigerDebicirungderHof-
buchbinderSpalding unddessenetwanigeErben auf 15Jahre mitjder
Bedingung, denselbennebstdenangehängtengeistlichenLiederngebun-
denniemalshöherals zu zehnSchillingenPrcuß. Cour. imLandever-
kaufenzudürfen,privilegirtworden,sollstatt d«6bisherigenCatechis-
mus eingeführtfeyn, mithin in denKirchenund Schulen im ganzen
LandezumUnterrichtder Jugend und derCatechumeuenkeinanderer
als der von demHofbuchbinderSpalding zudebitirendeund mit des¬
sen Stempel verseheneHerderscheCatechismuöangenommenund ge-
brauchtwerden. Die ContravenientensindderRegierung zur ange-
messenenBeahndunganzuzeigen.

V. v. 2Z.Mai lg,2.
2. Die Seminaristenund Schulmeistersindvon demOber-Schul-

Collegiumund den Predigern in zweckmäßigerBenutzung des neu
eingeführtenCatechismuözu unterweisen.

V. an den Superintendentenund das Ober-Schnl-
Collegiumv. 22.Sept. 1813.

Catholiken.
S» GevatternNr. i.

Caution.
S. Appellation5.Nr., —x.

Cenfus
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Cenfiis emigrationis.
S. Abfahrtsgeld.

Cessio»einerForderung.
S. hypothekarischeKlage. Pfandbriefe Nr. z. Hypothekensrdnung

§. 2l.

EHirut'gett. t
S. MedirinalwesenI.

Eitation.
S. Appellation5. Nr. 8-

Cocarde.
.1. * 3^ ach vorgängiger Vereinigung mit dem Meckl. Schwerin«

schenHofe ist für alle Mecklenburgereine Cocarde (von der Größe
etwa eines Prenß. Thaler-Stückeö und von dunkelblauerGrundfarbe,
worin zweiRinge, de" größere goldgelb, der kleinereroth) eingeführt,
und trägt j?dergeboreneodernationalisirteMecklenburgeroderwer sich
hier im Lande häuslich niedergelassenohne Unterschieddes Standes
oder Gewerbes dicfeMecklenburgischeCocarde am Huthe, sobalder
das neunzehnteJahr zurückgelegthat, jedochnicht früher. Wer einer
schlechtenoder entehrendenHandlung gerichtlichüberwiesen ist, darf
die Cocarde nicht anlegen, und wer einer solchenHandlung künftig
überwiesenwird, geht des Rechtes, siezu tragen, verlustig, denn die
Cocardeist ein ehrendesAbzeichen. Die Obrigkeiten haben die Eon-
traveniemen ernstlichzu bestrafen. Der Berechtigte, welcherdie Art*
legung der Cocardeversäumet, hat es sichselbstbeizumessen,wenn er
als ein Fremder betrachtetund unter Umständenwol gar als verdach-
tig behandeltwird.

V. v. 3. April >8'Z.
1.

*
Die Verordnung vom zten d. M. ist dahin ausgedehnt, daß

ein Jeder von demZeitpunctean, da er zur Eidesleistung zulassigist,
der christlicheLandeseinwohneralso vom Tage feiner Einsegnungan,
die Cocardeanzulegenberechtigtund verpflichtetist.

B. v. 20 April 18»3-
Communio



Gommunio remed. appell. et reftit,
S. ApekationNr. 14. RestitutionNr. 6.

GoiQinuiiic) bonorum.
S. Gütergemeinschaft.

Commum'on.
S. Confirmation.

Compromiß.
S. GerichtsstandNr. 8.

Compulsorialien.
S. ActeneinftndungNr. 2.

Coucurs.f
1. * Aie nach dem §. 5 der Verordnung vom igten Februar

1777 *) bisherbestandeneVertheilungder Concurskostenauf diezur
Hebung kommendenForderungen pro rata derselbenwird aufgeho¬
ben und es sollhinfüro bei allen im Landebereits anhängigenoder
etwa noch sich erhebendenConcursen, sofern die PrioritatS-Urtel
noch nicht publicirt oder sonst die Vertheilung der Concurskosten
pro rata durchVergleichnichtfestgesetztist, tueauchehemalsschonge«
setzlichgeweseneVorabnahme aller Concurskostenvon derMassem
Anwendunggebrachtwerden.

V.v. 15Februar»309.
2. * Mit der Eröffnung eines ConcurseSsoll allemal ipfo iuredie Aufkündigungder vorkommendenPachtcontracte des Schuld-ners, erseyVerpächter oder Pächter, eintretenundzwardergestalt,

daß derPacht-Contract über Landgüternur nocheinJahr nach demauf die ConcuröeröffnungfolgendenerstenTrinitatis-Termin, jeder
andereauf mehrereJahre geschlossenePacht- oder MiethS-Contract
_ aber

*) f. v. KamptzRepertorium59-
H
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aber bis zum zweiten gewöhnlichenUmzugstermin nach Eröffnung

des Concurfts fortdauern, dann aber als beendigtangesehenseyn und

die Räumung und resp. Zurückgabedes PachtstückssodannohneVer«

zug und ohne Beachtung einiger Einwendungen oder Rechtsmittel

von den Gerichten verfügt werdensoll.
V v. r April 1812§. i.

Wahrend des Pacht- oderMiethbesißes, von Eröffnung des Eon-
curseS an, bis zu der nach dem vorigen $. eintretende» Ablieferung,

soll der Pacht-Contract für beideTheilein allen Punkten verbindlich

. bleiben, und die conrractlichen praeügnd-, solle» mittelst Compen-

sirung des Pachtvorschusses,insofern derselbenicht die Pachtsumme

einesJahres übersteigt, gegenseitiggeleistetwerden.
Daselbst§. 2-

Dahingegen sollen wegen aller sonstigen contractlichenForderun-

gen — besonderswegen des Pachtvorschussesüber den Betrag der
Pachtsumme eines JahreS hinaus — ferner wegender PensionS-oder
anderer, aus der Zeit.vor Eröffnung des Concurfes herrührender
Rückstände, auch der etwa auf den Kundigungsfall bedungenenAb-
findungSgelder— keineAnsprüchean dieCyncurömassenstattt haben,
sondernselbigesollenin den ConcurS gehörenund daselbstnachihren
eontractlichenRechtenund Vorzügen classiFcirtwerden.

Daselbst§. 3..
Wenn Pacht- oder Miethscontracte in frsudeln creditorum ge¬

schlossensind, so behält eö solchergestaltbei den Bestimmungen des
gemeinenRechts seinBewenden. AllePacht- oderMiethScontracte
aber, welchenach der Publication dieserConstitution binnen einem
Jahre vor der bedingten Insolvenz-Erklärung oder überhaupt vor

der Einleitung eines concursmäßigen Verfahrens — fey diese
nun durch Sistirung der Particular-Processe, oder durch Jnhi-
bition der Alienationen oder Gratifikationen, oder durchSicherheits¬
verfügungenerfolgt — abgeschlossenworden, sollenipfo iure als in
fraudem creditorum abgeschlossen betrachtet werden.

Daselbst§. 25.
Diese Verordnung soll ohne Rücksichtauf entgegenstehendeVer«

abredungen und Verwillkührungen, vom Tage ihrer Publication an,.
in
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in allen vorkommenden, noch nicht rechtskraftig entschiedenenFällen
zur Ausübung gebracht werden. Jedoch bleibt es allen Interessenten
zusammen freigelassen, unter Genehmigung des ConcursgerichteS
über die Fortsetzung des Pachtcontractö, mithin über einen Aufschub
deS constitutionömößigen Verkaufs eine Vereinbarung zu treffen.

Daselbst§. 5.

3.
* Vorstehende Verordnung wegen des Bestandes der Pacht-

Contrarte in Concursen und wegen der Rechte der Pachtvorschüsse in
denselben,soll, wie es sichaus der Natur der Sache schonergiebt, auf
kein Pachtverhältniß mit Sereniilimo und der Cammer Anwendung
haben.

V- v. 2. Mai >812.
4. * Das vermeintlicheRetentionsrecht der Ehefrauen wegen ihres

Eingebrachten in den Concursen ihrer Ehemanner soll, als in den Ge-
setzennicht begründet und insbesondere mit den Grundsätzen des Heu-
tigen Concursverfahrens ganz unvereinbarlich, vom Tage der Publi«
cation dieserVerordnung an, in allen noch nicht rechtskräftig entschie-
denen Fällen nicht weiter angezogen und berücksichtigt,hingegen sollen
den Ehefrauen in Rücksicht ihres Brautschatzes und sonstigenCinge-
brachten alle gesetzlicheDotal-Rechte, besonders auch auf den Genuß
der Zinsen, so wie etwanige Vindicationöbesugnisse ungekränkt ver-
bleiben.

V. v. 17. Iul. 1313.
5. * Es soll

1) den Deputation , Tagelöhnern und Hirten auf dem Lande,
imgleichenden in Dienst und Lohn der Gutsherrschaft stehen-
den Leuten, als Jägern, Gärkuern, wenn sie auch nicht
auf dein herrschaftlichen Hofe wohnen und nicht von der
Herrfchaft unmittelbar beköstiget werden, eine gleiche Be-
vorzügung ihrer Forderungen, als den wirklich?» Liedlöh-
nern bei einemabgebrochenen Concurse zustehen.

2) DieseBevorzügung landlicher Einwohner soll nicht nur bei
den Concursender Gutöeigenthümer, sondern auch der Gutö-
Pächter zur Anwendung kommen, jedoch soll

3) dies Privilegium auf keineForderungen ausgedehnt werden,
H 2 wel-
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welche älter als zwei Jahre von dem Zeltpunct des förmlich
eröffneten Concurfts find, und

4) eben so wenig dies Gesetz bei denjenigen Concursen in An-
Wendung kommen, in welchen die Priorität«-Urtel bereits
eröffnet ist.

V. v. ,5. J,»l. ig-5.
6. * Bei dem Verkauf der Concursgüter folt die Taxe solcherGüter

vor deren reinem Zuschlage nichtöffentlich bekannt gemacht, sondern
strenge geheim gehalten werden.

Reg- V. an die Justiz-Canzlei v. 27. Mar; ißi6.
S. Actenverschickung Nr. z. Brandverficherung Nr. 2. Hagel-

assecuranz N. 2. Canzlei Nr. 9. Hypothekenordnung §. 2, 28,
-9/3°- Indult Nr» 2„ 5. Sequester.

Confirmation der Kinder, f
^)er Superintendent soll sämmtlichen Predigern die Vorschriften
der Kirchenordnung ?c»l. 167 und der Superintendenten-Instruction
von 1681 „ daß die Kinder fleißig zur Schule gehalten und nicht eher
„zum Abendmahl gelassen werden sollen, als bis sie dazu tüchtig be¬
funden" zu Gemüche führen und dieselben anweisen, daß sie nach
der Regel keine Kinder unter 13! Jahren confirmiren sollen, ältere
aber nur dann, wenn den ausdrücklichen Bestimmungen jener Ver¬
ordnungen genüget ist und die Kinder^wenigstens zwei Jahre vorher
von den Predigern im Christenthume praparirt sind, auch in der
Bibel fertig lesen können. Findet sichaber darüber jemand beschwe-
ret, daß sein Kind wegen noch nicht erreichter Jahre oder wegen
Mangel an Kenntnissen von den Predigern nicht zugelassen worden,
so hat der Prediger denselben mit einem Certificat, worin die Ver-
wcigerungsgründe ausführlich enthalten, zu versehe», und ihn zu be-
deuten, daß er sich mit dem Kinde und dem Certificat an den Super-
intendenten zu wenden habe, welcher fodann dem Befinden nach ent-
scheidenwird. Trifft es sich, daß Kinder wegen angeborener Einfalt
fo wenig lefen lernen, als Begriffe vom Christenthume fassenkönnen,
so sollen die Prediger davon zur weitern Entscheidung wegen der Eon-
ßrmation Nachricht ertheileu. Dem Superintendenten steht es frei,

der-
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dergleichenUntersuchungen einem Prediger, in dessenNachbarschaft
sich der Fall ereignet, aufzutragen, und demnächstauf dessenGut-
achten zu entscheiden.

V. an den Superintendenten v. iz Septbr. 1509.

Confirmations'Briefe.
S. Sportein Nr. 2.

Conscription.
S. Militair Nr. 7 — 9.

t i.

Consistorium.f
1. Vasselbe ist zum Ober-Schul-Collegium für das ganze Land

bestellt.
V. v. 20Mai »Zog.

2. Das Consistorium, welchem vorlangst alle Civil- und Proceß-
Sachen abgenommen, bleibt in der bisherigen gesetzlichenVer-
fassung.

V. j«r Publ. der OAEOrdnung v., Iul. iZ>L§. 14.

Continental-System.
S. die Vorrede.

Contribution. f
Vie von den Beamten und Pächtern auch Eingesessenen, Einwoh-
nern und Unterthanen in den Domainen von Johannis c>.c. jährlich
in den gewöhnlichenTerminen zu entrichtende Contribution oder Capi-
tation oder Cammerstener soll folgendergestalt regulirt seyn: Es
zahlen Rthl, ßl.

i, Pachtbeamte und übrige Pensionarii, auck) deren
fubconductores

a) Wenn sieüber 200 Ntl. Pension geben,
der Mann ...... 7 z6
die Frau . .. . . 3 42

daö
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Rthl. ßl.
das Kind, so über 14 Jahr alt ist, als welches

Alter überhaupt bei Kindern in Ansehllng der
für selbige zu entrichtenden Contribution prä-
fnpponirt wird . . . 2 2g

b) Wenn sie über 100 bis 200 Rtl. Pension geben,
der Mann 4 »8
die Frau . . . .29
das Kind ai

c) Wenn sie nur 100 Rtl. Pension und darunter

geben.
der Mann . . . Z 42

die Frau . . . 1 45
das Kind .... . 1 10

Schreiber und Ausgeberin,
der Mann 1 16

die Frau, wenn sie als Ausgeberin dient .
— 36

sonst aber nur . . .
— 24

das Kind ...... .
— 12

Ackervogt und Gärtner,
der Mann .

— 32

die Frau — 16
das Kind .... . — 6

Pachtschäfer, Holländer und Pachtfischer,
der Mann . . . . . . 3 —

die Frau .... 1 —

daS Kind ...... . — 24
der Junge • — 16
die Dirne . .... . — 12

Diejenigen Pachtschäfer, die den ganzen Genuß
der Schaferei überhaupt gepachtet haben, geben für
jedes Hundert der ganzen Schaferei nochapart 24 ßl.
außer dem ordinairen Viehschatz von ihrem darunter
mit befindlichenVieh.

Auch steuern die Hollander, wenn die Holländer« ,
über
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über 50 Stück Kühe stark ist, für ihre Person dop-
pelt, und wenn sie über IVOKühe, nach Proportion.

5. Ochsen-, Schwein- und Kuhhirten, wie auch die
Dorfhirten, so das Bauervieh hüten, imgleichenHacker
auf den Meierhöfen,

der Mann .....
die Frau . . . . ...
das Kind

6. M--6übrige, sowolauf denÄmtern und Meierhöfen,
als sonst bei andern Eingesessenenund Einwohnern,
welchekeineBauern sind, in den Donminen dienende
Gesinde steuert folgendermaaßen:
Ein Knecht oder Halbhacker, Schafer und Fischer-

knecht . . . . . .
eineKnechtsfrau . .
das Kind .......
eine Magd, item ein Junge

7. Bei den Bauern:
der Knecht , 1.
die Frau . . .
die Magd oder der Junge . . . „

8. Die denen Aemtern und Meierhöfen dienstpflichtigen
Voll- und Dreiviertelbauern, auch Halbpflüger und
Cossaten nach Proportion ihres einhabenden Ackers
von jeder einzelnen Hufe a n Scheffel große Maaße
in jedem Schlage ...
Freischulzen, Priester- und Kirchenbauern aber von
jeder einzelnen Hufe, wobei zu bemerken, daß diesel-
ben, wenn sieKinder bei sich haben, so über 14 Jahr
alt, selbigeals Dienstvolk, ttuefub Nr. praecedente
bestimmt ist, mit versteuern müssen, und zwar derge-
stalt, daß die Söhne bis zum igten Jahr incl. für
Jungen pafsiren, nachhero aber als Knechte conside-
riret werden.
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Rthl. ßl.

9. Ein Glashütten- oder Vicemeister auf einer Glashütte 20 —

Ein GlaShüttengeselle . . 6 —

10. Müller, Theerschweler, Krüger, Kalkbrenner, Zieg-

ler, Pottaschbrenner, Mollen- und Stabholzhauer,

Sponreißer, Sager, Teich- und Brunnengräber, auch

die in den Domainen wohnhaften Landkrämer, steuern

für sichund die Ihrigen auf gleiche Art, wie fub Clafle

4 festgesetzt.
Wenn jemand von dieser Classe Meierlei unter fel-

biger benannte Professionen treibet, steuert er für die

andere noch apart - 1 34

Gleichergestalt müssen in fpecie die Müller, wenn sie

mehr als eine Mühle einHaben, von der andern, wenn

es nämlich auch eine Kornmühle ist, apart . 1 z»

wenn es aber eine Oel-, Graupen- oder Schneide-

mühle, nur . « . — 4°

steuern.
Wenn jemand von denen fub hac clafTe benannten

Personen Krügerei treibet, steuert er dafür apart .1 8

imgleichen, wenn ein Krüger außer seiner Krugnah-

rung noch eine andere ad hanc cla/Tem oder auch zur

folgenden uten Classe gehörige Profession exernret,

steuert er dafür apart lel'xective » . . r Z2

oder . , . r 8

11. Die in den Domainen wohnenden Handwerker,

Schmiede, Leinweber, Radmacher :c., auch Decker und

Klehmer,

der Mann » , » 2 24

die Frau . . . . — 40

das Kind . . « — 24

Lehrjungen . \ . . — 16

Dröscher, Tagelöhner und Einlieger oder Häuschen-
leute, die unter keineandere Classe zu bringen

der Mann . . ,16
die
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Rthl. ßl.
die Frau . . .. . — z»
daö Kind . . . . — 1a

1». Mühlenbursche, wie auch asie andere Handwerks-
gesellen,Ungleichendie sogenanntenHalbhauer,auch
Knechte bei Müllern, Krügern und allen Einwoh-
nern, die keineBauern sind . . 1 —

und wennsieverheiratet,
dieFrau . . . . — 24
das Kind ****** —6

13. Wenn derHandwerköleuteeigeneKinder, der Eltern
Handwerkerlernen, und Gesellenwerdensteuerndie«
selbenauf gleicheArt. Wenn zu derZeit, da dieAb-
gäbederContributiongeschehenmuß,dieGesellenvon
demeinenoderandernMeisterbereitsabgegangen,ist
sothanerMeisterschuldig,dieGesellensteuernachPro-
portionderZeit,daer denselbengehalten,zuentrichten.

14. LedigeMannspersonen, die nicht miserablesind und
dienenkönnten,abernichtwollen . . 5 —
dergleichen,Weibspersonen . . z —

15. Küsterund Schulmeistergenießen, wenn sieauchein
Handwerkdabeitreiben, dieImmunität für sich,ihre
Familie,auch Gesindeund Vieh. Wenn siesichaber
mit fremdemAckerbauabgeben, oderanderezu ihrem
erlerntenHandwerknichtgehörigeGewerbeexercireu,
steuernsiedafür ohnealleAusnahme . . . 1 it
und entrichten,falls sieihren Viehstanddadurchver-
größern sollten,den gewöhnlichenViehschatz.

16. Allediejenigen,welchein den Domanialgütern We-
demen,Kirchen- und Pfarrgüter pacht- und mieths-
weiseungetheiltinne haben, und Namens der Predi-
gergenießenoderadministriren, wenn sie sonst keine
Nahrung, Gewerbe oder Landwirthschafttreiben,
weswegensieCapitationS-Gesinde- oder Viehsteuer
zu entrichtenpflichtig,sind sowolfür ihre Personen,
als wegen zu Bebauung der in Cultur habenden

I Pfarr-
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Rthl. ßl.
Pfarr- und KirchenackerHauSwirthlicherArt nach er-
forderlichenLeuceund VieheS, und zwar diesesohne
Unterschied, ob sie ans der Wedeme oder anderswo
wohnen, von der ordentlichenContnbution und
Steuer ganzlichfrei, dagegen aber sichvon selbstver¬
stehet, daß die etwa auf den Wedemen zur Miethe
wohnenden, wenn sie Handwerker oder Tagelöhner
sind, deöfalls edictmäßigeSteuer entrichtenmuffen.

j7« Von einer Grüßqnerre, in so fernedergleichenin den
Domainen hie und da noch geduldetwerden, wenn
dabei nur das Wrangeisen gebraucht wird, steuern
Besitzerderselben . . . x —

Falls aber befunden werden sollte, daß einer oder
der anderedergleichenGrützqnerre mit einemKamin-
rade anleget, muß davon die ehedemdeterminirte
Stener a . . . 4 24
entrichtetwerden.

iZ« Für eineBrantweinöblase, eineTonne haltend, wer-
den ohne Ausnahme gesteuert . . .8 —
und nachProportion derselbenminderodermehr,

ip. An ViehschaHwird durchgängig von allen und jeden
(ausgenommen die Prediger und Küster, so keinen
fremdenAckerbautreiben, wie auchallediejenigen,so
Hufensteuergeben)entrichtet:
Für ein Pferd oder Hauptrindvieh, so ein Jahr alt

und darüber . . . — 12
Für ein Mast- oderFaselschwein . . — 4
Für ein Schaaf, einenHammel oderein Lammohne

Unterschied . ... . — 4
Fü,rZiegen, Böcke, Höken, ohne Unterschied . — 24
Für einenStock Bienen . . . . 6

Wobei zu bemerken,daß auch diejenigen, welche
von andern in- oder außerhalb Landes Vieh zur
Futterung haben, solchesgleichfalls mit specificiren
müssen, welchesauch von denjenigen, die sonstvom



— C 67

Nthl. ßl.Viehschaßbefreiet, lu^z poena folvendi tripli ge¬
schehenmuß. Uebrigens hat eö, wennnichtdurch
besondereContribntionsvergleicheein anderesregu«
liret und festgesetzetworden, dabei seinBewenden,
und wenn Einlieger, Dröscher, Hacker, Hirten ihr
ZvsteSJahr erreichthaben, gebenselbigezwarden
vollen Viehschaß, steuern aber für sich und ihre
Frauen nur . 1 —

Wie dennauch, wenneinerdervorstehendenEon-
tribuenten vier lebendigeKinder hat, wovonnoch
keinesdienenkann, derselbeebenmäßignur steuert 1 —•

Sobald eines derKinder aber das Alter erreichet,
daß es dienenkann, wozudaö i4te Jahr festgesetzet
wird, so muß die volle Steuer wieder entrichtet
werden.

V. v. 24. Zun. 1785»
(S. HagemeistersStaatsrecht im Anhang Nr. 2.)

2. * Die Domanial-Prediger sollendie zur Entsreinngvonderge«
wöhnlichenLandes-ContributionerforderlichenBescheinigungen,daß
nämlichjemanddas ;osteJahr erreichtoder4 lebendigeKinderhabe,
wovonnochkeinesdienenkönne,dendarum Bittenden stets umsonst
ertheilen,ohneeineGebührdafür zu nehmen, so wiesiesonstfür Ge-
burtsfcheine, wenn die darum Bittenden dazu vermögendsind, die
gewöhnlichenGebührenverlangenkönnen.

V. v. 2. Dec. 1795.

Conkumaz. C ontumacial -Kosten.
Älle richterlicheAufgaben des OAGerichtSmüssenmit der Andro«
hungewks,aus demprocessualifchenStande der Sache hervorgehen«
den praekuiici-, p10 omni verbundenfeyn und werdenauf Anruf
nichterneuert, sondernes wird das praeiudicium auf Anruf sofort
purificirt. Einer Bitte um Frist kann nur dann deferirt werden,
wennsiemit genügendenGründenversehenund solchezugleichbeschei¬
nigt werden. AnderweitigeGeschäftedes Sachwaldes sind hiebet

J2. nur
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nur in demFalle genügend, wenn zugleichdargelegtwird, daß eiu hin-

derndes Zusammentreffen sich nicht habe ändern lassen, um durch

Uebertragung der Sache an einen andern Sachwald die Verzögerung

zu vermeiden. — Ueber die Kosten der Verfügungen in contuma¬

ciam sowol als der rechtlich statthaften FristertHeiluntzen wird im

Laufe deSProcesseSnicht besonders,sondernmit denKostenderHaupt-

fache zugleich erkannt. Die Verfügungen in contumaciam find

übrigens erst von dem Augenblickals eintretend anzusehen, da sieinsi-

nuirt oder publidvt werden.
OAGOrdnungv. i. Jul. igig §. 5g.

NB. Die vorstehendeBestimmung der OAGOrdnung wegender

im Laufe des ProcesseS nicht besonders zuzuerkennenden

Contumacial-und Kosten der Fristertheilungen sollauch bei

der Justiz-Canzlei und den Untergerichtenzur Richtschnur

dienen.
V- zur Publ. der OAGOrdnung vom 1. Jul. 18ig-

§. 2g.

Copulation.

S.Hochzeiten. GütergemeinschaftNr. 1. §. 2. in fin. Trauschein.

Corporationen.
* Eingaben von ganzen Corporationen werden bei der Regierung

nicht angenommen werden, wofern dieselbennicht zum Beweise der

Aechtheitvon einigen der vorzüglichstenMitglieder, welchezugleich

dafür haften, daß das Vorgetragene der Wille und dieMeinung der

ganzen Corporation sey,eigenhändigunterschriebensind.

Norific.aus der Regierung v. i. Jul. ,Zii.

Credit-Verein.

t.* An Einverständnisse mit dem Mecklenb Schwerinschen Hofe

sinddie in 85 §phenabgefaßten Statute des ritterschaftl. Creditvereins

aller drei KreisederHerzogthümerMecklenburga Serenifßmo landes¬

herrlichgenehmigtund bestätigt.
Reg. Publ. v. 2Z.Sept. 1813.

2. *
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i.* Der Credilverein wird nunmehr, da die in dessenStatuten
§. 1. und 6. in Bezug genommeneHypotheken-Ordnungnächstens
publicirtwerbenwird, für wirklicheröffneterklärt,sodaßdie in 85 §§-
verfaßten Statuten desselbenin ihr? volleKraft treten und ein jeder,
welchersichin der Lagebefindet,inGrundlageundnachInhalt dersel-
dendaran Theil nehmen kann und mag. In Übereinstimmungmit
Mecklenb.Schwerin wird aber verordnet, daß, wenn sogleichbeim
Anfang der Andrang der sichzur AufnahmeMeldendenzugroßwer-
den möchte,umauchbeider reichlichstenHypothekdieSchuldendurch
baareZahlung oder Pfandbriefe deckenzu können,dieDirection des
ritterfchaftl.Creditvercinsnur gehaltenfeynfolle, in, erstenJahre bis
zur Summe einer halben Million Thaler, und in jedemfolgenden
Jahre aufs neueeineganzeMillion Thaler aufzunehmen,bis dieAn-
stalt sichfoausgebreiterund befestigthat, daß eineBeschränkungnicht
weitererforderlichbleibt, worüberzu seinerZ?icdas Weitere bekannt
gemachtwerdenwird. . UeberdieFrage, wer beietwanigerzu starken
Mitbewerbungzuerstaufgenommenzu werdenverlangendürfe? wird
verordnet,daß zwar im AllgemeinenhiebeidieZeit der wirklichenAn-
Meldungzum Beitritt entscheidensolle, jedochin der Maaße, daß alle,
welchesichin einemder beidenüblichenTermine, Antoni und Johan-
nis bis zumnächstenTermin melden,an und für sichgleicheRechteha-
ben,dahingegenunter ihnen

j) die frühereLeistungdessen,was der wirklichenAufnahmestatu-
tenmäßigvorangehenmuß,

2) dieVereinbarunggleichberechtigterGutsbesitzerunter einander,
und

3) eventualiter das LooS
die frühereAufnahmebestimmensoll.

V. v. 29 Iun^Z'g.
S ExecutionNr. 5. GerichtsstandNr. 19. Indult Nr. 13. 14.

Pfandbriefe. Sequester.

Criminal-Wesen, t
1. * ^ämmtliche Untergerichteiu denAemternund Städten sollen

von ihre» säinmtlichenpeinlichenStrafurtheilen, wenn solcheauch
nur
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nur örtlicheAusweisung in sid)begreifen, jedesmalzur Warnung in
denöffentlichenJntelligenzblattern dieAnzeigedem wesentlichenIn-
haltenachmachen.

Reg. 23.v. 5 Mai 1797.

1. Zwischender Chur - Braunschweig-Lüneburgischenund hiesigen
Regierung ist wegen AnSlieserung der Verbrecher :c. nachstehende
Convention geschlossenund landesherrlichgenehmigt:

,) AllePersonen, welch^währendihres Aufenthalts in einem
der beiderseitigenLande ein Verbrechen begangen, sollen, wenn
sievor der Bestrafung in das andere Territorium gehen, an das-
WenigeGericht unweigerlichausgeliefert werden, in dessenBe-
zirkdas Verbrechenverübt worden ist. Sind die zur Ausliefe-
rung verlangten Verbrecher aber wirklich domicilirte Untertha-
nen eineö oder des andern Landesherrn, so wollen beiderseitige
Ministerien sichdeshalb zuvor vereinbaren.

2) Liegtdie Untersuchungnach den Landesgesehennicht dem-
jenigen Gericht ob, in dessenBezirk das Verbrechen verübt
ward, sondern einem andern, so soll der Verbrecher dem com-
Petenten iudicio ausgeliefert werden.

3) Der Untersuchung soll allemal die Requisition des die
Untersuchung führendenGerichts vorangehn.

4) Wird die Auslieferung eineö Deliquenten verlangt, der
bereits bei dem iudicio requifito wegen eineö andern delicti
in Untersuchungist; so soll die Auslieferung nur sodann statt
finden, wenn das Verbrechen, welchesder iudex requirens
untersuchensoll, eine größere Strafe nach gemeine»Rechten
nachsichzieht.

5) Ist dieses letzterezweifelhaft, oder sind beide Verbrechen
von gleicherStrafbarkeit, sounterbleibt die Auslieferung,wenn
sichnicht die beidenRichter oder dieJustiz-Coliegia der Lande
deshalb vereinbaren.

6) Erfolgt nun die Auslieferung eines in beiden Landen de-
linquirt habendenVerbrechers; fc werde» dem mdici requi-
renti die von dem iudice requifito geführten Acten und alle
nöthigen Nachrichtenmitgetheilt, um darauf bei Abfassungder
Strafurtel in aller RücksichtBedacht nehmenz» können.

7)
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7) Ist derDelinquent nichtbereitsin derHastbei dem iudi-cio requifito, so sollen die schleunigstenAnstaltenzu desse»rCaptur getroffenwerden.
8) Ist er in Hast, so muß der iudex requilkus demrequi-renti soforthievonNachrichtgeben,damitdieAbholungbesorgtwerde. GeschicktbrauchtderDelinquentmir zuwerden,wenndeshalb beideRichter einverstandensind.
9) Auchin Fallen,wonichtum Auslieferung,sondernnur umAbhörungvonZeugen oderMittheilung von Acten oder fonsti-stigerNachrichtennachgesuchtwird, sollendieGerichte der bei-derseitigenLande sich mit Willfährigkeit zu Hülse kommen.Selbst dieSistirung der Zeugen oder anderer Personen, fallsder iudex requirens sie für qanz nothwendiahält, sollnichtverweigertwerden.

10) Besitztder ausgelieferteDelinquent hinreichendeseige-neS Vermögen, fo werden dem iudicio requifito alle baareAuslagen und fammrlicheGerichts-Gebühren entrichtet, wieletzterenach der beimiudicio requifito üblichenTaxeliquidirtwerden können. Hat derselbeaber keinhinreichendeseigenesVermögen, so fallen alleGebühren für dieArbeitendes iudieireqnifiti fort, und der index requirens erstattet nur allein diebaaren Auslagen, welchedurch die Captur und Unterhaltungveranlaßt wordensind.
i i) Eben so soll es auch in selchenCriminalfälleumit denKostengehaltenwerden, wo es bloß auf Abhörungvon ZeugenoderandererPersonenankömmt.
12) Das Zeugniß.desjenigen Gerichts, unter welchem derDelinquent feinewesentlicheWohnung hat, sollübe?dieFragelediglichentscheiden: ob der Delinquent hinreichendeseigenesVermögenhabe odernicht? —
Sollte er seindoinicilnnn in einemdrittenLandehaben, dortaber dieBeitreibung derKostenmit Schwierigkeitenverbundenfei;», fo wirdes angesehen,als besitzeer keinhinreichendeseige¬nes Vermögen.

13. Der iudex requirens-solldenbei Criminal-Unterfuchun-genzu sistirendenZeugenund andernabzuhörendenPersonen,die
und



Reise-und Zehrungskostenaucheine Entschädigungwegenihrer

Versänmniß, nach deren vom iu&ice requifito geschehenerVer-

^ zeichnnng,bei der wirklichenSistirung sofort verabreichen, und

bedürfen dieselbendeshalb eines Vorschusses,so wird zwar das

iudicium requifitum die Auslagen übernehmen, soll jedoch sel-

bige vom iudicio requirente auf davon gegebeneBenachrichti-

gung ungesäumtwieder erstattet bekommen.
3). v. 3. Nov. 17. Nov. 1-797.

z.* Zum Zweckder Erreichung einer gleichförmigenGesetzgebung

solldieim Schwerinschenunlängst publicirreConstitution wegenPrä-

ferenz des fori delicti commiili auch auf das hiesigeLand erstreckt

und daher verordnetseyn,daß

1) zwar jedes Gericht schuldigbleibt, sichdie Entdeckungder

Verbrechen und deren Thäter ernstlichangelegen seynzu lassen,

sichder letzter», wenn der Fall es nöthig macht, zu bemächtigen,

und siezum erstenvorläufigenVerhör zu ziehen; sodann aber

2) sobald gegründete Judicien des begangenen Verbrechens

klar geworden sind, sowol berechtigtals verpflichtetbleibt, den

Jnculpaten mit den bis dahin verhandelten Acren dem foro de¬

licti commiffi auszuliefern, ohne jedoch Ersatz der bis dahin

vorgefallenenKosten zu begehren.

3. Es solldabeiauf dasjenigedelictum gesehenwerden, was
' - zuerst zum Vorschein gekommenist, und zu der Nachfpürung

und Ergreifung des Thäters Veranlassung gegebenhat.

4) Wenn sichauch mehrerefrüher oder später begangenede-

licta ergeben, so soll dennochdieUntersuchung und Bestrafung

demjenigenGerichtezufallenund verbleiben, in dessenGerichts-

Zwange das, die Entdeckungveranlassendedelictum verübt ist.

Dahin sind also auch die sichweiter entdeckendenComplicenmit

demVerhör und der Bestrafung derselbenzu ziehen.

5) Wenn mehrere Verbrechen in verschiedenenGerichts-

Bezirken begangensind, so sollunter diesen mehreren fori? de¬

licti commiffi die Untersuchung bei demjenigen bleiben, bei

welchemsie zuerst angefangen ist, mithin dabei die Prävention
beachtet werden.

6)
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6) Sollten in solchemFalle dennochStreitigkeiten über dieBegründung des einen oder andern fori delicti entstehen, sohat das deswegen anzutretendeLandesgerichtprovisorischdieUntersuchungS-Behörde, auf Gefahr und Kostendes succum-birendenTheils, zu bestimmen.
7)Wenn derJnculpat ein forum privilegiatum etfpeciale hat,soll es sowolij)Mfrei bleibendaraufzu provociren, als auchsei-nem bisherigenGerichteunbenommenjeyn, dieÜberlassungderUntersuchungvondemfoi-odelicti commilfi zu verlangen.

V. v. 30 October1811.
4. * Bei der vorstehendenVerordnung ist e6 die landesherrliche

Intention gewesen, daß die darin enthaltene Verfügung ihreWirksamkeitauchüberdiebeiderseitigeGrenzeder hiesigennnd Meck-lenburg-SchwerinschenLandehaben solle.
Reg.Publ. v. 19. April iglZ.

5. * Die zwischender hiesigenLandesregierungund demKönigs.Holsteinisch-LauenburgischenObergerichtin Glückstadtwegenwech-selseitigerAuslieferungder Verbrecherund Aufhebungder GerichtS-gebührenin CriminalfallengeschlosseneConventionwird Landesherr-
lich genehmigtund zur Nachachtung für sämmtlicheGerichte daher
festgesetzt:

§. r.
AllePersonen,diewahrendihresAufenthalts in denGroßher«

zoglichMecklenburg-StrelitzifchenLanden, oderin den Herzog-thümernHolsteinund LauenburgeinVerbrechenbegangenhaben,welchesnachdenGrundsätzender in beiderseitigenLandengelten-
ten RechteeinepeinlicheStrafe nachsichziehet, sollen,wennsievor erfolgterBestrafung in dieanderfeitigenLandesichgewandthaben,an dasjenigeGerichtunweigerlichausgeliefertwerden, indessenGerichtsbarkeitdas Verbrechenverübt worden ist. Wo-fern jedochdie Verbrecher, deren Ablieferung verlangt wird,wirklichdomiciliirteLandes-Unterthanendes einen oderandernLandesherrnsind, so solldieBewilligung der Auslieferungder-selbenzu einer, vorherdarüber in jedemeinzelnenFalle zwischen
der Großherzogl.Mecklenburg- Strelitzifchen Landesregierung

K
'

und



und dem Königlich Holsteinisch.Lauenburgischen.Obergerichtin
Betreff deS Herzogthumö Holstein, und der Lauenburgischen
Regierung in Betreff des Herzogthums Lauenburgzu treffenden
Uebereinkunfthinverstellt bleiben.

Nach der in diesem Artikel enthaltenenBestimmung findet
demnachdie Auslieferung in bloßenPolizei- Accise-und Contra-
bandc- Vergehen, wenn gleich in dem einen oder dem^andern
Landedarauf entwederüberhaupt, oder nachdenZeitumstanden

z. B. beiFruchtsperrenic. einepeinlicheStrafe gesetztfeyn sollte,
nur in den Fallen statt, wenn der Uebmreter ein Unterrhan des
Landesherr»ist, in dessenLande er das Vergehen begangenhat,
in allen andern Fallen aber nur, wenn deshalb für den vorkom-
Menden einzelnen Fall zwischen beiderseitigen Regierungen eine

Uebereinkunftgetroffenwerdensollte.

§. 2.

Sollte nach der Verfassung desjenigenLandes, wo das Ber-
brechen verübet worden ist, die Untersuchungvon einemandern
Gericht als demjenigengeführetwerden, in dessenGerichtöbezirk
das Verbrechen sichzugetragenhat, so erfolgt die Auslieferung
an den die Untersuchungauf sichhabendenRichter.

§. 3'
Zur Annahme der angebotenen Auslieferung der Verbrecher

sollendie beiderseitigenGerichte nichtnur in demFasseverpfiich-
tet seyn,wenn dieAuslieferung durch Steckbriefe und Aufforde-
rungen in öffentlichenBlättern, oderdurchbesondereSchreiben
requirirtist, sondern auch in denFällen, wenn ein Imulpat in
dem andern Lande in Untersuchunggezogenund vor beendigtem
Proceß ausgetreten ist, oder wenn ein Verbrecher in eine pein-
liche Strafe verurcheilt und vor vollzogeneroder gsendigter
Strafe entwichenist,in fo ferneer nichtdemnächstin demandern
LandeeinschweresVerbrechenverübt hat.

§.4.
Trüge e5 sichzu, daß um die Auslieferung eines Verbrechers

zu einer Zeit nachgesuchtwürde, wo selbiger schonwegeneines
andern VerbrechensbeidemrequirirtenGerichte inUntersuchung

befan-



C 75

befangenist, so soll die Auslieferungnur alsdann statt finden,
wenndaSVerbrechen,welchesder requirirendeRichter zu unter-
suchenhat, nach den Grundsätzen der seinemVerfahren zum
Grunde liegendenRechteeinegrößereStrafe nachsichziehet.

§5»
Ist aber zweifelhaft,welchesvon beidenVerbrecheneinegrö¬

ßere Strafe nachsichziehe, oder sindbeideVerbrechenvonglei-
cherStrafbarkeit; fb unterbleibtdieAuslieferung, wofernnicht
injebemeinzelnenFalle durchUebereinkunftbeiderseitigerRegie«
rungeneinanderesbeliebtwird.

§. 6.
Erfolgt dieAuslieferungin einemsolchenFalle, wo der Ver¬

brecherin beidenLandensichvergangen hat, sowerdendemre-
quirirendenRichterdievon demrequirirtenGerichtegeführtenAc-
ten und allesonsterforderlichenNachrichtenzugleichmitgerheilt,
um darnach die auf beidenVerbrechenberuhendenStrafen zu
erkennen,u»d auch sonstin Ansehungder Entschädigungoder
anderer Umstände darauf die nöthige Rucfstcht nehmen zu
können.

Eben dieseGrundsätzesollenauch in dem Fall statt finden,
wenndierequirirteAuslieferungdes Verbrechersaus rechtlichen
Gründen nachobigenBestimmungenabgelehntist.

§- 7-
Wenn der Verbrecher, um dessenAuslieferung nachgesucht

wird, nicht bereits bei demrequirirten Gericht sichin Hast be-
findet, so sollenzur Verhaftung desselbendie schleunigstenAn-
staltengetroffenwerden.

§• 8«
Sobald der Verbrecher in Haft gezogenist, muß der requi-

rirte Richter dem Requirirenden davon unverzüglichNachricht
ertheilen,damitdiefersodanndie ungesäumteAbholungbesorge.
Der requirirteRichter hat demnachdie eigeneAbschickungdes
Verbrechers nur alsdann zu veranstalten, wenn beideRichter
deshalb einverstandensind.

K a §. 9.



§. 9'
Auch in solchenCriminalfällen, wo nichtum die Auslieferung

eines Verbrechers, sondern nur um Vernehmung der Zeugen,
oder anderer Personen, und um Mittheilung der Acten oderson-
ftiger Nachrichten angesuchtwird, sollendieGcrichtSstellender
beiderseitigen Lande mit aller Willfährigkeit sich einander zu
Hülse kommen. Selbst die Stellung der Zeugen oder anderer
Personen soll, wenn sie der requirirende Nichter unumgänglich
nöthig findet, nichtverweigert werden.

§. IO.

Wenn Behuf anzustellender Confrontationen die Stellung
eines oder mehrerer Inquisiten nöthig erachtet wird, so sollen
auf vorgängige Communication der Landes-Justiz-Collegien,
der oder dieselbennicht bloS bis auf die Grenze, sondern unter
den erforderlichenSicherungs-Anstalten an das untersuchende
Gericht selbstzu solchemZweckeverabfolgetwerden.

§. i T.

Mit der Bezahlung der Kosten soll eS nachfolgendermaaßen
gehalten werden:

Wenn der an das requirirende Gericht ausgelieferteVerbre-
cher hinreichend eigenes Vermögen befitzt, so werden hieraus
dem requirirten Richter nicht allein alle baare Auslagen, sondern
auch die sämmtlichennach der bei dem requirirten Gericht übli-
chen Taxe zu liquidirenden Gerichtsgebühren entrichtet. Hat
aber der ausgelieferte Verbrecher kein hinreichendes eigenes
Vermögen, so fallen die Gebühren für die Arbeiten des requi¬
rirten Gerichts durchgehendeweg, und der requirirendeRichter
bezahlt alsdann dem requirirten Gericht lediglichdie baaren
Auslagen, welchedurchdie Haft und die Unterhaltungdes Ver-
brecheröbis zur erfolgtenAbholung desselbenveranlaßt worden
find.

§. 12.
Nach gleichenGrundsätzensollauch in Absichtder Bezahlung

der Kosten in solchenCriminalfällen verfahren werden, wo es
nicht auf die Auslieferungvon Verbrechern, fondernnur auf die

Abhö-
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Abhörungoder Stellung von ZeugenoderandererPersonen
ankomme.

§. iz.
Zur Entscheidungder Frage: ob der Verbrecherhinreichen-

deöVermögen zur Bezahlung von Gerichtsgebührenbesiheoder
nicht, sollin beiderseitigenLandenetwas weiteresnicht, als das
Zeugniß desjenigenGerichts erfordert werden, unter welchem
der VerbrecherfeinewesentlicheWohnung hat. Sollte derselbe
feinewesentlicheWohnung in einemdritten Landegehabthaben,
und die Beitreibung der Kosten dort mit Schwierigkeitenver-
Kundenfeyn,fowird es angefehen,alsob derselbekeinhinreichen-
deöeigenesVermögenbefiße.

§. 14.
Den bei Criminal-Untersuchungenzu stellendenZeugen und

andernabzuhörendenPersonen, sollendieReise- und ZehrungS-
kosten,nebst der wegen ihrer Versänmniß ihnen gebührenden
Vergütigungssumme,nachderenvon demrequirirtenGerichtge-
scheheneVerzeichnung,beierfolgterwirklicherStellung von dem
reqnirirenden Richter sofort verabreichtwerden. Und so fern
selbigedeswegeneinesVorschussesbedürfen,wird das reqnirirte
Gerichtzwardie Auslagedavon übernehmen;es solljedochfel-
bigevondem requirirendenRichter auf die davonerhalteneBe¬
nachrichtigungdemrequirirtenGerichtungesäumtwiedererstat-
tet werden.

§. 15.
Wenn Verbrechenentwederauf unbestrittenerGrenze, oder

an solchenOrten, woselbstdie HoheitS-Grenze zweifelhaftist,
verübt werden,fo folldiePrävention unter denbeiderseitigenGe¬
richtendergestaltstatt haben, daß dieUntersuchungund Bestra-
fungdemjenigenGericht verbleibe,welchesdenJnquistten selbst
über das angezeigteVerbrechenoder Vergehen zuerst vernom-
men hat; wobeijedochzur wechselseitigenBedingung gemacht
wird, daß solcheFälle in Absichtder Landeshoheitnicht für Be-
fißhandlungengelten, noch als solchejemals angezogenwerden
sollen.

§*16.



§. l6.
Wegen Durchführung der Gefangenen durch beiderseitige

Landeist annoch festgesetzt,daß in den Fällen, wenn
a) der Arrestat kein Unterthan desjenigen Landesherrn ist,

durchdessenLandedieDurchführung geschieht,
b) die zur Wache mitgegebeneMannschaft nicht vom Mili-

tair ist, fondern nur aus Polizeibedieuten, oder andern
Personen besteht, auch

c) nicht von beträchtlicherAnzahl und nur höchstens fünf
Mann starkist,

solcheauf bloße Pässe der Polizeibehörden, welchejedochdie
obigeEinschränkung lab a) deutlich enthalten müssen, von den
Garnisonen und jedenOrtScbrigkeitengestaltet, auch die nöthige
Assistenzdabei geleistet, außer solchenFallen aber die gewöhn»
liche vorgängige Correspondenzder höhern Collegienfernerweit
erforderlichseyn soll.

§. 17.
Endlich ist denPolizeibedientenbeiderseitigerRegierung ver-

stattet, flüchtigen Verbrechern oder Verdächtigen über die
Grenze nachzusetzen,auch solche,wenn nicht sofort dieHülsender
Landes-Beamten dazu bewirkt werden kann, anzuhalten, da
dann die Angehaltenen jedesmal sofort an die Ob-igkeit des
OrtS, wo sie ergriffen worden, abzugebensind, welchewegen
der Auslieferung nachdengegebenenVorschriften verfährt.'

V. v. 6 Junius 1S17.
Nb. Die Vereinbarung der Ritterschaft deö Stargardk-

fchenKreises vom 2ten October 1777 wegengemein-
schaftlicherÜbertragung der in Criminalsichenvor-
kommendenKosten:c. — welchein MantzelsStaats«
canzleii. S. 25^ abgedrucktsteht— ist a Sereniflimo
wiederum auf fechsJahre vom2ßsten October i8if
unter dem4ten Februar 18?8 bestätigt.

6. Das OAGericht wird zum Obergerichte für Criminalfälle
bestimmt.

V. zurPubl. derOAGOrdnnngv. h Jul. igig. §. 26.
OAGOrdnung§. 35.
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7. Zur Zeit und solange hinsichtlichder Criminal-Jurisdiction in
demhiesigenLandeAlleöin der bisherigenVerfassungbleibt, sollsich
dieObergerichtsbarkeitdes OAGerichts iu Criminalfällennur auf die
HebungetwauigerBeschwerdenbeschränken.

Reg. Rescr.an das OAGerichtvom17.Nov. ,g>g.
S. CanzleiNr. 2. CocardeNr. r. Zuchthaus Nr. 7. Appellation

Nr. 5. — 1)

Curatoren.
S. Minderjährige. CanzleiNr. 9.

Euren.
S. Medicinalwesen.

Curialien.
1. ^6 soll hinsüro kein Unterschiedzwischenden Berichten an

LerenilKmumund denAnschreibenan das Geheimeraths,und Regie-
rungs-Collegiummehrstatt finden, sondernsammtlicheCollegiasollen
künftigmit demGeheimenraths-und Regierungs-Collegiuinnichtauf
demWege der bisherigenAnschreibendie Geschäfts-Communication
führen, vielmehrjedesmalförmlicheBerichteerstatten, auf derenRu¬
brum der Inhalt ordnungsmäßigzu bemerken. An die Stelle der
bisherigenRückschreibenwerden hinsüro relcripta ad rnandatum
Sereniffimi treten. In Ansehung der Communication unter den
übrigenCollegienbehältes bei den bisherigenRück- und Anschreiben
seinBewenden.

V. an sammtlicheCollegienv. 27. Aug. >795.
2. * UnterZustimmungder ausdem CongreffezuWien versammel¬

ten hohenverbündetenMächte ist a Sereaißimo die Würde eines
Gro^herzogsvonMecklenburgangenommen.

Publ. v. Lg. Iun. -giZ.

3.
* Sereniffimi vollständigerTitel lautet hinfort: Wir von Got-

tes Gnaden GroßherzogvonMecklenburg,Fürst zu Wenden, Schwe- -
rin -
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Zum Großherzogl.Forst-Colleqio
Zum Großherzogl.Hofinarschall-AmteaAerhöchstverordnete

Herren!
Im Contexte und der Unterschrift,

Die Großherzogl. Justiz-Canzlei
Das Großherzogl.Consistorium
Das Großherzogl.Cammer-Collegium
Das Großherzogs.Forst-Coslegium
Daö Großherzogs.Hofmarschall-Amt

und
D«>rGroßherzogs.Justiz-Canzlei
Des Großherzogs.Consistorii
Des Großherzogl.Cammer-Collegii
Des Großherzogl.Forst-Collegii
Des Großherzogl.Hofmarschall-Amtes ehrerbietigst-gehör-

samster.
V. v. i Julius >8i8«

Debitwesen.
S. ConcurS.

Decimations-Recht.
S. Abfahrtsgeld.

Decken.Deckcrlohn.t
S. Bauwesen Nr. 20.

Deputatholz,s
S. ForstwesenNr. zo. Z9. 51. Häuschenleute.

Deputation.
S. ConcuröNr. 5.

L Deputat-
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Deputat-Korn.
1. * Eämmtliche Deputation haben dieAbholungihrerGetraide»

Deputate, wenn sienicht im LaufedeeJahres vierteljährlichodermo-
natlich in den bestimmten Terminen geschehenist, dochin den letzten
vier Wochen vor Johannis jedenJahres dergestaltzu beschaffen,daß
bis Johannis alles bis dahin fällige Getraide von den herrfchaftl.
Kornböden abgefordertist, unter demNachkheile,daß nachJohannis
auf die Verabfolgung des nicht Abgefordertenkeine weitereRücksicht
genommenwerdenwird.

Camm.V. v. ierOktoberig'».

2. * Sammtliche Deputatisten werdenerinnert, ihr Korn bestimmt
alle Vierteljahr auf dem Kornboden zu Neuffrelitziu Empfang zu
nehmen, indemeine Nachlieferung des Korns nicht zugestandenwer-
den kann.

Camm.Nstif. v. 30,April -316.

Deserteurs,t
S. Militair Nr. 16. u. f;.

Deferlio malitiofa. f
S. Militair Nr. 12..

Detractus ius.

S..Abfahrtsgeld..

Dienstboten,t
1. * ^er Sonntag nach dem Neubrandenburger Herbstmarkt sott

als allgemeinerUmzugstag für alle Dienstboten im ganzenLande be-
stimmtfeyn.

V. v. 24. Iul. iZiz.

2. * Vom künftigenJahre an folldie Umzugszeit der kleinenLeute
auf dem platten Lande, namentlichder.Tagelöhner, Häker,Tabacks-

: Pflanzer.
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Pflanzer und Handwerker auf den Montag nach demNeubrandenbur-
ger Herbstmarkte bestimmt seyn.

33- v. 22. Oec. »3'4«

S. LeibeigeneNr. z.

Dienst-Contracte.
S. Leibeigene Nr. z.

Dienstlohn.
S. ConcursNr.5.

Dinn'ssorial-Abschied.
S' Appellation Nr. 8.

DinglichesRecht (an Landgütern)
S. Hypothekenordnung §. l. 14.

Domainen.
1. * Sammtliche Domainen sind in die sechsAemter: Sponholz,

Stargard, Strelitz, Mirow, Fürstenberg und Feldberg getheilt.
Die öconomischenBeamten haben den resp. Vorsitz und Sitz im

Amtsgerichte.
Reg. Notif. v. 24. Zun. 1795. (f. unten Nr. 4. u. 6).

2. Die Beamten sollenalljährlich einmal mit Zuziehung eines Feld-
Messers bei sömmtlichenMeierei- und Bauer-Feldern des ihnen an-
vertraueten Amts Revision anstellen, ob selbigenach der contractSma-
ßigen Eintheilung und Benutzungsart bewjrthschaftet werden, und
das Resultat solcher Untersuchungen haben sie zur Cammer einzu-
berichten.

Camm. Verordnung v. 24,Nov. ißoi.

3. Die Cammersollvon allen Domainen. richtige neue Charten an-
fertigen lassen, welchedie ganze Feldmark und also auch den Forste
grund enthalten.

Rescr. an das Forst-Collegium vom Lten Januar
1802.
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4. * Den Domanial-Aemtern ist eine neue Einteilung gegeben, in-
dem solche durch Eingehung des Amtes Sponholz auf fünf vermin-
dert und unker diese sämmtliche Ortschaften vertheilt sind.

Reg. Notif. vom 20.Oct. ,g<zg.(s. unter Nr. 6.)

5.
* Das von SereniiTimo gekaufte Gut Ballin ist zum Amte

Stargard gelegt.
Reg. Notif v. 13. Aug. 18io.

6. * Das Amt Fürstenberg soll von Johannis d. I. eingehen und
die dazu gehörigen Ortschaften zum Amte Strelitz oder Mirow, die
bisher zum Amte Strelitz gehörige Meierei Klein-Qnassow aber nach
Mirow verleget werden. Die Justiz- und Polizei-Pflege, ungleichen
die Cameral-Amts-Geschäfte zu Fürstenberg fowol, als auch auf dem
Bauhofe und auf dem Theerofen zu Fürstenberg sind demSkadtrichter
zu Fürstenberg übertragen. *)

V> v. J2. Mai 1F14.

Domanial-Pachtungen.
S. Concnrs Nr. z.

Oos.
S. Concurs Nr. 4.

Druckschriften
S. Preßfreiheit.

Duell.
S. Militair Nr. z.

Dung.
*> Anmerkung. Die verschiedenenOrtschaften, wie solcheunter

die resp. Aemter verrheilt waren und sind, namentlichaufzu-
führen, ist, der Kürze wegen, aus dem Grunde unterblieben,
weil nicht nur die Intelligenzblä'rer v. 1705 Stuck 25, >g<>g
Stuck 44, und 1814 ©tucf- aj, solche n achweisen,fondern auch
der Staats^Calender jährlich dachber Auskunft giebk.
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Düna.
* 35ei dem Uebergange von Dienstländereien an einen-andernNutznießer sollen die bisherigen Nutznießer, die solcheherrschaftliche

Dienstländereien als Theil ihrer Besoldung gebraucht haben, oder de.ren Erben, auf jeden Fall den Dung, der von den Früchten der Dienst-landereien entstanden, oder nach dem Abgang des bisherigen Nu^nie-ßers noch entstehet, unentgeldlich juvücf(äffen, auch das von solchenLändereien geworbeneHeu und Scroh, insofern sie es nicht auf demDienstgehöfte verfüttert und zum Dung verwandt haben, ebenfallszurücklassen,jedochder Nachfolger imDienst verpflichtet feyn, das Heuund Stroh, welcheser von ihnen empfangen, nach billiger Taxe zu be-zahlen, es fey denn, daß der bisherige Nutznießer bei seinemDienstoder bei-seinenDienstländereien Heu und Stroh empfangen habe, inwelchemFall solcheszu erstatten ist.
V> v. 2z. Febr. vQs.o>

Edictalladungen.
* 311 Zukunft follen alle, fowol aus den Landesgerichten, alsauch aus den Niedergerichten erkannt werdenden Edictalladungen

und praclusivische ?i-oc1amsta durck) dreimaligen Abdruck in denneuen Strelitzischen Anzeigen und in zweien auswärtigen öffentlichenBlättern, jedochzur Ersparuna der Kosten in Letzterennur das We-sentliche im Auszug publicir'twerden. Dabei dürfen zwar,die Extra-henten die beiden auswärtigen Blätter vorschlagen,, die Gerichte aberden Vorschlag, sofern er auf sehr wenig geleseneBlätter ginge odersonst zweckwidrig wäre, verwerfen. Zugleich muß außerdem diehofgerichtömaßigeÄfsixionander Gerichtsstelle selbsterfolgen..
V. v. 2g Mai -817.

Ehefrauen, i
S. Concurö Nr. 4. Militair Nr. 12.

Eichen;
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Eichenborke,f

r. Die Förster sollen keine Eichenborke außerhalb Landes, sondern

nach der Verordnung vom 18ten Julius 1765 solchezu den bestimm-

ten Preisen den Lohgerbern überlassen.

Forst. V. v. 13 December 1766.

4. Sie sollen dieselbeauch nicht an Schuster, sondern allein an die

Lohgerber in den Städten des hiesigen Landes verkaufen.

Forst - V. v. 26 Februar ,767.

Eid.

S. Appellation Nr. 5 — 6) Minderjährigkeit Nr. r. Cscarde

Nr.«.

Einlieger.

S. Armenwesen Nr. 2. 3. Freischützen. Fremde. HauSchenleuke.

Einquartirung. t
S. Posthauser. Service-Casse.

Einsaat.
S. Pachtungen Nr. z.

Einsegnung.
S. Confirmation.

Entsagung der Rechtsmittel.
S. Appellation Nr. 5 — -)

Entscheidungsgründe.

Einer jeden Entscheidung in Urteln und Decreten des OAGerichtS

müssen die wesentlichen Gründe derselben hinzugefügt werden, auch
den
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denBeweis interlocuten. Es bleibt übrigens dem Gericht überlassen,
sieder Entscheidung selbstzu inseriren odxrderselbenanzuhangen.

OAGQrdnung v. 1 Julius 1818§-6c>.
S. Advocaten Nr. i. — 8)

Erbschaften.
S. Abfahrtsgeld»

Erbpacht.
r. Allezeit, sobald die Cammer eine Permutation oder Erbpacht

des Domanial- Kirche:-- oder Pfarrackers für nützlichhält, sollsolche
den durch den §phüm 506 des Erbvergleichs fanctionirten Grund-
sähen gemäß, jedoch aber in der Veranssetzung, daß die Kirche und
Pfarre keinenSchaden noch Nachtheil dabei leide, unweigerlich statt
finden, und dieselbeSereniflimo, nachdem zuvor durch unpartheiischf,
von Seiten der Cammer sowol, als des Consistorii zu ernennende
Commiss'rien der"Ertrag des Kirchen- und Pfarrackers bestimmt,
und in dem Erbpachtsfall darnach die jahrliche Erbpacht in Nam-
Valien festgesetzt worden, zur Confir-nation vorgelegt werden. Vor-
züglich soll vor jeder Prediger-Vacanz bevor wegen der Wieder-
befetzung der Pfarre etwas verfügt wird, der Cammer durch daö
Conflstorium die Anzeige gemacht, und die Erklärung der Cammer,
ob sie eine Permutation oder Erbpachtnahme für nützlich findet,, er¬
wartet werden. Soll eine Perimttation oder Erbpachtnahme statt
finden, so soll auf vorbeschriebenemWege durch eine unparteiische
Commission die Entschädigung oder Natural-Abfindung der Kirche
und Pfarre bestimmt werden, damit Sereniffimi Confinnation dar¬
über er(heilt und die Pfarre wiederum besetzcwerden tonne..

V. v. 17 Märj, 1796..
1. So lange eine Pfarre in den Domarnen besetztist, soll wahrend

deö Lebensdes darauf vocirten Predigers
a) keine Erbverpachtung statt finden, es müßte denn der zeitige

Pfarrer ganz freiwillig darin consentiren, daß die Cammer
und daö Consistoriuin einen Erbpacht-Contract abschlössen^
Dem Prediger solles aber

d)



K) freistehen, mi: der Cammer einen Zeitpacht-Contract auf

seine Lebenszeit in der Ar? abzuschließen, daß nach Erledigung

der Pfarre ein Erbpacht-Contract eintreten könne und müsse.
Während der Zeit, da die Pfarre noch unbeseßt ist, bleibt eS
übrigens

c) bei demjenigen, was §. 506 des Erbvergleichs wegen Permu-

tation der Kirchen- und Pfarr»Aecker festgesetztist.

V. an die Cammer und das Consistoriumvom 50.Marz
'793, $• J-

Bei Erledigung der Pfarre soll während der Vacanz die Erbver-

Pachtung der Pfarr-Ländereken, falls die Cammer beim Consistorio

darum antragt, beschafft werden, und ist ein Adjunetnö oder jemand

vorhanden, der zum Prediger designirt wäre, so soll er zwar zu den

Verhandlungen gezogen werden, dabei aber keine entscheidende

Stimme haben, sondern nur bescheidentlichseineWünsche und Mei«

nungen äußern und Vorstellungen machen, worauf nach Befinden

auch reflectirt werden soll.
Daselbst §. 2.

DaS Consistorium soll der Cammer von jeder eintretenden Vacanz .

sofort Nachricht geben, und die Cammer hat sich dagegen binnen 6

Wochen zu erklaren, ob sie eine Erbverpachtung für zweckmäßig hält

oder nicht; worauf denn im ersten Fall fowol vom Consistorio, als

auch von der Cammer unpartheiifche Commissarien zur Regulirung

der Erbverpachtung und vorläufigen Abfassung des Erbpacht-Con-

rracts anzuordnen sind, denen von ihren Committenten allemal zu
ihrer Instruction diefe Verordnung zu communiciren ist. Können

sich die Commissarien nicht vereinbaren, oder die Cammer und das
Consistorium finden Bedenken, so wollen Sereniflimus landesherrlich
die Entscheidung geben.

Daselbst §. 3.
Es sott hinfüro kein weiterer Acker für die Pfarrre, als eine Wörde

von 6, höchstens 8 Scheffeln Ausfaat zum Klee- und Kartoffelnbau
reservirt bleiben, welcheWörde aber, wenn die Lage es nur irgend ge-
stattet, unmittelbar am Pfarrgehöfte angewiesen werden, und deren
erste Bewährung für die Pfarre nnentgeldlich von der Cammer be-

schafft.



schafft,diekünftig«Unterhaltungaber von derPfarre auf «jgsneKs-
sten bestrittenwird.

Daselbst §. 4-
Der Prediger sollnachgeschehenerErbverpachtungberechtigtseyn,

zum Zweck seiner Hauswirthschaft 4 Kühe, 2 Haupt Iüstvieh,
i Pferde, 1 Füllen, 6 Schweine, die hauewirthschastlichnöthigen
Ganse und das übrigekleineVl^ehzu halten, und istder Pfarre hiefür
die freieWeideunter demMeiereivieh/eöerGattung zu bestimmen.

Daselbst §. 5.
UmdiesenViehstandauszufüttern,ist diegehörigeQuantität Win¬

ter- und Sommerstrohauszumitteln, und diesesvon derMeiereider
Pfarre, so wie auch die hauöwirthschaftlicherforderlicheQuantität
Kaff, auf denPfarrhoff, nacheinervon denCommissariennäherzu be-
stimmendenModifikation,zn liefern.

Daselbst §. 6.

Zum Heu für den erlaubtenViehsiandsolldemPrediger einebeson-
dere Psarr-Wiese zur eigenen nöthigen Heuwerbunz angewiesen
werden.

Daselbst §.7.
Nach demVerhältnis?,wiederPredigerzuvorSchafe gehaltenhat,

soll ihm ein Reservatuman Schafen, jedochnicht über 15 Stück ge-
stattet werden,welcheSommers und Winters Weide und Fütterung
unter denMeierei-Schafen haben.

Daselbst §. g.
Sind Prediger-Wittwen vorhanden, so steht einer jeden frei,

1 Haupt Rindvieh auf dieMeiereiweidezu jagen und sieerhaltenbat
rauheFntter auch von derMeierei geliefert.

Daselbst §. 9.
Die bisherigenSaaten-Register sollenzwar beiAusmittelung der

Erbpacht zur Bestimmung der Aussaat zumGrunde gelegt werden,
dochstehteöbeiderseitigenCommissarienfrei, falls sie hiebe»Bedenk-
lichkeitenfänden, eine besondereBonitirung der gesammtenPsarr»
und Kirchen-Ländereiennach landwirthschaftlichenGrundsätzenzu
verlangenund vorzunehmen,um darnach die wahre landwirthschaft-

M liche



licheAussaat festzusetzen,und ist derenKörner-Ertrag demnächstvon
ihnen nach Bonite des Ackers und den verschiedenenGetraidearten,
wie auch die Molkenpacht nach der Güte der Weide und die übrigen
Nutzungen nach dem Locale, alles unparteiisch und billig zu be-
stimmen.

Daselbst §. 10.

Der sich ergebendeKornertrag der Pfarrländereien sollnicht zu
Geld reducirt werden, sondern in natura zu ewigen Zeiten als Erb»
pacht für die Pfarre normirenund in natura von der Pfarre untade-
lich,und wieer auf demMeiereifeldegewachsen,dem Prediger in be»
stimmtenTerminen, welchevon den Commissarienfestzusetzen,auf den
Boden geliefertwerden. Findet aber der Prediger es geratheu, statt
desKorns in natura lieberdenPreis dafür in Gelde zu empfangen; so
hat er solchesdemPächter der Meierei 4 Wochen vor dembestimmten
Termin anzuzeigen, woihm alsdann in jedemTermin das Korn nach
dem Preise unweigerlichbezahltwerdensoll,wie eSin den letzten8 Ta-
gen auf den beiden Märkten der 2 nächstbelegenenStädte bezahlt
wordenist.

Daselbst L.

Der Ertrag und mithin die Erbpacht von den Kirchenländereien
sollzwar gleichfallsin Getraidearten in natura bestimmt, jedochzum
erstenmalnach demMittelpreise der letzten3 Jahre zu Geld bestimmt,
alle 6 Jahre aber von neuem der Mittelpreis, den das Getraide auf
demnächstbelegenenMarkte im Durchschnitt gegoltenhat, auögemit«
telt, und für die folgenden6 Jahre als Erbpacht für die Kircheniände»
reienbestimmtwerden.

Daselbst §. 12.

Die jedesmaligenCommissarienmüssenin Ueberlegungnehmen,auf
welcheArt die durch dieErbverpachtungenüberflüssigwerdendengeist-
lichenPsarr-Scheunen, Colonen-Gehöfte u. dgl. am süglichstenzum
Nutzen der Kirchezu verwendenfeynwerden^

Daselbst §. 13.

Dem vorhandenenZeitpächtersolldie genauesteErfüllung des Erb-
pacht-Contractö auferlegt, eingeschärftund zur strengstenPflicht ge»
macht werden, er soll demPrediger die Natural-Abgaben zu gehört»

ger
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gerZeit richtigabliefernund nicht durchZögerung, oderZurückhat-
tung, Anlaß zu Klagenund Mißhelligkeitengeben, worauf die Cam-
mer vorzüglichzu wachenund dieBeamten dahinanzuweisenhat, den
Predigern jederzeit,nachRecht und Billigkeit, Schutz undHülfeun-
gesäumt angedeihen zu lassen. Unter Erneuerung der Verordnung
vom i7ten Marz 1796 ist festgesetzt,daß vorstehendeGrundsätzebei
allenErbverpachtungenan die Cammernormirensollen,unddieErb«
pacht-ContracteallzeitSereniflimo zur landesherrlichenBestätigung
einzureichensind.

Daselbst§. ,4 und 15.

z. In Ansehungder landesherrlichenConfirmationder Erbpacht-
Contracte solles beider gesetzlichenVorschrift des $phi 15 der Ver¬
ordnungvom30. März 1798 seinVerbleibenbehalten.

Rescr.an dieCammerv. -4 Novbr. >302.

4. Die Stadtgerichte zu Nenbrandenburg und Friedland sollen,
zur Ausmittelungder in den Erbpacht-Contracten stipulirtenKorn-
preise, alljährlich gleich nach Michaelis, Martini, Weihnachten,
Lichtmessenund Osternder Intelligenz-Expedition zu Neustrelitzzum
Einrückenanzeigen, was die verschiedenenKornarten währendder
letzten8 Tage vor den gedachtenTerminen in ihren Orten gegolten
haben.

V. andieStadtgerichtezuNeubrandenburgundFried-land v. 17Augustigog.

Erbpacht-Contracte.
S. Sportes» Nr. 2.

Erbtheilung.
S. GerichtsstandNr. 3.

Erndtebetlag.
S. FesttageNr. 1. 2.

M 2 Epi-



Epidemie.' '

S. MedicinalwefenNr. au,

Eraminations-Cominission.
S. Mediclnalwesen. Nr. 1.2. 3.

Exceptio contra acad.
S. ActenverschickungNr. 2.

Exceptio exciiilioDis.

S. Hypochekenordnung§. z8«

Exceptio leg. Anaftaf.

S. Hypothekenordnung§. 22.

Exceptio n. n. pecun.
S. Hypochelenordnung§. 22.

Exemtion.f
1. Der Landesexecutorsoll bei allen aus der Regierung an

ihn ergehendenExecutorialien auch ciurantibus incliciiililzus
verfahren. *)

Reftr. an denExecutorv. 29 August1797.
2. * Der H.5 des an den Landes- Executor ergangenenRescriptS

von»6ten Mai 177z **) solldahin erläutert seyn,daß, wenngleichnur
von Insinuation eines Mandats die Rede ist, darunter doch jede
Reise, welcheder Executor zur Vollziehungder ihm befohlenenExecu-

-/• - . tion

*) Anmerkung. Den in v. KamptzCivil-RechtTheil i S. 130an«
geführten gem. Bescheid au6 derZustij-Canzlei wegenExecutions-
Vollstreckungh^be ich nirgend und selbst nicht in der Registratur
der Justiz-Canzlei erhaltenkönnen.

**) S. v. KamptzRepert. 79.
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tionzumachenhat, gemeinetseynsoll; mithin ist jederExequenduS
schuldig,dem Executor, außer dem Fuhrlohn und den eigentlichen
ExecntionS-Gebühren,noch besonders8 gr. Preuß. Cour. Meilen-
geldfür jedeMeile auf der Hinreisezu entrichten.

Reg.Rescr.an dieJustiz-Canzleiv. g Mai ,305.
3. Dem Executor ist aus der Cammer die Vollziehungder von

ihr gegen Pächter und Standes-Personen erkanntenExecuUouen
übertragen; die Fälle wo er gebrauchtwerden soll hangen von der
WillkührderCammerab. Wird der Executornun von der Cammer
zu einerExecutionbeordert, so hat er sogleichnach erhaltenerOrder
dieVerwarnung schriftlichund durch einenBoten zu beschaffen,sich
auch von dem Verwarnten eine Bescheinigunghierüber geben zu
lassen. Wird ihmdieseetwa vorenthalten,sohat er denTag an dem
sie geschehentud fiele officiali zu registriren, in beidenFällen aber
den Tag der Cammereinzuberichten.

Camm.Rescr.andenExecutorundExecutorsinstruction
v. >9Februar1L07.§. i.

Ist in der ExecntionS-Order nichteinanderesbestimmt,sodauere
dieVerwarnungsfrist 3 Wochen d.h. 21 Tage außer demTage, an
welchemdas VerwarnungSfchreibeninsinuirtworden.

Daselbst§. 2.
Sobald dieVerwarnungsfrist abgelaufenist, hat derExecutordie

wirklicheExecutionohne weitereAnfrage anzufangenund selbigean
Ort und Stelle in Person anzukündigen.

Daselbst§. 3.
Er darf die einmalerkannteund angefangeneExecution nicht an«

ders als auf eineaus derCammer erhalteneAbweichungs-Orderauf-
heben; seineGebühren erhält er aber nicht länger, als bis zu dem
Zeitpunct, wo von demExequirten das zu Leistendegeleistetworden,
welcherZeitpunktin der AbweichungS-Orderihm jedesmal bekannt
gemachtwerdensoll.

Daselbst§. 4.
Die ExecutionS-Gebührendarf er nicht länger als 8 Tage credit!-

ren, bei Strafe des Verlustesderselben; sind die 8 Tage abgelaufen,
und



und iß noch keineZahlung erfolgt, sohat er sofortmit der AuSpfan-
dung an einemhinlänglichenTheil von Mobilienzu verfahren.

Daselbst §. 5. -

Hat dieExecution4Wochen fruchtlosgedauert, sosollderExecutor
der Cammer es anzeigen, und weitereBefehle einholen.

Daselbst §. 6.

An Executions-Gebühren erhalt er
a)pro VerwarnungSschreibenzs ßl. Preuß. Cour, und das

Botenlohn,
d)für die Executionselbsttäglich32 ßl. Pr. Cour,

c) das Fuhrgeld, fowolfür dieReife bei Ankündigungderselben,
als für die, der etwanigen Auspfändung halber nöthig wer-
dendenReisen.

Daselbst§. 7.
Der Executorhat in dein jedesmaligenVerwarnungSschreibendem

zu Exequirendenausdrücklichzu eröffnen,daß derselbeim eintretenden
Fall, wenn der Verwarnte kurzvor Ablaufder Verwarnungszeit und
ehe eine Abweichungsorderercheilt werden kann, das zu Leistende
prästiren sollte, dafür zu forgen habe, daß ihm, demExecutornoch
vor Eintritt des AnkündigungStageeaus der Cammer Nachricht über
die erfolgteLeistungzugehenkönne, weil fönst dieFuhrkostenwegen
der Ankündigungsreiseund die Executionsgebührenauf den oder die
Reifetage demExequendozur Lastfallen.

Daselbst§. g.

4. Die Militair-Behörden sollen angewiesen werden, den Be-
fehlendes OAGerichtSzur Hergebungder nöthigen Militair-Gewalt
unbedingt Folge zu leisten. Jedoch hat das Gericht in Fallen, da
ein stärkeres Commando als von 24 Mann nöthig wird, sich der
unmittelbarenVerfügung zu enthalten, und statt dessenan den Lan-
desHerrnVorträge zu machen. UebrigenSmuß das Militair allemal
ans demjenigenLandegenommenund eventualiter bei dessenLandes¬
herrn deshalb angetragenwerden, wo es die von ihm verlangteHülfe
leistensoll.

OAGerichts-Ordnungv. 1Julius iL>L,F.62.

5-
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5. Die Executionen, welchedie Landes-Gerichte auf Instanz eines
Gläubigers gegen einen zum Credit-Verein verbundenenGutsbesitzer
erkennen,-sind zu gleicher Zeit der competenten Kreis-Direktion zu
notificiren. Um dieses zu sichern, soll die General-Direktion jed?m
competenten Landes- Gerichte und den Regierungen ein Verzeichniß
sammtlicher Mitglieder des Credit-Vereins zustellen und jährlich den
Abgang oder Zuwachs desselbenanzeigen.

Statute des Credit- Vereins F. 77.
S. Appellation Nr. 5 — s) Hypothekenordnung §. 33. Militair

Nr. 2.

Eximirte.
S. Steuer Nr. ,4.

Extradienste.
S. Hauschenleuie. Hofdienste.

Extrapost.
S. Postwesen Nr. 8«

Fadenholz-Diebstahl.
S. Forstwesen Nr. 55.

Familien-Namen der Juden.
S. Juden Nr. 9.

Fasanen.
S. Jagdwesen Nr. 5.

Fasanen -Jäger.
Dessen Gerichtsstand s. Gerichtsstand Nr. 5.

Fast- -
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Fastnachtöftrien.

S. Ferien Nr. 1. ».

Fatalia.

S. Advocaten Nr. 1. Appellation Nr. 5. 0 — Nr. 4. 7. 9. ü«

Fristen.

Federwild.

S. Jagdwesen Nr. 5. 13.

Fette, f
S. Schinder. Viehseuche.

Fenster.

S. Bauwesen Nr. 15. 17.

Ferien.

1. * üiDa die Gerichtsferien im hiesigen und Schwerinschen Lande

consorm seyn sollen, so sind vom Jahr 181° an, außer den nach

Maaßgabe der GüstrowschenCanzlei-Ordnung v. 1669, P. II. Tit. 43

bisher üblich gewesenen Gerichtsserien, auch Fastnachtsferien vom

,2ten bis i9ten Februar bei der Iustiz-Canzlei zu beobachten, wonach

sich Leßtere, die Partheien, Sachwälde, so wie die Unterrichter zu

richten.
V. v. 15 Decemberigo?.

2«* Die vorstehend angeordneten Fastnachksferien sollen, um auch

hinsichtlich der Zeit mit Schwerin consorm zu seyn, vonl Sonntag

Quinquagefimae bis Invoeavit jeden Jahres eintreten.

V. v. g. Febr. 1816.

z.
* Die HundstagSferien bei derIustiz-Canzlei sollenvon jeßt an

mit dem 2zsten Julius anfangen und mit dem 2zsten August endigen,

wonach sichdie Iustiz-Canzlei, die Partheien, Sachwälde und Unter-

gerichte zu achten haben.

V. v. 20. Iun. 1817.
4*
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4, Das OAGericht ist in ununterbrochener Thötigkeit Mik.AuS-nähme der Sonn-und Festtage und der sonstigenFerien. Diese fin«den statt
1) vom -8ten December bis zum 8ten Januar.
2) während der Fastnachtswoche.
z) vom Sonnabend vor Ostern bis zum Sonnabend nachOstern.'
4) vom Sonntage vor dem Pfingstfeste bis zum Sonnabend nachdemselben.
5) vom 25sten Julius bis zum 24sten August,

die eiuzelnbenannten Tage mit eingerechnet.
OAGOrdnung v. 1. Iul- igig- §-57-

S. Appellation Nr. 4. Fristen.

Fest- und Feiertage, f
' 1. * jDer Erndte-Bettag ist für die Zukunft auf den fünftenSonntag nach Trinitatis verlegt.

Reg, Publ. v. 29. Mai ig?i.
2. * Zur Erläuterung der vorstehenden Verordnung wird derselben

noch hinzugefügt, daß zwar für dies Jahr der Erndte-Bettag aufden5ten Sonntag nach Trinitatis,, in der Folge aber jedesmal aufden
Sonntag nachMargarethen verlegtund, wennMargarethen etwa gradeauf eine» Sonntag fällt, an demselbenSonntage gefeiert werden soll.

Reg. Publ. v. 13. Zun. 18»»-

3.* Die Schlacht bei Leipzig im Ottober-Monate des Jahres1813 muß bei allen Deutschen im lebendigen, im frommen und sreudi-
gen Andenken bewahrt werden. Daher soll der achtzehnte October,als der Jahrestag glorreicher Entscheidung, künftig alljährlich ein all-gemeinerFeier- ünd Festlag seyn. Jedes alltägliche Geschäft und Ge-werbe sollan diesemTage reihen.

Im Lauft des Vormittags soll in allen Kirchen, sofern es die Ver«
Hältnisseder einzelnenPfarreien gestatten, Gottesdienst gehalten wer-
den. Den Predigern bleibt die Wahl des Textes zn den Vortragen
überlassen, in denen siezum Danke gegen Gott, ohne dessenBeistand
nichts gedeihet und der den Entschluß zum Kampfe für Vaterland und

N Recht
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Recht herrlich gesegnet hat, auffordern, in denen sie von Uebermuth,

Dünkel und Selbstsucht abmahnen, den ächten Much aber nähren und

beleben wollen, welcher in Gott und mit Gott kein zeitlich Gut und

auch das Leben nicht zu hoch halten läßt, wenn es Glauben und Va-

terland, Gemeinwohl, Ordnung und Recht gilt.

Während des Gottesdienstes soll in diesem Jahre zum erstenmal,

künftig aber alljährlich in allen Kirchen, und zwar an ausgezeichneter

Stelle, eine Tafel aufgestellt werden, auf welcher die Namen derer

verzeichnet stehen, die ein Opfer des Kriegs gegen Napoleon Buona-

parte und die Franzofen in denJahren 1813 und 18 «4 geworden find.

Mir Wehmuth und Dank wollen wir ihrer gedenken, denn sie fielen in

gutem Kampf und haben den Freiheitöbrief Deutschlands mit ihrem

Herzblute besiegelt. Das Namenverzeichniß ist dieser Verordnung

angefüget.
Der Nachmittag und Abend des achtzehnten Oktobers soll Volks¬

festen gewidmet seyn. Auf dem Lande soll allenthalben das Erndtefest

auf diesen Tag verlegt werden, und verstattet seyn, daß dieHochzeiten,

wie ohnehin üblich im Herbst, fortan an diesem Festtage gefeiert wer-

den, sonst aber ist dem Geiste ernster Freudigkeit, wie ihn die Bedeu-

tung des Tages selbst hervorrufen wird, durch nähere Anordnungen

nicht vorzugreifen.
Freudenfeuer auf dazu geeigneten Hohen find altdeutscher Sitte ge-

mäß, dürsten die Feier mit der Siegsfeier durch ganz Deutschland in

Verbindung feßen, und scheinen daher, so wie Erleuchtungen in den

Städten, vorzüglich geeignet, den Tag zu verherrlichen, an welchem

Licht und Glanz wieder aufgegangen sind über Deutschland.
> '

7

Namen-Verzeichn iß

der Kämpfer für» Vaterland, welche ein Opfer des Krieges gegen

Napoleon Buonaparte und die Franzosen geworden sind

in den Jahren 1813 und 18,4.

Husaren-Regiment.
1. Major von Bismark.
2» Lieutenant Schüssler.

3. Lieutenant von Hobe.

4* Porteepeefähnrich vonPlessen»



5- Unteroffizier L. Genhmer.
6. Beckmann.
7. Carabinier August Lingnau.
8- Christian Rosenthal.
9 . Johann Wegner.
10 . Wilken.
11. Weinmann.
12. Friedrich Karsten.
»?. Husar Heinrich Arndt.
14. — Asmus NeuhauS. *)
15. — Christoph ©chulz.*)
16. —- Heinrich Teege.
>7« — Johann Hollnagel.
>8' — Friedrich Selow.
19. — Martin Trauschel.
20. — Nier.
21. — Friedrich Wegert.
22. — Koch.
23. — Peter Schröder.
24. — Chr. Korthals.
25. — Carl Peters.
26. — Fr. Fischer.
27. — Friedr. Hinze.
28. — Joh. Michaelis.
29. — Joach. Fröhlich.
30. — Wilhelm Reinhold,
zi« — Joh. Genömann.
32. — Christ. Albrecht.

ZZ.

*) Anmerkung. Nach einer Bekanntmachung des Milltair-Col,
legii v. e. Septbr. jöj8 sollen auf allen Kirchentafeln die Namen
„Asmus Neuhaus," als eines Deserteurs und „Christoph Schuh,"
der sichwieder angefunden, ausgelöscht, dagegen aber die Namen:
Johann Bassow, Johann Roeder, Franz Bruggemann, Friedrich
Schulz, LudwigRichter, Friedrich Steffen, Friedrich Boye, Karl
Lütcke und Karl Lehnberg," die erst spater an ihren Wunden oder
an den Folgen des Feldjugs gestorben, hinzugefügt werden.

3U
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z?. Husar Lühr.
— Christ. Mendt.

35.
— Ernst Blanck.

36. >— Langlüttig.

37.
— Christ. Schaum.

38.
— Heinrich Knust.

39.
— Friedr. Hamel.

40. — Joachim Duwe.

41. — Andreas Marlow.
42. — Fahnenschmidt Langhoff.

Freiwillige Jäger.

1. Carl Roloff.
2. Johannes Völlner.

3. David Kölling.
4. Ludwig Barnewiß.
5. Johann Rust.
6. August Hellwig.
7. Friedrich Gau.
8. Friedrich Wiencke.

V. v. 20. Sept. ig-5-

4.
* Die Verordnungen vom 6. Julius 1707 ") und 25. August

>758 *) wegen Heiligung der Sonn-, Fest- und Buß-Tage sind

erneuert.
V. v. so. Oct. 1817.

5. Die Predigt an dem Sonntage, welcher den 10. November nn«
mittelbar vorangehet, soll alljährlich dem Andenken an die Refor-
mation gewidmet seyn, wobei zwar die Wahl des Textes jedem Predi-
ger freigelassen, jedoch derselbe verbunden seyn soll, seinen Text und
den Hauptsatz der Predigt dem Superintendenten bei Einsendung der
AdventStabellen auf einem besonder» Bogen anzuzeigen. Nach der
Predigt ist ein Dankgebet für die Reformation zu sprechen. Auf dem
Lande ist die Communion auszuseßen und dafür eine ausführliche Ca-

__ techi-

*) f. v. KamptzRepert. pg. 97.
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techisatiön über das Geschichtliche der Reformation, mit eingestreuten
Ermahnungen zu halten. Diese Verordnung ist den sämmtlichen
Predigern durch Circularien bekannt zu machen. *)

V- an das Confifiorium t>. 23. Dec. 1817.
S. Passionspredigt.

S. Lehngüter.

sseuerlöschung (in den Domainm). f
1. ^)ie Beamten sollen in den Domainen genaue Aufsicht führen,

daß die nach dem Feuer- EdictnöthigenFeuerlöschnngsgeräthschaf-
ten fördersamst angeschafft werden.

V> v. 1. Jun. 1736.
Die Beamten sollen smnmtliche Einwohner jedes einzelnen

OrtS dahin anweisen, daß sie bei einer namhaften Strafe, sogleich
wie ein Feuer im Orte aufgeht, und wenn nicht ihren eigenen Woh-
nungen Gefahr drohet, sich nach dem Feuer begeben und die nöthige
Hülfe so lange leisten sollen, als ihre Kräfte es erlauben und bis hin-
reichende Hülfe aus den benachbarten Ortschaften kömmt. Damit
hiebei die nöthige Ordnung herrsche, sollen die Beamten den beiden
fähigsten Männern in jedem Orte die Direktion über die. ersten Hülss-
vorkehrungen in der Art überkragen, daß sie bei entstehendem Feuer
zur Zusammenberufung und Anstellung der OrtSeinwohner, so wie
auch zur Anstelltmg der sich zur Hülfe einfindenden Fremden so lange
autorisirt sind, bis der Beamte selbst ankömmt. Die OrtSeinwohner
sollen diesen Mannern den pünktlichsten Gehorsam leisten»

Camm. V. v. 10. Mai 1804. Nr. 1.
Die Beamten sollen in jedem Orte ihres Amtes einige rüstige und

schnelle Leute <ilS sogenannte Feuer-Reiter oder Feuer-Läufer an-
——1 — . stellen,

*) Anmerkung. Die Verordnung wegen der am Zi. October -3^7
angeordneten Jubelfeier der lutherischen Kirchenreformation fin-
det man in de» Jntelligenzblättern von 1817-Stuck 42. — als ganz
temporar konnte sie hier keinenPlatz finden.

**) v. 10 Januar 1786/ f, v. Kamptz Repert, pag. 94.
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stellen, welche die Nachricht von einem Feuer ohne allen Verzug ent-

weder unmittelbar nach dem Amte und nach dem Orte, wo die Spritzen

stehen, oder wenn diese zu entfernt wären, nach den nächsten Zwischen-

Oertern bringen müssen, von wo dann die dortigen Feuerläufer mit

der Nachricht sogleich weiter bis zu den Beamten und zu den Spritzen

forteilen. Wenn diese Laufer sich eilend und thätig bezeigen, sollen

ihnen als Botenlohn für jede Meile 24 ßl. bezahlt werden, und damit

nicht KrankheitS- oder ähnliche Falle hiebet hinderlich werden, sollen

die Beamten an jedem Orte wenigstens drei Leute zu diesem Dienste

bestellen.
Daselbst Nr. 2.

Feuerversicherung.

S. Brandversicherung.

Fiebertropfen.

S. Medicinalwesen Nr. *2.

Fiscal.
In denjenigen Sachen, worin fiscalis zur Wahrnehmung seines

Amts von einer Landesbehörde aufgefordert worden, sollen die Canz«
leigebühren aus dem Canzlei-Fiöcns vorgeschossen werden, dagegen in

den Sachen, wo der Fiscal von selbst sein Amt wahrnimmt, er nach

wie vor die Gebühren vorzuschießen hat.

Reg. Rescr. an die Canzlei v.,1. Oct. 1798.

Fischereien (in d?n Domainen.) s
* Die Verordnung vom 24. Mai 1744*) wegen Schonung der

Laichzeit ist für die Domainen erneuert. Zur Schonung der laichen-
den Fische soll alles Reusen- und Bungenlegen, Staaknetzstecken und
Zusehen der Flüsse und Bäche mit Flügelsäcken während der Laichzeit
bei 5 Rthlr. Strafe verboren seyn. *

V. v. 1. Oct. 1795.
§« '1

*) S. v. Kamptz Repert. S. loa.
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$* 1.
Die Maschen im Garn der Strohwaden, Flügelwaden, großen

Waden, Flügelsäcke, StaackneHe und Reusen sollen nicht unter der
Weite eines guten Fingers dick seyn, und die Fischer dem Zeuge keine „
sogenannte Stint- Beutel oder Stint-Häckeln, und zwar auf den
Seen, wo gar keine Stinte sind, niemals, wo sie aber sind, nur auf
den Zügen, wo sie sich aufhalten, sonst aber gar nicht anhängen.

Daselbst §. 2.
Kein See soll mit der großen Wade oder Garn von 80 bis 100 Fa-

den zu Eise öfter als einmal iui Jahre bezogen werden.
Daselbst §. Z.

Eine große Wade soll niemals im Sommer, Herbst und Frühjahr
bei offenem Wasser, sondern dann sollen bloß Strohwaden und Flü-
gelwaden, letztere von 40 — 50 Faden gebraucht werden.

Daselbst §. 4.
Sollte in einem Winter kein haltbares Eis seyn, so soll zwar jeder

See einmal bei offenem Wasser mit dem großen Garne bezogen wer-
den können; .der Fischer ist jedoch schuldig, bei 10 Rtl. Strafe, dieses
juvor dem Amte anzuzeigen, und sich dessen ConsenS dazu einzuholen.

Daselbst $. 5.
Die Fischkarrer oder sonstige Fischverkaufer sollen 5 Rthlr. Strafe

erlegen, wenn sie mit kleinen Brutfischen und zur Laichzeit mit Laich-
fischen betroffen werden, und eben so auch der Fischer, von welchem sie
solche erhalten haben.

Daselbst §, 6.
S. Postung.

Flugschriften.
S. Preßsreiheit.

Forstwesenf
(in den D 0 m a i n e n. )

(I. Forst-Accidentien) t
r .25« den Bauten und Reparaturen derjenigen Kirchen und piorum

corporum,. deren Patron Lerenilkinris ist, soll es bei den Holzanwei¬
sungen
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sungen eben so wie bei andern herrschaftlichen Anweisungen schatten
werden, mithin sott weder die Erlegung von Forst.iura, noch von
Anweisungsgeldern statt finden.

V. an das Forst-Collegium v. 24. October 1798 und
Reg. 23. an dasselbe v. 29. März 1800.

2. Die Forst-^ura sollen bis auf 4 ßl. auf den Thaler erhöhet
seyn.

V- an das Forst-Cosseginm v. 27. Julius und Forst V.
an die Förster v. 10 August 1008,

S. unten Nr. 26, Nr. 42. Anmerkung.

(II. ssorst-Adminiffratiost.) f
Z. ^as Forst-Collegium soll von allen bei demselbsn vorfallenden

wichtigen Angelegenheiten, besonders bei Schließung aller Contracte,
so Miethe- Kauf- oder VertauschungS halber eingegangen werden,
allemal ad Lersni/liinuiu Bericht erstatten, weil das Collegium
nichts von Wichtigkeit unternehmen soll, als wozu es durch Sero
»iflimi Einwilligung autorisirt ist. Wenn bei solchen (Beschaffen die
höchste Entschließung vor der Vollziehung nicht, eingeholt worden, sö
sind dieselben unverbindlich und von keiner Kraft.

V. an das Forst, Collegium v. Z. December 1785.

4. Bei der Rentei soll keine Liquidation mit den Forstbedienten im
Forsttermin mehr statt finden. Alle Förster sollen ihre Forst-Rech-
nungen 14 Tage vor jedem Termin ohnfehlbar einsenden, damit die
Revision derselben nicht übereilt zu werden braucht.

Forst-V> 2g. October 1795-

5. Sämmtliche Forsten sind in 2 Obersorff-Aemter getheitt.
Zum 1 sten Oberforstamt gehören die iste Altstrelitzer, die Grü-
nower, Schlichter, Neugartenfche, Hinrichöhager, Badrescher, Rüh«
lower, Neuendorfer, Rowaer, Zechower, und Glambecker, oder Blu-
menhäger, und zum 2ten Oberforstamt — die Neustrelißer,
die 2te Altstrelitzer, die Mirower, Wesenbergische, Steinförder, Für-
stenberger und Dabelower Forst.

V. v. 5ten December 1798.
6.
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6. Sämmtliche Forsten mit dem dazu gehörigen Forstgrund (offen,
insofern es nicht geschehen ist, vermessen und chartirt werden. Diese
Vermessung fof( an mehreren Orten zugleich, mindestens doch in jedem
Oberforstamte geschehen.

V- an das Forst-Cvllegiumv. ?. September 1799.'
7.

* Der bisher im Sommer bestimmt gewesene Forst-Termin
soll nicht ferner den Freitag in der vollen Woche vor Johannis, son*
dern allezeit den i sten Freitag nach Pfingsten gehalten werden, und
sämmtliche Forstbediente haben ihre Rechnungen jedesmal 14 Tage
vor dem Termin einzuschicken, wonach sich die Holz-Käufer mit ihren
Zahlungen richten müssen.

Forst-V. v. 22. Dec. 1799.

8. DaS Forst-Cvllegium ist mit der Cammer dergestalt vereinigt,
daß alle Glieder der Cammer künftig zugleich Forsträthe seyn sollen,
und alle Gegenstände, bei denen ein Forstinteresse eintritt oder abzuse-
hen ist, künftig nicht einseitig von der Cammer oder von dem Forst-
Collegium abgemacht, sondern vor dem in Hinsicht des Forstwe-
fens vereinigten Cammer- und Forst-Collegium verhandelt werden
müssen. Dieses Collegium soll künftig regelmäßige Sitzungen an
bestimmten Tagen halten. Die Glieder des Cammer- und Forst-Col-
legii rangiren unter sich nach den Patenten, wonach sie wirkliche
Räthe geworden sind.

V. an das Forst,Collegium v. 13. Jun. -Zog.

9. Die Forst-Verbesserung«-Commissisn ist aufgehoben und deren
Geschäfte sind dem neu errichteten Cammer- und Forst- Collegio über-
tragen, dergestalt, daß dasselbe nicht allein die angefangenen Geschäfte
fortführen, sondern auch die eigentlichen zur Forst-Verbesserung gehö¬
rigen Gegenstände von den übrigenZweigen der Forst^Sldministration
ganz feparatini und als ein eigenes, für sich bestendes Fach betreiben,
und dieselben in eigendS dazu bestimmten Sessionen berathen und
behandeln, auch darüber immer besonders unter dem Rubrd:

Forst-Verbefferungs-Angelegenheiten,
zur Regierung berichten soll.

Reftr. an das Forst - Collegium v. 20. Jun. igog.
O 10.
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To. Das Cammer- und Forst-Collegium hat sich in allen solchen

Angelegenheiten, bei denen ein Forstinteresse eintritt, der Regel nach

alle 14 Tage, und zwar Montags zu versammeln^ und die Untersu-

chung der Forstfrevel von einer Justiz-Deputation, welche aus den

Oberforstmeistern und einem Justitiare bestehen soll, betreiben zu

lassen.
Rescr an das Cammer- u. Forsi-Collegium v. 27. Iul.

lg"Z.

11.* Der Ausdruck „Cammer- und Forst-Collegium soll künftig

wegfallen, und dafür allgemein der Ausdruck „Cammer-Collegium"

selbst in Forstangelegenheiten eintreten und sind von jetzt an alle An-

und Vorträge auch in Forst-Angelegenheiten an das Cammer-Colle¬

gium zu richten.
Reg. Publ. v. 25. Sept. i(3»8»

(Iii. Forst-Culkur.)
12. Aen Beamten und Pensionairen ist bei lovRthlr. fiöcalifcher

Strafe nochmal ernstlich befohlen, nach der Verordnung vom i4ten

Januar «72z sich des fernern Radens ohne geschehene Anfrage beim

Forst-Collegio in den Forsten ganzlich zu enthalten (insofern

es ihnen in den Contracteu oder fönst nicht nachgegeben ist) und sie

sollen ihre SubconductoreS und alle Einwohner derAemter befehligen,

sich des Radens und Ackeranfbrechenö, wo es auch immer feyn mag,

zu enthalten.
V. an alle Beamte u. Pächter vom 14. Dec. 1724.

13. Sammtliche Heidereuttr sollen hierauf sehen, und Contraven-

tionefälle bei Verlust ihres Dienstes sofort melden, und dieThäter dem
Forst-Collegio namhaft machen.

V. an die Heidereuter v. 24. Der. 1724.

14. Die Beamten und Pensionarien sollen nicht eigenen Gefallens

ihr Brennholz aus den Waldungen holen, sondern sich selbiges nach
Anleitung ihrer Contracte von den Forstbedienten anweisen lassen;
nnd eben so wenig sollen Beamte, Pensionarien, oder andere Doma-
nial-Einwohner einigen Strauch, außer zur Wadel- oder Winterszeit,

ohne vorgangige Anweisung der Forstbedienten, bei Vermeidung von -
10
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10Rtlhr. Strafe, sooft siedawiderhandeln, abhauen,vielmehrstatt
derZaune an den Triften Gräben ziehenund bei denunentbehrlichen
Zäunen keineTannen«sonderneichenePfähle, welcheihnennachNoch-
dürft werdenverabfolgtwerden,nehmen, widrigenfallsdie Zaune an
i»rnTristen und andern Orten, so ohneeichenePfähle gemacht,von
denForstbedientenwerdenumgehauenwerden.

V. v. 1. Febr. 1757.

15. SämmtlicheForstbedientesollenes hinfüro nicht dulden, daß
in denHeidenirgendeinigesBauholz von den Zimmerleutenordent¬
lichbeschlagenund bearbeitetwerde, vielmehrsollensie dahin sehen,
daß selbiges,sobaldes nur bewaldrechtetworden, ans der Heideher-
ausgefahrenwerde, weil sonstgewöhnlichalle Spahns auf der Erde
liegenbleibenund das Aufschlagendes jungenHolzesvieleJahre hin-
durchverhindern. Das Zackholz,sovom Bauholze abgeht, solljeder-
zeit aufgehauenund in Klafter gefetztwerden, damit auch diesesden
jungenTannenauffchlagnichtbehindere.

V. an die Förster 12. Dec. 1765.

16. Es sollhinfüro alles Klafterholz ohneAusnahme indenFor-
sten, es fey zum Behuf der Glashütten, zu Köhlereien, Ziegeleien,
Kalköfen,zu hauslicherFeuerung, oderDeputat-Brennholz, wieauch
alles Pfahlholz, ohnealle Einwendungund Widerrede,nicht, wiebis-
her geschehenist, mit der Axt, sondernmit der Sage gekürzetwerden,
außer das sogenannteWadelholz,auchZweig- und Zopfholz, welches
«ochkeinenFuß imDurchschnitthat, als welche mit der Axt kleinge-
machtwerdenkann. AlleFörster habenhieraufmit allemErnste, bei
eigenerVerantwortlichkeitzu sehen,auch dafür zu sorgen, daß dieFa-
denin richtigemFußmaaß gesetzt,und daß auchPächter und Beamte,
denennochgestattetist, ihr Brennholz durch ihre eigenenLeuteschla-
gen zulassen,sichnachdieserVerordnung richten,widrigenfallssiezur
rechtlichenNachweifunganzuzeigenfind.

V. an dieFörsterv. 10.April 1703-
17. Die Domanial-Einwohnersollen bei uuausbleiblicherStrafe,

falls nicht gewisseWaldrevierezu ihrer privativen Ravung vomDi-
strictsförsterangewiesenwerdenkönnen, nur die Stämme, die unter

O * 1 Fuß



i Fuß im Durchschnitt halten, raden und die dem Vieh so fchadli-
chen Radekuhlen sogleich zumachen, worauf die Forstbedientcn genau

in sehenhaben.
Forst--V.an dieAemterv. 20.Sept. 1786.

18. * Die Verordnung v. 2ten September 1769 *) wegen Ab«
hauenö der Birken zur Pfingstzeit ist geschärfterneuert.

V. v. 21 April 1797. ^
19. * Das Suchen und Sammeln der Ameisen-Eier ist in den

Forsten dergestalt verboten, daß die Forst- und Iagdbedieuten die
Contravenientensofort arretiren und den refp. Stadt- und AmtS-
Gerichtenanzeigenfollen, von welchensienach Befinden mit Gesang-
niß-, LeibeS-oder Geld-Strafe zu belegen.

33.v. 3. September ißon

5o. Das Forst-Collegium solldaraufhalten, daß jederFörster ei-
nen eigenen Garten zu Eichenpflanzungenanlege. Die Zuziehung
des Lerchenbai)mS(x. I-irix) und der weißenEller ist, ihres schnellen
Wuchses und des dauerhaften Holzes wegen, dem Forst-Collegio
zur Beförderung empfohlen.

Refcr«an das ForsteCollegiumv. 16.Februar 1L04.

ai. Die Beamten sollen in die Verzeichnisseder Nußholzbedürf-
nissefür die Bauern kein kleinesNußholz zu den Schameln und an-
dern Nutzarbeiten künftig,mehr aufnehmen, weil die Bauern diefe
Bedürfnisse von den Büchen bestreitenmüssen, welchesieals großes
Nutzholzerhalten.

V. an dieAemterv. z. April
22. * Birken-Besenreiser dürfen von nochstehendenBirken oder

aus jungen Zuschlagennichtgeschnittenwerden, sondernnur von den
zurückgebliebenenZweigen gewadelter Birken, welchejedochnur in
den Monaten Februar, Marz und April gefanttneltwerden dürfen.
Die Contravenienten follen für jeden Befen oder einegleicheMenge
Reifer mit 16 Schillingen Strafe belegt werden, wobei sichjedoch
das Forst-Collegium vorbehält, diefe Strafe nach Verhältniß des
Geldbetrags in Arbeiten oder Lieferung von Sämereien zu verwan-
— deln

*) S. v, KamptzRepert.vag.41,
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des». Kann der UebertreterdieserVerordnungdie Strafe nicht indembestimmtenTermin bezahlen, sosoller unabbittlichmit ZtägigemGefängniß beiWasserund Brod bestraftwerden.
Forst-V. v. iz. Februar igc>L.

2z. * Die von den Theerschwelerngeradetenund des Trocknens
halberim Forst umherliegendenKienstammesollenbei20 Rthlr. GoldStrafe, die derbetroffeneEntwenderzu erlegenhat, wedervonEin-heimischen,nochvon reisendenKnechtengestohlenwerden, weil da-
durch der Arbeiter-Lohnund der Forst-Casse Intraden geschmälert
werden.

Forst-V.v. 19.Februar 1803.

24.' * Die Verordnung wegenRadung derKiehnstammev. 2osten
September 1786 (s. oben unter Nr. ,7) isterneuert»

Reg,3?.v. 21, September1815.

(IV. Forst-Nutzung.)
25. ©ie Forstbedientensollenhinsüro wederFall- nochstehendes

Holz beiVerlust ihrer Dienstefür sichverkaufen,fondernes sollquar-
taliter in jedemAmte ein Holzmarktgehaltenund von LerenilRmo
jemand dazu committirt werden. Auf diefemMarkte habensichalle
und jede, welcheHolz, es feyBau-, Faden-, Felg-, Stab- oder an-
deresHolz, wiees Namen habenmag, zu kaufengewilligetsind, an?
zugebenund sodannweitereResolution zu gewärtigen.

V. analleForstbedientenv. 15,Mai 1734.

26. Sämmtliche Unterforstbedientesollen sich nicht unterstehen,,
das geringsteHolz, es fty was es wolle, ohne fpecielleErlanbniß.
anzuweisen. Die Kleinigkeiten, welcherdieDomanial-Unterthanen
in de»Dörfernbedürftigsind, als Wagenrungen, Aexte-und Beil-
Hälfte»',item.: was zuDreschflegeln,zu kleinenHarken, Sensenge-
stellenic. gehört, sinddarunterjedochnichtmit begriffen, sonderndie
Forstbedientensollenbefugtseyn, denUnterthanen erwähntes kleines
Nutzholznach ihremGewissenund ihrer Erkenntniß, auch ohnespe-

cielle
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riefleVerordnung forstmäßiganzuweisen, und ohneEntgelt»abfolgen
zu lassen.

Forst-V. an dieForstbedientev. 12.April 176g.

27. * Auö den Forsten soll kein Holz anders als in Golde, oder
grob Couraut verkauft werden und den Holzkäufern, welchenichtals
sichereund gute Bezahler bekanntsind, ist das Holz ohnegleichbaare
Bezahlung nichtzu verabfolgen.

Forst-V. v. 19.Julius 1734.

28- Die Schneidemüller sollen sich des Contirens und Verabfol-

genö von Brettern und Latten, ehe sie Forst-Assignationen haben,
gänzlichenthalten, fub poena, daß widrigenfalls ihre Forderungen
für Bretter und Latten, falls sie dem Förster die Forst-Afsignation
nicht vor Einreichung seiner Forstrechnung behändigt und darnach
mit ihm liquidirt haben, so wenig in Abrechnungpassiren, als wenig
der Betrag bei etwa nicht schuldigenHolzgeldern baar in termino
vergütet werdensoll.

Forst-V-v. g.Dec.17s».

29. Die Empfänger der bewilligtenBretter und Latten sollenunter
der, vom Forst-Collegio darüber zu ertheilenden Assignation den
Schneidemüllern noch besondersüber die geschehenerichtige Abliefe«
rnng derselbenquittiren, weildieseAssignationen, wenn sie nichtnoch
mit solcherspeciellenQuittung versehensind, nicht ferner werden in
Rechnung angenommenwerden.

Camm.V. v. 24. Dec.1792u. Forst-Circ.v. 29.Jan«
*793-

30. * Die Verordnung v. 15. August 178»*) wegenVerkaufs des
Brennholzes ist erneuert.

Camm.und Forst-V. v. iz. April 1797.

31. * Es sollenkünftignicht zu allenZeiten des Jahrs Holzanivet«
fungen nachgesuchtwerden, sondern ein jeder hat sichmit seinenAn-
träaen um AnweisungeinigesHolzes nach Möglichkeitvor dem isten
Februar jede»Jahres zu melden, widrigenfalls man es sichwird sel--
— ber

*) S- v. KamptzRepert. xsZ.66.
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berbeizumessenhaben,wennden Bitten — Unglücksfalleoderwo pe-
riculum in mora obwaltet jedoch ausgenommen — nicht deferiret
wird, sondern die Anweisung zum nächstfolgendenNovemberwird
ausgesetztwerden.

Sieg.Publ. v. 5- Dec. 1798.

3a. Die Oberforstmeisterbesorgen die Holzverordnungenauf die
jährlichenGeneral-Specificationen derHolzbedürfnissein den Aem-
kernweiteran dieBehördenund bestimmendabeidenAemterndieAn-
weisimgStage,damit die Holzeinpfangenden,oder deren Bevollmäch-
tigte,das Holz in Empfangnehmenkönnen.

Camin.undForst-Currendean die Aemterv. -Z,Dec.
-796.

33. Nichtzu allenZeitendes Jahrs, sondernnur in denMonaten
November,December,Januar und nichtspaterals bis zum istenFe-
bruar sollenkünftigRequisitionenum Holzanweisungenvon der Cam-
mer an daö Forst-Collegiumergehen,Unglücksfälleund wopericulwn
in mora ist ausgenommen; hiernachhabensichdieBeamtenzurichten,
esauchsozu veranstalten,daß dieHolzbedürfnissesowolsürdieDomai-
nen, als für diegeistlichenBauten, spätestensden istenJanuar jeden
Jahrs bei der Cammerangezeigtsind.

Camm.V.o. 24. Dec. 179g.

34. Soll gleicheinstweilendie Einrichtung, daß Einheimische,be-
sondersHolzarbeiterin den Städten, zu vermindertenPreisenHol;
erkaufenkönnen, noch bestehen; so soll dochdas Forst-Collegium
strengedarauf sehen, daß ohneBescheinigungder Obrigkeitüber die
Nothdurft einer jeden Holzforderungnichts verabfolgt werde, und
es hat Contraventionöfallesofortanzuzeigen. Die Magisträte sollen
beiErtheilung der Atteste über den Holzbedarfdie strengsteVorsicht
und Aufrichtigkeitbeobachten, damit auf dieseArt Unterschleifenund
demunerlaubtenHolzhandelein Ende gemachtwerde.

'58.an das Forst-Collegium,die Magisträteund das
AmtMirowv. 11.April >go>.

S. untenNr. 4z.

35.
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3$. In den Waldungen sollhinfüro von allen Nuß- und Bauholz-
Bäumen ohne Ausnahme das Zopfholzund jammtlicherAbfall der
Forst verbleiben.

Forst.V. an dieFörsterv. u. Julius iSo6.
36. * Nur diejenigenBlöcke, welcheden Landeseinwohnernzum

Abschneidenüberlassenwerden, und welchenichtalleinan denSeiten,
sondern auch auf demHirnholz? am Stamm und Zopfendemit dem
Forsthammer bezeichnetfei;«muffen, dürfen auf den Schneidemühlen
angenommen werden, widrigenfalls jeder nicht angezeichnete und
dennochangenommeneBlock confiöcirtwerdenfoll, und der Müller
pro Block 20 Rthlr. Strafe erlegenmuß.

V. v. 7. September 1307.

37. Sammtliche berechnendeForstbediente sollen auf die ihnen
zugehendenHolzverordnungen den Käufern weder das Holz ohne
gleichbaare Bezahlung anweisen, nochweniger die Bearbeitung und
das Abfahrendesselbenaus den Forsten vor geschehenerZahlung ge¬
statten.

V. v. 20. November1807.

Z8. T Die Schneidemüller sollen
1) für jedes Brett oder jede Planke, die sie nicht nach vor-

schriftsmaßiger Starke abgeschnittenhaben 1 Rthl. Strafe
erlegen, und das Brett u. s. w. sollverfallen feyn, oderauch
der Werth dafür in die Forst-Bruchcasse fließen.

„ 2) Eine gleicheStrafe soll statt finden, wenn ein Schneide-
müller an die Landeöeinwohmrrheurer verkauft, als die
Preiötabelleu eSbesagen, und es soll bei jedem wiederholten
ContraventionSsall, sowolbeimzu Dünneschneiden,als auch
beim zu theuren Verkauf, die Strafe von i Rthlr. pro
Brett oder Planke :c. mit. dem nächst zuvor eingetretenen
Fall verglichenum das Doppelte steigen,

z) Sollten von jemanden«Bretter oderPlanken von einer be-
stimmtenStarke zum Abschneidenverlangt werden, fo muß
der Schneidemüllerhierüber den Beweis führen, wenn er
deshalb in Anspruchgenommenwird.

Forst*23.v. 5, März »Log.
39.
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39. Bei Sterbefällen der Holzdeputatisten soll es in der Art ge-
halten we-den, daß, wenn der Sterbefall vor Michaelis jedes JahreS
eintritt, die Halste des Deputatholzes, tritt er aber spater im Jahr
ein, solches ganz gereicht wird.

Camm. u. Forst-V. v. 2/;. Oktober lIvg.

40. * Vom i. Januar igro an soll der Preis der Sägeblöcke in
den Forsten um das Doppelte, und eben dadurch, unter Beibehaltung
der bei dem Verkauf des aus den Blöcken geschnittenen Materials
den Schneidemüllern in den Domainen bisher vorgeschriebenen
Grundsätze, der Preis der Bretter, Planken und Latten aufden Do»
manial-Schneidemühlen für inlandische Käufer um die Hälfte erhö-
het feyn. Für die Bretter und Planken und Latten, welche an Aus-
länder verkauft werden, sind folgende Nachschußgelder, als für eine
Kleidediele 8 Schilling, ein Tischlerbrett 12 s., ein halbes Spund-
oder Bodenbrett 14 f., ein ganzes Spundbrett 16 f., eine dreizöllige
Planke 20 f., eine vierzöllige dito 30 s., ein Schock Dachlatten 3 Rtl.,
ein Schock Espalierlatten 36 s., und für ein Schock Stackettenlatten
z Rtl. von den Schneidemüllern zu entrichten und gegen jeden Forst-
termin mit einem gewissenhaften speciellen Verzeichnisse an die resp.
Förster zur weitern Berechnung abzuliefern.

V. v. 12. Dec. lßog.

41.* Die Köhler in den Domainen sollen den Faden Tannen-Mie«
ser-Holz von 6 Fuß Höhe, 6 Fuß Breite und 4 Fuß Klobenlange Lü-
becker Maaß für 1 Rthlr. 36 ßl. Cour. aus den Domanial-Forsten
erhalten, dagegen aber auch verbunden seyn, die Karine Kohlen von
16 LübeckerCubikfuß für 32 ßl. Pr. Cour, innerhalb Landes zu der-
kaufen.

Camm. 23. vom 12, Ott» jßio,

NB. Bei diesemPreise der Kohlen ist es auch in der neuen Holz-
taxe vom 1. Mai 1820 Nr. X. geblieben.

P 42.'
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42. * Von Trinitatis l8l! an soll in denHerzogl. Forsten dasHolz
allein nach der unter dem isten Mai 1811 erlassenen Holz-Taxe ver-
kauft werden. *)

Camm. Publ. v. 31. Mai »8".

43. Nachdem eine nene Holz-Taxe erlassen worden, soll es hinfüro
der Atteste der Obrigkeiten über das zu Kauf gesuchte Holz nicht mehr
bedürfen.

Reg. Bekanntmachung v. 9. Marz lgn.

44. * Auf die angebrachten Beschwerden über Willkührlichkeit der
Kohlenbrenner beim Verkauf der Kohlen, ist den sammtlichenfFör-
stern ausgegeben worden, die Meßkarinen der Kohlen schweler genau
zu untersuchen, eine ganze Karine, 16 Cubiksuß Lüöecker Maaß,
30I Lübecker Zoll hoch, breit und lang, und eine halbe Karine,
2 Lübecker Fuß hoch, lang und breit, machen zu lassen, und selbige
sodann mit dem Forsthammer zu bezeichnen. Beim Messen der
Kohlen mit solchen Karinen darf aber der Kaufer ein mehrereS,
als gestrichenes Maaß, nicht fordern; jedoch ist auch den Köhlern
aller Kohleuverkaus nach andern, als diesen mit dem Forsthammer
bezeichneten Karinen bei 20 Rthir. Gold Strafe für jeden Uebertre-
tungsfall untersagt worden.

Camm. Publ- v- i2. Oct. 1Q11,
45*

Anmerkung. Diese Taxe, nebst dem Ausatzezu derselben vom
-9. December 18-4. (s. Int. Blatter von 18»5. Stück 5O> wie
auch Hie ihr beigefügte Instruction findet jeder Interessent bei
allen Forstbcdienten. Daher wird aus der Instruction, welcher
die Forstbedienten genau nachleben sollen, des Zusammenhanges
wegen hier nur bemerkt: i) daß beim Verkauf nach Cubikmaaß
die 1804 von Georg Alexander Fabricins erschienenen Tabellen
von den Forstbedierifen zu gebrauchen find, bei ganzen Baumen
ober in der Regel nach einer, hiezu besonders bestimmten Meß-
kette, womit der Umfang der Bäume 4 Fuß von der Erde aus-
zumitteln, verkauft werden soll. 2) daß alle in der Holz-Taxe
vorkommendePreise Holzgelder find, Hauerlohn, Anweisegelder,
Forst-iura und andere Unkosten dem Käufer noch besonders zur
Last fallen, wenn nicht etwa eine besondere Ausnahme aus der
Holztaxe hervorgeht. 3) daß in dem §. u. dieser Holz-Taxe
auch eine genaue Bestimmung der an die Forstbedienten in je-
dem einzelnen Fall zu bezahlenden Anweisegelder befindlich ist.
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45- * Von Neujahr iZ'Z hört der Verkauf von Latten und Vehlen
aus den Forsten auf und wird durch die Revier-Förster beschafft. DieBestellungen müssenzwischen Michaelis und Ostern bei dem Cammer-
und Forst-Collegium geschehen, wo denn Anweisung erfolgen soll, da-gegen auf später eingehende Antrage in der Regel keine Rücksicht ge-nommen werden kann.

Camm. u. Forst-Publ. v. 22. Dec. 1012.
46. Die Schneidemüller sollen künftig nicht bloß Blöcke von

24 Fuß zu Brettern verschneiden, sondern von allen in den Block- und
Bretter-Tabellen vorgeschriebenen Langen Bretter schneiden. Damitsie aber auch Absaß haben, sollen die Beamten bei Domanial- und

geistlichen Bauten jedesmal die Bretter von den Schneidemüllern
kaufen.

Camm. u. Forst-V. v. n.Marz,LiZ und Befehl aualle Förster, darauf zu halten, daß die Schneide-
Müller diesem nachkommen, vom selbigen dato.

47. Die Freiheit, sich Leseholz zu sammeln und zu holen soll nur
armen Unterrhanen oder denen, die sich durch besondere Concession
dazu legitimiren, gestattet seyn.

Camm. u. Forst, V. v. 12. August 1816.

48. Zur Erläuterung der vorstehenden Verordnung wird be»
stimmt: Raff-und Leseholz sollen haben

1) alle, die Armengeld erhalten und Contributionsfrei sind,
2) alle Vögte, Deputation und Tagelöhner der Domanial-

Pächter,
3) diejenigen kleinen Eigenthümer und Einwohner, welche arm

sind und aus diesem Grunde einen Erlaubnißschein vom
Amte erhalten.

Ausgeschlossen von der Freiheit zum Holzsammeln sind namentlich:
Pachter, Bauern, Müller, Grützmacher und solche Leute, die Be-
Hufs eines Gewerbes Holz gebrauchen, insofern sie nicht ein erwor¬
benes Recht zum Holzsamineln darthun können, oder etwa arm sind
und aus diesem Grunde einen Erlaubnißschein vom Amte er-
halten«

Camm. u. Forst-Currende an die Aemter und Forst-
bedientenv. ?. November 13^6.

P 2 49'
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49. Raff- und Leseholz soll ohne schriftliche besondere Authorisation
der Cammer nicht auf Wagen gesammelt werden, sondern einstweilen
ist nur daö Sammeln zum eigenen Bedarf auf Schubkarren und
zwar nur an den zwei in jeder Woche zu bestin?N,enden Holztagen er-"
laubt, wobei die Sammelnden sich gefallen lassen müssen, nach be-
stimmten Orten hingewiesen zu werden. Wer außer den Holztagen
betroffen wird soll bei der Gerichtöbehöroe angezeigt und mindestens
mit ,6 Schillingen, die der Denunciant erhält, auch dann bestraft
werden, wenn der Defraudant noch kein Holz gesammelt hak. Wer
mit einem Wagen betroffen wird soll an Holztagen mit 32 ßs. und
außer den Holztagen mit 1 Thaler bestraft werden, wovon die Hälfte
dem Denuncianten und die Hälfte den AmtSarmen zufällt. Die
Forstbedienten sollen sich hiebet keine Saumfeligkeit oder Nachsicht z»
Schulden kommen lassen, sondern die Uebertreter sogleich und späte-
stenö binnen 14 Tagen beim Gerichte denunciiren.

Camm. V. v. 24. November ig, 8.

NB. Die Holztaxe für die Domanialforften vom isten Mai
,820 enthält in Bezug auf das Raff- und Leseholz noch
Folgendes: „Zu Raff- und Leseholz verbleibt fürdiejeni-
gen, welchen das Sammeln desselben erlaubt isty der Ab¬
raum auf den Schlägen und von einzelnen Bäumen.
Stehendes Holz ist nie Raff- oder Leseholz, so wie über-
Haupt die Ausdrücke „raffen und lesen oder auflesen", die
Beschaffenheit des Leseholzes genugsam bezeichnen, nam-
lich Holz, welches zusammen gerafft, gelesen oder aufge-
lesen wird."

50. * Die Ausfuhr von Tannenbretter, welch* aus den herrschaft¬
lichen Forsten herstammen, wird bei Strafe der Confiscation und des
dreifachen Wertheö pro Brett verboten. Die Schneidemüller, welche
hiegegen handeln, sollen nicht nur diese Strafe erlegen, sondern auch
ferner keine Sageblöcke erhalten. Die Strafgelder fallen halb dem
Denuncianten und halb der Armen caffe zu.

V. v. 4> Marz !g,g,

51.



5!« Da nach den neuen Pacht-Contracten die Pachter für sich und
ihre sammtlichen Leute eine Averstonal-Summe an Fadenholz erhal-
ten, so haben die Aemter solches den Leuten bekannt zu machen, damit
sie wegen ihrer Holzbedürfnisse an die Pächter sichwenden.

Camm. V. v. 22. Iun. i$\9.

52. * Die gedruckte Forsttaxe vom 1. Mai 1811 (f. eben Nr. 42.)
ist dahin abgeändert worden, daß daö Steigen der Classen, sowolbeim
Eichen- als Tannen-Holze, nicht mehr von 6 zu 6 Zoll Umfang,
sondern künftig von z zu z Zoll Umfang statt finden soll. Die
Preise steigen dadurch allmählich und möglichst gleichmäßig nach
dem wahren Werth der Bäume. Ein neuer Abdruck der Taxe
vom 1. Mai 18*0 *) weiset das Nähere darüber nach.

Camm. Publ. vom t. Mai 1820.

(V. Forstfrevel.)f
5Z. SDie Amtsgerichte sollen die ihnen aufgetragenen Unterfuchun-

gen in Holzdefraudationösachen mit mehrerem Fleiße als bisher betrei¬
ben. Die Defraudauten sollen allemal in die Forstordnungsmäßige
Strafe verurtheilt, die Untersuchung«-Protocolle aber nebst den
Brnchgeldern, ohnfehlbar zum Forst-Collegio eingeschicktwerden, bei
Vermeidung unangenehmer Verfügungen wider die Säumigen.

Forst-Rescr. an die Amtsgerichte vom 23. Septbr.
-773.

54. Bei dem Forst-Collegio ist ein JustitiariuS angestellt. Die
Jurisdiction des Forst-Collegii soll in ihrem bisherigen Umfange fer¬
nerhin bestehen, und dasselbe kann die jedesmaligen HolzgerichtStage
bestimmen. Wenn in den Holzgerichtstagsversammlungen nur 1 oder
2 Mitglieder des Forst-Collegii und der Oberforstmeister, in dessen
Revier der Frevel geschehen, zugegen sind, so soll dieses genügen.

Rescr. an das Forst-Collegium vom 27. Jan. i&>8-

55-

*) Anmerkung. Um Druckkosten zu sparen ist diese Taxe hier
vicht aufgenommenz sie ist bei jedem Forstbedienten zu finden.
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55.
* Die Verordnung vom l6. Januar 1787, *) wegen des Fa-

denholzstehlens ist dahin erweitert, daß jeder einzelne an Fadenholz be-
gangeneDiebstahl, es sey ein ganzer oder z Faden gestohlen, oder wenn

auch nur einzelne Kloben, mit >4tagiger Zuchthausstrafe oder 50 Rtl.
Gold nebst Bezahlung der Untersuchungskosten bestraft werden soll;
dergestalt, daß, wenn allmählig mehrer Faden, oder von mehreren Fa«
den gestohlen, die einzelnen Diebstähle, wodurch solches geschehen,
aber zuletzt erstlich entdeckt worden, die obige Strafe in fo vielmal ver»
vielfältiget werden fol/, als einzelne Diebstähle begangen worden, bei
wiederholten Diebstählen aber, nachdem schon eine Bestrafung erfolgt
ist, obige Strafe verdoppelt werden soll. **)

Reg. V- v, 20. Oct. lgc?g.

56. In der Regel sollen nur diejenigen delicto. in Forstfacheu der
Justiz-Canzlei zunächst zur Untersuchung obliegen, welche von Canz-
leisassigen begangen werden; wogegen die Nicht-Canzleisassigen bei
verübten delictis vor ihrem foro ordinario primae inftantiae, den
resp. Amts- und Stadtgerichten zu besprechen sind.

Resc. an die Justiz-Canzlei v. ag. Nov. ivog.

57.
* Die Förster und Holzwärter in den Forsten sollen bei Holz-

defraudationen durchaus kein Pfandgeld nehmen, sobald der Vorfall
dem Forst-Collegio oder einem Gerichte zur Untersuchung und Bestra-
fung angezeigt wird, und wenn zwischen dex Zeit der Pf<u,£>ii„gund
dem Termin zur gerichtlichen Untersuchung der Sache der Defraudant

„ das ihm Abgepfändete gegen Deponirung des Geldwerths eingelöset
haben möchte, so soll nach erfolgtem und executirten Erkenntnisse dieses
deponirte Geld zurückgegeben werden.

Camm. u. Forst-V. v. 17. Mai igog.

58- Von den Erkenntnissen des Forst-Collegii findet in Geinaßheit
des für dasselbe normirendenIurisdictionö-Regulativs vom 26. Nov.

. x773

*) S. v. Kamptz Repert. S. ili.

**) Anmerk. Man wolle hier, wie bei allen Verordnungen unter
„Forstwesen," nicht vergessen, daß selbige nur für die Domainen
normiren, wie solches bei der Rubrik auch anzeigt ist.



'773 *) keineAppellationweiter statt, und den condemnatis bleibtdaher nur der Recurs zu Sereniffimi Gnade.
Resc.vom 12. Dec. i8«9-

59. Bei Untersuchungenwegen Holzdesraudationensollenin denStraferkenntnissendemFörster 8 gr. pro Meilehin und 8 gr. zurückund täglich 11 gr. für Zehrung, wenner aber die Nacht ausbleibt,1 Rthlr., dahingegendemHolzwärternur dieHälfte, jedochunbescha¬det des demFörster sowolals demHolzwarter,wenn siedie Denun-ciantensind, zustehendendritten Theilö von denStrafgeldern zuer-fannt werden.
V. an die Amts- u. Stadtgerichtev. i9>Jun. 1816.

60. Die Abchuungder Forstfrevel vi iuri^üictlonig 5orestalis,wohinauchdieVigilanz auf die Beobachtung des §. Z07des Landes-Vergleichsgehört, bleibtden bisherigenBehörden überlassen,und istvor das OAGerichtnichtgehörig.
23.zurPubl,derOAGOrdnungV.1.Iul. igigK.7.

Forstamter.
S. ForstwesenNr. 5.

Forstbedienle.
S. GerichtsstandNr. 4. GütergemeinschaftNr. 1.

Forstbrüche.
S. ForstwesenV.

Forstcollegium.f
S. ForstwesenNr. F. 9. 10. u.

Förster.

*) S. v. KamptzRepert. ?->s.109.
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Förster.
S. Jagdwesen Nr. 10. Gerichtsstand Nr. 4. Gütergemeinschaft

Nr. 1.

Forstgerichtsbarkeik.
S. Forstwesen V.

Korst-iura.

S. ForstwesenI.

Forstrechnungen,f
S. ForstwesenNr. 4.7.

Forstverbesserungs-Commission.
S. ForstwesenRr. 9.

I'oruin.

S. Gerichsstand«

Forum delicti commiili.

S. CriminalwesenNr. 3.4. 5.

Freischulzen.
Nie Einlieger der Freischulzensollen auch das gewöhnlicheSchutz«
gelda 24 ßl. ohne Agio bezahlen.

Refcr. an den Steuer-Commissairv. ig. Mai 1794.

S. Jagdwesen Nr. 2. Intelligenzblätter. Zollwesenz.

Freizügigkeit.
S. AbfahrtSgeld. Leibeigene.

Fremde.
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Fremde.
u *

Sämmtliche Pachter, Freischulzen, Müller, Krüger,Schmiede und sonstigeEigentümer oder Hausbesitzerin den Do-mainen sollenbei unausbleiblicherGeld- oder Leibesstrafeso wenigeinzelneMenschen, als ganzeFcunilienbei sichals Miethsleuteoderunter einem andern Vorwand annehmen, wennnicht solcheentwederglaubhaftdarthun können, daß siemit Vorwissender AmtSobrigkeitbis dahin schonim Amtegewohnthaben oderauchschriftlicheErlaub-nißscheineder AmtSobrigkeitzum Aufenthalt und zur Niederlassungin dem Amtsbezirkvorzeigen. Alle älteren Verordnungen sinddie-serhalbrenovirt.

V. v. 22. Marz 1797(wiederholtabgedrucktin de»Jntelligenzblattern1801,Stück42.)
2. VorstehendeVerordnung sollauchdie Prediger in denDomai-nen und in den ritterschaftlichenGütern binden, und selbigesollenindenKirchen- und Pfarrwohnungen und Kathen keineHeuerlingeein-nehmen, deren Verarmung dem Gutsherrn zur Last fallenkönnte.

Reg. V. und Notif. an Ritter- undLandschaftv. g.September1L02.

z.
* Der Verordnung vom22. Marz 1797 wegenAufnahmevonFremdenaufs genauestenachzuleben, ist den Pachtern und übrigendarin benanntenPersonen, desgleichenauch der Geistlichkeitin denDomainen und zwarder Letzterenin Bezug auf dieVerordnung vom8ten September >802 unter dem Nachtheil aufgegeben, daß widri-gcnfallsdie Uebmreter in eine zur AmtS-Armencassezu erlegendenStrafe von -0 Rthlr. Courant verfallen, diejenigenaber, welcheohnedenvorgeschriebenen,von den Aemternallemalgratis zu erchei-sendenSchein ficheinschleichenmöchten, sollendas Amt sofortwiederräumen, wenn nicht besondereGründe eintreten, sie darin zubehalten.

V. v. 25, Februar 1817.

Q Fristen,f
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Fristen,f

^)ie.OrdnungSfrist beimOAGerichtehat den Umfang von neunWo-

chen; in den Sachen aber, worin nach gesetzlicherVors6)rist extra

ordinem procedirt wird, beschränkt das Gericht nach Ermessen der

Umstände den Umfang derfel'- l auf kürzere Zeit. Fristen von oder

unter 8 Tagen laufen, auch ohne daß eö ausdrücklichdabeibemerkt
worden, in den Ferien. Wenn bei Fäkalien der Zeitpunkt des An-
fange nichtgenau-constirt,sowerdensievon Mittag angerechnet.

OAGOrdnungv. i Jul. ißiß. §. 59.

S. AdvocatenNr. i. Contuniaz. . Rechtsmittel Nr. 1.2.

Fuhrleute,f
1. Ä^icht nur die Fuhrleute und Knechtesollenbei 2 Rthl. Strafe

ausdrücklichgehaltenseyn,beimStillhalten auf den Straßen, wenn
sievon demWagen gehen müssen, entwederdie Pferde aufs sicherste
ju befestigen, oder Jemandem zur Aufsicht anzuvertrauen, fondern

auch da, wo Mühlen vor denThoren und nahe an der Landstraßelie-
gen, sollendie Müller und Mühlenburschenbei Wahrnehmung Vor-
beireifenderund besondersbeimFlüchtigwerdender Pferde sofortihre
Mühlen bis zur Vorüberfahrt, bei 2 Rtl. Strafe, stillehalten.

Reg. V- v. 28. Iun. 1782,

2. * Die Verordnung vom 12. November 1783 *) wegendes Ja«
zens auf der Landstraßeist erneuert.

V. v. ,7. Mckrj>802.

Fufeliere.
S. Militair Nr. »2.

Fundamente.
S. Bauwesen Nr. 2. — 6>.Nr. 10.

Futter-

*) S. v. KamptzRepert. S. 176.
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Futterkorn.
" Es sollenallemit»jedeEinwohner in,den Städten und ans dem

Lande, besondersaber die Gastwirthe, bei welchendie Reiscknechce
ihre Quartiere zu habenpflegen,sichalles Ankaufsvon Getraideoder
Futter von solchenReiseknechtensogewiszenthalten, als widrigenfalls
diejenigen,welchevon Reiseknechten,die ihre Bevollmächtigungzum
Verkauf des GetraideönichtdurchgültigeZeugnisseihrerBrodherren
nachweisen,Korn od.'r Futter, solchesmag nun rein odermit Hecker-
ling vermischtseyn,ankaufenwerden,unerbittlichmit einerGeldstrafe
von50 Rthlr. Gold, odervnhaftnißmäßigerZuchthaus-,Gefängniß,
oderLeibesstrafebelegtwerdensollen.

V. v. g. Mai i8»8.

S. AbfahrtSgeld.

S. Concurs.

hereditaria.

Gantproceß.

Gastwirthe.
S. PolizeiNr. 6 §. 7. Spiele.

S. LeibeigeneNr. z.

S. Spötteln.

S. Jagdwesen Nr. 5. iz.

Gebrechliche.

Gebühren.

Geflügel.

Q1 Gehalte.



Gehalte.
S. Besoldungen.

GeheimRaths-Collegium.
S. Curialien Nr. i.

GeistlicheGebäude,f
i. Aie Cammer soll

i) die Verbindlichkeit zur Erhaltung derjenigen Kirchen,
Pfarren und Küstereien, deren PatronuS Sereni/Iimus ist,
nur in fubfidium, nämlich wenn das aerarinrn der befrag«
lichenKirche nicht vermögendist, den Bau oder die Repa-
ratur selbstzu bestreiten,und nur in demMaaße, als dasselbe
dazu unvermögendist, übernehmen.

a) Die Cammer soll nnr diejenige»Reparaturen übernehmen,
welchenach vernünftigem und bauverständigemUrtheil zur
guten Erhaltung sothaner Gebäude in bau- und besserlichem
Zustand, oderzur Wiederherstellungabgängiger, nothwendi-
ger Gebäude abzwecken. '

3) Die Beamten sollen ihre Baubesichtigungen auch auf die
geistlichenGebäude, mit Zuziehung des DistrictS-Försters
und der AmtS-Handwerker,erstrecken;dochsollendiePredi-
ger und die Kirchenvorsteherdabei zugegen seyn. Bei den
außerordentlichenBau- oderReparatur-Bedürfnissen hat der
OrtS-Prediger solchedemAmte anzuzeigen,welchesdarüber
in loco Nachsichtanstelletund sodann eben fo wie bei den
Domanialbauteu verfährt.

4) Die Beamtenhabendie BesichtigungS-Protocollezur Regie-
rung einzusenden,welchesie demConsistoriozustellet,damit
dasselbebeieiner jedenKirchenach Gewissenbemerke,obUnd
welchenBeitrag derenaerarium sowol zu den Materialien,
als auchzu den Bau und Reparatur-Kostengebenkönne.
Kann das aerarium den Bau allein ausführen, sobehält

das
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das Consistorium acta und verfügt wegen des Baues das
Fernere. *) Ist aber dasselbeganz oder theilweiseunvermö-
gend, so sendet das Consistorium die Acten zur Regierung
und bemerkt die vom aerario zu leistenderata.

5) Nach nötigenfalls geschehenerPrüfung dieser Jnsusficienz
von Seiten derRegierung, sendetdieselbedieBau-acta in ori-
gine und mit der Bemerkung des Antheils, den die Kirche ge¬
ben kann, der Cammer zu.

6) Diese prüft und revidirt zwar dieAnschlageallein, kann jedoch
die ad protocojliun gebrachten und von den Zimmerbeslchti-
gungS-Revisoren als gegründet anerkannten Bedürfnisse
nicht streichenoder mindern, sondern muß, wenn siedieses für
nöthig erachtet, solches mittelst Anschreibet der Regierung
überlassen.

7) Die Cammer besorgt den Bau und die Reparaturen allein,
und nimmt den Theil, den das aerarium dazu giebt, ein, weS-
halb selbige mit dem Consistorio zu communiciren hak, wel-
chem sie die Resolution auf die beamtlichen Berichte bekannt
macht.

S) Die Beamten berichtenden vollendetenBau zur Cammerein, .welche nach der Revision der Baurechnungen dem Consistorio
die Vollendung des Baues :c. bekannt macht. Die Bautech-
nungen werden allein bei der Cammer abgelegt.

9) Haben die Prediger in Bausachen Beschwerden über die Be¬
amten, so müssen sie sich deshalb an die Cammer wenden,
welchedie Sache untersucht und entscheidet.— Diese Ver¬
ordnung gilt für alle Land-und Stadt-Kirchen, über welche
Seremflimo das Patronatrecht zusteht, jedoch nur im Star-
gardschenKreise. — Die Beamten sollen die ihnen alljähr«
lich von der Cammer übertragenen geistl. Bauten und Repa*
raturen mit einem unpartheiischen und thätigen Eifer, wie sol¬"

_ cheö

*) S. /«dochHinten Nr. 4-



cheS von ihnen bei den übrigen Domanialbauten verlangt
wird, beschaffen.

Reg V v. ,4. Jan. 1795an die Catner u. das Consisto-
rium, u. Cam.V. v. >2.Febr. >795an die Aemrer.

%. Die Beamten sollen in ihren Aenuern mit darauf sehen, daß die
Bewohner der geistl. Gebäude ohne Unterschied mit denselbenhau«-
halterisch umgehen, z. B. daß die Sohlen nicht mit Erde, Dung :c.
verschüttet, sondern öfters gereiniget werden, die Leckenan den Da-
ehern zur rechten Zeit gebessert, die abgespülten Lehmwände mit
neuem Lehm versehen, die ausgefallenen Fugen mit Kalk verstrichen,
die Luken gehörig unterhalten, die Kirchenböden nicht zu Tabacks-
scheunen :e. gebraucht werden u. s. w. Sollten aber auf ihr Erinnern
dergleichenAnordnungen nicht unterbleiben, so haben sie bei der Be-
Hörde davon die Anzeige zu machen.

V. an alle Beamten v. 14. Jan. 1795-

3.* Die Kirchenböden der geistl. Gebäude in den Domainen sollen

nicht zu Tabacksscheunen, aucy nicht zum Aufschütten und Trocknen
des Kirchenkorns gebraucht werden, worauf außer den Beamten auch
die Schulzen sehen und die Concravenienten beim Amte anzeigen
sollen.

V. v. 2z. Sept. 1795und erneuert vom 2z. Septbr.
i8°5>

4. Die Cammer soll hinfüro auch diejenigen geistlichen Bauten
besorgen, welche aus den Kirchen -aerariis ganz bestritten werden,
weil es dem Conststorio am Personale zu deren Vollführung fehlt.
Der §phus 4 des Reglements vom 14. Januar 1795 ist also auf-
gehoben.

Reg. Rescr. an die Cammer vom 4ten März 1796.

5. Die Prediger sollen die geistlichen Gebäude in den Domainen
hauewirthlich benutzenund auch die Küster und Schulmeister sindhie-
zu anzuhalten. Die Prediger und die übrigen Bewohner sollenden
von den Beamten gemachten Erinnerungen tüchtig und fordersamst
nachkommen.

V. an das Ccnsistvrlumv. 29. August 1796.
',...) 6.
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6. Die Prediger und Kirchenöconomen in den Domain?» sollen
auf Ansuchen der Beamten bei den Zimmerbesichtigungenund Revi¬
sionen der geistlichen Gebäude an Ort und Stelle sicheinfinden und
den Beamten die Banmängel und was nothwendig gemacht werden
muß nachweisen, auch der Handwerker fehlerhafte und untüchtige
Arbeiten bei der Revision anzeigen.

V. an das Consistoriumv 31. Julius lgot.
Hamm Currendean t>leAemter». 18.August1801.

7. Die Prediger und Kirchenöconomen sollen jammtliche an
Kirchen- und Pfarr-Gebäuden nöthigen kleinen Reparatur» dem
Superintendenten anzeigen, damit bei dem Berechnen der Aerarien
alle Partheilichkeit wegfalle.

V. an das Consistoriumv. 8. December1802.

Gelaute. (Kirchen-)t
'* ^as gefammte Baiern oder Lauten der Glocken in den Domai-

nen an den Tagen vor den Sonn- und Festtagen, auch am Abend
dieser Tage, und selbst in der Nacht von dazu Nichtberusenen soll auf
das NachdrücklichsteErboten seyn, und die Beamte» sollen die Päch-
ter, Schulzen und Bauern zur Angabe der Uebertreter bei der Be-
Hördeanweisen.

V. v. 15« Mai 1795.
S. Leichentransport.

Geld.
S. Münze«

Geleise.
S. Wagengeleise.

Gemeine Bescheide.
S. Bescheide.

Gemein-
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Gemeinschaft der Güter, s
S. Gütergemeinsä^aft.

Generalvisitation.
S. Polizei Nr. 5.

Gerichtsbarkeit (Forst-).
S. Forstwesen V.

Gerichtsgebühren. Gerichtskosten.
S. Criminalwesen Nr. 2. z. 5. Sporteln. ConcurS Nr. r.

GerichtlicheMedicin.
S. Medicinalwesen II.

Gerichtsstand.

(i. GerichtsstanddesArrestesund Contractes.)
l. ^as fornin contractus findet wider einheimischeSchriftsassige

nur dann statt, wenn der Beklagte unter demselben mit liegenden
Gründen angesessenist. Die Begründung des fori in der Haupt«
fache durch Arrestanlegung der Justiz -Canzlei gegen einen Gerichts«
Bchörigen der Schwerinischen Justiz-Canzleien ist unzulässig, so
wie solchesauch gegenseitig, in Gemäßheit der Großherzogl. Schwe«
rinschen Verordnung gehalten werden wird, da die beiderseitigen
Mecklenburgischen Unterkhanen nicht als Auswärtige zur Begrün-
dung eines Arrestes angesehen werden sollen.

V. zur Publ. derOAGOrdnung v. u Iul. ißig, $, 16.

(II.
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(II. Gerichtsstand der belegenenSache und des
Wohnorts.)

2. Etwanige Real-Klagen gegen Schriftsassige sollen nicht in
foro des Beklagten, sondern allein in koro rei fiiae ange-
stelletwerden.

Daselbst§. 15.

(HI. Gerichtsstandfür bürgerlicheErweisungen.)
z. ^ie Magistrate haben die Befugniß, bei Erbschichtungen der,

itt andern bürgerlichen Rechtssachen dem Stadtgerichte unterworfenen
Personen bürgerlichen Standes, die Erben oder Glaubiger unter ei-
nem rechtlichenNachtheil vorzuladen und diesen zu vollstrecken,jedoch
mit der Einschränkung, daß sie die Sachen sobald sie entweder zwi-
schenihnen und den Gläubigern, oder zwischenletzteren altem streitig
werden, oder ein processualifchesoder coneursmäßiges Verfahren er-
fordern, an das Gericht abzugeben schuldig sind, welches ihnen auch
alsdann obliegt, wenn eine überwiegende Schuldenlast hervortritt und
dadurch die Einleitung und der Betrieb eines Concurfts nothwendiz
wird.

Refcr. an alle Magistrate und Notific. an die Canzlei
und dieStadtgerichte vom 12.Sept. 179g.

(IV. Gerichtsstandder Forsibedienten.)
4. * Die Canzleisassigkeitder Oberförster, Förster, Holzwärter,

und anderer Forst« und Jagdbedienten in den Domainen ist anfgeho-
ben. Selbige stehenhinfüro, wie andere Domanial- Einwohner, rnt*
ter der Jurisdiction desjenigen Gerichts (Amts) in dessenGerichts-
barkeitihre Forsten belegen sind, und sieselbstwohnen, und hier sollen
sie in ersterInstanz Recht nehmen und gebe,».

Entspringen jedochdie Klagen, die gegen gedachte Personen ange-
bracht werden, ans ihren Dienstverhältnissen, und ist bei deren Unter«
suchung und Entscheidung auf Grundsätze der Forstwissenschaft und
Forst- und Jagd-Ordnung Rücksichtzu nehmen, so solldas AmtSge»
richt dem Forst-Collegio Anzeige von der Klage und dem anberahm-

R ten
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ten Termin machen, und gedachtes Collegium soll befugt seyn,demForst-
Inspectori dasCommissorium zu erthcilen, der Untersuchung beizuwoh-
neu, welchemin solchenFällen bei Untersuchung und Entscheidung der
Sache, Sitz und Stimme im Amtsgericht nächst dem Justiz-Beamten
ertheilt ist. Findet der Forst-Jnspector sichin termino nicht ein, so
kann das Amtsgericht weiter in der Sache verfahren, wie Recht ist.

V. v. Zi. Marz 1796. §. 1.

Die in den Domainen wohnenden adelichen Ober- und Forstmeister
sollen zwar ihre verfassungsmäßige Canzleifässigkeit für ihre Person
und Güter behalten, jedoch mit Ausschluß der aus ihren Dienstverhält-
Nissen entstehenden und gegen sie angebrachten Klagen, welcherwegen
siegleichfalls in erster Instanz vor dem Amtsgericht sollen und können
belangt werden. Auf diefen Fall muß das Amtsgericht dem Forst-
Collegio wiederum Anzeige von der Klage und dem anberahmten Ter--
Min machen, damit dieses eines seiner Mitglieder deputire, um dem
Termin beizuwohnen. Dieser Deputirte soll nicht nur ein freies
Stimmrecht haben, fondern es ist ihm auch der Vorsitz im AmtSge-
riebt bei dieser gerichtlichen Verhandlung ertheilt.

Daselbst §. 2.

(Es sollen der Thiergarten und der Fasanen-Jager unter demAmts-
gerichte zu Streliß stehen.)

Reg. Refcr. an die Just. Canzleiv. 20. Mai 1007.

(V. Gerichtsstand der Juden.)
5. Nie Judenältesten zu AltstreliH sind befugt, diejenigen Juden,

die sichbei den jüdischen Gebräuchen :c. widerspenstig betragen, in die
Wache setzenzu lassen.

Reg. 93. v. 20. Sept. 1794.

6. Die Juden in hiesigen Landen sollen hin fürs gleichandern Bür«
gern und christlichen Einwohnern in rechtlicherOrdnung der Gerichts-
barkeit der Scadt- und übrigen Untergenchte unterworfen seyn und
vor selbigen in erster Instanz Recht nehmen und geben; denjenigen
jedoch, die wirklich in Diensten stehen, oder einen Character haben,
mit dem die Canzleisässigkeitschon an und für sich verbunden ist, soll
diese Canzleisäfsigkeit nach wie vor bleiben.

V« v. »g. Febr. 1797.
7.
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7. VorstehendeVerordnung wird dahinerklärt,daß das Collegium
de?jedesmaligenLleltestenund VorsteherderIudenschaftzuAltstrelih
in solchenAngelegenheiten,welchedessenFunctionenbetreffen,nicht
der Stadtgerichtsbarkeit, sonderndem foro der Justiz-Canzleiunter¬
worfen seynsoll.

Reg. V. v. 2Q.Sept. lgog.

(VI. GerichtsstanddesLandesHerrn,derMitglieder
des GroWerzogl.Regieru-mshausesund der
Ländesbehörden.Instanz für Streitigkeiten
überLandes-Berfassungs-Angelegenheiten.)

8. * Um schonjetztundbis dahin, daß von Seiten derdeutschen
BundesversammlungsolcherhalballgemeingültigeEinrichtunggetrof¬
fen werdenmögte,denLandständenbefriedigendeMittel und Wege zu
eröffnen,um bei streitigenFällen in Angelegenheiten,welchedieLan-
desverfassungbetreffen, zur rechtlichenEntscheidungzu gelangen,
wird, in Uebereinstimmungmit demSchwerinischenHofe,verordnet:

I. Sollte zwischenSerewÜlimound denLandständen,seyes mit ge-
fammterRitter- und Landschaftodermit einervon beidenallein, ent-
wederunmittelbar oderbeieiner, ihnen landesverfassungömäßigzuste-
hendenVertretung über Landesverfassung,Landeögrundgefttze,son¬
stigeöffentlicheVerträge, die Auslegung und Anwendungderselben,
sowieüberhaupt beider AusübungderlandesherrlichenGewalt, eine
VerschiedenheitderAnsichtenentstehen,und ein streitigerFall sicher-
geben; so sollzwarnach wievor der Weg der Beseitigungdurch un-
mittelbare gütlicheUnterhandlungenaufrichtig, redlichund erustlich
versucht,in»Entstehungsfallaber, und sobalddie Landständedarauf
antragenwerden, der Gegenstandauf compromissarifchemWege zur
rechtlichenEntscheidunggebrachtwerden.

II. Die compromissarische Behörde soll seyn:

1) entweder in den Fallen, wo SerenLff imus mit
den Ständen über die Wahl dieser Gattung
von Compr^miß und des Gerichts einig gewor¬
den, ein einheimischesoder auswärtiges Gericht, welches

R 2 Gericht



Gericht alsdann die Sache nicht in gewöhnlicherProceßform,
sondern nach Anleitung der unten folgendenBestimmungen
zu verhandeln hat, jedochmit Beobachtung des beiParität
der Stimmen gewöhnlichengesetzlichenVerfahrens;

2) oder in dem Fall, wo Sereniffimus mit den
Standen lieber über die Wahl der folgen-
den Compromiß - Gattung einig geworden, zwei
deutscheLandesfnrsten,refp. bcn Seren!ffimo und denStän¬
den erwählt, an welcheSereniflimus demnächstden Antrag
richtenwill, ihre Bundestagsgesandten oder zweider Rechte
und Staatösachen kundige Manner zur Verhandlung und
rechtlichen Entscheidung der Sache zu bestellen; oder
endlich

z) jedesmal dann, wenn eine Vereinigung zur
Wahl der einen oder andern Gattung von
Compromisfen nicht zu erre.ichen steht, nothwen-
dig ein Zusammentritt von zwei oder vier einheimischen
oder auswärtigen Mannern, ohne alle Beschrankungdurch
Standes- oder DiensteVerhältnisse derselben, von jedem
Theile zur Hälfte gewählt, so, daß es.von Sereniflimo nicht
nur, sondern auch von den Landständenin jedembefondern
Falle abhängt, die größere Anzahl zu fordern, ja auch auf
die Benennung der doppeltenAnzahl, zur Auswahlaus den
gegenseitiggenannten, zu bestehen.

III. Die Compromiß-Behörde soll stets binnen zwei Monaten
nach demdato des darauf gerichtetenAntrags erwählet und angeord-
net seyn, und die Aufrechchaltungdieser Bestimmung foll, wenn es
tm Entstehungsfall erforderlichwerden mögt?, auf deöfallsigenAn-
trag dem deutschenBundestag anvertrauet werden, dergestalt, daß
derselbealsdann für die forderfamsteAnordnung der im vorigenAr-
tikelII. lub 3 bestimmtenschiedsrichterlichenBehörde sorgt.

IV. Im Fall über die zweite Gattung des Compromisses Art. II. 2.
eine Uebereinkunftgetroffenist, erwählen die zur Verhandlung der
Sache benanntenrechtskundigenStaatemänner einenObmann, oder,

wenn
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wennsieüber die Wahl desselbensichnichtvereinigenkönnen, wird er
von der deutschenBundesversammlung bestellt.— Im Fall die
3te Gattung deö CompromissesArt. II. 3 statt findet, erwählendie
Schiedsrichter einen Obmann, welcherdemnächstrefp. als zteöoder
5teö Mitglied eintritt.

V. Der gewählte Obmann soll zwar in die Reihe der Schiedsrich¬
ter eintreten, aber insofernder Präses der CommisfTonwerden,daß er
beide Theilezuersteinladet, ihm eine Ausführung ihrer Ansichtder
Sache, so wie ihre Ansprücheoder Beschwerdenin einer kurze»;an-
gemessenen,von ihm zu bestimmendenFrist einzureichen,auch bald
nachherper Deputatos an einem, von ihm zu bestimmendenOrte
zu erscheinen,wo von ihm dann einegütlicheAusgleichungernstlich
zu versuchenist, nachdemer zuvor die beiderseitigenSchriften den
übrigen Schiedsrichternmitgetheilt, und ihre Meinung vernommen
hat.

VI. Wenn dann die gütliche Ausgleichung unerreichbar bleibt, soll
der Obmann die Schrift des einen Theils dem andern wechselseitig
mittheilen, und eine billige peremtorische,nicht über drei Monate
hinausgehendeFrist lub praeiudicio prae- et conclufi festsehen,
binnen welchervon beidenTheilen eine Gegen- und Schlußschrift
eingereichtseynmuß.

VII. In dem Fall daß die erste Gattung der (Kompromisse Art. Ii. 1
statt findet, fällt zwar nach der Natur der Sache die Wahl eines
Obmanns weg, vielmehrprocedirt das Gericht in seinerGesammt-
heit; dasselbesoll aber ebenfalls nach eingegangenenDeductionen
denVersuchder Güte machen,auchin Ansehungder ferner« Schrif¬
ten wie in den Art. V. u. VI. vorgeschrieben ist, verfahre».

VH1. Wenn auf diesemWege dieActen für geschlossenangenom-
men sind, sollengesammteSchiedsrichterdieSache reiflicherwägen,
und ein zur VermeidungsonstigererforderlicherActen-Rotulirung,
die Zahl der Deductionenund GegendeductivnenanführendesEr-
kenntniß sprechen, welchesvon ihnen beidenTheilen auf eine legal?
Art bekanntzu machenist.

s
'

IX.



IX. Dies Erkenntniß soll nach Beschaffenheit der Sache, noch
Eine Sahschrift von jedem Theil zu mehrerer Aufklärung fordern,
oder auf Beibringung von Urkundenund auf Beweis gehen, oder
definitiv feyn, auch in den erstern Fallen ein Interemifticum ver¬
ordnen können, allemal aber muß es von beidenTheilenohneWider-
rede und allen Streit befolgtwerden.

X. Sollte die Beschwerde auf chätliche Störung im Besitz gehen,
oder thätliche Aufdringung eines neuen Rechts oder Verfügungen,
welcheden hergebrachtenStand der Dinge und das bis dahin aner-
kannt geweseneVerhältniß. zwischenLandesherrn und Unterthanen
verändern; so sollendie Schiedsrichter nachMehcheit der Stimmen,
gleichnach Eingang der Ersten Ausführungen von beiden Theilen,
ja, wenn dieNatur und Lage der Sache es erfordert, selbstvor dem
Versuch der Güte ein Inhibitorium zur Erhaltung des vorigen itatus
quo, oder ein angemessenes Interemisticum erkennen können, jedoch
alsdann unverzüglichweiterverfahren, den Versuch der Güte anstel«
len, bei dessenMißlingen die weitem gegenseitigenDeductionen und
zwar nichj bloß über den Besitzstand, sondernüber dieeigentlichezum
Grunde liegendestreitigeRechtfrage selbst,fordern, und nicht bloß in
pofleflorio, sondern über den Grund und das Wesen der Sache Recht
sprechen.

XI. Die Schiedsrichter sollendie Fristen von Ansang an und über-
Hauptnach Beschaffenheitder Sache immermöglichstkurz setzen,auch
das Urtheil so schnellals möglichuud längstensbinnen 6 monatlicher
Frist, vomTage des ActenschlusseSan, sprechen.

XII. Wenn der eine oder der andere Theil demschiedsrichterlichen
Ausspruch, wider aller Erwartung nicht Folge leistenmögte, so soll>
den Landstandenzur Manutenenz desselbender RecurS au den Bun-
deStag frei bleiben, welcherRecurS aber durchdieSchiedsrichter da-
selbstangebrachtwerdenmuß.

Von Seiten Sereniflimi wird das Urtheil Kraft landesherrlicher
Macht zur Vollziehunggebracht,wie denn überhaupt an densonstigen
fürstlichen und land?sherrlichenRechte», auch insonderheitder im
H. 527 deS LandeSvergleichö a Sereniflimo ausdrücklich vorbehaltenett

Zustand-
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Zuständniß, durch vorstehendeErklärung durchaus nichts vergeben
ftyn soll.— Sollte indessendie landesherrlichangewandtwerdende
VollstreckungwegenMißdeutung oder Dunkelheitdes Erkenntnisses
von den Landffändenfür zu weitgreifenderachtetwerden,sosollihnen
vorbehaltenbleiben,bei ebender Behörde, die das Urtheilgesprochen
hat, Declaration oderRemedur nachzusuchen.

XIII. Ungeachtetdes hier festgesetztenWeges bleibt es indessen,
wie es sichvon selbstversteht, in jedemvorkommendenFall ganzun-
benommen, durcheine gütlichegemeinschaftlicheUeberelnkunft,auch
jedenandern beliebigenWeg zu erwählen, oder den moclum pi oce-
dendi zu verändern. —

Wie sämmtlichevorstehende Bestimmungen so lange ihren
Werth und ihre Wirkung behalten sollen, als nicht in Bezug
auf Aufrechthaltungder Landesverfassungenallgemein gültige Be-
stimmnngenauf dem deutschenBundestage getroffenftyn werden;
sosollauchder Bundestag *) durch Sereniflimi dortigenGesandten
«»gegangenwerden, den Inhalt dieserErklärung dahin zu garanti.
ren, daß er alle Bestimmungenderselben,in welchenauf denBundes-
tag Bezug genommenworden, allezeitaufrechterhaltenwolle.

V. v. -v. November18^.
9. Sollten sichFälle ereignen, wo abfeitendes einenoderdes an-

dern der beidenLandesherrndafür gehalten wurde, daß eineSache
zur Entscheidungan das OAGericht gebrachtoder gelangt fty, bei
der es auf solcheGerechtsamedes Landesherrn ankomme,welchedie
Landes»Verfassungund das dahin Gehörige, oder überhaupt die
Ausübungder LandesherrlichenGewalt betreffen, und daß dieSache
dahernichtan das OAGerichtgehöre; fo hat sichdiesesauf ein Meh-
reres als auf Abstattung von Bericht und etwa nöthig befundene
Vorlegungvon Gründen nichteinzulassen,sondern, falls letztereun-
zureichendbefundenwürden, auf deshalb an dasselbeergehendeLan-
desherrlicheVerfügung, sichder weitern Befassungmit .einer solchen
Sache zu enthaltenund derjenigenParchei, welchesichdadurchbe-
nachtheiligthaltenmögte,dieErlangung weitererErledigung im ver-
fassungsmäßigenWegealleinzuüberlassen.

OÄGOrdnungv. 1. Iul. iö>8.
'—t ro.

*) S. Protokollederd.Bundes- Versammlung,Band 5 S. 266.
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fo. Sereniffimus und die gesammtenMitglieder des Großherzozl.
RegierungShauseS wollen in allen Fällen, wo jemand eine Ansprache
aus Privatverhaltnisien zu haben oder durch Serenifiimum, die Mit¬
glieder des Großherzogl. Regierhauses, die Regierung, Lehn-Cammer
oser sonst nachgesetzte Behörden in seinen Rechten verletzt zu seyn
glauben sollte, demselben vor der Justiz-Canzlei zu Recht stehen in
erster Instanz und auf gehöriges Ansuchen einen Anwald bestellen,
g?gen welchen der Prätendent seine Klage gerichtlich anbringen und
die Ansprachezum Erkenntniß stellenmag.

V. zur Publ. d. OAGOrdnung§. 10.
S. ActenverschickungNr. z.

(VII. Gerichtsstanddes Militairs.)
11. Aie Soldaten zu Alt- und Neu-Streich sollenin oivilidus

unter den dortigen Stadtgerichten stehen.
V. v. i. u. 15. April 1796.

12. Jeder eines wirklichenDiebstahls überführte oder gestandige
Soldat sollohneVerzug als unwürdig zum Dienst vom Militair ab-
gegebenund zumZweckder weiternUntersuchungan dieCivil-Justiz-
Behörde des OrtS überliefertwerden.

Refcr. an denMilitair-Chef v. 2. Novemberigog,

13. Bis das Militair-Justizwefen durch ein Regulativ festgesetzt
worden, sollendie Officierein Zivilsachenin ersterInstanz umer der
Justiz «Canzleistehen.

Refcr. an dieJustiz-Canjlei v. 25. Januar 1809.
14. DaS Husaren<>Corps soll interemiltice nach als vor in civi-

libus unter der Justiz-Canzlei stehen.
Refcr. an dieJust. Canzleiv.20.April 1809.

15. Es ist vorlaufig ein Bataillonsgericht bestimtyt, welchesaus
dem Auditeur und einemOfficier, welchender Chef commandirt, im
Fall derselbenichtselbstdemGerichtebeiwohnenwill, besteht.

Notif. aus der Iustiz-Canzleiv. i.Sept. 1809.
16.
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16. Sammtliche Officierestehenin Allem,was niä)tDisciplinar-und Militair-Dienstsachen sind, zur Zeit unter demforo derJustiz-Canzlei.

Rescr.an dieJustiz--Canzleiv.Octoberlgio.-
17. Die Obergerichts-Gewalt des OAGerichts tritt auch inFällen ein, wo von den Erkenntnissendes Militärgerichts, in soweitselbigedie bürgerlichenVerhältnisseder Militair-Personen betreffen,nachdemdavon schonin zweiterInstanz an die Jnsiiz. Canzlei alsiudicium fuperius appellirtworden, fernerweitigappellirt wird.

V. jur Publ. d. OAGOrdnungv. IuliuS iQiQ$ Z.S. Militair Nr. 3. 4. 5. F. 9. 10.

(Vill. GerichtsstandderPersonendesOAGerichts.)
ig. Äer GerichtsstandersterInstanz für dieMitgliederundAnge-hörigendes OAGerichts, auch für dieProcuratoren, so wie für der-selbenEhefrauenund unabgesonderteKinder, ist derselbe,deinandeream Orte des Gerichts wohnende Schnftsässige unterworfen sind.Die Dienstboten erwähnter Personen sollen in ersterInstanz demStadtgerichte per inodum commiiTorii mit Vorbehalt der Beru¬fung an die competirendeJnstiz-Canzlei und eventualiter an dasOÄGericht in dazu geeignetenFallen, untergeordnet, jedochdemStadtgerichte dabeizur Psiicht gemachtwerden, sichin keineDienst-Verhältnisse des OAGerichts zu mischen, und ohne gebührendes An-suchenbeidemPräsidenten, in den Wohnungen jener Personen keineJuriSdictionö-Actevorzunehmen.

OAGOrdnungv. 11.Julius 1313§. 23.

(ix. GerichtsstanddesCreditvereinsundseiner
Behörden.)

19. ^er Credit-Verein sowolals dessenBehörden sindder Lan-desherrlichenOberaufsicht, so wie den Landes-Justiz-Collegien inder Art unterworfen, daß sie nötigenfalls auf Antrag eines, durchsiesichbeschwerterachtendenJndividui, vonselbigenzurErfüllungder
S von
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von ihnen übernommenenVerbindlichkeitenund Verpflichtungenim
Wege Rechtens angehalten werde»können.

Statute des Creditvereins§. 4.

S. Cammerherrnstab. Hofmarschallamt. CriminalmesenNr. 2.
3. 4. 5. Jagdwesen Nr. 7. LeibeigeneNr. 3. Säbel. Steuer¬
behörden. Forstfrevel.

Gerichtsgebühren.
S. Sportekn.

Gerichtsgebühren.(beimOAGen'cht)
Eelbige sind denen der Mecklenburg-Schwerinschen Justij-Canz-
leien gleich gestellt.

% OAGOrdnung §. 6z.

Gevattern.]
r. ^ie Prediger sollenauf keinenFall mehr als 3 Gevattern bei

den Kindtaufen annehmen.
V v. 22. Marz -797.

2. KatholischeTaufzeugen sollen ohne Unterschiedbei der Taufe
der Protestanten angenommenwerden.

Resc.an denSuperintendentenv. 9. Mai 1300.

Glashütten.
S. Bouteillen.

Gnadengehalte.
S. BesoldungenNr.2.5.

Gnadenjahr,t
S. Sterbequartal.

Gold.
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Goldschmidte.t
* 5!(le Stadtgerichte sollendieunzünftigenGoldschmidteanhalten,

daß siesichderAmtsfreiheitunterwerfen.
V. v. 27.Jul. ^735.

GroßhcrzoglicheWürde.
S. Curiallen Nr. 2. 3. 4. 5.

Grundbriefe.
S. HäuschenleuteNr. 6. Sporteln.

Gruttdgeld.
S. Häuschenleute.

GüftrowscheJustiz-Canzlei.
^raft besonderenAuftrags publicirt dieselbenochdie Urtelnin den
bei dem ehemaligenHof- und Landgerichtanhangigen Appellakionö-
fachen,im Fall dieActenzur Zeit derEröffnung desOberappellationö«
genchteS verschickt sind und sollen dergleichen Sachen bis nach der Pu-
blication der Urteln als bei dem Hof- und Landgerichtanhängigbe-
trachtetwerden.

V- zur Publ. der OAGOrdnungv. x. Jul. 1313.
§. 29.

Gütergemeinschaft,f
1. dieselbe findetin der ResidenzstadtNeustrelitzstatt:

1) Bei allen denjenigenEinwohnern, welchenach demStadt-
Reglementvom 11. Jul. 1759 oder der sonstigenStadtver-
fassung für ihre Personen dem Stadtgerichte daselbstunter-
werfensind.

2) Bei folgendenHerzogs.Bedienten, nämlich:
a) bei allen und jeden zumHofstaat gehörigen Unterbedien-

ten,Künstlernund Handwerkern, siemögenLivreetragen
oder nicht, oder mögengehören zu welchemder 3 Hof¬
stabe,als demObercammerherrnstab,Hofmarschali-Amt,
oder Marstall-Amt, siewollen, insofernsiemit den im

S 2 §!>h°



§Phoi. der Hof- Marschallamts-Ordnung vom 5. April
1787 *) namentlichgenannten, in gleichemRange stehen,
also, keinenhöhernRang haben, als den eines Cammer-
dienerS,welcherbeiallen HofämternzurNorm dienensoll,
wer zu den unter der GütergemeinschaftbefindlichenUn-
terbedienteudeSHofstaats gehört oder nicht. Es ergießt
sichalso leicht, daß selbigeauf die Hof-Cavalierö und die
mit diesen gleichenRang habenden Hofbedienten nicht
angewendetwerdenkönne. Sie tritt ein bei den Cam-
merdienern, Pagenhofmeistern, Cammer- und Hoffou-
riers, Hofmusicisund deinCapell-Personale, Küchenmei-
stern, Mahres d'hotel, Küchenschreibern,Mundköchen,
Conditoren, Mundschenken,und übrigen zur Hofküche,
Conditorei, Caffeesiederei,Silbercammer, Bäckerei und
KellereigehörigenSubalternen, denCastellanen, Schloß-
frauen, Hostrompeternund Paukern, Hoflaquais, Hof-
gärtnern und allen zum Schloßgarten und zum Wasch-
hause gehörigen Bedienten, und den Hofkünstlernund
Handwerkern, allenCammer-und Garderobe-und andern
vom Ober-Cammerherrnstab ressortirendenBedienten,
imgleichenunter allen übrigen hier nicht genannten Hof-
officianten,infofernsiemit oderunter dem Cammerdiener
rangiren, mögensiehier genannt seyn, oder nicht. Auch
bei dem Hofstaat derappanagirten Prinzen und Prinzes«
sinnen, wenn selbigehier wohnen, soll die Gütergemein-
schaftnachvorstehendenGrundsätzengelten.

6) Bei allen Unterofficierenund Soldaten der Garde zu
Pferde und zuFuß, sieseyenBürger odernicht,undmögen
dem gerichtlichenRessort des Stadtgerichts unterworfen
seyn oder nicht.

c) Bei allen Jagd- und Forstbedkenten,welcheentwederin
Neustrelitzoderin einer zur ResidenzgehörigenWohnung
domiciliren.

V. v. 4. Iul. 1794«§. i-
Diese

*) S, v. KamptzRepert. ?ag. 171.
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DieseGütergemeinschaftsollebendieselbeseyn, welchein denübri-
gen Städten Stargardischen Kreises gilt, und vermögewelchervon
gesammtenGütern, ohneUnterschiedvon welchemEhegatten sieein-
gebracht sind oder sonstherrühren, die eineHalste demManne oder
dessenErben, die andere Hälfte aber der Frau oderderenErben ei-
genthümlichgehören, die während der Ehe gemachtenSchuldenaber
vorhero von der gesammtenMasse derGüter abgezogenund bezahlt
werden. Die Verordnung vom 24stenJulius 1759 *) ist dieser-
halb wiederholt.— Wegen der von einemoder dem andern Ehe-gatten vor der Ehe gemachtenSchulden und Verbindlichkeitdes an¬
dern, solchezu bezahlen, bleibtes bei der Verordnung vom2zsten
Marz 1746 **), so daß dieVerbindlichkeitnur alsdann statt findet,wennderdieSchulden contrahirthabendeEhegatte dieselbenbeidemVerlöbnißoffenbartund specificirt,und derandereTheilin dieUeber-
nähmederselbenconsentirthat Die im §. to des Stadt-ReglementS
vom 1iteu Julius 1759 enthalteneVorschrift, daß beijedemSterbe-
fall vierWochennachdemAblebeneinesEhegatten.überdiegefammke
NachlassenschafteinJnventarium aufgenommenund derüberlebende
Ehegatte mit den Kindern oderandernVerwandten des Verstorbenen
auseinandergesetzt,ihm auch,bevorsolchesgeschehen,dieSchreitung
zur andern Ehe nichtgestattetwerdensoll, istrenovirt.

Daselbst§. 2.

Erhalt ein oder der andere in comm, bonorum stehende
Einwohner einen weltlichenoder geistlichenDienst, wodurcher für
seinePerson aus der Jurisdiction des Stadtgerichts unter dieJustiz-
Canzleiversetztwird, sosolldiein seinerEhe bestehendeGütergemeiu-

„ schaftdadurch keineSwegesvon selbstund stillschweigendaufhören.,vielmehrnach als vor in allen ihren Wirkungen fortdauern und zuihrer Aufhebungeine wechselseitige,ausdrückliche,und jowol derJustiz-Canzlei, als demStadtgerichte, jenachdemdie Contrahenten
in ersterInstanz einemoder dem andern dieserGerichte unterworfen
sind, abschriftlichzuiusinuirende,oderauchdurchdie hiesigenJntelli-"

genz- -

*) S- v. KamptzRepert. yag. 117.
**) S. v. KamptzRepert. pag.117.
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genzblätterbekannt zu mack^endeVereinbarung beiderEheleutenoch-
wendigund erforderlichseyn.

Daselbst §. 3.
2. Auf dem ^auhofe und auf der Amtsfreiheit zu Altstrelitzsoll

künftig keine Güter-Gemeinschaft unter Eheleuten mehr statt fin-
den.

Reg.Nefcr.v. ißtettDetober1sog an das Amtsgericht'
<?ii <Stveli$.

Güte (Versuchder).
S. Advocaten Nr. 1 —4).

Gutshörigkeit.
S. Leibeigene.

Gutsverkauf.
S. Sequester.

Hagelschadens-Assecuranz-Gesetlschaft.
r. aDafj die Winter- und Sommer-Saaten sammtlicherBauern

bei derselbenversichertwerden, solchessollendie Beamten in ihren
Aemternzu bewerkstelligensuchen.

Camm.Mandat an dieAemterv. 1. Junius 1803.
2. Die Gelder, welchezum Ersatz der Hagelschädenzu erlegenund

auszuzahlen sind, müssen
a) den öffentlichen oneribus gleich seyn und gleich diesen allen

andern den Rechten nach bevorzugtenSchulden vorgehen,
b) auchbei entstehendenConcursenvon dem Curator fowoldie

rückstandiggebliebenen,als auch diewahrenddes Concurfes' ausgeschriebenenZuschußgeldersofortbezahletwerden,
c) nichtminder auf bloßeAnzeigedes Directorii oder sonstiger

Gevollmächtigten, ohne von selbigeneineweitereBescheini-
gung
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gung zu fordern, die gestrackiesteExecution auf die rückstän¬
dig gebliebenenBeiträge und verursachtenKosten gerichtlich
verhängt werden,

- tl) überhauptwederdurä) inhibitoria nochfuspenforia von den
Landesgerichtenbekümmertwerdenkönnen, sondern e? muß
darunter die freie und zweckmäßigeVerwendung schlechthin
uugekrankt bleiben, endlich

e) die auf Zinsen verliehenenCapitalien von den Legegeldern,so
wie alle sonstige Forderungen der Asfecuranz-Gesellschaft
iura piorum corporum erhalten.

Neue Statute der 1797 errichtetenHagclassecuranz<
gesellschaftv.2. Marz 1öj<5§.26 und derenLandes-
herrlicheBestätigungv. 22. April 1Z16.

S. Hypothekenordnung§. zo.

Haakhardel.f
S. Handel.

Handel.
1. Die Krüger, Schmidts, Bauern und alle andere Domaniak-

Einwohner sollensichder, wider den §.25; des Erbvergleichs laufen-
den Hakerei enthalten und keineKaufmannfchaft und Kramerei trei«
ben; nicht weniger sollen die Beamten es verhindern, daß widerden
§. 256 des Erbvergleichs die Aus- und Vorkauferei, das Hausiren
fremderKrämer und Juden auf demLandebetrieben werde,besonders
wenn die Waaren a-S auswärtigen Städten geholt werden, und
nicht dargethan werden kann, daß selbigeaus inländischen Städten
sind. Dieses alles jedochso, daß Inhalts des §. 255. des Erbver¬
gleichsder Freiheit des CommerciikeinAbbruchgeschehe.

V. an die Acinter v. 4. Febr. -7Z7.
2. Die Verordnung vom 2/. Mai 1767,*) wonach auswärtige

fremde Leincwand-und Messerhandlerim hiesigenLande nicht handeln
sollen, ist erneuert.

V. v. 10.April 1772»
•

Z. *
*) S« v, KamptzRepert, 209.
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z.
* Die Beamten sollenauf das LandeSvergleichöwidrigeHausiren

fremderKramer mit Töpferwaaren aufdem platten Landefleißigacht ha-
b?n, die Waaren der Coutravenienten anhalten lassenlind davon zum
Behuf weiterer Verfügung an die Regierung berichten.

Publ, v. 29. Marz igöi.

4. * Zur Verhinderung des Schleichhandels sollen

1) alle Waarentranöporte, HausirendeJuden und Packenträger,
welchevon Fürstenberg nach Alt- und Neustreliß gehen, und
umgekehrt, nur einzig und allein die große Straße über
Ravenöbrück, die Sprenkelheide und den Quarkenkrug
nehmen.

2) Müssen die von Fürstenberg ab nach Dabelow, Gnewiß,
Hasselförde,Triepkendorf, Mechow, Conow, Feldberg, Für-
stenhagen, Wittenhagen und überhaupt nach dem ganzen
nordöstlichen Theil von Mecklenburg-Streliß, oder von da
nach Fürstenberg päfsirenden Hausirer, Packentrager und
Schubkarrer mit ihren Waaren durchaus keine andere
Straße nehmen, als die, welchevon Fürstenberg aufRavens-
brück, Neu-Thiemen und dann gerade nach Dabelow
führt.

3) Haben die mit Fuhrwerk transportirt werdenden, und mit
förmlichen Frachtbriefen versehenen Waaren, welche von
Fürstenberg ab nach den fub No. 2 benannten Orten und
Gegenden gehen, entweder die auf Ravenöbrück, Neu-
Thiemen und Dabelow führende Straße, oder auch die von
Fürstenberg über Lychen gehende große Landstraße zu
nehmen.

Solches Fuhrwerk hat also freie Wahl, welchevon bei-
den Straßen es einschlagen will. Bei der Route über
Lychenist dort allemal eine Plombirung und förmlicheZoll-
abfertigung nothwendig.

4) Die von Fürstsnberg ab südlichnach Blumenow, Tornow,
Ringsleben, Baarstorf, und umgekehrt gehenden Waaren-
Transporte, so wie auch alle nach diesenOrten passirenden,

oder
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oder von im nach Fürstenberg zurückkehrendenhausirenden
Juden und Packenträger, müssenschlechterdingskeineandere,
als dieüber den Kreuzkrug führendeStraße, also nicht über
Soßen und Bredereich nehmen. Jeder betroffeneContra-
venient muß es sichgefallenlassen,wenner sobehandeltwird,
als ob er die Waaren heimlichin die Königl/Preußischen
Lande eingebrachthätte.

9?. v. 29, Der. 1802.

5.
* Die wider das Hausiren fremderTöpfer und Krämer mit aus-

wärtigen Töpferwaaren, unterm 17. Jitf. 17S1 erlasseneVerordnung
ist erneuert, und alle Beamte und Obrigkeiten sollensie aufrecht er-
halten, die Maaren auf die ersteNachricht wegnehmenund confisciren
lassen.

Reg. Notif. v. zo. Jul. 1306.
6. * Der Hausirhandel der concefsionirtenSchutzjuden auf dem

Landemit Tuchwaaren ist bei Strafe der Confiscation verboten, wor-
auf dieHusaren zu vigiliren haben und sollen die confiscirtenWaaren- zur Hälfte demEntdeckerund zur Halste den Armen des OrtS, wo die
Entdeckung gesehen, von der Gerichtsobrigkeit daselbstzuerkannt
werben.

V v. 25. Febr. ig 17.

7. * Die Verordnung vom 30. Jul. r806 wegen des Hausirens
mit fremdenTöpferwaren ist erneuert, und sinddie Husaren angewie-
sen, die zu consiScirendeWaare auf das nächsteAmt abzuliefern.

V. v. 6. April ig 19.
S. Festtage Nr. 4. Juden.

Händelssteuern.
S. Steuern.

Handwerker,f
1. * Es soll hinfüro bei dem deutlichenInhalt der §?>>°rumIO

und 1j des bekanntenrevidirtenZunft*) verbleiben, nach
welchem

*) vom 1.Dec. 1736.f. v. KamptzRepert S. 14g.
T
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welchemein Iungmeister nur ,4 ßl. Eschgekdund 10 Rtl. »6 ßl. Mei-
stergeld, eins für alles in die Zunftlade und keineMeisterköste, auch
sonstan Essen und Trinken nichts geben soll. Es soll also ein Jung-
meister nicht mit mehreren Gebühren, als ihrer bei jeder Zunft festge-
setztsind, belästiget werden. Die Meisterköste, sowie alles Schmau-
sen auf Kosten des Jungmeisterö bei Verfertigung und Aufweisung
des Meisterstücks sollen aber gänzlich verboten seyn, widrigenfalls
nicht allein sämmtlicheMeister, sondern auch die Gewerksbeisitzerin
eine willkührücheStrafe sollengenommen werden.

-Reg. Publ. v. 9. Nov. >794.
2. * Keine Zunft soll hinsüro einen einwandernden Gesellen bei

20 Rtl. Strafe in Arbeit nehmen, wenn er nicht eine Kundschaft hat,
und diesexnr Lade einliefert. Auch sollenkeine wahrheitSwidrige At-
testeund Kundschaften fub poena ertheilt werden, daß die Aussteller
ein jeder in 5 Rtl. Gold Strafe, oder noch härter condemnirt werden
sollen.

3J. v. 14. Nov. >794.

3.
* Sämmtliche Gesuche der Zünfte in den Städten um Confir«

malion ihrer Privilegien sollen von den Rathsbeisitzern und Alcerleu-
ten des GewerkS unterschriebenseyn, dem Magistrate jedes OrtS über-
geben, und durch diesenzur Regierung eingereichtwerden.

V. v. 19. Dec. 1794.
4. Die Handwerker aus demhiesigenLande können dieJahrmärkte

in den Preuß. Pommerschen Städten ungestört beziehen.
Reg. Notif an dieMagisträte v. iß. April 1795.

5.
* Die Stellmacher auf demLande sollen, bei Strafe der ConfiS-

cation der eingebrachtenneuen Arbeit, aus den Städten keineArbeit,
wenn sieauch bei ihnen bestelltwird, annehmen.

Reg. Avert. v. 15, Mai 1795.
6. Bis zumEingang der LandesherrlichenConfirmation derZunft-

und JnnnngS'Artikel sollohne besondereLandesherrliche Concession,
welcheden Umständennach nicht verweigert, sondern unentgeldlrcher-
theilt werden soll, keinneuer AmtSmeisterangenommen werden.

V. an die Magistrate v. »5. April 1796.
7•



7- Die Kundschaftenfoffeitkünftig von denGewerköaltermännern
und Beisitzern eigenhändigunterschriebenund mit demGewerkösiegel
in Siegellack bedrucktwerden.

Reg. Circ.an dieMagisträtev. 17.Nov, ißco.

Z. Die Verordnung vom 15. April 1796 (sieheobenNr. 6.) wird
ausdrücklichauf Landmeisterextendirtund sollendieMagistrate hievon
nicht bloß den Zünften ihres OrlS K?nntniß ertheilen, sondernauch
auf die Befolgung halten.

Reg. V. an die Magisträte v. 10. April igo».
9. * 0 Kein Mühlenmeisterin hiesigenLandensoll schuldigseyn,

den wandernden Müllergeseklenfreies Quartier, Essen und Trinken,
nebst einem Reisegelde zum Geschenkzu geben, und i) die wan¬
dernde» Müllergesellen sollen sich nicht weiter unterstehen, bei
den Müllern in hiesigen Landen das sogenannte Geschenk zu be-
gehren, widrigenfalls selbige zu gewärtigen haben, daß sie auf
die erste Beschwerde eines Mühlenmeisters gefänglich werden ein-
gezogen und als Uebertreter dieser Landesherrlichen Verordnung
exemplarischwerden bestrast werden.

V. v. 19. Sept. 1810.
10. Auswärtige Sattler sollen allein oder mit^efellen und Lehr-

burfchen sichnicht in die hiesigenLande begebenund in denDörfern
oder auf den Höfen, zum Nachtheil der einheimischenSattler, Satt-
ler-Arbeit verfertigen.

Reg. V. an das Amt Feldberg und an die ritter-
schaftlichenGüter auf dem FürstenbergerWerder
v. »0. Aug. 1813-

S. Bauwesen Nr. 1u

Handwerksarbeiten.
S. ZollwesenNr.».

Handwerksburschen.
S. ArmenwefenNr.6.§.14.Nr.9. PässeNr.13.

T» Hafen»
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Hasenschießet?.
S. Jagdwesen Nr. 19.

Hasenfchlingen.
S. Jagdwesen Rr. 15. 19.

Hauptpostamt.
S. PostwesenNr. 11.

Hausiren.|
S. Handel. Juden.

Haute (rohe).
S. Viehsenche. Schinder. Steuer Nr. 4. 5.

Hazardspiele..
S. Spiele.

Hauschenleute(indenDomainen).\
j. Wenn ein Hauechenmann oderEigentümer in den Domainen

mehr als eine ordentliche Wohnung in seinem Haufe und solchean
Einlieger vermiethec hat, so soll für jede aparte Wohnung das ge-
wohnliche Grundgeld mit 4 Rthlr. 16 ßl. besonders erlegt werden,
wogegen aber das jährliche Schutzgeld a 24 ßl. cessirt, auch einem
solchen Einlieger jährlich a Faden Brennholz zugestanden sind.
Haben die Eigenchümer nur eine Wohnstube und etliche Kammern,'und nehmen sodann Einlieger bei sich ein, welche bei ihnen in der
Stube sichaufhalten und nur eine eigene Kammer haben; so solle»,
in sofern solches nicht abgelebte Leute sind, bei dem gewöhnlichen
Schutzgeld verbleiben, jedoch wird ihnen kein freies Brennholz aceor-
dirt. Den Bauern werden , oder 2 Einlieger in ihren Häuschen,
und eben so auch^denFreischulzen dem Herkommen nach ferner zuge-
standen, welcheVchutzgeldgeben, und wogegen einem jedendaS freie
Brennholz ä 2 Faden ferner gereicht werden soll. Halten sie aber
mehrere Einlieger, so sollen-siedäö Grundgeld dafür erlegen. Wegen

. - des
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des Vieh'S bleibt es bei der neuerlichenVerordnung. Alle diese
Hänschenleute und Einlieger müssenjeder für sichohneUnterschieddieherkömmlichenExtradienste beim Richten und sonsten im Amte ge-hörig leisten.

V. v. 2/,.October»777an alleAemter,
2. Bei vorstehenderVerordnung soll eS sein Bewendenbehalten.Wenn die Heuerling? jedoch keineeigeneGarten haben, sosollihnen

an der Grundheuer oder Mietbe 1 Rthlr. erlassen werden. Diebloß in einer Kammer wohnen, wenn auch gleich ein kleiner Ofendarin ist, aber keinenGarten haben, sindüberall von der Abgabe desGrundgeldes befreiet, und die von ihnen zu erlegendewenigeMiethebleibt demEigentümer des Häuschens zu gut, wogegendieselbendasSchuHgeld ferner erlegen, auch die herkömmlichenExtradienste beimRichten und sonsten im Amte jeder für sichbesondersleistenmüssen.Wegen des Hölzes, Viehes und Kornsäens bleibt es bei der Verord-nung vom 24sten October 1777.
V. an dieAemterv. atettOctober177».

3. Nur diejenigenHauschenleutein den Domainen, welcheinihren Häusern 2 vollständige Wohnungen, als nämlich 2 Stuben,2 Kammern, 2 besondereKüchennebstGarten besitzen,sollendoppelteGrundheuer erlegen. Wo aber keine 2 vollständige Wohnungensind, sondern wo außer der einen Wohnung nur eine Stube oderKammer ausbauet und keinebesondereFeuerstelle ist, da soll deiriEigenthümer die Miethe allein zltfließen; jedoch müssendie Einliegerdas Schutzgeld entrichten und kein Vieh halten, erhalten auch die2 Faden Brennholz nicht. AuchsämmtlicheExtradiensteleisten dieEigenthüiner und Eiulieger jeder für sich.
V. an dieAemterv. 4. December1773.

4. Die Einlieger in den Domainen bei den Häuschenleuten, (wel¬chezwar1 Wohnungen haben, aber nicht dabeidoppelteEmolumentegenießen und nur ein einfaches Grundgeld erlegen), falls es nichtalte oder sonstnahrungsloseLeute sind, erlegen bloß jährlich 24 ßl.Schlchgckd und leistendie gewöhnlichen Extradienste mit, dürfenaber die gemeineWeidemit keinemVieh belästigen»
V»andieAemterv. 24.December179z»

5-
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5. Den Häuschenleuten in den',Domainensoll, es müßteSich denn
Sereniflimus entschließen, den Umstanden nach eine Ausnahme von
der Regel zu machen, weder zum Wiederaufbau verfallener, nochzur
Reparatur stehenderGebäude einiges Holz hinfüro unentgeldlichoder
für geringe Taxe weiter angewiesenwerden.

Reg. Rescr.an daS Forst,Collegiumv. zistenAugust
*799-

6. Jede Veränderung, die in den Domain?» mit einem großen
oder kleinen ErbpachtS- oder Eigenchums-Grundstück in der Art
vorgehet, daß solchesauf die in dem Erb- oder Grundbrief erentua-
liter mit benannten Erben des Besitzers übergeht, soll von den Be>-
amten, Zwecks der Bestätigung des Eigenthums auf den neuen Be-
sitzer,berichtlichunter Beilegung der Documente, woraus der Eigen--
thums'Uebergang erhellet, der Cammer angezeigt werden.

Camm. Mandat an dieAemterv.15.Novbr.>809.
Hebammen,t

S. Medicinalwesen Nr. 1.a. 3. Taufe.

Heerstraßen.
S. Wegebesserung.

Heirathen.
S. Hochzeit. Leibeigene. Trauschein.

Herbergiren.
Die Beamten sollenin den ihnen anvertraueten Aemtern das Herber«
giren und besondersdie Aufnahme des loosenGesindels bei den Ein-
liegern und kleinenLeuten nichtgestatten,sondern solchesverbieten,und
auf die Befolgung dieses Verbots mit Nachdruck halten.

Reg. V. an dieBeamtenv.21.Jan. »799.
S. Fremde.

Heu.
S. Dung.

Hirten,t
S. Concurs Nr. z.

Hoch,
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Hochzeiten.|
1. * Aie Prediger sollen keine verwittweten Personen aus denDomainen copuliren, bevor dieselbennicht von demcompetentenAmtS-gerichteinen Schein beigebracht, daß siemit den Erben des verstorbe-nen Ehegatten auseinandergesetztworden.

V. v. 16. Feör. ig,i.

2. * AuchCanzleisässigeWittwer,die zur anderweitigenEh? schrei-ten wollen,und aus der vorigen Ehe Kinder haben, sollen nicht ehercopulirt werden,bevor sieeinen Schein aus derIustiz-Canzlei darüberproducirt haben/daß siemit denKindern aus der vorigen Ehe gericht-lichauseinander gesetztworden.
5ß. an den Superintendentenv. z. Iul. iqu.

S. Leibeigne. Trauschein.

3.
* Die Vorschrift der Kirchen-Ordnung fol. 255^ nach welcheran Sonn- und Festtagen keineHochzeitengehaltenwerden sollen,wirderneuert und sammtlichenPredigern anbefohlen, ohne Dispensation,bei Vermeidung fiöcalischerAhndung an Sonn- und Festtagen keineBrautpaare, weSStandes sieauch seynmögen,zu vertrauen.

Reg. V. v. 12. Iul. ig'Z.

4. * Wenn die Feier des l8ten Octoberö auf einen Sonntag fallensollte, so können die Hochzeiten ohne specielleDispensation für jedeneinzelnenFall an solchemSonntage gefeiertwerden. Jedoch verstehtes sichvon selbst,daß die gesetzlicheProclamation der Copulation vor«angegangen seynmüsse.
Reg. Notif. v. OktoberiZig.

S. Schmausereien. Trauschein. Gütergemeinschaft. Krüppel.

Hofbediente.t
S. Schmausereien Nr. z. Gütergemeinschaft.

Hof-
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Hof-und LandgerichtzuGüstrow.
1. Dasselbe wird ganzlichaufgelöst.

V- jur Pubs. der OAGOrdnungv. istenJulius igig
§. '2.

2. Die bei demselbennochunbeendigten, von der Justiz-Canzlei
per appellat-ionem dorthin gekommenen Processe werden an das

OAGericht, so wie die etwanigen Sachen erster Instanz an'die
Justiz-Canzsei abgegeben.

DaselbstjT.ig.

S. Güstrowsche Justiz-Canzsei.

Hofmarschall-Amt.f
1. Vasselbe soll darauf Acht haben, daß die Köche, welcheden

freien Tisch haben, sichihr Essen nicht nach Hause hosen lasse», als

wozu sie nicht sollen befugt seyn.— Verheirateten Hofofstcianten

soll das Hofmarschall-Amt künftig keinen freien Tisch mehr accor-
diren. — Serenifllmus wollen keine unmittelbare Anträge von dem
unter dem Hofmarschall-Amt stehenden Personale annehmen, sondern

es soll sich ein jeder an das Hofmarfchall-Amt wenden. — Dem
Hofmarschall-Amt soll mik Ausschluß der Cammerherrn, der Hof-
Capelle und des Theaters, die fämmtliche Camnier- und Hofdiener-
schaft untergeben seyn.

Refcr. an das Hofmarschallamtv. 9.Julius 1794.

2. Das Hofmarfchall-Amt soll in den inSereniflimiSflcime« er¬

gehenden Ausfertigungen des Collegii nicht über die ausdrücklich
ihm übertragenen Befugnisse hinausgehen, sondern das, was es
von Amrs- Stadt- und Patrimonial-Gerichten verlanget, durch be-
hufige, bei der Regierung oder Justiz-Canzsei gehörig anözubrin- -

gende Mandate bewirken.
Reg. V. au das Hofmarfchall-Amt».25. Junius 1795,

3. Die pensionirten Hofbedienten, da sie daö Reglement v. ;ten

April 1787 *) nicht ausdrücklichder HofmarfchallanttS-Jurisdiction
. unter«

*) S. v. KamptzRepert. S. »71.

r



unterwirft, sollenhinfüro nicketunter demHyfmarschallamt,sondernunter der Justiz-Canzleiihr forurri primae inftantiae haben.
Rescr.an das HMAmtu. Nolif. an dieIusiiziCanjleiv. in. Dec.,795«

4. In Civil-Sachen, die liquidesind, oderdie nacheinervorgenom¬menensummarischenUntersuchungsichsofortzur rechtlichen,endlichenEntscheidung qualiffciren,sollvon demHofmarschallamtmit rechtli-chemEffectentschiedenwerdenkönnen,und nichtan dieJustiz-Canzleiverwiesenwerden,wogegenes aber in AnsehungderjenigenSachen,die sichzu einemordentlichenprocessuatischenVerfahren qualificiren,bei §. 4. des Jurisdiction^ Reglements für das Hofmarschallamt,*T
seinBewendenlediglichbehält.

Rescr.v. 25. März 1796an das HofMA.
5. Sammtliche vormals unter demOber-Cammerherrn-Stab ge-standen«und in dieserRücksichtder Jurisdiction derJustiz -Canzleiunterm zo. Oct. 179z **) in ersterInstanz untergebenePersonensol-lenhinsürounter demHofmarschallamtund unter dessenJurisdictionin ersterInstanz stehen,sowiedieübrigenHofbedientenin GemäßheitdesReglementsvom 5. April 1787 ***)und des Rescr.vom25.März». c. Das Hofmarschallamt soll dieses sämmtlichen obberegten Per-sonen,besondersaber denMitgliedernder Capellebekanntmachen.

Rescr.an das Hofm.Amtv. 6. Mai ,796.
6. Das Hofmarschall-Amt bleibt in der bisherigen Verfassung,nur daß es in den zu dimittirendengerichtlichenAngelegenheitennichtin SerenilTmiiNamen, sondern nomine collegii zu verfügen hat.Der Dimissorialabfchiedistfernerhinan dieJustizcanzleizn richten.

V. zurPubl.derOAGOrdnungv. 1. Jus. »013-K.12.
S. Cunalien.

*) v. 5. April,737. f.v. KamptzRepert.x. 172.
**) S. v. KamptzRepert.pag. 50.
***) S. v, KamptzRepert-pag.171.

Ii
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Hofpostamt.
S. Postwesen Nr. n.

Hofrekel.
S. Hunde.

Holzanweisung.f
S. ForstwesenNr. 14. 31. 32. 33. 34. 37.

Holzdiebstahl,t
S. ForstwesenV.

Holztaxe.
S. ForstwesenNr. 4». 52.

Holzverkauf.
S. Forstwesen Nr. 25.47. ag. 30. 40. 42. 5»^

Holzverordnung.
S. Holzanweisung.

Hörige.
S. Leibeigne.

Hunde(tolle),T
Äuf dieselbensollenalleObrigkeitenihre ganze Aufmerksamkeitrich-
ten, und ihres Orts diegemessenstenVerfügungen treffen, daß derglei-
chenwirklich tolle, oder der Tollheit verdächtigeHunde sogleichumS
Leben gebracht und tief verscharret, wegen der von ihnen gebissenen
Menschenund Thiers aber die DistrictSphysicioder andere bewährte
Medici unaufhältlichzu Hülfe gerufenund derenRatschläge undAn«
ordnungen genaubefolgtwerden. In unglücklichenFällen dieserArt
sollendie ObrigkeitenauchBericht zur Regierung erstatten.

V. v. 17. Jan. iöoi.

Hu »de.
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Hunde.
S. Jagdwesen Nr. i. 4. 14. 16. 17.

Hundstagsferien
S. Ferien Nr. 3.

Husaren. (Distrikts-)
1. * Die Beamten und Magistrate werden befehligt, mit Hinwei«

sung auf den H.XXViil. Nr. r. der Verordnung vom 12. Sept. 1798
(f. obenArmenwesenNr. 6.) dendortbestimmtenScheinwegenguter
Aufführung den Husaren, wenn sie selbigen verdient, nicht zu verwei-
gern, sondern ohne Aufenthalt zu ertheilen.

Reg. 23- v. 10. Jul. ißoo.

2. Die resp. Gensdarmen ünd Husaren sollen wechselseitig befuge
seyn, die einzelnen Krüge auf der Landeögrenze des fremden Territorii
zu visitiren, die vorgefundenen verdächtigen Menschen zu verhaften
und an die Ortsobrigkeit abzuliefern.

Vereinbarung mit Meckl. Schwerin v. 10.März igiz.

z. Bei Wiederbeseßung der Landreuter- GerichtSdiener- und Müh-
senfchreiber-Dienste foll vorzüglich auf die gedienten DistrictShufaren
Rücksicht genommen werden.

Reg. V. an die Cammer und die Stadt- u. Amts-
geeichte v. 8- Mai ig>L.

S. Armenwesen Nr. 6. §. 25. ic. Calender. Gerichtsstand Nr. 14.
Militair Nr. 4. Polizei Nr. 5. Steuersiegel.

Hypotheca generalis.
S. Hypothekenordnung§. 15. 28.

HypothekarischeKlage.
* Die von einem de&itore zu einer Zeit, da er noch gültig über

das Seinige zu disponiren befugt war, statt Zahlung an Andere über»
tragenen, und durch solcheCession in das Eigenthum der Cessionarien

U 2 über«
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gegangenen Schuldforderungen sollen und können von dessenhypothe¬
karischen Gläubigern mit der hypothekarischen Klage niemale und in
keine Wege in Anspruch genommen werden, wornach sämintliche Ge«
richte sich zu achten und demnach zu sprechen haben.

SS. v. 5. März ißio.

Hypothek (an ritterschaftlichenLandgütern).

(I. Hypotheken-Ordnung.)
* Am Einverständnisse mit dem Schwerinischen Hofe ist folgende

Hypotheken-Ordnung erlassen:

Es soll für jedes ritterschaftliche Gut mit Ausschluß der Incamera-
toruiu ein eigenes besonderes Hypothekenbuch bei der Justiz-Canzlei
in Neustreliß eröffnet seyn, worin wenigstens vor dem isten Januar
1826 alle dingliche Forderungen an dasselbe verzeichnet seyn müssen
und worin alle mit solchen Forderungen vorgehende Veränderungen
eingeschrieben werden. Die in dem Besitz der Commune« befindlichen
Güter aber werden, wegen der bei denselben eintretenden besondern
Verhaltnisse keiner Zwangspflicht unterworfen, sondern die Benutzung
dieser Einrichtung bleibt ihrer Willkühr überlassen.

Von gedachtem Termine an soll es hinfüro, außer den aus diesem
Buche ersichtlichen, überall keine dingliche Rechte an ein Landgut
geben. Eben dies gilt bei denjenigen Gütern, bei welchen, dem unten
folgenden nach, die Hypothekenbücher früher in völligen Stand kom-
men, schon von dem Tage an, da dies geschieht.

§. ».
Alle bei der Justiz «Canzlei niedergelegte Hypothekenbücher sollen

in der Regel gleichförmig seyn und gleiche Wirkung haben. Sie sol-
len auf den ersten Blättern, zur Nachricht für jeden, der Interesse
und Recht hat, sie einzusehen, eine vollständige und zuverlässige Be-
schreibung des Guts enthalten, woraus dessen Hufenstand, Größe,
Lehns und Allodial-Qualität, Pertineuzen, die im Hufenstande be¬
griffenen Kirchen- und Pfarrländereien, die besetzten Bauerhufen,

die



H »57

die etwanigen Erbpachtrechte darin, feststehendeAbgaben, die Be-
schränkung gewöhnlicher GutSgerechtigkciten, darauf ruhende Ser¬
vituten, und die Fideicommiß-Qualität, genauer z» ergehen sind.
Ein MehrereS, als hier beschrieben sieht, soll in Concursftllen nicht
zu dem Gute gerechnet werden.

Nach dieser Beschreibung soll der Name des zeitigen Eigenthü-
merS, der Titel, aus welchem, und die Zeit, seit wann er es besitzt,
angegeben, und folgende jede darunter vorgehende Veränderung an-
gemerket werden.

Damit diese Beschreibung vollständig und sicher werde, so soll sie
nicht eher, als nach geschlossener ersten Abtheilung des Hypotheken«
buchö eingetragen werden, und bei deren Eintritt der Gutsbesitzer
schuldig ftyn, der Lehn-Cammer eine solcheBeschreibung, zur Ver-
gleichung mit den Lehnacten und weiteren Prüfung, einzureichen.

§. 3.
Sodann soll in dem Hypothekenbuche die Einzeichnung der auf

dem Gute haftenden Schuldpöste auf einem besondern Folio für je¬
den folgen, und zwar in zwei Abtheilungen. Die erste Abtheilung
ist für diejenigen Gläubiger, welche drei Monate nach Publikation
dieser Verordnung, also am »sten März igao bereits vorhanden
sind, und im Laufe des Jahrs >825 oder früher aufspecielle Prokla¬
mationen sich anmelden; die zweite für alle diejenigen, welche nach
eingetretener Verbindungskraft dieses Gesetzes neue dingliche Rechte
an das Gut erwerben wollen.

§• 4«
Die erste Abtheilung des Hypothekenbuchs wird in der Regel mit

dem letzten Tage des Jahrs >825 geschlossen; so daß nachher in die-
selbekeine Eintragung weiter statt hat. Alle sodann darin verzeich-
nere Pöste gehen unbedingt allen in der zweiten Abthei/ung stehen-
den vor.

§. 5.
Wenn sie gleich bis zum isten Januar 1826 exclnfive nach der

Reihe, wie sie sich anmelden, in einem vorläufigen Conspect einge-
schrieben werden; so sollen siedoch untereinander diejenigen Erstig»
keitörechte haben und behalten, die ihnen bisher zugekommen sind.

Sie
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Sie sind aber schuldig, gleich bei ihrer Anmeldung anzuzeigen, auf
welche Rechte, nach den bisherigen PriorikätsgefeHen sie Ansprüche
machen. Dies soll gleich auf ihrem Folio mit notirt werden, zu der
Wirkung, daß diejenigen, die keine besondere Vorrechte angezeigt,
und in Anspruch genommen haben, nacher als solche angesehen wer-
den, die lediglich nach dem Alter ihrer Realrechte rangiren.

§. 6.
Wenn nach geschlossener ersten Abtheilung bei einem oder andern

darin stehenden Posten die Priorität zweifelhaft bleibt; fo ist der
Schuldner jederzeit, der Gläubiger jedoch nur bei eintretendem Eon-
curfe des Schuldners berechtiget, unter Vorlegung einer beglaubten
Abschrift des Confpects der ersten Abtheilung die gerichtliche Bestim¬

mung der Priorität zu bewirken, wobei den Gerichten, bis auf weitere
spezielle Vorschrist aufgegeben wird, sich unter thunlichster Verniei-
dung schriftlichen Verfahrens die Beschleunigung der Entscheidungen
angelegen seyn zu lassen. Nach erfolgter gütlicher Vereinbarung
oder gerichtlichen Bestimmung der Priorität unter allen Gläubigern
der ersten Abtheilung muß davon der Justizcauzlei beweisliche An-
zeige gemacht werden, zu dem Zwecke, daß dann sofort die förmliche

Einschreibung aller dahin gehörenden Gläubiger nach der ausgemach-

ten Reihefolge geschehen könne. Bis dahin dienet der Confpect nur
zum Beweise des salvirten dinglichen RechrS ans Gut, und der
Summe aller Schuldpöste der ersten Abtheilung.

§. 7.
Wenn ein älterer Gläubiger vor dem ihm bestimmten peremtori-

scheu Termine verabsäumet hat, seine Einschreibung zu bewirken;
so findet nachher keine Restitution aus irgend einem capite, noch
überall ein Mittel, wieder in die erste Abtheilung hineinzukommen,
weiter statt. ES verbleibt ihm jedoch das Recht, feine Einzeichnung
hinter dem letzten, immittelst fchon in die zweite Abtheilung eingetra-
genen Glaubiger nachzusuchen; fo wie feine fonstigeu Rechte gegen
den Schuldner und seine Mitglaubiger, ohne Rücksicht auf das Gut.

§. 8-

Solchemnach werden nun zuvörderst alle diejenigen, welche bereits
dingliche Rechte an ein ritterschaftl. Landgut haben oder behaupten, es

fey
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fty aus wel6)em Grunde eS wolle, und die schonin einem niedergeleg-
ten Hypothekenbuche stehen, sie mögen übrigens generelle oder specielle
Hypothek habe», hiedmch peremtorisch aufgefordert, im Laufe des
Jahres »825 und vor dem letzten Tage desselben, sich zur Eintragung
ihrer Forderung in das Hypothekenbuch des Guts, unter Vorlegung
der sie beweisenden Originalen, bei der Justiz-Canzlei zu melden; unter
dein unfehlbaren, und allewege unabänderlichen Nachtheil ,'daß ihre
Forderungen nachher allen andern, die sich eingeschrieben finden, nach-
stehen soll.

§. j).
ES soll jedoch auch jedem Landbegüterten frei stehen, schon früher

als vom i sten Januar 1826 an, von der vollen Anwendung dieser Hy¬
potheken-Ordnung Gebrauch zu machen; so wie dazu außerdem alle
diejenigen, welche dem Credit-Verein beitreten, und diejxnigen, welche
vor 1826 ein Landgut titulo ßngulari acquiriren, verpflichtet sind.
In allen solchenFallen bedarf es aber einer anderweitigen Proclami-
rung der vorhandenen Gläubiger und einer eigenen Präclusion, ehe
die erste Abtheilung des Hypothekenbuchs für geschlossen angenommen
werden kann.

§. 10.
Da aber dieser Fall häufig vorkommen fann, so wird zur Vermei-

düng vieler Special-Proklamationen festgesetzt, daß es einem jeden,
der die frühere vollständige Wirkung feines Hypothekenbuchs verlangt,
gestattet seyn soll, solches binnen z Monaten der Justiz-Canzlei anzu-
zeigen; und soll nach deren Ablauf eine neue Verordnung ergehen
und öffentlich bekannt gemacht werden, worin die dingliche Rechte ha-
benden Glaubiger aller zu diesem Zwecke angezeigten, namentlich zu
benennei.de», Landgüter aufgerufen werden, sich vordem isten Junii
1820 unter dem nämlichen Präjudiz, was für die übrigen Güter mit
dem isten Januar 1826 eintritt, zur Einschreibung in die erste Abthei¬
lung des Hypothekenbuchs anzumelden.

§. 11.
Gleiche Aufforderung soll für die Jahre 1821, 1822, >8:7 und

1824 erfolgen, wenn immittelst noch wegen mehrerer Güter i.mpr-
stlve Anträge daraus gemacht werden«

Gegen
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Gegen Ende des Jahres 1824 soll endlich wegen aller alsdann
noch zurückgebliebenen Güter die oben im §. 8 enthaltene Auffor-
derung noch einmal öffentlich wiederholt werden, damit beim Eintritt
des Jahres 18 *6 alle Hypothekenbücher zum Abschluß der ersten Ab«
theilung gelangen, und dann diese Hypotheken-Ordnung überall ohne
Ausnahme anwendlich werde und bleibe.

§. 12.

Es ist übrigens auch jedem, der etwa diese frühere Anzeige und
fuccessiveAufforderung in den Iahren 1819 bis 1824 nicht benutzen
will oder kann, unbenommen, einzeln für fein Gut allein bei der
Iustiz-Canzlei gewöhnliche Proclamäta auszubringen, und nachher
den Praclustv-Abschied zum Zweck des Schlusses der ersten Abtei¬
lung und völligen Einrichtung seines Hypothekenbuchs, vorzulegen.
Doch muß dies allemal vor Schluß des Jahres 1825 geschehe», in¬
dem sonst schon der allgemeine Normal-Tag deS z isten Decembers
solches Jahrs mit seiner vollen Wirkung eintritt, eS mögen einzeln
spätere Liquidations-Termine ausgebracht ftyn oder nicht.

§- *3'

Ueber jeden, auf die allgemeine oder particuläre Aufforderung an-
gemeldeten, auch anerkannten Posten für die erste Abtheilung erhält
der Gläubiger vorläufig aus der Iustiz-Canzlei ein Zeugniß über
die geschehene Anmeldung zu Salvirung feines Real-Rechts ans
Gut. Nach vollendeter Schließung der ersten Abtheilung, und aus-
gemachter, so wie eingetragener Reihefolge der darin stehenden Glau-
biger, wird ein förmlicher Hypotheken -Schern mit Benennung des
Folio im Buche und der vortretenden Summe, ausgefertiget und der
Original- Urkunde angeheftet.

§. 14.

Damit jedoch nicht in dem langen Zeiträume bis 1826 neue Un¬
sicherheiten und PrioritätS - Streitigkeiten entstehen, vielmehr die
heilsame Wirkung der Hypokhekenbücher, fo viel als möglich ist, ver-
frühet werde; so wird hiemit einem jeden eröffnet, daß nach 3 Mo¬
naten vom Dato dieser Verordnung auf keine andere Art, als durch
Einschreibung in die zweite Abtheilung des Hypothekenbuchs, ding-
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liche Rechte an ein ritterschaftliches Landgut sollen erworben werden
können.

§. -5«
ES sollen daher hiedurch ein für allemal alle hypothecae confir-

matae, quafit publicae, generales, tacitae oder legales priratae, in
so ferne sie ein ritterschaftl. Landgut betreffen, pro futuro ganzlich ab¬
geschafft und alle darüber hinfüro vorkommende Stipulationen kraft«
los und nichtig feyn. Hingegen müssen ade von nun an zu constitui-
rende Guts-Hypotheken speciales, und allein durchs Hypothekenbuch
publicae seyn.

§. 16.
Alle, hypothekarische oder dingliche Rechte ans Gut behauptende

Glaubiger haben das Recht, von dem zeitigen Eigenthümer des Guts
zu verlangen, daß er ihre Intabnlirung bewirken müsse. Wenn er sichweigert, so soll es dem Gläubiger freistehen, seine Original-Obligation
der Justiz-Canzlei zu produciren und soll die Einschreibung, sodann
vor der Linie mit Bemerkung der Verwegen obwaltenden Differenz, zu
eventueller Salvirung des Real-Rechts und der Stelle im Buche,
verfügt, und solches dem Schuldner bekannt gemacht werden. Nach
docirter gütlicher oder gerichtlicher Beendigung des Streits wird ent-
weder der Posten oder die Bemerkung dabei, delirt, und im letzten
Falle das Quantum in die Linie hineingeschrieben.

§. 17.
Jeder Gutsbesitzer kann so lange eintragen lassen und die Hypothe-

ken- Behörde so lange einschreiben, als es jenem nicht gerichtlich inhi-
birt, und solches der Behörde von den Gerichten bekannt gemacht ist,
als wozu diese hiedurch angewiesen werden.

§. 18»
Die Einschreibung der in die zweite Abtheilung des Hypotheken-

buchs gehörenden Schuldpöste geschieht übrigens nach der Reihe und
nach dem Moment der vollständigen und hinlänglich mittelst Vorle-
gung der Originalien beurkundeten Anmeldung. Mehrere zu gleicher
Zeit verlangte Eintragungen erhalten gleiche Rechte, wenn nicht ein
anderes stipulirt worden. Nach einmal geschehener Einschreibung
soll sich ihr Rang unter einander lediglich nach der Folge, wie sie im

X Buche
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Buche steßen, bestimmen, ohne alle weitere Rücksicht auf sonst statt
gehabte Regein, Vorzüge oder Privilegien, und ohne jemals dm in

durch RestitutionS-Gesuche, oder andere Verkommenheiten gestört
werden zu können.

§. 'S-
Wenn eine Offenhaltnng vou Folien für künftige Eintreibungen

vom Schuldner gewünscht wird; so soll solche nicht anders statt ha-

den, als wenn auf den Zwischen-Folien gleich nahmhafre Quanta für
den oder die noch unbekannten Glaubiger eingetragen werden.

Gleichermaßen soll eS dem Schuldner unverwehrt seyn, für einen
schon im Buche stehenden,, aber abbezahlten Posten das Folium anf
das nämliche, oder ein geringeres Quantum zur Erleichterung künfti¬
ger Negocen offen zu behalten.

§. 20.
Ein jeder, cognita caufa, und auf vorhergegangenes Decret, in die

zweite Abtheilung des Buchs eingezeichneter Gläubiger foll aus der
Justiz-Canzlei einen gehörig beglaubigten Schein über die geschehene
Eintragung des Postens, und dessen Stelle im Buche, erhalten. Ehe
die erste Abtheilung desselben geschlossen ist, kann dieser Schein unter
Vorbehalt der Vorrechte solcher ersten Abtheilung nur die Summe der
in der zweiten Abtheilung bereits eingetragenen Schuldpöste anzeigen.
Nach dem istenJanuar 1826, oder auch, wenn per § 9. feq. die erste
Abtheilung früher zum Schlüsse gediehen ist, soll in diesem Hypothe-
kenschein auch die Summe aller Pöste der ersten Äbtheilung ausdrück¬
lich genannt werden, und stehet es jedem, der einstweilen einen unvoll-
ständigen Schein erhalten hat, gegen dessen Auslieferung frei, einen
andern, sowol die Summe der Schuldpöste erster Classe, alö die
Summe der schon vor ihm in der zweiten befindlichen, ausdrücklich mit
Zahlen und Buchstaben benennenden Hypothekenschein zu verlangen.

§. 21.
Bei vorgehenden und decretmaßig einzuschreibenden Cessionen er-

hält der Cessionarius gegenZurücklieferung des älteren einen neuen Hy¬
potheken-Schein. Die gänzliche Delirüng eines eingeschriebenen Po¬
stens erfolgt aber nicht eher als nach Zurücklieferung und Cafsirung
der quitrirten Original-Obligationen mit ihren Scheinen oder auch bei-
gebrachten Mortificatio«? - Documenten.
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Zur Erleichterung des Geldverkehrs wird indes; gestattet, daß künf¬
tig, wie es bisher üblich gewesen, die Cesston unter dem Hypotheken-
Schein geschehen könne und daß der Cessionar bis zum nächsten land-
üblichen Zahlungstermine verpachtet seyn müsse, bei der Hypotheken»
behörde Anzeige von solcher Cession zu machen, um deren Bemerkung
im Hypothekenbuche zu erwirken. Bei Unterlassung oder Verspätung
dieser Anzeige aber soll eine Strafe von -J p. Cent des Capitals zum
Besten des Hypocheken-Bewahrers eintreten,

§. 22.

Die Vorlegung eines reinen, keine besondere Bemerkung enthal¬
tenden Hypothekenscheins aus beiden Abteilungen, soll jedem Gläu¬
biger vor dem Gerichte genügen, sowol seittRealrecht ans Gut, als den
Rang der Forderung plene zu beweisen , ohne daß irgend eine Ein-
Wendung den Proceß darüber aufhalten könnte. So wie die exceptio

non nuiiicratae pecuniae bei solchem conftituto, zu dem Effecte, daß
der Gläubiger die geschehene Zahlung erweisen müßte, von selbst weg-
fällt; so soll auch die exceptio legis Anaftafianae gegen solche For¬
derung hiedurch gänzlich abgeschafft seyn. Und sollte der Schuldner
gegen ccn fortwährenden Bestand der Schuld etwa Einwendungen
machen, die nicht in continenti erwiesen würden; so sollen dieselben
unbedingt ad feparatum verwiesen werden, wobei jedoch die gesetzliche
Caution vorbehalten bleibt.

§. 23.

Die Gerichte werden hiemit angewiesen, bei solchen Schuldklagen
aus dem Hypothekenbuche möglichst summarisch zu verfahren, sogleich
mandata de folvendo mit zwei monatlicher Frist mit Einschluß der

Ferien zu geben, und -dann ohne weitere Zahiungs-Mandate
executoriales mit 14 tägiger Verwarnung zu erlassen.

§» 24.
Wenn von einem Dritten wegen einer iutabuli'rten Schuld Arrest

nachgesucht wird; so soll dies den Executiv- Proceß zwischen dem
Gläubiger und Säzuldner nicht unterbrechen, sondern nur von den
Gerichten verfügt werden, daß das beigetriebene Geld nicht an den
Gläubiger ausgezahlt, sondern ad depofitum iudiciale gebracht
werde, bis über die Ansprache des Dritten entschieden ist. Damit

T 2 aber
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aber verhindert werde, daß nicht der Gläubiger sich von einem andern,
gegen Session der Forderung Auebezahlung verschaffe, hat in solchem
Falle das Gericht den Jmpetranten anzuhalten, daß er bei Strafe
der Abweisung docire, von der ausgewirkten Deposition bei der
Hypotheken-Behörde Anzeige gemacht zu haben, da denn die einst-
weilige Uncessibilität bei dem Posten im Buche notirt werden soll.

§. 25.

Kein intabufirter Gläubiger bedarf hinfüro der Anmeldung seiner
Forderung und der laufenden Zinfen darauf bei Proclamationen,
und kann damit nicht pracludirt werden. Dem Gerichte genüget
in Fällen, wo dergleichen Aufforderungen nachgesucht werden, jedes-
mal der von dem Jmpetranten beizubringende, von der Hypotheken-
Behörde beglaubte Auszug aller vorhandenen Real-Schulden des
Guts, in sofern er nicht ein Attest derselben, daß gar nichts einge-
schrieben sey, vorlegen kann.

§. 26.
Auch kann ein solcher Glaubiger wider seinen Willen nie zu An-

standS- oder Remiffionsvertragen genöthiget werden.

§. 27.

Endlich bedarf es nach geschlossener ersten Abtheilung des Hypothe¬
kenbuchs, und regulirter Priorität der dazu gehörenden Schuldpöste,
eben fo wenig, als überall für die zweite Abtheilung, bei entstehenden
Concursen eines weiteren PrioritatS- Erkenntnisses über diese, ledig-
lich nach der Reihe im Buche rangirenden Realrechte.

§. 28.
' Die Wirkung der Hypochekenbücher ist beschrankt auf die Güter, zu
welchen sie gehören. Daraus folgt zuerst für die Intabulirten, daß
ihnen zwar durch die Constitmrung und Rangirung ihres Real-
rechts ans Gut ihre sonstigen persönlichen oder dinglichen Rechte
gegen den Schuldner und dessen sonstiges Vermögen, so wie im
Concurse an die General-Masse, wovon das Gut ausgeschlossen
ist, oder gegen andere Mitgläubiger, keinesweges verloren gehen;
daß aber auch durch die Jntabulirung allein keine Hypothek für
sie an dem übrigen Vermögen des Schuldners entsteht, noch daß

ihre
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ihre sonst etwa habende Hypothek dadurch die Qualität einer liypo-
tliecae publlcae erlange.

Zweitens, in Absicht auf die nicht Intabulirten, daß sie nur von der
Separat-Masse, welche aus dem Gute besteht, in Concursen in so weit
ausgeschlossen sind, als davon nicht nach Abzahlung aller Intabula-
torum noch etwas übrig bleibt; in Ansehung dessen, so wie in Anse-
hnng sonstigen Vermögens des Schuldners, ihnen alle bisher geltende
Rechte für jetzt noch ganzlich vorbehalten bleiben.

§. 29.
Damit durch das Aufschwellen der Zinsen keine Ungewißheit über

den vorstehenden Schnldenstand erwachse; so wird hiemit festgesetzt,
daß nur allemal ein- und einhalbjährige Zinsen anf die Stelle des Ca-
pitalö im Hypothekenbuche Ansprüche haben sollen. Alle weiter rück-
ständigen Zinsen sollen ihren Rang hinter dem letzten Capital-Posten
der zweiten 'Abtheilung finden, und unter sich gleiche Rechte haben;
jedoch allemal allen nicht intabulirteu Forderungen vorgehen. Dassel-
bige gilt von Schäden und Kosten, welche des Capitalö halber entstan-
den seyn könnten.

Im Concnrse aber, und von dessen Eröffnung, oder auch vom
Momente der gerichtlich gehemmten Zahlungsbefugniß des Debitoris
an, laufen die Zinsen «Itter gleichem Range mit dem Capitale
fort.

§. 3°-
In Concursen soll der intabulirten Schuld überall nichts vorgehen,

als alle öffentliche Abgaben des Guts, Amts-Anlagen, Brand- und
Hagelcassen-Beiträge und Kirchen- oder Pfarr-Abgaben und was
in der voranstehenden Gutsbeschreibung enthalten ist, Kirchen- und
Pfarrabgaben indeß nur, sobald sie nicht über i? Jahre rückständig
find, so wie außerdem das currente, und das auf ein Jahr rückstan-
dige Lohn oder Deputat aller zur Bewirthschaftung des Guts erfor-
derlichen Leute. Sonstige privilegirte Förderungen gehören in dieGeneral-Masse des ConcurfeS.

§. 31-
Alle ins Hypotheken-Buch einzuschreibende Pöste müssen auf

namhafte O.uanta gehen. Wenn also Ansprüche vorkommen, von
deren
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deren Gegenstanö der wirkliche Belauf noch unbekannt ist; so müssen

die Interessenten dabei sich über ein in Zahlen auszudrückendes

Quantum des Ultimatums der Schuld einig seyn, oder gerichtliche

Bestimmung bewirkt haben. Eher kann keine Einschreibung ge-

fchehen.

§. T2.

Bedingte Verschreibungen können eingetragen werden, mit An-

gäbe der Bedingung.
Wenn aber mehrere Personen ein Gut pro Jndivifo besitzen, kann

einer allein seine Quote am Gut nicht zu Hypotheken - Buch verschrei-

ben, sondern es kann keine andere, als das ganze Gut verbindende

Schuld aufInstanz der sammtlichen Besitzer ins Hypotheken-Buch

kommen.

§. 33-
Refervationes dominii und Adjudicate wirken hinfüro nichts,

als insofern- sie eingetragen worden, und durch die Stelle, wo sie

im Buche zu stehen gekommen sind.

§. 34.

Da auch schon jetzt einige Hypotheken-Bücher bei der Lehn-

Cammer und bei der Justiz-Canzlei vorhanden sind, so sollen selbige

von der jetzigen Hypotheken-Behörde eingefordert, und demnächst

nach ihren Confirmations-Briefen revidiret werden. Bei denjeni-

gen, welche bereits wesentlich dieser Hypotheken- Ordnung gemäß ein-

gerichtet sind, behalt eS sein Bewenden; und sollen sie, nach ge-

schehener Vervollständigung, fortan in Gemäßheit dieses Gesetzes
continniret werden.

§. 35.

Diejenigen, Bei welchen sich in Rücksicht auf die Ordnung der in-
tabulirten Pöste unter sich, oder sonst, abweichende Einrichtung fin-

det, sollen zwar ihre einmal bestätigte Einrichtung und deren Wirk-

samkeit bis zu anderweitiger Vereinbarung zwischen dem Schuldner

und den Gläubigern behalten. Da jedoch solche ältere Hypotheken-

Bücher bei eintretender Veränderung im Besitz aufhören; so muß

sodann ein neues, ganz nach der gegenwärtigen Verordnung einge-

r>ch-



H 167

richteteSHypotheken-Bu6) eröffnet, und müssenin dasselbedie noch
vorhandenenund weiter entstehendenSchulden eingetragenwerden.

Füi s künftigekann keinerlei.Vereinbarungüber andereOrdnung,
als nach der Zeitfolge, noch sonstigeVeränderung im Hypotheken-
buchezugelassenwerden. Es ist jedochin demFalle, da Jemand hin-
furo zu gleicherZeit mehrere Schuldpöste contrahiret, die mit Ein¬
stimmungderneuenGläubigergleichenRanghabensollen,unbenommen,
beider Justiz-Canzlei dahin anzutragen, daß siedieserVereinbarung
gemäßintabulirkwerden; welchesdann auf dieArt geschehensoll,daß
jeder dieserPöste sein eigenesBlatt, unter der nämlichenFolienzahl,
mit der Unterscheidungvon A.B. 2c.und mitZusah der Rang-Gleich-
heit, erhält; was dennauchin den anzufertigendenHypotheken-Schei¬
nen bemerktwerdenmuß.

§. 36.
Kein Hypothekenbuchkann über mehrereGüter zugleicherrichtet

werden. Da aber einigeder Art jetztschonvorhandensind; sohat es
dabei,bis zu erreichender.Umänderungsein Bewenden. Wenn aber
ein Gutsbesitzer,ohnesolches,mehrernGütern gemeinschaftlichesHy-
pothekenbuchzu haben, bereits Obligationenmit generellerVerpfän-
dung aller seinerGüter ausgestellethat, und solcheim LaufedeöJahrS
1825 oder in Folgedes §. 9. feq. früherangemeldetwerden,ohnedaß
zur Zeit Vmheilung und separateAnweisungauf ein einzelnesGut
zu vereinbarengewesenwäre; sohat dieJustiz-Canzlei solchenPosten
in jedesder Hypotheken-Bücherdiesergenerali ter verpfändetenGü¬
ter eintragenzu lassen, jedochmit der ausdrücklichenBemerkung,daß
der nämlichePosten auchin den andernzu benennendenBüchern stehe.
Dahin müssendennauchdieherauszugebendenHypothekenscheineein-
gerichtetwerden, um mehrfacheCessionendes nämlichenPostens zu
verhüten.

Einschreibungenneu rontrahirter Schulden können hingegennie
anders statt finden, als unter alleinigerfpeciellerVerpfändung eines
einzelnenLandguts.

§> 37'
Von der Separation der Hypothekenbücherfür einzelneGüter

find diejenigen ausgenommen, welchedurch ein gemeinschaftliches
Fldei-
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Fideikommiß,oder sonstigeEinrichtung, dergestaltmit einanderver^
bundensindoderhwfüro werden, daß sie nie wiedergetrennt werden,
und an verschiedeneBesitzer gelangen können. Diese könnenauch
fortan ein gemeinschaftlichesHypothekenbuchbekommen, und be-
halten es, insofernsieeSschonhaben.

§. 38»
JedeS solchermaaßeneingerichtetesHypochekenbuchbeider Justiz-

Canzlei gehört demGute an und nicht der Person des zeitigenBe-
sitzerS; mithin ohne alle Rücksichtauf die mit dieser vorgehenden
Veränderungen; woherdenndurchdenUebergangdes GntS auf einen
andern wederdie etwa schonaus intabulirten Forderungen pendenten
Schuldklagen unterbrochen, noch von demneuenBesitzer exceptio
excuflionis eingewandtwerdenkann. Der Proceß geht vielmehrin
demselbentramite gegenden neuenBesitzerfort.

§. 39.

Da durch ConcnrS die vorigen Schulden abgethan werden; so
wird mit dessenEröffnung das Hypochekenbuchgeschlossen, und
ein neues angelegt, worin die Kaufgeld-Rückstände, und sonstige
von neuemauf das Gut gelegteSchulden, der Reihe nach eingetra«
gen werden.

§. 4°.
Jedem Gläubiger und Schuldner steht zu jeder Zeit, nach gehöri-

ger AnmeldungbeiderJustiz-Canzlei, das Hypothekenbuchzur Ein«

sich! offen, jedem Dritten aber nicht anders, als nach bescheinig«
tcc Einwilligung des Schuldners, oder erwiesenem rechtliche«
Interesse.

H. 41.
So wie eS sichvon selbstversteht, daß die zur Verwaltung dieses

Hypotheken-Wesens bestellteBehörde für die genauesteBefolgung
dieserHypotheken-Ordnungverantwortlich, irttt»für jedes durch ihre
Schuld entstehendesVersehen verhaftet bleibt, so sollen hierdurch
zum Ueberfluß noch ausdrücklichLandesherrlich einem jeden seine
Rechte undseinerechtlichenAnsprücheaus dieserHypotheken-Ordnung
und der darin vorgeschriebenenVerwaltung des Hypotheken-Wesens
an gedachteBehörde garantirt ftyn.

§. 42.
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§. 42.
Die Hypotheken-Ordnung soll «ach 3 Monaten a dato in ihre

völligeverbindlicheKraft treten, und habenfiel)vonderZeit an, die
Lehn-Cammer und dieJnstiz-Canzlei, die Gerichteund alle G.aubi-
ger und Schuldner nachderselbenzu richten.

V. v. 22. Dec. iQig,
S. Creditverein.

(IL Tax-Ordnung für dieHypotheken-Cammer.)
1. Eintragung in die ersteAbtheilungdes Hypothekenbuchs

wird für jedenPosten erlegt4 ßs.
2. Für jedenneuen, in die zweiteAbtheilungeingetragenwerden-

denPosten wird erlegt 5 Procent der einzutragendenSumme.

3. Für das Eintragen rückständigerKaufgelder £ Procent.

4. Für dieUmschreibnngcedirter, bereits eingetragenerPöste wird
4 ßl. Schreibgebühr, und wenn einneuerSchein verlangtwird,
36 ßl. inclufive Bidellen-Gebühr entrichtet.

5. Für dieEintragung von Erb-Gelderu so wie für Umschreibun-
gen in Vererbungs- und Concurs-Fällen, in sofern im letzteren
Fall in das neue HypochekenbuchPöste aus dem ältern eilige*
schriebenwerden,gleichfalls4 ßl. Schreibgebühr, und für jeden
neuenSchein 36 ßl. inclufive Bidellen-Gebühr.

6. Für jeden neuen Hypotheken-Schein wird eine Gebühr von
32 ßl. erlegt, anßerdcm4 ßl. Bidellen-Gebühr.

Wenn aber für General-Hypothekenin mehrerenGütern
mehrereHypotheken-Scheineausgefertigtwerden, so wird für
denHaupt-Schein 36 ßl. inclufive Bidellen-Gebühr, für jede
der übrigenAusfertigungenaber nur 8 ßl. entrichtet.

Bei einerLöschungwird für das Attest der geschehenenLöschung
16 ßl., desgleichen4 ßl. Bidellengebührbezahlet.

Y i
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g. Für Decrete der Eintragung oder Löschungwird nichts, da-
gegen

5K für die Einsicht des Hypothekenbuchsund der dazu gehörigen
Acten zusammen24 ßl. einrichtet.

10. Für die Bücher wird erlegt waS das Papier unddas Einbin¬
den kostet, und außerdem für das Liniiren und Einrichten
ä Buch 2 Rtl.

11. Sämmtliche Gebührenwerden in Preuß. grobenCourant ent¬
richtet,bis auf diejenigen,welchenachProcenten bestimmtsind
und sichdahernachder Münzsortedes Capitalö richten.

Reg. V. v- 15, Jan. ißso,

Hypothek.
S. Indult Nr. 2.4.

Hypotheken-Buch.
S. Hypotheken-Ordnung K. 1.2. »Z. 19. 34 bis 40 inei.

Hypotheken>Schein.
S. Hypotheken-Ordnung §. 20.

Iagdbediente.
S. Gütergemeinschaft. Gerichtsstand IV.

Iagddeparttment.
S. Jagdwesen Nr. 7.9.

Jagdfrevel.
S. Jagdwesen Nr. 7. Forstfrevel.

Iagen (aufderLandstraße),t
S. Fuhrleute Nr. 2.

Ia'ger-
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Jäger-Corps.
S. Militair Nr. i r.

Jagdwesen(in denDomaincn).t
>. ^ein Hirte und-Schäfer soll die großenHunde, wennselbige

gleichmit einemQuerknüppelversehensind, los gehenlassen,sondern
an einem Strick bei sich'führe», widrigenfallsdie Forstbedientensie
todt zu schießen,und derHirte oderSchäfer verbundenfeynsoll,12 gr.
Strafe für jedes todt geschosseneStück zu erlegen. Den Hofrekeln
und Kötern sollen schwereKnüppel, die da schleppen,angehanget
werden.

V. v. 5. Oct. 1735.
2. AlleFreischulzensollendie ihnen aufgegebenenWildfuhren or-

dentlichund zur rechtenZeit leisten,so daß das Wildprett nichtv?r-
dorbenzur Hofküchekömmt, verdirbt durch ihre Versäumnißeiniges
Wildprett, sosollensienichtalleinsolche doppeltbezahlen,sonderneS
sollihnenauchdie solcherWildfuhren halber innehabendesogenannte
Ungemachshufeabgenommen,und sie sollender übrigenHufen hal-
der nachaltemFuß in wirklicheDienste wiedergesetztwerden.

V. an die Freischulzenv. 5. Aug 1757.

3.
* Kein städtischerEinwohner im hiesigenLandeauch keinBe-

amter, weder selbst,noch durch ihre Leute, sollen es sicherlauben,
durchhelmlichesAusgehenmit der Flinke,oder unter demVerwand,
Vögel zu schichen,die Jagdreviere zu beeinträchtigen. Alle Jagd-
bediente sollen hierauf genau Achthaben, auch keinen übersehen.
Dem betroffenenunberufenenJäger ist das Gewehr zu nehmen,und
er ist demnächstder Behörde zu denunciiren.

V. v. 2i. Julius 1794.
4. * Nur dieHirten, welcheohneHunde nicht feynkönnen, sollen

in den Domainen Hunde bei sichführendürfen, und selbigenin der
Schonzeit vonFastnachtbisJacobi zweiFuß lange, proportionirliche,
schwereKnüppel anlegen; sonstaber soll zu allenZeiten ein jeder in
den Herzogt. Waldungen und Feldern frei herumlaufendeHund zu
aller JahrSzeit, gehöreer wemer wolle, sobald er sichin denHerr»

9)a schaft-
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" schaftlichenJagdrevieren betreffen laßt, todt geschossen,und dem Er-
leger dafür gr. Schießgelv von dem Eigeiithümer des Hundes be-
zahlt werden.

Forst-V. vomivtenJanuar 1797,

5.
* Zunächstum NeustrelitzsollNiemand, und auchsonst in den

Domainen nicht, bei angemessenerLeibes-oderGeldstrafe, des Früh-
jahrs in der Legezeitdie Nester der Fasanen, Schwäne, wildenEnten,
Feldhühner und wildenGänse ausnehmen oder aus Muchwillenzer-
stören. Den Denuncianten, die hinlänglichenBeweis beibringen
können, ist eine Belohnung von 3 Rthlr. Courant aus der Wild-
cassezugesichert.

V. v. iZ. April 1Z09.

6. Keine Dorfschaft hat ohne schriftlicheRequisition der Jagd-
directionTreiber zu stellen. Wenn eine solcheRequisition eingeht,
so hat die zumTreiben verpflichteteMannschaft sichgehörigzu stellen
und so wie keiner ohne gegründeteUrsacheausbleiben darf, so sind
weiblichePersonen, auchKinder unter 14 Jahren unzulässig. Kein
Treiber darf heimlichohne förmlicheErlaubniß dieJagd vor deren
Beendigung verlassen.

Reg. V. v. 27. April »81».

7. Die Untersuchung und Bestrafung der Jagdfrevel competirt
dem foro ordinario des Excedentenund das Jagddepartement hat

sich eintretenden Falls mittelst schriftlicherBeschwerde an dasselbe
zu wenden.

Rescr.an das Jagddepartementv. 13.März 1810.

8. DiejenigenTreiber, welchenach der Anzeige des Jagddeparte-
mentS ausgebliebensind, sollen,wenn sie keine gegründeteEntschul-
digung vorzubringen haben, durch Erlegung des Betrages eines
Tagelohnsgestraft werden.

Reg. 35.an dieAmtsgerichtev. -7.D?cember181».

9. Die von demJagddepartement in Betreff des Jagdwesens an
die Förster und Jagdbedienten zu erlassendenCircularien und Vor-
fchriftenerhalten SerenissimiGenehmigung.

Rescr.an das Iagddepartementv. 12.Januar 13,2.
10»



10. Von den Meierei-Einwohnern soll zum Treiben oder andern
Jagddiensten wenigstens die Halste gestellt werden. Jeder auswärts
arbeitende oder sonst verhinderte Einwohner soll, wenn er keine ge-
nügende Entschuldigung hat, einen Stellvertreter halten oder, wenn
er dies versäumt, den landesüblichen Tagelohn erlegen, worauf die
Beamten wachen und auf die Anzeige der Districtöförster die Eintrei-
bung der Gelder besorgen und letztere an das Iagddepartement einftn-
den sollen.

Camm. V. v. 16. Januar i8»2.

11. Das unter dem yten August 181° an die Förster wegen der
Jagden erlassene Circulare wird zur strengsten Befolgung in Er-
innerung gebracht und demselben noch beigefügt:

1) der Wildmeister rangirt zwar mit dem Förster nach der
Anciennität, jedoch versteht es sich von selbst, daß der Wild-
Meister bei allen Jagden und Jagd-Angelegenheiten in der
Art über die Förster stehet, daß letztere der Anordnung des
erster?» Folge leisten müssen, und bei streitigen Fällen die
Meinung des Wildmeisters lediglich entscheidet.

2) Die Holzwärter, Jäger und Jägerburschen stehen bei allen
Jagdangelegenheiten unter dem Befehl des Wildmeisters
und müssen dessen Aufträge strenge befolgen und seinen An-
weifungen den schuldigen Gehorsam leisten.

3) Bei allen Jagden mit Tüchern, Netzen und Lappen aller
Art müssen sämmtliche Jagdbediente, wie auch die ganze
Jagdmannschaft die nöthige Hülfe leisten und auch hierin die
Anordnung des Wildmeisters befolgen.

4) Müssen die Förster dahin bedacht seyn, daß nach geendeter
Jagd das geschossene Wild aufgeladen und nach der Bestim-
mung des WildineisterS fortgeschafft werde. Auch sind die
Jagdleute oder Treiber verpflichtet, dabei hülfreiche Hand
zu leisten.

5) Müssen alle Unordnungen bei den Jagden vermieden wer-
den.

Circ. aus dem Iagddepartement v. ,5. Febr. 1312.
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,2. Unter Erneuerung der Verordnung vom 20. December 172:

wegen der Wilddiebe werden die Beamten, Schulzen, auch sonstige

Domanial- Einwohner, sodann aber besonders die Fotstbedienten und

deren Leute, die Jäger und Holzwärter, welchen in besondern Fällen

eine Remuneration ertheilt werden soll, aufgefordert, auf die überhand

nehmenden Wilddiebe zu vigiliren, wobei demjenigen, der einen wirk«

lich auf der That ertappten Wilddieb zur gefänglichen Haft bringt,

25 Rtl. Cour, als Prämie zugesichert werden.

93. v. 30. Dec. 1812.

iZ. Die 1807 erschienene Wildtaxe verliert vom 1. December d. I.
ihre Gültigkeit. Dagegen sollen nach der nachstehenden Wildtaxe

von da an aus den Herzogt. Forstet! die resp. Wildarten verkauft wer-

den. Edelwildprett, Dammwildprett und Schwarzwildprett wird,

wenn eö in der Haut verlangt wird, nach dem Gewicht im Ganzen ver-

kanft und zwar das Pfund zu 3 ßl. Cour. Es ist hiebet zu bemerken,

daß das Schießgeld wie bisher separat bezahlt wird, nnd auch die

Haut vom isten des Monats Junius bis zum isten November nach

untenstehenden Preisen vom Käufer vergütet oder nach Belieben zu-

rück gegeben werden muß.
Werth

der Schieß-

Von Edel-Wildprett. Haute. geld.

Ä c • cj
Rthl. ßl. Ml. ßl.

Die Haut von Huschen von 6 Enden und
darüber . « »4 — 1 —

2. Von Gabelhirschen und alten Thieren z — 1

z. Von Spießern und Schmalthieren . .2 — 1

4. Von Wildkälbern * .

Von Damm -Wildprett.

r. Die Haut Hon Hirschen, sobald die Schau-
feln zu erkennen sind . „ 2 — ,

». Von geringen Hirschen und alten Thieren 1 24 1 —

z. Von Spießern und Schmalthieren . « 1 — —

4. Von Wildkalbern . , . . — — —

Von



Wild- Schieß-
Von Schwarz-Wildprett. geld. geld.

Rchl. ßl. Rthl. ßl.
1. Ein Fröschling . . . — — — ,6
2. Ein überjähriges Schwein . . — — — 24
3. Ein zweijähriges Schwein . . . — — — 3a
4. Alle stärkeren Sauen ohne Unterschied -— —-' , —

Wenn von obigen Wildsorten welches ia
Braten nach Dem Gewicht verkaust wird,
muß das Pfund -

vom Zimmer mit . . . 6 ßl.
von den Keulen . . . 4 ßl.
von Blattern . . %ßl,
und vom Kochwildprett oder söge-

nannten Iagerrecht mit . . 2 ßl.
bezahlt werden.

Rehe :
gelten nach wie vor: k

Ein starker Bock oder Gelsricke . . 4 — *— Z2
Ein Schmalreh oder Spießbock . . .3 — — 24

Hasen.
- Ein ausgewachsener Hase « . . — 24 — 8

Ein junger dito . . . . . — 16 — 6

Feder-Wildprett.
(Bitte Trappe . . . . 1 — — 8
Eine Gans — 16 — 4
Eine ausgewachsene Ente . . . — 6 — 2
Eine junge dito . . . . — 4 — 2
Ein Paar Feldhühner « . . . — 12 — 6
Eine Waldschnepfe . . . « — »6 — 8
Eine Wachtel . . . . — 3 — 2
Eine Wasserschnepfe . . . — 3 — 2
Ein Kramsvogel . . — 2 — 1

Publ. aus dem Iagddepartementv.Lo. November 1815•
14*
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14. * Den Forst- und Jagdbedienten ist der Befehl erneuert, alle

los herumlaufende Hunde todt zu schießen, sobald solche entfernt von

Wohnungen angetroffen werden.

Publ. aus dem Jagddepartement V^I. März Igt/s.

15. * Das zum Nachtheil der Jagden gereiä^ende Legen der

Schlingen zum Hafenfangen ist bei ro Rkhlr. Conrant Strafe ver-

boten.
B. v. 13. April 1814»

,6. * In den Domainen, und wo fönst Seieniüiino die Jagd

zusteht, sollen die Hirten und Kornwächter nur kleine Hunde mit

Knüppeln am Halse bei sich fuhren dürfen, widrigenfalls die Hunde

von den Iagdbedienten nicht bloß todt gefchossen, sondern den Letz-

kern von den Contravenienten noch das Schießgeld mit 6 gr. be-

zahlt werden soll.

V. v. Zosten April 1L14.

17. * Niemand soll außer der Landstraße, besonders nicht in den

Wildbahnen, lofe Hunde mit sich führen, bei dem Nachtheil, daß

solche Hunde von den Jagdbedienten todt gefchossen werden.

Reg. Publ. v. ,9. Mai 1Qrß>

18. * Die Verordnung vom izden April 1814 (5 No. 15) wird

hiemit auch auf das unbefugte Schießen der Hafen erstreckt, derge¬

stalt, daß derjenige, welcher zum Schießen der Hafen nicht berechtigt

ist, für jeden unbefugt gegossenen Hafen 10 Thaler Cour. Strafe

bezahlen soll.

V. v. zten Marz 1320.

Jahrmärkte.]
* Der Krammarkt zu Nenbrandenburg^soll nicht wie bisher am

Mittwochen nach Gallus, sondern am Mittwochen nach dem Sieges-
feste vom iZten October jedesmal abgehalten werden, jedoch so, daß
wenn der izte October auf einen Dienstag fallt, der Vieh- und
Pferdemarkt am Tage vorher, also am Montage statt habev
soll.

V. v. 20. Septbr. i8»Z.
Idern



Idem offerendi ins, , -

S. Sequester Nr. i.

S. Concnr's Nr. 4.

Impfung.
S. Medicinalwesen Nr. n.

Indult.
1. * Ällen Schuldnern verzinster Capitaliett wird ritt General-

Jndult oder ein Austands-Jahr dergestalt bewilligt, daß alle vom
isten Januar 18^7 bis zum zisten December 1807 fällig werdenden
Capiral-Zahlungen, sie mögen aus Vertragen oder vorhergegange-
nen Loskündigungen in dem beschriebenen Zeitraum zahlbar wer-
den, ohne Rücksicht, ob in den Schuldverschreibungen dem beneficio
moratarii oderJndulten entsaget worden oder nicht, im Allgemeinen,
der S6)uldner mag eine Privatperson oder Commune oder öffentliche
Casse seyn, eingestellet, mi.chin den Gläubigern in Absicht aus die vom
isten Januar bis zum letzten December 1807 zahlfallig werdenden
Hanptstühle, das Klagerecht, und den Capital-Forderungen die Exe-
cutionS-Fähigkeit einstweilen benommen und verweigert seyn, hinge-
gen das Capital unter der bisherigen Sicherheit, Und zu dem bis da-
hin verschriebenen Zinsfuße, ohne alle Neuerung, unabgetragen stehen
bleiben, folglich jede vermeinte Prätension oder Berechnung des Glau-
bigers wegen Schaden und Verlustes an Interesse und Kosten im vor-
aus für unstatthaft erklärt und vernichtet seyn soll.

Wie inzwischen dem Schuldner, der demungeachtet seine Haupt-
schuld zur Verfallzeit berichtigen will, solche Capitalzahlung frei gelas-
sen und der Gläubiger sodann die Zahlunng anzunehmen verpflichtet
seyn soll; so sind dagegen alle übrigen nicht zinstragenden Zahlungen,
sie mögen Namen haben, wie sie wollen, insbesondere die Tratten und
Wechsel der Kaufieute unter einander, die Pachtvorschüsse und deren
Rückzahlungen, rückständig'gebliebene und fällig werdende Zinsen und
Renten, öffentliche Gefälle, überhaupt aber alle Capitalposten, welche

Z schon
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schon vor dem isten Januar 1807 zahlfallig gewesen, oder bereits aus-
geklagt oder gar schon executionSfähig geworden sind, von dem vorste¬
henden Indult ausgeschlossen.

V. v. 6. Jan. 1807.

1. * Der in vorstehender Verordnung bewilligte Indult vom isten
Januar bis zum zisten December 1807 ist bis zum zisten December
1808 verlängert mit der Erklärung, daß fernerer Prolongation dessel-
den nicht statt gegeben werden soll. Dabei werden nachstehende Mo-
Visitationen gemacht:

1) Alle Capitalien, auf welche im Saufe der beiden IndultSjahre
vom isten Januar 1807 bis Listen December 1808 zur Ver-
fallzeit die Zinsen nicht bezahlt find, oder werden, sollen vom
Indult ausgenommen ftyn.

2) Alle öffentliche und quafi öffentliche Hypotheken, im Laufe des
Jahrs der Prolongation des Indults ertheilt, stehen allen äl-
teren Forderungen nach und sind darunter ausdrücklich auch
die Lehn - und Landesherrlich confirmirt werdenden, und die
durch Eintragung in das Stadtpfandbuch ertheilt werdenden
neuern Hypotheken mit zu verstehen.

3) Der Indult soll gegen keine Bezahlungen schützen, die im
Laufe der beiden IndultSjahre erst versprochen sind.

4) Von allen Capitalien, welche zinsenlos oder zu weniger als
den üblichen sünsProcentZinsenverliehen sind, sollen aufVer-
langen des Gläubigers, wenn der Schuldner bei geschehener
rechtlichen Kündigung von dem Indult Gebrauch macht, die
Zinsen nach verlaufener obligationsmaßiger Kündigungözeit
mit 5 von 100 bezahlt werden.

5) Würden ein oder mehrere Gläubiger es dem Gerichte glaub-
lich machen können, daß ihr Debitor bereits insolvent sey, so
hat dasselbe diesen zu einer bescheinigten Vorlegung seines Ac-
tiv- und Passivstandes anzuhalten und nach einer summari-
schen Prüfung entweder die Sicherstellung der Creditoren bis
zum Ablauf des Indults zu reguliren, oder, wenn dieses nicht
thunlich befunden wird, mit Verwerfung der Berufung auf

den



den Indult, zu dem gewöhnlichenconcursmäßigenVerfahren
zuschreiten, ohne daß dagegen ein Suspensiv-Rechtsmittel
zugelassenwerde. Wie denn auch

6) ungeachtet des Indults dem Gläubiger das Recht zustehet,
jede zuseiner offenbarenGefahr, oder in fraudem geschehende,
und als so geschehendgenüglich zu bescheinigendeVerminde-
rung des debitorischenVermögens durch gerichtlicheAnträge
zu verhüten.

7) Das Landes-VerforgungS-Commissariat wird für feineVer-
pflichtungen von der Benutzung des Generalindulfs aus»
genommen. -

V. v. 24. Dec. 1807.

z.
* Wenn gleich die Wirksamkeit des bis zum zisten December

1808 ertheilten General-Indults auf keineWeise zu verlängern, so
erlauben doch die Zeitumständenicht, eine illimitirte Zahlungöver-
bindlichkeitzur Zeit eintreten zu lassen, und es sollenalso

1) die im letztabgewichenenTrinitatis-Termin geschehenenKündi-
gungen so, als wären sie erst im Antonii-Termin >809 ge¬
schehen, angesehen werden, wobei es sichaber von selbstver-
steht, daß Kündigungen, die vor oder wahrend des Indultes
geschehen,im Trinitatis »Termin 1808 aber nicht wiederholt
sind, als nicht geschehenund effectlosbetrachtetwerden und
dagegen

a) in gedachtemAntonii-Termin 1809 keineneue Kündigungen
statt finden, sondern dieDebitoreS solchezum erstenmal erst
wiederim Trinitatis-Termin 1809 anzunehmen schuldigseyn
sollen. Ferner aber

z) sollenselbigeauch bis zum Trinitatis-Termin i8'i inclufive
bei der fortwahrenden Seltenheit des baaren Geldes nur ein-
mal in jedem Jahre, und zwar nur jedesmal im Trinitatis-
TerminzuCapital-Zahlungen schuldigseyn, und soll

4) nicht allein im Trinitatis-Termin i8°9 nur die Kündigung
der Halste des aus obbeschriebenerKündigung fälligen Capi-
talö statt finden, sondern es sollauch zu den Trinitatis-Ter-

Z % Mine»
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mitten ig*0 und i8u durch ganz- und halbjährige Kündi¬
gung nur die Hälfte des KündiaungS-fähigen Capitals zahl-
bar gemacht werden können, wobei zugleich bestimmt wird,
daß eine Kündigung der einen, im folgenden Trinitatis-Ter-
min nur zur Zahlung kommenden Hälfte oder des ganzen ur-
sprünglichen Capitals, nicht eo ipfo die andere Halste des ur-
sprünglichen 'Hanptstuhls

in dem auf die Zahlung der ersten
Hälfte nächstfolgenden Trinitatis-Termin. zahlbar mache, son-
bern diese zweite Hälfte ein ganzes oder halbes Jahr vorher,
und zwar in einem der landesüblichen Trinitatis- oder
Antonii- Termine ausdrücklich aufgekündiget, dann aber auch
in dem auf diefe Kündigung zunächst folgenden Trinitatis-
Termin tiefe zweite Hälfte ganz bezahlt werden muß, woraus
sich aber auch ergiebt, daß ein im Trinitatis-Termin igio

<:> oder in termino Antonii 1811 allererst fjefüudigteS Kapital,
dessen erste Halste in termino Trinitatis j 811 fällig wird,
zur andern Hälfte in termino Trinitatis 1812 zahlbar wird.
ES soll auch

r 5) gleichergeftalt die Zahlung aller ihrer Natur na6) ex con¬
tractu und von selbst zahlbar werdenden Kapitalien in dem
nächsten und ersten Trinitatis-Termin zur andern Hälfte ge-
fordert werden können, die während des Indults fällig ge-
wordenen Zahlungen aber eben fo, als diein termino Autonii
! S°9 fällig werdendenZahlungen nach den obenfuh I ange¬
gebenen Grundfähen behandelt werden.

6) Daß hier nur von solchen Zahlungen die Rede seyn könne,
welche in dem jetzt aufgehobenen allgemeinen Indulte begrif-
fen gewesen sind, versteht sich von selbst, so wie dagegen alle
Ausnahmen vom bisherigen Indult und alle bisherigen Be-
stimmungen zur Sicherstellung der Crcditoren während des-
selben auch in Ansehung obiger Medikationen gelten, und
daher auch diejenigen Zusicherungen, welche im Laufe de?
Indults-Jahre auf Zahlungen in bestimmten Terminen er-
theilet sind, erfüllet werden müssen und selbige alfo in dieser
Begünstigung zum Partial- Abtrage nicht mit begriffen
sind.

7)
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7) Eben so soll dies auch auf die stipulirten Zinszahlungen kei-
nen Eiustuß haben, und wer diese nicht zur Vcrfallzeit jedeö-
mal zahlt, oder auch die obigermaaßen modificirten Capital-
Zahlungen nicht leistet, geht des Vortheilö der getheilten
Zahlung verlustig.

8) So wie endlich der sonst in den hiesigen Landen aufgehobene
allgemeine Indult in einzelnen Fallen, als Repressalien ge-
gen Glaubiger und Kläger aus denjenigen Landern wieder
eintreten soll, in welchen noch ein allgemeiner Indult oder
Zahluttgs-Verbote bestehen mögten, so soll auch schließ-
lich

p) zur Erleichterung der Versur es den Gläubigern hiemit zur
Pflicht gemacht seyn, über die ihnen geleisteten partiellen
Zahlungen iura ceffa absque evictione zu ertheilen, auch
des Endes, auf Kosten des Schuldners eine beglaubigte
Abschrift der in Händen behaltenen Original-Schuld - Docu-
menke machen zu lassen, und gegen die Zahlung diese vidi-
mute Abschrift mit angehängter ihrer Cession auszuliefern.

V. v. 12. Januar 1309.

4.
* In Ansehung aller Capital-Zahlungen wird ein General-

Indult verkündigt, worüber noch vor dem isten September d. I.
eine nähere Verordnung ergehen soll; vorläufig aber wird ver-
ordnet:

1) die ZahlungSverbindlichkeit in Ansehung aller Capitalien
ist suöpendirt.

2) Die Hälfte der falligen Zinsen ist wahrend der Termins-
Dckave zu bezahlen, mit der andern Hälfte sind die Schuld-
ner bis zum i sten August <1.c. zu befristen. Die ->dato die¬
ses Fubiicaridi bis zur Emanirung der vorgedachte^ Ver-
Ordnung ertheilt werdenden gerichtlichen Confirmationen oder
durch Notarien ccustituirten !tyxc>l1ll?eaö 11viafi pub.licae
geben den Schuldverschreibungen keine Präferenz.

Pzibl. v. 5. Iu'.üi iL"«

5-"
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5.
* Es ist ein General-Indult aufs Neue bewilligt und in Ge-

mäßheit des vorstehenden Publicandi verordnet:

1) Die Verbindlichkeit in Ansehung aller Capital-Zahlungen
ist auf fünf Jahre, mithin bis zum Trinitatis-Termin 1816
fuspendirt.

Alle Kündigungen können erst im Trinitatis-Termin 1815
geschehen, und müssenauch die bisher geschehenenKündi-
gungen sodann erneuert werden, widrigenfalls fie als vom
Gläubiger zurückgenommenanzusehen sind.

3) Der Indult ergreift alle Capitalien, fie mögen aus schriftli¬
chen odermündlichenVerabredungen, aus Contracten, Obli-
gationen oder Wechselnorigimren, hypothekarischoder nicht,
sie mögen ferner während der beiden frühern JndultSjahre
oder im Laufe des bis zn Trinitatis d. I. dauernden Zeit-
raums der Benutzung eines neuen Indults contrahirk seyn,
aus Kündigungen oder Verträgen fällig werden, sie mögen
endlichbereits ausgeklagt seynoder nicht.

4) Von dem Indulte sind dagegen ausgenommen und werden
von demselbennicht ergriffen:

a) Alle bisher, in Gemäßheit der Verordnungen resx. vom
6ten Januar und 24sten December 1807 und vom i2ten
Januar 1809 wegen nicht gezahlter sonstliquiderZinsen
ausgeklagte Capitalien.

V) Alle kaufmännischeTratten und Wechsel.

c) Alles Kaufgeld für bewegliche Sachen, wenn nicht
Schuldverschreibungen oder Wechsel darüber ausgestellt
worden, oder sonsteine mit einer Zinszahlung verbundene
Novation statt gefunden hat.

d) Alle Forderungen der Kauflente und Handwerkeraus ge-
gebenemCredit für verkaufte Maaren und gelieferteAr¬
beit, überhaupt alle Verdienstrechnungen in so fernenicht
eine mit Zins-Zahlung verbundene Novation eingetreten
ist.

e)
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e) Alle Capitalschulden derjenigen Debitoren, an die vor
Ertheilung dieses Indults die gerichtliche Auflage zur
Nachweisung der Sufficienz ergangen ist, wenn diese De-
bitoren die Sufficienz nicht nachweisen können.

5) Alle Pachtvorschüsse, welche ein Pächter beim Antritt der
Pacht zu bezahlen oder ein Verpächter nach Beendigung
derselben zuruckzubezahleu hat, auch wenn der Ausdruck
prauumerirte PMHt gebraucht worden.

g) Diejenige Kaufsumme, die Vertragsmäßig bei der Ueber-
gäbe eines gekauften Grundstückes, Inventar» oderWaa-
renlagers zu bezahlen versprochen worden; nur daß beim
Kauf von Grundstücken für den Käufer nicht die Pflicht
baarer Zahlung eintritt, sondern, wenn er solche nicht
leistet, dem Verkäufer die Wahl zustehet, die Cession ihm
gültig scheinender Papiere zu fordern oder den Kaufcon-
tract aufzuheben. Wählt der Verkäufer die Aufhebung
des Kaufcontractö, so kann er jedoch den Käufer wegen
nicht erfolgter ContractS - Erfüllung nicht in Anspruch
nehmen und ist verpflichtet, die vor der Tradition etwa
gezahlte Summe selbst auch dann baar zurück zu bezahlen,
wenn die Summe vom Käufer nicht baar bezahlt worden.
ConcurSgläubiger, welche hienach die Aufhebung des
ContractS wählen, sind jedoch nicht verpflichtet, daß vor
der Tradition erhaltene Kaufgeld baar zurückzuzahlen —
dieses Geld erhält aber die Rechte und die Eigenschaft
einer Massenschuld.

Ii) Alle Capitalschulden von Privatpersonen, über deren
successiven Abtrag zur Vermeidung eines Concurfts ge-
richtliche oder außergerichtliche Vergleiche getroffen wor-
den.

i) Alle Capitalien, die seit Publication der Verordnung vom
>5ten Juuii d. I. angesehen worden, oder im Laufe der

IndultSjahre angeliehen werden.

5) In Rücksicht aller Capitalien, von denen die Zinsen nicht flü
pulationsmäßig, sowol dem Betrage als der Verfallzeit nach,

bezahlt
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b^ahlt werden, fallt die Anwendung des Indults nicht nur

weg", sondern selbige werden auch eben dadurch ohne weitere
Kündigung sofort zahlfällig.

6) Wenn für eine nach Obigem von dem Indult ergriffne Ca-
pitalsumme keine Zinsen stipulirt sind, so hat der Schuldner
selbige, von dem Termin der Verfallzeit an, mit 5 pro"Cent
jährlich zu verzinsen.

7) Zur Sicherheit der Gläubiger:

a) Alle wahrend des Indults contrahirte Schulden ohne Um
terfchied, welche Vorzüge ihnen sonst nach gemeinen»
Rechte zukommen mögen, stehen den vor Publication der
Verordnung vom zten Jnnii d. I. contrahirten und nun
vom Indulte ergriffenen Schulden nach, und können auch
die Sicherheitsrechte, die ein Gläubiger vor der Publi-
cation der Verordnung v. 5. Jnnii d I. für feine Forde-
rung hatte, durch keine, andern Gläubigern von dem
Schuldner zugestandene Vorrecht?, alterirt und zurück¬
gesetzt werden. Es behalten also alle Schuldforderungen
den Platz, den sie vor der Publication des vorläufigen
Edictö vom 5ten Jnnii d. I. inne hatten, und alle cre-
clita privilegiata, insbesondere anch alle Anleihen der
piorum corporum iin Laufe des Indults, desgleichen
der während des Indults constituirte Brautfchaß u. f. w.
stehen den vor demselben contrahirten und von solchem er-
griffenen Schuldforderungen nach, dergestalt, daß die ge-
meinrechtlichen Prioritatöverhöltnisse erst vom Trinitatis-
Termin 1816 an in Rücksicht derselben wieder in Werth
und Wirkung treten.

I,) Alle vor Erlassung des gegenwartigen Indults angestellte
Klagen wegen nunmehr vom Indult ergriffener Capital-
Zahlungen, ruhen zwar wahrend der Dauer desselben,
können aber nach dessen Beendigung von dem Stand-
puncte aus bis zu welchem sie gediehen, fortgesetzt wer-
den, und sittd dem Schuldner einstweilen die Kosten zur
Last zu legen.

c)



c) Die Zinsen, welche länger als bis zu dem Termin, in !vel-
chem von detnselben Capital stipulationsmäßig wiederum
Zinsen fällig werde», ereditirt worden, verlierendiePriori-
tat des Capitals und stehen allen frühern Schulden des
Debitors ohne Unterschied nach.

et) Wahrend des Indults werden überall keine Adjudicate
erkheilt.

k) Wenn ein oder mehrere Cteditoreu dem Gerichte die be¬
reits eingetretene Insuffizienz ihres Schuldners wahr-
scheinlich machen und für den entgegen gesetzten Fall zur
Bestreitung der Unkosten Sicherheit bieten; so hat das
Gericht den Schuldner zur Vorlegung seines Vermö-
genszustandes anzuhalten, und wenn bei einer summari¬
schen Prüfung die Insufficienz sich ergiebt, entweder die
Sicherstellung der Glaubiger bis nach beendigtem Indulte
zu reguliren, oder im Fall dieses nicht zn erreichen ist, den
Concurs zu eröffnen. Eben so haben die Gerichte in An-
sehung solcher Schuldner zu procediren, über deren Zahl-
pflichtigkeit bereits vor Publication der Verordnung vom
zten Iunii d. I. rechtskräftig entschieden worden.

f) Kein Schuldner darf die Substanz des seinen Gläubigern
verhypothecirten Vermögens durch Alienation alteriren,
ohne solches vier Wochen vor der Uebergabe und vor der
Entgegennahme des Kaufpretii in den hiesigen Jntelli-
genzblättern berannt zu machen, damit seine Gläubiger
Zeit haben, ihre Rechte auf das Kaufpretium zu sichern,
und sich wegen Verwendung derselben mit ihm zu arran-
giren. Im Unterlassungsfall haben die Gerichte den
Verkauf auf Antrag der Gläubiger zu inhibiren, oder,
falls es dazlt zu spät seyn sollte, die Vorlegung ins Ver-
mögenözustandeS vom Debitor zn verlangen, demnächst
Verfügungen zur Sicherheit der Creditoren bis nach be-
endigtem Indulte zu treffen, oder auch, wenn Jnsussicienz
klar constirt, den Evncurs zu eröffnen.

A a . 7)
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7) Zur Beförderung des CreditS, daß während der Dauer des
Indults sammtliche Gerichte gehalten seyu sollen, bei Errich¬
tung neuer Hypothekenbücher außer den Copialien nur Tr5

pro Gent von den einzutragenden dummen an Gebühr zu
nehmen.

V. v. 7. Aug. igli.

6. * Der Abschnitt 5 vorstehender Verordnung, die Zinsenzah¬
lungen betreffend, wird einstndeilen für den Antonii- und Trinitatis-
termin dieses Jahrs dahin modificirt: ^

daß die Zahlfälligkeit des Capitals nicht unmittelbar von der un¬
terbliebenen terminlichen und vollständigen Zahlung der Zinsen
abhängen, vielmehr erst dann eintreten soll, nachdem wegen der
Zinsen Klage erhoben, die Sache bis zur Executwn profequiret,
und demnächst die Verwarnungsfrist ohne Parition abgelaufen
ist.

Dabei wird fämmtlichen Gerichten noch besonders aufgegeben, bei
alle» wegen rückstandiger Zinsen erhobenen Klagen, den Schuldnern
auf die Dilationsgesuche die Frist nur dann zu bewilligen, wenn der
Antrag von rechtsgenügenden und befriedigenden Gründen und Be-
fcheinigungen unterstützt ist.

V. v. 11. Jan. 1812.

7.
* Der Abschnitt 5. der Verordnung vom 7. August 181 * wird

fernerweitig dahin modificirt:
daß alle Capitalien, für welche die Zinsen nicht stipulationSmaßig
zur Vcrfallzeit bezahlt werden, eo ipfo als gekündigt und daher
als in dem nächsten Zahlungstermin zahlfällig anzusehen seyn sol¬
len, daß jedoch der Schuldner die Folgen seines Verzugs auf-
hebe, und daher die für den nächsten Termin bestimmte Zahlfäl-
ligkeit des Capitals wegfalle, wenn er, ohne Rücksicht darauf, ob
gütlich und freiwillig, oder nach vorangegangener Zinsenklage,
innerhalb drei Monaten nach Ablauf des Termins, in welchem
die Zinsen fällig waren, letztere bezahlt.

V. v. >6. Jun. ,giZ.

8.
* Alle in termino Antonii ig 14 fälligen Zinsen brauchen in

der Octave nur zur einen Hälfte, und dürfen in der Woche vom i7ten
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bis 24sten April i8»4 u^ch zur andere Hälfte bezahlt werden. Di«
Trinitatis -8-4 fälligen Zinsen brauchen eben so in der Trinitatis-
Octave nur zur einen Hälfte, und dürfen zur andern Halste noch in
der Woche vom zten bis zum i2ten September 1814 bezahlt werden.

V. v. I. Jan. >g»4.

9.
* Es soll einem jeden freistehen, die im Trinitatis-Termin die-

fes Jahres falligen Zinfen im Laufe deö Termine nur zur einen Hälfte,
zur andern Hälfte dann aber im Laufe der Woche vom Zten bis zum
,4ten Oerober d. I. zu berichtigen.

V. v. -eisten April 1315.

10. * Der Indult wird bis zum Antonii-Termin >5-7 dergestalt
verlängert, daß die Verordnung vom yten August i#u bis dahin
volle Kraft behält, jedoch natürlich mit Ausnahme der auf die Dauer
sich beziehenden Bestimmungen, und der Bestimmung hinsichtlich der
Zinszahlung, inAnsehung welcher dagegen die nachträglicheVerordnung
vom i6ten Juuii 1813 normirt. — Im Antonii- Termin 18 «7 sind
alle vor dem Trinitatis »Termin 1816 terminlich gekündigten Capita-
fielt zahlbar. — Die Capitalien, welche im Trinitatis-Termin 1816
gekündigt werden, sind in dem Trinitatis-Termin 1817 zahlbar.—
Bis zu einer anderweitigenVerordnung sind alle Capitalien erst nach
Ablauf einer einjährigen Kündigungsfrist zahlbar. — Anleihen wäh¬
rend des Indults feit dem ?ten August 1811 werden von dieser In-
dultSverlängerung nicht ergriffen, bleiben vielmehr sthulationSmäßig
zahlbar.

V. v. sosten April >8>6.
i,i. * Der Indult wird einstweilen verlängert und normirt in An-

sehung aller nähern gesetzlichen Bestimmungen während desselben die
unter dem yten August ißn erlassene Indults-Verordnung mit
Ausnahme der darin fub 1 und S gemachten Bestimmungen, welche
nach der Natur der Sache wegfallen, so wie die Bestimmung fub 5
die Zinszahlung betreffend, anstatt welcher letzteren die Verordnung
vom 16. Jun. 18 t 3 itt gesetzlicher Kraft bleibt.

Anleihen seit dem 7-August 18werden auch von dieser Indults-
Verlängerung nicht ergriffen, bleiben vielmehr stipulationsmäßig
zahlbar.

V. v. Jan. 1017.
A a 2 12.
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12. Die Pfandbriefsgläubiger des Mecklenb. ritterfchafrl. Credit-
Vereins sind bereä)tigt, nicht allein unter allen Umständen in den be-
stimmten Zahlungsterminen von dem Creditvereine ihre Zinsen zu for-
dern, sondern auch, nach halbjahriger Aufkündigung des Pfandbriefes,
selbst wahrend des jetzt bestehenden Jndliltes, das Capital zurückge-
zahlt zu verlangen, wogegen sie, wider ihren Willen, keineAufkündi-
gung einzelner Pfandbriefe anzunehmen nöthig haben.

Statute des Creditoereins §. z.

13. In so fern durch freiwillige Zustimmung der Gläubiger nicht
etwas anders verabredet worden, genießt der dem ritterfchaftl. Credit-

vereine beigetretene Schuldner, in Ansehung der in sein Hypotheken-

bttch, hinter den biö zur Hälfte des von der Direction des Creditver-

eins bestimmten WertheS des Guts ausgegebenen Pfandbriefen ein-

getragenen Uebernormal-Schulden, in so weit solche in dem siebenten

und achten Zwölftheil des auSgemittelten Gutswerths sich befinden,

annoch bis zum Antonii- Termin 1826 einen Special-Indult, falls

nicht hierunter schon jetzt vom General-Indult äusgenommene Pöste
befindlich sind, und zwar dergestalt, daß erst in dem gedachten Antonii-

Termin 1826 für den Debitor wiederum die Verpflichtung zur An-

nähme von Capital-Aufkündigungen diefer erwähnten Schuldpöste

eintritt. Es ist jedoch der Schuldner verpflichtet, zwei p. Cent seiner

bis an das siebente und achte Zwölftheil des Taxwerths seiner Güter

gehenden Schulden an die Hanptdirection des Creditvereins in halb-

jährigen ratis, und zwar 8 Tage vor de!» landesüblichen ZahlungSter-

min zu zahlen, welche sie zur Abtragung derselben, nach Ordnung des
HypothekenbUchs verwendet und hiemit in der ursprünglichen Summe
bis zum Antonii-Termin 1826 incl. fortfährt, falls diese Schulden

nicht schon früher durch diesen Abtrag getilgt seyn sollten. Sothane
Gläubiger haben, falls sie spätestens 4 Wochen nach dem Zinsen-Zah¬
lungstermine ihre Zinsen nicht erhalten, davon, bei Strafe des Ver-
litstes ihres Klagerechtö, Anzeige bei der Hanptdirection zu machen,
welche auf der andern Seite längstens 8 Wochen vor dem nächste»
Zahlungstermin von dem Schuldner die Einsendung der Zins-Quit-
ttingen auf die Pöste zu erwarten, eventualiter durch executivifche
Zwangsmittel zu bewirken, anzuweisen ist.

Daselbst §. 6.

S. HypothekenordnunZ §. zG. Knills
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Injurimsachen. -

s. Appellation 5. Restitution 1.

Jntabulirung.
s. Hypothekenbuch.

Inteüigenzblatker. f
(^esammten Freischulzen ist angefounen, daß jeder derselben ein
Exemplar des wöchentlichen Jntelligenzblattes halten und sich solches
zuschicken lassen soll. Die Schulzen sind befehligt, die in den Intel-
ligenzblattern enthaltenen Verordnungen, anch hanSwirthschaftliche
Nachrichten und Anmerkungen den Bauern im Dorfe allc Woche vor-
zuleftn, oder sie ihnen zum Durchlesen zu geben, auch so viel möglich
sie ihnen zu erklaren.

Cam. Currettde an die Freischulzen v. 50. Nov. 176s.
s. Postportofreiheit Nr. 3.

Interlocutoria Hiera.
f. Appellation Nr. 6.

Interpofitio appellationis.

s. Appellation Nr. 4. 7.

Interpofitio reftitutioiiis.

s. Restitution Nr. 2.

Introductio appellationis.

s. Appellation Nr. 9. 10,1.1,

Irrenhaus.
s. Zuchthaus.

Juden, t
1. Di? wider das Hausiren nicht vergeleiteter Juden im hiesigen

Lande erlassenen Verordnungen, und namentlich die vom i zten Febr.
*717
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1717 *) sind erneuert. Außer den privrlegirten Schuhjuden sollen
demnach keine fremde Juden einigen Handel, unter was Schein und
Prätext es auch immer feyn »nag, in Städten und auf dem Landebe-
treiben, sondern falls sich einige eö unterfingen, sollen dieselben so-
gleich mit Confiscation aller bei sichhabenden Waaren, auch Wagen
und Pferde bestraft, sie selbstaber in VerHaft genommen, und sodann
davon berichtet werden.

V. v. 20, Ojuliuä 1724.

2. Die Beamten sollen sich von jedem in den Domamen handeln-
den Juden dessenPrivilegium, Paß und Concessionvorzeigen lassen,
und demjenigen, der hievon nichts aufzuweisen hat, die Waaren mit
Arrest belegen, und demnächst darüber berichten, auch Hiernach die
tandreuter instruiren.

Cam. 93. an die Aemterv. 17.April 179?.

3.
* Fremde nicht vergeleitete Juden sollen von allen Obrigkeiten,

wo sie vorgefunden werden, fofort ausgewiesen und die Krüger und
Wirthe selbigebei 5 Rthlr. Strafe sogleichden Gerichten anzeigen.

Reg. V. v. 13.Mai 1797.

4. * Den Juden wird bekannt gemacht, daß vor der Hand keine
SchuHbriese mehr werden ertheilt werden.

Reg. Not. v. igten Decbr. ißoo.

5.
* Der bisherige Juden-Leibzoll ist für die Zukunft gänzlich auf-

gehoben, und foll bei den Herzogs. Zollstatten nicht ferner erlegt, noch
verlangt werden.

V. v. ig. April 1304.
6. * Die Juden sollen keine arme kranke Juden annehmen, viel«

mehr solche sogleich zurück Eicken. Diejenigen durchreisenden
Juden aber, welcheerkranken, sollen sie an demjenigen Orte bei sich
behalten, wo sie von der Krankheit befallen werden und soll für War«
tung und Pflege gesorgt werben.

V. v. 16. Mai Igo6.

7. Die Juden-Aeltesten zu Altstteliß sollen jährlich zu Michaelis
ein Personal-Register der Judenschaft einsenden.

Reg. V. v. »4. Iunius ig-6.

*) S. v. KamptzRepert. ,79.



I '9l

8. * Alle jüdischeBettler und VagabondensollenvondenPölizei-
behördenund Husaren an der Landeögrenzezurückgewiesen,die den»
noch inS Land Eingedrungenenaber von denselbennach den wegen
der Bettler und Vagabonden vorgeschriebenenGrundsätzenbehandelt
werden. Jüdische Nnterthanen sollen dergleichenGesindelweder
ObdachnochKost oder Almosenertheilen, und dieVorsteherjüdischer
Gemeindensollenbei 10 Rchkr.Gold, in diezur Unterstützungarmer
Juden bestimmteCasse zu zahlenderStrafe sich nicht unterstehen,
durch Ertheilung sogenannterBilletS u. f. w. hirgegen zu handeln,
vielmehr haben Letzterevon dieserVerordnung den jüdischenGe-
meinde-VorstehernbenachbarterLänderNachrichtzu geben.

V- v. 24. Januar iß»' und erneuert durch
* V. v. 2g. August ilNg.

9. * Die Judenfamilien sollenhinfürö Familiennamenannehmen,
welchevom Vater auf die Kinder übergehen, so daß jeder jüdische
Hausvater im hiesigenLande, dessenEltern oderGroßelternverstor-
ben sind, für seine Kinder und Kindeskinder, selbstwenn darunter
schonetablirte Hausväter sind, so wie der älteste Bruder, wenn er
Hausvater ist, und Vater und Großvater verstorbensind, für seine
Brüder, wenn sie auch schonetablirt sind, den Namen wählensoll.
Die gewählten Namen sind binnen 4 Wochen an die Judenalresten
zu Streliß und Fürstenbergund von diesenan die Regierung, aus
welcherdieselbenöffentlichbekannt gemachtwerden sollen*), ein-u-
berichten.

V. v. i. Julius 1L14.

S. GerichtsstandNr. 5. 6. 7. Steuersiegek.

Iungmelfter.
S. Handwerker Nr. r.

Iustificationder Rechtsmittel.
S. Appellation9. Restitutions 2. Rechtsmittel r. 2.

Iustiz-
*) Solches istgeschehendurchdieReg.BekanntmachungV.lZ.August

iö*4in Nr« 36derIntelligenjblatterv. iL»/,.



Iustizbediente.
S. UniformNr. r. Z.

Justiz-Canzlei.
S. Canzlei.

Iura collÄ.
S. Indult Nr. z. ?)

lursiusulnni.
S. Eid.

Katholiken.
S. Gevattern N. 2.

Kausieute.t
S. Handel. Steuer. Zollwesen. Juden. Indult -Nr. i—5).

Kauf (vonWaffen).
S. Waffen.

Kienstamme.
S. ForstwesenNr. 2z. 24.

Kindtaufe.
S. Sch'.ncn,fernen. Tauft. Ervattern.

Kirchen̂Ackcr.i
S. Erbpacht.

Kirchen-Acrarim.f
S. Prediger Nr. 4.

Kirchenabgabm.
S. Hypothekenordnung§. zo.

Kirchen-
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Kirchenbücher.\
x. Eämmtliche Landprediger,mögensieDomanial« oderPrivat-

pfarren haben, sollendie Einwohner-, GeburtS-, Copulations-und
Sterbelisten sorgfältigerund vollständigeranfertigen, widrigenfalls
selbigeihnen auf ihre Kosten zur Vervollständigungsollenzurück«
geschicktwerden. Wer die Listen seiner Gemeine nicht längsten»
3 Wochennach Weihnachteneingeschickthat, sollin 10 Rthl. Strafe
verfallen seyn,welcheunabbittlicherlegt und erforderlichenfallsexe-
cutive beigetriebenwerdensollen.

V. v. 26. Zul. >794-

2. Die Prediger sollenalljährlichaufNeujahr an das Consistorium
eine reine und leserlicheAbschriftin groß 4^ von demjenigeneinsen-
den, wa6 ste das Jahr hindurchihres Orts in das Kirchenbuchein«
getragenhaben»

N. v. 9. Februar igoz.

3. Vom 1. Januar 1810 an sollendieKirchenbücherDondenge«
sammtenStadt- und Landpredigernallemal vor dem ijtett Januar
jedes Jahres zumConsistorioeingeschicktwerden, widrigenfallssofort
auf des Säumigen Kostenmonitoria ergehenwerden.

Die Kirchenbüchersollen

1) Folio-Formathabenund in starkePappe mit ledernenRücken
und Eckengebunden seyn. Auf den Deckelkömmtein pa-
pierner Schild mit AngabederKirche und Jahrszahl.

2) Dieselbensollenin duplo vorhandenseyn, und es muß jede
Nachrichtregelmäßig, wo möglichnocham selbigenTage, an
welchemder kirchlicheActus vollzogenwurde, in beideExem«
plare gleichlautendeingetragenwerden.

3) Beim Jahresschluß bleibt das eineExemplarin denHänden
des Predigers, der es an einemsichernOrte bei seinenübri-
genDocumentenaufbewahrt, das andereExemplarmuß aber
vordem 15tenJanuar jedesJahrS dem Consistorioüberlie-
fert und daselbstdeponirtwerden.

4) Die Namen derHauptpersonenmüssenmit Canzlei«odergrö¬
ßerer lateinischerSchrift aufgezeichnetwerden.

Bb 5)
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5) Allesmußmöglichstleserlich,ohneAbkürzungenoderCorrectu-
reu, auf starkemSchreibpapier und MitrechtschwarzerTinte
aufgezeichnetwerden.

6) Auf jeder Blattseite muß aber die Rubrik, der Name der Ge-
meine,die Iahrszahl und der Monat bezeichnet,,und sodann
in besonderen,durch Linien separaten Columnenangegeben
werden:

A. Bei Gebornen, a) die Nummer, um zu bezeichnen,das
wievielsteKind in demJahre der Täufling ist; danebenin
derselbenColumne der Taufname des Kindes, b) Vor-
und Zuname nebst Stand und Gewerbe des Vaters und
in derselbenColumne der Vor- und Familienname der
Mutter, ihr Geburtsort, falls sieeineAuswärtige ist. Bei
der erstenNiederkunst kannauch das Alter beider Eltern
beigefügt werden, c) Tag und Stunde der Geburt,
d) der Tag der Taufe, und, find an einemOrte mehrere
Hebammen,alsdann auchder Zuname derjenigen,die das
Kind zur Taufe gebrachthat. e) die Bor- und Zunamen
nebst Stand und Gewerbe der Gevattern, und sind es
Auswärtige, deren Wohnort, f) dieVaccination, wann
und durchwen solchegeschehen.

B. Bei Copulirten, a) ihr Vor- und Zuname, Character,
Stand oder Gewerbe, Geburts- und Wohnort, b) die¬
selbenAngaben von ihren beiderseitige«Vätern, c) der
Tag der Copulation. d) die Sonntage und Orte des ge-
schehenenAufgebots.

C. Bei Gestorbenen, a) ihr Vor- und Zuname, b) Stand
undGewerbe, c) Gebutsort. d) Alter, e) Tag desTodes
und die Stunde. 5) Tag der Beerdigung, g) Krankheit
oder Todesart.

O. BeiConssrmirten, derenVor-und Zuname, Name und
Stand des Vaters. Alterder Confirmanden. Bei Confir-
matioueuist nochMonat und Tag besonderszu bemerken.

V. v. 22. Jun. 1809an das Consistoriumund den
Superintendenten.

Kirchen-
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Kirchengebet.-
S. Gottesdienst. Römischer Kaiser.

Kirchengefäße.
Aie Prediger sollendieKirchengefäßeund sonstigezumgotteödienst-
lichen Apparat gehörigenKostbarkeiten, weil solchein den Kirchen
gar leicht gestohlenwerden können, wenn etwa die Aufbewahrung
auf denAemternoder bei denPachtern nicht statt findenkönnte.oder
Schwierigkeitenunterworfenwäre, in ihrenOfficialwohnungenan ei-
nem, ihnen am sicherstenscheinendenOrte verwahren.

V. an denSuperintendentenv. 6. Marz 1004.

Kirchengelder.
1. Nie Kirchenfchriften,Documente und Gelder sollenin einem,

auf Kosten des Kirchen»aerarii anzuschaffenden,im Pfarrhause an
einem möglichstsichernOrt hinzustellendenund mit 1 verschiedenen
Schlössern versehenenKasten, wozu der Prediger sowol als der
Kirchen-Vorsteher besondere Schlüssel haben, in den Patronat«
Pfarren aufbewahrt und von demPrediger ohneVorwissenund Bci-
seyndes Vorstehers aus demselbenkein Geld genommenwerden.

V. v.7.Februar 1«05,
An Orten, wo keineKirchenvorstehersind, sollenvon dem Co.-.si-

storiodemBefindennachein oderzweiVorsteher fördersamstbestellet,
und wenn sichunter den Dorfeinwohnern keine schicklicheSubjecte
hiezufinden,(wohinvorzüglichdes Lesensund Schreibens Unkundige
zu rechnen) soll an die Regierung zur weitern Verfügung berichtet
werden.

Daselbst§. 2.
Diese Kirchenvorsteheroder Iuraten sollen für das Beste der

Kirche sorgen,und von denHebungenderselbenund deren Vermöge»
vollständigeNachrichthaben, mithin auch die jährlichvon denPre-
digernan den SuperintendenteneinzuschickendenKirchen-Rechnungen
mitunterschreiben,zumBeweise, daß die Rechnung richtig, und der
angegebeneCassenbestandwirklichin dem Kirchenkastenvorhanden

V b 2. sey.
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sey. Kann ein Inrat nicht schreiben, so sollder Orts-S6)ulmeister
unter der Rechnung attestiren: „daß in seinerGegenwart derKirchen-
„vorsieher die Rechnung und den Cassenbestandfür richtig anerkannt
„habe."

DaselbstS.Z.
Die Prediger sollendurchaus keineKirchengelderin ihren eigenen

Nutzen verwenden, und nicht befugt feyn, selbigefür sichauSzulei-
Heu; sie sollenvielmehrvorher unter Meldung der Umständeund der
zu setzendenHypothekbeim Consistorioanfragen, und beifälligeAnt-
workabwarten.

Daselbst$. 4.
$8eim Qlbhbeneines Predigers solldessenConfefsionariuSbevoll-

machligt und verpflichtetseyn, die unter demNachlaß des Verstorbe¬
nen sich etwa findendenKirchenschnftenund Kirchengeldersogleich
aufzusuchen, und in Gegenwart derKirchenvorsteherin denKirchen-
kästen zu legen, den Schlüssel des Predigers aber bis zur Wieder«
bejeßnng der Pfarre in feinVerwahrsam zu nehmen.

Daselbst$, 5.
2. Vorstehende Verordnung ist erneuert und die Prediger sollen

darauf bei willkürlicher fiscalischerStrafe sehenund sichdarnach
richten. Das Consistoriumsoll durchden Kirchenvisitationö-Secre-
tair hierauf vorzüglichAcht haben lassen, und die etwanigenContra-
venienten der Regierung zur rechtlichenweiteren Verfügung gege»
dieselbenunnachlässiganzeigen.

V. an das Consistoriumv. 14.December1808.

Kirchensiegel.
Solche sind bei den landesherrlichenPatronatpfarren anzuschaffen.

Reg. Rescr.v. 26.April

Kirchenjurate.
S. Kirchengelder.

S. Schmausereien.
Kirchgang.

Kirch-



K iA7

Kirchhöfe.
1. Ann Prediger soll berechtigtseyn, die Eröffnungdes Kirch-

Hofesder Gebühren wegen zu weigern, sonderner muß letztereauf
demgesetzmäßigenWege zu erhaltensuchen.

V. v. glen Decbr. 1795.

2. Kein Kirchendieneroder sonst jemand in den Domamensoll,
nachMaaßgabe derKirchen-Ordnungfol. 241 und 242, bei5 Rthlr.
und demBefinden nach höhererStrafe sichunterfangen, dieDoma-
nial-Kirchhöfe zu Grasungen für's Vieh, Holzhöfen, Garren, oder
sonstigemwirthschastlichenVerkehrzu gebrauchen, sonderndieKirch-
Höfesollensogleichvon allendahin nichtgehörendenSachen geräumt
und hinfüro lediglichund alleinzur Beerdigung der Todtengebraucht
werden. Die Kirchenvorsteherund Küster sollenauch auf die Be-
Wahrungder KirchhöfefleißigAchthaben, vorzüglichaberdahin sor-
gen, daß die Thorwegeund Pforten nicht offenstehenund also das
Vieh hinauf könne. Die Beamten sollenauchauf diesesalles sehen
und der Regierung anzeigen, wenn ihren Erinnerungen nichtFolge
geleistetwird.

V. v. zostenMarz

3. Obst-und andereBaume, auch Gärten, Gebäudeund Bienen-
schauer, die einmal auf den Domanial-Kirchhöfen vorhandensind,
sollenbis weiter ferner darauf gelitten, alfo nicht verlegt oderweg-
gehauen werden. Wenn die Bäume, Schauer und Gärten den
Raum derGrabstellenbeengen, sollzu derenalsdann allerdingsnoch-
wendigenEntfernnng nach vorgängiger Anzeigebei der Regierunz
Anstalt getroffenwerden. Künftig sollennur an der Bewahrung,
wo gewöhnlichkeineLeichenbegrabenwerden, Obstbamuegepflanzt,
hingegenneue Gebäude, Garten und Schauer ohneSereriiKmI Eon-
sensschlechterdingsnichtangelegtwerden, und dieBeamten habensie
auch nicht zu dulden. Fol. 241 et 242 derKirchenordnungsollwe«
gen Reinhaltung der Kirchhöfenormiren.

V. an die Acmrer und das Consistorsum vom 2»sten
Ceprember -Zoo.

4. Auf den Kirchhöfenin denDomainen sollendie Gräber von den
KirchengebaudenundMauern mindestens2 Fuß entferntbleiben»

V. v. 11. Seprbr. 1K05. GinU
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Klehmen.
S. Bauwesen Nr. 20.

Knechte.
S. Fuhrleute. Futterkorn.

Köhler, flogen, t
S. ForstwesenNr. 41. 44.

Kopfsteuer.
S. Contribution.

Kornböden.
S. Deputatisten.

KorHandel.f
9^lle Landeseinwohnerin Städten und auf demLande sind ge-

warnt, sich des sträflichenHandels mit denmit Korn durchreisenden
Knechten, und des Ankaufs geringerQuantitäten Korns von denselben
so gewiß zu enthalten, als lieb es ihnen seyn wird, des begangenen
Diebstahls eines solchenKnechtSsichnicht theilhaftigzu machen, und
deshalb neben Ersetzungdes gekauftenKorns diegebührendeStrafe
zu vermeiden, worauf alleGerichtezu halten haben.

Reg.Publ. v. 16.Dec.1739.

Kornpreise.
S. Erbpacht.

Kornwucher.
Die Beamten, Ritterschaft, Pensionarien, Bürgermeister, Rich-
ter und Rath in den Städten, auch sonstalle Unterthanen und Ein-
wohner sind befehligt, bei Vermeidung von 100 Rthlr. fiscalischer
Strafe sich des eigennützigenAuf- und'Vorkaufs des Korns von
Herzogl. oder ihren eigenenUnterthanen, auch sonstenmänniglich'in
hiesigenLanden,um es aufzuschüttenundwucherlichenVorcheildaraus

zu
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zuziehen,ganzlichzu enthalten; siesollenvielmehreinjederseinübri-
geö Getraide selbstzu denen Städten bringenund auf öffentlichen
Markten verkaufenlassen. Auf keinerleiArt sollensieinfpecie ver¬
statten, daß fremdeVorkäufer etwas an Korn und Mehl, unter wel-
chemPrätext es auchseynmögte,aufkaufenund au» demLaudebrin-
gen mögen,am allerwenigstenaber ihnen selbstdas geringsteverhan-
deln. Dergleichen Vorkäufer sollenves Orts, wo siebetroffenund
überführt werden, sofort arretirt und ad SereniJTimmn reftrirt
werden.

V. v. .18, Nov. 1709.

Kosten.
S. HypothekenordnungNr. 29.

Kranke,t
S. LeibeigneNr. 3.

Krankenpflege(in denDomainen).
S. MedicinalwesenI. <2.

Krüppel.
SDie Beamten sollendieHeirathen körperlichVerkrüppelterbeiderlei
Geschlechtsin denenihnen anvertrauten Aemternnichtgestatten, und
ohneAnfrage beiderCammerund erhaltenenConfenökeinenzu dieser

^ Klassevon Unglücklichengehörigen Personen einen Trauscheiner«
theilen.

Camm.V. v. 50. April 1004.

Krumbeck.
* Nach einer mit Preußen abgeschlossenenVereinbarung steht

nunmehr das Gut Krumbeck unbestritten unter hiesiger Landes-
hohut.

Reg. Publ. v. 27. Mai ig".

Kündigung.
S. Indult Nr. ,. 5. ,z. 14. LeibeigneNr. 3.

Kund-
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Kundschaften.
S. HandwerkerNr. 2. 7. Passe. Nr. z.

Kunstsachen.
S. ZollwesenNr. 2.

Küster.
S. Schulen Nr. 11.

Laichzeit.
S. Fischerei.

Landarbeitshaus.
S. Zuchthaus.

Landesherr.
S. Gerichtsstand8«9»

LandesherrlichesInteresse.
S. ActenverschickungNr. 3.

Landgüter.
S. Credit-Verein. Hypcthekenordnung.

Landesangelegenheiten.
S. GerichtsstandNr. 8«

Landstraßen,t
S. FuhrleuteNr. 2. Wegebesserung.

Landes-Executor.
S. Executisn.

Landsturm.
S. dieVorrede.



Latten.
S. Forstwesen Nr. 28. 29. 4V. 45.

Laudemialgelder.
S. Schulen Nr. iz.

Legegelder.
S. AppellationNr. 8»

Lehn-Cammer.
1. Nie Lehn-Cammerbeschäftigtsichhinfüro allein Mit denjeni-gen LehnSangelegeuheiten,worinSerehiflimus als Lehnsherr handeltund ist hierunter bloß Serenilluno verantwortlich. Alle diejenigen

Fallehingegen, worin sichPrivat -Partheien hervorgeben,unter de-nen ein Rechtsstreit durch richterlicheEntscheidungzu schlichtenist,sollenohneweitereRücksichtaufdie im §. 46z des Landesvergleichs
enthaltenenBestimmungender Justiz -Canzleiin ersterInstanz über-lassenseyn.

V. zurPubl.d. OAGOrdnungv. ».Julius i8'8 §.3.
2. So wie die Regierung lediglichals Verwalterin der Landes-

herrlichenRechte verfährt, so verfährt auchdieLehn-Cammernichtweiter als Gericht, sondernlediglichals Verwalterin der Lehnsherr-
lichenRechteund bleibendabei keineAppellationen, wederjudicielle,extrajudicielle,noch überhaupt einige Rechtsmittel. — Wenn da¬gegeneine bei der Regiernng oder der Lehn-CammergemachteGe->genvorstellungohneWirkung ist, sobleibtbloßder Recurs an Sere-niifimum übrig, jedochunabbrüchig der Bestimmung im §. 10,
(f. Gerichtsstand Nr. 10.) und in der Verordnung vom 2HstenNo-vember18*7 (s. GerichtsstandNr. 8-)

Daselbst§. 9.

Leßttgütcr.
^ammtliche von Sereniflimo herrührende Lehne, bloß der Fall des
zisten Art. der Reservatenv. 1621 ausgenommen, könnenvon den
Lehnmännernmit Schuld belastetund sogar zum Concurs, wodurch

C c sie
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sieaus der Familie fallen, gebrachtwerden, aus welcherEigenschaft
denndie Veräußerlichkeit derselbenuothwendigerfließet.

SS.v. io. Marz 1Z02§. 1.
Bei allen Lehnenist es gesetzlichanerkannterGebrauch, daß sie bei

Veräußerungen zuvor den nächstenAgnaten angebotenwerden müs-
l?n. Bei neuen, selbsterworbenenLehnenfällt diesesgänzlichweg.

Daselbst$ 2.
DieseAnbietungau dieAgnaten solldurch öffentliche,aus der Lehn-

Cammer zu erlassendeProclamata geschehen,und es sollendadurch
mit Hlnausseßungder Termineauf drei bis vier Monate, hinfüroalle
Agnaten aufgefordertwerden, sichbeimVerkauf des LehngntSihrer
Rechtezu bedienen.

Daselbst§. z.
Zu solchenaufzurufendenAgnaten gehörenalle nähereund entfernte

im LehnbriefebegriffenePersonen, auchim ReversalsmaßigenFall die
Schildvettern, nichtaber die Descendemen des veräußerndenVasal¬
len, welcheschlechthinund ohnealleRücksichtauf sonstigeBewerbung,
durch die Handlungen und Unterlassungen ihrer Ascendenten ge¬
bunden werden.

Daselbst§.4.
Bei der feststehendenVerschuldbarkeitund Veräußerlichkeitder

Lehnegehendie Rechteder Agnaten beimVerkauf eben sowenig, als
bei Contrahirung jederandern Schuld und Verbindlichkeit,auf ganz-
lichcVerhinderung der Veräußerung hinaus, sondernsie beschränken
sichdahin, daß der nächsteunter mehreren,zurBeibehaltung desLehnS
in der FamiliegeneigtenAgnaten, gegenErfüllung aller vom Käufer
übernommenenVerbindlichkeiten,in dessenStelle zu tretenundstatt
seinerKaufer zu werden,verlangendarf.

Daselbst $. 5.
Solchermaaßen ist der Agnat, nach vorhergegangenerhinreichen-

der, von der Lehn-Cammerunbeschadetaller zulassigenRechtsmittel
dafür erkannter Legitimation sowol seiner persönlichenZUlafsigkeit,
als seinesVermögens, denContract mit Sicherheit seinesVerkäufers
erfüllenzu können,auchjeinerwahren Absicht,aufrichtigfür fichselbst

und



und nichtdurchmißbräuchlicheHergabe seine?Namens für anderezu
kaufen, zur Ausübung beSanria prothnifcos vorderTradition, und
nachherauf i Jahr zur Aueübung des iuris retractus wohlbefugt.

Daselbst§. 6.
Er ist aber durchaus schuldig, die Absichtvon diesenRechtenGe-

brauchmachenzu wollen, in demvon der Lehn-CamMerdazubestimm-
ten Termin rein und bestimmt, auchohneallen VorbehaltoderFrist-
gesuchzu erklären. Widrigenfalls wird er durchden darauf erfolgen-
den, an demnämlichenoderdochfolgendenTags zu publicirendenund
a momento publicationis rechtskräftigenund unwiderruflichenPrä-
clusiv-Abfchiedauf in tuet mit allenVerkaufs- oderRetractö-Anfprü-
chen abgewiesen,ohne daß dagegen aus irgend einen: ordentlichen
Grunde, es fey der Abwesenheit,Unwissenheit,Minderjährigkeitu.
f. w. eine Rest-itutionoderanderes Remediumzulässigoderbehülflich
wäre.

Daftlbsi§.7.
Es gebührt daher einem jeden, der von einema Sereniflimi Vor¬

fahren, ScrenifTunound Sereniflimi NachfolgernherrührendenLehn¬
briefe mitbegriffenwird, und soanchjedemSchildvetter, er sey wer
oder wo er wolle, hier im Landeanfdasjenige zu vigiliren, was mit
dem Lehnvorgeht, und dabeifeineetwanigenRecht?ans Lehnwahr¬
zunehmen,oderdurchfeine(BevollmächtigteodcrStellvertreter wahr¬
nehmenzu lassen. Nach Verlauf des Termins und erfolgtemPrä-
clusiv-AbfchiedfindetkeineAnfechtungdes Handels statt, fondernder
Käufer und neue Vasall behält unwiderruflichdas nutzbareEigen-
thum, und es bleibenwegenverabsäumterNäherrechteden Umstän-
den nach nur Regreß-und Inceressen-KlagengegenVormünder oder
Mandatarieu denkbar.

Dafelbst§. 8-

Diese Regeln sollen bei allenalienntlonibus feudorum per fe Il¬
eitis et validis gelten und angewendetwerden. Bei allen Veräuße-
rungen angestammter,nicht selbsterworbenerLehne, welcheohnedie
rechtlicheOrdnung und ohne vorherige Ausbietung an die Agnaten,
mithinunbefugterweisegeschehen,bleibt den gefammtenAgnaten und
dereuDescendentendas, nachMecklenburgischemLehnrechtund Ge-

C c 1 brauch.



brauch, ihnen bei wirklicherVerstammung des Lehnsauf siezustehen-
de ius revocandi feudum im eigentlichenVerstand? ganzlichoffen
und vorbehalten, dergestalt, daß eö ihnen freisteht, das Lehngegen
Abtrag gesammterzur Zeit des Verkaufs darauf hastendenSchulden
und Verbindlichkeiten, von jedem Besitzerzu vindiciren, so lange
die durch die Constitution'vom isteu Juniuö 1769 *) für dieadqui-
sitiveVerjährung der LehnebestimmteZeit nicht verflossenist.

DaselbstF. 9.
Bei rechtskräftigenVeräußerungen der Lehnein dendenenAgna-

ten vorgeschriebenenTerminen ist eineAnmeldungdes eigentlichenin-
ris revocandi, oder dejsen Vorbehalt ans die Zeit einer dereinstigen
Verstammung, nicht anwendlich, noch von irgend einer Wirkung,
und sollsowenig ferner, als bisher geschehen,beachtetwerden.

Daselbst §. 10.
Bei Veräußerungen der Lehn-Pertinenzien soll allenthalbendas

nämliche, was beimVerkauf der Güter selbstden obigenBestimmun-
gen nach Rechtens ist, gelten; mithin sollenauchnacherkaunten'Pra-
clusiv-Abschiedenkeine Ansprücheex iure reunionis so wenig von
einen»fuccelToriuniverfali als lingulari statt haben.

Daselbst§. iu

Lehrburschen.
S. Handwerker. LeibeigeneNr. 2. Bauwesen Nr. ir.

Leibeigene,f
1. * ^ie Prediger in den Städten und Dörfern sollenbei Ver-

meidung willkührlichersisealischerStrafe keineDomanial^Intertha-
nen ohne von ihnen vorgezeigtenTrauschein des compet.Amts oder
der Cammer wederproelamirennochcopuliren.

V. v. 16.Februar iqu und frühervom19.Dec.1750
und 21.Julius ißoo.

2. Die Domanial-Unterthanen sollenvon den Zünften in den
Städten und Fleckennicht ohne Serenilfimi'unmittelbaren oderder
Cammer schriftliche»Consenö, welcherin den Gcwerköladensorgfal-
.

'
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*) S. t>.KamptzRepert.S. ig!Z.



(ig aufzubewahrenist, zur Erlernung einesHandwerks,bei Vermei-
dung willkührlicherStrafe, angenommen, ein- oderausgeschrieben
werden. Die Beamten sollenden Unterthanendie Erlernungeines
Handwerks, ohnespeciellenCammer-Consens,nichtgestatten.

Reg.V. andieMagistratev. ,ztcn und
CammerV.andieAemterv. 26stenOttober,304.

3.
* In Übereinstimmungmit dem SchwerinischenHofe istdie

Leibeigenschastin folgenderMaaße aufgehoben.
Die Leibeigenschastund GutS-Unterthanigkeithört mit ihrem Na-

meit und Wefen, und mit allen aus ihr herrührendenwechfelfeitigen
Rechten und Verbindlichkeitender Gutsherrn und bisherigenGuts-
behörigen sofort auf, jedochwird die Freizügigkeitfür die gemein-
schaftlicheWohlfahrt des Gutsherrn und der freigelassenenFamilien
vorerstsolchergestaltbetrankt, daß

1) sieüberhaupt bis zum24stenOctober1821 ganzversagtbleibt,
sodaß dieerstenKündigungenOstern 1821 vorausgehe»,daß

2) am 24stenOctober1821 nur der vierteTheilallerin einemGute
wohnendenleibeigenenTagelöhnerabziehenkann, nnd sofortbis zum
24steu October 1824, jedochunbeschadetanderweitigerwechselseitiger
llebereinkunft.

Wo ihre Zahl nicht mit 4 aufgeht, da dürfenvon übrigenDreien
Einer in jedemder 3 erstenJahre, vonübrigenZweien aber der Eine
Ostern 1822, der andereOstern 1824 kündigen. Kündigt Niemand
in einemder 3 erstenJahre, oderkündigenweniger, als dazuberech-
tigt find, von jenen,Ostern >821in jedemGute vorhandengewesenen
Angehörigen, so dürfen dennochNachkündigungennichtstatt finden,
mithin in jedem Jahre bis zur allgemeingewordenenFreizügigkeit
nichtmehrereFamilienvater abziehen, als auf das laufendeJähr und
zum viertenTheil der Vollzahl kündigenkönnen,immaaßensonst zu
starkeKündigungenauf ein einzelnesJahr, unvorbereitet eintreten
könnten.

3) Kündigen in einemJahre mehr Familienvater, als vermöge
dieserEinschränkungfür den nächsten24sten October freizügigv.-er-
den,soentscheidetdas höhereAlter überdieZulassung, in soferneder

Gute-



20Ö L

Gutsherr nicht selbst geneigt ist, mehrereKündigungen anzuneh-
men.

4) Auch der Gutsherr darf nicht mehr als den vierten Theil der
beim Eintritt deö Gesetzesin jedemseinerGüter wohnendenleibeignen
Familien-Väter kündigen, mit) seine eignen Kündigungen kommen
nicht in Un- und Abrechnungad 2. und 3.

5) Die Kinder solcherbisherigen Leibeigenen,die nicht von der
Kündigungs-Befugniß Gebrauchmachen, werdenerstmit demwirkli-
chenAbzüge'ihrerAelternfreizügig,müsseninifhm am Wohnorte der¬
selben, oder auf einerPertinenz des nämlichenGuts desselbenHerrn
fortdienen,die Söhne bis zuin vollendeten2isten, die Töchterbis zum
,8ten vollenLebensjahre.

Wenn aber dieTöchter früher in eine ehelicheVerbindung treten,
oder Söhne zeitiger, beidemit Genehmigung der Eltern oderVor-,
münder und Obrigkeiten, zu-einemHandwerk, zum Besch einesGe-
Höftsoderandern Grund -EigenchUinsübergehenkönnen, soist ihnen
auch die zu beförderndeFreizügigkeitfrüherzu gestatten.

6) Solche Kinder, die auf Kostendes Guts und Gutsherrn erzogen
sind, oder derenAelternnichtmehr leben, müssenrefp.bis zumaijteit
und l8ten vollenLebensjahrean demOrte ihres zeitigenAufenthalts
fortdienen,damit sienicht früh und unzeitigzu einerungebundenenLe¬
bensart übergehen.

Nächstdem, oder wenn die lab 5. bemerktenbesonderenFälle bei
ihnen eintreten sollten, hört dieseBeschränkung ihrer Freizügigkeit
auf.

7) Unterchanenanderer Aemter und Güter, die zum einstweiligen
Aufenthalt an ihremjetzigenWohnorte beurlaubt waren, sindnichtals
Angehörige der beurlaubt habenden, oder der Wohnstelleanzusehen,
sonderngenießendie Rechteanderer freier Einwohner.

8) Aus demDienstverhältnissefolgt, daß Niemand während der
Dauer desselbenohneErlaubniß des Brodherrn Heirathen darf, mit¬
hin dürfen diePrediger wederabkündigen,noch trauen, bis derobrig¬
keitlicheTrauscheinbeigebrachtist.

Soll aber die Verheirathung mit dem Ende der Dienstzeit und
mit Verlassung des Ortö geschehen,so muß in demobrigkeitlichen

Trau-



Trauscheinder nachgewiesene künftigeWohnort deSBrautpaars
angezeigtwerden. Nach beigebrachtersolcherNachweisungkanndie
Obrigkeitden Schein nicht verweigern.

9) Sind zwar fub 4 demGutsherrn, gleichseinenUntersassen,die
Kündignngs-Rrchte während zeitigerEinschränkungder Freizügig-
feit auchvorbehalten, sodarf er dochseinRechtniemalsanwenden

,) auf Familien-Väter, die das zoste Lebensjahr vollendet
haben,

2) auf Gebrechlicheoder schwerKranke,

3) auf Wittwen,
eS sey denn, daß sieganz freiwilligderKündigung beistimmen,nnd
ein anderesUnterkommenwirklichfindenkönnen,da dennihreAbfin¬
dung für vollendetanzusehenist.

Wollen sie aber die Kündigung nicht annehmenoder können sie
dennochein anderesgenügendesUnterkommennichtfinden, so bleiben
sieim Guce, dessenObrigkeit für siesorgenmnß, in soserneihreKm-
der dengesetzlichenVerbindlichkeitenzur Ernährung ihrerEltern nicht
genügenkönnen.

10) Wenn ein gekündigterTagelöhneroder Dienstbote, der votf
einer neuen Behörde wirklichangenommen, gemiethetodereingedun-
gen ist, vor der Umzugszeitkrankwird, oderverunglückt,ohnedaß es
seinemzeitigenHerrn zur Schuld impunrt werden kann, so muß ihm
und den Seinigen das Verbleibenam Orte seinesKrankenlagers bis
zur Genesungverstattet werden, so bald aber die Genesung erfolgt,
oder er auch nur in soweit hergestellt ist, daß er nnnachtheiligum-
ziehen kann, muß der neue Dienstherr ihn abholen lassen und auf-
nehmen.

11) Wenn zwar wiefnb x verordnetist, alleLastenund Pflichten,
die erkennbar aus dem Leibeigenschafts-Verbändeflössen, gänzlich
aufhören, so bleibendoch, so lange wederder Gutsherr, noch der^
Gutsgehörige von der wechselseitigenKündigungs - Besugmß Ge¬
brauch macht, diejenigenRechtennd Pflichten, welchean sichdamit
verwandt oder durchDienst-Ordnungen, Geseheund besondereEon-
tractebedungensind, bei vollem.Bestände.



12) Dä KnndigungS- Scheine, Behuf einesAbzugsderer, diege-
kündigt haben, oder gekündigtworden sind, künftig ertheilt werden
müssen, und die Gutsherrn gleichzeitigandre Leute miethenwerden,
mithin ihnen in der Folge dieBeibehaltung derer, welcheein anderes
.Unterkommennicht findenkönnen oderwollen,nichtanzusinnenist, so
verbleibtes in geeignetenFällen beidergerichtlichenAuswerfung.,die
gegenfreie Leuteangewandt werdendarf.

Verschafft sichdemnach,der Ausgeworfenekeinanderes Unkerkom«
men, so wird er als ein Heimathlofermit den Seinigen und seiner
Haabe, von der beikommendenPolizei-Behörde aufKosten des exmit-
tirt habendenEmchtSherrn an das Land-Arbeitshaus abgeliefert,je-
dochbleibtdemGerichtsherrnderRegreß wegendieserKosten an den
durchUrtheilund Recht Exmittirten allerdingsvorbehalten.

i z) Au6z auf die Bauern geht mit derFreiheit die wechselseitige
Kundigungö-Berechtigung undFreizügigkeitüber, in sofernesienicht
durch Erb- oderZeit-Pacht-Contracte absonderlichbeschränktist, je-
doch unnachtheiligden grnndgesetzlichenBestimmungen rücksichtlich
der Bauerhöfe.

Die Kündigungen der Gutsherrn bleibenaber, in soweit siekeines
der obengenanntenHindernissefinden,ebenso wie dieAufkündigungen
andrer leibeigengewesenenFamilien-Väter eingeschränktauf £ der in
jedemGnte Termins Johannis 1821 befindlichenZahl für dieJahre
von Johannis 1821 bis 1825.

Sind nur drei Bauern in einem Dorfe, so kann in jedem der drei¬
erstenJahre Einer, sindnur zweivorhanden,allezweiJahre einerge-
kündigetwerden.

Die Kündigungmuß in TerminoTrinitatis oder Johannis, lang«
stens 8 Tage »achdemletztenTermine, also ein vollesJahr vor demAbgangegeschehen,wenn siegültig seynsoll.

14) Die Kündigungen der Tagelöhner und Dienstboten hingegen
sind innerhalb 8 Tage nach Ostern jedes Jahres gültig, worauf der
Abzugam 24stenOctoberdesselbenJahres statt findet.

15. Solche zumAckerbauwirklichgehörigeHausväter und Dienst--botenbleibenauch, wennsiegekündigethaben odergekündigetsind,bis
zum



zum ?4sten Octpber zur Stelle und im Dienst, obgleich in der Person
der Gutsherrn oder Pächter ein früherer Wechsel eintreten möchte.

16) Zur Befestigung besserer Ordnung müssen gedruckte Kündi-
gungs- und Miethscheine nach dem anliegenden Formulare mheilt
werden. Wer gskündiget Hat, bezahlt für den Schein 4 ßl., der ge-
kündigte empfängt ihn unentgeltlich, und für den Miethschein wird
nichts besonders erlegt.

Es dürfen aber cmch Kündigungsfcheitie nicht ungebührlich vorent-
halten, und Miethscheine auch künftig, bei Vermeidung gesetzlicher
Strafe, nur dann ercheilt werde», wenn die KündigungSscheine, wor¬
unter sie nachzutragen sind, vorgelegt worden. Es findet keine Klage
der Pächter gegen den Verpächter statt, die Contracte mögen lauten
wie sie wollen, in so ferne der Gutsherr nicht mehr thut, als wozu er
durch das neue Staats-Gesetz verpflichtet war.

17) Zur Verhinderung neuer mißbräuchlicher und leicht besorglicher
Einschränkungen der Freizügigkeit wird hiedurch verordnet, daß
Mieth- und Dienst-Contracte mit Dienstboten und Tagelöhnern nie-
malS länger als auf 5 Jahre verbindlich geschlossen werden dürfen, nur
für die Personen, zwischen welchen sie geschlossen, so lange gültig blei¬
ben, und beim Ablauf solcher Zeit ohne Kündigung erlöschen.

18) Die Freizügigkeit wird nicht gehemmt, wenn ein Tagelöhner
oder Dienstbote bei sonstiger Berechtigung zum Abzüge, in Schuld-
Verhältnisse gegen den ©utS- oder Brodherrn, wegen erhaltener Vor-
schüsse, nicht abgeleisteter Dienste, oder aus irgend einer sonstigen Ver-
anlassung gerachen ist. Es verbleibt wegen solcher Schulden bei der
Vorschrift sowol des gemeinen, als Mecklenburgischen Privat-RechtS.

19) Die Tagelöhner und Dienstboten bleiben, auch nach erlangter
Freiheit, unter der Patrimonial-GerichtSbarkeit, die nach dem §. 4?;
des landesgrundgefetzlichen Erbvergleichs wirksam wird, außer in Fal--
len, die den Contract und des Gerichteherrn eigene Person angehen,
da dann die Sache in erster Instanz an ein delegirteö Gericht, niemals
gleich an die Landesgerichte gelangt.

Dahin sind demnach die §§. 412. 413. des gedachten Grundgesetzes
zu erläutern, und versteht stch von selbst, daß eben dies auch gegen

D d solche
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solche Guts - Einwohner geltend wird, welche die Freiheit früher best,-

ßen oder erlangten.

V. v. 2.2..Febr. 1L20.

Kündigungs-Schein^

Demnach . . . heute gekündigt hat (ist), mithin Gallen
18 . . abzieht, so wird die anderweitige Vmniethung hiedurch ge-
stattet.
Familie, welche mitzieht^ '.
Alter
GeburtS-Ort

Bemerkung: a) ist hier zugezogen
b) war vorher !>

c) an früheren Dienstpapieren find beigelegt»
den ten 18

Unter Gerichts- Siegel und Unterschrift..

Mieth-Schein.

Obengenanntem Producenten des KündigungsfcheinS wird hie»
durch versichert und bescheinigt, daß er aufGallen 18 in
auf-und angenommen werden wird. den ten 18

Unker Gerichts-Siegel und Unterschrift.

Leibzoll.
S. Juden Nr. 3.

Leichentransport.
Mer anders wohin eine Leiche bringen lassen will, muß zuvor am
Sterbeort alles dasjenige bezahlen, was zu den gebräuchlichen
Notwendigkeiten und nicht bloß zu den Willkührlichkeiten einer Be¬
erdigung an dem Orte selbst gehört. Hieher gehören besonders:

a) die vollen Predigergebühren, so wie auch Schul-und Küster-

gebühren^
b)
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b) die TodkenkteidergebüHren, weil die Todtenkleiderw auch oft
Gange und Bestellungen hat, wenn gleichdie Leichennach
andern Orten gebracht werden,

c) an die Kirche fürs Gelaute, mag gelautet werden oder nicht,
und zwar so viel, wie des Orte Gewohnheit nach am wenig-
sten für solche Leiche geläutet zu werden pflegt. Wer mehr
läuten lassen will, muß mehr bezahlen,

d) an die Kirche für die Grabstelle,
e) Dem ftructuario oder provisori die EröstuungSgebuhr. —-

Bei allen Willkührlichkeiten fallen die Gebühren fort, z. B.
für Niederfttzung vor der Kanzel, Bitten und Danken,
Stammlichter, Wappen u. s. w. — Pulsanten, Kuhlen¬
gräber, Kircheumaurer, Armeuvögte und dergl. dürfen nichts
fordern.

V. v* u. Julius »804 §. i.

Niemand darf unmittelbar aus dem Sterbehause seine Gebühren
abholen, fondern alles wird auf des Itructuarii oder oeconomi und
proviforis Rechnung gesetzt. Gegen die Zahlung dieser vollen Rech-
nung schützt der Einwand der particulairen Zahlung nicht, jedoch
bleibt der Regreß gegen den particulairen Empfänger frei.

Daselbst §. 2.

Sind am Sterbeorte die Gebühren berichtiget, so darf in dem
Kirchspiel, wo der Verstorbene eingepfarret war, nicht aufs Neue et-
was an Gebühren gefordert werden, es müßte denn die Leiche dahin
gebracht und dorr begraben werden.

Daselbst §. 3.

Wird dje Leiche vom Sterbeort in das competirende Kirchspiel ge¬
bracht und dort beerdigt, so müssen an beiden Orten die gewöhnlichen
Gebühren entrichtet werden.

Daselbst §. 4.

Stirbt jemand an seinem eigentlichen Wohnorte, wird aber in einem
fremden Kirchspiel begraben, so müssen an beiden Orten die Gebühren
entrichtet werden.

Daselbst §. 5.
Dd » Jedem



Jedem Prediger, er sey in einer Stadt oder auf dem Lande, soll

jahrlich i Rthlr., jedem Küster aber sollen i6ßl. aus dem Kirchen-

aerario, oder im Fall dessen Unvermögens, vom Kirchen-Patronat UN-

ter dem Namen Vergütungsgeld zugesichert seyn, damit so allem

Streit vorgebeugt werde, wenn Leichen vom Srerbeort durch fremde

Kirchspiele gebracht werden. Auf Leichen, die bloß durchgeführt wer-

den, sollen wegen geistlicher Gebühren dagegen aber keine Ansprüche

gemacht werden, es müßte deun das Geläute oder eine Annsverrich-

tung wirklich verlangt werden, in welchem Fall eine darüber zu tref-

sende Behandlung unbenommen bkibt*

S>afelW $. 6.

Leichenbegräöm'ß.
S. Gottesdienst. Schmausereien.

Lemwandhandler.
S. Handel Nr. 2.

Leseholz.
S. Forstwesen Nr. 47. 48. 49«

Leute.
S. Dienstboten.

Libell (Aenderung desselben).
S. Appellation Nr. 14.

Liedlohn.
S. ConcnrS Nr. 5. Hypochekenordnung §. 30.

(Natural) Lieferungen zur Hofküche.
dieselben sollen von den dienstpflichtigen Domanial-Unterthanen hin-

furo nicht eingestellt, vielmehr nach als vor, und so wie solches von Al¬

ters her in Gewohnheit gewesen, abgeleistet werden. Ein Vollbauer

soll jährlich nach Verlangen deS Hofküchenmeisters 12 alte oder aus¬

gewachsene Hühner und 1 Schock Eier, ein Halbbaüer aber dieHälftü',

. . - und



und die übrigen Unterthanen nach Proportion ihrer Dienste und ihres
AckerwerkS in natura zur Hofküche liefern, sich auch bei willkührlicher
Strafe hierin nicht säumig zeigen. Ihnen soll dafür für jedes Huhn
3 ßl. und für i Schock Eier 12 fil. dem Herkommen nach von dem
Hof-Küchenmeister sogleich bei der Ablieferung gezahlt werden.

Camm. Mandat an die Aemter v. 1, Aug. 175a,

X<ocatio conductio,
S. Concurs Nr. 2. u. z.

Luftballon.
* Alle und jede Versuche mit aufsteigenden Ballons mit anhan-

gender Kohlenpfanne sind untersagt. Jede Obrigkeit soll bei eigener
Verantwortung für den dadurch entstehenden Schaden aufBefolgung
dieses Verbots halten.

V. v. 25 Febr. ,üc>z.

Lumpen, t
1. * iDie Verordnung v. 10. December 1776 *) wegen Aufkaufs

der Lumpen in den Domainen ist erneuert.
V. v. 27. Mai >794.

2. * Die Ausfuhr der Lumpen ist bei Vermeidung der Confis-
cation derselben und nach Befinden harter Geld- oder Leibesstrafe,
wovon der Denunciant von ersterer den 4ten Theil bekömmt, von
Johannis ,806 an auf 16 Jahre verboten, auch den Papiermüllern
der Handel mit Lumpen untersagt.

V. v. 12. Februar 1306.

3.
* Vorstehende Verordnung ist wieder bis auf weitere Verfü«

gung aufgehoben.
V. v. zo. August lgog.

*) S. v. Kamptz Repert, S. avz.

Magi?



214 — M

Magistrate, t
1. Dieselben sollen jahrlich, längstens 14 Tage «aä) Michaelis,

einen umständlichen, gründlichen nnd detaillirten Bericht über den

Gewerbe- und NahrnngSzustaud, sowol im Allgemeinen, als in fti-
nen einzelnen Teilen, von ihren Städten zur Regierung einsenden.

V. v. 12. Septbr. 1794.

2. * Durch dieselben sollen dte Gesuche der Zünfte Zur Regierung
eingeschickt werden, und sie sollen diese Gelegenheit benutzen, um
über den Zustand der Gewerbe zu berichten, und zweckmäßige Vor-
schlage zu deren Besten zu machen.

3). v. ig. December 179b

S. Gerichtsstand Nr. z.

Mahlgeld. Mahlmetzen.
S. Mühienreglement.

Marstall-Amt.
S. Gütergemeinschaft.

Märkte.
S. Jahrmärkte

Meäiciiia forenfis,

S. Medicinalwesen II.

Medicinal- Wesen. t

(I. Medicinal-Anstalten.) f
A. Med. Exa minati ons - Commission.

1. * ^ur Prüfung aller Medicinalpersonen, bevor dieselben ihre
Wissenschaft hier im Lande ausüben dürfen, ist eine ExaminationS«
Commission angeordnet und verordnet, daß hinfüro keine Medicinal-
person, sie sey promovirt oder nicht, bei Vermeidung nachdrücklicher

will-
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willkührlicher Strafe sich in diesem Lande niederlassen und practisiren
solle, bevor dieselbe fich nid^Cvor der Regierung hinlänglich legitimirt
hat^ darauf von der Examinationö-Commifsion geprüft und tuditig
befunden und hienächst auf vir Praxis förmlich concessionirt worden.
Dieser Prüfung sollen auch alle sich im Lande aufhaltende, aus der
Regierung nicht bereits concefsionirte, und auf die gerichtlichePraxis
vereidete, oder im Staatöcalender nicht aufgeführte Aerzte und Chi-
rurgen, so wie die bis jetzt mit ciliar Ofstcin nicht angesessenen Apothe«
ker unterworfen feyn, nicht minder alle nicht wirklich angestellte Provi¬
soren, so wie die von den DistrictS-Physicis nicht fchon examinirten
und hienächst angestellten Hebammen. — In Rücksicht der Taxe,
welche gedachte Personen für das Examen, mit Inbegriff des zur Re-
gierung davon zu erstattenden Berichts an die ExaminationS-Com-
Mission zu entrichten haben, wird hiemit folgendes bestimmt :

1) Ein graduirter Arzt zahlt für das Examen pro licentia practi-
candi . . . ia Rthlr. Gold.

2) Ein Wundarzt erster Classe, (ein Mann,
der fein Fach wissenschaftlich studirt hat,
und als Operateur auftreten kann) - . 8 Rthlr.

z) Ein Wundarzt zweiter Classe, der die Ge-
fchafte der Niedern Chirurgie verrichtet, '
und sich nebenher mit Barbieren befchaft-
tiget . . . .4 Rthlr.

4) Ein Apotheker, wenn er eine Offizin antre-
ten will . . . .. . 8 Rthlr.

5) Ein Provisor, in den Fallen, wo seine Ver-
eidignng nöthig wird . . ^4 Rthlr.

6) Eine Hebamme in einer Stadt . . 5 Rthlr.
7) Eine Hebamme auf dem Lande , - 4 Rthlr.

V. v. 22. April 1312.

a. * Nachträglich wird dieser Verordnung noch hinzugefügt, daß:

r) der Commissiön, außer den in vorgedachter Verordnung fest-
gefetzten Gebühren, für den Examinations - Bericht noch
besonders . . .• . 1 Rthlr. Gold,

2)



a) dem Pedellen der Commission für seine Bemühung bei den Prü¬
fungen

a) von graduirten Aerzten . . 2 Rtl. Pr.C.
b) von Wundärzten erster Classe . . 1 Rtl. 8 gr.

c) von Wundärzten zweiter Classe . . i6gr.
d) von Apothekern mit eigener Officin 2 Rtl.

e) von Provisoren .... • 16 gr.

f) von Hebammen in den Städten . 12 gr.

g) von Hebammen aus dem Lande . . 8 gr.
zu entrichtensind,und

3) daß derjenige, welcher um die Prüfung nachsucht, es sey nun
der Requirent die zu examinirende Person selbst, oder eine
Unterbehörde, die Gebühren an die Commission und den Pedel-
len zahlen müsse; jedoch vorbehaltlich des der Uncerbehörde
zustehenden Regresses wegen Wiedererstattung der gehabten
Auslagen an die examinirte Person, es sey nun dieselbe im Exa-
men bestanden oder nicht.

Reg. Publ. v. 28sten Iunins igtZ.

ZZ. Medicinal - Collegium.

3.
* $Die Verordnung vom 22sten April i8'2 wegen einer

Medicinal-ExaminationS-Commission wird dahin erneuert und er»
weitert, daß im hiesigen Lande keinem Arzte, keinem Wundarzte,
und keiner Hebamme die Ausübung der Praxis und keinem Apotheker
die Erwerbung und Anlegung einer Apotheke eher gestattet seyn soll,
bis solche von der vorgedachten Commission, welcher der Name eines
Medicinal-Collegii nunmehr beigelegt wird, geprüft und als geschickt
befunden worden, und daß demnächst keine anderweitige oder noch-
malige Examination abseiten eines eigentlichen Physici statt haben
soll. Hiedurch sollen aber die etwauigen Gerechtsame der Ortöobrig-
feiten rücksichtlichder Receptiousfahigkeit der Chirurgen, Hebammen
und Apotheker nicht beeinträchtiget, sondern von dem Medicinal-
Collegio nur solche Personen zum Examen zugelassen und ihnen die
Besugniß zur Treibung der chirurgischen Praxis, Ausübung der
Hebammenkunst oder des Apothekergewerbes ertheilet werden, welche

durch
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durch Vorweisung von Scheinen der Obrigkeit des Orts, woselbst
sie sich niederlassen wollen, darthun, daß sie die durch Gesetz oder
Herkommen vorgeschriebenen Bedingungen der Aufnahme erfüllt und
die Erlaubniß zur Niederlassung erhalten haben. Im Uebngen wer¬
den die Bestimmungen der Verordnungen vom 22sten April 1812
und 2Zsten Junius 1815 bestätigt.

V. v. 24. Februar ,31g.

C. Physicate

(in den Domainen).

4. Beamten sollen in Fallen, wo die Cammer ihnen die Cur ei-
neS Kranken aus den Domainen überträgt und sie einen Arzt anneh-
men müssen, denselben allemal dahin instruiren, daß er die Cur mit
möglichster Menage zu beschaffen, und die wohlfeilen Mittel den kost-
baren vorzuziehen habe; wie sie denn auch bei der Wahl der medico-
rum und chirurgorum diejenigen, welchesichbei ihren Rechnungen
billig und gebührlich betragen, den unverschämt fordernden vorziehen
sollen, widrigenfalls die Cammer die Bezahlung der Rechnungen de-
clintren wird.

Camm-V- an die Aemterv. 19. Oct. 179?.

5. Die DistrictS-Physici sollen bei den Rechnungen für die Euren
armer Domam'al-Uuterthanen das Zeugniß der Beamten darüber bei-
bringen, daß sie vom Amte wirklich zur Cur requirirt worden, und daß
die Kranken nicht vermögend sind, die Curkosten aus eigenen Mitteln
zu bestreiten.

Camm.Rescr. v. 14.Febr. 1795 an. alle Physici und
Camm.Rescr. an den KreisphystcusDi-.Wildberg
v. 12. Aug. 1795.

6. Sammtliche Amtö-Physici sind von der Regierung angewiesen,
über die von den Umtsobrigkeiten ihnen zur Cur anvertrauten Kran-
ken wenigstens alle 14 Tage und bei epidemischen Krankheiten alle
8 Tage an die competirenden Aemter zu berichten.

Camm.Notif. an die Aemter v. 10. Jan. 1797.

7. Den Districts-Physicis liegt es für die ihnen zugetheilte Besol-
dung ob, die Euren der kranken Unterthanen in den Domainen unenc-

E e geltlich
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geltlich zu übernehmen, wogegen ihnen aber für gerichtliche Mühwal-
tung besondere Zahlung werden muß, wonach die Cammer dieselben
mit ihren Rechnungen zu bescheiden hat.

Rescr. an dic Cammerv. ,6. Febr. 1797.
Camm. Rescr. an die Aemter v. 16. Febr. und
Carum. Rescr. an fanimtl Physiciv. ta. Jnl. 1797.

8. Die Reise- undZehrungSkosten-Rechnungen haben die DistrictS-
Physici wegen der auf Requisition der Beamten beschafften Euren
unvermögender Unterthanen in jedem einzelnen Fall nach vollendeter
Cur dem Amte zur weitem Berichtserstattung zuzustellen, und sie wer-
den von diesem sodann weitere Nachricht über die Bezahlung aus der
Cammer erhalten.

Camm. Rescr. an den Districts-Physicus Hofrach
Brückner v. 26. Febr. 1797.

9. Die Amcs-Physici sollen nach der Verordnung vom 14. Februar
1785 den Aemtern über den Zustand der Kranken aus den Domainen,
die selbige ihne:i zusenden, jedesmal ihr Erachten zustellen, indem mit-
telst Einsendung desselben der specielle Consens zur freien Cur, ohne
welchen künftig die entstandenen Rechnungen nicht werden bezahlt
werden, bei der Cammer nachgesucht werden soll. Versteht es sich
gleich von selbst, daß in Fallen, wo Gefahr im Verzuge ist, die An-
wendung der Heilmittel nicht bis nach eingegangenem Cammer -Con-
senö zur freien Cur ausgesetzt werden darf? so ist doch deöfalls die
Abgabe obgedachten Erachtens an dieAemter nicht zu unterlassen, son-
dern mit der vorlaufigen Verordnung der Heilmittel in der Art zu
verbinden, daß zugleich mit dem Erachten über den Zustand der Kran-
ken dem Amte die nöthig befundene vorläufige Anordnung der Heil-
mittel bekannt gemacht wird. Die Amts-Physici sollen sich so viel
möglich der wohlfeilsten Medicamente bedienen.

Camm. R?scr. an die Amts-Physici und die Aemter
v. 19. April iZvo.

10. In den Rechnungen der Amtö-Chirurgen über die Euren der
auf Kosten der Cammer behandelten Patienten, sollen der Ordnung
halber und um diese Rechnungen beurcheilen zu können, 1) nur das
Honorar für einzelne bestimmte Operationen im Allgemeinen ange-

setzt,.
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seht, 2) bei allen Euren, bei welcher keine besondere Operation gefchie-
het, doch aber Verbände gemacht werden müssen, die sammtlichen
Verbände nach ihrer Anzahl mit Bemerkung deö Datums des ersten
und letzten Verbandes berechnet, und 3) bei allen Euren, bei welchen
kein Verband statt findet, die Besuche und geschriebenenVerordnun-
gen nach ihrer Anzahl, ebenfalls mit Bemerkung des Datums, an wfk
chem der erste und letzte Besuch geschehen ist, ausgeführt werden. Die
nicht also abgefaßten Rechnungen sollen den AmtS-Chirurgen nicht be-
zahlt werden.

Camm. V. an die Aemter v. 2. Mai ,307.
11. Die Distrr'ctS-Physiri, wenn sie Vaccinatiouen in den zu ihrem

District gehörigen Dorfschafren nöthig finden, sollen sich dieserhalb an
die Aemter wenden, welche sodann wegen der Fuhren und sonstigen
Erfordernisse die nöthigen Anstalten treffen, und die Kosten unter die
Amtseinwohner revartiren müssen.

Reg. Rescr. an die Aemter v. 15. Oct. ig»?.
12. Arme, kranke Domanial-Einwohner sollen sich mit ihren Bit-

ten um freie Cur au die Cammer wenden, weil die Regierung derglei-
chen Anträge künftig nicht annehmen, vielmehr an die Cammer verwei-
sen wird.

Rescr. an die Cammerv. 26. Jul. 1809,
13.* Vom Jahr 1819 an sind die Physicake in den Domain?»

vertheilt, wie folgt:

1. Neubrandenburger Phyficat.
DistrictS-PhysicnS: Rath, Doctor Walther in Neubrandenburg.
AmlS-Chirurgen: C. B. Pommerening in Nenbrandenburg.

Theodor Keyser in Stargard.
Ortschaften aus dem Amte Stargard:

Brandmühle, Broda, Gliencke, Heidemühl?, Holdorf, Küssow,
Neuendorf,Pragsdorf, Quastenberg, Rofenhagen, Neuen-Rhefe,
Rühlow, Spanholz, Teschendorf, Marlin, Weitin,Wulkeuzin, Zir-
zow, Ballin, Dallwitz, Bargenedorff, Krickow, Loitz, Gr. Neme-
row. Kl. Nemerow, Rova, Säbel, Stargarder Bauhof und die
zwei Bauerhöfe, Tannenkrug.

E t a 2.
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2. W old egker Phyficat.
Diftricts -PhysicuS: Rath, Doctor Wiechmann in Woldegk.

Amts - Chirurgen: Johann Carl Friedrich Garz in Feldberg.
Daniel Dietze in Woldegk.

Ortschaften:

A. Aus dem Amte Feldberg:
Bredenfelde, Cantniß, Carwiß, Conow, Dolgen, Feldberg,
Fürstenhagen, Grauenhagen, Hajselförde, Hinrichshagen,
Koldenhof, Krüftlin, Labee, Läven, Lüttenhagen, Mechow,
Neugarten, NeuhauS, Neuhof, Oltfchlokt, Plath, Rehberg,
(Schlicht, Triepkendorf, Vogelfang, Vorheide, Weiten-
dorf.

B. Aus dem Zsmte Stargard:
Badrefch, Kl. Daberkow, Pasenow, Petersdorf, Gölm und
Friedrichshoff, Lindow, Schönbeck, Neetzka, Neu-Käbelich,
Katzenhagen, Alt-Käbelich, Kuhblank.

3. Neustrelitzer Physicat *)
Districts-PhysicuS: Ober-Medicinalrath O. Wildberg zu Neustrelitz.
AmtS-Chirurguö: Sigismund Lange in Altstrelitz.

Ortschaften:
A. Aus dem Amte Streliß:

Below, Blumenhagen, Blankensee, Christiansburg, Dom-

)üch, Drewin, Fürstenfee, Goldenbaum, Herzwolde, Juden-
mühl, Kalkhorst, Prelank, Gr. Quassow, Rodenkrug,
Rollenhagen, Serrahnsche Berge, Gr. Trebbow, Kl. Treb¬
bow, Thurow, Userin, Usadel, Voßwinkel, Wanzka und
Neuhof, Wesenberger Bauhof, Wilhelminenhof, Wutfchen-
dorf, Zachow, Zechow, Zierke, Zinow.

D. Aus dem Amte Feldberg:
Carpin, Dianenhof, Hoffelde, Rödlin, Gr. Schönfeld,
Gramelow, Warbende und Flatow, Watzkendorf und
Friedrichsfelde, Bergfeld, Oldendorf, Grünow, Steinmühl.

4. .

*) An merk. Im Staats-Calender v. >520 heißt es:
Districts-Physicus: Medizinal-Rath O. Goetze zu Neustrelitz.
Amts-Chirurgns: Friedrich Kehtel in Altstrelitz.
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4- Mirower Physicat.
Districts -PhysicuS: Ol-. Stoy in Mirow.
Amts -Chirurgus: Hofchirurgus Martens in Mirow.

Ortschaften:
Babke, Blankenförde, Buschhof, Dalmstorf, Drofedow,
Fleeth, Gaarß, Granzin, Kakeldütt, Kotzow,Kratzeburg,
Kriencke, Leussow, Mirow und Bauhof, Mirowvorf,
Peekfch,Priesterbeck,Qualzow, Ks. Quassow, Roggentin,
Schiller.sdorf, Skaarfow, Vießen, Zartwiß, Zirkow,Zwen-
zowerTannen.

5. Fürstenberger Phyficat.
Distrkcks-Physicus: Oi. Blumner in Fürstenberg.
Amts-Chirurgus— dessenOfficial-Geschäfteversiehtzur Zeit eben-

falls der Or. Blumneü.
Ortschaften:

A. Das sogenannteAmtögebiet, wie auch derBauhof und der
TheerofenbeiFürstenberg.

B. Aus dem AmteStreliß:
Buchholz, Brückenkien, Bücken- Theerofen, Comthurei,
Dabelow, Düsterförde, Gnewitz,Godendorf, Grammerlin,
Menow, Neubrück, Pelzkuhl, Priepert, Steinförde und
Wokuhl.

Cv Aus demAmteMirow.
Canow und Neu-Canow, Grünplan, Schönhorn, Strafen,
Wustrow.

Reg. Publ. v. iz. Februar 1319.*)

(IL GerichtlicheMedicin.)
14. ^ie Amtsgerichtehaben bei gerichtlichenGeschäftenkünftig

keineanderealö beeidigteChirurgen in Ermangelung einesbeeidigten
Amtö-

") An merk. Im Staats^Calender v.^gso ist nochdasCabineksamts-
Phystcat aufgeführt, wovinPhysicus: Medicinalrath Goetzezu
Neustrelitzund Chirurgus: Hofchirurgus Schulze iii Neustrelitz.—
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Amts- Chirnrgi zu adhibiren, und sollen zur größern öffentlichen
Glaubwürdigkeit und zur Vermeidung der von den DistrictS-PhysiciS
und ChirurgiS sonstjedesmal erforderlicheneidlichenErhärtung ihrer
Obductions- und sonstigenBerichte dieselbenaus die gerichtliche
Praxis vereidetwerden. ,

Lamm Rescr. an die Aemterv. \6. August1797.

15. * Für die Arbeitender DistrictS- unö AmtS-Physicornmund
Chirurgorum in gerichtlichenNequisitionsfällenist einstweilenundbis
zur Publikation einerausführlichen'Medicinal-Taxordnung, nachfol¬
gendeTaxeverordnet:

Es istnämlichzu entrichten:

I. Den DistrictS- und Amts-Physicis P Cour.
Rchl. ßl.

a) für eine vollständige legale Sectio« . ... 5 —

b) für das vifum repertnm und Gutachten . . . 2 24
Wenn aber in leichternFällen, z. E. beibekannten

Selbstmördern das vifum repertnm und Gutachten
von demPhysico gleichzu Protocoll gegebenwird, nur 1 —

c) für die chemischeUntersuchungder beimVerdacht einer
Vergiftung in LeichnamengefundenenSubstanzen z —
An den dabei assistirendenApotheker, mit Ausschluß
dessen,was er für Reagenticn und verbrauchteGefäße
anrechnet, ^ . . . . .2 —

A) für diebloßeäußere Besichtigung eines todten Kör-
pers . * . . 2 24

e) für den förmlichenBericht —
Wird das Gutachten sogleichnachderBesichtigung

zu Protocoll genommen, nur . . . . — 24
f) für dieBesichtigunglebenderMenschen,welcheVerle-

Hungenerhaltenhaben, beidenendas Lebenin Gefahr
ist, oder deren Lethalität doch erst nach sorgfältiger
Ueberlegungund Abwägung aller Gründe für und wi-
der beurtheiletwerdenkann . . . .2 —

g)
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P.Cour.
Rthl. ßl.

für den Bericht nochbesonders . . . . i —
h) für dieUntersuchungdes ZustandeSWahnsinnigerund

Gemüthskranker, ingleichenfür die Besichtigungsol-cher lebendenMenschen, welcheVerletzungenerlitten
haben, von welä^enes beim erstenAnblickeinzusehen
ist, daß das Lebendes Verwundeten nicht in Gefahr
fiel),mit Einschluß des gewöhnlichleichtenund kurzen
Gutachtens . . . . , —

i) für Erläuterungen, welcheder Richter im Laufe der
Inquisition über diesenoder jenen Umstand verlangt,
nachder Wichtigkeitund schwierigenBestimmung der
Sache i bis . . » . . . a —

II. Den DistrictS- und AmtS-ChirurgiS
k>)für eine vollständigeSection mit Einschluß der Wie-

dervernähungdes obducirtenKörpers . . 2 24
Iz) für die Besichtigungeines todtenKörpers . , 1 16
c) für den Bericht . . . . — 32

Wird in leichtenFallen das Gutachten mit wenigen
Worten fogleichzu Protocoll gegeben . . — 16

rl) für die Besichtigung lebensgefährlicherVerletzungen
beiLebenden ....... 1 —

e) für den Bericht . . . . — 32
f) für dieBesichtigungnicht lebensgefährlicherVerletzun-

gen, mit Einschluß des Berichts . . . — 32
Reisekostensindden PhysiciSund Chirurgis auf diebisher gewöhn-licheWeife zuvergüten. Auch ist beidengestattet, bei Besichtigun-

gen der an der WasserscheuleidendenMenschen, wegenderdamitver-knüpfteneigenenLebensgefahr,dieGebühren zu verdoppeln.
V. v. -gstenNovember1810.

16.



iö. * Das Physicat in den Städten in gerichtlichenund polizei-
lichenFällen ist:

1) dem Rath Doctor Walther in Neubrandenburg, in den
Städten Neubrandenburg,Zriedland und Stargard,

2) demRath Doctor Wiechmann in der Stadt Woldegk,

z) demOber-Medizinalrath Doctor Wildberg *) in denStadren
Neustreliß, Altstrelißund Wasenberg,

4) deinDoctor Blumner in der Stadt Fürstenbergrefp. ferner-
hin und für dieZukunft übertragen worden.

Reg. Publ. v. 13. Februar igt9.

(III. Medizinal-Polizei)
17. Aum Behuf des Junkerschen Magazins haben die Prediger

und Kreisphysici alljährlich Berichte über den Zustand der Pocken-
krankheitzur Regierung einzusenden.

V. v» 8. Oecbr. 1796.

18>Die,wider diePfuscherei in derChirurgie undMedicin erlassene
Verordnung vom 19t?« Julius 1766 ist erneuert, und die Ritter-

und Landschaftfowol,als auch dieAmtsgerichtesollenQuacksalbereien
ihres OrtS nicht dulden, selbigevielmehr den Einwohnern strenge
untersagen, auch den sich einfindendenPfuschern ihre Instrumente
nehmen lassen,und sieüberdemin 16 — 24 ßl. Strafe condemniren,
sodann aber wegweisen. Die DistrictSphystcihaben sichnach Pfu-
scherngenau zu erkundigen, und selbigeden Gerichten sogleichanzu-
zeigen,damit diesedie Sache nntersuchenund bestrafenkönnen.

V. an die Physici, die Ritterschaft, Amts- und
Stadtgerichte v. 19. Mai 1797.

19. Die Physici follenden Hebammenvon denenihnendeshalbzu-
gefertigten Exemplaren des Jofephifchen Lehrbuchsder Hebammen-
knnst ein Exemplar mittheilen und denselbendie nöthige Anleitung
zum Gebrauch diesesBuchs ertheilen.

Reg. Nefcr. an die Physiciv. 13, Decbr. 1799.
-— 10,

*) Ott merk. An dessenStelle ist im Staats - Calenderv. igsa
Medizinal-Rath Dr. GvetzezuNeustrelitzaufgeführt.
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aQ. HerumziehendeMedizinalhändler,UngarischeBauern, Olitäten-
Kramer und Quacksalbersollen in den Domainen überallnicht, in
den Städten und Ritterschaftl. Gütern aber nur alsdann geduldet
werden, wenn sie sich durchobrigkeitlicheScheine legitimiren. Die
Beamten haben in den Aemlern h.'.rauf durch die Schulzen und
Landreuter vigiliren zu lassen, und die Husaren sollensolcheLeute
anhalten, den Gerichten anzeigen und allenfalls über die°Grenze
bringen.

58. v. 2)stenMai >8sz.

21. So wie die Beamten von allen außerordentlichenVorfallen
in ihren Amtsbezirkenoder in der Nachbarschaftzur Regierung ohne
allen Verzug zu berichtenhaben; so soll dieses ganz vorzüglichge-
schehen,wenn sichSpuren von ansteckendenKrankheitenbei Men¬
schenoderVieh in der Gegendzeigensollten, und zugleichmüssendie
getroffenenMaaßregeln mit angezeigtwerden.

Reg. V. an die Aemterv. ig. Decembcr,304.

22. * Die in jetziger Zeit zur Ergänzung der ächten China auf-
gekommenen,aus Arsenikoder Phosphor bestehenden,der.Gesund«
heit höchstnachtheiligenTropfen gegen das kalte Fieber, sindderge-
stalt bei 50 Rthlr. oder vierwöchentlicherGefängnißstrafeverboten,
daß damit kein Privathandel getriebenwerdensoll und solcheeinzig
auf den privilegirtenApothekenverfertigt,und nur auf voneinemreci-
pirten Arzte eigenhändigunterschriebene'Recepte,deren Reiteration
ohneneuearztlicheVorschrift verbotenwird, und welchenichtzurück-
zugeben, sondern gleichden Giftscheinen sorgfältigaufzubewahren,
verabfolgtwerdendürfen. Die Aerztesollendie Vorschriftzu diesem
Mittel allemalnach richtigem, chemisch-pharmacevtischenPrincipien
und mit allemBedacht abfassen,deutlichund leserlichaufschreibenund
daraufhalten, daß solcheauf der Apothekepünktlichgearbeitetwerde.
Die Krankenhabensiewegendes Gebrauchsgenau zu instruiren und
zu sorgen, daß nur sichereLeute das Mittel von der Apothekeholen
und daß die nach dem Gebrauch übrig bleibenden Reste vernichtet
werden.

33.v. Z. Jun. is»2.

Ff 2Z.*
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2Z. * Es sollhinfüro keinKind zurConfirmationzugelassenwerden,
wofern nicht dasselbedemPrediger, welcherdie Einsegnung verrichtet,
ein von einemim hiesigenLanderecipirtenArzt, oderausdrücklichund
besonderszur Vaccination authorisirtenChirurgen eigenhändigunter-
fchriebeneSund besiegeltes,unverdächtigesAttestatproducirt, „daß eS
wirkliä) und mit Erfolg vaccinirt sey." Gleichergestaltsollenauch
jüdischeGlaubensgenossen,wenn siebeider Regierung umSchutzund
Concessionbitten, Zehalten feyn, ein solchesAttest ihren Vortragen
beizulegen. — Gesaminte Prediger sollenjährlich zwischenOstern
und Pfingsten, vomJahr 1821 an, zur Regierung und demnächstigen
weiternAbgabean das Medicinal-Collegium,ein Verzeichnißder von
ihnen Confirmirtenmit der Bemerkung, von welchemImpfarzte die¬
selbenZeugnisseihrer Vaccination producirt haben, berichtlichein-
senden.

V. v. -Z. April 1820.

Meiereien.
S. Domainen.

Meilengeld.
S. Executor Nr. 2. z.

Messertrager. f
S. Handel.

Miethscontract.
S. Concurs Nr. 2. Leibeigne!Nr.z — I7)

Mtethsleute.
S. Fremde.Herbergiren.

Militair-Collegium.
S. MilitairwesenNr. 8-9.

Militairwesen. f
1. ^ie Verordnungenvon 1715, 1719, 1724 wegender Werber

sind renovirt. Den Schäfern und Hirten, denenvorzüglichnachge«
stelltwird, sollerlaubt seyn,zu ihrer DesensioneinenPuffer oder Pi-

^ stolen
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stolenbei sich zu führen, um sichim Nochfalldamit so gut sie können
zu vertheidigen. Die Prediger sollendieseund die alteren Verord-
nungen von denKanzeln verlesen.

V. v. 24. Nov. 17:51.

2. Wenn auf gerichtlicheRequisitioneinigevon der Milice zu Ar-
retirungen, Executionen, Bewachungenu. s. w. commandirtwerden,
sosollendie Commondirtensolchesalles ex officio verrichten,und da¬
für keineBezahlung prätendiren; es seydenn, daß es solcheactus be¬
trifft, wofür von den Partheien bezahlt wird; dahingegen, wenn die
Commandirtensichan andern Orten aufhalten, und für baareö Geld
zehrenmüssen,denselbenzu solchenZehrungökosten,allenfallsex fisco
etwas zuHülfegegebenwerdensoll.

SS. v. 26. Febr. 1770.

3. Diejenigen Soldaten von beiden Gardin, die zugleich Bürger
in Neustreliß sind, und bürgerlichesGewerbe und Nahrung treiben,
sollenin ersterInstanz der Gerichtsbarkeitdes dortigenStadtgerichts
in allenCivil-Sachen unterworfenseyn.

23. v. ». April 1796 §. 1.

Das Stadtgericht, im Fall dasselbeeinen folchenzum persönlichen
Erscheinenzu citiren für rechtserforderlichhalten sollte, hat dieCita-
tion zwar unmittelbarzu verfügen, jedochdem Chef hievon vorher»
Nachrichtdurchden GerichtSdienergebenzu lassen.

Daselbst $ 2.

Würde aber das Stadtgericht etwa von demChef benachrichtiget
werden, daß die Dienstverhältnissedes Citati denselbenin termino _
praefixo zu erscheinen verhinderten, so hat dasselbe mit dem Chef
wegen eines anderweitigenTermini sichzu vereinbaren, in welchem
sodannauf erlasseneCitation des Stadtgerichts der citandus unwei¬
gerlichzu erscheinenund vor demselbenRecht Zugebenund zu nehmen
schuldigseynsoll.

Daselbst §. z.

In allen Dienstsachenaber, und bei delictis, diepoenani corporis
afllictivam oder auch nur Personal-Arrest rechtlichnach sichziehen,

Ff» soll
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solles lediglichbei der bisherigen wolbegründetenJurisdiction respec-
tive des Chefs und der Justiz-Canzlei verbleiben.

Daselbst§. 4.

4. Die Gardereuter in AltstreliH,sie mögen dort angesessen,Bür-
ger seynund bürgerlicheNahrung treiben, oder nicht, sollen,außer in
ihren Dienstsachen als Gardereuter, in allenbürgerlichenSachen und
zwar ohne Unterschiedder persönlichenund dinglichenKlagen, dem
dortigen Stadtgericht unterworfen seyn und vor und von demselben
ungehindertRecht gebenund nehmen.

V. v. 15. April 1796$. x.
Gleichergestalt sollen auch gedachteGardereuter in Altstrelitzin

peinlichenSachen, da diesegemeinhinpromte Beschlüsseund Aussüh-
rung, so wieununterbrocheneUntersuchungenerfordern, ebenfallsder
dortigen Stadtgerichtöbarkeit unterworfen seyn. Jedoch hat in die-
sen Fällen das Stadtgericht demChef derselbensowolvon dem An-
fange einer Untersuchungals den dabeinotwendig gewordenenVer¬
fügungen in Ansehung der Person eines Gardereuters unverlangte
Nachricht zu geben.

Daselbst§. 2.

5. Von nun an sollen zu Neustreliß sammtlichehiesigeUnter-
OfstcierSund Gemeine beiderGarden zu Pferde und zu Fuß, sietrei-
den ein bürgerliches Gewerbe oder nicht, in erster Instanz der Ge-

richtSbarkeitdes Stadtgerichts in allen Civil-Sachen unterworfen
seyn, und vor demselbenRecht gebenund nehmen: übrigens aber soll
alles dasjenige,was in vorgedachtemReglementvom istenApril d.J.
und dessen§pliis 2, 3 und 4 in Ansehung der Citationen und des
Vorbehalts der Jurisdiction refp. der Chefs und der Justiz-Canzlei
in Dienstsachen UNdbei delictis die poenam corporis affliclivam
oder auch nur Personal-Arrest nach sichziehen, festgesetztund ver-
ordnet worden, anhero wörtlich wiederholetseyn, nnd solchesnun-
mehro bei sämmtlichenhiesigenUnter-OfstcierS und Soldaten ohne
Unterschied,seineAnwendunghabenund behalten.

33.v. 5. Mai 1796.
6. Die Subordination unter den Ofstcieren vom Chef bis zum

Jüngsten sollauf das genauestebeobachtetwerden.
Reglementv. 2». Junms »Log§. t.

Jeder
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Jeder Officier von unten herauf ist seinemObern Achtung und
unbedingtenGehorsamschuldig.

Daftlbsi §. 2.

Jeder Officiersolldaher jeden ihm gegebenenBefehl unweigerlich,
pünktlich,und zumal unter demGewehr, auf der Stelle vollziehen.

'

Daselbst§. 5.
Wenn ein Befehl gegebenwürde, der nichtzweckmäßigund diesem

Reglement entgegenschiene,so muß er demungeachtet, zumal wenn
das Bataillon unterm Gewehr ist, pünktlichvollzogenwerden. Alle
Gegenvorstellungenfallenin demAugenblickweg.

Daselbst§. 4.
Nach geendigtemDienst ist es einemjeden Officiererlaubt, dem

Chef oderdessenStellvertreter auf eine geziemendeArt Vorstellungen
zu machen; beharret derselbeauf seinemBefehl, so muß er vollzogen
und dieVerantwörtlichkeitdemDbern überlassenwerden.

Daselbst jf, 5.

Nicht allein jederCapitain kannin subordinationswidrigenFallen,
oder wegen anderer Dienstvergehenden Lieutenantin Arrestschicken,
sondern auch jeder Lieutenant hat diesesRecht gegen seinenHinter-
mann. Dem Chef muß aber der Vorfall sogleichgemeldetwerden,
welcherden Arretirten allein losgebenkann. In Garnisonen, wo
der Chef nicht gegenwärtig ist, kann der Capitain den Officiermit
48siündigen Arrest (Stuben-) ohneWeiteres belegen, muß es aber
dem Chefnachheranzeigen.

Daselbst §. 6.

Der Chef sollZere/Iilno jedenarretirten Officisrmelden, und falls
sichsolchergrober Vergehungen schuldiggemacht, sosoll er durchein
Kriegörechtnach denKriegsartikeln zum Arrest, zur Cassation, oder
zu noch härteren, demnächstnoch näher zu bestimmendenStrafen
condemnirtwerden.

Daselbst§. 7.
Der Spruch des Kriegs-Rechts mnß Sereniffimo allemalzur Be¬

stätigung vorgelegt werden. Ist die Sache jedoch von fo großer
Wich-
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Wichtigkeit, so darf der Chef den Officio bis zu einem l4tagigen
Arrest verurcheilen, während dessener aber seineDienste thun muß.
In der Residenz oder in jederandern Garnison, woSereniflimus ge¬
genwärtig, legt der Chef demselbenjedenFall zur höchstenEntschei-
dung vor, der sichzu einer härterenals 48stündigenBestrafung qua-
lificirt.

Daftlbst §. 8.
^.Jn Garnisonen, wo nur eine Compagnieliegt, muß der Officier,

der sicheiner härteren, als 48stündigenBestrafung schuldiggemacht,
sofortdurcheinenandern Officierzum Stabe geschicktwerden.

Daftlbst F. 9.
Jeder Officiermuß sichbei feinenSubalternen in gehörigeAchtung

fetzen,und sie deshalb z^lgebührenderSubordination und zu Allem,
was der Dienst des Herrn und dieAufsichtder Compagnieerfordert,
ohnealle Nachsichtanhalten.

Daselbst §. 10.

Bedient sich der Chef oder ein anderer OfficiergegenseineUnter-
gebenen ungeziemenderAusdrücke, so muß derOfficier, wenn eöun-
ter dem Gewehr und im Diensteifergeschehen,sichnichtbeleidigtzei-
gen, oder sich verantworten, sondern erst nach geendigtemDienst
kann er seine Beschwerdenbei dem Vorgesetztendes Beleidigers an-
bringen; ist diesesalsoder Chef, sohat sichder Officieran Sereni/H-
mum unmittelbar zu wenden, und in allenFällen um Genugthuung
irgend einer Art zu bitten, niemals aber den Beleidigten, der sein
Vorgesetzterist, geradezuzur Rede zu stellen.

Wird die Angabefalschbefunden, oderunterfangt sichderOfficier
fein?»Vorgesetztenzu fordern, sosoller den Umständen»ach, sogleich
nach §. 7 behandeltwerden.

Daselbst§. 11.

Auch außer Dienst ist jeder Officier feinemVorgesetztenAchtung
schuldig. Beträgt sidjdaher ein Subaltern in Gegenwart des Chefs
oder Capitains unanständig, so ist deren Pflicht ihm solcheszu ver-
weisen, und ihn nach Befinden in Arrest zu schicken. Vergäßesich
der Officier hier gegenfeinenObern, fordert ihn wolgar, soist er fo*

fort
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fort zu arrekiren, es sollKrieg6reck)tüberihn gehaltenund dieSache
sollals Dienstsachebehandeltwerden.

Daselbst §. 12.

In Ansehung der Subordination der Unterosficiereund Gemeinen
soll solcheStrenge ohneNachsichtgehalten werden,weshalbsichSe-
reniflfrnus an den Chef halten wird.

Daselbst $. iz.

Mit besoffenenSoldaten soll sichwederOfficier nochUuterosficier
in Wortwechsel einlassen, noch weniger sie schlagen; sind die Leute
aber nüchtern, sosindsiesowolfür ihre Trunkenheit,als für diedarin
begangenenExcessezu bestrafen.

Daselbst Z. ,4.

Die Officieresollenbei der genauestenSubordination vor beleidi-
gendenAusdrückenund Behandlung der Vorgesetztengesichertseyn,
und eben sodie Unterosficiereund Gemeinenin Ansehungaller unge-
bührlichenBehandlung von den Officiere«. Kein Officier soll einen
Soldaten mit Faustschlägenins Gesicht, noch mit Stockschlägenauf
die Schienbeine und Lenden, oder mit andern unanständigenStra-
fen undAusdrückenmißhandeln;beimExercirensollgar nichtgcschla-
gen werden. — Dienstvergehungen,malproprete, leichteExcesse
kann ein Capitain, oder der zur Zeit ältesteOfficier mit^i5 — 20
Stockfchlägenund mit Qtneflbestrafenlassen. Gröbere Excessewer-
dendemChef gemeldet,und durchein Standrecht abgemacht. Macht
sichein OfficierobgedachterVergehungen schuldig,so hat der Chef
ihn das erstemal14 Tage in Arrest zu schicken,das 2te mal aber es
Sereni/fimo zu melden, wo dann nach §. 7 Bestrafung verfügt wer-
den soll.

Daselbst§. 15.
SammtlicheUnterofsicieresollenstets Sie, die Gemeinenaber Er

genannt werden.
Daselbst $. ip.f

7. Die bisherigeMilitair -Organisations-Commifsionist ausgeho-
ben, und an derenStelle einMilitair-Collegium constituirt.

Rescr. v. 26. März isio.

8-:



g. * An die Stelle des bisherigen Militair - Collegiiist ein neues
Militair - Collegium angeordnet, zu welchemalle Angelegenheiten,
welchedas gefammteMilitair betreffen,mit Ausnahme der eigentli-
chenMilitair-Dienstsachen und Diöciplinarien und des von denOr-
donanz- und Districtshusaren im Lande zu habendenPolizeiwesens,
ressortirensollen.

Reg. Publ. v. ,6. Iunius igiz.

9. DiesemMilitair-Collegio sollauchdieJurisdiction übersammc«
liche im Dienst siehendepensionirteMilitair-Personen, deren Frauen
und Kinder, jedochnur resp. vom Wachtmeisterund vom Feldwebel
incl. an, competiren,und dieseGerichtsbarkeit alle Civil- und Crimi»
nalsachen,in soweitdiesenichtausgenommenundan ein eigne«forum
verwiesensind,wiez.B.,Sponsalien- und Ehescheidungssachen,unter
sichbegreifen. Jedoch sollendie Beurlaubten währendder Zeit des
Urlaube unter dem foro des Aufenthaltsorts, Wittwen und Kinder
verstorbenerUnterofficiereund Soldaten aber unter der gewöhnlichen
Ortsobrigkeit stehen.

Instruction für daSMilitair-Collegiumv.5.Aug.»813.
10. Das Militair -Collegiumals Administrations-Vehörde

des gefammtenMilitairwesens soll in Hinsicht aller und jeder Mili-
tair» Oeconomieund Nechnungöangelegenheitenvermittelst eines zu
bestellendenProcuratorö unter der Justiz-Canzlei stehen. Die.Ju-
stiz-Canzlei aber soll, wenn siedem Militair- Collegiodie widerdajsel-
be angebrachteKlage mittelst Anschrejbenö communicirt,selbi¬
ges zugleichzur Bestellung einesProcurators auffordern. T)ie Ju-
stiz-Canzleiist für das Militair-Collegium, als Justiz-Behörde zum
iudex fuperior und zur Appellations- Instanz dergestalt bestellt, daß
in Fällen einerwiderdas Verfahren des Militair- CollegiibeiderJu-
stiz-CanzleiangebrachtenBeschwerde,oder einer widerdas Erkennt-
njß desselbeneingelegtenAppellation,die Justiz-Canzlei vermittelst
An schreib ens die Acten von demMilitair-Collegiorequiriret, und
demnächstweiterwieRechtens verfähret.

Sollte aber das Militair-Collegium etwa ein Informatoriiun ein¬
holen wollen, sohat dasselbeebenfalls vermittelst AnfchreibenS
nebstbeigelegtenActensichan dieJustiz-Canzlei zu wenden.

V. v. 25. Januar iL'5-
11.*
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11. * Den Gliedern des mit dem Husaren-Regiment vereinigt
gewesenenfreiwilligenJäger-Corps ist gestattet die Uniformauch
künftig anzulegen.

Publ. v. ii. August,814.

12. * Im Verfolg der durch mehrere öffentlicheBlatter gemein-
kündig gemachten präclusivischenVorladung v. 22sten November
1815 sottennunmehr alle seit dem Feldzuge des Jahres 1812 von
dem ehemaligenhiesigenFüfelier-Bataillon vermißte Soldaten und
ändereMilitairs, wes Standes und Wesens sie feyn mög^n, welche
bis zu demauf den 22. Marz 1819 bestimmtgewesenenTermin oder
in demselben,vor dem Militair-Coliegio sichso wenigpersönlichge-
meldet,als glaubhafteNachrichtvon sichgegebenhaben, unter Volt-
streckungdes in vorgenannterVerordnung gedrohetenNachtheils für
todt erklart feyn.

Wie demnachin Folge dieserTodeS-Erklärung sowoldieehelichen
Verhältnisseder ausgebliebenenMilitairs für aufgehobenzn achten
und dennachgebliebenenEhefrauen derselben,sichanderweitigzu ver-
Heirathen,Kraft diesesFug und Recht ertheiletfeyn, auch ihnen über
dieseBefugnisse, wenn sie sichderselbenbedienenwollen,einbesonde-
rer Schein aus demMilitair-Collegioausgefertigtwerdensoll; sosol-
len auch die rückständigenLöhnungsgelderder Ausgebliebenennebst
demjenigev,was sieetwa als Stellvertreter zu fordern haben, unter
ihre sich gehörig legitmiirendenErben durch deren competeüteGe-
richtsbehörde,als welchesichdieferhalbandasMilitair-Collegium,wel-
cheSauchdieStellvertmungS-Eelder einzuziehenhabenwird, zu wen-
den hat, den Rechten nach, jedochwegendes unbedeutendenGegen-
standeö,unentgeltlichertheiletwerden.

Dahingegen soll das übrige beweglicheund unbeweglicheVer-
mögender sür todt erklärtenAusgebliebenenvon der competentenGe-
richtsbehörde,unter welcherdas Vermögen belegen,nur gegenCau-
tions-Bestellung wegen eventuellerRückzahlung, wenn etwa einem
oder dem andern der sichnicht Eingefundenendie Rückkehroder die
Ertheilung einerNachrichtvon sichunmöglichgewesenfeynmöchte,
an die sichlegitimirendenErben verabfolgt werden, jedochdieCau-
tionö-Leistung ohneRücksichtauf die in diesembefondernFallekeine

G g Anwen-
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Anwendung findendeConstitution vom29. Marz >779 ") wegender
Abwesendenund deren Vermögenö-Verwaltung ?c. nachAblauf voa

s Jahren vom Dato diesergegenwärtigenVerordnung an, aufhören
und gänzlichwegfallen.

UebrigenSkönnen von Seiten der Erben auf diein der Patentver-
ordnung vom März >809 ad 3. (s. Nr. 14.) versprochenePrämie
keineAnsprüchestatt finden,weildiesePrämie ihrer Bestimmungnach
nicht allein hat persönlichseyn, sondern auch erstnach ausgedienten
6 Capitulations-Iahren hat gezahlet werdensollen.

V. v. 4. Iul. igig.

S. Gütergemeinschaft.

Militairpflichtigkeit.

13. * 3U< Completirung des neuen ContingentS sollenvorläufig
nur diejenigenjungen Leutegenommenwerden, die das i8te Jahr ih«
res Alters schonerfüllt, alsoinö ipte getretensind,das 24steaber noch
nicht zurückgelegthaben, und die nichtvon der ConscriptionSpflichtig-
keitnach Maaßgabe folgenderBestimmungen befreietsind.

Regulativ v. 23. Febr. 1809§. 1.

Untauglichzum Soldatendienst ist seinerNatur nachderjenige,der
sichtbarschwach,kränklich,blödsinnig,oder epileptischund nichtgerade
gewachsenist, am Gehör oder Gesicht leidet, keineVorderzähnehat,
mit Bruchschäden behaftet ist, oder wesentlicheincurable Fehler an
Beinen, Armen, Fingern oderDaumen hat, die ihn zumMarschiren
und Exerciren unfähig machen. DieseFehler müssenauf der Stelle
erwiesenwerden, und das nichtnur durch unentgeltlichzu ertheilende
glaubwürdigeAttesteeinesapprobirtenund practisirendenMedici, der
doctor medicinae ist, nach Wahl der Ortsobrigkeit, sondern auch
durchunentgeltlichzu ertheilendeAttestederObrigkeitselbst,und zwar
dergestalt,daß der Medicuö und dieObrigkeitdasAttesteidlichzusam-
men in einerActeauestellen, mit Bezug auf dengeleistetenresp.Va-
fallen-,Homagial-oderDiensteid. Das Maaß der Rekruten sollausS
geringstezu 5 Fuß ? ZollLandes-Militairmaaß bestimmtseyn.

Daselbst§. 2.
AuS

*) S. v. KamptzRepert.S. 3.
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Aus besondererRücksichtsindvonder Conscriptionbefreiet:

i) AlleAdelichefür sichund ihre Söhne.
*) Die Besitzerder wirklichenLehn-und Allodialgüterfür sichund

ihre Söhne.
z) Alle in LandesherrlichenDiensten und sonst in öffentlichem

geist-und weltlichenDienste stehendePersonen, insoweitsiezu
den Eximirten gehören, alle Landesbediente,Mitglieder der
Magistrate und Stadtgerichte, die dazu gehörendenSyndici,
Secretarien, Actuarien, alle Doctoren, Licentiaten,Procurato-
ren bei den höhern Gerichten, Advocatenund medicinae pra-
ciici, endlichalteTitularen, welcheCanzleijassigkeithaben, alle-
samint für sichund ihre Söhne. — Die geringer« Herzogs,
und sonstigenDiener, unstudirteNotarien, Copiistenund Pe-
VellenbeidenhöhernGerichten, Cantoren auf demLande, Kü-
ster und Schulmeister, bloßeHolzwärter, und wer sonsthieher
zu rechnenist, nur für ihre Perfon, nichtaber für ihre Söhne.

4) Alle einzigeSöhne, welcheihren Eltern zur Fortsetzungihre«
Gewerbes, oder sonst zur Unterstützungnöthig sind, es mögen
noch beideEltern, odernur nochderVater, oder nur nochdie
Mutter am Lebenseyn. Von bloßenTagelöhnerngilt dieses
jedochnur dann, wenndieEltern wirklick)schonsoalt und kraft-
los sind,daß sie ohne Unterstützungdes Sohnes sichnicht er-
halten können.

5) Allediejenigenfür ihre Perfon, und für ihre männlicheersteGe»
neration, welchenach Publication diefts vomAuslande in die
hiesigenLandeziehen,wennsieauch sonstihremGewerbe nach
der Aushebungunterworfenwaren. Dieses jedochnur, wenn
sie sichim Landemit einemHause oderGrundstückevon 1000
Rtl. und mehr am Werth ansässigmachen,oder wennsiedoch
ein eigenesund unverschuldetesVermögen von 5000 Rtl. und
darübernachweifen. AlleAusländer, welcheins Landkommen
und solchesfreiwilligzum Vaterlande oderAufenthalt gewählt,
sindfür ihrePerson frei.

6) Apothekerund Chirurgen mit ihren Gesellen, Provisoren und
Lehrlingenfür ihre Person. — Gesellen bloßer Bader sind
nicht hieherzu rechnen.

©3» 7)
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7) Candidaten, Studenten, Gymnasiastenund Schüler, beide leh-
tere nach erhaltenemPrüfungS-Attest, die daö Studiren fort-
setzen,und die Seminaristen für ihre Person.

8) Handelnde Kaufleute und Krämer in den Städten und
Flecken,auch ihre Handlungödienerund wirklicheLehrlingefuf
ihre Personen.

l)) Künstler und Handwerksmeister,welcheihr Fach für eigene
Rechnung treiben, nichtaber als Gesellenbei andern arbeiten,
für ihre Personen.

10) Lehrlingeder Künstler und Handwerker, während ihrer zuuft-
mäßigen Lehrjahre.

11) Schiffer, Steuermänner und Schiffsjungen für ihrePersonen.

12) Die Arbeiter in den Fabriken deren Geschäft eine besondere
Kenntniß des Wesens der Fabrik erfordert, für ihre Personen.

1z) Pachter derCammer-,Ritterfchaftlicher,CamMerei-undOeco-
nomie-Güter, auch Stadtburgen, überhaupt Pächter eigent-
licherLandgüter, also nicht Pächter vonHufen- oderBauer-
stellen, für sichund ihre Söhne; die Administratoren,Jnfpec-
toren und wirklichenWirthfchaftSschreiberfür ihre Person.

14) Müller, Holländer, Schäfer, Schmidt, Rademacher,Ziegler,
Kalkbienner, Theerschweler,und überhaupt alle Handwerker
auf demLandeund in denStädten, auchübrigewirklicheland-
wirthfchaftlicheBediente auf den Gütern, doch nicht ihre
Knechte,auch TabackSpflanzer,sämmtlichfür ihre Personen.

15) Cammerdiener, Köche, gelernte Jäger und Gärtner, welche
bei Prinzipalpersonenin Diensten stehen,für ihrePersonen.

16) Bediente, Kutscher, Vorreuter, Reitknechtefür ihre Per-
sonen.

17) Sekretarien, Schreiber und Wagenmeister bei den Posten
für ihrePersonen.

18) AlleVerheirathete, diewirklichmit ihren Weibern leben,und
Wittwer, die Kinder haben, für ihre Personen. Die einmal

unter
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unter demGewehr stehen, befreieteineVerheiratung wah-
rend der Capiculationözeitnicht,-und einesolcheVerheirachung
wahrend der Zeit soll gar nicht statt haben, es müßtedenn
seyn, daß die Obrigkeit, wohin der Soldat gehört, und die
Militärbehörde sie aus besondern Beweggründen zuge-
standen.

Daselbst §. 5.
Diese Rekrutirung leitet eine aus einemCommissariound Ritter-

und Landschafts-Deputaten bestehendeCommission,welchein Neu-
brandenbnrg zusammenkommt.

Daselbst§. 4.
Jede Obrigkeitbringt die nicht eximirte junge Mannschaft ihres

Orts in eineListe. Die Befreieten werden mit Bemerkung derBe¬
freiungsursachenmit aufgeführt. Diese Listensind in duplo und
eine davon der Commissioneinzureichen. Alle werdenan demOrte
ihres Aufenthalts aufgezeichnetund jeder bekömmteinenSchein der
geschehenenAufzeichnung.

Daselbst §. 5-
Alle Prediger sollen der Commissionganz,specielleVerzeichnisse

aus denKirchenbücherneinsenden,woraus sichergiebt, wer in ihrem
Kirchspielvom istenDecember 1784 bis dahin 179z incl. geboren
ist, mit Bemerkung aller Namen, ob sienoch am Leben,oderwann
sie gestorben, wo siesichaufhalten, welchesGeschäftsietreiben, und
von welchernotorischenLeibesconstitucionsiesind. Auchden Obrig¬
keitensollendiePrediger auf Erfordern solcheExtracte geben. Diese
Listenhat Commiffiomit denender Obrigkeit genau zu vergleichen.

Daselbst §.6.

Bei der Aushebung verfährt die Commissionalso:
1) Aus denListen ferugt sie einenGeneralzusammenhaug',um zu

erfahren a) wie viel Diensttauglichein den Domainen, d) in
denritterschaftlichenGütern, c) und in denStädten sind.

2) Berechnet sie nach dem Verhältniß dieser z verschiedenen
Zahlen gegendie Hauptsummeder Diensttaugliche», wie viel
von der auszuhebendenRekrutenzahl aus jedem einzelnender
vorher bemerktenz Theilezunehmensind.

3)



z) Bestimmt sie aus der Verloosung, wie viele von der aus den
Domainen, ritterschaftlichenGütern, oder aus den Städten
auszuhebendenjungen Mannschaft, in Vergleichung mit der
ganzen Summe der in solchenvorhandenen Diensttauglichen
gegendie Zahl der von jedemeinzelnenGutsbesitzeroder jeder
einzelnen Stadt designirten Mannschaft auf dieseoder jene
treffenkönne,wobei, wenn Brüche entstehen,mehrereOrte aus
derselbenClassedergestalt zusammen genommenwerden, daß
aus den gesammtenBrüchen immer wieder dieStellung eines
ganzenMannes herauskömmt, und dann durcheine vorläufige
Verloosung bestimmt wird, welcher von diesen, der Brüche
halber zusammen gerechnetenOrren den Mann stellen muß.
Nachdem nun dergestaltauögemittelt, wie viele aus jedem der

3 Theile aufzubringen find, und wie viel jeder einzelneOrt zu
stellenhar, so wird

4) zur wirklichenVerloosung geschritten.Die Namen allerDienst-
Pflichtigen aus den Domainen werden zuerst zusammen gewor-

fen, »acheinander gezogenund überdie FolgederZiehungwird
ein genaues VerloosungSprotocollgehalten. Das Protocoll
zeigt auch, wie die Mannschaft jedes einzelnenOrtö auf einan«
der folgt, fo, daß in Vergleichungmit der bereits früherauSge«
mittelten Anzahl, welchederOrt zu stellenhat, sogleichdiezuerst
Gezogenenals diejenigenzu benennensind, welchezumDienst
ausgehobenwerdenmüssen. Sollte bis zur wirklichenAus-,
Hebungein Hinderniß in der Gestellungbei einem oderdeman-
dern eintreten, oder ein Subject bei der Ablieferung für un-
brauchbar anerkannt werden; so tritt dann immerderzunächst
Herausgezogenedes Orts in seineStelle. — In den ritter¬
schaftlichenGütern und Städten wird es mit der Verloosung
ebenso gehalten.— Nach Vollendung diesesGeschäftssendet
die Commissionjeder Obrigkeit einenExtract des Verlosungs-
protocollS,in soweit es selbigebetrifft, unmittelbar zu, und be-
merktzugleichdenTag, wann dievomLoosebestimmtenRekru-
ten abgeliefert und von der Commissionübernommenwerden
sollen.

Paselbst§. 8.
Deser«



M — 2Z9

Desertirt ein Rekrut nach der Ablieferung, so fällt der Ersatz der
Classezur Last, von welcherer ausgehoben war.

Daselbst §. 9.
Trifft das L00Seinen Menschen, den ein Gutsbesitzerwegen seiner

Brauchbarkeit bei landwirthfchaftlichenGekästen nicht gerne missen
mag, so soll eS diesem, jedoch mit Vonvissen der Commissionfreiste¬
hen, einen andern unbescholtenenMann von gleichemoder größerem
Maaß, der ein Einlander, nicht über zo Jahr alt seyn und nicht von
selbstin der Rekrutenliste stehenmuß, init dessenausdrücklicher freien
Einwilligung für jenen ju fietfen. Diest Vergünstigung soll auch
unter gleichenund ähnlichenModalitaten den Bewohnern der Städte
in Ansehungihrer durchs Loos getroffenenSöhne zustehen. Ist dem
zu stellendenSnbject ein Hangeid accordirt, so soll es davon bei der
Stellung nur den 6ten Theil erhalten, der Rest aber wird in die Ba-
taillonScassegelegt, und aus solchernur immer ein Sechstel des Gan-
zen nach Verlaufjedes Dienstjahrs wirklichan ihn verabreicht.

Daselbst§. 10.

Die Dienstzeit eines Rekruten dauert nicht länger als Sechs Jahre,
von dem Tage seiner wirklichen Ablieferung ans Militair an; nach
deren Ablauf geschiehtdie Entlassung sofort von selbst.

Daselbst §. II.

Wer die 6 Capitu/ationöjahre ordentlich ausdient, soll nach deren
Ablauf dnrch Geld und andere Unterstützungzur Ergreifung eines an-
derweitigenGewerbes geholfenwerden; wer sichaber durchAustreten
und sonst,entzieht, wird mit Confiseation seinesVermögens bestraft,
und im Fall der Habhaftwerdung sofort an das Militair abgegeben
werden, um dennoch seineSechs Capitulationöjahre zu dienen, hätte
er auch selbstbereits das 24ste Jahr überschritten. Hätte er jedoch
schon die wirklicheDienstpflicht geleistet, und sind ihm die Kriege-
artikel bekannt gemacht, so wird er noch überdies als Deserteur be-
straft.

Daselbst§. IL.

14. Bei dem Avancement im Militair soll durchaus auf Stand
und Geburt keineRücksichtgenommenwerden, vielmehrausschließlich

auf
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rtiif militairische?Verdienst und Geschick,und auf moralischeVorzüge.
Dieses berücksichtiget,soll die Beförderung selbstbis zum Grade des
Officiers verfügt werden.

Zur Erläuterung der Verordnung vom 2z.Februar 1809 §« n. ist
bekannt gemacht, daß a) alle Handwerksburschen, welchedie Capitula-
tionSzeit treu und redlich gedient haben, von den sonstgesetzmäßigen
Wanderjahren diSpensirt feyn, und b) außerdem vorzugsweisezur
Meisterhaft befördert werden sollen, und daß c) alle Einlander ohne
Ausnahme, nach abgelaufener Capitulacionözeit zur Ergreifung eines
anderweitigen Gewerbe oder Betriebs 60 Rthlr. Gold ausgezahlt er-
halten follen. Diefe Gelder fließen aue1einev Gaffe, zu welcherdie
durch das Regulativ (Bfmitten, wenn fie es nicht vorziehen, dieserEx¬
emtionzu entsagen, während des confcriptionspflichtigenAlters nach
einembilligenVerhältnis; contribuiren.

V- v. iz. März 1809.

15.* Mit Schwerin ist vereinbaret, daß junge Leute, auch wenn
sie selbstsichvon einem Lande in das andere begeben, da militairpflich-
tig bleiben, wo ihre Eltern zu der Zeit wohnen, wenn das Gesetzsie
zum Loosen ruft und daß ferner der Exemtionsgrund, nach welchem
Söhne, die von ihren Eltern mit ins Land gebracht worden, von der
Militairpstichtigkeit entfreiet sind, auf die aus dem hiesigen in das
Schwerinische Land, oder umgekehrt, ziehenden Familien nicht an-
wendlich feyn soll.

Publ. v. 4. April igi?»
S. Pässe Nr. 1. 3. Trauschein.

(Deserteurs.)
16. Die früher erlassenenVerordnungen, nach welchemfremden

Deserteurs kein Aufenthalt gestattet, noch einiger Vorschub in hiesi-
gen Landen geleistetwerden soll, sind sammclicherneuert.

V. an die Aeinter v. Julius ,763.
i7« * Zwischen dem hiesigen und dem Schwerinifchen Hofe ist UN-

term 2 istenJanuar 1785 die Übereinkunft getroffen, daß Schwerini-
fche, ins hiesigeLand desertirte, oder auch über den Urlaub auögeblie-
bene Soldaten ausgeliefert werden sollen, und so auch diesseitigeDe-
ferteurs von den Schwerinischen Behörden. Diese Auslieferungsoll

von



von beiden Seiten in der Art statt haben, daß dieChefsder zur Abho-
lung bestimmten Commandos sich wegen ihres Auftrags bei der Re-
giernng zu melden haben, und von dieser sichdieBefehle an die resp.
Behörden erwirken und mitnehmen müssen.

Reg. Notif. v. 22. April 1795.
18. * Bei den häufigen Durchmärschenund Einquartirungen sol¬

len keine fremde Deserteurs auf gescheheneNachfrage von den Lan-
deöeinwohnern verheimlichtoder gar durchgeholfenwerden.

V. v. 21. Mai 1307.

19. * Den desertirten Einlandern und ausgetretenen Misitair-
Pflichtigen ist, wenn sie sich resp. bei der Militair - Commission oder
ihren Obrigkeiten bis Johannis d. I. melden, ein General-Pardon
verkündet. Die sich nicht meldendensollenmit VermögenSconfisca-
tion und im Betretungssall nach der Strenge der Gesetze bestraft
werden. . .

Publ. v. 21. Marj 1810.

20. Gesammte Beamten, die von der Ritterschaft, auch Bürger-
Merster upd Rathe in den Städten sind befehliget, auf die in ihrem
Bezirk sich aufhalteuden Beurlaubten, von welchenihnen eine Liste
zugeschicktwerden wird,

'durch
ihre Untergebenegenau vigiliren zn

lassen^,faIs aber ein Beurlaubter sichentfernen und austreten sollte,
davon dem Militair-Collegio zum Behuf weiterer Verfügung sofort
Anzeige zu machen.

Reg. V. v. 16. April igkü.

21. Mit Dannemark ist bis zum isten Januar 1820 ein Cartel
zur wechselseitigenAuslieferung der Deserteurs und Conscribirtenge-
schlössen.

Publ. v. 5. Mai 1810.

22.* Der verkündete Generat-Pardon (s. Nr. 19.) ist bis zum
i zten Octoberd. I. verlängert.

Publ. v. 22st. Iunius tZio.

2z. * Unter Vorbehalt anderweitiger Bestrafung nach der Strenge
der Gesetze, auf denBetretungsfall im hiesigenLande, soll »i«nmehr

H h das
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das jetzigeund zukünftigeVermögen aller derjenigen, welcheden Ge-
neral-Pardon (s. Nr. 19 u. 22) nicht benuht haben, von den comp--
tirenden Obrigkeiten confiScirt werden und der Casse zufallen, aus
welcherdie Prämie für ausgediente Capitulationsjahre bezahltwird.

V. v. 24(1.Ottober igio.

24. ^ Nach wechselseitigerUebereinkuvft sollen die von den in
das S6)wedifch-Pommerfche und hiesigeGebiet gegenseitigübertre-
tenden Deserteurs mitgebrachtenPferde, Gewehr und Waffen wech-
selseitig ohne Entgeld zurückgegeben werden. Sammtliche Ein-
wohner sollendaher solchenicht kaufen, fondern in Befchlag nehmen,
damit sie gegen Erstattung der erweislichen Kosten zurückgeliefert
werden können.

Reg. Patent v. 26. Marz 181>.
25. * Die Verordnung vom 22sten April wegen gegenseitiger

Auslieferung der Deserteurs :c. mit Schwerin (f. Nr. 17) ist er¬
neuert.

Neg. Publ, v. 7. Aug.

26. Es ist vom isten Januar iFi 1 an vorerst auf 10 Jahre zwi-
schen der hiesigen und Schwedischen Regierung des Herzogthums
Pommern und Rügen ein Cartel zur Auslieferung aller Defertirten,
oder künftig defertirendenUnterofficiere, Spielleute, Soldaten, wie
auch der ausgetretenen Coufcribirten und Militair- und resp.Land-
sturmöpfiichtigen abgeschlossen,wie auch die von den Deserteurs
etwa mitgenommenenMondirungsstücke,. Armatur oder Pferde un-
entgeldlichzurückgeliefertŵerden sollen.

Reg. Publ. v. 14. August »Ali. -

27. ^ Das gegenwärtige und zukünftige Vermögen der Deser¬
teurs soll constöcirt, an das Militair-Collegium eingesandt und zu
den Prämien für die in Folge des EdictS vom 2zsien Februar 1809
Ausgehobenen (s. Nr. i z) mit verwandt werden.

V. v. 25. Mar^ -812.
28. * Den Deserteurs und ausgetretenen militairpflichtigen Ein-

ländern ist ein General-Pardon bis zum isten Junius d. I. gestattet,
es
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es soll aber, wenn sie sichbis dahin nicht melden, ihr jetzigesund
künftiges Vermögen, unter Vorbehalt der gesetzlichenStrafe im Be«
trcmngöfall, confiScirt werden.

V. ». 50. Marz iglZ.
29. * Es ist ein Carcel mit Preußen abgeschlossenworden, und es

sollen,wie deshalb Preußischer SeitS eine gleicheVerordnung ergan-
gen, alle Preuß. Deserteurs allen Ranges und aller Waffengattungen,
auch ausgetretene Militairpflichtige ohne erst eine Requisition abzu-
warten, sogleichan die nächste Preuß. Militair- oder Civil-Behörde
abgeliefert, ingleichendie von den Deserteurs mitgenommenenPferde,
Armatur und Kleidungsstückemit zurückgegebenwerden. Niemand
sollvon denDeserteurs etwas kausen, sieverhehlet»oder begünstigen.

V. v. 7. Jul. >glZ.
30. * Die Conventionen mit Schwerin (s. Nr. 17. u. 25) sind da-

hin erweitert, daß alle zur Landwehr und zum Landsturm erster Classe
PflichtigeUnterthanen aus beiderseitigen Landen, wenn siesichdaselbst
bereits jetzt eine kürzere Zeit als drei Jahre aufgehalten haben und
nichf domiciliirt und verheirathet sind, jetzt und künftig an die Obrig-
keit ihrer Heimath auf den Antrag derselbengegenseitigunweigerlich
abgeliefert werden sollen.

Reg. Publ. v. 15. Jul. iZiZ.
31. * Alle Obrigkeitenwerden aufgefordert, die Preuß. Deserteurs

und Militairpstichtigen an die nächsten Preuß. Militair- oder Civil-
Behörden abzuliefern,und wenn solchesgeschehen,an die Regierung
zu berichten.

Reg. Publ. v. ß. Aug. ,g>Z.
32. Unter dem 2z. Mai ist die nachstehendeCartel Conventionmit

Preußen geschlossen,welchean die Stelle der am 7. Jul» i§i 3 publi-
cirten tritt, und solgendergestaltlautet:

Artikel x.
Alle von denTruppen der beidencontrahirenden Theile unmittelbar

oder mittelbar in des Andern Lande, oder zu dessenTruppen, wenn
dieseauch außerhalb ihres Vaterlandes sichbefinden sollten,deftrtirten
Militairpersonen sollengegenseitigausgeliefert werden.

H h 2 Arti-
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Artikel 2,

Als Deserteurs werden, ohne Unterschied des Grades oder der
Waffe, alle diejenigen angesehen, welchezu irgend einer Abtheilung
des stehendenHeeres oder der bewaffnetenLandeömacht, nach den ge¬
setzlichenBestimmungen eines jeden der beiden Staaten gehören, und
demselben mit Eid und Pflicht verwandt sind, mit Inbegriff der bei
der Artellerie oder sonstigemFuhrwerke angestelltenKnechte.

Artikel z.
Sollte der Fall vorkommen, daß ein Deserteur der contrahirenden

Theile früher schonvon einer andern Macht desertirt wäre, sowird den-
noch, selbstwenn mit der LetzterenEbenfalls Auslieferungs-Vertrage
beständen, die Auslieferung stets an diejenigen der coittrahirenden
Theile erfolgen, dessenDienste er zuletztverlassenhat. Wenn ferner
ein Soldat von den Truppen einer der paciscirenden Theile zn denen
eines dritten, und von diesenwiederumin die Lande des andern pacis¬
cirenden Souverains oder sonstzu dessenTruppen desertirt, sokommt
es darauf an, ob letzterer Souveram mit einem Dritten ein Cartel
hat. Ist diesesder Fall, so wird der Deserteur dahin abgeliefert,wo-
her er zuletztentwichenist, im entgegengesetztenFall aber wird er dem
paciscirenden Souverain, dessenDienst er zuerst verlassenhat, aus-
geliefert.

Artikel 4.
Nur folgende Falle werden als Gründe, die Auslieferung eines

Deserteurs zu verweigern, anerkannt:

a) wenn der Deserteur auö den Staaten des jenseitigen Sou-
verains, so wie sie durch die neuesten Vertrage begrenzt
sind, gebürtig ist, und also vermittelst der Desertionnur in
seineHeimath zurückkehrt.

V) wennein Deserteurin demStaate, inwelchener entwichen
ist, ein Verbrechen begangen hat, dessenBestrafung vor sei-
ner Auslieferung die Landesgesetzeerfordern. Wenn nach
überstandener Strafe der Deserteur ausgeliefert wird, sollen
die denselben betreffenden Umersuchungö-Acten entweder
in Original oderauszugsweise und in beglaubtenAbschriften

über-
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übergeben werden,damit ermessenwerdenkann,ob ein dergkei-
chenDeserteur nochzumMilitairdienst geeignetist,odernichit.
Schulden oder andere von einem Deserteur eingegangene
Verbindlichkeiten geben dagegen dem Staate, in welchem
er sich aufhält, kein Reche dessen Auslieferung zu ver-
sagen.

Artikel 5.
Die Verbindlichkeitzur Auslieferung erstrecktsichauch ausPferde,

Sattel und Reitzeug, Armatur und Montirungsstücke, welchevon
Deserteurs etwa mitgenommenworden sind, und tritt auch dann ei»,
wenn der Deserteur selbstnachden Bestimmungen deö vorhergehen-
den Artikels nichtausgeliefert wird.

Artikel 6.

Um durch die möglichsteRegelmäßigkeit die Auslieferung zu be-
schleunigen, werden von Preußischer Seite die Stadt Prenzlow,
und von hiesigerSeite die ResidenzstadtNeustreliß zu AblieferungS-
orten bestimmt, an welchen eine gegenseitig bekannt zu machende
Behörde mit der Empfangnahme der Deserteurs und sonstigerBe-
zahlung aller in den nachfolgendenArtikeln 10 und 12 stipulirten
Kosten beauftragt seynwird.

Artikel 7.
Die Auslieferung geschiehtin der Regel freiwillig, und ohne erst

eine Requisition abzuwarten. Sobald daher eine Militair- oder
Civil-Behörde einen jenseitigen Deserteur entdeckt, wird derselbe
nebst den etwa bei sichhabenden Effecten, Pferden, Waffen jc. so¬
fort unter Beifügung eines aufzunehmenden Protokolls an die jen-
seitigeBehörde in dem bestimmtenAblieferungsorte gegenBefcheini-
gung übergeben.

Artikel 8.
Sollte aber ein Deserteur der Aufmerksamkeitder Behörden de--

WenigenStaates, in welchener übergetreten ist, entgangen seyn, so
wird dessenAuslieferung sogleichauf die erstedesfallsigeRequisition
erfolgen, selbst dann, wenn er Gelegenheit gefunden hätte, in dem

Militair-



Militärdienste des gedachten Staates angestellet zu werden. Nur

wenn über die Richtigkeit wesentlicherin der Requisition angegebener
Thatsachen, welchedie Auslieferung überhaupt bedingen, solcheZwei-

fel obwalten, daß zuvor eine nähere Aufklärung derselben, zwischen

der reqnirirenden und der requirirten Behörde nöthig wird, ist der
Auslieferung Anstand zu geben.

Artikel 9.
Die im vorstehenden Artikel erwähnten Requisitionen ergehen von

Seiten der betreffendenPreußischen Militair- oder Civilkhörden un¬
mittelbar an die Mecklenburg-Strelißische Regierung, und von dieser
unmittelbar an die nächsteProvincial-Regierung, oder <mdaöGeneral-
Commando der Preuß. Provinz, wohin sichder Deserteur begebenhat.

Von den Militärbehörden werden diejenigen Deserteurs, welche
etwa zum Dienst angenommen seyn sollten, von den Civilbehörden
aber diejenigen,bei denen diesesder Fall nicht ist, ausgeliefert.

Artikel 10.
An Unterhaltungskostenwerdendem auslieferndenTheile für jeden

Deserteur, vom Tage seinerVerhaftung an bis zum Tage der Abliefe-
rung einschließlich, für den Tag 3 gr. Pr^ Cour., für ein Pferd aber
täglich 6 Pfund Hafer, 8 Pfund Heu und 3 Pfund Stroh, Berliner
Gewicht, den Centner zu 110 Pfund gut gethan.

Die Berechnung der Futterkosten geschiehetnach den Marktpreisen
des Orts, oder der nächstenStadt, wo die Arretirung geschehenist,
und die Bezahlung erfolgt ohnedie geringsteSchwierigkeit, gleichbei
der Auslieferung.

Artikel 11.
Außer diesenKosten, und der im nachfolgendenArtikel 12 bemerk-

ten Belohnung kann ein MehrereS unter irgend einem Vorwand,
wenn auch gleich der auszuliefernde Mann unter den Truppen des
SouverainS, der ihn auszuliefern hat, angeworbenfeyn sollte, etwa
wegen des Handgeldes, genossenerLöhnung, Bewachung und Fort«
fchaffung,oder wie es fönstheißenmöchte,nicht gefordert werden.

Artikel 12.
Dem Ilnterthan, welcher einen Deserteur entdeckt und zur Haft

bringen läßt, oder selberverhaftet, soll, sobald die Auslieferungwirk-
lich
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lichgeschieht,eine Gratistcation von 5 Rtl. Pr. Cour, für einenMann
ohne Pferd, und von 10 Rtl. Pr. Conr. für einen Mann mit dem
Pferde gereicht, von dem-ausliefernden Theile vorgeschossen,und so-
fort bei der Auslieferung wieder erstattet werden. In Rücksichtan-
derer ausgetretener Militairpstichtigen, die nicht nach Artikel2 i» die
Classeder eigentlichenDeserteurs gehören, fällt diesesCartelgeldweg.

Artikel /z.
Ueber den Empfang der Artikel ic und 12 gedachten Kosten und

Gratifications-Erstattung hat die ausliefernde Behörde zu quittiren.
Des etwa nicht sofort auszumittelnden Betrages der zu erstattenden
Unkostenhalber, ist aber die Auslieferung des Deserteurs, wenn der-
selbenfönstkeinBedenken entgegen stehet,nicht aufzuhalten.

- - Artikel ,4.
Allen Behörden, besonders den Grenzbehördenwird es strengezur

Pflicht gemachtwerden, auf die jenseitigenDeserteurs ein wachsames
Auge zu haben, und daher einen jeden, aus dessenAussagen,Kleidung,
Waffen, oder andern Anzeigen sichergiebt, daß er ein Deserteur sey,
sogleich,ohne erst eine Requisition deshalb abzuwarten, unter Aufsicht,
zu stellen,,oder nach Umstandenzu verhaften..

Artikel 15%
Alle nach der Verfassung der beiderseitigenStaaten Reserve- oder

Landwehr- und überhaupt militairpffichtigeUnterthanen, welchesich
in die Lande des andern Souvcrains, oder zu dessenTruppen bege-
ben, sindauf vorgängige Reklamation der Auslieferung ebenfalls un¬
terworfen, und eö soll mit dkser Auslieferung im übrigen sowol in
Hinsicht der dabei beobachtendenForm, als auch wegender zu erstat-
rendenVerpstegungskosten,ebenso gehalten werden, wie es wegender
Auslieferung der Militair - Deserteurs in dieser Convention be-
stimmt ist.

Bei allen solchenAuslieferungen aber, welchevon der Obrigkeit
auf jenseitigeRequisition bewirkt werden, wird ein Cartelgeld nicht
entrichtet.

Artikel 16.
Diejenigen Individuen, welchenach den Gesetzen eines jeden der

paciscirenden Theile im militairpflichtigenAlter sipd, und bei Ueber-
schrei-
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schreikungder gegenseitigenGrenzen, ohne einehinreichendeLegitima-

rion vorzeigen zn können, den Verdacht auf sichziehen, daß siesichder
Militairpflichc gegen ihren Staat entziehen wollen, sollen sofort zu-

rückgewiesen, und dergleichen Personen weder Ausenthalt noch Zu-
flucht in dem jenseitigen Staate gestattet werden.

Artikel 17.
Den beiderseitigen Behörden und Unterthanen wird strengeunter-

sagt werden, Deserteurs oder solcheMilitairpffichtige, die ihre desfall«
sigeBefreiung nicht hinlänglich nachweisenkönnen, zuKriegeödiensten
anzunehmen, deren Aufenthalt zu verheimlichen,oder dieselben,um sie
etwanigen Reclamationen zu entziehen, in entferntere Gegenden zu
befördern, auch soll eS nicht gestattet werden, daß von irgend einer
fremden Macht dergleichen Individuen innerhalb der Staaten der
Souverains angeworben werden.

Artikel 18.

Wer sichder wissentlichenVerhehlung eines Deserteurs oder Milj«
tairpflichtigen und derBeförderung derFlucht desselbenschuldigmacht,

wird mit einer nachdrücklichenGeld- oder Gefangnißstrafebelegt.

Artikel 19.

Gleichmäßig wird ks den Unterthanen beider contrahirenden Theile
untersagt werden, von einem jenseitigen Deserteur, Pferde, Sattel
und Reitzeug, Armatur und Montirungsstücke zu kaufen, oder fönst
an sichzu bringen. Der Uebertreterdieses Verbots wird nichtallein
zur Herausgabe dergleichenan sichgebrachterGegenstands, ohne den
mindesten Ersatz, und zur Erstattung deö Werths angehalten, foiu
dern noch überdem mit wiilkührlicherGeld- oder Gefangnißstrafebe-
legt werden, wenn bewiesenwird, daß er wissentlichvon einemDe»
serteur etwas gekauft, oder an sichgebrachthat.

Artikel. 20.

Indem auf dieseArt eine regelmäßigeAuslieferung der gegenseiti-

gen Deserteurs und Militairpstichtigen eingeleitet ist, wird jede eigen-
mächtige Verfolgung eines Deserteurs auf jenseitigem Gebiete, als

eine Verletzung des letzterenstrenge untersagt und sorgfaltigvermie-

den werden. Wer sichdiesesVergehens schuldigmacht, wird, wenn
* er
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er dabei betroffen wird, sogleichverhaftet, und zur gesetzlichenBe-
strafung an seineRegierung abgeliefert werden.

Artikel 21. '

Als eineGebietSverletzungist es jedochnicht anzusehen, wenn von
einemCommando, welcheseinen oder mehrereDeserteurs bis an die
Grenze verfolgt, ein Commandirter in das jenseitigeGebiet gesandt
wird, um der nächstenOrtSobrigkeit die Desertion zu melden. Diese
Obrigkeit muß vielmehr, wenn der Deserteur sichin ihrem Bereiche
findet, denselben sofort verhaften, und wird in diefem Falle, wie
überhaupt jedesmal, wenn ein Deserteur von der Obrigkeit verhaftet
wird, fein Cartelgeld bezahlt. Der Commandirte darf sichaber kei-.
neswegeöan den Deserteur vergreifen, widrigenfalls er nach Artikel
20 zu behandelnist.

Artikel 22.

Jede gewaltsameoder heimlicheAnwerbung im jenseitigenTerrito-
rio, Verführung jenseitiger Soldaten zur Desertion, oder anderer
Unterthanen zum Austreten mit Verletzung ihrer Militairpflicht, ist
streng untersagt. Wer eines solchenBeginnens wegenin demStaa-
re, wo er sichdessenschuldiggemacht, ergriffenwird, ist der gesetzlichen
Bestrafung desselbenunterworfen. Wer sichaber dieserBestrafung
durch die Flucht entzieht, oder von seinemVaterlande aus auf obige
Art auf jenseitige Unterthanen zu wirken sticht, wird auf deöfallsige
Requisition in feinem Vaterlande zur Unterfuchung und nachdrück¬
lichenStrafe gezogenwerden.

"Artikel 23.

Indem die gegenwartige Carte!-Convention an die Stelle der zwi-
schenden beiderseitigenMinisterien unterm 7. Julii 1813 getroffenen
Vereinigung wegen Auslieferung der Deserteurs und militairpflicht
gen Unterthanen tritt, sind nur diejenigen Deserteurs der Reclama-
tion nnd Auslieferung nicht unterworfen, welchebereits vor demZeit-
puncte der letztgedachtenVereinbarung von den Truppen eines der
contrahirenden Theileentwichensind, und bei dem andern Souverain
Dienste genommen haben oder sonst in dessenLande sich aufhalten.
Desgleichen sollen solchemilitairpflichtige Unterthanen, welchezwar

Ii ^ nach



nach dem vorstehend erwähnten Zeitpuncte ausgetreten sind, jedoch
nachweisen können, daß fie vor Publication der gegenwärtigen Eon-
vention bereits drei Jahre hindurch in demjenseitigenGebiete ansäs¬
sig gewesensind, von der Reklamation ausgenommen ftyn.

Artikel 24.

Den Landeskindern beiderTheile, welchezur Zeit der Publication
wirklich in dem Milikair des andern Souverainö sichbefinden, solldie
Wahl freistehen,entweder in ihren Geburtsort zurückzukehren,oder in
den Diensten, in welchensiesichbefinden,zu bleiben. Doch müssensie
längstens binnen Einem Jahr nach Publication gegenwartiger Eon-
vention desfalls bestimmtsicherklaren, und es solldenjenigen, welche
in ihre Heimath zurückkehrenwollen, derAbschiedunweigerlichertheilt
werden. Bei freiwilligenCapitulationen treten dieseBestimmungen
erst nach Ablauf der Capitulation ein.

Artikel 25.
Gegenwartige Convention wird von den beiderseitigenRegierungen

zu gleicherZeit zur genausten Befolgung publiciret werden, und ist
gültig und geschlossenauf 6 Jahre mit stillschweigenderVerlängerung
bis zu erfolgender Aufkündigung, welchesodann jederzeit jedem der
contrahirenden Theile ein Jahr voraus frei stehet.

Sollten jedoch auf dem Bundestage allgemeineBeschlüssegefaßt
werden, weichemit einzelnenBestimmungen der vorstehendenConven«
tion unvereinbar sind, so wird das bundeömäßigeVerfahren an die
Stelle der Letzter«treten.

V. v. 25. Jun. 1818.

33.
* Vorstehende Verordnung wird allen Obrigkeitenin Erinne-

rung gebracht und den Unterthanen ein für allemal die Aufnahme
Preuß. Deserteurs verboten.

» Reg. Publ. v. 2. Nov. >8>3.

34. * Die mit Preußen geschlosseneCartel-Convention (s. Nr. 32.)
ist auch auf Neu-Vorpommern erstreckt, tritt an die Stelle der mit
der ehemaligen Schwedisch-Pommerschen Regierung geschlossenen

Eon-
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Convention (f. Nr. 26.') und ist die Stadt Demmin zum Abliefe-
rungsort für die nach Neu-Vorpommern gehörenden Individuen
bestimmt.

Reg. Publ. v. 5. Dec. iglg.

35.
* Die Stadt Demmin soll der AblieferungS-Ort der Preu-

ßifchen Deserteurs für ganz Pommern ftyn, dagegen die Stadt
Prenzlow für die übrigen Preußischen Provinzen der Ablieferungs-
ort bleibt.

Reg. Publ. v. 24. Junius ,3-9.

S. Gerichtsstand VII. Gütergemeinschaft Nr. r. Waffen.

Minderjährige.
1. * 55et allen und jeden Handlungen der Minderjährigen, welche

dieselben verpflichten sollen, soll der hinzugefügte Eid solchenHandlun-
gen die Wirkungen einer stärkeren Verbindlichkeit, als die Rechte ih-
nen ohnehin beilegen, nicht verschaffen, und folglich in den Gerichten
darauf, ob der Minderjährige seine übernommenen Verpflichtungen
mit einem Elde vernehmlich bekräftiget habe, oder nicht? überall nicht
geachtet werden.

V. v. ,0. April igo».

2. * Allen Cnratoren deö Vermögens der Unmündigen, Minder-
jahrigen, Abwesenden und solcher Personen, welche w?ge» einer Unfä¬
higkeit zur Vennögensverwalcung bevor« undet sind — jeboch mit
gänzlicher Ausschließung^t»er curalorum bonoium bei ConcurS-
mäffen — wird die Befugniß ertheilt, ja sie werden aufgefordert, von
dem ihrer (Kira unterworfenen Vermögen, nach vorgängiger Anfrage
bei der Obervormundschaft, verhaltnißmaßige freiwillige Beiträge zu
den gegenwärtigen großen Bedürfnissen des Vaterlandes zu leisten.
Die obervormunvschaftlichett Behörden aber sollen ihre Einwilligung
nur aus besondern, ihnen norhwendig scheinenden Gründen verwei-
gern, sonst möglichst schnell ertheilen und in keinem Fall erschweren.

V. v. ,4. April >g'z.

I i 2 Mühlen-
/
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Mühlenreglement.*)
3«fVermeidungvonStreitzwischendemMillerunddenMahl-
gasten ist nachstehendes Reglement erlassen:

1) der Müller soll keine andere Metze gebrauchen, als diejenige, so

nach der Cammer-Verordnung ihm gegeben und mit S. bezeichnet

worden, welche mit dem an einer Kette anhängenden Streich-Eisen

gestrichen werden soll.

2) Soll allen Mahlgasten frei seyn, so viel Ueber-Maaße zu haben,

als die MeHen betreffen, dahingegen sollen sie ihr Korn in den Säcken

richtig und aus guten Glauben ungemessen angeben, und selbiges sol¬

chergestalt vom Müller genommen, auch das Uebrige wenige Yassire

werden. Merkt aber der Müller, daß ein Merkliches mehr darinnen,

so sollen sie schuldig seyn, ihr Korn in den von der Cammer angeordne«

ten, nach Scheffelmaaß abgethcilten Tubben oder Kumm zu gießen

und messen zu lassen und wenn dann über die erlaubte Metzen, so der
Müller davon genommen, sich etwas mehr befindet, haben sie sich des-

falls mit dem Müller in Güte zu vergleichen.

3) Von einem Scheffel Weizen zu mahlen nnd zu sichten bekommt
der Müller eine gestrichene Meße und einen Sechsling Mahlgeld.

4) Von einem Scheffel Rocken aus gleiche Art zu mahlen und zu
sichten, wenn der Weizentuch gebraucht wird, eine gestrichene Metze
und 1 Sechsling Mahlgeld. Falls aber der Weizen oder Rocken von

dem Müller selbst, ohne der Gaste Beiseyn gemahlen wird, gebührt
ihm für jeden Scheffel 1 Schilling Mahlgeld.

5) Für 3 Scheffel Brantwein- oder geschrotenes Korn gehören dem
Müller 1 gestrichene Metzen, und 1 Sechsling Mahlgeld für jeden
Scheffel.

6)
*) Anmerk. An einem Reglement firv alle Mühlen im ganzen

Lande oder auch nur für die Oomainen fehlt es bis jetzt; des-
halb ist von den particulairen das älteste, welches ich auffinden
konnte^, aufgenommen, dessen wesentliche Grundsätze in spate-
ren, für einzelne Domanlal-Mühlen erlassenen Vofschriften bei-
behalten find. Man sehe z. B. das Camm. Reglement vom

7. Iul. 1784 für die Neustreliger Mühlen.
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6) Für 2 Scheffel Malz gebühret demMüller 1 geraufelte Metze und
1-Sechsling. — Ferner soll

7) der Müller sich tüchtige Tücher zu Weizenmehl und sonsten
verschaffen, den Weizen und Rocken so gut als in Neubrandenburg
mahlen, keinen Weizen eher aufgießen, als bis die Mühle ganz rein
ist und das etwa vorhandene Malz hernach mahlen.

8) Hat ein Mahlgast Klage über das Mehl, oder es wäre solches
zu wenig, so soll er dies dem Müller, ehe er das Mehl ans der Mühle
nimmt, sagen und sich mit ihm vergleichen. Können sie sichin Güte
nicht vereinigen, so soll der Müller die.Sacke versiegeln, und der
Mahlgast ist befugt, die Sacke nach dem Amte zu bringen und messen
zu lassen. Hak der Mahlgast, ohne den» Müller es zu' sagen, dies
Mehl schon aus der Mühle gebracht;. so kann er gar nicht klagen.

9) Soll ein jeder Mahlgast, wenn er anders wohin gemahlen hat,
dem Müller die entwendeten MeHen nachgeben und sich mit ihm in
der Güte setzen. Falls aber dies nicht geschehen kann, ist der Müller
zu klagen befugt und der schuldige Theil soll, nebst harter Bestrafung,
die dabei vorkommenden Unkosten allein tragen.

10) Ziegen oder ander Vieh, auch Hühner, welche am Korn oder
Mehl Schaden thun können, sollen in der Mühle auf keine Art ge-
duldet werden.

Camm. Reglement für die Mühle in Stargard vom
14. Marz 1749-

Müller, t
S. Fuhrleute. Handwerker Nr. 9.

Munition.
S. Waffen.

Münze.
1. * ^Die Preußische Scheidemünze soll in den hiesigen Landen

für jetzt bis auf die Hälfte des Nennwerthö herabgesetzt feyn, mithin
1 Groschen künftig nur den bisherigen Werrh eines Schillings und 1
Schilling den bisherigen Werth eines Dreiers haben. Hiernach

sollen
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sollen sich die Steuerstuben richten, die Polizeitaxen sollen darnach
bestimmt und dem Wuch:r soll gesteuert werden.

V. v. igten März 1803.

1.
* Sammtliche, der Cammer untergeordnete Cassenberechner

sollen da6 hiesige kleine Geld bei ihren Cassen bis auf weitere Verfü-
gung für voll annehmen.

Camm. V. v. 17. Septbr. ,gog.

Nachlaß(derArmenundWahnsinnigen.)
S. Armenwesen Nr. 10. n.

Nachrichter.
S. Schinder..

Nachsteuer.
S. Abfahrtsgeld.

Nachtwächter,t
S. Polizei Nr. 6.' §. 11.

Nagel,f
* Aie Verordnungen vom »oten August 1767 *) und vom nfett

März 1793 *) wegen Debikirung der Nägel ausländischer Fabriken
in hiesigen Städten sind erneuet. Auswärtige reisende Leute, Krä-
mer und dergleichen sollen also außer Jahrmarktszeiten keine Nägel
in den Städten verkaufen, widrigenfalls die Waare zu consiöci-
ren ist.

Reg. V. v. »4- Februar 1Q06.

S. Bauwesen Nr. 16.

Ncgocc-Gebühren.
S. Wucher.

— - New
*) S. v. Kamptz Repert. S. 220.
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NeubrandenburgerHerbstmarkt.
S. Jahrmarkt.

Niedergerichle.
S. Canzlei ?. z. 5.

Notariell.*) s
©te Notarien, welche, wenn ihre Dokumente, Instrumente und
Protokolle zugelassen werden sollen, nach der Canzlei-Ordnung und
den Verordnungen vom ic>ten April 1771 **) und vom 2ssten April
1785 **) von der Justiz- Canzlei immatriculirt seyn müssen, haben
sich hinfüro bei ihrer Namens-Unterschrift der abgekürzten Benen-
Nennung: Notarius publicus iuratus et immatriculatus (öffentlich
beeidigter und immatriculirter Notar) zu bedienen und in ihren In-
strumenten bloß Jahreszahl, Monat, Tag und Stunde der christlichen
Zeitrechnung nebst den gewöhnlichen Ortsbezeichnungen, ohne Bei-
fügung der Römer-Zinszahl, des unterm 2isten November 1804
bekannt gemachten Römisch-Kaiserlichen Titels oder der vormaligen
Römisch-Kaiserlichen Regierungsjahre, auszudrücken.

V. v. >5. October 1806,

S. Procuratoren - Ordnung, Anlage I. §. 6. — Advocaten Nr. 5.

Roth-
') Anmerkung. Nachstehendes Rescript, welches ich im Archiv des

ehmaUgen Hof- und Landgerichts zu Güstrow in einem Acten-
bunde unter der Rubrik: StreRtzenfia gefunden, glaube ich hier
mittheilen zu müssen:

„Friedrich Franz v. G. G. :c. U. g. G. z. Bester :c. Auf eure
Anfrage vom -osten v. M. verhalten Wir euch gnadigst hiedurch
nicht, daß ihr die von der Herzogl. Justiz ^-Canzlei zu Neustrelitz
ertheilken Notariatsdiplome auch für Unsere Lande als gültig anzn-
erkennen habt. Wonach ihr euch :c. und Wir bleiben :c. Gegeben
auf Unserer Vestnng Schwerin den ^sten November «8'4.

F. F. H. z. M.

Brandenstein.
An das Hof-- undLandgerichtzu Güstrow.

**) S. v. Kamptz Repert. S. 221.
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Roth; Taufe.

S. Taufe.

va in appellatorio.

S. Advocaten Nr. i — «). Appellation Nr. 15.

Nullitas manifeita.

S. OAGericht Nr. l — 4).

Nullitats-Ouerel.

S. Rechtsmittel Nr. z.

Nutzholz.
S. Forstwesen Nr. 21. 26.

Oberappellations-.Gericht.

1. OAGericht wird die höchste Instanz in Civil-Sachen

für die Großherzoglichen Mecklenburg-Schwerinschen und Strelitzi-

schen Lande, mit Einschluß der Fürstenthümer Schwerin und Ratze-

bürg. Gleichergestalt wird dasselbe zum Ober - Gericht für Criminal-

Falle bestimmt.
OAGOrdnung v. isten Julius 1313 §. 35.

2. Es hat keine Jurisdiction der ersten Instanz, so wenig in Sa¬

chen der streitigen, als der willkürlichen Gerichtsbarkeit, sondern er-

kennt lediglich über Beschwerden in Sachen, die bereits bei andern

Gerichten angebracht sind. Als erste Instanz kann das OAGericht

auch nicht für irgend einige, ratione fori noch fo privilegirte Per¬

sonen, und eben so wenig in caufis perfonarum miferabilium com-

petent werden.
Daselbst §. 56.

3. In Ansehung des processnalischen Ganges der Sachen beim

OAGerichte selbst gelten die, beiden Lances-Antheilen gemeinschaft-
lichen



lichen Procesigesetze, so weit nicht aus den nachfolgenden auSdrück-
fidlen Vorschriften eine Ausnahme hervorgeht.

Daselbst §. 56.

4. Die Landesherrn beider Großherzogchümer Mecklenburg er-
klären, niemals ein Erkenntniß oder eine sonstige richterlicheVersü-
gnng des OAGerichtS in Partheisachen aufheben und abändern, noch
der Vollstreckung des einen oder des andern hinderlich feyn, vielmehr
die Frage: wie in den, bei dem OAGericht angebrachten Sachen zu
erkennen oder zu verfahren fey? der gewissenhaften Beurtheilung des
Gerichts selbst überlassen zu wollen. Auch wird in dergleichen Par¬
theisachen die Einforderung der Berichte auf keine Weise mit Besch«
len zum Einhalten mit weiterem Verfahren verbunden seyn, und
wäre siees, fo wird das OAGericht hiedurch ein für allemal ermachti«
get, auf abgestatteten Bericht dennoch weiter zu verfahren. Auch
versehen beide Landesherren Sich zum OAGerichte im voraus, daß
Her Fall einer manifefta nullitas bei demselben nicht zu spüren seyn
werde, und noch weniger auch dann annoch vorhanden seyn könne,
wenn auf Erfordern des Berichts die Aeußerung des OAGerichtS in
der im§. 86 (s. Querel Nr. 8.) gedachten Maaße abgegeben ist. In
welcher Voraussetzung denn auch der im §. Z97 des LandeSgrundge-
schlichen Erbvergleichs genommene Bezug auf den Fall einer mani-
feita nullitas in Hinsicht auf das OAGericht ohneAnwendung bleibt.

Sollten aber dennoch wider alles Erwarten sichZweifel gegen das
Zutreffen der oberwähnten Voraussetzung in einem Falle ergeben, so
wird die Sache entweder zur Erwägung der ordentlichen oder außer-
ordentlichen Visitation verstellet, oder es bleibt auch den Landesherren
überlassen, die Frage: ob manifefta nullitas vorhanden sey? durch
eine außerordentliche, nach Maaßgabe des §. 89 (f. Syndikatsklagen)
zu bestellende Behörde erledigen zu lassen.

Daselbst §. 37.

S.' Forstwesen 60. Crimmalwesett Nr. 6. 7. Gerichtsstand
Nr. 9' 17. 18.

Obervormundschaft.
S. Minderjährige. Vormundschaft.

K k Obmann.
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Obmann.
S. Gerichtsstand Nr. 8'

Oclober(derachtzehnte.)
S. Festtage z. Hochzeiten Nr. 4. f

Dfficiete.

S. Militair Nr. 6. Gerichtsstand Nr. iz. 16.

Onera publica.

S. Brandverslchenmg 2. Hagelaflecuranz. Hypochekenordnung

§. 3°'

Pacht-Contracte.
S. Concurs Nr. 2 u. z.

Pachtungen.
(in den Domainen.)

1. ^ämmtliche Pächter von Domanialgütern sollen Sei Vermei¬

dung willkührlicher Strafe, nach Befinden auch Cassation ihrer eige«

nen Contracte, keinen Cammer-Acker eigenmächtig sublociren, son«

dern sie müssenzuvor allemal mit Denominirnng desjenigen, mit dem

sie contrahiren wollen, desgleichenauch der vorzüglichsten Bedingun-

gen, der Cammer oder Serenillimo solchesanzeigen, und die Resolu-

tion abwarten; ehe dieseerfolget, dürfen sie so wenig etwas positiv ab-

schließen, als wenig jemanden in den Besch des zu sublocirenden

Ackerwerkssetzen.
V. an alle Pächter v. 24. Mär; 1752.

2. Die Cammer sollhinfüro bei Abschließung der Pacht-Contracte

über die Domanial - Güter unabänderlich folgende Grundsätze be-
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Cs sollen über die in Koppeln liegendenGüter nur auf so vieleIah-
re, als Koppeln vorhanden, über die dreischlägigennur auf 6 Jahre,
und über die vierschlagigen nicht länger als auf z Jahre, Pachr-Con-
tracte ertheilt werden können. Die Cammer soll unabänderlich hierauf
halten, auch unter keinem Vorwande hievon abzugehen befugt seyn.
Die Pachtung?« der Meiereien und Bauerdörfer sollenhinsüro nicht
mehr mit der Beamtenstelle verbunden seyn, sondern letzterebleibt zu
Sereniffimi weiterer Verfügung verstellt. Ohne Rücksicht auf Per-
son und sonstige Nebenumstände soll von allen Pachtern ein dem wah-
ren Werth der Güter angemesses Pacht-Quantum ausbedungen wer«
den. Die bisher üblich gewesene Vergütung von 2 pro Cent für das
Viehsterben, so wie überhaupt die Vergütung für Unglücksfalle attev
Art soll hinsüro nicht mehr statt finden. Die Pachter sottenalle geist-
liche Naturalabgaben ohne Vergütung jährlich abtragen. DaS bis«
her gezahlte 1 P. C. für das Leibgespann ist nicht weiter zu fordern»
Bauerdörfer, die auf Geldpacht stehen, sollen nicht mehr an Beamte
und Pächter mit verpachtet werden, sondern ihre Contracte unmittel-
bar von der Cammer erhalten, weshalb auch pro futmo alle Vergü¬
tung für die übernommene Confervation dieser Classevon Bauern ces»^
sirt; die von solch?»Bauern reservirten Nebendienste kann die Cam-
mer an die Meierei-Päch ter besonders verpachten. AlleHolz-, Stein-,
Sand- und andere Fuhren, welche bisher bei Bauten auf Domanial-
Höfenund sonsten in Extradienst geleistet worden, sollenkünstig ganz,
lich aufhören, indem die Pachter alle, zu den Bauten, die aus ihr Ver«
langen von der Cammer ihnen zugestanden werden, erforderlicheFuh-
ren mit ihren eigenen Gespannen ohne weitere Vergütung leisten müf-
sen. Zu allen solchenGebäuden müssendie Pachter die Dachung her-
geben, und die Dächer der schonvorhandenen Gebäude, ohne Vergü-
tung des Schütt- und Deckcrlohns, dergestalt unterhalten, daß keine
Deckelschächtezu sehen sind. Alle kleinen Reparaturen an und bei den
Gebäuden sollen nach Bestimmung der Cammer von den Pächtern auf
ihre alleinige Kosten übernommen werden. Es ist zu referviren, daß
die den Pächtern mit verpachteten Hofedienstbauern auch durante
contractu, gegen eine gleich bei der Verhandlung zu bestimmende Ver-
gütung und Verschaffung des nöthigen neuen Stallraums, vomDienst
abgenommen werden können. Es soll auf die Verbesserung der For--

K k 2 sten
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flftt nach dem allgemeinen nnd jedesmaligen besondern Gutachten des
Forst-Collegii bei den Verpachtungen Rücksicht genommen werden,

nnd das den Pächtern zu bewilligende Brennholz ist einzuschränken.

V. an die Cammer v. 10. Jul. 1794.

3. Die Domanialpachter sollen alljährlich vor Johannis bei den
resp. Aemtern schriftlich und zwar mit dem ausdrücklichen Beisaße,
daß solches an Eides Statt geschehen, anzeigen, wie viel Winter- und
Sommerkorn sie für das laufende Jahr gesäet und wie viel Land sie
abgedüngt haben, und haben dieBeamten solcheSaaten- :c. Verzeich-
nisse spätestens zu. Johannis mit ihren pfiichtmaßigen Bemerkungen
über die Richtigkeit und Zuverlässigkeit der pächterifchen Angaben zur
Cammer einzusenden.

Camm. V. an die Aemter v. 24, Jul. 1796.

4. Sammtliche Domanial-Pächter sollenvon dem in Pacht haben»
den herrschaftlichenAckernicht anders als auf einen schriftlichenPacht-
Contract etwas an erbsißendeEigenthümer verafterpachten und sowol
von diesen künftig abzuschließendenPacht-Contracten in jedem einwe«
tenden Fall, als auch,von den bisher etwa schon abgeschlossenen, eine
Abschrift zur Cammer einsenden. Sollte Hiewider gehandelt werden,
so sollen die Beamten der Cammer sogleichAnzeige davon machen.

Camm. V. an die Aemter v. zo. Märj -799.

5. Die Beamten sollen in ihren Vortragen bei der Cammer zur
Vermeidung aller etwaniger Irrungen und Weiterungen, die von den
Domanial-Pächtern vorausbezahlten Pachtgelder nicht mit dem Ntd-
men Vorschuß benennen.

Camm. V> an die Aemter v. 7. Oct. igo6.

S. ConcurS Nr. 2, u. 3. Execution Nr. 3.

Passe,f
1. * Alle AusfertigungvonPässenundKundschaftenzumZweck

der Wanderung oder sonst zum Reisen auf längere Zeit außerhalb
Landes für junge Leute über dem achtzehnten und unter dem vier und
zwanzigsten Jahre wird bis auf Weiteres suSpendirt.

V. v. ig. Februar 18«. '
a, *
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2. * Diejenigen, welche aus der Regierung Passe haben wollen,
* haben sichnicht nur gehörig zu legitimiren, sondern eö müssenauch in

den Pässen zur Beschreibung des Reisenden, Alter, Größe, Haar,
Stirn, Augenbraunen, Augen, Nase, Mund, Kinn, Gesicht, Ge¬
sichtsfarbe und besondere Zeichen angegeben und bemerkt wer-
den.

Reg. Publ. v. hostenOctober 1315.
3.

* Denen zum Militair und Landsturm pflichtiaen Individuen,
insbesondere den einländischen Gewerkögefellen, welchen zeither Aus-
gangöpässe und Wanderatteste versagt worden, soll nunmehr und bis
auf Weiteres der unbeschränkte Ausgang gegen eidlichen Revers an
dieLocalobrigkeiten, sichauf ergehendeLadung sofort wieder zu stellen,
gestattet feyn.

Reg. Publ. v. 4. April lßi/t.

4. * Da das Preußische Polizeiministerium zu Berlin anhero an-
gezeigt hat, daß für das Visiren der Pässe aus dem hiesigen Lande
in den Preuß. Staaten keine Gebühr genommen werde, so wird
sämmtlichen obrigkeitlichen Behörden aufgegeben, auch ihrerseits
für Visiren der Pässe aus den Preuß. Staaten keineGebühr zu for-
dern oder zu nehmen.

Reg. Publ. v. 15. October1814.
5.

* Von der Preuß. Regierung zu Stralsund ist angezeigt wor-
den, „daß die von den Gutsherrschaften in Mecklenburg, ihren mit
„Korn oder andern LandeSproducten nach Nenvorpommern gesandten
„Schreibern, Inspektoren oder Statthaltern ertheilten Pässe als ge-
„nügend angesehen werden sollen, wenn sie nur die Anzahl der Wa-
„gen und der bei denselbenbefindlichenPersonen enthalten, ohne daß
„letztere namentlich aufgeführt, geschweigedenn signalisirt werden."

Auf gleiche Weise ist es hinsichtlich dieser abgekürzten einfachen
Eingangspässe nun auch zu halten, wenn dergleichen mit Bescheini-
gnng ihrer Herrschaft versehene Traneporte aus N-euvorpommern
nach den hiesigen Landen geschicktwerden, daher denn auch nur ein
einzelner denselbenertheilter Paß genüget.

Es versteht sichjedochhiebei von selbst, daß die Gutsherrschaften in
beiderseitigen Landen für allen dabei etwa vorgehenden Mißbrauch
sirenge verantwortlich bleiben.

Uebri-
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UebrigenS muß der Paß-Inhaber den unterwegs etwa erfolgten

Abgang von Leuten oder Wagen von der ersten Polizei-Behörde auf

dem Paß bemerken lassen, und darf in keinem Fall eine größere als die

auf dem Paß enthaltene Anzahl von Leuten bei sichhaben.

Reg. Publ. v. 17. Nov. i8»8-

Passionspredigt.
Ä3egen Verlegung der Passionspredigten von dem Mittwochen in
der Fastenzeit auf die Sonntage in derselbenZeit, soll eö dem gewissen-

haften Ermessen der Prediger anHeim gegeben seyn, entweder die bis-
herige Einrichtung fortbestehen zu lassen, oder die erwähnte Veran«
derung, wenn sie von deren Werth für die Gemeinde überzeugt sind,
einzuführen. Im letztern Fall haben sie jedochdieseihre Maaßregel

zur Zeit nur als landesherrlich erlaubt, keineswegs aber als v or g e-
schrieben ihren Gemeinden vorzustellen, so wie aufetwanige Be«
schwerden die nöthige Versügung vorbehalten bleibt.

Reg. V. v. 26.Jan. igig.

PeinlicheSachen.
S. Criminalwefen. Appellation Nr. 5 — >).

Pensionen.
S. Besoldungen.

Perhorrescenz.
Aie PerhorreScirung und deöfallsiges Erbieten zum Eide findet eben

so wenig gegen das ganze Collegium des OAGerichtS, als gegenmeh-
rere Mitglieder desselbenstatt. Auch kann dieses ganze Gericht nicht
recnsirt werden. Nur ein Mitglied des OAGerichtS kann eine Par«

thei, mittelst exhibiti, welches dem Präsidenten verschlosseneinzuhan«
digen ist, in ihren Angelegenheiten ganz verbitten, wenn sie den Per«
Horreöcenz-Eid persönlichableistet.

OAGOrdnung v. 1. Julius »8'8- §. 12.

Pertinenz.
S. Hypothekenordnung §. 2.

Perti-
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Pertinenz-Güter.
S. Vormundschaft.

Permutation (der Pfarrlandereien.)
S. Erbpacht.

(Pfandbriefe (des ritterschaftlichenCreditvereins.)
i. ^ie Pfandbriefe sindSchuld-Documente, welche von der Di-

rection der verbundeneu Mitglieder der Mecklenburgische»Ritterschaft
ausgefertigt, zur Sicherheit in die über jedes aufgenommene Gut nie«
derzulegenden — nach Vorschrift der Hypotheken-Ordnung eingerich-
teten —Hypotheken - Bücher, als erste und bevorzugte Schuld ein-
getragen, und von dem gefammten Vereine, sowol in Ansehung der
uneingeschränkten Disposition über das Capital, als der pünktlichen
und richtigen Abführung der Zinsen, ihren Inhabern dergestalt ga-
rantirt sind, daß, aller sich auch durch außerordentliche Unglücksfälle
oder sonst bei den einzelnen Gütern ereignenden Ausfälle ungeachtet,
selbstbei ausbrechendem Concurse. den Gläubigern ihre Forderungen
dennoch gesichert sind, und ihnen, ohne alle processualifcheWeiterun-
gen und Kosten, an Capital sowol als an Zinsen, baare Zahlung ge-
leistet werden muß, woraus sich also ergiebt, daß dem Pfandbrief-
Inhaber die zum Credit-Verein verbundenen Gutsbesitzer aller drei
Kreise mit ihren Gütern haften.

Statute des Credit-Vereins §. i.
a. Die Pfandbriefe werden nur auf die Hälfte deS, von der Di-

rection des Vereins durch die aufgenommenen und revidirteu Taxen
^u bestimmenden Werths der Güter ausgefertiget.

Daselbst §.5.

3. Die Pfandbriefe, so wie die dazu gehörigen ZinS-Coupons,
sind alle von einerlei Beschaffenheit und völlig gleichen Vorrechten,
werden auch nicht auf den Namen dieses oder jenes besondern Gläubi-
gerS oder Schuldners, noch auf gewisse Güter ausgestellt. Es be°
darf daher keiner Cessions-Urkunde oder anderer Förmlichkeiten, um
sie auf einen andern zu übertragen.

Daselbst §. 6.

4.
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4. Derjenige, dem ein ZinS-Conpon oder Pfandbrief entwendet

oder durch einen Zufall abhanden gekommenist, »nuß solchesnicht al-

lein sofort durch die öffentlichen Nachrichten bekannt machen, sondern

auch der Kreiö-Direction, bei welcher die Zinsen zahlbar sind, anzei-

gen, welche solches in den Registern bemerkt und der General-Di-

rection davon Nachricht giebt. Beide haben bei der nächsten Zins-

zahlung darauf zu achten, wer den verlornenZins-Coupon oderPfand¬

brief präsentiren dürfte.
Daselbst §. 64.

5. DerCredit-Verein kann einzelne Pfandbriefe gar nicht aufkündi-
gen, doch bleibet ihm nach zuvoriger Genehmigung beider Landesherrn,

die gänzlicheoder bedingte Auflösung der Verbindung vorbehalten.

Daselbst §. gl.

6. Gegen die Verfalscher der Pfandbriefe und Zins-CouponS wird
eine eigene strenge Straf-Verordnung auf verfassungsmäßigem Wege
erlassen werden.

Daselbst $. 6g.

7. Sollte ein Pfandbrief oder Zins-Coupon durch einen Zufall

bloß unbrauchbar werden, bei dessen Vorzeigung aber derselbe noch
kennbar seyn, so kann der Inhaber solchender Kreis-Direction ein-
handigen, und diese bewirkt durch die Haupt-Direction die Auslie¬
ferung eines andern, welcher dem letzten Inhaber zugestellt wird.
Jedoch muß zur Vermeidung betrüglicher Speculationen, auf dem
producirt werdenden Papiere wenigstens die Nummer und Summe
noch ganz zu lesen seyn.

Daselbst §. 71.

8. Derjenige, welcher seinen Pfandbrief in baareS Geld umzu- .
setzendie Absicht hat, und es nicht vorzieht, solchenan einen Dritten

zu verkaufen, muß denselben bei der Haupt-Direction in den be-
stimmten Zahlungsterminen aufkündigen, welches mit Präsentation
des ad pxotocollum zu nehmenden Original-Pfandbriefes gefchie«
het, worauf dem Inhaber statt dessen ein Recognitionö-Schein er-
theilt wird, welcher im nächsten Zahlungstermine bei der wirklichen
Auszahlung auszuliefern ist. Die Zahlung geschieht entweder durch

Sub«
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Substituirung eines andern Gläubigers, der den Pfandbrief kaufen
will, oder aus dem sinkenden, eventualiter dem Reserve»Fond des
Credit-Vereins.

Daselbst §. 8?.
S. Indult Nr. 12 u. i z.

Pfandbücher (StadtY.
' S. Indult. Nr. 2 — t).

Pfandgeld.
S. ForstwesenNr. 57.

Pfarr-Acker.
Es sind Zweifel darüber entstanden, ob der auf dem Pfarracker ent¬
standene Hotzaufschlag Eigenthüm der Pfarre oder des Predigers fey?
Jeder Prediger soll seinen Ackerhauöwirthlich nutzen,nicht aber liegen
lassen, sondern auf Scheiden und Grenzen halten. Sollten sich auf
dem Kirchen- oder Pfarracker Plätze finden, welche nur znm Holz-
auffchlag zu nutzen find, so Haben davon die Prediger dem Consistorio
Anzeige zu machen. Schon vorhandene Pfarr- und Kirchenhölzun«
gen find nicht gemeint, sondern sollenwie bisher genutzt werden. Eon-
travenienten sind zur fiscalifchen Beahndung anzuzeigen.

V. v. .2.7,€D?4rj1013.

0. Erbpacht.

Pfarrstellen.
* Die einträglichsten Pfarren, wenn deren Besetzung UMnittel-

bar von Serenilliino abhangt, sollen jm Falle der Erledigung hinfort
nur Predigern und Lehrern an öffentlichenSchulen, welche sichdurch
treue Erfüllung ihres erhabenen Berufs ausgezeichnet haben, conferirt
werden. — Bei der Wiederbesetzung erledigter Pfarrstellen überhaupt
sollverdienten Predigern minder gut dotirter Pfarren und verdienten
Lehrern öffentlicher Schulen stets der Vorzug vor solchenCandidaten

L l der



der Gottesgelahrtheit gegeben werden, die sich bisher einem größern

und allgemeiner« Beruf nicht gewidmet haben.

83- v. 9. Jul. ig 10.

Pfuscher (inder Median).
S. Medicinalwesen Nr. :8. 20.

Pbystcate.

S. Medicinalwesen I. 0. — II.

Pia corp'ora. f

S. Bxandversicherung 2. Hagelassecuranz. Forstwesen!» Hypl/-
thekenordnung §. 30..

Pocke».
S» Medicinalwesen Nr. 17 u. 2z. Kirchenbücher Nr. z — <s)a. f.

Pocken (Schaf-).
S. Schafe Nr. A. 5.

Polizei; Sachen, f
1. ^)ie Verordnung vom sten Marz 1764-) wegen der Vaga-

ionden und des losen Gesindels ist erneuet.

N v. 12. Oct. 1770.

2. Es sollvon den 400 Exemplaren^ welche von den Struvenschen

Noch- und Hülfstafeln gratis in denDomainen vertheilt sind, in jedem

Kruge, am Eingange jeder Kirche und auf den Dielen der Schulzen

eines zu finden feyn, und die Beamten sollendie abgängigen aus der

Bruchcasie wieder erftßen.

V. v. 16. Marz 1796.

3.
* Vagabonden und andere verdächtige Personen, die von den

eommandirten Husaren an die Gerichte abgeliefert werden, sind nicht

ohne gehörige caufae cognitio sofort wieder'zu, entlassen, und denen

.
in^

S- v. KamptzRepert. S. 2^



P 267

ins Land commandirten Husaren ist von den Gerichten der nöthige
Vorschub zu leisten.

V. an sämmtlicheGerichte v. 26. Oct. ,vvz.

4. * Sämmtliche Gerichte und Polizei-Behörden sollen auf disso-
lute Menschen, vorzüglich auf loses Gesindel ein wachsames Auge
richten, Diebe und Diebeshehler auöfündig zu machensuchen,und auf
die Untersuchung solcherVerbrecher allen möglichenFleiß verwenden,
auch die Gefängnisse in sichernZustand setzenuud erhatten. Alle Lan-
deSeinwohner sollen Diebe und Diebeshehler denObrigkeiten anzeigen,
wenn ihnen dergleichen bekannt feyn sollen.

V. a» die Gerichte und Polizeibehördenv. zo. Nov.
1803.

5.
* Die DistrictS-Husaren sind zu vermehrter Wachsamkeit und

Thätigkeit angewiesen, und alle Behörden sollenauf Personen, die im
Lande sichaufhalten oder herumziehen, ohne gute Pässe oder einen legi-
timen Zweckihres Aufenthalts zu haben, ihr Augenmerk richten, Va-
gabonden sofort.über die Grenze bringen lassender öffentlichenSicher«
heit gefährliche Menschen aber anhalten, erforderlichen Falls festfetzen
und in Untersuchung nehmen.

Reg. Publ. v. Zun. igoy.

6. * Jede Obrigkeit und Polizei-Behörde soll auf die Einwoh»
ner ihres OrtS ein wachsames Auge haben, vorzüglich aber auf die-
jenigen, deren Lebenswandel, Betrieb, Ruf u. s. w. zweideutig und
verdächtig ist.

V. v. 3. Februar 1809 §. 1.

Keine Obrigkeit darf in ihrem Bezirk Personen aufnehmen, welche
von andern Orten im Lande rechtlichentfernt worden sind.

Daselbst §.2.
Bei Ertheilung von Zeugnissen soll jede Obrigkeit die größte Ge-

wissenhaftigkeit. Strenge und Vollständigkeit beobachten.
Dafelbst §. 3.

Keine Obrigkeit soll Auswärtige aufnehmen, ohne sichvon ihrem
redlichen Wandel, ihrer Unverdächtigkeit und dem Vermögen, sich

L l 2 genü'
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genügend ernähren zu können, überzeugt zu haben. Dieses gilt auch
von denjenigen Eingebornen, die durch langen Aufenthalt im Au6-
lande dem Vaterlande entfremdet sind. Es trifft aber nicht diejsni-
gen jungen Leute, die ihrer Belehrung oder Ausbildung wegen tau«
gere Zeit abwesend waren.

Daselbst §. 4.

Alle Obrigkeiten, doch vorzüglich an den Landesgrenzen, sollenauf
die Pässe der Reisenden strenge Obacht haben. Verdachtige sind so--
gleich zurückzuweisen, wenn sie gar keine oder unvollkommenePässe
produciren. Sollten sieansichtlich falschePässe und Papiere vorwei«
sen, so sind sie angemessenam Leibe ju beflrafen, und dann über die
Grenze zu bringen.

Daselbst/. 5.
Bei Paßertheilungen und Visirungen sollen alle Obrigkeiten Mit

qrößter Treue und Gewissenhaftigkeit zu Werke gehen.
Daselbst §. 6.

Alle Gastwirthe in den Städten und auf dem Lande sollen unab-
lässig ihrer Obrigkeit die bei ihnen einkehrenden Fremden melden;
wollen diese bei ihnen übernachten, so müssen die Gastwirthe hiezu
sich die Erlaubniß der Obrigkeit erwirken, widrigenfalls für jeden
Contraventionsfall 3 Rtl. Strafe erlegen, oder sie werden auch am
Leibe angemessen gezüchtiget. Alle Einwohner müssen gleichfalls die
bei ihnen eintreffenden Fremden der Obrigkeit melden, oder gewarti«
gen, daß sie mit willkührlicher Geld- oder Leibesstrafe belegt werden.
Jede nicht unverdächtige Entfernung eines Gastes soll der Wirth
der Obrigkeit melden, oder er macht sich verantwortlich und strafbar»

Daselbst §. 7.

Anstatt der sonstigen 7 ist nnmnehro das Herzogthum in 9 Beritts-
Districte getheilt, damit in den verkleinerten Districten die Husaren
um so wirksamer ihre Schuldigkeit thun können. Sie sollen auch
nächtliche Ritte vornehmen, imgleichen die Schleichwege und Fuß-
steige, besonders die aus den benachbarten Landen in die hiesigen füh-
reu, beobachte». *)

Daselbst §. g.
Die

*) Die Ortschaften jedes einjelnen Distrikts f. Intelllgenjblätter von
130g. St. 10, Beilage.
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Die Jäger, Holzwärter, Hirten und alle, deren Geschäftein die
Holzungen und Felder führen, sollenes denObrigkeitensogleichanzei«
gen, wenn sieverdächtigePersonen wahrgenommenoderangetroffen.

Daselbst §. 9.
Alle Obrigkeiten und Polizei-Behörden sollenvon Zeit zuZeit in

ihren Sprengel» unverinuthetdie Wirthöhäuser, Krüge und Herber-
gen, wohin auch in der Regel Theerofen, Glashütten und einzelngele¬
gene Mühlen zu rechnen, visttiren, auch folleu von Zeit zu Zeit
allgemeineLandvisitationengehaltenwerden.

Daselbst§. 10,
Ueberall und in großenDörfern sollenwenigstens2 Nachtwächter

bestelletwerden,diegesundund vernünftig seynmüssen,und7mWin¬
ter um9, int Sommer um 10 ihren Dienst antreten, von Michaelis
bis Marien bis 5 Uhr Morgens, von Marien bis Michaelis aber bis
3I Uhr Morgens in Thätigkeitbleiben. Diese sollendieSturmglocke
ziehen, wenn bei Einbrüchen zc. die OrtSeinwohnersichversammeln
müssen. Außerdem sollensie noch andere Lärm-Instrumente haben,
es mag eineGlockevorhanden seyn oder nicht. Nur in Gefahr und
Feuersnoth sollen sie sich dieser Lärm-Instrumente bedienen. Die
Einwohner sollensichaus diesenLärmsogleichauf einenvonderObrig-
keitzu bestimmendenAllarmplatzversammeln,«Ndzur Arretirung eini«
germaaßen bewaffnetseyn. Wer ohneEntschuldigungzu haben aus-
bleibt, ist willkührlichzu strafen. Hören die Nachtwächterin der
Nachbarschaft Diebeslärm, so haben sie die Einwohner sogleichzu
wecken,damit siesichversammeln,hernachsichauf Wegen und Fuß-
Zeigenzerstreuenund zu den Arretirungen mitwirken.

Daselbst§. 11.
Die Criminal-Iustiz-Behörden sollendieInquisitionen mit Eifer ,

und Thätigkeitbetreiben, und in allen Stücken dergerechtenStrenge
der Gesetzeein Genüge leisten. Bei Vermeidungder schärfstenfis-
calischenRüge sollenalleObrigkeitensichhiernachrichten.

Daselbst§. 12.

7. Die §§. 5 und6 dervorstehendenVerordnungsinderneuet.
V. v. »7-April >310.

8-
*
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g. * Alle Amts-, Gut«- und Stadt-Obrigkeiten, auchsonstigePo-
sizeibehördenhaben, bei Vermeidung der angedrohetenNachtheile,

auf die Befolgung des §. n. der Verordnung vom z. Februar 1809

(f. Nr. 6) namentlichwegender Nachtwächter zu halten.
Reg. V- v. 25. Sept. igiZ. < Jt

9. Für die von auswärtigen Behörden auf dm Schub gebrachten
Vagabonden und Landstreichersollenbis auf weitereVerfügungkeine
Kosten uni Auslagenan dieAblieferndenbezahltwerden.

V- an die Polizeibehördenin den Städten und ju
Mirow v. 24/kenJulius igig.

10. * Zwifchender ßonigl. Preufiifdjeit tmi>frieftgenRegierung

ist wegengegenseitigerUebernahmeder Vagabonden und Auögewiefe-

nen nachstehendeUebereinkunftverabredetund abgeschlossenworden.

Artikel 1.

AlleVagabonden, welchesichin den Preuß. Staaten und denhie-
sigen Landen betreffenlassen, werdenjedesmal arretirt, und diejeni-
gen davon, welcheaus dem Landedes einen oderandernder beiden
contrahirendenTheile gebürtig sind, werden an die nächstenGrenz«
behörden ihres Vaterlandes abgeliefert, damit sieverhindertwerde»,
ferner zu vagabondiren.

Artikel 2.

Die einem dritten Staate angehörigenVagabonden sollenin dem
Falle an die gegenseitigenPreußischenund hiesigenGrenzbehörden
abgeliefertwerden, wennder nächsteund geradesteWeg von demAr-
retirnngsorte des Vagabonden bis zur Grenze des Landes, demer
anzugehörenbehauptet, durch die resp. Staaten und Landeder con-
trahirenden Theile führt. Wenn aber die Route nichtdirect durch
das Land des einen oder andern der beiden Contrahendenführt, so
dürfen die Vagabonden nicht auf das Gebiet des andern Theils ge-

chracht werden.
Artikelz.

Kein Vagabonde, dessenGeburtsort unbekanntist, darf vondem-
jenigen Theile, welcherihn hat arretiren lassen, auf das Territorium

des



P —— *7*

des andern geschicktwerden. Beide Theilewerdendieserhalbin ihren
Landen die gemessenstenBefehle ertheilen, um zu verhindern, daß
solche Vagabonden auf das Gebiet des andern Theiles gebracht
werden.

Artikel 4.
'

Die Absenkung der Vagabonden nach ihrer angeblichenHeimath
soll nicht bloß auf deren eigene Angabe, fondern wenn diesenicht
durch andere Gründe und durch die Verhältnissedes vorliegenden
Falles unterstüht ist, nur nachvorgangigerAusmittelungund nöthi-
genfalls nach deshalb bei der EmpfangsbehördeangestelltenErkundi-
gung verfügt werden, zu welchemBeHufe diejenigeOrtsbehörde
von welcherein Vagabund? arretirt ist, feineauf das erstegerichtliche
Befragen abgegebeneErklärung über seinenGcbnrtSort derjenigen
Grenzbehördemitzutheilenhat, an welchederselbeabgeliefertwerden
soll.

Diefe VerfahrungSart findet jedochmit AusnahmedernachRuß-
fand oderPohlen zu tranSportireudenVagabonden, worüberdieBe-
stimmnng im Artikel 7 enthalten ist, bei den einem dritten Staate
zugehörigenVagabonden keineAnwendung.

Artikel 5.
Diejenigen Gensdarmen oderPolizeibeamten,welchemit der Ans-

lieferung der Vagabonden beauftragt sind, sollensichmit der bttref-
sendennächstenGrenzbehördedarüber vereinigen, wann und in wel-
cherArt dieUeberlieferungdergleichenIndividuen jedesmalgeschehen
soll.

Für die Arrest- und Verpstegnngskostenkann, mit Ausnahmedes
imArtikel7 gedachtenFalles, gegenseitignichrs liquidirt und in An-
rechnunggebrachtwerden,vielmehr geschiehstdie Ablieferungbis zur
Grenzejedesmalauf Kosten des ablieferndenStaates

Artikel6+
Bei der Bestimmung, welcherStaat einenVagabonden zu über-

nehmenhabe, soll es nicht allein auf den Geburtsort diesesletzteren,
sondern wesentlichund vorzugsweisedaraus ankommen,wo derselbe
seinerweislichletztesDomicil gehabthat.

Art. 7.
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Artikel.7.

Die Annahme der im hiesigenLande aufgegriffenen,NachPohlen
oder Rußland auszuliefernden, und bei ihrem Transporte das Preuß.
Gebiet berührenden Vagabonden, kann in Folge der zwischenPreu-
ßen und Rußland dieserhalbbestehendenUebereinkunft,Preuß. SeitS
nur dann erfolgen, wenn dieablieferndeBehörde mit demTranSpor«
tanden gleichzeitigeine Erklärung der betreffendenRussischenoder
PohlnischenBehörde, über dieBereitwilligkeitzurAnnahmedesselben,
aushändigt.

AuchmüssendergleichenVagabonden mit denzu ihrerVerpflegung
während des Transports durch die Preußischen Staaten nöthige»
Geldmittelnversehenwerden.

Artikel F.
Jedem der beidencontrahirendenTheilebleibtes frei, solcheMaaß-

regeln gegen die in seinen Landenbefindlichenoder sicheinfindende»
Vagabonden, oderdiedafür zu haltendenIndividuen anzuordnen,wie
er sie für gut findet, da durch die gegenwärtigeConventionlediglich
nur das Recht entstehensoll,von demandernTheiledieAufnahmeder
aus seinenLanden gebürtigen oder durch solchezu tranSportirende«
Vagabonden zu verlangen.

Artikels
Die gegenwartigeUebereinkunftkann von dem einenund deman«

dem Theilenach einervorherigendreimonatlichenAufkündigungauf-
gehobenwerden.

V. v. iz. Mai 1319-
S. Herbergiren'. MedicinalwesenIII. Pulver-Taxe. Spiele Nr. 4.

Tabackrauchen. Bouteillen.

Posten. Postkraut,s
AaS PostungS-Reglement vom 28stenSeptember 1792 *) ist auf¬
gehoben. Des in den Domanialfeeu und Gewässern befindlichen
Postkraut» soll sichniemandanmaßen, dem solches nicht verstattet
ist. Den Fischernoder andern Personen, denen bloß die Fischerei
, auf

*) S. v. KamptzRepert. S. 227.



P . 27z

auf denDomanialften verpachtetist, stehetaus dkserPachtung kein
Recht auf den Post zu. Dis Fischerkönnendaher niemandemdas
Recht zu Postenertheilen, nochverweigern, und diejenigen,die eine
Vorlandsstschereihaben, haben auf den Post in ihrem Revierekein
Recht, dürfensichdesselbenauchnur dann anmaßen, wennihnen ein
EigenthumSrechtan das Vorland, odereineuneingeschränkte,keines-
wegeSauf bloße FischereisicherstreckendeVorlandegerechtigkeitzu-
sieht.

V. v. .io>October 1Z02§. 1.
Der Post in den Domanialgewassernsoll bis auf weitereVerfü--

gung denjenigenMeierei-Pachtern oder Bauern, auf derenFeldmark
das Gewässer belegenist, ausschließlichüberlassenseyn, und nur
dann, wennes mehrPost halt, als diesegebrauchen,soll den an das
Wasser GrenzendeneineTheiinahmegestattetwerden.

Daselbst§. 2.

Gehört solchein See nicht bestimmtzu einerFeldmark,sondernist
er zwischenmehrerenangrenzendenFeldmarkenbelegen, so hangt es
von der Bestimmung der Cammer ab, nach welchemMaaßstab die
Angrenzenden Postensollen, wobei auf die Größe und das Bedürf-
niß der Feldmarkenzu sehenist, und den Umständennach das Ge->
wässerzwischendenAngrenzendengetheiltwerden kann, so daß jeder
seineigenesRevier hat.

Daselbst $. z.
Liegt ein Posthaltendes Gewässer in der Heide, oder doch nicht

im Umkreiseeiner bestimmtenFeldmark, so hängt die Bestimmung
des Postungsrechts ebenfallsvon der Cammer ab, so wie dieselbees
auch einemPächter oder Bauevn gestattenkann, aus einemSee zu
posten,der auch gar nichtmit dessenFeldmarkgrenzet, s

Daselbst $. 4.

Ist Post in Menge nach dem Urtheiledes Amts vorhanden, sosoll
auch andern Domanial-Einwohnern, welche außer Pachtern und
Bauern noch herrschäftlichenAckerin Cnltnr haben, und wenn der
Post nochweiter reicht, auchden Eigenthümern gestattetseyn,in dem
von dem Amte vorzuschreibendenMaaße, Post zu ziehen. Die

M m Tage-



Tagelöhner dürfen für die Ackerbautreibendenin derArt, daß sievon
dembepostetenAckerdie ersteSaat genießen, nichtmehrLand als zu
zwei Scheffeln Aussaat beposten.

Daselbst§. 2.
Die solchergestaltzum Posten Berechtigken dürfen hei Verlust

ihres PostrechtS keinen fremden, nicht zu den Domainen gehörenden
Dorfschaften oder Leuten das Posten aus den Domanial-Gewässern
für eineVergütung, oder uneutgeldlichgestatten, vielmehrsollensie,
falls eS eigenmächtiggeschähe,sichder Pfändungen in rechtlicher-
laubcerArt bedienen; eSmüßte denn ein anderes mit Vorwissendes
AmtS und auf schriftlichenContract zugestandenseyn.

Daselöst/. 6.
Vor dem 1stenSeptember jedesJahres soll niemand bei Verlust

des PostrechtS, bei Strafe der Consiscationdes Kahns und des ge-
zogenenPostes, und bei anderer willführlicherLeibes-oderGeldstra¬
fe, mit dem Postziehen den Anfang machen; alsdann kann damit
bis Martini fortgefahren werden. Ueber den Tag des Anfangs
müssensich in den Bauerdörfern dieBauern vereinigen, und keiner
darf sodann früher anfangen, auch nicht mehrereLeute, wie sein
Mirbauer, zum Posten schicken; die Größe des Kahns wird aber
nicht in Betracht genommen.

Daselbst§. 7.
Der Post darf zwar an allenStellen, woer zu findenist, wegge-

nommenwerden, dochist dahin zu sehen,-daß er von den einzelnen
Stellen soviel möglichganz weggenommenwerde, damit keineGru-
beN, die denFischenzu Schlupfwinkeln dienen und zumVerwickeln
des Garns Gelegenheitgeben, entstehen. Will sichaber einFischer
eineoder dieanderestelle zum Fischen vorbehalten, so sollder Post
dort nichteher gezogenwerden, bis dieStelle mit demGarn abgezo-
gen ist. Dieses Abziehen muß aber in den ersten 14 Tagen des
Septembers geschehenund der Fischer muß die zu reservirenden
Stellen vor dem1stenSeptember deutlichdemzumPosten Befugten
auf dem Wasser bezeichnen. Die Mischer sind befugt darauf zu
sehen, ob auch das Posten auf eine der Fischerei unnachtheilige
Art geschehet, könnenim entgegengesetztenFall die Postendcnmit'

. /
' '

Beschei-
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Bescheidenheit zurecht weisen, und der Obrigkeit Anzeige machen,
wenn dieses nicht helfen will.

Daselbst §. 8. x

Das Posten zu Eise soll bei willkürlicher Leibes- oder Geldstrafe
verboten seyn.

Daselbst §. 9.
Die Beamten sollen auf die Befolgung dieses Reglements halten.

Daselbst $. 10,

Postha'user.
1. ^l'e Posthäuser sollen von Einquartkrungen befreit bleiben.

Reg. V- v. Febr. 1807 an die Magistrate und
das Amt Mirow.

1. Vorstehender Verordnung gemäß sollen zwar in KriegSzeiten
oder bei Durchmärschen die Posthäuser unbequartirt bleiben, jedoch
soll bei ruhigen Zeiten und bei CantonnementS, also unter Umständen,
wo Ruhe und Ordnung unbezweifelt stattfinden, diese Exemtion weg-
fallen. „ -

Rescr. an die Städte und das Amt Mirow vom
2. Mai lgil.

Postwesm. f
1.* ^)as Creditiren des Postporto für Briefe ;c. ist sämmtlichen

Postämtern untersagt.
Reg. V. v. 8- Februar 17g,.

2. Es soll bewilligt seyn, wenn die Post von Nenbrandenburg auf
Neu- oder Aitstrelitz noch nicht Fracht genug hat, auf derselben kleine
Fässer Wein refp. von \ und 1 Anker gegen das mäßige Postgeld
von i\, 7 und 14 ßl. big Neustrelih und 4?, 9 und 17 ßl. bis Alt-
strelih, auch leere Gefäße von Neustreliß nach Neubrandenburg für
resp. 1, 2 und 3 ßl. mitzunehmen, jedoch nicht weiter.

Camm. V. an die Postämter zu Alt- und NeustreliH
und Neubrandenbnrg v. 29. Marz 1790.

Mm»
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3. SömMtliche Postmeister sollen ihre Rechnungen jedesmal,4 TaFe

nach den Quartal - Tagen an die Cammer einsenden.

Camm. V. v. 25. April '1795.

4. Vom isten Januar 1798 an wird die zwischen Hambiirg und
Stettin eingerichtete Reitpost durch das hiesige Land über Wtstrelitz

und Mirow gehen. Für einen Brief mit dieser Pi?st wird in Altstre-

litz 1 ßl. mehr wie bisher, also.6 Schillinge, iy Neustreliß, wo zurHin-
und Herbeforderung der Briese eine eigne reitende Post angeordnet
worden, außerdem z Pfennige Courant mehr als bisher, mithin

7 Schillinge erleget.

Reg. Publ. v. 8. Nov. 1797.

5.
* Gold - und Silbergeld soll bei Versendungen auf ten Pesten

nicht zusammen vermischt werden, sondern es ist jede dieser Münzfor-
ten in einem abgesonderten Behältnisse zu verwahren. Die Postämter
sind hiernach instrnirt, damit bei eintretendem Manquement bei Ver¬
sendungen das Gewicht entscheidenkönne, welches im entgegensetzten
Fall nicht thunlich ist.

Reg. Publ. v. Z. Marz 1801.

6. * Vom isten October 1802 an soll für jeden, die Station
zwischen Neustreliß und Altstrelitzmit der fahrenden Post passirenden
einfachen Brief, ohne Rücksicht auf seinen Absendungs- oder Be->
stimmungsort, anstatt des bisher bezahlten \ ßl. ein ganzer Schilling
Porro bezahlt werden, so daß nunmehro ein einfacher Brief von
Neu- nach Altstrelitz Undzurück i ßl., von Neustrelitz nach Zehdenick
und zurück 3 ßl., von Neustreliß nach Fürstenberg und zurück 2 ßl.,
von Altstrehtz nach Neubrandenburg und zurück 2 ßl., von Alt-
streliß nach Friedland und zurück 3 ßl., von Altstrelitz nach Anclam
und zurück 4 ßl. an Porto gilt. — Das bisherige Geldporto für die
Station zwischenAlt- und Neustreliß ist um das Zweifache erhöhet,
das Porto für andere Packete zwischen Alt- und Neustrelitz aber für
1 bis 8 Pfund auf 2 ßl., für 8 — 16 Pfund auf4 ßl. u. f. w. be-
stimmt. In Ansehung der, Anlagen und Documente enthaltenden
Briefe ist anstatt der bisherigen Mecklenb. Acten-Taxe die wolfeilere
Königl. Preußische sogenannte Acten-Taxe eingeführt. Es sollen
nicht mehrere Briefe in einen Umschlag gelegt, oder wol gar als ge-

druckte
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druckte Sachen ohne Werth u. d. gl. angegeben werden, weil die Be-
drückung der Posteinkünfte nicht gestattet werden kann, und die Post«
amter daher angewiesen sind, für dergleichen Briefe Lokhfür Loch
däs Porto eines einfachen Briefes sichbezahlen zu lassen.

Camm. 93-v. !v. September 1802.
, 7. Um das nach der vorstehenden Verordnung entstehendeMiß-

verhaltniß beim Porto für Packete zwischen der Post von NenstreliH
nach Altstreliß, und der Post von Altstreliß nach Fürstenberg zu he-
den, soll vom 1sten Januar an für jedes Pfund auf der
Station zwischen Neu- und Altstrelitz das Packeten-Porto mit ^ ßl.
bezahlt werden.

Camm. Cl'rc, an die Postämter von» 2^steu Dcccm-
ber

8. ^
Nack) ber neuen Vermessung soll die Entfernung des Post-

wegs von Neu- nach Altst^relihzu \ Meile, und von Altstrelitz bis
Fürstenberg zu i\ Meile' von Fürstenberg bis Granfte aber zu
z Meilen angenommen und hiernach die Bezahlung der Extraposten
gefordert werden.

Camm. V. Listen November 1L07.

9. DaS Porto für Briefe, welches bisher die Justiz-Canzlei auf
herrschaftliche Rechnung hat sehen lassen, desgleichen das Porto für
Briefe und Packet?, welchedie Berechner der Hof- Oeconomiecassen,
namentlich der Mundschenk, der Hofconditor, Gärtner und Castellan
in herrschaftlichen Angelegenheiten erhalten und absenden, soll, mit
alleiniger Ausnahme der an den Hofgartner zu Mirow abgehenden
und von diesem zurückkehrendenBriefe und Packete, künftig aus den
Cassen dieser Behörden bezahlt werden, und hat das Postamt zu
Neustreliß von Weihnachten d. I. keineBriefe:c. von den gedachten
Behörden oder an dieselben, welche als herrschaftlich bezeichnet sind,
passivenzu lassen.

Camm. V. an das Postamt zu Neustrclitz v. -4sten
December 1Z11.

10. * An solchenOrten, wo ein Post-Fuhr-Reglement erlassen
ist, soll denen mit der ordinairen Post oder mit Extrapost ankommen-
den Passagiren binnen 24 Stunden nach ihrer Ankunft nicht gestattet

seyn,
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seyn, mit andern als Postpferden weiter zu fahren. Die mit einer Ex«
trapost aus hiesigen Landen ankommenden Postillione sollen aber
schuldig und gehalten seyn, gleich nach ihrer Ankunft dem Postamt?
deS Ortes den bei ihrer Abreise empfangenen Postfchein vorzuzeigen
und selbigen von dem Postamte unterschrieben wieder mit zurück-
zunehmen.

Nicht minder sollen auch die in die benachbarten Lande mit Extra-
posten abgehenden Postillione, den dorten von den Postamtern unter-
schrieb^nenPostschein demjenigen Postamte, von welchemsieabgefer-
tiget worden, zurückziiliefernschuldig seyn.

V. v. i. Slpvil iZi2.

il. * Dem Postamte zu Neustrelitz ist das Pradicat„Hospostamt"
und dem Postamte zu Altstrelitzdas Pradicat eines „Strelitzer Haupt¬
postamts" beigelegt.

Reg. Publ. v. 9. Aug. 1315. .

1». Die Verordnung vom 11. Januar 178z *) wegen der Post-
defraudation ist erneuet.

V. v. 22. Febr. ißtö.

13. Die von den benachbarten Preuß. Postämtern bei Extrapost?»
und Estaffetten angenommene Meilenzahl soll auch auf die Entfer-
nungen im hiesigen Lande angenommen werden.

Camm. V. an die Postamter vom 10. April lg,6.

14 *. Zur Beförderung der Correöpondenz zwischen Stralsund,
Hamburg, Berlin :c. durch das hiesige Land soll vom zten Januar
k. I. eine zweimalige wöchentlicheReitpost von Neubrandenburg über
NeustreliH nach Altstrelitz angelegt werden.

Camw. Publ. v. 24. Dec. ißt/,

15 *. Vom !sten April d. I. an soll eine wöchentlich dreimal,
nämlich Montags, Donnerstags und Sonnabends Morgens 7 Uhr
von NeustreliH über Altstrelitz, Fürstenberg, auf geradem Wege über
Gransee nach Berlin und eben so oft von Berlin zurückfahrendePost"

mit

*) S- v. Kamptz Repert. S. 227*
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mit einem völlig verdeckten Wagen, worin 8 Personen Platz haben,
eingerichtet werden.

Camm. Publ. v. 5. Marj 1318-
16 *. Das Personengeld von denen, welcheauf der I)ost zwischen

hier und Gransee nach Berlin fahren, und kein Gepäckbei sichhaben,
wird pro Meile hier im Lande zu 8 ßl. Cour, bestimmt.

Camm- Publ. v. 14. April ,8'Z.
17. Die Postamter sollen den Postillionen Mäntel und Jacken von

himmelblauem Tuch mit carmesinrothen Aufschlägen, Kragen und
Scherpe, mit Sarfche- Unterfutter uud gelben messingenenKnöpfen
verfertigen lassen. Und da auch die Estafettenreiter und Extra-
postillionS-uttiformirt feyn follen, fo sind für diefe nach alle ZweiJahre
ein solcherMantel, Jacke :c. anzuschaffen, wie denn auch ein Post-
Horn extraordinair zu diesem Zweckbewilligt wird.

Cam. Wand, an d. Postämter v. 20. Aug. »gl?.
18 *. Vom isten April d. I. soll, statt der bisherigen reitenden

Post eine fahrende Post zwischen Neustrelitz und Wahren angelegt
werden, welche einen bequemen und verdeckten Wagen haben und
Sonntags, Mittwochs und Freitags Morgens zwischen 5— 6 Uhr
von Neustrelitz abgehen wird. Gleichfalls wird eine fahrende Post
zwischen Neubrandenburg und Wahren über Penzlin eingerichtet und
darüber das Nähere nächstens bekannt gemacht werden.

Camm. Publ. v. 13. Febr. 1820.
19. Vom isten Julius d. I. an treten rücksichtlichdes Ganges der

Posten folgende Veränderuugeu ein:

1) Statt der bisherigen wöchentlich zweimal fahrenden Post
zwischen Neustrelitz und Neubrandenburg, tritt an deren
Stelle eine wöchentlich dreimal fahrende Post >mt ganz be¬
decktem, für Reifende bequem eingerichteten Wagen, welche
von Neustrelitz nach Ankunft der Berliner Post abfährt:
Sonntag, Mittwoch und Freitag Morgens 7 Uhr, und au
eben diesenTagen 4 Uhr Nachmittags von Neubrandenburg
nach Neustrelitz zurückkehrt, wo sie in die am andern Morgen
wiederum nach Berlin abgehende Post eingreift.

2)
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2) Von Friedland nach Neubrandenburg geht gleichfalls
wöchentlich dreimal eine Post mit bedecktem Wagen, die aus

ersterem Orte abfährt: Sonntag, Mittwoch und Freirag
Morgens 7 Uhr, und von Neubrandenburg 4 Uhr Nach-
mittags zurückkehrt.

3) Die Post von Friedland nach Anclam hat zwar auch einen
bedeckten Wagen, geht aber wöchentlich nur zweimal und
fahrt aus ersterem Orte ab: Morgens 6 — 7 Uhr, und
geht aus Anclam wieder zurück: Dienstag und Donnerstag
Nachmittags.

4) Die bisher am Montag jeder Woche aus Berlin abgegan¬
gene und Dienstag früh zu Meustreliß eingetroffene Post
geht vom l sten Julius an allererst Dienstag Morgens 7 Uhr
von Verlin ab, und trifft Mittwoch früh in Neustreliß ein,
wogegen der Abgang von NeustreliH nach Berlin wie bisher
am Montage verbleibt.

Camm. Pnbl. v. ,0. Iunius 1020.

(Posiportofreiheit.)
Befreiung vom Postporto, sofern solches in die herrschaftlichen
Casse» fließet, ist unter andern nicht hieher gehörigen Sachen, zu-
gestanden:

1) dem Superintendenten wegen der dessenofficium betreffenden
Briefe, jedoch daß darauf allemal dieWorte „Kirchensachen"
gesetztfeyn sollen.

Camm. V. an die Postämter v. 24. Iul. 1766.

2) Den mit dem Siegel der Mecklenburgischen landwirthschaftl.
Gesellschaft'versehenen Sachen und den mit der Aufschrift an
da5 Directorium diefer Gefellfchaft versehenen Briefen, so
wie dem von selbiger herauszugebenden Journale.

Camm. V- an die Postämter v. i7ten Mai 179g.

3) *• In Gemaßheit der Verordnung vom lyten September
1765 *) den „an das Intelligenz - Com toir" zu

New

*) S. v. Kamptz Repcrt, S. 173.
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Neusirelitz unter eben gedachter Address? abgehenden Brie-
fen, wogegen aber von allen aus der Intelligenz-Expedition
zurückgehenden Belägen und Sachen das Porto bezahlt wer-
den muß.

Reg. Publ. v. 20. Märj 1810.

4) Der Hofbuchhandlung zu Neustrelitz.

Camm. Currende an die Postämter v. g. Oct. 1800.

5) Den das Landarbeitö- auch Zucht- und JrreuHauö zu Alt-
strelitz betreffeuden Sachen.

Camm. (Elve* an die Postämter v. 2-. Jan. igoZ.

6) Dem Hofbuchbinder Spalding zu Neustrelitz und dessen Er-
ben für die Zeit der deshalb ertheiltcn Privilegien wegen der
von ihm versandten und an ihn ankommenden Strelitzischen
Calender und wegen des Herderschen Catechiömus, sofern er
denselben von Neustrelitz verschickt.

Camm. 23- an die Postamter resp. v. 29. Sept. 1803
und 15. Sept. 1812.

7) Den unter der Aufschrist „zur Mecklenb. Strelitzischen Bi¬
belgesellschaft gehörig" gehenden Sachen.'

Camm. V. an die Postmeister v. 7. Oct. 1817.

Pottmaaß. t
S. Bouteillen.

Präklusion.
S. Hypothekenordnung H. 25.

Pra'clusivischeLadung.
S. Edrctalladung. Hypothekenordnung §. 25.

Prajudicien.
S. Contumaz.

Prävention.
S. Criminalwesen Nr. 2. 5.

N n Pre-



Prediger, f
1. Das Ableben der Prediger in den Domain?« soll ungesäumt

von den Beamten der Cammer berichtet werden.

Lamm- Mandat an die Aemter v. «2. Jnl. 1797.

2. Jedem Prediger soll eS freistehen, ob er eine Summarie anlegen

will oder nicht.
V an den Superintendenten v. 25. <5ept. 1799.

3. Die Prediger sollen ihre Predigten allemal gehörig concipiren. -

V. an den Superintendenten v. 5. Febr. >805.

4. Denen jcgt in officio seyenden Stadtpredigern soll die Accise

aus den Aerarien der Kirchen ihres OrtS ersetzt werden.

Rescr. an das Consistorimu v. 13. Sept. igio.

5. Die Prediger sollen die großen Tabellen aufIohannis und Weih«
nachten — also zweimal, die kleinen Tabellen aber jährlich einmal, in

der Woche nach dem ersten Advent ausgefüllt einreichen.

Reg. V. v. 25. Nov. 1312.

S.Armen Nr. r. Kirchenbücher. Leichentransport. Sterbequartal.
PafsionSpredigt.

Preßfreiheit.
* Nachdem vom deutschen Bundestage mit Sei-eni'Kmi Zustim«

mung über die Preßfreiheit dasjenige provisorisch beschlossen worden,

waö folgende Paragraphen enthalten:

§. 1.
So lange als der gegenwärtige Beschluß in Kraft bleiben

wird, dürfen Schriften, die in der Form täglicher Blätter oder

heftweise erscheinen, desgleichen solche, die nicht über 20 Vo-

gen im Druck stark sind, in keinem deutschen Bundesstaate ohne

Vorwissen und vorgängige Genehmhaltung der Landesherrn zum

Druck befördert werden.

Schriften, die nicht in eine der hier namhaft gemachten Clas-

sen gehören, werden fernerhin nach den in den einzelnen Bundes-
staacen
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staaten erlassenen oder noch zu erlassende» Gesetzen behandelt.
Wenn dergleichen Schriften aber irgend einem Bundesstaate
Anlaß zur Klage geben, so soll diese Klage im Namen der Re-
gierung, an welche sie gerichtet ist, nach den in den einzelnen
Bundesstaaten bestehenden Formen gegen die Verfasser oder
Verleger der dadurch betroffenen Schrift erledigt werden.

§. 2.

Die zur Aufrechthalttmg dieses Beschlusses erforderlichen
Mittel und Vorkehrungen bleiben der nähern Bestimmung der
Regierungen anheimgestellt, sie müssen jedoch von der Art seyn,
daß dadurch dem Sinn undZweck derHsuptbestimmung des §. 1.
vollständig Genüge geleistet werde.

s. ?.
Da der gegenwärtige Beschluß durch die unter den obwal«

tenden Umständen von den Bundesregierungen anerkann-
te Notwendigkeit vorbeugender Maaßregeln gegen den Miß-
brauch der Presse veranlasst worden ist, so können die auf
gerichtliche Verfolgung und Bestrafung der im Wege des
Drucks bereits verwirklichten Mißbrauche und Vergehungen ab-
zweckenden Gesetze, in so weit sie auf die im §. 1. bezeichneten
Classen von Druckschriften anwendbar seyn sollen, so lange die-
ser Beschluß in Kraft bleibt, in keinem Bundesstaate als zurei-
chend betrachtet werden.

§. 4.
Jeder Bundesstaat ist für die unter feiner Oberaufsicht erschei-

nenden, mithin für sämnuliche, unter der Hauptbestimmung des
§. 1. begriffenen Druckschriften, in so fern dadurch die Würde
oder Sicherheit anderer Bundesstaaten verletzt, die Verfassung
oder Verwaltung derselben angegriffen wird, nicht nur den nn-
mittelbar Beleidigten, sondern auch der Gesammtheit des Bun-
des verantwortliche

§- 5' -
Damit aber diese in dem Wesen des deutschen Bundesvereins

gegründete, von dessen Fortdauer unzertrennliche, wechselseitige
Verantwortlichkeit nicht zu unnützen Störungen des,zwischen

Sflni den



Jett Bundesstaaten obwaltenden freundschaftlichen Verhältnis-

seS Anlaß geben möge; so übernehmen sämmtliche Mitglieder

des deutschen Bundes die feierliche Verpflichtung gegen einem»

der, bei der Aufsicht über die in ihren Ländern erscheinenden

Zeitungen, Zeit- und Flugschriften mit wachsamen! Ernste zu
verfahren, und diese Aufsicht dergestalt handhaben zu lassen, daß

dadurch gegenseitigen Klagen und unangenehmen Erörterungen

auf jede Weise möglichst vorgebeugt werde.

$. 6.
Damit jedoch auch die, durch gegenwärtigen Beschluß be«

absichtigte allgemeine und politische Unverleßlichkeit der Gefammt-

h-it und aller Mitglieder des Bundes nicht auf emzelnett Pun¬

kten gefährdet werden könne; so soll in dem Falle, wo die Regie-

rung eines Bundesstaates sich durch die in einem andern Bundes-
fiaate erscheinenden Druckschriften verletzt glaubte, und durch
freundschaftliche Rücksprache oder diplomatische Corrcspondenz

zu einer vollständigen Befriedigung und Abhülfe nicht gelanget»
könnte, derselben ausdrücklich vorbehalten bleiben, über derglei¬
chen Schriften Beschwerde bei der Bundesversammlung zu füh-
ren, letztere aber sodann gehalten seyn, die angebrachte Be-
schwerde commissarisch untersuchen zu lassen, und wenn dieselbe
gegründet befunden wird, die unmittelbare Unterdrückung der
in Rede stehenden Schrift, auch, wenn sie zur Clasie der perio-
difchen gehört, alle fernere Fortsetzung derselben durch einen ent-
scheidenden Spruch zu verfügen.

Die Bundesversammlung soll außerdem befugt seyn, die zu
ihrer Kenntnis; gelangenden, unter der Hauptbestimtnung des

§. i. begriffenen Schriften, in welchem deutschen Staate sie
auch erscheinen mögen, wenn solche, nach dem Gutachten einer
von »hr ernannten Commission, der Würde des Bundes, der
Sicherheit einzelner Bundesstaaten, oder der Erhaltung des
Friedens und der Ruhe in Deutschland zuwider laufen, ohne
vorhergegangene Aufforderung aus eigener Autorität durch einen
Ausspruch, von welchem keine Appellation statt findet, zu un-
terörückei?, und die betreffenden Regierungen sind verpachtete
diesen Ausspruch zu vollziehen»



- §. 7- . ""

Wenn eine Zeitung oder Zeitschrift durch einen Ausspruch der
Bundesversammlung unterdrückt worden ist; so darf der Reda«
cteur derselben binnen 5 Iahren in keinem Bundesstaate bei der
Redaction einer ähnlichen Schrift zugelassen werden.

Die Verfasser, Herausgeber und Verleger der unter der
Hauptbestimmung des §. 1 begriffenen Schriften bleiben übri-
genS, wenn sie den Vorschriften dieses Beschlusses gemäß ge-
handelt haben, von aller weitern Verantwortung frei)'und die
im H. 6 erwähnten Aussprüche der BundeSverfammlung werden
ausschließend gegen die Schriften, nie gegen die Personen ge-
richtet.

H. 8.

Sammtliche Bundesglieder verpflichten sich, in einem Zeit-
räume von 2 Monaten die Bundesversammlung von den Ver-
fügungen und Vorschrift?», durch welche sie dem H. 1 dieses Be¬
schlusses Genüge zu leisten gedenken, in Kenntniß zu setzen.

§. 9«

Alle in Deutschland erscheinenden Druckschriften, sie mögen
unter den Bestimmungen dieses Beschlusses begriffen ftyn, oder
nicht, müssen mit dem Namen des Verlegers, und, in so fern sie
zur ersten Classe der Zeitungen oder Zeitschriften gehören, auch
mit dem Namen des Redacteurs versehen seyn. Druckschriften,
bei welchen diese Vorschrift nicht beobachtet ist, dürfen in keinem
Bundesstaate in Umlauf geseht, und müssen, wenn solches
heimlicher Weise geschieht, gleich bei ihrer Erscheinung in Be-
schlag genommen, auch die Verbreiter derselben, nach Beschaf¬
fenheit der Umstände, zu angemessener Geld- oder Gefangniß-
firafe vernrtheiit werden.

§. 10.

Der gegenwärtige einstweilige Beschluß soll vom heutigen
Tage an 5 Jahre lang in Wirksamkeit bleiben. Vor Ablauf
dieser Zeit soll am Bundestage gründlich untersucht werden, auf
WelcheWeise die im iLten Artikel der BundeSacce in Anregung

gebrach-
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gebrachten gleichförmigen Verfügungen über die Preßfreiheit

in Erfüllung zusetzen seyn möchten, und demnächst ein Definitiv-

Beschluß über die rechtmäßigen Grenzen der Preßfreiheit in

Deutschland erfolgen; —

so soll solcher Beschluß in den gesammten hiesigen Landen in Aus¬

übung gebracht werden. Es hat sich daher Jeder darnach zu achten

und insonderheit sollen vonPublicationdieses an, keineFlug- undZeit-

schrift, keine in Form täglicher Blätter oder heftweise erscheinende

Schrift, desgleichen überall keine solche Schriften, die nicht über 20

Bogen im Druck stark sind, ohne ein von SerenifTmio erhaltenes

Privilegium oder sonstige augbrticftidje Genehmigung zum Druck be-

fördert werden, bei Vermeidung der Constscatiott und angemessener

Bestrafung des Schriftstellers, Verlegers und Druckers.

PreußischeMünze.
S. Münze Nr. 1.

Prinzen und Prinzessinnen.
S. Curialien Nr. z. 4.

Priorität.
S. Pfandbriefe Nr. 1. Sequester. Hypothekenordnung §. 4. 5.

6. 7. 8« 27. Indult Nr. 5.

PrioritätFurtel.
S. Actenverfchickung Nr. z. Hypothekenordnung §. 27. ConcurS.

Privilegien der Zünfte. t
S. Handwerker Nr. 3. 6.

23. v. >g. Nov. »819.

S. Indult Nr. 5.

S. Canzlei Nr« 2. 5.

Proceßkosten.

Proceßtabellen.

Proclamation. i
S. Edickalladung. Leibeigene. Procu-
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Procuratoren(beimOAGericht.)
^>ie für dieselbenentworfenenachstehendeOrdnung ist in Gemein-
schaftmit dem SchwerinischenHofe Landesherrlichbestätigt.

V- v. 2,sten Septemberig-g.

Ordnung
für die Procuratoren des Ober-Appelsationö-Gerichts.

§. i.
Die Bestimmung der bei dem OAGerichte angestelltenProcura«

toren ist, daß durch sie alle und jede Vortrage übergeben, etwanige
Besorgungenzur Stelle beschafftund diegerichtlichenVerordnungen
abgelosetund befördert werden sollen. Eö folgt hieraus, daß sie
ihren beständigenAufenthalt an dem Orte des Gerichts haben, auch
bei der ihnen anvertraueten Geschäftsführungsicheiner vorzüglichen
Ordnung, Pünctlichkeitund Redlichkeitbefleißigenmüssen. Wie«
verholte Unordnungenund Nachlässigkeitenhaben daher, wenn an-
dere Strafen fruchtlos gebliebensind, ohnsehlbardie im §. 67 der
OAGOrdnung für den Fall der durchVerschuldungversäumtenFa-
talien verordnetenStrafen zur Folge. Undwerden die Procurato-
ren hiedurchausdrücklichauf den höchstenGrad der Sorgfalt und
des Fleißes in ihren Procuraturgefchäften verpflichtet, mithin für
dessenBeobachtung verantwortlichgemacht.

§. 2.
Da es nothwendigist, daß bestandigeinezur Besorgung der Ge¬

schäftehinlänglicheAnzahl der Procuratoren am Orte des Gerichts
gegenwärtig ist, und eben fo das Gericht die Ueberzeugunghaben
muß, daß der Betrieb der einzelnenbereits anhängigenSachen durch
dieausschließenddazu bei demselbenangestelltenPersonen nicht auf-
gehaltenwird, so haben die Procuratoren, wenn sie länger als vier
und zwanzigStunden verreisenwollen,dieErlaubniß von demPrä-
schenken,oderin dessenAbwesenheitvon demVice-Präsidenten des
OAGerichtS zu erbitten, und zugleichschriftlichanzuzeigen, wen
sie während ihrer Abwesenheitzur Besorgung ihrer Amtsgeschäfte
substituirethaben.

§. 3-
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§• 3*
Es darf jedochNiemand anders von ihnen substitniret werden,als

ein gleichfallsbei demOAGerichte beeidigterProcurator.

§. 4.
Die OAGProcnratoren sind allgemein verpflichtet, bei ihrer

Amtsführung den, für Sach- und Anwalde gegebenengesetzlichen
Vorschriften, namentlichder hienebenfub

No. I.
abgedruckten Mecklenburg-Schwerinschen Constitution von? 2ten
Februar 1792 nachzugehen,siesinddemOAGerichte jedochnochbe-
sondere dafür verhaftet, daß die ju überge$ent>ettexhibita, der vor¬
schriftsmäßigenFori» gemäß eingerichtetsind, und ^Äcksichtlichder
Materie keineGesetzwidrigkeitenenthalten.

§> 5-
Alle Eingaben dürfendaher von ihnen in keinerandern, als in der

Hei dem OAGerichte erforderlichenäußeren Form übergeben, und
müssen die gesetzlichenVorschriften, tpkgen der Buchstaben und
Reihenzahl bei gerichtlichenEingaben beobachtetund nur constitu«
tionömaßig geschriebeneexhibita eingereichtwerden, bei Vermei--
dung der den Procuxator besonders treffendenconstitutionsniäßigen
Straft.

§. 6.
Die Aufmerksamkeitder Procuratoren ist bei den ihnenzugesand¬

ten Eingaben ferner darauf zu richten, daß für die Mecklenburg»
Schwerinschen Rechtesachenden VorschriftenwegenGebrauchs des
Stempelpapiers genügt werde, und haben sie bemerktenetwanigen
Mängeln durch Nachlegung der erforderlichenStempel-Bogen ab-
zuhelfen.

§. 7.
Wegen Beibringung der Vollmachtenhaben dieProcuratoren die

VorschriftenderbeigefügtenMecklenburg-SchwerinschenConstitution
vom 2ten Februar 1792 §. xili. genau zu befolgen^ und übrigens
die Vollmachtenselbstnachdemfub

No. II.
anliegendenFormulareinzurichten»

§«8»
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§• 8»
RücksichtlichdeS Inhalts der zu übergebendenSchriften, sindsie

den Concipiknten oder Uebersendernamhaft zu machen, ohne die
Eingaben mit einem bloßen „relegit" zu unterschreiben,allezeitver¬
pflichtet, daneben aber demOAGerichte verantwortlich, daß darin
die demselbenund dessenPersonen schuldigeAchtung nicht verletzt
werde und keinepersönlicheAnzüglichkeitennoch Verunglimpfungen
des Gegners vorkommen, bei Vermeidung der bereits in der ob«
erwähnten Constitution vom 2ten Februar 1792 §. II. festgesetzten
Strafe von Zehn bis ZwanzigReichSthalern, diejedochnachBefin«
den und bei wiederholterNichtbeachtungdieserVorschrift, bis zur
Suspension und Remotiongeschärftwerdenwird.

§. 9.
Gegen alledergleichendenMißbrauch des Amtes derProcuratoren

betreffendeVerfügungen und Strafen findet keinerleiRechtsmittel,
sondernallenfallsnur eineRepräsentationbeidemOAGerichtestatt.

§. 10.
Die gerichtlichenVerordnungen, welchein denSachen, worin sie

procurando bedient sind, erlassen werden, müssen die Procuratoren
unweigerlichauslösen, und haften siedemGerichtemit ihremgefamm«
ren Vermögen für die richtigeZahlung der Gebühren.

Bei unverhoffterWeigerung, wird auf die Anzeigedes Proto«
Notariats ein ZahlungS- Mandat binnen drei Tagen bei Strafe der
gestracktestenExecution, und im Falle der NichtbefolgungdieExecu-
tion mit dreitägiger Verwarnung gegen den säumigenProcurator
und auf dessenKosten erkannt.

H. 11.
Die Procuratoren sollenangewiesenseyn, so oft der Parthei ein

fatale läuft, darüber außer an den Sachführer, auch an ihren Prin-
cipalunmittelbarkurzzu berichten.

§. 52.
Es hangt — mit Ausnahmeder Falle, wo sie ihnen von Gerichts-

wegenübertragen wird— lediglichvon denenbeimOAGerichteange-
stelltenProcuratoren ab, obsiedieihnen in einer einzelnenSache an¬
getrageneProcuratur übernehmenwollenoder nicht. Die Uebergabe

O 0 eines



neSmit ihrer Unterschriftversehenenexlnditi im Gerichte, wird als
officielle Erklärung der Uebernahme betrachtet. Nach geschehener
Uebernahme dürfen sie dieseProcuratur nicht willkührlichaufrufen,
vielmehr müssensie, wenn sie dazu Veranlassung zu haben glauben,
unter Anführung der Gründe, dem Gerichte die Anzeige machen
und dessenBestimmungen darüber: ob es dieseGründe für hinrei¬
chenderachtet, erwarten. Die unterbliebeneBezahlung einer mcde-
ritten Procuratur-Rechnung, vier Wochen nach dem Jahresschluß
und vier Wochen nachinsinnirtemmoderatorio, istübrigens einhin-
reichenderGrund zur Aufrufung des procuratorii.

Bis dahin, daß die gerichtlicheResolution über die Statthaftigkeit
der Entfchlagungvon der Sache erfolgt und dem Principal insinuirt
ist, sind die Procuratoren verpflichtet,nicht nur alle Verordnungen
einzulösen,sondernsichüberhauptder Besorgung der Sache nach wie
vor zu unterziehen.

§.
Die Procuratoren dürfenmit denSachwalden keineVertrage schlie-

ßen, wornachsieden Sachwälden dieHälfte odereinenTheilderPro-
curatur« Gebühren überlassenund abzugebenversprechen,bei Strafe
der Nichtigkeitund Verlust gesammterProcuratur - Gebühren in der
Sache. Gegen denjenigenAdvocaten,welchererweislichdem Pro-
curator dieseSchmälerung seines rechtmäßigenVerdiensteszugemu-
thet hat, bleibtdierichterlicheBeahnduug ausdrücklichvorbehalten.

§. 14.
In denjenigenProcessen, in denen die OAGProcuratoren früher

einer Parthei advocando bedientgewesensind, dürfensiefür dieGe¬
genseitedieProcuratur nichtübernehmen.

H. 15.
Es ist denOAGProcuratoren die Betreibung der Advocaturzwar

gestattet, dochhaben siedafür zu sorgen, daß dieserGeschäftsbetrieb
siein pflichtmäßigerVerwaltung der Procuratur bei diesemGmchf?
nicht hindere.

§. 16.
Die AnwaldesindallediejenigenProcnratur-Geschafte, welchedas

OAGericht zu übertragensichveranlaßt findenmochte,sobaldsiedage.
gen
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genkeineerheblicheRechtsgründe anzuführenhaben, über derenBe-
standjedochdie Bestimmung des OAGerichtSzur unbedingtenNicht-
schnürdienet, unweigerlichzu übernehmen,auchdieArmensachenum-
sonstzu führenschuldig. RücksichtlichderLetzternsollkeinervor dem
andern beschwert,sonderndieReihe möglichstbeobachtet,auchdieGe¬
richtsgebührencreditiretund dienothwendigenbaarenVorschüsseaus
demfisco berichtigetwerden.

$*-*7*

Den OAGProcnratoren wird außer den in der OAGOrdnung
§. 28. 29. bestimmtenRechtenunv Vorzügenauch für ihre Personen,
Ehefrauen und unabgesondertenKindern die Gebührenfreiheitbeidie-
femGerichte, sowiedieBeitreibung ihrer rechtmäßigenGebührenauf
demkürzestenWege dergestracktestenExeculionzugesichert.Dochfallt
dieGebührenfreiheitweg, wenn ihnendieKosten zuerkannt, odersie
od temeritatem litigaudi in Strafe verurtheUtworden.

§. 18.
Die Procuratoren werdenübrigens nochausdrücklichangewiesen:

a) sichalles ordnungswidrigenEindringens in die Siege'stube
und-in die Registratur, bis auf das zu denRecepturen be-
stimmteZimmer, so wie

b) alles mündlichenSollicitirens — etwanige bei dem Prasi-
denkenanzubringendeBeschwerde ausgenommen— gänz¬
lichzu enthalten.

§. 19.
Anlangenddie Gebühren der Procuratoren, so sollen

j) ihnen gesammteGebühren, so viel ihr Honorar betrifft, in
N. f fei vergütet werden. Dagegen haben sie im Verlag nur
die erweislich in Meckl.Val. verlegten Pöste in dieserMünz-
forte zu gewärtigen, und wird bei den Ansäßen des Verlags,
ew etwaniger Mißbrauch des vorauszusetzendenguten Glau«
bens mit demVerluste des Honorarii und nachBefinden här-
terer Verfügung beahndetwerden.

2) Als eigentlicheProcuraturgebühren werdenbestimmt:
a) für die Subscription a Bogen mit Einschluß deS äuxU

sechsSchillinge,
Öoa l>)
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b) für Abwartung eines gerichtlichenTermins zweiReichSthaler,

c) für einen Termin zur Anhörung einer Urthel zweiReichs-
thaler,

ll) für einenRotulationS-TerminzweiReichSthaler,
e) für einenvergeblichenTermin, d. h. wennderselbenicht statt

gefunden hat, und der Procurator, ohne abgesagtzu seyn,
auf demGerichteerschienenist, zweiReichsthaler,

5) für arrha, cum und Correfpondenznach Bewandniß, Wich-
tigkeit und Umfangder Sache und Ermäßigung des OAGe-
richtS zusammen im erstenJahre vier — fünfReichötha-
ler; solltenjedochnur einzelneAnträge übergebenseyn, zwei
ReichSthaler.

In jedemfolgendenProceß-Iahre jedochnur, wenn wirk-
lichAntrage übergebensindund einecura und Correfpondenz
Statt gefundenhat, zweiReichsthaler.

Uebrigens bleibt bei erweislichenaußerordentlichenBe-
mühungen, umständlichenRelationen, Acten-Extrakten und
ähnlichenArbeiten, wenn solchevon den Procuratoren ver-
langt werden, die Bestimmung einerbesonderenRemunera-
tion nachVerhä'kniß der Sachen vorbehalten.

3) Hingegen werden alle andere willkührlicheAnsätze, namentlich
an Expeditions- und Perikel-Gebühr, so wiean fortlaufenden
annuo, wenn keine Procuratur-Arbeit statt gefunden, den Pro-
curatoren gänzlichuntersagt.

4) Endlich ist es ihnengestattet, sichzu ihrer Sicherheit bei Ueber-
nähme der Procuratur von der Parthei mit einemVorschusse
— Zehn ReichsthalerN. Atel— versehenzu lassen;wennnicht
nach der Natur der Sache, nur Ein einzelnerAntrag vorkommt,
wo alsdann gar keinVorschußgefordertwerdenfoll.

Ank. No. I.
(SchwerinfcheVerordnung v. 2. Februar 1792.)

I.
Alle und jede VerfasserschriftlicherAntrage, es mögenfeyuVor«

stellungen, Bittschriften, Berichte, Anzeigen, Erklärungen, Kla«
gm.
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gen, Beschwerden, Vernehmlassungen und andre Satzschriften, oder
sonstige gerichtliche und außergerichtliche Eingaben, die in eignen oder
fremden, Officio!- oder Parthei - Angelegenheiken, an Sereniflimtmi
oder dessen nachgeordnete Collegia gerichtet sind, sollen, neben einer
natürlichen Ordnung und deutlichen Darstellung der Materialien ihres
Vortrags vor allen Dingen eines richtigen Ausdrucks sichbefleißigen,
und fowol einer reinen und fließenden als gesetztenund ungekünstelten
Schreibart, ohne Ziererei und Prunk in Worten und Redensarten,
sich bedienen, wenn sie ihrem Vorbringen Eingang und ihren Ge-
suchen ein willfahriges Gehör verschaffenwollen. Sereniflimo wer¬
den daher auch bey dem Cabinet, den RegierungS-, Cammer-, Justiz-
und andern Collegien nicht allein in außergerichtlichen Gnaden- und
Herrschaftlichen Sachen, sondern anch in gerichtlichenVerhandlungen
diejenigen schriftlichenVortrage derUnterchanen und Diener die ange¬
nehmsten seyn, welche in solchemvorgezeichnetenAugenmerk gefasset,
mit Vorbeigehung aller zur Sache nicht gehörigen Ausschmückungen
und Einmischungen, ihren Gegenstand und die Gründe ihres Gesuchs
wahr, kurz und deutlich vor Augen legen. Hingegen werden all? lächer-
lichen Übertreibungen und Ausdrücke vermeinter Kraftsprache oder
Schöngeisterei mit Mißfallen und Widerwillen aufgenommen, mithin
solch? Schriften und Berichte entweder unbeachtet bei Seite gelegt,
oder nach Befinden, als Beweife einer unreifen Beurtheilungskraft
de» Supplicanten oder Referenten zur verdienten Beschämung von
den Acten zurückgegeben, nach Befinden auch ernstlich bestraft
werden.

II.
Insonderheit werden alle Advocaten und Procuratoren, zumal die

jüngeren und ungeübteren, aufs neue so ernstlich als gnädigst hie-
durch erinnert: ihre gerichtlichen Verhandlungen in einer für RechtS-
fachen schicklichenSchreibart, mit deutlicher Darstellung der wesent-
lichen zur Sache gehörigen Umstände in facto, und mit ordentlicher
Ausführung juristischer Gründe und Gegengründe, jederzeit mit Ver-
meidung aller unnöthigen Weitläufigkeit, abzufassen, mithin aller
weitschweifigen vermeintlichen Ausschmückungen, unnöthigen morali,
schenRaifonnementS und Gemein-Oerter, vorzüglich aller, bei ernst-
haften GefchaftS-Behandlungen ganz am unrechten Ort stehenden,ge-

meinig-
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meiniglich nur erbitternden Witzeleien und Anzüglichkeiten, überhaupt

aller langweiligen zur Sache nicht gehörigen Einleitungen, Wieder-
holungen und sonstiger, der Wahrheit so nachtheiligen, als dem De-

cernenten lästigen, nicht selten so ekelhaften, als den Partheien selbst
kostenspilligenDigressionen sichgänzlich zu enthalten, am allerwenig-
steu aber bei Vermeidung einer Strafe von Zehn bis Zwanzig Rthlrn.,
sowol für den Verfasser, als für den unterschriebenen Procurator, in
persönliche Anzüglichkeitenund ehrenrührige Verunglimpfungen aus-
znfchweifen, auch selbst in denjenigen Sachen, die ihrer Natur nach
empfindliche Beschwerden, Vorwürfe oder Beschuldigungen mir sich
führen, solcher gemäßigten Schreibart sich zu bedienen, die zu erken-
nen giebet, daß nicht Haß, Feindschaft und Rachsucht, sondern nur
Recht und Wahrheit oder Beförderung der Justiz und deS gemeinen
Bestens die Triebfeder sey.

III.
Eben die so beliebte Kürze und Präcision des Ausdrucks verbietet

auch die jedesmalige namentliche Benennung und vollständige Cha^
racterisirung der Partheien; statt dessennur allein die recipirten juri¬
stischenBezeichnungen des respectiven Stand -PunctS (Kläger, Be¬
klagter, Supplicant, Snpplicat, Jmplorant, Implorat, Jmpetrant,
Iii'petrat, u. s. w.) anzugeben sind.

IV.
Wahrheit ist und bleibt zwar das erste und letzte Geseß jedes

Schriftstellers, zumal der mit seinem Landesherrn und dessennach-
geordneten Collegien redet, ohne Ausnahme dergestalt: daß, zu dessen
Vergewisserung und eventualer Beglaubigung niemand, am wenig-
sten in außergerichtlichen Aufsahen, (wo man nämlich nicht die
Widersprüche einer Gegen-Parthei zu fürchten hat,) bei Vermeidung
willkührlicher Strafe, sich unterstehen soll, facta, Umstände, oder
Begebenheiten vorzubringen, denen nicht entweder sogleichdienöthige
Bescheinigung, oder wenigstens eine vorläufige Nachweisung, woher
man den Beweis des Vorgebens zu führen gedenke, hinzugefüget ist.
Hingegen

V.
überflüssige oder irrelevante Anlagen beizubringen, oder gar den

wörtlichen Inhalt der Beläge im Text selbst zu wiederholen, wird
dadurch



dadurch keinesweges gut geheißen, sondern vielmehr ausdrücklich und
bei willkührlicher Strafe untersaget. Auch Attegata dürfen nur
dann, wenn sie erheblich und entscheidendseyn können, in Schriften
angebracht, nur die vorzüglicher« allenfalls exerpiret, die übrigen aber
bloß mit richtiger Benennung des Gesetzes, oder des Auccors und
Buches, nach dessenTiteln, Äbtheilungen und Seiten-Zahlen nach-
gewiesen werden.

Die Collegien und Gerichte werden si6) beiModerirung der Kosten«
Rechnungen hieuach genau zu achten wissen.

VI.
Noch weniger sollen diejenigen Sachwalde und Schriftsteller, die

zugleich Notariell sind, in denselbigen Sachen, worin sie als Parthei
auftreten, Notariats -Documeute zu fertigen nnd solchergestalt den,
ihrem Notariat-Amte anvertrauet?» öffentlichen Glauben zur Able-
gnng eines Zeugnisses, in eigener oder ihrer Parthei Sache sträflicher-
weife zu mißbrauchen, sich beigehen lassen.

vir.
Wird in der Vorstellung auf ein vorhergegangenes Erkenntniß

oder anderes ActenstückBezug genommen; fo muß solches, zur Er-
sparung nnnöthigen Nachsuchens, nach seinem Datum und Gegen-
stand, mit Benennung derjenigen Behörde, woraus das angezogene
Erkenntniß erlassen, und auf wessenAntrag selbiges verfuget worden,
deutlich bezeichnetwerden: wie denn auch, wenn in der Sache, wo-
von die Rede ist, vorhin bei einem andern Gerichte oder Collegio
schon etwas vorgekommen oder Beschwerde geführet, oder wol gar
schon etwas entschiedenoder das Gesuch abgeschlagen seyn mochte, fol«
cheö nie zu verschweigen, sondern ausdrücklich anzuführen und beizu-
bringen ist.

VIII.

Zur Verhütung aller Verwirrung, darf ferner kein Supplikant
das competirende Collegium,. wohin die Sache nach der Natur ihres
Gegenstandes gehöret, außer dem Fall einer Beschwerde über folche
eigentliche Behörde mit den ferneren Antragen in solcherSache durch
unmittelbare Eingaben vorbeygehen, noch die Gerichte und Instanzen
muthwillig verwechseln, sondern selbstin Dingen, die zur Competenz

der



2^6 P

der Unter-Obrigkeiten gehören, diese zuvörderst angehen und nur,
wann er daselbst enthört zu seyn vermeinet, an die höheren Collegien
solche bringen.

IX.

Aus gleicher Ursache behält es dabei, daß nicht zwei oder mehrere
Gegenstande und unterschiedliche Angelegenheiten, worinnen es auf
verschiedene Klage- und Beweisgründe ankömmt, mithin auch notür-
Ucherweise separate Acten entstehen müssen, in einer und derselben
Vorstellung oder Anzeige zu vermengen und durcheinander zu werfen
sind, sondern in jeder Sache separatim angerufen und angetragen
werden muß, um so mehr sein unabänderliches Bewenden, je leich-
ter und vortheilhafrer für den Supplicanten selber die Pflicht ist, sei-
nen Decernenten allenthalben auf denjenigen Standpunct zu führen,
aus welchem sein Anliegen am vollständigsten zu übersehen und zu be-
urtheilen ist. Außer den natürlichen Folgen der Unterlassung dieser
Obliegenheit, sollen anch die Kosten der, zur Absonderung ungebühr-
lich vermischter Materien erforderlichen Extrahirur^gen und Abschrif-
ten jedesmal den Concipienten treffen.

X.
In eben dieser Absicht müssen alle und jede Eingaben mit einer

ordentlichen Rubrik versehen, und in derselben sowol der Name,
Stand und Aufenthaltsort des Supplicanten, auch der eigentliche
Hauptpunct und der jedesmalige actus iudicialis, welchendie Vor»
siellung oder Eingabe betrifft, imgleicheuin Partheisachen der Name,
Stand und Aufenthaltsort des Gegemheils, auch das Collegium, bei
welchem die Schrift zu übergeben ist, deutlich ausgedrücket, solche
Rubrik aber in dem weiteren Verfolg der Sache ohne Roth nicht ver«
ändert werden»

XI.

Bei der Abschrift der solchergestalt gefertigten Eingaben sind fol«
zende Regeln zu beobachten:

a) Die Schrift muß deutlich und leserlich, auf ganzen Bogen,
wenn gleich nicht eben von feinem, doch weißem, vorzüglich
einländischem Papier, dergestalt geschrieben seyn, daß

b)
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h) auf jeder Seite nicht weniger als 24 Zeilen, und in jeder Zelle
28 bis 30, oder zum allermindesten 25 Buchstaben enthalten
sind.

c) Die erste und letzteSeite sottnur alsdann für voll bezahlet wer«
den, wenn sie zum wenigsten über die Hälfte beschrieben.

ä) Allegata und das petitum, auch der Ansang jedes Absatzes
sind nur etwas weniges einzurücken.

e) Mehr als einen Bogen betragende Schriften müssen ordentlich
paginiret und

[) die Beilagen mit auf einander folgenden gewöhnlichen Ziefern
oder Littern versehenseyn.

XII.
2Bie in allen bisherigen, die Abfassung schriftlicher Eingaben be-

treffenden gesetzlichenVerordnungen nichts so oft und so dringend
vorgeschrieben ist, als: daß der Concipient derselben am Fuße des
Originals namentlich zu benennen sey; so hat es dabei sein Bewen-
den: daß in außergerichtlichen Sachen zwar die eigenhändige
Unterschrift des Prinzipals zulänglich ist, in Ideren Ermangelung aber
allemal, der Concipient sichdurch eigenhändige Namens-Unterschrift
zu erkennen geben, in gerichtlichen dachen aber allewegeder nach
Vorschrift der Hof- und Landgerichts-Ordnung F. I. lit. 6. gehörig
qualificirte und approbirte Verfasser (nur mit Ausnahme der daselbst
beschriebenen Fälle) jedes exhibitum mit feinem vollständigen Namen
eigenhändig'unterschreiben solle,Hingegen wo das nicht geschehen, bei
gesammten Collegien von deren refp. Botenmeistern, Registratoren
oder andren zur Reception verordneten Subalternen, ohne die jedes-
malige Unterschrift des vollen Namens des Concipienten einer gericht-
lichen oder außergerichtlichen Eingabe, sie bestehe worin sie wolle und
der Concipient fey der Principal selbst, oder wer er wolle, keineeinzige
Schrift angenommen, sondern sofort brevi mann zurückgegebenoder
zurückgeschicktwerden muß; welches beim Herzogt. Cabinet gleicher«
gestalt beobachtetwerden soll.

XIH.
So wenig auch die bloße Unterschrift eines Advocaten oder Procn-

rators, welche nie mit deniAuödruck oblato fubferipfit, oder utreci-
- r P p j. piatur
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piatur fubfcripfit, sondern schlechthin mit den Worten: relegk, oder
wenn sie nicht selbstbeirathig sind, Procurator relegit, geschehensoll,
den Verfasser der Schrift selbstvon der Schuldigkeit, sich als Conci-
pienten namhaft-zu machen und zu unterschreiben, los inachen kann;
eben so'wenig wird, durch die Benennung und Unterschrift des Conci-
pienten, die Verbindlichkeit desselbenoder des an Ort und Stelle ange-
nominenen ProcuratorS aufgehoben,, sich zu dem erhaltenen Auftrage
seines PrincipalS, mittelst Beibringung gehöriger Vollmacht, hinläng-
lich zu legitimiren; und zwar bestehet diese Vollmacht, bei gerichtlichen
Angelegenheiten, in dem bis auf weitere gesetzlicheVerordnung vorge¬
schriebenen gesetzlichenFormular; bei außergerichtlichen Angelegen¬
heiten hingegen,, auf tveldje die meißen Beziehungen des gedruckten
Formulars unanwendlich feyn würden, mag jede andre, entweder eigen-
händig unterschriebene und besiegelte, oder zu Prococoll erklärte, mit-
hin nur vollständig und deutlich zu erkennen gegebene Willens-Mei-
nung des PrincipalS zur Übertragung des vorliegenden Geschäfts,
statt weiterer Beglaubigung genügen^

Allemal aber ist in gerichtlichenSachen, fowol vom Klager als vom
Beklagten, die erforderliche Vollmacht sogleich am Anfange des eröff-
neten Schriftwechsels, in. der erstemEingabe, unausfetzlich, bei Ver-
meidung der Retradition beizubringen und nur in Fällen, wo sichtbar
Gefahr auf dem Verzug haftet, eine einstweilige Cautionäe rato, je¬
doch nicht anders, als mit ausdrücklicher Bitte um Befreiung und mit
namentlicher Anführung der Behinderungs-Ursache, von dem überge-
benden Anwalde anzunehmen, im Fall der Verfäumung solchernach-
gesuchtenund nur unter angedrohcter Strafe von 5 Rthlr. einzuräu¬
menden Frist, deren Beitreibung und eventnaleVerdoppelung unnach-
sichtlich wahrzunehmen; gleich dann auch für dergleichen DilationS»
gefuche, und der damit verknüpften Kosten halber, weder dem Gegen-
theil etwas zur Last fallen, noch dem Sachwalde, wenn er der Zöge-
rnng schuldig feyn sollte, etwas in Rechnung pafsiren darf.

XIV.
Für solche Parteien aber, die in eigner Person ihre Rechte und

Verbindlichkeiten wahrzunehmen, oder Bevollmächtigte zu bestellen
außer Stande sind, folglichzur Beglaubigung ihrer Vollmachten noch
besonderer rechtlicherFeierlichkeitenbedürfen,, namentlich für Bürger-

schaften^
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schaffenund Commune«, wenn sie, als Körper betrachtet, einenPro»
ceß führen wollen, darf kein Sachwald oder Procurator, gerichtlich
auftreten oder schriftlicheAntrage machen, der nicht, außer der ge-
wöhnlichen Vollmacht, sich dazu nach allgemeinem Gerichtsbrauch
nach vorher besonders durchein förmliches SyndicatS-Instrument
gebührend legitimiret; zu dessenrechtsgültiger Ausstellung alle stimm-
fähigen Mitglieder der Commüne, wenn sienicht schonmit einemein-
für allemal gehörig bestellten SyndicuS zum Betrieb ihrer Rechts-
Händelversehenist, ohne unruhige Aufwiegelung an der einen, oder
Obrigkeitliche Verhinderung an der andern Seite, ordnungsmäßig
zusammen zu berufen, und wenn, nach umständlicher Erklärung der
vorliegenden Absicht,aus der angestelletenStimmen-Sammlung sich
ergiebet,daß wenigstenszwei Drittheile fämmtlicher stimmfähigen
Interessenten zu dem inteudirten Rechtsstreit ungezwungen ihre Ein-
wiliigung geben, und zu dessenFührung einen oder mehrereBevoll-
mächtigte bestellethaben, darüber eine ausführliche Urkunde entweder
von einer competirenden obrigkeitlichenPerson oder von einemaus-
drücklichdazu requirirten immatriculirten Notarius mit zweienZeugen
abzufassenund solchemit der, entweder von ebendenselbeniudividuis
oder von ihren (zugleich dazu bestellten)Bevollmächtigten vollzogenen
Vollmacht zu übergeben ist. Jedoch gehören hieher dieFälle nicht, wo
mehrere Mitglieder einer Commüne zugleichgegen andere Mitglieder
oder gegen die Obrigkeit selbstgegründete Beschwerden vortragen,
oder Unordnungen und Vergehungen anzeigen zu müssen glauben.
Vielmehr genüget in dergleichen Fällen, wenigstens am Anfange,
dasjenige, was oben§.XII. von außergerichtlichenSachen verordnet ist.

XV.
Alle Schriften endlich, von welchen eine Communication gewün-

schetoder erwartet.wird, sind, zusammt ihren Beilagen, mit einemgut
und leserlichgeschriebenen,gleichmaßigpaginirten und von dem Eon-
cipientenunterschriebenenDuplum zu übergeben,in dessenEntstehung
die Eingabe retradiret oder aufKosten des Supplicanten eine ander-
weitige Abschriftdavon gerichtlichveranstaltet werden soll.

XVI.
Wa6 an dem Aufenthalte der Collegien und Gerichte selbstüberge-

ben werden soll, ist unmittelbar an die zur Reception bestellten Boten-
P p % \ meister
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MeisteroderRegistratoren gehörigenOrtS abzuliefern; was aber von

andern Orten hergeschickt wird, ist mit einer kenntlichen Aufschrift an

das competirende Collegium addressiretpostfreizu machen.
* #

Die obigen Vorschriften sindvon der Beschaffenheit, daß bissigvon

einem jeden, dem e? nicht gleichgültigist, ob seineschriftlich» Anträge

mit Beifall oder Mißfallen aufgenommenwerden, mithin ihren Zweck

befördern oder entfernen helfen, allenfalls auch ohne positive Pönal»

Sanction, ihre anfmerkfameBeobachtung und genaue Befolgung zu

erwarten. Inzwischen sollen die Regierung, Cammer- und Justiz»

Cossegien,Confistorienund andereDepartementS,.hl'edurch angewiesen

feyn: über die gemeffette Befolgung tiefet General- Verordnung

respective selber sorgfältig zu halten und zu gleicher Aufrechthaltung

ihre zur Receptur verordneten Botenmeister, Registratoren oder andre
Subalternen, auchFiScale aufs genauestezu instruiren, mithin die con»
travenirenden sowolPartheien und Sachwalde, als Officianten, nach

Befinden, theils durch Retraditiou oderVerweise, theils durch Geld¬

bußen oder fonstigeZwangsmittel, auch Suspension ab officio unab«

Sittlich zu bestrafen und zurecht zu weisen; wie denn auch die Nieder«

gerichte zugleich hiemit erinnert werden: in ihren schriftlichenVer-

Handlungen weder dergleichenContraventionen und Ungebührlichkei¬

ten zu gestatten, so lieb ihnen feyn kann, bei etwaniger Einsendung

ihrer Acten an die höheren Cossegien, einer mißfälligen Bemerkung

und ernstlichenAhndung, auch nach Befinden eigenenVerhaftung für

die zugelassenenEonstituti'onswidrigkeitenzu entgehen, noch weniger

selbst in ihren schriftlichenAufsahen die hier gerügten Fehler, unter

sbiger Androhung sichzu Schulden kommenzu lassen.

Anlage No. II*

Form»lar zur Vollmacht.

Ich Endesunterschriebenerbestellehiednrch für mich, meine Erben

und Erbnehmen, zur Besorgung meines vor dem Großherzogl. Meck-

lenburqischen Oberappellations-Gerichte zu Parchim anhangigen

Processeö gegen den N. N. :c. in pcto :c« zu meinemProcuralor den
Herrn



Herrn OAGProcurator N. N. zu Parchim und bevollmächtigeden-
selben, die in diesemProcesse nöthigen Anträge in meinemNamen zu
übergeben, die darauf ergehendenVerordnungen auszulösenund der
Gegenseite instnuiren zu lassen, Contumacial-Antrage zu machen,
erforderlicheFristen nachzusuchen, in gerichtlichenTerminen für mich
aufzutreten, die von der Gegenseitemir in dieserSache zu i'nsinuiren-
Verordnungen anzunehmen, die erfolgende Urthel anzuhören und
durch Einlegung von Rechtsmitteln die Notfristen zu salviren.

Sollte er in einzelnenFällen selbstan diesen Besorgungen behin-
dert feyn, so ermächtigeichihn, einen der andern OAGProcuratoren
dazu für sichzu substituiren, ohne daß er jedochberechtigetseynsoll,
die gesammteProcura tue dieses Proceffes, ohne meine Genehmigung
einemandern Procurator zu übertragen.

Was nun auf den Grund vorstehenderVollmacht in dem gegenk:
pcto jc. vor dem Großherzogl. Meckl.

OAG. verhandelt werdenden Processe, der Herr OAGProcurator
N. N. felbftoder durch einen Substituten für michthun, handeln oder
lassen wird, solchesgenehmige ich für mich, meine Erben und Erb-
nehmen im voraus und erkläremichdadurch verpflichtet.

Zugleich versprecheich fub hypotheca bonorum diesemmeinen
Procurator seine in diesemProcessefür michzu machendenAuslagen
und feine nach der gesetzmäßigenTaxe angesetztenGebühren promt
und unweigerlichzu berichtigen.

Dessenzu wahrer Urkundehabe ich dieseVollmacht unterschriebene
So geschehen:c.

Promotorialien.
r. fßeun in Sachen, welchebei den der ObergerichtSgewaltbest

OAGerichtS unmittelbar unterworfenen Gerichten anhängig sind, die
rechtlicheVerfügung oder Entscheidung gänzlich ausbleibt, so ist das
OAGericht auf desfallsigeAnträge zur Erlassnng von Promotorialien,
kompetent.

OAGOrdnungv. isten Julius »8,8 §>53^
Sollte einer Parthei wider alles Erwarten Anlaß' gegebenwerden/

über Verzögerung der Rechtspflege, oder sogar über Versagung der¬
selbe»
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selben abseiten des OAGerichtS zu klagen, so ist — nachdemjedoch
vorher bei dem Gerichte selbstum Beförderung der ©adje angehalten
worden — dergleichenBeschwerde bei demjenigenLandeSherrnanzn-
bringen, in dessenNamen das OAGericht die Sache zu behandelnhat.
— Die nöthigen Verfügungen zurAbhclfung des sichergebendenMan¬
gels in Beförderung der Rechtspflege, werden zwar sodann an das
OAGericht mit allem Ernste ergehen,««gegründet befundeneBeschul¬
digungen der Art aber auch mit aller Strenge wider diejenigenange-
sehenwerden, die sichohneGrund beschwert.

Auch ist, um bei den Landesherrn überflüssigeAntrage dieser Art
zu verhüten, jedesmal noch vor Anbringung derselben der Präsident
des OAGerichtS davon, daß ein Gesuch um Beförderung bei dem Ge-
richte ohne Erfolg übergebenworden sey, mittelst verschlossenenMe-
.morialöbesonders in Kenntniß zu setzen.

Daselbst §. 85-

Provisoren.
S. Medicinalwesen i. 2.3*

Pulver.
* Älle Polizeibehörden des Landes sind darauf aufmerksamge«

macht, daß die in das Land kommendenFrachtwagen zuweilenauch
Schießpulver in mcht ganz unbedeutenden Quantitäten bei sich
führen.

Es sollzur Vermeidung großer Unglücksfällehierauf mit Sorgfalt
geachtetund LadungendieserArt sollennicht innerhalb der Städte ge-
duldet, sondernan Orte hingebrachtwerden^ wo die Gefahr einerEx-
plosionwegfällt.

Reg.Publ. v. 6. Mai igir.

Pupillen.
S. Minderjährige.

Querel.
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Ouerel.
1. Querelen in Rechtssachen gehören,selbstbeibehauptetermanife«

sierNullität, vor dieGerichte, welchefür dieAppellationcompetentsind.
V. zur Pnbl. der OAGOrdnung v. 1.2»l. i8iö- §. 4.

2. Die Querel gegen das Verfahren der Gerichte, für welchedas
OAGericht unmittelbares Obergerichtwird, findet sowolin Civil- als
Criminal-Sachen und zwar in. jeglichemTheile des Processus statt.
Auch tritt dieselbegegen solche Rechtsbestimmungen der erwähnten '
Gerichte ein, die von ihnen in Querelsachenaus den Niedergerichten
erlassen worden, nur muß in diesemFall die Sache der Summe und
dem Gegenstande nach appettabel fei)tu In Querelen gegen das ei-
gene Verfahren der vorerwähnten Gerichte bedarf es der Appellabili-
tat derSache nicht, weder nach Summe nochnach Gegenstand.

Beb Beschwerdeführungen gegenVerfügungen, die von AmtSwe-
gen, oder auf einseitigenAntrag erlassenworden, namentlichwider die
ex officio gescheheneVerwerfung einerKlage, ist zuvor Gegenvorstel-
lttNJ bei dem iudicio a quo zu machen, da denn das hierauf Erlassene
Gegenstand der Beschwerdeführung, wird. Jedoch findet dies nicht
statt,, wenn in voriger Instanz eine Appellation von einemNiederge-
richte ohne Gehör des Appcllaten abgeschlagenworden, und ist in die-
sein Falle überhaupt nicht Querel, sondern Appellation-anwendlich;
wird sodann resormirt, so bleibt die Sache zum Zweckder Entschei-
dung in materialibus bei dem OAGerichte, es seydenn, daß die Ap¬
pellation bloß wegen Mangels in den Formalien verworfen worden.

OAGOrduung v. 1. Iul. -Ztg.

3. Diese Querel *) wird aus dieselbeWeise, so wie die Appellation'
und zwar gleichfallsbinnen einer Nochfrist von 20 Tagen interponirr,
das Verfahren des vorigen Richters jedoch dadurch nicht gehemmt,
vielmehrvon demselbenweiter bis auf eingehendeinhibitoriales pro¬
cedat, so weit er nicht statt dessenden Umständen-nach Provisional-
Verfügung zu treffen angemessenerfindet.

Daselbst §. 52.

4. Die Querel' *) muß beim OAGericht binnen' z Wochen, vom
• - Tage

An m Es verstehtsich,daß hiernur von der im vorstehenden$, 51
gedachten Querel gegen Gerichte, für die das- OAGericht
unmittelbar Obergerichtwird; die Rede ist.—



304

Tage der InterPosition an, eingeführt und gerechtigt werden. In

Ansehung der Einführung, bei welcherAiavaniinalxecillLS anzugeben

sind, ist dieFrist ein Fatale.
In Ansehung der Rechtfertigung erfolgt, wenn sieausgebliebenist,

nur die Strafe der Präclnsien.
Falls die Sache zur Annahme der Qnerel nach deren genauer

Prüfung nicht bloß in Ansehung der Formalien, sondern auch der
Materialien geeignet befunden, wird die Einsendung der Acten mit-

telst Berichts ausgegeben, welcherjedochnur dann, wenn eS erfordert

wird, auf die Sache selbst zu richten ist. Inhibition wird hiebet

nicht anders als in dein Falle hinzugefügt, wenn die Angaben des
Querulanten über das Verfahren des vorigen Richters durch Bei¬

bringung der Manual- Aktenstückegenügendbescheinigetworden.

DasÄbst §. 74.

5. Wenn die Acten des vorigen Richters.mit der O.uerelvorliegen,

tvird vom OAGerichte sofort mittelst DecretS bestätigend oder abän¬

dernd erkannt, woneben die Acten an den vorigen Richter remittirt
werden. Sollte das OAGericht das Gehör des Gegentheils noth-
wendig halten, so wird solches mit kurzerFrist erfordert, und erfolgt
sodann die Entscheidung gleichfalls durch ein Decret. Dabei wird
der Sachwald des Querulanten, im Fall sich ergebenderTemeritat,
nach Ermessender Umstände, wie bei Verwerfung der Appellation*)
gestrast.

Daselbst §. 75.

6. So viel die Erkenntnisse des OAGerichtS in Sackten, welche
zier modum querelae an dasselbegelangt sind, betrifft, so findetge-^
gen solcheüberall kein ordentlichesRechtsmittel statt, vielmehrbehält

es dabei, insofern sieccmfirmatorie lauten, schlechthinsein Bewen-
den, insofern sieaber das vom iudice a quo Erlassene refottniren, ist
dagegen lediglicheine Repräsentation zulässig.

Daselbst$. 7Q.

7. Gleichergestalt ist in dem Falte, da sichJemand durch das ei-
gene Verfahren des OAGerichtS und dessenDirection des Proce/fes
gravirt erachtet, ebenfallsnur eineRepräsentation statthaft, unbver-' bleibt

*) S. oben S- 2-. AppellationNr. iz.



bleibt es bei demjenigen, was hierauf, sei es nach vorhergegangenen»
Gehör des Gegners, oder ohne dasselbe, erlassen worden.

Daselbst §. 79.

8. Werden sonst gegen daS OAGericht oder dessenVerfahren Be-
schwerden, welche die Anwendung des Landesherrlichen OberaufsichtS-
rechts erheischen könnten > bei einein der Landesherren angebracht,
besonders etwa auch über Verfagnng der Actenverschickung; so wird

a»6) hierin denen, die sich mit Fug beschweren können, die angemessene
Abhülfe durch Landesherrliche Einsehung nicht entstehen, so wie dage-
gen verspürter Leichtsinn und Muthwille auf Seite der Beschwerde-
führenden nicht ohne Beahndung gelassen werden.

Vorher solljedoch, im Fall solcher bei den»Landesherr« angebrach--
ten Beschwerden, das OAGericht allemal mit seinen Gründen gehört
und demnächst allererst die weitere Entschließung gefaßt werden.

Würde auch das OAGericht bei dieser Verhandlung dabei behar¬
ren, daß eS seinen befchwornen Amtspflichten und seiner gewissenhaft
ten Ueberzeugnng nach ein anderes Verfahren, oder die Acten-Ver-
schick«ng nicht eintreten lassen können, ohne die Rechte der Gegenpar-
thei zu verletzen; so verbleibt es sodann, so weit es die Sache angeht,
bei dein vom OAGericht früher Verfügten. Auch findet da, wo in
der OAGOrdnnng selbst die Frage von der Acten-Versendung dem
Ermessen des Gerichts überlassen worden ist, eine Beschwerdeführung
über diese Versagung derselben mit Erfolg nicht statt.

Daselbst §. 86.
S. Appellation Nr. 1. 3. 7. Rechtsmittel Nr. 3.

Querela nullitatis.
S. Rechtsmittel Nr. 3.

Quittungen.
^ie Beamten sollen aufjeder Quittung bei derOuittkrung die darauf
wirklich bezahlte Summe nochmals genau bemerken lassen, und eine
allgemeine Quittung ohne Wiederholung der bezahlten Summe soll
hinfüro bei der Cammer nicht mehr angenommen werden«

(Eamm. Curende v. 20. Nov. 1793.

Raden
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Raden.
S. Forstwesen Nr. 12. 17.

Rationes dicendi.

S. Entscheidungsgründe.

Rauchen.(Taback-)
S. Tabackrauchen.

Räude.
S. Schafe.

Rechtsfreiheit.
S. OAGericht Nr. 4. Gerichtsstand vi.

Rechtskraft.
S. Appellation Nr. 5 — 5)

Rechtsmittel.
1. Nie Anwalde sollen bei den Rechtsmitteln der Restitution und der

Berufung in Gemäßheit der Canzlei-Ordnung Tit. XXXVII. §. z.
und des gem. Bescheides vom 4. Februar 1712 (s. Advocaten Nr. 1)
keine unnöthige Fristen zur Rechtfertigung der Beschwerden nach-
suchen, auch diese remedia tempeiti.ve einlegen.

Gem Bescheid aus der Justiz-Canzlei v. 21. Octo-
ber »796. *)

2. * Unter ernster Mißbilligung des Benehmens, wodurch mehre-
re Anwalde die Justification von der Interposition oder Jntroduction
der Rechtmittel trennen, wird vorstehender gem. Bescheid zur genau-
sten Nachachkung in Rückerinnerung gebracht.

Gem. Bescheid aus der Justiz-Canzlei v.!8. Oct. 18-5.

3. Andere Rechtsmittel als die Appellation und Querel sollenals
Impugnativ-Mittel an das Ober-Gericht nicht führen. Nament-

_______ lich

*> Den weiter» Inhalt dieses gem. Bescheidesf.unter CanzleiNr. 4.
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lich wird der Gebrauch eines besonderen remedii nullitatis oder der
(juerelae nullitatis hiedurch aufgehoben und untersagt.

OAGOrdnung vom 1. Iul. 1818. § 59.

NB. Vorstehende Vorschrift wegen aufgehobenen Gebrauchs
deS remedii nullitatis et querelas nullitatis soll — nach
§. 28 der Verordnung zur Publ. des OAGOrdnung — auch
bei der Justiz -Canzlei und allen Untergerichten normiren,
wobei hinzugefügt ist, daß solche auch bei demselben Richter
nie statt finden sollen.

4. Bei dem OAGerichte finden als ordentliche Rechtsmittel in
Civilsachen aklein daS remediüm reftiiutionis in integrum ordi-
narium, und in Strafsachen das reiuediuin tttpplicationis statt, in
sofern nämlich nicht durch das vorliegende Erkenntniß bereits tres
conformes entstanden sind, oder dasselbe nicht in einer Sache erfolgt
ist, in welcher von einem Magistrats-Gericht in appellatorio gespro¬
chen worden, als in welchen beiden Fällen kein ordentliches Rechts-
mittel weiter statt findet.

Daselbst jf. 76.

S. Actenversendung. Advocaten Nr. r.—6)v). Appellation. Lehn¬
cammer 2. Fristen. Querel. Restitution.

Recusatiou.
S. PerhorreScenz.

Reformationsfest.
S. Festtage Nr. 5.

Reichsgerichts-Processe.
Das OAGericht erhalt auch zum Betriebe die annoch unbeendigten
bei den vormaligen Reichsgerichten anhängig gewesenen Processe,
welche— insofern sie zur Competenz des OAGerichtS geeignet sind—

mit den dazu gehörigen Acten auf gebührende bei der Regierung ein-
zureichende Antrage der Interessenten dem OAGerichte zugefertigt

werden sollen. Ist in diesen Fällen noch kein Spruch bei dem Reiche¬
st q a gerichte
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geeichte in der Sache ergangen, so wird das ergriffene Rechtsmittel
nunmehr bei dem OAGerichte erlediget, welches dabei, so weit es an-
noch auf Beurtheilnng der Fäkalien, der Formalicn und der Devo-
Union ankommt, sich nach den Regeln des vormaligen Reichsgericht-
lichcn Processeö zu achte», sonst aber nach den Vorschriften der
OAGOrdnung zu verfahren, und in Gemäßheit derselben auch über
den Punct der Zuläfsigkeit weiterer Aufechtungömittel zu bestimmen
hat.

Ware auch etwa der Beschwerden-Libell noch überall nicht über-
geben gewesen, und nur die Frist dazu offen gehalten, so geschehet
die Einreichung desselben nunmehr bei dem OAGerichte binnen der
hiebevor offen gebliebenen, vom Tage der Eröffnung dieses Gerichts
wiederum laufenden, und in diesem außerordentlichen Falle auch nach
billigem Ermessen der Umstände zu erweiternden Frist, wonach st int
übrigen alles nach den Vorschriften der OAGOrdnung beurtheilet
wird, außer daß der Punct der Devolution sich nach den vormalö bei
den Reichsgerichten geltend gewesenen Grundsätzen bestimmt. So
wie auch, wenn vormals zwar der Beschwerden-Libell bereits bei dem
Reichsgerichte übergeben ist, jedoch von demselben noch keine Processe
erkannt wären, es, den Devolutionöpunct ausgenommen, im übrigen
so anzusehen ist, als wäre jener Libell bei dem OAGericht selbstüber-
geben worden, bei bereits erkannten Processen aber sichres Weitern
nach den Vorschriften der OAGOrdnung von felbst geregelt findet.

Ueber den Fall, wo nach bereits erfolgtem Reichsgerichtlichen
Spruche solcheRechtsmittel eingelegt worden *), welchenur auf dem
Wege der Reichsgerichtlichen Visitation die Erledigung hatten er-
halten können, bleibt die gesetzlicheBestimmung vorbehalten. Andere
wider einen solchen bereits vorliegenden Spruch annoch offen ge-
haltene Rechtsmittel hingegen, welche bei dem fraglichen Reichs-
gerichte felbst hatten erledigt werden können, werden nunmehr bei
dem OAGerichte zur Entscheidung gebracht, welches, so viel die
Fatalien, die Formalien, die Erfordernisse zur Begründung eines
solchen Rechtsmittels, den Suspensiv - Effect und das dem Gegner
zu verstattende Gehör betrifft, alles nach eben den Regeln zu beur-

cheilen

So, und nicht wie Original steht, „werden" iftß lesen,nachdem
Reg. Pub!» v. 2». Oktober i&iö*
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theilen hat, welche daS Reichsgericht zu beobachten hatte. Wonächst,
wenn unter Befolgung der sonstigen Vorschriften der OAGOrdnung
die Entscheidung ergangen ist, weitere Rechtsmittel nicht statt
finden.

Sollten hiebei annoch besondere Zweifel übrig bleiben, so hat das
OAGericht solcherhalb landesherrliche Erläuterungen nachzusuchen.

'' V. zur Publ. der OAGOrdnung v. zstenJulius -L>g
§. 29.

Regierung,f
Sei dem Regierungs-Collegis findet keine .Gerichtsverwaltung
statt.

3). zur Publ. der OAGOrdnung v. 2. Iul. 18-S.
$. i.

S. Execution Nr. 1. Curialien Nr. 1, 5. Lehn-Cammer. Gerichts¬
stand Nr. 8>9'

Registratur(derIustiz-Canzlei).
S. Advocaten Nr. 4.

Rekruten.
S. Militairpflichtigkeit.

S. Rechtsmittel.

Remission.
S. Hypothekenordnung §. 26. Indult.

Renten.
S. Indult Nr. 1«

Rentei-Tage.
* Aei der Rentei sind in jeder Woche, wenn keine Festtage einfal-

len, zur Einnahme der Dienstag und Freitag, zur Ausgabe der Mitt-
woch und Sonnabend, Vormittags von 9 — > Uhr und Nachmittags
von z bis 5 Uhr, die beiden übrigen Tage der Woche aber zur Richtig-
siellung der Bücher', Correspondencen bestimmt. Wie jeder an den

vor-
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vorbestimmten Tagen die promteste Zahlung und Beförderung seiner

Geschäfte zu gewartigen hat, so hat er eS sich bei etwaniger besinn-
mungswidriger Meldung selbst beizumessen, wenn er unverrichteter

Sache abgewiesen wird, da die Renteibedienten diese Verordnung ge«

nan befolgen sollen.
Camm. V. v. iQ. Aug. 1795 und erneuert 27. Aug.

jfcjoou. 27. Sept. i8'7«

Repressalien.
S. Indult Nr. z —«)

fXm'äfentatioiu

S. £ltiefe! 6 und Diefticution 6.

Reservatio dominii.

S. Hypothekenordnung §. 33.

Restitution.(Rechtsmittelder)
1. An den Fällen, in welchen die Appellation an einen höhern Rlch-

ter gesetzlichnicht möglich, soll den Partheien des remeclii reftitutio-
nis in integrum ordinarii in Civil- und der Supplication in Straf-
fachen sich zu bedienen, unbenommen seyn, doch aber, um auch de-
ren unnöthige Vervielfältigung zu verhindern, nur in nachstehender
Maaße: Gegen Erkenntnisse gesammter Niedergerichte in Sachen
unter 30 Rthlr. N. Atel an Werth — (denen alle Iniuriensachen der
denselben unterworfenen Personen gleich zu achten, wenn auch auf
eine höhe-e Summe ästimatorisch geklagt seyn sollte) — ist das betref¬
fende remedium nicht wie bisher mittelst Verschickung der Acten an
eine Juristen-Facultat, sondern also zur Ausführung zu bringen,
daß acta, nachdem die Beschwerden gegen das niedergerichtliche Er-
kenntniß kurz ad regiftraturam gebracht, und darüber summarisch
verhandelt worden, ohne weitere Rotulation an die Justizcanzlei ein-
zusenden sind.

Bei dieser wird sodann ohne Zulassung weiteren schriftlich?» Ver¬
fahrens über die eingelegten Beschwerden, oder wo es nöthig ist, über
den ganzen Bestand des Erkenntnisses, oder selbst des Vlrfahrens,
per decretum neben Remission der Acten erkannt, wobei es dann

ohne
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ohne anderweitige N echtsmitteldas Bewenden behält. Es sollen
aber gesammteNiedergerichte in denhier bezeichnetenFällenangewie«
senseyn, die Partheien nachEröffnung ihres Erkenntnissesmit dieser
und der Vorschrift in den folgendenHphen*) bekanntzu machen, wie
solches geschehen, zu Protocoll zu bemerken, und sichdie gehörige
Instruction der Sache in Ansehung der ausgestelltenBeschwerden
möglichstangelegen seyn zu lassen.

Anlangend die Erkenntnisse der Iustizeanzlei als Berufungs-
Instanz, in Sachen über 30 Rthlr. N. Atel Werth, so wie die
Erkenntnisse in erster Instanz des Militair-Gerichts, insofern?sie
die bürgerlichen $3ev()ä[tnifleder Militairperfonen betreffen,—
sammtlichin Fällen unter 200 Rthsr. — sohat nach Maaßgabe der,
fyho 77 der OAGOrdnung, (s. unten Nr. 4) bemerktenGrund-
säße, jedeParthei annoch einmal resp. das remedium reftitutionis
in integrum ordinariuin oder fupplicationis auf dem bisherigen
Wege der Actenverschickungan eineJuristenfacultät.

93. zur Publ. der OAGOrdnung vom isten Iul. >8-3
§. 20 und 2U

2. Das remcdium reflitutionis tlttb fupplicationis ist künftig
binnen gleicherNothfrist als die Appellation bei dem iudice a quo
mit bestimmterAngabe der gravaminuin und zwar bei gefammten
Niedergerichtenauf die bisher bei den AppellationengebräuchlicheArt
zu interponiren, im übrigen aber binnen42 Tagen, vom Tage der Pu-
blicationdes Erkenntnissesan, zu justificireu, nach derenAblauf der
Jmplorant mit der fernernJustificarion zu pracludiren,und acta nach
Ermessendes Gerichts, nachzuvorigerBeibringung der exceptivischen
Verhandlung auf die gravamina, oder ohne selbigevon Seiten des
Jmploraten, für beschlossenanzunehmen, und mit der Versendung
legali modo zu verfahren; — alles diefes jedoch unbeschadet der ge-
schlichenVorschrift im §. 427 des LandeSvergleichs. Die Ableistung
des Supplications-Eides wird hiermit außer Gebrauch gesetzt.

Die

*) Anmerkung. Dies ist offenbar ein Druckfehler und muß heißen:
„in dem folgenden §pho", weil nur noch der nächste §. 22 von der
Restitution handelt, und die nächstfolgenden §§. ganz ohne Bejug
auf dieselbe find.



Die ttt den HH.384, 385 "* Z86 des Landesvergleichsüber die Zu«
lassigkcitder AppellationengeordnetenBestimmungen,findennachih-
rer näheren Bezeichnung in den H§. 41 u. 42 der OAGOrdnung

(f. AppellationNr. 5 u. 6) auf das remedium. reftitutionis in inte¬
grum ordinarium gleichfalls ihre volle Anwendung.

Daselbst §. 22,

(RestitutiongegenErkenntnissedesOAGerichts.)
3. Sei dem OAGerichte finden als ordentliche Rechtsmittel in Ci-

vilfachen allein daS remedium reftitutionis in integrum ordina¬
rium und in Strafsachen das remedium fupplicationis statt, in so¬

fern nämlichnichtdurchdas vorliegendeErkenntniß bereite tres con-
formes entstanden sind, oder dasselbe nicht in einer Sache erfolgt ist,

in welchervon einemMagistratö-Gerichtein appellatorio gesprochen
worden, als in welchenbeiden Fallen keinordentlichesRechtsmittel
weiter statt findet.

Daselbst §. 76.

4. Wo keiner dieser beiden Falle vorhanden ist, findet der Ge-

brauch deS reinedii reftitutionis in integrum ordinarii oder fup«
plicationis statt, und zwar mit folgenden Bestimmungen.

j) In Sachen, welchebei den obgedachtenMagistrats- oderfon-
stigenNiedergerichtenin ersterInstanz verhandeltsind, istnur
Eine Restitutions- oder SupplicationS-Instanz zulässig, der-
gestalt, daß mit dem in dieserInstanz ergehendenErkenntniß
die Sache beendigetist; eS mag conftrmatorie Oderreforma-
torie ausfallen, eö mag eine Parthei oder es mögen beide zu-
gleich sichgegenden in appellatorio bei demOAGerichteer-
gangenen.Spruch des Anfechtungsmittelöbedienthaben.

s) In Sachen hingegen, in welchenbei den, demOAGericht un-
mittelbar unterworfenenGerichtenm ersterInstanz gesprochen
ist, kann zwar

a) wenn beide Partheien sich wider daS in appellatorio beidem
OAGerichte erfolgteErkenntniß des einen oderdes andern
itv obgedachtenbeidenRechtsmittel zugleichbedienen,keine

Parthei
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Parkhei weiter denjenigenSpruch mittelstordentlichenAn-
fechtungsmittels angreifen, der auf das von ihm eingewandte
remedium reftitutionis in integrum oder fupplicationis
ergeht; wol aber kann dieParkhei sichder genanntenJmpu-
gnativ-Mittel wider das vom Gegner erwirkteReformator-
Erkennkniß annoch bedienen, und fo die Restitntionö- oder
Supplications-Instanz zum zweiten, aber auch schlechthin
zum letztenmaleeintreten.

Hatte sichendlich
l>) nur eine Parchei gedachtenRechtsmittels bedient, so ist

auch dann die RestitutiouS- oder Supplications-Instanz
dahin zum zweitenmal zulässig, daß nun auch die andere
Parthei das eine oder daö andere erwähnte Jmpugnativ-
Mittel wider das zuletzterfolgte Reformator-Erkenntniß in
Anwendung bringen kann; damit aber die Sache gleichfalls
ohne alle weitere Zulassung ordentlicherAnfechtungömittel
beendigt ist.

Daselbst§. 77.
5. Anlangend den Suspensiv-Effect der nach §. 77 (f. Nr. 4)

zulässigenRechtsmittel, so normiren dabei, insoweit darüber nicht
bereits erkannt worden, gleichfallsdie Vorfchrifen der §§phen Z84,
385 und Z8<5 des Landeövergleichs in der Art, wie sie in den §. 41
und 42 (s. unter Appellation Nr. 5 und 6) dieserOAGOrdnung
naher bestimmtsind, nach welchendas OAGericht in den dazu geeig-
neten Fällen das Nöthige sowol in der Sache, als ratione eines an¬
gemessenenxrovisurii, zu verordnen hak. Die nach dem§. 78 und
79, (s. Querel Nr. 6 und 7) zulässigen Repräsentationen haben da-
gegen niemals einenSuspensiv-Effect,

Daselbst§. 80.
6. Vorgedach^eordentlicheRechtsmittel, sowie dieRepräsentation

nach dem §. 78 (s. Querel Nr. 6) sind binnen einer Nothfrist von
20 Tagen beidemOAGericht in ebenderselbenArt wie §. 40 (f. Ap¬
pellationNr. 4) dieserOAGOrdnung vorgeschriebenworden, zu inter-
poniren, im übrigenaberbinnen42 Tagen zu justisiciren.

Fristen zur Einbringung der Justification sind nicht anders zuzu-
lassen,als wenn erheblicheBehinderungSgrüude bescheinigetworden.

.R r Wie



Wie viel Satze in der Restitntions- oderSnpplicationö-Instanz einer
jeden Parthei zu gestatten, hangt zwar ganz von dem Ermessen des

OAGerichtF ab, doch aber wird in der Regel von jeder Parthei nur
eine Schrift zugelassen. In Ansehungder Prorogabilität derFata-
lien, so wie in Ansehungdes Rechts des neuen Vorbringens und der
weiteren Beweisführung, und wegen derAdhasion findet dasselbe statt,

was bereits von.der Appellation festgesetztworden, (s. Appellation
Nr. 10. ii. 12.) Auchtritt die communio remedii beidemRechts»
mittel der Restitution ein.^

Daselbst L. 3».
Nach 5. 28 der V. zur Pubs, der OAGOrdnung soll die
letzteVorschrift wegendercommanio röm. reft. auchbei
der Justiz-Canzleiund den UntergerichtenGesetzseyn.

S. Appellation. ActenversendungNr. 1. z. Rechtsmittel. Hypo»
thekenordnnng§. 6. 7. 18.

Rctensionsrecht.
S. Concurs Nr. 4^

RettungverunglückterPersonen,f
r. ^)ie Pflichten zur Rettung verunglückterPersonen sollenvon

allen Predigern alljährlicheinmal, und zwar an dem Sonntage, da
über das Evangelium des barmherzigenSamariters gepredigtwird,
ihren Gemeindenzu Gemüthegeführt werden,und zugleichsindihnen
diedazu führendenMaaßregeln bekanntzu machen.

V. v. 14. Jan. 1795.

a..* Die desfallsigeVerordnung v. 27. Dec. 1783 *) isterneuert
und solljahrlich einmalvon denEanzelnverlesenwerden.

23. v. 15.. Oct. 1796.

9\inbvie&>

* 5(tle Viehhändler, welchehier im Lande Rindvieh auffaufen,
um es ins Ausland zu transportiren, haben sichzur Verhütungaller

Nach-

*) S. v. KamptzRtpert. S. 240«.



Nachtheile, Welchensie widrigenfalls im Auslande ausgesetzt seyn
möchten,mit obrigkeitlichenAttestenüber die GesundheitdesViehe zu
versehen. Die Magisträte, Beamten und sämmtlichenOrtsobrigkeUen
sollensolcheGesundheitS-Atteste,wovonein Schema unten beigefügt
ist, in vorkommendenFällen auf geziemendesAnsuchender Viehhönd-
ler unter obrigkeitlichemSiegel ohne Aufenthalt und zwar unentgelr-
lichertheilen.

V. v» ,6. Zun. 1.81,7.

Schema zu vorstehender Verordnung.
Demnach Vorzeiger dieses(Namen desKäufers) von dem(Nameu

desVerkäufers) allhier-imOrte(Stückzahl desRindviehs, Geschlecht)
gekauft,welchevon Farbe.... und (folgendes)AbzeichenHat (haben)
sowird landeöverordnungsmcißighiemit versichert: daß in demhiesi-
gen Orte, woselbstvorbeschriebenes(Vieh) bisher gewesenist, keine
Spur einer ansteckendenKrankheit binnen den letztendrei Monaten
sich gezeigt hat.

Urkundlich unter gewöhnlicher Unterschrift und beigedrucktem
.«.. Jnsiegel.

So geschehen:c.

Rohrschnewen.
S. Schilfschneiden.

RömischerKaiser.
der OcstreichischeKaiser die Römisch-Deutsche Krone nieder-

gelegt, und solchesnicht nur am Reichstage erkläret, sondernmittelst
SchrdbenS förmlicheröffnethat, so soll der Superintendent an die
Geistlichkeitverfügen, daß künftigdie Bitte für die Römisch-Kaiserl.
Majestät aus dem allgemeinenKirchengebetweZgelassenwerde.

V. an de» Superintendenten». 13, Oct. 1806.

Rubriciren.
>S. AdvocatenNr. 1 — *)

Rr» Säbel.
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Säbel.
* Unter Landesherrlicher Genehmigung ist dem Amte Stargard

die Unter-Administration über das geistlicheGut Säbel übertragen

und hat die Justiz-Canzlei dem Amtsgericht in Stargard die dem
Pachter zu Säbel bewilligteCanzleisaffigkeitcommittirt»

Publ. aus dem Consistoriov« 10, Mai J8>?»

Sägeblöcfe.
S. ForstwesenNr. z6 40. Schneidemühlen

Salarim.
S. Besoldungen.

Sattler.
S. Handwerker Nr. lo.

Schaden.
S. Hypothekenordnung§.29.

Schafe. Schäfer, f
I« * Es soll einemjeden Landbegütertenund Pachter zwar oh»--

erachtet der Bestimmungen in der Schäfer- und Gesinde-Ordnung
vom i4ten November 1654 *) Tit. IV. §. 2. freistehen, welcheArt
von Schafen er halten will; dochsollderjenigeLandmann,,der sich
Schmierschafe anschaffenwill, seine Nachbarn, die reine Heerde»
haben, von solcherVeränderung 6 Monate und zwar auf Osternvor
deren Eintritt, Nachricht geben. Mit dem Martinitage 1796 tritt
dieseVerordnung in ihre Kraft.

V. v. ,5..Iul. 1795.

a. * VorstehendeVerordnung ist wiederaufgehoben, jedochsoltm
Fällen, wo überdas Recht, 'Schmierfchafezu halten, gestrittenwird,
nicht nach demBuchstabenveralten Schäfer- und Gesindeordnung
von 1654, sondern nach der erweislichenObservanzeinerjedenein-

Seinen-

S. v. KamptzRepert. S. 247»
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zeluenGegend und des Wohnorts erkannt werden» Hiernach habe»'

sichalle Gerichte zu richten.
V. v. 24. April 1796.

3.
* Der Ab- und Zuzug der Schäfer und Schäferknechte von und

nach denjenigenOrten, woselbstnach Egidii (d. 1. Septbr.) d. I. die
Schafpocken grassirt haben, soll bei willkührlichernachdrücklicher
Strafe biö ans weitere Verfügung untersagt seyn.

Reg. V. v. 1. November ,816.

4.
* Die landespolizeilichen Vorschriften wegen des untersagten

Transports solcher Schafe, die mit ansteckendenKrankheiten, als
Pocken nnd Räude, behaftet find, bleiben in völliger Kraft und es
wird auch das Wegtreiben oder der Verkauf der Schafe von den
Orten, wo die Klauenseuchegrassirt, strengeverboten.

V. V. 27. Dec. 1017. Nr. 1,

Die Kündigungszeit der Schäfer nnd Schäferknechte soll künftig-

hin auf Weihnachten, die UmzugSzeitderselbenaber nicht mehr Mar-

tini, sondernJohannis seyn.
Daselbst Nr. 2.

Keinem Schafer und Schäferknechte foll, mit Ausnahme derFälle,

wo die Schäfereien städtischenCommünen oder Bauerschaften gehö-

ren, die Haltung von besonders bezeichneteneigenthümlichenScha-

fen, oder sogenanntem Vorvieh gestattet seyn.
Daselbst Nr. 3.

Es soll anch keinemSetzschafer oder Antheilsschäferknechtefürder-

hin freistehen, seinen Antheil an der Schäferei bei seinemAbzüge in

Schafen in natura mit hinweg zu nehmen, sondern er muß denselben,

gegen Empfang angemessenerEntschädigung, in der Stammheerde

belassen.
Daftlbst Nr. 4.

Diese Entschädigung ist bei Pachtschäfern und Gutspächttrn, wel-

chelängere Pachtjahre als respektive bis Martini und Johannis die-

fes Jahres haben, für die Entbehrung des Abnußes der Schäferei von

Johannis bis Martini durch sachverständige, von den Betheiligten

erwählte Personen auözumitteln.
Daselbst Nr. 5,-

Des-
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Desgleichen soll die Bezahlung der eigenthumlichenSchafe eines
Schäferknechts nach der von zwei, von beidenTheilen gewählten und
vereideten Sachkundigen über den Werth der Schafe aufgenommenen
Taxe geschehen,und im Fall der Verschiedenheitin den Abschätzungen
der Durchschnitt zur Norm genommen, das quantum taxatuni von
dem Besitzer der Schaferei baar auögezahlet werden, und es ihm über-
lassenbleiben, sichmit dem anziehendenSchäfer oder Schäferknechte,
seiner bestenGelegenheit nach, zu vereinbaren.

Daselbst Nr. 6.

Die Ausmiktelung des Geldwerths des AntheilS eines abziehenden
SeßfchäferS oder AntheileknechtSan der Schäferer, sott durch zwei
von jedemInteressenten zu wählendevereideteSachverständige, durch
Abschätzungdes Werths der ganzen Schäferei, herausgebracht, und
für die Schäfereibesitzerdarnach der Belauf der baar herauszugeben-
den Summe bestimmt werden, wie denn auch hier im Differenzfallder
Taxen , öer Durchschnitt die -Norm geben, es jedoch den Taxatoren
überlassenbleiben soll, die Schafe in mehrereClassenzu fortiren, und
darnach die Abschätzung,statt der Taxirung der einzelnenKöpfe, vor-
zunehmen.

DaselbstNr. 7.

Von diesenVorschriften acl 5. 6. 7. dürfen nur allein nach wechses-
fettigemgütlichen UebereinkommenAusnahmen gemacht werden: die
Belassung der Schafe in der Stammheerde gegen zu empfangende
Bezahlung ist und bleibtaber normirendeRegel, und darf so wenig der
Schäfereibesitzer Sem Schäfer oder Knechte die Wegnahme der
Schaafe in natura gegen dessenWillen ansinnen, als Letzterersolche %
fordern«

DaselbstNr. g.

Nicht minder aber soll auch dem den Schäfern oder Schäferknech-
ten zustehendenAntheil an der jährliche» Abnutzung der Schäferei
in allen Concursverhältnissendes Gu/Sherrn oder des Pächters, das
Recht eines Deputats oder LiedlohnSKraft diesesbeigelegetseyn.

DaselbstNr. 9.

Endlich
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Endlich soll die Wirksamkeit der in dieser Verordnung vom §. 2
bis lO inclulive enthaltenen Vorschriften und Bestimmungen aller-
erst mit Johannis 1818 eintreten.

Daselbst Nr. 10.

5. Die Verordnung vom iften November 18 r6 wird dahin wieder-
holt, daß bei nachdrücklicherwillkührlicherStrafe der Ab- und Zuzug
der Schafer- und Schaferknechte von und nach denjenigen Orten,
woselbst drei Monate vor der Umzugezeit Schafe die Pocken gehabt
haben, bis auf weitere Verfügung ganzlichunterfagt feyu soll.

V. v. ig. Marz 1319Nr. >.
Ferner wird bei gleicher willkührlicher Strafe hiemit verordnet,

daß weder von den Orten, wo die Schafpocken wirklich find, Schafe
über die Grenze getrieben werdey, noch fremde Schafe diese Felder
berühren dürfen. Zur Erreichung dieses letztenZweckesmüssen an
den Grenzen der Felder, wo Pocken unter den Schafen sind, von der
Ortsobrigkeit Warnungstafel», die Anzeige von den Schafpocken
enthaltend, an den Wegen aufgerichtet werden, und müssen diese
Tafeln, um die Möglichkeit der Ansteckungzu entfernen, trei Monate,
nachdem die Krankheit gänzlichaufgehört hat, stehenbleiben.

Daselbst Nr. 2.
Die Schäferei, worin die Pocken graffiren, muß auf einer Ent¬

fernung von vierzig Ruthen Lübschdie Grenzen der Feldmark meiden,,
eben so darf der Nachbar bis auf eine Entfernung von vierzig Ruthen
Lübschnicht die Grenze des Orcs, wo die Pocken unter den Schafew
sind, berühren.

DaselbstNr. 3.
Die Schäfer der pockenkrankenSchafereien dürfen-bei fDnfRfhl'r..

Geld- oder angemessener Leibesstrafe keine von ihren Schafen alleirr
gehen lassen, und so die Gefahr,, die Krankheit dem.Nachbar zuzu¬
bringen, herbei führen.

Daselbst Nr. 4»
Die an den Pocken crepirten Schafe' müssen sogleichund so tief'

eingegraben werden, daß die Hunde sie nicht wieder herauSscharrew
können. Die Felle derselben dürfen der nicht eher verkauft werden,.

als-
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als bis alte Gefahr, die Krankheit dadurch zu verbreiten, vorüber ist,
und wird des Endes ein Zeitraum von drei Monaten hiemit fest-
gestellet.° Daselbst Nr. 5.

Der Schäfer, welcher überführt wird, gewußt zu haben, 5aß un¬
ter seinen Schafen Pockenkranke sich befinden, und diesesUebelnicht
sogleich der obern Behörde seines Ortes angezeigt hat, ist in eine
Strafe von Zehn Rthlr, Gold, oder statt dessenin eine angemessene
Leibesstrafe verfallen.

Daselbst 3lr. 6.

Es bleibt Jedem versts.ttet, in seinerSchafheerde zu impfen, wenn
schon in mehreren angrenzenden Ortschaften die Schafpocken aus-
gebrochensind.

DaselbstNr. 7.
Die Schäfer oder Knechte gesunder Heerde» dürfen unter keinerlei

Vorwand sich den pockenkrankenSchafen nähern, oder sieverfalle»
für dieseUnvorsichtigkeit, so wie die Schäfer von pockenkrankenHeer-
den, welche gesunden Schasheerden zu nahe kommen, in eine will-
kührliche, nachdrücklicheStrafe.

DaselbstNr. g.
Dem Nachbar von pockenkrankenSchäfereien stehet es frei, wenn

einzelne Schafe ohne Schäser auf feinerFeldmark sichfinden, diese
sogleichtödten und verscharrenzu lajstn.

Daselbst Nr. 9.
So lange die Schafpocken sich im hiesigenHerzogthum befinden,

darf Niemand mit seinen Schafen eher eine Feldmark berühren,
bevor er durch einen Paß bei der Ortsobrigkeit sich gerechtfer-
tiget hat, daß er nirgends passiret sey, wo die Pockenkrankheitun-
ter den Schafen ist. Zu diesemZweckmuß allenthalben, wo der
Transport durchgeht, unter dem Passe bemerkt werden, daß die
Schäfereien daselbstnicht mit Schafpockenbefallensind. Ohne diese
Legitimation muß jede Ortsobrigkeit das Passiren der Schafe ver¬
weigern.

DaselbstNr. ,0.
Scheine.

V
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Scheine.
S. Handwerker Nr. z.

SchiedsrichterlichesVerfahrenbeiStreit überLandes-
angelegenheiten.

S. Geriä^tSstand Nr. 8«

Schilfschneiden.
7. * Die schon öfter erlassenen Verordnungen wider das schab-

lidje grüne Rohrschueiden auf den Rohr- und Schilfplaggen am
Zierker, Trebbower und anderen uro Alt- und 9leu(tve(i§ liegenden
Seen sind erneuert, und dahin geschärft, daß jeder, der hiufuro bei
diesem Unfug betroffen wird, mit 5 Rthlr. Strafe neben dem
Schadenersatz, oder nach Umstanden mit verhältnißmäßiger Gesang-
niß- oder Leibesstrafebelegt werden soll.

Reg. V. v. 2g. Junius igog.

2. In Zukunft sollNiemand bei 5 Thaler Preuß. Courant Strafe
Schilf zu Streuels eigenmächtig mähen, welches die Beamten in ih-
ren Aemtern bekannt machen sollen. Jedoch soll solchesnach gesche-
hener, geziemendenAnfrage nach Umständen, unter Aufsichtder Forst«
bedienten, in einigen Fällen gestattet werden.

Lamm. Nesc.an die Aemter v. 15. Inn« 1818«

Schinder,f
1. * Die Verordnung vom 24sten Junius 1789 *) §• 3 wegen

guter Verscharrnng des Aases auf den Schindangern ist durchaus

erneuet, und die Nachrichter sollensichdarnach richten.

Verordnungen v. 22.Augusti?99, lI- Marz igoi unb
2s. Junius igo?.

2. Den Eigemhümern des Viehes soll eS gestattet feyn, dasselbe,

wenn es nochlebt, und so lange solchesnicht in der Absichtgeschehet,
. den

*) S. v. KamptzRepert. S. 219.

Ss
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den Scharfrichter zu berücken und sein xrivileZium. zu schmälern,
todt zu schlagen.

Camm. V. an die A^mter Starzard und Spsnhvlz
v. »?. October1801.

S. Viehseuche»
Gchmaufereien.

Neiden Hochzeiten, Kindtaufen, Kirchgängen und Begräbnissen in
den Domainen soll aller Exceß mit Essenund Trinken sofort ein für
allenial abgeschafft, und nur ein Gewisses und Mäßiges an Speise
und Trank aufgesetztwerden. Einem wohlbefetztenVollbauern passire»
zu einer Hochzeithöchstens3 Samen Bier, einemHalbbauern 2, und
einemCossaten1 Tonne Bier nebst4 Essenund 2 Mahlzeiten, nämlich
eine am erstenund die andre am andern, als am AbzugStaqe. Einem
unbemitteltenVollbauern passirennur 2 TonnenBier, demHalbbauern
aber nur i\. Bei Hochzeitenund Kirchgängen, (welchedoch nicht
beide, sondern nur eine derselben zu halten) kann der Vollbauer
1 Tonne Bier, der Halbbauer und Cossat aber nur \ Tonne nebst
4 Essen und einer Mahlzeit aufsetzenund anrichten. Bei Begräb-
NissensollalleGastereigänzlichabgeschafftseyn. Die Beamten sollen
hierauf strenge halten und die Contravenienten jedesmal in 4 Rthlr.
ex officio condemniren, diese Strafgelder auch der Cammer jährlich
berechnen, bei Strafe eigner Verantwortlichkeit. Könnte jemand
diese Strafe nicht erlegen, so sollen die Beamten es einberichten, damit
auf Leibesstrafeoder Arbeit erkannt werde.

V- v. 50. Dec. 1706und 1 Iun. 1729.

Schmierschafe.
S. Schafe 1. 2»

Schneidemüller.
NB. Zur Nachachtung für die Schneidemüller und zur Nach-

richt für das Publikum sind die Preise der Sägeblöcke,
Bretter, Bohlen und Latten, zu welchenfolcheauf den Do-
manial-Schneidemühlen verkauft werden sollen, durchden
Druck bekannt gemacht worden aus dem Cammer- und
Forst-Collegio den i. Januar 1810.

0.. Forstwesen 28. 29. 36. 38. 46. 50.
Schonung-
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Schonung der Forsten. ;
S. Forstwesen IV.

Schul-Collegium(Ober-)
S. ConsistoriumNr. r.

Schullehrer.
S. Pfarrstellen.

Schulwesen,s
1. Äie Conststorial - Verordnung wegen der Schulmeister-Ge¬

bühren in den Domainen v. 29. Septbr. 1772 *) ist erneuet.
Schulmeister-Reglementv. ß. Novbr. 1774.

2. Die Domanial- Schulmeister sollenneben der freien Anfuhr ih-
res Schulholzes, von jedem Schulkinde, dessenEltern nicht die An-
fuhr selbstleisten helfen, 4 Schillinge Holzgelderhalten.

Cam.Currendean dieAemterv. Z. April 1794.

z.
^ Die Verordnung vom loten Januar 1711, **) wegenbesserer

Besuchung der Schulen und vom i oten December 1773**) wegender
Schulmeister, sind den Predigern wiederholentlichins Gedächtniß zu
rufen, und ihnen, so wie den Beamten die steißigenVisitationen der
Schulen in den Domainen zur unnachlässigenPflicht gemacht. Die
Beamten sollen von Zeit zu Zeit über den Zustand der Schulen zur
Regierung Bericht erstatten. Die Beamten sollen die AmtSeinwoh-
ner dahin anhaften, daß sieihre schulfähigenKinder fleißigzur Schule
senden. Kämen die Prediger in Aufficht der Schulen ihren Pflichte«
nicht nach, so sollendie Beamten es der Regierung anzeigen.

V. v. ,l. August 1796.

4. Bei entstehenderSchulmeister- Vacanz in denDomainen sollen
die Beamten dem Conststoriojedesmal 2 oder 3 von dem Prediger des
Orts mit guten Zeugnissen verseheneSubjecte zu diesenSchulmeister-
Diensten zur Confirmation in Vorschlag bringen.

V. an die Beamten v. 27. Septbr. 180?,
—:

5-

*) S- v. KamptzRepert. S. 254.
**) S. v. KamptzRepert. S. 253.254.

.1
"
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5". Die Schulen itt den Domainen sollenvon Michaelis bis Ostern
unausgesetzt fortdauern, die Eltern sollenihre Kinder ohneNoch nicht

zu Hause behalten, sondern bei Strafe der Erlegung einer doppelten
Courribution, welcheder Amts-Schul-Casse zufallen soll,ihre Kinder
fleißig zur Schule senden.

V. an das Amt Mirow v. 3. Septbr. ißoi.

6. In allen Domanial-Schulen soll der Unterricht während des
Sommer-HalbenjahreS in den Frühstunden von 6 bis 8, oderwenig-
stenö doch von 6 bis 7 Uhr fortgesetztwerden. Den Predigern und
Beamtenist die thätige Mitwirkung zu dieser heilsamenEinrichtung
zur Pflicht gemacht, und die Prediger sollendem gemeinenMann die
Nützlichkeitder Frühschulenrecht <in$Herz legen, tie fetten auch eben
so fleißignachsehen, als die Winterschulen.

V. an das Consisioriumv. 29: Mai 1805.

7. Die Beamten sollen die Einführung der Frühschulen wahrend
des Sommer-Halbenjahres thätig unterstützen,imd zwischenden Do-
»nanial - Einwohnern und den Schulmeistern das billige Schulgeld
vermitteln; so daß Sereniffimus deSfallömit keinenBeschwerdenbe¬
helliget werde.-

V. an die Aemterv. 29. Mai 1805.

8. An solchenOrten in den Domainen, wo nochkeineSchulhaufer
vorhanden sind, solldie Cammer solcheerbauen lassen,sobaldder, ein
kigenthümlichesHaus besitzendeSchulmeister abgeht, und nichtetwa
einer der Erben desselbenzum Nachfolger in der Schulmeister-Stelle
seinerVerdienste wegen ernannt und dazu Besitzer des hinterlassenen
Hauses werden sollte. 'Das Consistorium hat des Endes mit der
Cammer, wenn die Stelle eines Schulmeisters, der seineigenesHaus
bewohnt hat, wiederbesetztwerdensoll,zu correSPondiren.

Rcscr.an die Cammerv. 29. Mai 1905.

9. Die Verordnung vom 27. Septbr. 1800, (s. Nr. 4) wegen Be-
setzungvacanter Schulmeisterstellen in den Domainen ist aufgehoben,
indem nach Errichtung des Schulmeister-Seminar« dem Confistorio
obliegt, taugliche Subjecte zu Domanial - Schulmeistern aus diesem
Institut zu erwählen. - -

V. v. 16.Dec. 1808.
< 10»
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!O. In Gemäßheit der V. v. 9. März 1772 *) soll jedes derjeni¬
gen Kinder in den Domainen, deren Eltern demSchulmeister nicht
die 6 Faden Holz anfahren helfen, an den Orten, wo es gebräuchlich
ist, für den Winter 2 gr. Holzgeld geben, selbstwenn dieselbendie
Schule nur eine Woche besuchthätten.

Camin.V. an dieAemterv. 20.Dec.>8-4.

(Seminarien. Seminaristen.)
11. Dem Pastor Reinhold in Woldegk ist versuchsweisegestattet,

nach einem von ihm angelegten Plane eineVildnngSanstalt für Küster
«nd Schulmeister auf dem platten Lande in Woldegk anzulegen.

Refcr. an denPastorReinholdv. 14 Inn- rßoi.

12. * Das Schulmeister - Seminarium ist von Woldegk nach Neu-
prelitzverlegt und daselbstmit derStadtschule in zweckmäßigeVerbin¬
dung gesetzt. Wer in die Zahl der Seminaristen aufgenommenseyn
will, hat sichdeshalb bei DerSchul-Commission zu NeustreliH zu mel-
den, welchenäheren Bescheid über die Aufnahme und derenBedingun-
gen ertheilen wird.

Notif. aus der Schul-CvunnifflonzuNeustrelitzvom
10.Inn. 1807.

13. Die sonst zur Chatulle bezahlte Hälfte der Liudemial-Gelder
soll für die Zukunft »ä pios ufus und zunächst bis auf Weiteres zum
Fond des besserund zweckmäßigereinzurichtendenSchullehrer-Semi-
narS bestimmt seyn.

Rescr.an dieLehncammerv.17.Dec.1316.

14. Einstweilen solldie Aufnahme neuer Individuen in das Schul-
lehrerfeminar wegen beabsichtigter Veränderung und Verbesserung

desselbenfiftirt seyn.
Rescr.an das Consistorkumv. 7. Januar ,3*7.

15. * Wenn ein Seminarist eine ihm vom Confistorio angebotene

Stelle verweigert, so giebt er dadurch den Anspruch ans Anstellung

auf, dagegen wird den Seminaristen, welchedie Anstellung in solchen

Stellen, die geringe Einkünfte gewähren, annehmen, die Ver-
setzimg

*) S. v. KamptzRepert. S. -54-
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fttzung auf bessereStellen zugesagt, vorausgesetzt, daß sie sich im
Amte dessenwürdig zeigen.

V »• 21. Julius 1818.

16. * Das bisher mit der Schulanstalk zu NeustreliHverbunden
aewesene Landschullehrer -Seminanum ist aufgelöfet und es soll da-
gegen eine Bildungsanstalt für denselbenZweck, jedochmit wesentlich
veränderter Einrichtung, zu Mirow gestiftet werden. Dieselbe wird
zu Michaelis d. I. .eröffnetund sind die Bedingungen der Aufnahme
der Zöglinge folgende:

i) Die aufzunehmendenKnaben müssender Regel nach in einem
Älter von ungefähr n oder 12 Iahren sichbefinden, und
dürfen mit keinen solchen körperlichen Gebrechen behaftet
feyn, wodurchdie tüchtigeFührung ihres teceinftigen Lehrer-
Amtes verhindert, oder dochsehrerschwertwürde.

3.) Vorzügliche Geisteefähigkeiten sind so wenig, als schon ge-' machte Fortschritte in Kenntnissen, zur Aufnahme erforder«
lich; dochmüssendie gewöhnlichenNatur-Anlagen, nament-
(ichauch zum Gesänge, vorhanden seyn.

3) Unter diesen Voraussetzungen sollen sodann vorzugsweise
Kinder rechtschaffenerEltern auf dem Lande berücksichtiget

- werden, insonderheit, wenn sichvon der frommenSittlichkeit
der Mütter ein günstiger Einfluß auf die Entwickelungder
Kinder zum Guten erwarten laßt.

4) Ausnahmsweise wird jedoch, den Umständennach, auch sol*
chen verwahrlosetenKnaben die Aufnahme verstattet wer-
den können, welchebei sehr unsittlichenund in äußerlicher
Versunkenheit lebenden Eltern aufgewachsensind, und Ge-
fahr laufen, zu untauglichenodeicgar schädlichenMitgliedern
der bürgerlichenGesellschaftheranzureifen, selbstaber noch
unverdorben und für die Bildung zum Guten empfänglich
sind.

5) Die Eltern des Aufzunehmendenmüssensichanheischigma-
chen, auf den Fall, *<jfjihr Sohn einst dem jetzt gewählten
Stande untreu würde, oder eine Anstellung außerhalb der
Domainen annähme, daö bis dahin auf ihn Verwendete,nach
einembilligen Anschlage,zu ersetzen.

6)
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6) Die Aufnahme geschiehtjedesmal vorlaufig auf ein Probe-
Vierteljahr, nach dessenAblauf der Zögling, falls sichetwa
während desselbenergeben sollte, daß seine Aufnahme unter
irrigen Voraussetzungen geschehensey, wieder entlassenwer-
den kann. Für diese Probezeit vergüten die Eltern eines
etwa zurückgesandtenKnaben nichts.

7) Die Meldung zur Aufnahme muß bei dem Consiftorio, und
zwar durch den Prediger des Orts, und mit dessengutachtli¬
chem Berichte begleitet, geschehen. Dergleichen Antrage
sind für diesmal spätestens zwei Monate vor der Eröffnung
des Instituts, und in der Folge jährlich vor Ende des Mo-
natS Iulii bei der genannten Behörde einzureichen. -

Sammtliche Prediger werden dem zufolge hiedurch aufgefordert,,
auf die in ihren Gemeinen fich etwa findenden Knaben, deren Auf-
nähme in das Landschullehrer-Seminarium angemessenseyn, auch
von den Eltern oder Vormündern, und, sovieldies schonder Fall seyn
kann, von den Kindern selbst gewünschtwerden möchte, sorgfältig zu
achten, und demnächstdie erforderlicheAnzeigezu rechterZeit an das-
Consistorium gelangen zu lassen.

Reg. Publ. v. 24. April 1(319.

Schlitzbriefe.
S. Juden Nr. 2, 4,

Schutzgcld.
S» Freischützen. Hauschenleute.

Schwamm.
S. Bauwefen Nr. 21,

Schwemba'ttdler.
S. Zoll Nr. 10..

Separation der Acten^
S. Acteneinsendung,Nr» 3..

Seque-
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Sequester,
t. Eobald der dem Credit-Verein beigetreteneGutsbesitzermit

irgend einer, deinCredit-Vereine schuldigenstatutenmäßigenZahlung

im Rückständebleibt, und durchExecution solchenichtmehrvon ihm

zu erhalten steht, tritt der Fall des Sequesters ein. Die Haupt-Di-

rection macht alsdann allemaldem competentenLandesgerichtedavon

sofortdie kurzeAnzeige. Hat der GutsbesitzerkeineUeber-Nörmal-

Schulden, so bleibtder General-Direction des Creditvereinsdie un¬

mittelbareAnordnung der Administrationüberlassen;sindaber Ueber-
Normal-Schulden vorhanden,so bestelltdas LandesgerichtohneWei¬

teres, unverzüglichund längstens binnen 8 Tagen, die betreffende
Kreis-Direktion zum Administratordes Guts, bis der Gutsbesitzer

wieder in den Stand gesetztist, die huldigen Zahlungenzu leisten,

oderbis das Gut verkauftwird, wennder Schuldner wegenderUeber-
Normal-Schulden für unheilbar insolventerklärt werdenmöchte.

Ein Gleiches geschiehtvon den Landes-Gerichten,wenn Glänbi-

ger, die keinePfandbriefe haben, gegen einen, demCredit-Vereine
beigetretenenGutsbesitzerbei ihnen klagen,und dadurchin rechtlicher

Ordnung Sequester und Anordnung einerAdministrationdes Guts
herbeigeführtwerdensollen.

Kommt es zur Eröffnung de$ConcnrseS,sowirddas Gut vondem
Gerichte auf Bedingungen, welchedas Gericht regulirt, in kurzen
constitutionsmaßigenTerminen, auch NlitBeobachtungdes termini

ad idem offerendum öffentlich meistbietend verkauft und zugeschla-

gen, wennim letztenTerminvor demtermino ad idem offerendum

zwei Drittheile des, bei der Aufnahmein den Credit - Verein, nach
dessenTax-Grundsätzen bestimmtenTaxwerths gebotensindund nicht

mehrzu erhalten steht. Allemalabermuß auch derneueBesitzermit

demGute solange im Credit-Vereine bleiben,bis er die auf demsel-

ben haftendenPfandbriefe eingelösethat.
Von der AdministrationSführunglegtder Credit-Verein demLan-

des-Gerichte Rechenschaftab, sobaldandereAnsprüche,als bepfalid-
briefteSchulden vorhandensind. Wo dies;nichtder Fall ist,wirddie
AdministrationlediglichdemCredit-Verein überlassen,underzeigt es

dem Landes-Gerichte nur an, wenn siewiederaufhört.
Diesem-
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Diesemnach'hat der Creditvereinimmerund unabänderlichdieVor-
zügedes erstenGläubigers, aber auch nur diese,außer dem hierneben
allerhöchstbeigelegtenVorzugs daß er auchwährend des CencurseS
aus der Einnahme der AdministrationfeineZinseneihalt.

Sollte das Gut nicht verkauft werdenkönnen, weil nicht zteldes
nach den Tax-Grundsätzen des Creditvereins ausgemittelcenTax-
werths, als welchrr in diesemFalle zum Grunde zu legenist, geboten
worden; so behält der Creditvereinzwar solchesferner in Administra-
tion, es muß aber alle Jahre wiederöffentlichzumVerkauf ausgebo-
ten werden, bis sichein Käufer zu dein bestimmtenPreise findet, oder
praevia cognitione des Gerichts, ein Verkauf zum mindern Preise
oder eine auf bestimmteZeit fortzusetzendeAdministration oder Ver-
Pachtungbeschlossenwird.

Statute des Creditvereins§. 7^.
2. Nachdem die Haupt-Direction von der Lageund Beschaffenheit

des zu administrirendenGuts durchdieKreis-Direction unterrichtet,
immitteiftdurchdieseaber die, den Umständennach, nöthigenSicher-
heitS-Maaßregeln getroffen sind, wird sie derselbendas nähereVer-
fahren speciellvorschreiben,und dabeivor allem auf möglichsteErspa»
rung der Kosten, schnelleAusbringung des Fehlenden, und Verbesse-
rung des Guts, Bedacht nehmen. Im übrigen versteht es sichim
Allgemeinenvon selbst, daß die Cognition desjenigenLandesgerichts,
von welchemdie Sequestration aufgetragen oder beidemder Concurs
anhängig ist, in allen denjenigenVerhaltnissen, in welcheniura tertii
concnrriren, oderwennüber dieAlimentation und erentualiter Aus-
tverfung des exequendi etwas zu verfügenist, allewegevorbehalten
bleibt.

Daselbst§. 75.

3. Die Sequestration dauert in der Regel fo lange, bis die zu lei¬
stendenZahlungen mit halbjährigenZinsen und den aufgelaufenenKo-
fien sowol,als dasjenige, welchesetwa zur Wiederherstellungdes tax-
mäßigen Werthes des Gutes nothig gewesen,herbeigeschafftworden
ist. Sollte aber dieSequestration mit Ablauf eines Jahres nichtauf-
hören können, und mit Gewißheitvoranszufehenfeyn, daß solchenoch
einegeraumeZeit dauern werde; so ist das Gut auf eine Rotations-

T t Zeit
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Zeit meistbietendvon der Kreis-Direction zu verpachten. Entschließt
sichder Schuldner freiwillig zur Verpachtung, so hört dieSequestra-
tion von selbstauf, und hat dieKreis-Direction sodann nur für diege-
hörige Sicherstellung der Pacht für den Creditverein, durchArrest-
Anlegung bei dem competentenLandesgericht, zu sorgen, welcheauf
Antrag derselbenohne Weiteres zu verfügenist-

Daselbst§. 76.

Service-.Lasse.
Aur möglichstgleichenVertheilung der unvermeidlichenLasten der
Einquartirung in den Städte» ist den sämmtlicheuStädten mit Ein-
schlußvon Neu'?reliß aufgegebeu,eineGeneral- Service-Casse einzu-
richten, wozu sämmtlicheStädte Beiträge leistenund auß welcher
demnächstdas Service in denStädten^ welchewirklichmit Militair
belegtfind, ausgezahltwerdensoll.

Reg. Rescr.an die Städte v. 21. Sept. ißos-

Soldaten.
S. Militairwesen.

Sontttage.
S. Festtag?. HochzeitenNr. 3. 4.

Spiele (Hazard-).f
1. * 0ie wider das HazardspielerlassenenVerordnungen vom
Dec. 1766,/') vom 15. Jan. 1777^ und vom iz.Iun. 1785

sinderneuert.
V. v. 2. März 1795..

a. * VorstehendeVerordnungensindallegeschärfterneuert. Dem-
nach sollenkeinewirklicheHazardspiele,haben sieNamen wiesiewol-
len, in irgendeinemWem-, Kaffee-oder Wirthöhause von irgend je?
manden, fei er werer wolle,gespieletwerden. Allen Gastwirthen itt
Städten und auf demLandeist es nachdrücklichverboten, dergleichen
wirklicheHazardfpielein ihrenHausern zu dulden, vielmehristihnen

ernst«

*) S. v. KamptzRepert-S. s-g.
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ernstlichaufgegeben,daß sie,wenn demungeachtet,seh es vonEinher-
mischenoder von Fremden, solcheHazardfpieiebei ihnen gespieltwer-
t»enmochte«,diesesunverzüglichdemFiscal anzeigensollen,widrigen-
falls aber zu gewärtigen haben, daß siedas erstemalmit einerStrafe
DotVioo Twcaten, das zweitemalaber mit Leibesstrafeunabbittlich
belegtwerden.

V. v. 14. Aug 1795.

3. Der Landes-Fiscal ist aufgefordert, auf dieBefolgung Vorsts-
HenderVerordnungen zu vigiliren.

Refcr. an den Fiscal v. 18. April i8°r.

4. * AlleHasardspiele, es mögen solcheschonerfunden seyn, oder
künstig noch erdacht werden, wozu Karten, Würfel oder andereZei-
chen gebraucht werden, mithin Pharao, Basseue, Charac, Quiuze,
Biribi, Trenle - Quaranta, Cavagnole, Passe dix, Cinq & neuf,
Stoßen, Häufen, Halb-wölf, vingt öc un, Schneiden, Rouge &
noir , klein Eilf, Roulet und so weiter, sollen hiemit allen Landesein-

wohnern.»lndFremden ohneUnterschiedes seyin öffentlichenHausern,
oderbei Privatpersonen in den Städten und aus demLande durchaus
und gänzlichverbotenseyn.

V. t>. 17. Octbr. 1817.Nr. r.

Erfährt die Polizei 5eSOrts, daß in einemWirths- oder in einem
wegen Spiels verdächtigenPrivathaufe im Orte Pharao oderandere
Hazardfpielegefpieletwerden, fo ist diefelbebefugt, mit ihren Bedien-
ten, allenfalls auch mit requirirter militairifchenHülfe einzuschreiten,
die Ein- und Ausgänge des Hauses zu besetzen,und

a) die Bank, oder überhanpt daö aufs Spiel gesetzteGeld weg-
nehmen und confiöciren,

d) die fammliichenin den Spielzimmern gegenwärtigenPersonen
aber aufzeichnenzu lassen.

DaselbstNr. 2.

Diejenigen, welchedie sogenannteBank machen, sind, außer dem
Verluste des aufs Spiel gebrachten, und von der Polizei weggenom»
menen Geldes, nach Beschaffenheitdes Spiels in Einhundert bis
Fünfhundert Reichsthaler Gold fiscalischerStrafe, — dieMitspieler

T t 2, in



in Fünfzig bis Dreihundert Reichsthafer Gold gedachterStrafe —
die Gastwirthe oder Privatpersonen aber, welchedergleichenSpiele
in ihren Hausern oder in Miethe habendenWohnungen dulden, ohne
die Spieler dagegenzu warnen, oder der Obrigkeitsolchesanzuzeigen,
als welcheAnzeige ihnen Hiemitausdrücklichzur Pflicht gemachtseyn
soll, nach Befinden in dreimonatlicheZuchthaus- oderin willkührliche
harte Geldstrafe verfallen.

DaselbstNr. 3.

Fremde auswärtige Bankhalter oder Spieler, wenn sie die von
Polizeiwegen im SSetmitiigöfaft fofovt zu bestimmendeGeldstrafe
nicht gleicherlegen, oder in zweifelhaftenFällen bis zur ausgemach-
ten Sache auf so hochals die bestimmteGeldstrafe sichbelauft, so-
gleichbaare Caution stellenwollen, sind mit Stubenarrest zu belegen,
und im Fall sieder Flucht verdächtigsind, ist ihnenWache vor die
Thür zu stellen.

DaselbstNr. 4.
Sobald das Factum ausgemittelt, und alles, so weit thunlich, in

Sicherheit gestelletist, übergiebt die Polizei die Sache dem compe-
kernenGerichte der Bankhalter und Spieler, wenn nemlichdieselben
hiesigeLandeseinwohnersind, in soweit dieStrase nichtsofortwahr-
genommenwerden kann, und sichdabei irgend ein Zweifel erglebet.
Gegen auswärtige Landeseinwohuerwird imletzterenFalledieSache
vor dem Niedergerichtedes Ortö, wo das Spiel gewesen, aus-
gemacht»

Uebrigens giebt auch diePolizei sofort demFiscal von demVor-
falle amtlicheNachricht, damit derselbedarnach procedirenund sein
Amt wahrnehmen kann.

DaselbstNr. 5.
Von dem confiscirtenGelde und von den Strafgeldern soll nach

Abzug der Kosten insosernesolchevon den Betheiligten nichtbeson¬
ders nachUrtel und Recht zu tragen sind, die Hälfte zumFiScuöfal¬
len, die andere Hälfte aber solchergestaltvrrtheilet werden, daß
davon:
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a) der Sporknl- Casseder Polizeibehördedes Otts für ihre Wach-
samkeit}tel,

t>) dem DeUuncianten jtef,

c) den Polizcibedienten, welchebei der Sache beschäftigetgewesen .̂
?tel

gehörensollen.
Daselbst Nr. 6.

AllevorsiehendenBestimmungen sollennichtalleinaufdaSPHarao»
spiel, sondern aus alle obgenannte Hasardspiele Anwendung finden,
wie denn auch denselbenalle Bankhalter, Spieler und HauSwirthe
ohne Unterschied,weö Standes und Wesens sie seynmögen, unter-
morsen sind, sie mögen übrigens sogleichauf der That betroffen,oder
hinterher entdecktund ausgemittelt werden.

DaselbstNr.

Sporteln. (Forst-)
S. ForstwesenNr. i. 2.40.42.52.

Sporteltr.

t. — 1. 2(lfe Cammer-Angelegenheiten, also Pachtungs-Sachen>

Bausachen, Bauern-Angelegenheiten, Angelegenheitender Umerrha^-
nen und armen Leutein den Aemtern, müssendieBeamten ex »Kei«.
besorgen,und solcheLeutezahlenden Beamten feineGebühren.

2. Die Beamten dürsen dagegen an Sporteln nehmen sür'
Einsetzung und Anweisungeines Freischulzen. 5 Rthl. Gold.
— — — eines Vollbauern . . 5 Rthl. Goli>.»
— — — einesHalbbauern . . 3 Rthl. Gold.
— — — eines Cossaten . . -.Rthl. Gold.

Für Expeditiondes Hofbriesesdarf weiternichts als Copialiew
Mit z gr. ä Bogen genommenwerden.

Für AnweisungeinerHauS- und Gartenstelle 1 Rthl. Gold>

z. Für einen Trauschein. ...... 1 Rthl. Golk-
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4. AlleBerichte an die Collegiafür diefub Nr. i Benannten
müssen die Beamten gratis; sollten aber nicht unvermögende
Freilcute bloß ihres Privatnutzens wegen, oder gar muchwillig
Berichterstattungen derAemter veranlassen,so kann dafürz^ßl^,
i Rthl. bis i Rthl 16 ßl.^angeschetwerden.

Von ollen vor demAmt und AmtsgerichtvollzogenenEon-
tracten muß § p. C. erlegetwerden.

6. Bei BauerauSeinanderseßungen,wennnachHerausnahme
des Herrschaft!, inventarii noch Vermögen bleibt, nnd wenn
dieselbein loco ohneSrreitgeschiehek,erhält der Beamte »Tag
z Rthlr. und der Amts-Notar ä Tag 2 Rthl.

7. Bei Auctionenvon Mobilien, und wenn dieMasse nicht
über 200 Rthlr. ist, kommendem Amte für jeden Thaler 3 ßl.
Auctionsgebühreu zu, jedo6) inclusive der Inventur. Bei
Subhastationen von Immobilien, wenn die Masse über 200
Rthlr. ist, erhält derBeamte k Tag 3 Rthlr« und der Amtönotar
ä Tag 2 Rtl.

8. Ackerregulirungenzwischenden Bauern müssendie Be-
ainten ex officio besorgen.

9. Besichtigungenund Taxationenfür die Nr.. 1 Benannte»
geschehenex officio und gratis, in andern Fallen könnendie
Beamten » Tag i Rthlr. undjederTaxator 16 jj[.nehmen.

Camm.V. an dieAemterv. Z.Septbr. 179z.

2. Die Amtsgerichtehaben bei vor ihnen geschlossenwerdenden
Kauf- oder Erbpachts-Contracten über in den Domainen belegene
Grundstückedie Käufer damit bekanntzu machen, daß zur Acqui»
sition der Grundstücke wesentlichein Bestätigungöbrieserforderlich
seyund diedafür zu entrichtendenGebühren4 p. C.ohnedieSchreib-,
Siegel- und Copial-Gebührenund mit diesenbeinahe4^ p. C.betra¬
gen, auchdaß dies geschehenin den Protocollenzu bemerken.

Camm.Mand,an dieAmtsgerichtevom6tenDecem-
der 1012,

3-
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3. Es ist nachfolgende Sporteln-Taxe für die Domainenamter
bestimmt

Die ökonomischen Beamten nnd Amtsunterbedienten haben für die
Geschäfte, welche ihnen in ihrem Dienste obliegen und aufgetragen
werden, in der Regel keine ©poeteln zu verlangen.

Sie sollen aber berechtiget feyn, solche von den Pachtern und In«
teressenten in nachfolgenden Fällen und in bemerkter Maaße zu
fordern:

Für /ine in Auftrag der Cammer durch das Amt beschaffte Abliefe-
rung und Anweisung eines in Zeitpacht gegebenen Domanial-
Grundstücks, mit Einschluß der Revision des Inventar», der Aus-
einanderskhung, der ab- und zuziehenden Pachter und aller dabei vor-
kommenden Geschäfte, Protocolle, Berichte ?c. wenn die zur Herr-
schaftlichen Casse zu zahlende einjährige Geldpacht, also mit
Ausschluß der sonstigen contractlichen Erlegnisse, als Erbpacht von
Kirchen- oder Pfarrländereien :cv

Ist zu entrichten für den

betragt
I bis 25
25 — 5°
5° — 100

JOO .— 300

300 — 500

500 — 1000

1000 — 2000

2000 — 3000

3000 — 4000

4000 — ^000

5000 UNd darüber

Rthlr.

Be¬
amten

P. C»ur
Ntl. ßl.

» i —
2r

4
10 Gols

.. 20

30 —

• 5° —
60 —

, 70 —

80 —

100 —

Attuar

Cop.'tffcn
(Eajtylien
»Bosen

95. Pr. (Tüür.
Rtl. «1. RH, ßl.

24

Z2

3 ~

4 —

5
Bold

7 24
10 —

10 —

10 —

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Ämks-
reucer.

P. Cour.
ÜU1.ßl.
— 4
— 8.

12
— 3«

r —

2 —

3 —

4 —

5 Aold

5 ~

5 7

Bei cedirten Pachtcontracten über solche Grundstücke wird für'

die Anweisung:c. das RsmUche bezahlt.
Für
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Ccpliffc»
Ve< Copiaüen NmtS-

«rufen Attuar ä Vogen reuter.
Gold P. C«ur. Pr Cour. 3).Cour.

KU. kl. Rtl , il Rtl. gl Rtl.
Für Einfeßung eines Freischulzen 5 — 232 — 4 i —

— — — Vollbauern 5 — 2.32 — 4 1 —
— — — — Halbbauern 3 PrC 2 — — 4—24
— — — — KäthnerS . . 2— 1 32 — 16
Für Anweisung einer HauS- u. Gar-

jenstelle eines Neubauenden ohne
Wörde oder Acker und Wiesen r 16 — 4 — 4

Mit Wörde oder Acker und Wiesen 2 32 — 4 — 8
Für einen Paß . . . . —16 — §

Für Antrage, die auf Verlangen registrirt werden, erhalt der An»
fertiger der Registratur doppelte Copialgebühren. Pro Cenre für Con-
tractS-Abschließnngen oder geschlossene Contracte stehen den Domai-
nen-Aemtern nicht zu, und fallen die Gebühren für Trauscheine, bei der
künftigen etwanigen Aufhebung der Leibeigenschaft, gänzlich weg.

V. v. 28. Mai igiy.

12. Für die Amtsgerichte und für das CabinetS-AmlSgericht, ist nach-
folgende gleichförmige Sporteln-Taxe bestimmet und festgeseßetworden:

A) In Civil-Sachen,
fowol citationis, fimplicis querelae, mandati.

Beamte. Acruar. Diener.
Rtl. ßl. Rtl. ßl. ß!.

rro rexistratui a eines jeden Antrags von einer
Parchei, oder ex c>iedes Gerichtsdieners — — — 8 —

Ist das factum weirlanftig . « — — — 16 —

— regiftratura einer mündlich geschehenen
Citation, Inhibition oder sonstigen Ver-
Ordnung exore t>e$Gerichtsdieners oder
Boten in ciurlo regiftraturae unter
dem Decrete . . . . — — — 4 —

— citaiionebet mündlichem Verfahren von
jeder Parthei . . — — — 22

— eitatione von jedem Theile * . — 12 — 4 2
Pro
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Beamte. Actuar. Diener.
. . Rll. 61. Rll. Kl. <il.

?oo citations cnrn annexo mandatö feu
inbibitorio . . . — 40 — 6 —

— communicatione ohne besondere Aus¬
fertigung sind nur Abschriftögebühren
zu entrichten.

— Verhör oder Vorbescheid, die Sache mag
verglichen oder durch einen Bescheid
geschlichtet'werden; es sey in mündli-
chen oder schriftlichen Verfahren . » 1 8 — 24 4

— interlocuto . » ; 1 — — 12 4
— kleinen Bescheid . ^ . — 24 — 8 4
— Ableistung eines Eides, Terminögebühren 1 8 4

Bei Zeugen - Producirung und Abhö-
rung im ordentlichen Proceß außer den
gewöhnlichen Terminögebühren noch von
dem Zeugenführer allein, ohne Unterschied,
es mögen die Zeugen vereidet oder auf
Begehren der Parkheien nur summarisch,
jedoch ad. -intenögatoria abgehört wer¬
den, für jeden Zeugen - . . — 24 — 61

Dagegen werden in geringfügigen Sa-
chen bei summarischen Zeugen-Verhören
nur bloß Terminsgebühren entrichtet.

— formatione rotuli, von jedem Zeugen,

nach Verhältniß der Anzahl der Arti¬

kel und Incerrogatorien . . — — — 12 —

bis 16 —

Not. Wenn in dem Beweis verfahren bei Besichtigungen oder

sonstigen Verkommenheiten in loco Termine, welchecaufae

cognitionis halber nothwendig werden,vorfallen, artispe-

titi zu adhibiren sind, oder Reisen gesehen müssen, sowird

jedes besonders bezahlt, worüber die Bestimmung unten

erfolgt.
tl tt Pro



<»•• ' - Beamte. Actuar. Diene?»
:

•
*'

.'4 Sit!. 61. «st. lll. Kl.

Pro termino ad lOLulanttüm « » i — — 6 %
>— infpeotiene acte-vuni, für jedes volu-

wenn solches 50 Nummern enthalt— 24 —

imter 50 Nnmmern die Hälfte.
— lent^entia in schriftlichen Verfahren incl.

der Ausfertigung, und der Registratur
über die geschehene Publication, welche
statt eines förmlichen ProtocollS in

puüicatioois unter die Urtel
zu seßen ist . .

' . 2 — — 24 4

I\Tota. In mündlich verhandelten oder
summarisch zubetreibend enFal-
len muß aber die Sentenz zu
Protocoll gegeben werden, und
genügen die Terminögebühren.

Bei Verschickung der Acten pro in«
volucro . « , « — — — 16 4

bis '— — — z6 —
— Schreiben an die Facultak . . — 24 — g —
— moderatorio einer Advocatur-Rechnung

bei wenigen Acten-Nummern . . — 16 — § %
bei voluminösen Acten bis . . 1 24 — 8 2

— notificatorio live per refcriptum live
annexo mandato « „ — 12 —* 6 2

* *

>— manäato bei schriftlichen Verfahren — 12 — 6 2
— copia mandati * . — — — 4 —
— infinuatione, von jeder Parthei . —- — — — 2
•— documento inlinuationis * * — — — 8 —
— refponfo « , . 6 — 22
— inhibitorio, arreftatorio, relaxatorio,

jedes « . « . — 20 —- 6 4
und für das dabei an den Impetranten
ergehend? notiücarorimn -» , 12 6 2

Pro



Beamte. Actuar. Diener.
. , , , Rtl. ßl. NU. ßl. ßl.

?rc> mundliche Anlegung eines Arrestes oder
einer Inhibition durch den Diener — 8 — 4 2

•— execiitorialibus, item fitfpenfione, re-
novatione ac relaxatione executo«-
rialiiiin » •— 24 — 12 —•'

— Verwarnung . . . ' . — — — z
wird ein besonderes Verwarnungs-
Schreiben vo»nGericht erlassen, wel-
ches von der praxi jeder Behörde
abhangt . . . , — 12 — 6 —

— jeden ExecutionStag . . — — — — 8
exol. Meilengeld u. freier Defraiirung.

Erkenr.tniß der Auspfändung wird als
ein einfaches Decret bezahlt.

— die Auspfändung selbst . » — — — — 16
ist der.Actuar dabei zugegen . . — — — 16 —
excl. Fnhrgeld und Bezahlung derje-
nigen Personen, welche bei der Auö-
pfandnng adhibiret werden; darüber
die Bestimmung unten erfolgt.

— immillorialibus et fulpenlione immif-
forialium 4 . » — 20 —- 12 —

<— act« immiiEönis * . »116 — 32 g
— documento darüber * « * . — — — 24 —>
— taxatorialibus . '

. . . — 20 — 12 —

an die Handwerker jeden 32 ßl.
'— actu taxae, . . , 1 16 — 3-8
— documento dflCU&er . . ^ — — — 24 —-
— aäiudicatorialibus, item fuipenfione

derselben . , . . . — 20- — 12, —
— actu adiudicationis . 1 16 r— 32 8
•— documento darüber * . —- — — 24 —
>— evaeuatorio, eiectorialibns, fequefira-

torio « . »—24 — 12 4

II U 2 Ein-



Einzelne im Gerichte vorkommende
Verhandlungen.

Beamte. Zlctuar.Diener.
All. ßl. Rtl. kl. R

Pro conftitutione cnratoris et tutoris ad

protocollüm werden Terminegebühren

entrichtet.

-— procuratorio, tutorio et caratorio,

litiscuratorio et actorio . . — 24 X2 4

Oeffentlicher Verfauf von
Grundstücken.

— proclamatibas in allen Verkommenhei¬

ten, für jede Ausfertigung, welche öf-
ftntiichen Blättern inferirt wird . .1 —

Not. Für die Ausfertigung ad tabu-
lam publicam et ad aedes wird
nichts bezahle.

— jede Ausfertigung . . . — — — z —

Not. Wenn aber für auswärtige Blat- +
ter nur Extracte erforderlich sind,
wird für das proclama dit
Hälfte, also nur 24 ßl. für)ede»
entrichtet.

—- documento af- et relixionis . . — — — 32 —

— jeden Anschlag «
'

. — — 8

—- termino liqitidationis, wenn kein Sicjllt«

dank erscheint oder unter 2/m Rthlr. li-
quidiret werden . . 1 — — 8 a

lieber 2fm Rthlr.' werden för jedes

Vm Rrhlr. 32 ßl. mehr genommen, je-
doch geht der Postenzettel überall nicht
mit in die Summe

Pro
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Beamte. Actuar. Diener»
„ ^ , Rll. ßl, R!>. kl. ßt.

?ro protocollo Indnaltationis, je nachdem
der zu verkaufende Gegenstand wichtig
ist, i Rthlr. Z2 ßl. bis . . iq — — — —

Für den Addictions-Befcheid { pro
Cent von der Summe des Kaufschil¬
lings, welches, wenn nicht ein anderes
ausbedungen, vom Verkäufer mif| und
von dem Käufer gleichfalls mit \ pro
Cent erleget wird.

— Praclufiv-Abfchied incl. der Ausfertigung i — — 16 4

In Depo fitions-Fallen.
— depolitione von Geldern und Kostbar-

keiten,
s) für den Depositen-Schein . — 24 —- 8 —

b) Depositions- Gebühren,
wenn die Summe 100 Rthlr. und dar¬

unter ist . . — 16 — 8 —

geht sieüber 100 Rthlr. £ pro Cent.

Not. Die DepositionSgebühren können
nur genommen werden, wenn
res litigiofa die Veranlassung zur
Depofitionist, mithin wird nichts
für die zur einstweiligen Sicher-
heit niedergelegten Verkauf-,Con-
curs-, Erbschaft- und Pupillen--
Gelder bezahlt.

In Confirmations-Fallen.

- confirmaLione einer Obligation i pro
Cent.

— corifinnatione eines Kauf- ContractS in
ConcurS- und Curatel-Fällen wird,
wenn der Verkauf vor dem Gerichte ge-
schehen, UtidderAddictionsbescheid mit
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SSeamte,Actuar.Diener.
, , Rtl. ßl. RU. ß>. fH,

| p. C. bezahlet worden, nach Wichtig¬
keit des Gegenstandes in Pausch n. Bo-
gen 2 Mtl., 3 R^l. u. f. m. genommen.

UebrigenS wird eine nähere Be-
siimmung der Falle, wo eine Bestati-
gung ex officio rathlich und nöthig,
vorbehalten.

bis zoo Rtl.von jedem loo Rtl. . — — — — 4
über ZOORtl. vonjedem i oo Rtl. . — — — — a

Pro confirmatione einer Verhandlung oder
eines Vergleichs aäprotocollpm wer¬
den die gewöhnlichen TerminSgebüh-
ren bezahlt.

Ist aber der Vergleich außergericht-
Uchabgeschlossenund wird er dem Ge- >
richte zurConfirmation eingereichtund
die Confirmation durch eine besondere
Urkunde ausgefertigt, so werden be-
zahlt, ohne die Abschriften nach Ver-
haltn'iß des Objectes i bis . . 5 — — — —
für jeden Thaler besonders . . — — — ia —

— infinuatione iudiciali donationis niag-
nae Termins - Gebühren

In Verlassenschafts- und Erb-
schaftS fa llen. ^ >

— Versiegelung bei Sterbefällen der Pach-
ter, Holländer, Krüger, Müller und Ei-
genthümer, wenn das Gericht zuge-
gen ist . . . . 2 — 1 — 8

in nunder wichtigen Fallen, wo der
Actuar allein versiegelt . . — — 1 — 8

— Entsiegelung die Hälfte.
. partielle Versiegelung . . . . — — 24 — 4

— Entsiegelung die Hälfte.
Pro



Beamte. ?l>tuar. Diener.
Rrl. ßl. Ntl> ßl. kl.

?ro iuver>turn,wenn das Gericht zugegen ist,
für jedes gegenwartigeMicglied äTag z — i 24 16

Ist die Masse unbedeutend, so wird
die Inventur durch denActuar besorgt,
und in ganz geringfügigen Fallen durch
den Schulze« oder Pachter.

Not. 1. Für die sogenannte Regulirung
und das mundum- des "inven-
tarii wird dem Actuario ein bit«
liges, etwa 24 ßs. bis , « »— —• 116 —
bezahlt.

Not. 2, Ist dieJnventur in einem Tage
vollendet, sowird aufdieZeit,wie
lange gearbeitet, keine Rücksicht
genommen, sondern für einen
ganzen Tag bezahlt. Währt sot-
cheaber länger als einen Tag, so
müssen wenigstens taglich 6
Stunden gearbeitet werden,

gerichtliche Erbschaft-? - Regulirung, de-
ducto aere alieno, | pi'o Cent.

Conferenda und unsichere activa -
werden von dieser Abgabe ausbeschie-
den.

Verkauf von Mobilien a Rthlr. z ßl.,
wovon der Actuar K erhalt,

Die baaren Auslagen und Gebüh-
ren für Bekanntmachung der Auction
und den Ausruf werden besonders be-
zahlt, dahingegen für das mundum
des Auctions-Protocolls, Extract der
AuctionS-Zettel und Eincassirung der
Rechnungen nichts angerechnet wird,

überhaupt 8 bis .— — — -— 3a

I»
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In Vormundschafts - Sachen.
Beamte. Actuar. Dimer.
Mtl. ßl. Rtl. ßi. P.

?ro oc>nÜidnt.ionetntoris etc. wie oben.
— rcvißone und Monirung einer Vor-

mundschafts-Rechnung, wenn sol-
che nid^t in termino geschieht: re-
vifori « . . Z2 ßl»

pro revifione in calculo . — — — i6 —

Ist solchegrößer und hat 50 Bela¬
ge, revifori . . 2 9it[. — —- I —- —

wenn solche über 50 Beläge Hat
und daö Vermögen beträchtlich
ist: revifori . 4 Rtl. — 1 — —

— termino der Aufnahme der Vormund-
schafts-Rechnung . . 1 8 — 24 4

— decrelo de alienando « . .. 1 24 — 24 —
. Hierbei etwa nöthig werdende

Besichtiglmgen in loco, und Ter-
Mine canfae cognitionis halber,
sind besonders zu bezahlen.

Die Bestimmung für Reifen,
welche dabei vorfallen können, w
folgt unten.

Testamente.
*— confectione aut depolitione teßamen-

ti in loco iudicii — nach Verhalt-
niß der Perfon und des Vermögens
2 bis 6 Rtl. . . . — — — — Z-16

Auswärts, nach Verhaltniß des Vermö-
gens und der Entfernung 2 bis iO Rtl. —> — —- — 24

davon der Actuar den vierten Theil.
Für den Depositions - Schein —•

nichts.
—- teftainento reciproco 1 biö 2 Rtl. Mehr.

Pro
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Beamte. Actusr. Diener.
, ^ , Rtl. ßl. Rtl. ßl. ßl.

Pro publicatione teftamenti 2 vis 6Rtl.
dem Actuar davon ^tel.

retraditione tefiamenli, gewöhnliche
Termine-Gebühren.

* * <8

— jedes gerichtliche Attest . . — 24 — 8 2
— ein bloß vom Actuar ausgestelltes Attest — — — 24 —
— fubfidialibus et requilitorialibus . — 24 — 12 4
-— affixione eines auswärts erkannten pro-

clamatis oder sonstiger auswärtig er-
kannten Edictallen, incl. des dar-

, über zu ertheilenden doeumeni.i 5ub
' figillo . . . , —'32 — 16 16

refpünforialibus . . —• 24 — 8 2

und wird hiebe! bemerkt, daß, wenn
von auswärtigen Gerichten Handlun-
gen nachgesucht werden, welche nach
vorstehenden Ansätzen zn taxiren sind,
solche taxmäßig bezahlt werden.

B, In Concurö-Verfahren.

— obfignalione etrefig-T <
natione 1 wie bei Erb-

inventaric» und was i schafts- Fällen,
dahin gehört J

— citatione omnium oreditoruin (Patent-
Verordnung oder offene Ladung) . . 1 — —16 —

für jeden citanduin, wie er solchebesorgt — —1 2

•— proclamatibus — wie vorhin.
— termino liquidationis, für jeden SiC|Ut-

danten, es fty die Forderung hypothe-
carifch oder chivographarisch . . — 24 — 8 —

X r für
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Beamte. Attnar. Diener.
Rtl. ßl. Rt>. ßl. ßl.

für einen solchenTermin . . — 16

Die im Laufe der Sache vorkam-
wenden einzelnen Verhandlungen wer-
den nach der Taxe, wie im Civilproceß
bezahlt.

Tro fubliaftatipnibus, fo wie auch bei Ver«
kauf von Immobilien — wie vorhin.

— Prac^usiv-Abschied, — wie vorhin.
— fenlenlia prioritatis für )eden hypothe-

carischen oder noch mehr pn'vilegirten
Posten . . . . . — 28 — 4 —

— sammtliche Chirographarien i Rtl. bis . 2 — — — —

refp. 8 — . . — — — i6 —

— terimno "publicationis . . . l — — Z 8
— fentenlia diftributiva, für jeden hypv-

thecarischen oder sonst privilegirten
Posten, welcher zur Hebung kömmt . <—- 14 —- 2 —

— chirographariis, wegen der mühsamen
Berechnung

1 Rthlr. bis 2 — —

refp. 8 ßl. bis — — — 16 —

— termino publica tionis fententiae di-
Itributivae . « . 1 8 ~ ®4 8

Not 1. Für die Auszahlung in ter¬
mino wird nicht besonders
bezahlt.

Erfordern es aber die Um-
stände, daß die Auszahlung
entweder gar nicht oder nicht
vollständig geschehenkann, so
werden für jeden der deshalb
weiter nöthigen Termine be-
zahlt . . - . 1 8—24 4

Not. 2.
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Not, a. KommenbesondereUeberweisungen,Cesfionenund
Agnitionen vor, welchenicht bloß zn Protocoll be«
merkt werden, sowird dafür besonders, wie für ein
gerichtliches Attest, nach obiger Bestimmung be-
zahlt.

, Not. 3. Wenn der Concurs geringfügigist, sofindenvorste-
hendeGebühren nicht statt, sondernes muß von dein
Gerichte summarisch und mit möglichsterKosten-

"ersparung, als welchebei Concursenüberhaupt ein«
treten muß, verfahren werden.

Pro revifione und Ausnahme der Adnn'nistrations-Rechnungdes c.n.
ratoris bonorum, auch Moderation der Advocatur-Rech-
nungen,

wie vorhin bei Vormundschafts^Sachen.
Das honorarium deS curatoris bonorum und actoris

communis wird nach der dnrch die Observanz begründeten Ad-
vocaten-Taxe, bis auf weitereVerfügung, festgestellt.

Copialien für jeden Bogen 3 ßl.
Beamte. A.tuar. Diener.
Rtl. ßl. Rcl. ßl. ßl.

-— collatione » » — — — 1 —

Not. Von allenvorbestimmtenProcen-
ten erhalt der Actuar einViertel.

e. In UnterfuchungS-Stlchen.
— Versiegelung der Effecten eines Jnqui-

siten, deren Inventur und Verkauf;c.
wie in Civil-Fällen.

— jedeSession beiCriminal-Untersuchungen,
sie habe das Verhör eines Jnqui siten
oder Zeugen, deren Beeidigung oder
Confrontation,Richtigstellungdescor¬
poris delicti oder Bestchtigting eines
verunglückten Körpers, Section :c.
Publication der Sentenz jum Gegen-
stände . . * i 16 — 32 z

T p i Pro
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Beamte.Actuar,Dinner.
Rkl. lil. Rl«. ff. ßl.

Pro Entwurf der Artikel bei Special-Inqui¬
sitionen— a Bogen i Rchlr.

— Steckbrief . « « . . — 32 — 16 4
— falvo condncto . . . 1 — — 16 4
— jedenHolzdefrandanteninkleinerenFällen — 8 — 4 a

Bei bedeutenden Defraudationen
die gewöhnlichen'Termins-und fonsti-
gen bei gerichtlichenVerhandlungen
bestimmtenGebühren.

— Untersuchungenin puncto itupri — ge-
wohnliche Termins-Gebühren» Die
hierbei vorkommendenCivil-Verhand-
lungen werden nach obigen Ansätzen
bezahlt.

% * ^

-— Berichte ad Auguftiffimiim, die Re¬
gierung, oder ein Landes-Collegium,
sie mögen in erirninalilzns erstattet,
oder in eivilibus ad inftantiam ei¬
ner Parthei erfordert werden, xrcü
mundo relati a Bogen . . 1 — — 4 —-

überhaupt — 4

Anmerkungen.

1» Die Bezahlung derGerichtsgebührengeschiehtinPrenß. gr.Cour.
Bei denProcenten aber wird die Münzsorte berücksichtiget,von
welcherdas Procent zu nehmenist.

s. Bei Reifen erhält jeder Beamte, der gegenwärtigist,
für jedenTag 2 Rthlr.

ter Actuar — — — 1 Rthlr.
der Diener — — — 16 ßl.

Jedoch werden dieDiäten bei Errichtung und Entgegennahme
eines Testaments nicht bezahlt, weil beiBestimmungderGebüh-
ren schondarauf Rückfichtgenommenworden».



z. Die Fuhr- und Dcfraiirungskosten betreffend, so behalt es rück-
sichtlichderselbenbis auf weitere Verfügung bei der bisherigen ~
Observanz dergestalt seinBewenden, daß, wenn von den AmtS-
fassendie Fuhr nicht selbstgestelltuns die Defraiirung anständig
besorgtwird , dieKosten dafür nach der hochstmBilligkeit ange¬
rechnetwerden»

4> Die Ansähe INcrimlnalih'us verstehensichnur auf denFall, wenn
das Vermögen des Jncnlpaten zur Bezahlung der Kosten hin-
reicht; und ist jedesmal der höchstenBestimmung anHeimzu geben,
ob dem Actyario, wegen der vorfallenden vielenSchreiberei nicht
für jede Sache, nach Verhaltmß derselben, etwas ex fisco zu be¬
willigen fey.

5. Das Botenlohn bei Insinuationen, Citationen :c. wird besonders
für die Meile mit 8 ßl. bezahlt.

6. Die Gebühren der Gefangenwarter werden in ihren Instructionen
bestimmt.

7. Die Taratoren erhalte» außer freier Defraiirung für den Tag,
wenn der Gegenstand beträchtlichist, 1 Rthlr., fönst nur 16 ßl.
bis Z2 ßl., es mögen Freischulzen, Schulzen oder Handwerker
seyn— und an Reisekostenfür jede Meile 16 ßl.

8. Der Actuar ist verpflichtet,für den ihm ausgeworfenenAntheikan
den Sporteln die extenfa ad acta und die munda UNentgeldlich
auszufertigen. .

9. Alleetwa sonstvorkommendeFälle werden nach der Cakegone, zt»
welcher sie gehören, und analogisch nach den andern Ansätze»»
taxirt.

10. So wie übrigens alle diejenigenPöste, wobeinichtbemerktsteht?
„von beidenTheilen" nur einmal genommenwerden müssen, ss
wird auch ausdrücklichvorbehalten, vorstehende Sporteln-Taxe
nach Befinden zu mindern und zu mehren, oder auch ganz auf-
znheben.

Die
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Die Amtsgerichte und das CabinetS-Amtsgerichthabensich,vom
»KenJanuar 1820 an, nach dieserbis auf anderweitigeBestimmung
und unter dem obgedachtenVorbehalt gültigen Sporteln-Taxe
auf das genaueste zn richten und zu achten, übrigens aber^beiArmen-

und kleinengeringfügigenSachen diebisherige^-portelnfreiheitbilli-
ger Weift fernerhin eintreten zu lassen; hingegen in allen Fällen,
welchein der vorstehendenTaxe ihre Bestimmung nicht erhaltenha-
ben, bei der Landesregierunggeziemendanzufragen.

V. v. ,1. December1019.

S. AdvocatenNr. 2. Canzlei Nr. r. CriminalwefenNr. 2. 5.
MedicinalwefenNr. 1 11,2. Zuchthaus Nr. ) §. 5). Hypothek
Nr. II.

Stadtpfandbüchsr.
S. Indult Nr. 2.

Steindachcr.
S. Bauwesen Nr. 2z.

Steinmauern.
1. Aen sammtlichenKüstern in den Domainen wird befohlen,

daß sie,zur Ersparung der kostbarenBewährungen vonHolzumihre
Gärten, dahin äußerstbemühtseynsollen,dieGärten mit lebendigen
Heckenzu.umziehnoder sie, wo solchesnur möglichzu machen,mit
Steinmauern zu versehen.

V. v. >?.Januar- 179t*

2. Ilm das vieleBewahrungsholzzu ersparen,sollendieBeamten
aus alle möglicheArt dieMauern von Feldsteinen,trockenerErde und
Moos zu empfehlensuchen. Den Pächtern foll.zur Aufmunterung
für jede RheinländischeRuthe, wenn dieMauer 6 Fuß hoch, unten

4 Fuß und oben2 Fuß breit ist, 1 Rthlr. Pr. Grob Courant vergü¬
tet werden.

Camm.(Surrendean dieAemterv. 27.Januar 1798.

3. Die Beamten sollenim Novemberjedes Jahres, allenfallsbei
Gelegenheit der 2ten Zimmer- Revision, auf den Domanial»Meie-

reien
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reienuntersuchen, ob diePächter der Vorschrift der neuen Contracte,
wegen Setzung der Feldsteinmauern, gelebet, und wie viele Ruthen
gesetztworden, oder aus welchenGründen das Mauernsetzenunter-
blieben, und hierüber haben siebesonderszu berichte».

Camin. Surrende an die Aemterv. 21. Dec. igoz.

Stellmacher, f
S. Handwerker Nr. 5. Wagengeleise.

Sterbe-Quartal.
* ^a6 Sterbe-Quartal kömmt den E>'bendes verstorbenenPre¬

digers ohne Unterschiedzu Gute, unter der Bedingung, daß siefür die
Seelen - Cur der Gemeinde auf eigeneKosten sorgen. Die Pfarr-
Einkünfte, deductis decUtcendis, nachAblauf respectivedes Sterbe-
Quartals oder des Gnaden - Jahres, kommenvon dem Quartal, im
Laufe dessender Successor introducirt worden, diefemzu. Tnc,"aber

der an sich ungewöhnlicheFall ein, daß nach Ablauf respectivedes

Sterbe - Quartals und des Gnadenjahrö, und vor dem Anfang des
Quartals, in dessenLaufe der Successor introducirt worden, ein oder

mehrere Quartale verflossenfind, fo ist auf deöfallsigenBericht des
Consistori:die jedesmaligeBestimmung nach Lage der Sache a Sere-

niflimo vorbehalten.
V. an das Consistoriumv. 3. Octbr. 1810.

Sttrbelisten.
S. Kirchenbücher.

Steuerwesen.s
i. Aur Aufmunterung der Steuervisitatoren soll ihnen hinfüro,

wenn
"sie

Unterschleiseentdecktund angezeigthaben, von demWerths

des Confiscirten, oder von demQuanto der dictirten Strafe, es fey

über oderunter 4 Rthlr. jederzeitdieHälfte zu Gute kommenund ge-

hören, mithin der H. 58 des Erbvergleichs dergestalt erklärt feyn; hie-

bei wird jedoch vorausgesetzt, daß die Untersuchung der Defraudatis-

nen nach Maaßgabe des §phi $6 und 57 allemalgeschehe.
Reg. V-v. «7.Nov. »76^»..erneuerttun27.Febr.jsi5-

2.



2. Das Steuerwesen in den Domainen, die Einrichtungund Ein-
kreibungdieserSteuert, sollbei der Cammerverbleibenund vonselbi-
ger dirigirt werden. Wegen der städtischenSteuern aber verbleibt
es bei dem Erboergleichund demaus der Regierung unterm;ten Oc-
tober 1767 erlassenenRescript.

Rescr. an die Cammerv. 17. April 1769»

3. Die Steuerstuben sollenvon fremdenPferde- und Viehhändlern
ohne Unterschied,sowolin als außer Jahrmarktszeiten, nachMaaß-
gäbe des Erbvergleichs, wie überhaupt von fremdenHandelsleutenä
Thaler a ßl. fordern und berechnen.

Camtu.V- an Ne (Steinrffufien»• 9. Febr. 1737.

4. Die Steuerstuben sollenvon dem Handel, den Schlächter und
Scharfrichter mit Hauten und Fellentreiben,nachCap.VII. des Erb-
v^rgleichsdieSteuern einfordern und dergleichenWaaren ohneBe-
weis, daß davon die Steuer erlegt, nichtans den Thoren lassen; kau«
fen Fremde sieauf und expottirensie, so muß davon das duplum an
Steuer erlegt werden.

Camm. Verordnung an die Steuerstubenv. Zten
Julius ,737.

Von Producten, Hievom Lande in die Städte gebracht, und
sodann von Auswärtigen aufgekauft werden und außerhalb Landes
gehen, oder auch von einheimischenAufkäufernzumHandel destinirt
worden, soll der Käuser die Steuer gehörigund in Gemäßheit der
Anmerkungenzum Cap. 7 §. 1 des Erbvergleichserlegen.

Reg. V. an dieSteuerstubenv. g. Mai »788.

6. Nicht die Verkäufer, sonderndie Käufer, welchemit Häuten
und FellenHandlung treiben und selbigeexportiren, sollendie edict- *

maßige Steuer erlegen.
Camm.Verordnungan dieSteuerstubenvom 2?sten

Iunills 17KZ.

7. Sammtliche Dsmanialpachter und die Schulzen in den Dör-
fern sollendie auf demLandevon fremdenKäufern aufgekaufteWolle
und andere LandeSproduckenichteherverabfolgenlassen,als bis die
fremden Käufer mittelstProducirung eines PafsirzettelSvon einer

Steuer-
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Steuerstube die Berichtigung der edictmäßigenSteuer erweislichge-
Machtchaben. Die Beamten sollenhierauf vigiliren, und ihre Land-
reuter bei Verheißung eines Denunciations-Antheils dahin,ermun«
kern, auf ContraventionSfällegenau zu achten.

Reg. 2Z.v.4. Februar 1739.

8« Die Steuerstuben sind wegen der von fremdenFischaufkäufern
von den zum Verkauf iu die Städte gebrachtenFischenund gerau-
chertenAalen, sowolin als außerhalbIahrmarktSzeiten, zu erlegenden
Steuer aufcnp. VJI. des Erbvergleichs verwiefen, und es sollenvon
dergleichenHandelsleuten ebenfalls 2 ßl. ä Thaler wahrgenommen
werden.

(Tamm.V. an dieSteuerstubenv. 1. Julius 1789.

9. * Die Steucrstuben sollenex ciMcio über die Quantität der i»
hiesigenLanden aufgekauften und versteuerten, und bloß durch die
Mecklenburg-Schwerinschen Lande ftanespoi^Tt werdenden Wolle
jedesmal anch ohne darum ersuchtzu seyn, eine fpecificirteBescheini¬

gung zur Ueberzcugung der Steuerstuben in dortigen Landen, daß

keine einheimischeWolle heimlich mit aufgeladen und Jmpost und

Steuer unterschlagenwerde, beilegen.
25. v. 15. November1794.

10. Dem einheimischenVerkäufer wirklicherLandesproduetesoll

in keinem andern Fall für den Verkauf derselben eine Handlung«-

sieuerabgefordert werden, als wenn er mit selbigenwirklichenHan-

del oderGewerbe treibt.
Camm.23.v. 50.Marz -796.

11. In den Passirzetteln, welche von den Steuerstuben an die

Kaufleute wegen schon versteuerter Waaren, welche nach andern

Städten des hiesigenLandes exportirt werdensollen, gegebenwerden,

sollendie iu den Colsys befindlichenWaaren genan benannt und de-

ren Quantität nach Maaß und Gewicht, nebst dem Preise für das

Ganze angegebenwerden.
Camm.2).v. 25.October1796.

12. Die Cammer-Verordnung vom zisten März 1787*) wegen
. ... 9) y Aus-

S. v. Kamptzi^epert. S. 227.
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Auöhangung der Post-Charte, um die an Kaufleute ankommenden
Packete mit Waaren zu versiegeln,ist erneuert.

V. v. 22.Januar i8c>8-

13. Die Steuern von den Weinen sind immer nachdenEinkaufs-
preisen wahrzunehmen, wenn auch hernach der Preis gestiegen
wäre.

Camm.V. v. 2. Juliius iß°8-
14. * Als ein Bertrag zur Erhaltung des Militairs folf

1) die Befreiung des Adels und der übrigen in den Städten
wohnenden Erimirten von der Accise-Consumtions- und
Viehsteuerwegfallen,— nichtminder

2) die den Neubauenden in den Städter, bisher in Gemäßheit
der §§..6a und 63 des Landesvergleichsaus denStädtischen
Steuer -AuskünftenbezahltenBauhülfsgrlder aufhören, je-
dochdenjenigenNeubanenden, welä^ebereits vor demEnde
des laufendenJahres dieSohle des Gebäudes gestrecktha«
ben, die Bauhülfsgelder in dembisherigenMaaße auögezah-
let werden.

Reg. V. v. 50 Iul. i8ro,

15) Die Steuerstuben werden aufö Ernstlichsteangewiesen,die
nach demLandesvergleichviertel-oderhalbjahrigzu entrichtendenvöl¬
lig liquidenSteieern zur gehörigenZeit, nämlichmit demAnfangeje-des Quartal-Monats einzufordernund nicht länger als etwa8 Tage
nachdemTerminzu creditiren,fondernfodanusolchefortan durchRe¬quisitionder kompetentenGerichtsbehördenexecutivischbeitreibenzulassen,widrigenfallssiefür ihreSaumseligkeitverantwortlichseynsol-len und zu gewärtigenhaben,daß diewiderErwarten in einemQuar-tal etwaaufgeführtenRestanten, wenn siein demdaraufunmittelbar
folgendenQuartal nichtnachberechnetworden,deduetis deducendis
als wirklichbezahltangenommenund mit demgebliebenenBestände
des Quartals zurEinnahmeafsignirtwerden.

Camm.25.andieSteuerstubenv. 26.April1320»
S. Wolle» Wollmarkt. 'Zollwesen»

(Steuer-
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(Steuerbeschwerden)
Aei vorkomiuendenBeschwerdesührungen über das Verfahr?« der
Steuerbehörden behalt es bei dem im §. 57 des Landesvergleichsent¬
haltenen Bestimmungen sein Bewenden.

V- zur Publ. der OAGOrdnungv. 1. Jnl. 1818-'

(Steuerdiener.)
S. Steuer Nr. 1.

(Steuersiegel,f)
* ^a auf die Verordnungen vom 24. Jus. 1786/ *) 17. Marz

und 18-April i%£7 *); nach welche»zurVorbeugung der Unterschläge
bei der Accisealle Maaren, womit die Juden auf dem Lande hausiren
wollen,bei Strafe der Confiöcation, von derjenigenSteuerstube, bei
welcher sie solcheversteuert haben, mit dem Steuersiegel bezeichnet
seynsollen, nicht genau gesehenworden, so werden solcheden Juden
zur pünktlichstenNachlebung in Erinnerung gebracht und sottendie
Accise-Bedienten ernstlich ans die Versieglung aller Maaren
ohne Unterschied, womit dieJuden auf demLandeHausiren,hal-
ten, auch die Husaren darüber vigiliren, die unbesiegeltenMaaren
confiscirenund an die nächsteSteuerstube ablieseru, welchedavon au
die Cammer zu berichtenhat.

V> v. 26flenNovember1312.

Stimmengleichheit.
S. ActenversendungNr. 3~j>

Strafurtheile.
S. CriminaswesenNr. 1.

Straßen (Land-).
S. Wegebesserung.

— Stroh.
*) S. v. KamptzRepert. S. 262. 26z.

Py 2
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Stroh, t
S. Dung.

Sublocativn.
S. Pachttingen Nr. i.

Summarie.
S. Prediger.

SummarischeSachen, s
S. AppellationNr. 16. Fristen. HypothekenordtttMg§. 2z.

Supp/ication.
S. Restitution.

Supplications-Eid.
S. Restitution Nr. 2. in fine.

Suspensiv-Effect.
S. AppellationNr. 2. Restitution Nr. 5.

Syndicats-Klage.
hielte sich Jemand in seinerbei dem Ober-AppellationS-Gerichte
anhängigenSache dergestaltdurchdasselbein seinenRechtengekränkt,
daß er vermeinte, die SyndicatS-Klage wider ein Mitglied desselben
anstellenzu können; und sollteder dadurcherwachseneNachtheilnicht
auf dem Wege de>:ordentlichenRechtsmittel wider die Erkenntnisse
und Verordnungen des OAGerichts, wie sie im Tit. Iii. dieserOrd¬
nung angegebensind(s. Appellation,Restitution und Querel)gehoben
werden können; so wollenbeideLandesherrn es gestatten, daß bei
Ihnen Antrag auf Bestellung einer außerordentlichenrichterlichen
Behörde, beider die obgedachteKlageanzubringenist,gemachtwerde,
und wird dieseBehörde allemal aus Mitgliedern schonbestehender
Landes - Gerichtegewählt, auch in dieserEigenschaftbesondersver¬
pflichtetwerden. Fände sichaber, daß mit Anbringung einersolchen
Klage ein Mißbrauch zumUnglimpsdes OAGcrichtSunddessenMit¬
glieder getrieben worden, so sollder leichtsinnigeKläger, allemalin

eine
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etiteStrafe von 100 bis rooo Rthsr., oderfalls er nichtdes Vermö-
gens wäre, in eineangemesseneGefangniß- oderLeibeö-Strafe verur-
kheilt,auch dieseVerurtheilnng öffentlichbekanntgemachtwerden.

OAGOrdnungv. i. Julius iö'8 §- 8g.

Synoden,
*

jDet Sih der WesenbergerSynode ist nach Altstre?itzverlegt,
und dieselbesollkünftig den Namen der Streliß-Wefenbergischenfüh¬
ren, der jedesmalige ältestePrediger in Altstrelitzaber den Character
eines/enioi'äs Xyjaodiführen.

Reg. Publ. v. 6. Februar i8ii-

Tabackrauchm.f
j. * Aas Tabackrauchenauf den Straßen', und wol gar zwischen

Scheunen und Stallen und beimHolzhauen, ist nochmalsbei empfind-
licherLeibesstrafeverboten, worauf alle Gerichte und Obrigkeiten, so
wie auch die Chefs der Soldateske, genau zu sehen,und die Contra-
dementen nachdrücklichstzu bestrafenhaben.

Verordnungenv. 21.Nov. 1705und 19.Sep. 1787,

2. * Allen Amts- und Guts-Unterthanen, Dienstboten und Tage«
löhnern, auch andern Leuten auf dem Lande und in den Städten ist
ernstlichanbefohlen, sichdes Tabackrauchensan allen feuergefährli-
lichen Orten, sowol bei als außer der Arbeit ganzlichzu enthalten»
Keiner, wer eö auch sey, soll sich auf den Gassen und Höfen in den
Scheunen und Stallen und beim Holzhauen in den Wirthfchafts-
gebäudenund Behältnissen, -wo Stroh, Heu, Torf, Kohlen, Hobes-
spähne, Flachs, Heede oder andere leicht feuerfassendeDinge liegen,
imgleichenin den Holzungen mit brennendenPfeifen betreten lassen,
oder aber gewärtigen, daß ihm sogleichdiePfeife genommen, und er
dabei das erstemalzugleich8 gr. geben, bei wiederholtemVergehen
aber zu einer höhern Geldstrafe verurtheilt und nach Befinden mit
Gefängniß- Leibes-und Zuchthausstrafe belegt werden soll. Die
Schulzen, Vogte und andere Unterbefehlshaber und Bediente auf



dem Lande und in den Städten, auch die Husaren, und in den
Städten die'Soldctteske, haben auf dieseVerfügung und derenUeber-
treter genau zu achten, die Coittravenienten auch sogleich der Obrig-
feit anzuzeigen, so lieb ihnen ist, eine Strafe selbstzu vermeiden.
Den in flagranti betroffenenUebertretern sinddieTabakspfeifen so-
gleichzu nehmen, und solchesollen der Obrigkeit gebrachtwerden,
wo denn die das erstemalzu erlegenden8 gr. Strafgelder nebstder
Pfeife, bei wiederholtenVergehungen aber dieHälfte der zuerkann-
ten Strafe, und in Fällen, wo auf Gefangniß-und Leibesstrafeer-
kannt wird, eine der AufmerksamkeitangemesseneBelohnung den
Anzeigendenzugetheiltwerdensoll.

V. v. iß, 1Q01§, i.
Die Zimmerleute und Maurer, ihre Handlanger und Zupsteger

sollenbei denBauten überall nicht rauchen, soliebihnen ist, die ge-
nannten Strafen zu vermeiden.

Daselbst§. 2.

Den Denuncianten ist aufs schleunigstezu der ihnen zugebilligten
Belohnung zu verhelfen, auch jedem, der ohne dazu verpflichtetzu
seyn, Contraventionenanzeigt, eineCrgötzlichkeitaus demVermögen
des UebertreterSzuzuerkennen,und auchdazuzu helfen; auch sollauf
Verlangen des Angebers Name verschwiegenwerden. Am 2ten
Advent-Sonntage und am isten Sonntage nachMichaelis solldiese
Verordnung von denKanzeln verlesenwerden.

Daselbst$. 3.

3.
* Vorstehende Verordung ist erneuert und dabei das Ablesen

derselbenvon den Kanzeln an den zwei darin benannten Sonntagen
vorgeschrieben.

V- v. 24.Mai 18»3-

Tagelöhner.
S. ConcmSNr. 5. Dienstboten. LeibeigenNr. z.

Tagelohnder Handwerker.
S. Vanwefen Nr. 11.

Tauf-
«
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Taufgebühren.
S. Beischlaf.

Taufzeugen.
S. Gevattern.

Taufen. (Kind-)f
* Zeit von drei Tagen, binnen welcher nach der Kirchen-

Ordnung fol. ari.b. die neugeborenen Kinder zu taufen sind, wird
dergestalt verlängert, daß die Taufe nach Convenienz der Eltern auch
über den dritten Tag, jedoch ohne Dispensation nicht länger als späte¬
stens 3 Wochen vom Tage der Geburt des Kindes einschließlich ange-
rechnet, verschoben werden darf. Doch wird hiebet verordnet:

j) daß die Eltern, oder in deren Ermangelung die Angehörigen,
bei Strafe persönlicher schwerer Verantwortlichkeit, schuldig
und angehalten sind, schwachen oder krank werdenden Kindern
ohne allen Zeitverlust die heilige Taufe geben zu lassen, und
zwar auch in Fallen der Roth regelmäßig durch den Predigern
ferner

2) daß die Hebammen auf den schwachen Zustand des Kindes be¬
sonders Acht haben, und wenn sie solchen bemerken, den Eltern
sowol, als auch dem Prediger, — welchem sie ohnehin dieGeburt
eines jeden K'indss, spätestens am Tage nachher anmelden
müssen,— davon ungesäumt Nachricht zu geben schuldig und
verpflichtet seyn sollen.

V. v. 35- Jan, 1815-

S. Gottesdienst.

Taxe (derLandgüter),
S. ConcursNr. 6.

Taxe. (Polizei-)f
r. * Aie Verordnung vom ivten Auguff 1774*} wegen Maaß

und Gewicht und wegen der Polizei-Taxen in den Städten ist erneuert.
Wegen der Bäcker, Bvantweinbrenner und Brauer wird verordnet:

r.
*) S. v. Kamptz Repert. S- 268.,



I.

daß die Polizei in jeder Stadt alle Monate für gedachte Hand-

werkst, nach dem marktgängigen Mittelpreise des GetraideSAnd

der übrigen Materialien, allenfalls nach vorgängiger Backprob?,

eine Taxe entwerfen mid selbige am - sten Tage jedes Monats

dnrch Anschlag an das Rathhaus und im Brodscharren, auch

durch Zufertigung an das Bäckergewerk, öffentlich bekannt ma-

chen soll, wonach sich sodann die Bäcker und andere den ganzen

Monat hindurch richten sollen.

II.

Eine geringe Veränderung des GetraidepreiseS soll keinen

Grund zur Aenderung des Brod- Bier- und Brantwein-PreiseS

wahrend des Monats'abgeben, sondern diese findet nur alödann

statt, wenn der Preis beträchtlich steigt oder fällt.

III.
Die Brodtaxen sollen so abgefaßt feyn, als die für die Resi¬

denzstadt Neustrelitz. Nach dem Preise des GetraideS soll darin

bestimmt seyn, wie viel an Brod für jede Gattung von Münze

gegeben werden muß.

IV.

Die Obrigkeit soll auf unausgefeßte Befolgung dieser Taxe«

sehen; deshalb hat sie steißig bei den Backern zu visiciren, we-

nigstens doch unvermuthet alle 8 Tage einmal. Das Brod muß

gut tarmäßig gebacken seyn, und noch am folgenden Tage sein

Gewicht haben.

V.

Backt ein Backer schlecht oder taxwidrig, so soll nicht nur al¬

les vorrathige Brod ihm confiöcirt werden, und zwar dieses zum

Besten der Armuth, sondern er wird zum erstenmal und zweiten-

mal außerdem mit einer unnachlässigen Geld- oder Leihesstrafe

belegt, und zum drittenmal der Regierung zum Zweck nachdrück-

licher Ahndung angezeigt und dabei ein summarisch abgehaltenes

Prowcell über seine vorherige und gegenwärtige ContmveNtion

angefügt.
Ein



VI.
Ein jeder ist befugt und selbst verbunden, dergleichen Contra-

ventionen der competirenden Behörde anzuzeigen, und er soll auf
Verlangen, unter Verschweigung seines Namens, die Hälfte des
confiscirten Bredes erhalten.

vir.
Den Bäckermeistern ist diese Verfügung mit dem Bedeuten

von den Obrigkeiten bekannt zu machen, daß die geseßten Stra-
fen unabbittlich vollzogen und allen falls, bei fortdauernden Eon-
traventionen, der dagegen handelnde Meister aus dem Gewerk
gestoßen, imgleichen, daß auf einem jeden Brode der Name des
Meisters gestempelt werden solle.

VIII.

Jede Obrigkeit soll bei 2 Rtl. Strafe alle Monate und späte-
stens am i5ten desselben die Monats-Taxe zur Regierung ein-
reichen und dabei über den Befund der Visitation berichten.

Allen Behörden liegt die Aufrechthaltung dieser Verord-
nnng ob, und alle haben zu gewartigen, daß höhern OrtS her
Ein- und Nachsicht wird verfügt werden, wobei der Sorglosig-
keit durch nachdrückliche Maaßregeln begegnet werden wird.

2?- v. 26. Aug. 1794-

2. *• Die Polizeibehörden in den Städten follen nicht allein Brod-,
sondern auch Bier- und Brantweins-?Taxen entwerfen und es soll nicht

bloß daS Rockenbrod, sondern auch der Semmel mit dem Namen des

Bäckers gestempelt seyn.

V. v. 17. Oct. >794-

3.
- Das Rockenbrod soll mit des Bäckers Namen gestempelt seyn,

die Stempelung des WeizenbrodS ist aber den Backern erlassen, nach-

dem sie dagegen beachtungswerthe Gründe vorgetragen haben.

V. v. 20. Nov. 1794.

Zb Theer-
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Theerschweeler.f
3uc Vermeidung von Streit zwischen ihnen And den Halbhauern

sollen die Theerschweeler in den Domamen berechtigt seyn, von einem

jeden Brand Theer eine Tonne Theer vorabzunehmen.

Camm. u. Forst-V. an sämmtliche Theerschweeler
v. 2. Mai i8>i.

Titulaturen.
S. Curialien.

Töpfer. Topfwaaren.
S. Handel Nr. 5.

Transite Zell.
S. Zollwesen Nr. 7. 9.

TransmiJÖio a ctorum,

S. Actenverschickung.

Trauung,f
S. Hock^zeiten.

Trauer-Reglement,s
* Es soll einem jeden unbenommen seyn, in Trauer-, wie in Freu«

den-Fällen Kleidungen, von welcher Farbe man will und den sonstigen
Umstanden angemessen findet, zu tragen, mithin sowol farbige, als
schwarze Kleidungsstücke anzulegen, ohne durch diese oder jene den er-
littenen Todesfall zu bezeichnen. Wie nun soichemnach der schwarzen
Kleidung der bisherige ausschließliche Character eines Trauerzeichens
hiemit gänzlich benommen seyn soll, folglich beiden Geschlechtern aller
Stände überlassen bleibt, sich der schwarzen Farbe in Kleidungen ohne
Rücksicht auf Trauerfälle zu bedienen; so ist zur Bezeichnung einer
Trauer der Gebrauch der schwarzen Kleidung hierdurch ganzlich außer
Uebnng gesetzt, hingegen die Trauer bei allen Vorfällen dergestalt be»

schränkt, daß deshalb nie etwas weiter, als von Mannspersonen ein
schwar
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schwarzer Flor um den linken Arm und von Frauenspersonen bloß ein
schwarzes Band und zwar

a) wegen verstorbener Eltern und Ehegatten ein halbes Jahr,

d) wegen verstorbenerKinder, Geschwist?r, Vater- und Mutterbrü-
der oder Schwestern oder deren Ehegatten, auch Schwäger und
Schwägerinnen, 2 Monate,

c) wegen aller entfernteren Verwandten aber nur auf 14 Tage,

angelegt werden darf, wobei jedoch die Zeit der kürzeren Dauer will»
' kührlich bleibt.

23. v. 9. Febr. 1796. §. ».

Die Angesessenen vom Adel können in der ritterschaftlichen Uniform
mit schwarzem Flor und Beinkleidern, ohne schwärzen Rock, bei Hof-
trauern am Hofe erscheinen. Nur in Trauerfällen des Herzoglichen
Hauses bleibt es bei der Landestrauer auch in Rücksicht der Ritter«

und Landschaft, und es ist sodann die vollständige schwarze Kleidung
anzulegen.

Daselbst §. 2.

Es sollen bei Beerdigungen bloß eichene Särge (mit Beobachtung

jedoch der Verordnung vom i sten September 177z *) ohne Ueberzug,

ohne unnützen Beschlag, bloß mit verzinnten Handgriffen, einfachen

Inschriften und zinnernen Wappen gebraucht werden.

Daselbst $. 3.

Die Leichen sollen nicht in Atlas und andere seidene Zeuge ge¬

kleidet werden, sondern einfach in Leinewand, und auch der Gebrauch

der Bahrkappe und Decke soll abgeschafft werden, so wie aller un-

nöthiger Aufwand sorgfältig hi?bei zu vermeiden ist.

Daselbst §. 4.

Gedruckte Trauerbriefe fallen ganzlich fort und die Intelligenzbläk-

ter ersetzen deren Stelle. Der Gebrauch der Stammlichter bleibt

eines jeden Willkühr überlassen.
Daselbst §. Z.

. Alle

*) S. v. Kamptz Repert- S. 75-
Zj2
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Alte Obrigkeiten, die gesammte Geistlichkeit, die Leichenkleiderkn-
nen, Todtengräber und Küster in den Städten und auf dem Lande
sollen hierauf sehen und Contraventionen zu verhüten suchen.

' Daselbst §. 6.

Trauschein.
In Fällen, wo Amtsunterthanen, welche als Conscribirte zum Mili-
tair gestellet worden, während ihrer Capitulationezeit sich unter Be¬
obachtung der in dem Regulativ vom 2zsten Feb-uar 18^9 (s. Mili-
tair Nr. 7) enthaltenen deßfallsigen Vorschrift, verheirathen, brau-
chen sie für ihre Personen keinen amtlichen Trauschein zu lösen, jedoch
unbeschadet der Verbindlichkeit ihrer Bräute zur Lösung solcher
Trauscheine, im Falle diese etwa auch amtöunterthänig sind.

V. an die Aemttr v. ?ten Februar lg,o.
S. Hochzeiten.

Treiber.
S. Jagdwesen Nr. 6. g. 10.

Tröge.
SDie Beamten sollen nur im höchsten Nothfall Holz zu Back- und
Wasser-Trögen für die Domanialbauern nachsuchen, niemals aber
dergleichen zu Fleisch- und Brüh-Trögen, als wirklichem Hauögeräth,
welches die Bauern sich, ohne das Holz dazu zu erhalten, selbst an»
schaffen müssen, ansetzen, weil solches hinführo niemals wieder un-
entgeltlich bewilliget werden wird.

Cammer-Mandat an die Aemter v. 3. Januar 1797.
S. Bauwesen Nr. 20.

Tuchwaare.
S. Handel Nr. 6.

Umzug



Umzugder Leute.
S. Dienstboten.

Ungehorsam.
S. Contnmaz.

Ungemachshufe.
S. JagdwesenNr.2.

; ; Uniform..
1. * Aür sämmtlicheJustizbediente wird die Tragung einer Uni-

form verordnet, und haben selbigesichnach dem deßhalb erlassenen
Reglement, welches beim fecretario caneellariae zu inspiciren ist,
genau zu verhalten, auch spätestensgegen den ;ten Mai k. I. in vor-
geschriebenerUniform und nichtanders beiHofe, in officio und son-
sten öffentlichzu erscheinen.

Notif. aus der Iustiz-Canzkeiv. ig. Oct. *787.

2. * Zur Ersparung vieler und kostbarerGallakleiderist eineGalla«
Uniform bestimmt, welcheam 5. Mai a. fut. zum erstenmalangelegt
werden und ohne welchekeinerdemnächstbeiHofe an Galla-Tagen er-
scheinenfoll; dieTragung dertäglichenUniformaberbleibtderWillkühr
eines jeden überlassen. Das fämmtlichezur Cammer gehörendePer-
sonal, die Beamten, Post-, Zoll-, Accise-?c. Bedienten können das
Reglement in der Cammerregistratur einsehen, wieauch Proben des
Tuchs und das Dessein der Broderie zur Galla-Uniform zu besehe»
stehen.

Camm.Avertissementv. 26«Oct. 1757.

3. Die wirklichenGlieder der Justiz-Canzlei erscheinenan Galla-
Tagen beiHofe in einemscharlachrothen,nachArt eines französischen
Kleides geschnittenenRock, mit dunkelblauen,tuchenen,goldgestickten
Aufschlägenund stehendemKragen, an gewöhnlichenCour- und Hof-
Tagen in einemgleichfallsscharlachrothen,mit dunkelblauenAusschla-
gen und Kragen versehenen, jedochmit Überschlägen nach Art eines
Fracks geschnittenenund mit keinerStickerei geziertenRock.
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Die Unterkleider bei beiden Uniformensind von weißem Tuch,
und die Knöpfe an den Röcken sowol, als an den Unterkleidernvon
vergoldetemMetall.

V. v. 17. Nov. 1804§. !.

Die Glieder der Cammer erscheinenan Galla-Tagen in einem
scharlachrothen,nach Art eines französischenKleides geschnittenen
Rock, mit grün tuchenen, goldgesticktenAufschlagenund stehendem
Kragen, und an gewöhnlichenCour- undHoftagenin einemgleichfalls
scharlachrothenmit grünen Aufschlägenund Kragen versehenen,jedoch
nach Art eines Fracks mit Ueberschlägengeschnittenenund mit keiner
Stickerei geziertenRock.

Die UnterkleiderbeibeidenUniformensind von weißemTuch, und
dieKnöpfesowolan den Röcken,alö an den Unterkleidernvon vergol-
detemMetall.

Daselbst§. 2.

Die Hofräthe ohne Unterschied,wieauchdieTitular-Räthe, erschei»
n«n an Galla-Tagen beiHose in einem dunkelblauen,nachArt eines
französischenKleidesgeschnittenenRock,mit schwarzsammtenen,gold«
gesticktenAufschlagenund stehendemKragen, und an gewöhnlichen
Cour- und Hoftagen in einemgleichfallsdunkelblauen,mit schwarz
sammtnen Aufschlägenund Kragen versehenen,jedochnachArt eines
Fracks mit Ueberschlägengeschnittenenund mit keinerStickcreigezier¬
ten Rock.

Die UnterkleiderbeibeidenUniformensindvon weißemTuch, und
die Knöpfe an den Röckensowol,alö Unterkleidernvon vergoldetem
Metall.

Daselbst§. 3.

Den adlichenGliedern bei der Justiz -Canzseiund der Cammer
stehete6 zur freienWahl, rntweder nachwie vor in der Uniformd?6
Hofes, oderin derUniformihres Cottegiums,oder endlichauchinbei-
den abwechselnd,beiHofezuerscheinen.

Daselbst$. 4.
Wegen
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Wegen der Farben der Röcke, Kragen und Aufschlage, so wegen
des Metalls und der Stickerei hat man sichan das Hofmarschallamt
zu wenden, welchesdeßhalb gehörig insiruirt werden soll.

Daselbstjf. 5.
S. Militair Nr. 1i. PostwesenNr. 17.

Unterthanen. ^
S. Lieferungen. Taufschein. Leibeigene.

Urlaub der Unterrichter.
S. Canzlei Nr. 3.

Urfehde.
Aie Urfehde soll ganzlich abgeschafftseyn und im ganzen Lande in
den Strafurteln nicht ferner auf Urfehde erkannt, vielweniger
dieselbeabgeleistetwerden, worauf dieJustizcanzlei zu halten.

V. an dieJustizcanzleiv. 12.März -gig.

Urtels-Eröffnung.
S. Restitution Nr. 1. Criminalwesen Nr. 1.

Vacanz.
S. Ferien.

Vaccination.
S. Medicinalwesen Nr. 11.

Vagabonden.
S. ArmenwesenNr. 6. Juden Nr. 6. 8. Poltzei Nr. 1. z bis 6.

Verkauf. (Guts-)
S. Lehngüter.

Verschickungskosten.
S. AckenverfchickungNr. 2.

\ Vteh-



Viehschneider,j
». * Nutzer der demselbenfür seineOperationen herkömmlichge¬

bührenden Bezahlung, ist derselbe weder unentgeltlichFutterkorn,
„och unentgeltlichBeköstigung für sichund seinenKnechtzu fordern
berechtigt.

Camm.V. v. 7. October1795.

2. * Da das demViehfchneiderNeye ans WittstockimJahr 1794
ertheilte Privilegium zum Viehverschnitkim Stargardischen Kreise
ans bewegendenUrsachenaufgehoben, und von Neujahr d. I. an
hinwiederum dem ViehschneiderChristian Friedrich Michaelsenaus
Jabel uuter den besonderen Bedingungen verliehen worden,
daß er

,) sichim hiesigenLande spätestensMichaelis d. I. wohnhaft
niederlasse,

2) feinebeidenim Frühjahr und Herbstzu machendenReifenzei«
tig an ^edemOrte ansagenlasse,und keinenOrt vorbei reise,
auch

z) außer diesenbeidenReisen sichzu jederZeit auf besonderes
Erfordern an jedemeinzelnenOrte zumVieh-Verschnitt ein-
finde,wobeiihmjedoch,außer demtaxmaßigenSchneidegeld,
auchReife-undZehrnngSgelderzu zahlensind,welcheer aber
auf den beiden alljährlichenFrühjahr- und Herbstreisenzu
fordernkeineSwegesberechtigetist: ferner,daß er

4) in der Regel, und wenn nicht besondereUmständedas Ge-
gentheilerfordern, das Vieh auf jedemeinzelnenHofe in je-
dem Dorfe schneidenmüsse,und nicht verlangenkönne, daß
das zum Schneiden bestimmteVieh auf einenHof zufam«
wen getriebenwerde, wiedennnuchdieBeihülfe des Eigen-
thümers beiderOperation, wenn derMichaelsensolchever-
langen möchte,lediglichauf seine,des ViehschneiderS,allei¬
nige Gefahr geschiehet;übrigens aber

5)
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5) er keinen in der Bezahlung des Schneidegeldes übersetze,
sondern nur

für einengroßenHengst . . . Z2 ßl.
— ein Hengstfüllen . . '. '. 24 ßl.
— einengroßen Bollen ... 24 ßl.
— ein Mutterschwein . . 6 ßl.

. — einen großen Eber ... 6 ßl.
— ein Eberferkel . . . . 2 ßl.
— ein einjährig Kalb . . . . 8 ßl.
— einen Säugling . . . . 4 ßl.

in couranter Münze fordereund nehme; fo wird solcheshie-
durch öffentlichbekannt gemacht. Und wie demnachJeder-
mann gewarnet wird, sichvor den Pfuschereienanderer, Lan-
desherrlich nicht conccssionirter und genugsam bewährter
Leute zu hüten; sohaben auchdieObrigkeitenjedenOrts dem
pripilegirten Viehverschneider E. F. Michaelsen gegen die
Contraveuienten in vorkommendenFallen allen obrigkeitlichen
Schuß angedeihenzu lassen,und nur denenjenigen,die ihr ei-
genes Vieh verschneidenkönnen und wollen, solcheszu ge-
statten.

Reg. Avertissementv. 14. Febr. »798-

^Viehseuche.f
Aen Einwohnern auf demplatten Lande und in den Städten ist es
erlaubt, das von der Seuche crepirteRindvieh abzuledern,nur daß es
mit aller möglichenVorsichtigkeitan allen Orten geschehe Die Häute
sollensogleichvon einemLohgerber,der ausdrücklichso lange, als das
Viehsterben an einemOrte fortdauert, entwederselbstoder einerseiner
Gesellendafelbstverbleibenmuß, eingekalktwerden,und es darf damit
keinanderer, feyes Schuster oder fönstjemand, zu thun haben. Die
Beamten und Pensionarien sollenbei schwererAhndung dahin sehen,
daß dieses Uebelnichtvon einemOrte zum.andern verschlepptwerde,
weßhalb denn auch die Felle nicht an fließendemWasser gewaschen
werdenmüssen,

V. v, 10. Oct. 1766,
Aaa Vieh:
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Viehfteuer.
S. Steuer.

> Visirender Passe.
S. PasseNr.4.

Vollmachten.
Die Advocaten und Procuratoren sollendieselbennicht bloß unter-
schreiben,sondernauchCanzlei-Ordnungsmäßig(lib. I. tit. V. in fine)
besiegeltunter deinNachrheil übergeben, d<,ßsonstnicht nur auf ihre
Kosten die Beibringung einer bessernVollmacht gefordert, sondern
auch nochanderweitigeStrafen erkannt werdensollen.

Gem>Bescheidaus der Justiz- Canzlei0. 9. October
»797.

Vormundschaft(Ober-)
Zwischen der'Justiz-Canzleiund deinChurmärkischenPupillen-Colle-
gium zu Berlin ist dahin eineConventiongeschlossen,daß, wenndas
Hauptgut und dessenPminenz unter verschiedenerChursürstl.Bran-
^enburgischerund hiesigerLandeshoheitliegt, die Obervormundschaft
jn Ansehungder unter dergegenseitigen.LandeshoheitstehendenPerti-
nenz demjenigender beidenLandesherren,unbeschadetder Landesho¬
heit, zustehensoll,welchemdie Obervormundschaftüberdas Hauptgut
gebührt, dergestalt,daß in solchemFall über das Hauprgnt und dessen
Pertinenz nur Eine Obervormundschaftstatt findensoll.

Conventionvom »elp. Zten und aostenSeptember
1794.*)

S. CauzkeiNr.9. MinderjährigeNr.2.

Maaren. Waarentransport.
S. Handel Nr. 4.

Waffen.

*) e Rantzels Staats-Canjlei Iii. S. :z^.
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Waffen.
Niemand soll sich bei Durchmärschen und Cinquartirungen fremder
Truppen auf den Ankauf von Waffen, Munition, Uniformstücken,
Pferden u. s. w. einlassen, widrigenfalls sich ein jeder die üblen Folgen
davon wird beizumessen haben.

V. v. ig. Mai 1307.

Wagengeleise.
1. * soll hin furo bei den zu Reifen und Frachtfuhren in den

Städten und auf dem Lande gebräuchlichen Fuhrwerken, welcher Art
sie auch feyn mögen, das enge Wagengeleife gänzlich abgeschafft _
ftyn, und dazu, mit Ausnahme jedoch aller durch hiesige Lande
passirenden oder auf der Hin- und Herreise im Lande befindlichen
Ausländern zugehörigen Fuhrwerke, welches Standes und Wesens
auch solche Auswärtige seyn mögen, als welche unter diesem Verbot
nicht mit begriffen sind, kein anderes Fuhrwerk, als welches mit
C'inbegriff der äußern Holzdicke 5 Fuß i z Zoll Hamburger Maaß in
der Spur hält, hier im Lande gebraucht werden, und zwar vom Au-
fange des Jahrs i8°o an. Die Contravenienten sind das erstemal
mit 5 Rtl., bei wiederholten Contrav^ntionen aber mit 10 Rtl. und
nach Befinden noch erhöhet« Geldbuße zu bestrafen. Diefe Bestra«
fung soll jedoch auf einer und derselben Reife, die, ohne Aufenthalt
mehrerer Tage an einein Ort, gemacht wird, nur einmal statt finden,
und die Bescheinigung der erlegten Strafe von weiterer Ansprache für
dasmal befreien. Die Stell- und Rademacher sollen vor 1800 bei
Bestellungen an dieses Verbot erinnern.

V. v. 14. September 1795 und erneuert durch
V. v. 2. September 1799.

2. * Vorstehende Verordnung ist wiederholt erneuert und bei will-
kührlicher Geldstrafe den Stellmachern verboten, neue Achsen zu
schmalem Geleise zu machen.

V. v. 9. Januar »379.

Wahnsinnige.
S. Armenwesen Nr. 10.11.

Aaa » ^ Waisen-
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Waisengerichte.

S. Gerichtsstand Nr. z. <

Wegebesserung.

1. Aie dann saumigen Städte und Eingesessenen sollen zur Ab-
helfung der von der Wege-Commission gemachten und jedem Inte«
ressenten mitgetheilten Erinnerungen ernstlich und bei Vermeidung
geseh- und zweckmäßiger Ahndung hiedurch ein für allemal aufgefor¬
dert und ermahnet ftyn.

V. v. 24. Mucfufl 1791.

2. Die Heer- und ComNiercias- Landstraße» sollen hinfüro nicht
mehr durch eigene Commissarien, sondern durch Beamte und durch
Ritter- und Landschaftliche Deputirte untersucht und revidirt werden,
und jeder Beamte ist CommissariuS für den Theil des ihm anvertraue»
ten Amts, wodurch dergleichen Landstraßen gehen.

Reftr. an die Cammer v. 2. Mai 1798.

3. Die Beamten sind zu bestandigen Wege-Commissarien ernannt,
und sollen mit den Ritter- und Landschaftlichen Deputaten in den
Monaten Februar und März jedes Jahres die eigentliche Wege-
besichtigung, im October aber die Revision der durch ihre Aemter
fuhrenden Landstraßen beschaffen, auch in der letzten Hälfte des De-
cemberS jedes Jahres an die Regierung deshalb berichten und die ab-
gehaltenen Protocolle einsenden.

Reg. V, an die Aemter und V. an Ritter- und Land-
schaft v. 30. September 1799.

4. Die Wegebesichtigung soll alljährlich präcise im Februar und
Marz, und im October die Revision der gemachten Anordnungen in
den Domainen, ritterschastlichen und städtischen Gütern und Feld-
marken gehalten werden.

Instruction an die Beamten und Ritter-- und Land-
schaft v. 30. September 1799 §. l.

Die Beamten und Wege-Commissarien sollen den Tag des aus-
zurichtenden Geschäfts den ritter- und landschaftlichen Depntirten

' - allein»!
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allemal bestimmen und ihnen anzeigen, daß sie zu ihrerZuziehung nach
Vorschrift des Commissorii bereit waren, sie auch am bestimmten Tage
erwarten würden. Bleiben die Deputirten an dem verabredeten Tage
aus, ohne legale Ehehaften zu melden, so verrichten die Beamten dem-
ungeachtet ihr Geschäft allein.

Daselbst § 2.

An alle bei diesem Geschäft interessirende Personen der Ritter- und
Landschaft:c. ergehet ein notificatoriuirj circulare, worin ihnen die
Zeit der Ankunft der CoMmission angezeigt wird. Es wird ad proto*

collum bemerkt, wer erschienen ist. Diese Currenden werden von den

Ritter- und Landschaftlichen Deputirten mitunterschrieben, und die
Ritter- und Landschaft tragt Botenlohn und dergl. zu zweien Drit-

theilen.
Daselbst §. 5»

Die Beamten nebst den Deputirten nehmen darauf, jeder Beamte

in seinem Distrikt, die öffentlichen Landwege und Heerstraßen in Au-
genschein, berufen die Gutsbesitzer oder deren Stellvertreter, überlegen

mit diesen und den Deputirten, wie die schlechten Stellen durch Grä¬

ben, Dämme, Brücken :c. zu bessern, reguliren die zu beschaffendeBes-

serung und empfehlen dem Gutsbesitzer dessen sofortige Vollziehung,
widrigenfalls er in 50 Rthl. sofort executivifch beizutreibender Strafe

verfallen feyn würde, wenn die Besserung bei der nächsten Revision

noch nicht beschafft, und solches zur Verfügung der E>ecurion zur

Regierung einberichtet wird.

Daselbst §. 4.

Alle schlechte Stellen, nebst den zu ihrer Besserung getroffenen An-

stalten mügen durch den Amts - oder einen andern Notanus ad pro-

tocollinn verzeichnet werden. Sind die Beamten und Deputirten

verschiedener Meinung, so ist dieses gleichfalls zu protocolliren; anch

können die Deputirten durch einen auf ihre Kosten zu adhibirendm

Notarium alles protocolliren lassen, wenn sie wollen.

Daselbst §. 5.

Derjenige muß der Regel nach die Besserung beschaffen, auf dessen

Grund und Boden die schlechte Stelle ist. Entstehen dieserhalb un.ter
2



2 Gutsbesitzern oder einem derselben und einer Amts-Dorfschaft x.
Streitigkeiten; so soll ihnen in Serenilfimi Namen angedeutet wer¬
den, btt dem competenten Gericht die Sache anhängig zu machen, und
ihren Streit längstens binnen Jahressrist bis zu einer, wo nicht endii-
chen, doch interimistischen rechtlichen Verordnung auszuführen, auch
bei der nächsten Visitation die Litispendenz darzuthun, widrigenfalls
die Besserung auf beider Theile Kosten von Herzogl. Regierung ver-
fügt werden solle.

Daftlbst §. 6.

DaS Protocoll unterschreiben dieCommissarien und Deputirten, und
letzteren ist die Abschrift davon nicht zu versagen. Den Interessenten
ist ein extractus prolocplli von den schlecht befundenen Stellen zu
commnniciren, wornach die Besserung beschafft und in den Domaitien
wegen des Holzes :c. Verfügung getroffen und nachgesucht werde»
kann.

Daftlbst $. 7.

Nach §phis 4. 5. 6 und 7 ist auf den Stadtseldmarken mit den
Stadtdeputirten zu verfahren; in den Domainen aber müssen die
Beamten durch die Pächter und Dorffchaften ungesäumt die Besse-
rungen besorgen lassen.

Daselbst §. g.
Finden sich auf den refp. Feldmarken die Ritter- und Landschaft-

lichen Deputirten nicht ein, so verfahren die Beamten dennoch nach
ihrer Vorschrift, und senden die Protocolle zu weiterer Verfügung
zur Regierung. Erschiene von der Ritterschaft jemand auf seiner
Feldmark nicht, so ist dieses zu notiren.

Daselbst §> 9.

Nur aufnnstreitig öffentliche Heer- und Commercial-Landstraßen
sollen sich diese Visitationen vor der Hand erstrecken. Wird die
Qualität des öffentlichen Landwegs bezweifelt; so soll dieses ad pro-
tocollmn verzeichnet und vor eingegangener Verordnung mit der
Besserung nicht verfahren werden.

Daftlbst §. ,0.

Die verdorbenen, ausgefahrenen, oder sonst tiefen, geschmälerten,
sder gefährlich abgegrabenen Wege sollen an den schadhaften Stellen

_ tüchtig
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tüchtig geändert und passable gemacht, die verstopften Graben, Bäche
und Führten zu des Wassers Ablauf aufgeräumt, und die verfallenen
Brücken und Stege reparirt, auch besonders die Steindämme in und
vor den Städten, Gütern und Dörfern hinlänglich nach Inhalt al-

terer Verordnungen gebessert werden. Muß eine große Strecke ge-
bessert werden, ist aber diefes nicht füglich in einem halben Jahre zu
beschaffen, so ist eine proportionirliche Eintheilung zu machen, und

die impassablesten stellen sind sogleich fahrbar zu machen, und so.

dann in jedem halben Jahre ei» Theil deS ganzen Weges. Waren

die Interessenten unter sich uneiuS, oder die Stellen bei der folgenden

Revision noch nicht gebessert, so müssen die Beamten hievon mit Ein-

sendung des ProtocollS zur Regierung berichten.

Daselbst §. n.

Sollte einer der Beamten seine ihm durch altere Verordnungen

schon, und gegenwärtig wiederum aufs neue aufgegebenen Pflichten

bei der Wegebesserung verabsäumen, die Visitation oder Revision

nicht halten, oder aar in Domainen die Besserung, zu welcher die ab-

geschafften 7 Fest- und Feiertage bestimmt sind, vernachlässigen, so

soll er in jedem Fall in 50 Rtl. Strafe verfallen seyn.

Daselbst 1a.

(Wegchcsserungs- Commissson.)

5.
* Es ist mittelst eines Herzogl. Commissarii und ständischerDe-

purirten eine Wege-Commission und Deputation errichtet und solcher

nachstehende Instruction ertheilt:

§. r.
Die Wege-Commission und Deputation ist diejenige BeHorde,

welche unausgesetzt dahin zu sehen und zu sorgen hak, daß die Heer-,

Commercial- und Landstraßen lN gutem, fahrbarem Stande sind und

erhalten werden, und an welche sich die Landes-Polizei fo wie das Pu-

blicum in dieser Hinsicht zunächst halten und wenden. So wie di?
Commission und Deputation Hiernach es sich angelegen seyn lassen

wird, allen gerechten und billigen Erwartungen und Forderugen zn

entsprechen, so hat sie von Seiten des PnblicumS, insbesondere aber

von Seiten der Behörden, den Dymanial-Beamtcn, Rittergutsbe«
fitzern
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sitzertt und Skadtmagistraten, jederzeit die größte Willfährigkeit zu
fordern und zu gewärtigen.

§.2.
Obgleich die Wege-Commission und Deputation, wie vorsteht, zu

jeder Zeit im Jahr? berechtigt ist, dasjenige, was sie an dem guten und
fahrbaren Zustande der bezeichnetenStraßen auszusetzen findet, in an-
gemessener Form zu rügen, mit zweckmäßigen Besserungsvorschlägen
zu begleiten und das Erforderliche zu reguliren, auch im Fall unter-
lassener Berücksichtigung von Seilender Local-Behörden davon An-
zeige an die Landes-Regierung zu machen, so hat selbige insbesondere
Loch die Obliegenheit, zweimal im Jahr die Heer-, Commercial-,.Post-
und Landstraßen förmlich zu bereifen. Die eine Reife muß im Fe-
bruar oder Marz, die andere im October statt finden.

§. Z.
Die Frühlingsreise hat hauptsächlich die Bestimmung, den Zustand

der Straßen sorgfältig zu untersuchen und die Besserung in der später-
hu^angegebenen Art zu veranlassen. Die Herbstreise dagegen hat
vs füglich den Zweck, sich zu überzeugen, ob und wie weit den im Früh-
ling gerügten Mängeln abgeholfen worden.

§. 4.
Der Zeitpunkt der Reise im Laufe der vorbenannten Monate wird

von dem Commissario bestimmt und den Landständischen Deputaten
eröffnet, damit dieOfficial-Reise gemeinschaftlich vorgenommen werde.
Im Fall des Ausbleibens der Depntirten, oder des einen oder des an-
dern, findet die Reise dennoch statt, und eö wird mit Besichtigung der
Wege und Regulirung ihrer Verbesserung verfahren.

§,5*
An die ritterschaftlichen gesamMen Eingesessenen, oder in der Ab«

'
Wesenheit des einen nnd des andern an dessen GutS-Administratorm
fowol, als an die Magisträte in den Städten, und an dieDomanial-

Beamten, Pensionarien und Schulzen in den Domainen,-ergehet je-
deömal ein notificatoriiim circulare, in welchem die Zeit angezeigt
wird, gegen welche ohngesahr CommissariuS und Deputat! auf der
Feldmark eineS jeden ankommen werden, damit jene zu selbiger Zeit

dieselben erwarten, und demnächst Zeugen der.vorhandenen und zu
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verbessernden Mängel seyn können, nnd ist sodann ad protocollnm

zn bemerken, welcher oder welche von jeder Feldmark erschienen sind.

Diese Currenden werden von den ritterschaftlichen tuiö städtischen

Depntirten mit unterschrieben, und habe» Ritter- und Landschaft die

Kosten von Botenlohn und dergleichen, welche diese Currenden veran-

lassen, zu zwei Drittheilen zu übernehmen.

§• 6.

Die Wege-Commission und Deputation nimmt die öffentlichen Land-

wege und Heerstraßen in Augenschein, berufet, so wie st? fortziehet, den

Domanial-Beamten, den Gutsbesitzer oder bei der Behinderung des

Gutsbesitzers dessen Bevollmächtigten, überleget mit diesen, wie die

Besserung dersich findenden schlechten Stellen durch Graben, Dämme,

Brücken oder aus andere Art am füglichsten geschehen könne, regu-

liret die zu beschaffende Besserung, und empfiehlt der.Lo-

cal-Behörde, solche sördersamst vollziehen zu lassen, indem sie widri¬

genfalls unfehlbar zu gewärtigen habe, daß sie resp. zur Verantwor-

tung gezogen, oder auch die durch Unterlassung der Wegebesserung

nach den Landesgesetzen verwirkte Geldstrafe von Fünfzig Rthl. Gold

sofort executivisch werde beigetrieben werden, sobald bei der nächsten

Revision oder Visitation diese Unterlassung würde wahrgenommen,

und zur Verfügung der Execution an die Regierung würde einberich-

tet seyn.

§. 7.
Alle auf den Landwegen und Heerstraßen bei folcher Besichtigung

befundenen schlechten Stellen und beträchtlichen Mangel sind nebst der

zn ihrer Ausbesserung von CommissionS- und DeputationSwegen ge-

machten Anordnung durch den AmtS-Actnar, oder in dessen Ermange¬

lung durch einen dazu requirirten Notar ordentlich zu Protocoll zu

nehmen. Fände sich eine Verschiedenheit der Meinungen zwischen

dem Depntirten und CommissariuS, so ist solche gleichfalls getreulich

im Protocoll zu notiren; wie denn auch überhaupt denen Deputirten

zu gestatten ist, nach Willkühr auf ihre Kosten einen besonder« Notar

zn adhibiren, und durch denselben alles protocolliren zu lassen.

§• 8»
Die Wegebesserung hat derjenige unweigerlich zu beschaffen, auf

dessen Grund und Boden die schadhafte Stelle befindlich ist. Ent-

B b b stehen
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stehen hierüber Streitigkeiten zwischen zweien Gutsbesitzern, oder
zwischen einem derselben und einer Amtö-Dorfschast oder einem der
Domanial-Pächter; so ist den darüber streitenden Theilen in Lere.

niJIiriai Ncuncn anzudeuten, daß sie unverzüglich die Sache bei dem
compctenten Gerichte anhängig machen, und ihren Streit längstens

binnen Jahresfrist, bis zu einer, wo nicht endlichen, doch interimisti¬

schen rechtlichen Verordnung ausführen, auch bei der nächsten Visita-

tion die Litispendenz darüber darthun sollen, widrigenfalls sie zu ge¬
wärtigen haben, daß aus der Regierung dic Ausbesserung der streiti-

gen schlechten Stelle auf beiderseitige Kosten sosort würde verfüget

werden.

Das über die Wegebesserungen gehaltene Protscoll ist jedesmal

nicht nur von dem Commissario, sondern auch von den Ritterschaft-

lichen und Stadtischen Deputaten zu unterschreiben, diesen auch auf

Verlangen die Abschrift des Protokolls nicht zu verfag?n. DeSglei-

chen ist jeglichen Ortö den Interessenten von den schlecht befundenen

Stellen ein Auszug des Protokolls zu communiclren, damit theils die

Besserung darnach beschaffet, theils auch insonderheit in Ansehung

der Domainen wegen des benöthigten Holzes zu den Brücken, des

erforderlichen DammerlohnZ jc. das Nöthige darnach angefuchet und

verfüget werden könne.
v §. IO.

In den Städten und deren Feldmarken ist gleichergestalt mit Zu-

ziehung eines Deputaten einer jeden Stadt nach der in vorstehende«»

§phis 6. 7. 8. 9 enthaltenen Vorschrift zu verfahren.

§. 11.

Finden sich zu den Visitationen auf den Ritterschaftlichen Gütern

und auf dem Stadtfelde refp. der Ritterfchaftliche und der Städtische

Deputirte nicht ein, so soll der Commijsarius demohngeachtet mit der

vorhin beschriebenen Besichtigung der Wege und Anordnung zur

Besserung verfahren, die darüber aufgenommenen Protocolle aber an

die Regierung zu weiterer Verfügung einschicken. Wäre es auch,

daß irgend ein Gutsbesitzer durch sein oder seines Bevollmächtigten

Nichterscheinen bei der Besichtigung aus dem GutSfelde selbst verhin¬

derte.
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derte, daß die commissarischs Regulirung der Wegebesserung in fei-

nein Gute nicht zu seiner Wissenschaft gelangen könnte s so ist solches

gleichfalls in: Protoco-l zum Zweck der von Serenifijim.0 darüber zu

erlassenden Verordnung, jedesmal zn notiren.

§. 12.

Diese Wege-Besserungs-Visitationen sollen sich vor der Hand

nicht weiter, als auf unstreitige öffentliche Heer- und Commercial-

Land^raßen erstrecken. Sobald von den Deputirten oder auch von

den Gutsbesitzern mit irgend einigem Grunde bezweifelt wird, daß ein

oder der andere Weg solch ein^öffentlicher Landweg sey^ hat der Com-

missarins solches zu Protocott zu nehmen, und mit der Besserungs-

Regulirung bis auf anderweitige Verordnung m'chtzu verfahren.

§. iz.

Diese Wegebesserung soll dahin gehen, daß die schlechten Stellen

tüchtig gebessert und fahrbar gemacht, zu dem Ende verstopfte Grä¬

ben, Bache und Führten ausgeräumt, verfallene Brücken und Stege

hergestellt, wo neue Graben oder neue Brücken erforderlich sind, sol-

che gezogen und gebanet, zu schmale Wege breiter gemacht, die Wege

von Steinen gereinigt, zu niedrig liegende Wege zweckmäßig erhöhet,

auch Faschinen und Steindämme, letztere mit einem Sommerweg zur

Seite, gelegt werden. Da wo eine Verbesserung des vorhandenen

Weges unmöglich oder doch zu kostspielig seyn würde, derLweck aber

durch eine Umleguug des Weges und eine etwas veränderte Direction

desselben zu erreichen steht, hat die Commifsion und Deputation sol-

ches zu bewirken.

Ferner hat sie darauf zu sehen und zu halten , daß dauerhafte, ein-

fache, jedoch dem Auge nicht mißfällige Wegeweiser angebracht wer-

den, wo mehrere Wege auseinandergehen, und daß darauf die Be-»

Zeichnungenin jeder Hinsicht richtig und deutlichsind.

Endlich hat die Commifsion und Deputation zu Anpflanzung von

Alleen, wo sie passen, zum Bau massiver Brücken, nach gutem Ge-

fchmack, überhaupt auch zur Verschönerung der Wege und zu deren

Gradelegung, wo sie unnütze Bogen machen, aufzumuntern und an-

zuleiten.
B b b 2 Da
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Da, wo die nöthige Ausbesserung in dem Zeitraum eines halben
Jahres nicht beschafft werden kann, ist eine angemessene Eincheilung
zu machen und die Sache so zu reguliren, daß die schlechtesten Steilen
sofort fahrbar gemacht, außerdem aber von halbem Jahr zu halbem
Jahr ein bestimmter Theil des Weges gründlich und dauerhaft ge-
bessert werde.

Wenn diflenfus mit den Ritterfchaftlichen oder Städtischen De-
putirten entstehen sollte, oder wenn sich ergiebt, daß vorgeschriebene
Besserungen nicht beschafft sind, hat der CommissariuS solches mit
Beischließung des Protocolls einznberichten.

V. v. 24. Im?. 1L17.

Weiden,t
1. 3» den Domainen soll jeder Vollbauer künftig alle Jahr 50,

die übrigen Bauern aber advenantSSBeibenpachen pflanzen. Sämmt-
liche Heidejäger sollen hierauf sehen, und die gestoßenen Pathen nach-
zahlen, auch die fehlenden mit 1 gr. ä Stück bezahlt machen und dem
Forst - Collegio berechnen. Die Beamten sollen alljährlich um Jo¬
hannis dieserhalb berichten.

V< an die Forstbedienten und Beamten v..i. Febr.
»734*

2. Die Beamten sollen in den Domain?» bei den Baubefichtigun-
gen sogleich die Obst- und Weidenpathen der Pachter und Bauern
revidiren»

Camm. V. an die Aemter v. 30. Mai 1793.

3. Die Oberförster und Förster sollen in den Domainen ihres Di-
stricts alljährlich im Frühjahr die von den Pachtern und Bauern con-
tractlich zu setzenden Obst- und Weidenbäume aufzählen, und Specifi-
cationen davon den compet. Aemtern spätestens 3 Wochen vor Jo¬
hannis jedes Jahres zustellen.

Forst--V. an die Forstbedienten v. 15. Septbr. 1796.

4. Die Beamten sollen in den ihnen anvertrauten Aemtern die
Aufzählung der Obst- und Weidenbäume bei den Bauern und Pach-

lern
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fern beschaffen, und eS find daher von diesem Geschäft die Ober- und

Förster (jedoch alles mit Ausnahme des Domanial-Amtes SponholH)

gänzlich befreiet.

Forst-V. an die Förster v. 11. August 1799.

Werber, f
S. Militair Nr. l.

Wiedereinsetzungin denvorigenStand.
S. Restitution.

Wildbrett.
S. Wildprett.

Milddiebe.
S. Jagdwesen Nr. 12.

Wildfuhren.
S. Jagdwesen Nr. 2.

Wildmeister.
S. Jagdwesen Nr. 11.

Wildprett.
S. Jagdwesen Nr. 13.

Wildtaxe.
S. Jagdwesen Nr. iz.

Willkommen.
S. Zuchthaus Nr. 1.

Wirthshauser. Wirthe.
S. Festtage Nr. 4. Polizei. Spiel.

Wittwer. Witlwen.
S. Hochzeiten Nr. 1. 2. Leibeigen Nr. z.

gßoffe
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Wolle,f
i. Illle Freischulzen, Bauern und Pfarrbauern, Sch>afer und

übrige Domanial - Einwohner sollen weder roh5 Häute, noch rohe
Wolle außerhalb Landes verfahren, sondern ihre zu gewinnende Wolle

und Haute sowol vom geschlachteten als vom gestorben?« Vieh, nur
allein an Wollarbeiter, Fabrikanten und Gerber in den Städten
Stargardischen Kreises bei Vermeidung willkührlicher Strafe ver-
kaufen.

V. v. 51. Januar 1763.

s.DieZollberechnerund ihreUnterzollbedienten sollen besonders auf
den Grenzzöllen die Abgabe des Zolles von der hier im Lande aufge-
kauften Wolle pflichtmäßig wahrnehmen, und mit darauf sehen, ob
selbige auch gehörig versteuert worden; kann dieses nicht glaubhaft
docirt werden, so sollen sie denjenigen Aufkäufern, welche'die Steuer-
sttiben vorsätzlich verfahren, die Wolle fofort arretiren, und es der
Cammer einberichten, von denjenigen aber, fo ihres Weges wegen
keine Zollstakte passiren können, durch die Grenzzöllner die Accise,
nämlich von Auswärtigen a Reichsthaler 1 ßl. nach Maaßgabe der

'Anmerkungen ad Cap. 7 des Landesvergleichs einfordern lasse«.'.

Camm. V. an die Steuerstuben v. 14. Mai 1779.

3.
* Die Beamten sollen ans die Befolgung diefer Verordnung

wachen, auch mit den Stadt-Magisträten über die Beförderung der
Spinnereien auf"dem Lande und was dem anhängig ist, correspondi«
ren und von Zeit zu Zeit, mindestens aber doch alljährlich einmal dar-
über zur Regierung Bericht erstatten.

Die Prediger, Küster nnd Schulmeister in den Domainen follen
ihres OrtS die Jugend zu nützlichen Arbeiten außerhalb der Schul-
stunden ermahnen, und ihnen besonders die Wollspinnereien empfeh-
len, ihnen auch ExeMpel aus andern Ländern ansühren um sie dadurch

zu animiren, und ihnen eine Art und Weise zu zeigen, wie sie im Atter,
beimMangel anderer Arbeit und ihrer Kräfte dazu, sich ihr Brod ver-
dienen können.

B. v. -7. Inn. 1795.
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4« * Der auf die auswärts gehende rohe Wolle gelegt-gewesene
Jmpost Hort zu Michaelis d. I. auf

Reg. V. v. 2. Sept. 1799.
f. Steuer Nr. 9.

Wollmarkt zu Neubrandcnburg.

r. * Der auf dem diefes Jahr zu Neubrandenburg vom 24sten
Jnnius bis iften Julius zu haltenden Wollmarkte gekauften Wolle,
ist die völlige Abgabefreiheit bewilligt.

Reg. Notif. v. 13. Mai 1817.

2. * Dasselbe ist wegen des WollmarktS, der zu besagter Zeit im
Jahr 1818 gehalten werden soll, geschehen.

Reg. Notif. v. ,7. Dec. ,317.

3.
* ES soll künftig alle Jahr vom 24sten Junius, und wenn sol-

cher auf einen Sonntag fallt, vom 2;sten JuniuS bis znm isten In-
linS ein Wollmarkt zn Ne^brandenbnrg gehalten werden, wobei die
Handlungösteuer von der auf demselben erkauften Wolle während der
nächsten 3 Jahre vom künftigen Jahre an, ohne Unterschied, ob sie
von einlandischen oder auswärtigen Schäferei-Besitzern zu Markt
gebracht worden, erlassenseyn soll.

Reg. Notif v. ig. Sept. igig
und wiederholt

Reg. Notif. v. 19. Mai 1319.

Wucher.

1. Aer Landes-Fiscal sollernstlichdarauf vigiliren, daß Capita-
listen sich nicht des Wuchers dadurch schuldig machen, daß sie von
ihren eigenen Capitalien außer den erlaubten Zinsen sichnochNegoce-
Gebühren, Honorar, Doueeurs, Provisionen und dergleichenverspre-
chen lassenund nehmen, und daß nicht diesesin gemeinen Reichs- und
Landeögefetzenso hochverpönte Unwesen einreiße. ,

V. an den Fiscal v. 5. Inn. 1799.

a. * Die Justiz - Canzlei, alle Unkergerichte, der Fiscal, auch

Richter und Rath in Neubrandenburg sollen die strengste Wach-
samkeit



384 W Z

samkeit wegen des beim Geldverkehr in den LandesüblichenTermine»
überhand nehmendenWuchers beobachten,und nicht gestatten, daß in
Geldverkehr stehende Personen unter jeder Bedingung bedeutende
Geldsummen in den Terminen an sich bringen, und solchemehrere
Tage zurückbehalten,um die Circulation zu hemmen und um dadurch
einen künstlichenMangel an baarem Gelde zu bewirken, auch Geld
gegen enorme Procente unter verschiedenenNamen, als Douceur :c.
oft nur auf kurze Zeit ausleihen. In Contraventionsfallen sollen
sämmtlicheGerichte die ganze Strenge der Gesetzegeltendmachen.

Reg- V. v. 2g. Dec. rgo4 und Canzlei--V.an den
Hofrath Walther als adv&cafcuiufisciund sämmt¬
licheStadt- und Amtsgerichte.

Wundärzte.
S. Medicinalwesen I.

Zaune.
S. Steinmauern. Bauwesen Nr. 22.

Zeugen.
S. Criminalwesen Nr. 2. 5.

Ziegeleienf
* fSSev auf Cammer-Assignationen Steine von HerzoglichenZie¬

geleienerhalt, sollbei jedesmaliger Abholung einer oder mehrererFuh-
ren Steine auf Abschlag der erhaltenen Asfignation stet? einen In-
terimsscheinauf die abgeholte Quantität, und endlich, wenn er den
ganzen Betrag der Anweisung erhalten hat, eine General-Quittung,
gegenRücklieferungderInterimsscheine, an dieZiegler ausstellen, wi-
drigenfalls man es sichselbstbeizumessenhaben wird, wenn man von
den Zieglern abgewiesenwird, und ledig zurückfahrenmuß.

Camm. V. v. -z. Aug. 1794.

Ziegen.
N



Z 3S3

Ziegen,t
1. -e!lle Einwohner des Stargardischen Kreises sollen binnen 8Wochen ihre Ziegen, die dem Holze so großen Schaden zufügen, ab¬

schaffen, widrigenfalls diese von den Forsibedienten nach abgelaust-
ner Frist werden todt geschossenwerden, wofür denselben von den
Eigenthümern der Ziegen pro Stück 8 gr. Schießgeld zu geben.

V. an die Beamten und Pensionarienv. 23. Oct. 173h.
2. Vorstehende Verordnung ist bis auf weitere Verfügung wie-

der aufgehoben.
V. v. iß. December 17,34.

3. Es follen a dato bis Bartholom«! alle Ziegen ohne Unterschied
abgeschafftwerden.

V. an dieBeamten und die Städte Strelitz und Für-
stenbergv. ig. Jul. 1736.

4. Es soll hinsüro niemand in den Domainen w^ter Ziegen vor
die gemeine Hude jagen, sondern wer sich deren etliche halten will,
muß sie entweder im stalle futtern, oder an solchenOrten, wo sie
dem Holze überall keinen Schaden thun können, besonders hüten
lassen. Werden vor der gemeinenHude dennochZiegen getroffen, so
sollen sie sogleich von den Forstbedienten todt geschossenwerden.

5>.an die Aemter v. 18.August1764.

5. Die Ziegen sollen, da siejemandem zum Schaden gehalten wer-
den, ganz abgeschafft werden, unE>es ist allein den Hirten vergönnt,
3 oder 4 dergleichenzu halten, jedochdaß siedarauf Acht geben, daß
sieNiemandem zum Schaden gehen.

V. v. 20. December 1775.

Zimtnerbesichkigung.
S. Bauwesen.

Zinsen,t
S?ie Schuldner haben ihre Zinsen 8 Tage vor d?n Zahluugs-Ter-

Minen an die Kreis-Lasse prompt zu zahlen. Mit dem ersten Tage
C c c derselben

X
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derselbenfangt die Auszahlung an die Gläubiger, gegen Auslieferung
der Zins-Coupons, an, und wird damit bis zu dem Lude, resp. bei

der Kreis- und Haupt-Lasse, fortgefahren.
Diejenigen Pfand-Inhaber, welchein den, auf den ZinS-Coupons

bemerkten Terminen die Entgegennahme der Zinsen unterlassen, tön-
nen solchenunmehro nicht eher, als in dem nächstfolgendenZahlungs«
termine erhalten.

. Statute des Creditvereins §. 62.

S. Hypothekenordnung §. 29. Indult Nr. 1. 2. 5, 6. 7. Z. iZ. 14.
Pfandbriefe.

Mwesen. f

1. Ader, der sich zollfrei zu geriren denkt, soll hinfürozur Ver«
meidung jedes Unterschleisöstets wie sonstgebräuchlichgewesen, ein
gehöriges Attest beibringen und produciren.

* V. an die Ritterschaft und die Prediger v. z. Sep-
tember 1749.

2. Hinfüro sollder Zoll, der sonstvon den in Städten durchKünst-
ler und Handwerker verfertigten und ausgearbeiteten Sachen bei de-
ren Exportation gegeben werden müssen, die Exportation mag nach
dem platten Lande oder nach dem Auslande geschehen,aufhören.

Reg. V. an die Magistrate v. 11. Nov. 2766.

3. Die Freischützen sind von dem gewöhnlichenZoll keineswegs
eximirt, sondern sollenihn erlegen.

Camm.Rescr. an den ZolleinnehmerNatorp ju Neu-
brandenburgv. 6. Marz 1777.

4. Die Pachtbauern sollen so gut als die Dienstbauern in den Do-
mainen den Zoll entrichten.

Camm. Refcr. v. Z. Ott. 1790.

5. Die Landreuter sollen besonders an den Markttagen in den
Städten aus Zolldefraudationen vigiliren und htezu von den Beam¬
ten instrmrt werden.

V, an die Aemterv. 31. December1791.
6.
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6. Alle Pächter und Schulzen in den Domainen sollen den bei ih-
nen sich meldenden und ihre Hülfe requirirenden Zöllnern sofort den,
zur Wahrnehmung des Zolles und wegen vorkommender Defrauda-
tionen desselben, erbetenen Beistand leistenund sich dem nicht wider-
setzen, widrigenfalls sie dafür werden angesehenwerden.

V. an die Aemter p. 17. Nov. 1792.

7. Die Nebenzölle zu Neetzka und Teschendorff sollen alternirend
seyn. Wer diesebeiden Zölle berührt, steuert nur bei einem derselben,
wenn er sich bei dem andern durch Vorzeigung des Zollzettels legiti-
miren kann.

N. an bie Zölle zu Woldegk und Stargard vom
29. September 1795.

8. * Die vom Adel sollen nach §. 287. des Erbvergleichs bei den
Zollstakten jedesmal'taugliche und mit eigenhändiger Unterschrift de-
rer vom Adel und Eigenthümer, oder in deren Abwesenheitvon bevoll-
machtigten Verwaltern oder Pächtern und beigedrucktemGerichts-
siegel eines jeden Gutsherrn versehenePässe, worin alles und jedes,
die Zollstätte berührendes, Stück für Stück, eigentlich und richtig an-
gegeben ist, vorzeigen, widrigenfalls aber soll keinZollbedientergehal-
ten seyn, die Zollfreiheit gelten zu lassen.

V. v. 11. Jan. 1796. *)

9.
* Der Transite-Zoll für alle in die hiesigen Lande pafsirenden

Waaren, soll dem, der ihn bezahlt, von derjenigen Mecklenburg-
Schwerinschen Steuerstube, an welche er solchenentrichtet hat, resti-
tuirt werden, wenn er derselbendurch ein Zeugniß seiner OrtK-Obrig-
keit bescheinigethaben wird, daß die durch dieMecklenbnrg-Schwerin-
schenLande gehende fremde Waare zur Consumtion im Mecklenburg»
Streliß scheuverwandt und von hier nicht weiter ausgeführt wird.

Reg. Pnbl. v. 1. Mai ig,,.

10. * Die Schweinhandler, welcheSchweine aus Pommern oder
der dortigen Gegend einführen, sollendie gewöhnlicheLandstraße nicht
verlassen, um auf Schleichwegen durch die Serrah nfchen Berge

__ die

*) Wiederholt abgedrucktim 12. Stück der Intelligenzblätter von
i8'7' yrCcc 2
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die Zölle, besonders zu Vredenfelde und Thurow, zu umgehen, widri¬
genfalls sie als Zolldefraudanten bestraft werden sollen. Auch die
Husaren sollen hierauf vigiliren und die ohne Zoll-Passirzettel be-
troffenen Schweinhändler mit ihren Huden an den nächstellHaupt-
zollbercchner abliefern.

Reg. Publ. v. II. Zun. igiZ.

ii. * Aus bewegendenGründen sind die resp. Zöllner und Krüger
zu Strafen, Priepert, Düster forde, Godendorf, Wo kühlund Koiden-
Hof angewiesen worden, von jedem Holländer, welcherdaselbstmit
^Butter durchpafsiret, Zwei Reich sthaler pro Centner der bei sich
habenden Butter wahrzunehmen, jedochden Gesammtbetrag allen de-
neu Hollandern bei der Rückkehr zurückgeben, welche einen
Rathswagezettel aus Fürstenberg über die daselbst abge-
setzteButter produciren.

Reg. Publ. v. 2g. Mai iglg.

S. Wolle. Wollmarkt.

ZuchthauszuAltstrelitz,f *)
i, Willkommen und Abschiedsoll darin nur alsdann ertheilt

werden, wenn solchesin der Urthel ausdrücklichverordnet ist.
Canzl. V. v. ö. Sept. 1794.

a. * Wer mit Bewilligung der Justiz-Canzlei jemattbeit dahin
senden will, soll bei dessenAblieferung daselbstdas erste Vierteljahr
die ihm anzugebenden bestimmten Verpflegungsgelder und andere
Zuchthausgebühren praenumerando an den Werkhausaufseher er-
legen, und mit dieservierteljahrigen Pränumeration von 3 Monaten
zu 3 Monaten fortfahren, oder aber gewartigen, daß der Aufzuneh-
wende nicht angenommen und gegen die Säumigen mit rechtlichen
Zwangsmitteln wird verfahren werden; wobeies sichjedochvon selbst
versteht, daß, wenn der Züchtling wahrend seiner vorausbezahlten
Zeit sterben oder entlassenwerden sollte, der Ueberschnßdemjenigen
zurückgegebenwerden soll, welcherdie Zahlung leistete.

Canzl. V. v. z. October 1794.
3.

*) S. Mantzel Meckl.Staats-Canzlei Iii x. sz8 fq.
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z. Dasselbe soll den Namen eines Landarbeits- auch Zucket«und
Irrenhauses führen. Die Verordnung vom i2ten September 1798
wegen Abstellungder Bettelei (s. unter ArmenwesenNr. 6.) ist durch-
aus erneuert, dasjenige ausgenommen, was als interimistischin§pliis
VI. und XXIV. und XXV. bestimmt worden.

V. v. 4. Januar 1805.§. 1.

Sereniilimus übernehmen, Inhalts der am Ivten und I lten April
1809 mit den Standen getroffenenVereinbarung, auf ewige Zeiten
die Organisation, Administration und Unterhaltung diesesInstituts,
welches sowol zur Züchtigung der Vagabonden und Bettler, als zur
Strafe für Verbrecher und zur Aufbewahrung Wahnsinniger und
Gemüthskrankcr, auch zur Besserung dissoluterMenschen bestimmt
ist, auf höchst-alleinige Kosten, und die Verbindlichkeit der Stande,
zu zweiDrittheilen zu contribuiren, hört daher auf.

Daselbst§.2.

Zur Direction des Instituts ist dieOberaufsichtsbehördeder Land-
arbeitö- auch Zucht - und Irrenhaus-Anstalt angeordnet, und das
übrige nöthige Personale wird von Serenillimo nochernannt, auch
aus den Herzogl. Cassen besoldet, und mit Instructionen versehen
werden.

Daselbst $. z.
Die Husaren-Anstalt dauert ohne Erhöhung der Ständischen Bei-

trage fort, so wie solchesin der Verordnung vom i2ten September
1798 Nr. 1 bestimmt ist.

Daselbst§. 4.
Die auf den ritterschaftlichen und städtischenGütern ergriffenen

fremden Vagabonden und Bettler, falls sie sichzumZuchthause eig-
neu, werden aufSerenilUmi alleinigeKosten in demselbenunterhal-
ken, ohne daß dazu die Stande contribuiren. Wegen des Trans-
portö derselbenbleibt es aber ganz bei der Verordnung vom isten
September 1798.

Daselbst §. 5.
Alle übrige Züchtlinge,Wahnsinnige, oder sogenannteCorrigenden,

welchedie Ritter- und Landschaftpraevia gaufae cognitione mit ei¬
nem
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nem von allen Gliedern des Gerichts unterschriebenenund mit dem
GerichtSsiegel besiegelten Requisitions-Schein, worin zugleich die Zeit
der Abführung bemerktist, an das Institut abliefert, sollenunweiger-
lich gegen Entrichtung der unterm i vten und i i ten April 1804 mit
deit- Ständen verabredeten Beitrage anfgeilommenund diese Auf-
nähme auf keinenFall verweigertwerden. Die ablieferndeObrigkeit
bleibt für allen Mißbrauch verantwortlich, und muß gleichnachherdie
Urtheile mit den rationibus oder die Protocolle, wonach die Verur-
theilung und Ablieferung geschehenist, der Oberaufsichtöbehördeein-

-senden, und den Receptionsbefehl an den Werkhaus-Inspektor
erwirken.

Daselbst§. 6.

Die einheimischenBettler, welchenach §. io der Verordnung vom
l2ken September 1798 auf den dritten Betretungsfall abgeführtwer-
den sollen,werdengleichfallsauf Kosten der refp. Ritter- oderLand-
schaftlichenCasse,und nach demverabredetenmodo unterhalten. —
Hätte jedochdie Obrigkeit auch nnr connivendo erweislichderBette¬
lei des Abgeführtennachgesehen,sofallt ihr dessenUnterhaltungallein
zu, und sie muß sie der refp. Ritter- oder LandschaftlichenCasseer-
setzen. Die OberaufsichtS-Behörde hält sichaber alleinan die land-
ständischenLassen.

Daselbst§. 7.
Die für einenMahnsinnigen, Gemüthskranken, Züchrlingoder

Corrigenden zu zahlenden monatlichenBeitrage leideneine Abände¬
rung, je nachdemdas Subject mehr oder minder arbeitsfähig oder
vielleichtnur zu gewissenZeiten zur Arbeit fähig oderunfähigist; die
Bestimmung der Arbeitsfähigkeit und der verhältnißmäßigenBei-
träge, hängt von der Oberaufsichtsbehördelediglichab.

Daselbst §. g.

Diejenigen Personen, die ein eigenesVermögen, aber keinerecht-
maßige Leibeserbenoder hülfsbedürftige Ascendenten, als Eltern,
Großeltern u. s. w. zu ernähren haben, tragen, wenn ihre Zinsen
ganz oder zum Theil zn den Unterhaltungskostenhinreichen, so wie
auch die, welcherechtmäßigeLeibeserbenoder hülfsbedürftigeAfcen-
denkenzu ernähren haben, insosernevon den Zinsen nochnachAbzug

der
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der Unterhaltung^ und Erziehungskostendieserund jener etwas übrig
bleibt, die Kosten ihrer Verpflegung aus eigenenMitteln, dergestalt,
daß, wenn die Zinsen dazu hinreichen, sie das volleQuantum entrich¬
ten müssen, welches ihr Unterhalt kostet, ohne Rücksichtdes vergliche-
neu inodi.

Das. §. 9.

Die Ritterschaft leistet die Beitrage für die Züchtlinge :c., welche
sie an das Zuchthaus abgiebt, aus ihrer zu Neubrandenburg haben-
den Kreis-Casse, an deren Vorsteher sichdieInspectionsbehörde we-
gen der Zahlung lediglichhalten soll.

Duselbst §. 10.

Die Landschaft errichtet auch eine besondereCasse, an welchedie
Städte ihre Erlegnisse zahlen, und aus welcherdie Beitrage zum
Zuchthause an die Inspectionsbehörde gezahlt werden. Dagegen
werden die von Serenifliino der Landschaft verheißenen jährlichen
Sublevationögelder der landschaftlichenCasseals Cassen-Fond ange-
wiesen. Soll eine Stadt Zahlungen zum Landarbeitshause leisten,
so muß sieder landschaftlichenCassedieAlimentationsgelderin monat-
lichenratis oder quartaliter einsenden. Die Zahlungen an die In-
spection sollenaber allezeit, spätestens nach4 Wochen a dato, da die
Rechnungen zur städtischenCassen-Administrationbefördert sind, ans
der landschaftl. Casse erfolgen. Die Administration der landschaftl.
Casse hat zur Wahrnehmung der Erlegnissevon den Debenten ein
commillbrium perpetuum dergestalt, daß sie den Betrag der Rech-
nungSrückstände, so wie sie von der Behörde extraHirtsind, von der
säumigen Stadt oder deren Magistrat ohne weiteres durch Execution
beitreibeu kann, welchevon der Justiz-Canzlei auf Antrag der Admi-
nistration der Landschaftl. Casse verfügt werden soll. — Die land¬
schaftliche Cassen-Administration übernimmt alle von Seiten der
Städte entstehendeZahlungsverbindlichkeit. Sereniflimus werden
sichaber gnädig erklären, falls eine oder die andere Stadt säumig seyn
sollte, und selbstwegen Unvermögens dieExecution fruchtlos bliebe.

Daselbst §. 11.

Wegen derjenigen Vagabonden, Bettler, Züchtlinge :c., die aus
Neustreliß oder Mirow und aus den Domainen nach dem Landar-

beits-
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beitShauseabgeführt werden, sollendieAmtsgerichte,das Stadtgericht
und Polizei-Collezium zu NeustreliH bei sich ereignenden Fällen, mit
Beifügung der Urchelcum rationibus oderder Protocolle an dieRe¬
gierung berichtenund gewärtigen, daß nach Befinden nicht nur der
Receptionöbefehl an die Behörde ergehen, sondern auch wegen der
Zahlungen weitereResolution erfolgensoll.

Daselbst§. 12.

In allen Landarbeitshaus - Angelegenheitensollenweder von den
Collegien, noch von der OberaussichtS- Behörde Sporteln verlangt
werden, und es sollin allen diesenAngelegenheitendie Postfreiheitim
Stargardifchen Kreise gelten, msoferne das dafür zu entrichtende
Porto in dieLandesherrlichenCassenstießt.

Daselbst§. 13.

Von Weihnachten 1804 an sollenalle und jede in den §§plm Ii.
und III. der Verordnung vom !2ten September 1798 aufgeführten
Personen, somolin den Domainen, als in den Ritterschaftlichen-und
andern Privatgütern, anch die andre Halste, mithin die daselbstbe-
stimmtenvollenBeitrage jährlich in vierteljährigenTerminen resp.an
das Amt, unter welchemsie wohnen und zur Local-Armen-Casse an
den Gutsherrn praenumerando zahlen,w'eilder Grund des §plii der
gedachten Verordnung nach Vollendung des Landarbeitshausbaues
fortfallt.

Daselbst§. 14.

4. * Alle rückständigeZahlungen an das Landarbeitshaus sollen
künftigstatt an dieJnspection desselben,an das Ober«Infpections-
Collegiumunmittelbar geschehen.

Notif. des Ober-Zuchthaus-Jnspections-Cossegiiv.17.Januar 1805.

5. Bei dem Landarbeit- auch Zucht- und Irrenhause -sollnichts
ans Credit genommenwerden, sondern alles von dem Collegiooder
SemJnspeckor gleichbaar bezahlt werdenund hakdaher jeder Credit-
gebendedie eigeneGefahr dabeizu bestehen.

Publ, aus dem Ober-Inspectionscollegiov. ,/,ten
Imtitts I8°7>
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6. * In Zukunft soll die Einsendung obrigkeitlicher,auf ärztliche
Untersuchung begründeter Bescheinigungen darüber, daß daö abzulie«
ferndeJndividuum mit keineransteckendenKrankheit behastetfey êine
Bedingung der statt zu gebendenAusnahme in das Landarbeitöhaus
ftyn.

Reg. 23.v. 17.Febr. und Notificat.aus demOInfpec-
tions-Collegiov. resp.21. ^ebr. und5. Aug. igog.

7. Nach abgelaufener Strafzeit oder nach statt gefundener Begna¬
digung soll die Strafe des sogenannte» Abschiedes, wenn sol¬
che auch urttlSmäßig wäre, völlig wegfallen, dagegen ist der zu Ent-
lassendedurch den Geistlichen und in Gegenwart des Hauspersonals
auf eine würdige Weife zu ermahnen und ihm das Versprechen der
Besserung feierlich abzunehmen, wobei ihm auch eindrücklichgemacht
werden soll, daß bei neuem Verbrechen die Strenge der Gesetzein
erhöhetem Maaße eintreten werde.

Nescr.an das O-Inspections-Collegiumv. 27.Junius
»-817.

S. LeibeigeneNr. 3. ArmenwesenNr. 6. §. 9. 10. 22 :c.

Zünfte.
S. Handwerker. LeibeigeneNr. 2«

A n h a n g.

' Zur Rubrik „ForstNutzung" pag. no Nr. zr.

* R)er Forstsecretair ist befehligtworden, künftig nur in den Mo-
naten September und Februar Holzgesucheanzunehmen, worauf die
zu bewilligendenHolzanweisungen sogleicherfolgenwerden; dagegen
muß auch das angewieseneHolz so schnellals möglichund spätestens
bis zum Ersten des nächsten Maimonatö abgefahrenseyn, als bis zu
welchemTermin die Verordnultgen nur gültig sind.

Cc.inm.Publ. v. »stenSeptember ,L-o.

D d d Zur
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Zur Rubrik: „Medicinalwefen" 226.
Nachträglich der wegen der Vaccination ergangenen Verordnung
vom 2;sten April d. I. (s. MedicinalwefenNr. 2z.) wird Folgendes
näher bestimmt:

1. Die Prediger haben sichnur bei den Attestaten solcherAerzte
und Chirurgen zu beruhigen, welcherespectiveals recipirte und
ausdrücklich und besonders authorisirte entwederschonim
Staats-Calender aufgeführt, oderdochin denJntelligenzblätternvon
Seiten der Regierung als solchenamhaft gemachtsind.

2. Kinder, welchedie wörtlichen Blattern überstandenha-
ben, und solches zur volle» Ueberzeugung des Predigers
erweislichmachenkönnen,sind natürlich ebenso zur Confirmation zu-
zulassen, als solche,welcheüber die Vaccination befriedigendeZeug-
„isseproduciren.

3. In allen zweifelhaftenFallen, wenn zumBeispiel die Kinder
das erforderliche Zeugniß wegen Absterben? oder Entfernung des
Impf-Arztes nicht herbeizuschaffenvermögen, oder wenn selbigeim
Auslände vaccinirt zu seynvorgebenu. s. w., habendiePrediger der
Local-Polizei-Behörde Anzeigezu machenund derenEntscheidungzu
gewartigen.

4. Die Local-Polizei-Behörde hat alSdänndieWahrheit nachbe¬
stemWissen und Gewissenauszumitteln, da wo es nöthig mit arztli-
cherBerathung, und in dessenFolge entwederüberdieZulassigkeitzur
Confirmation eine Bescheinigung auszustellen,oder dahin zu sehen
und zu sorgen,daß vor derZulassungzur Confirmationzur Vaccina¬
tion geschrittenwerde.

5. TUeChirurgen, welchezur Ausübung der Vaccination authori«
firt seyn wollen, haben sichdesfallö an das Medicinal-Collegiumzu
wenden»

V. v. 28- Aug. ,820.

Berichtigungen.

Seite 24 Z. 5 vonuntenist für 55 zu lesen58.—— 47—u — oben ——der • die.
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Ziegen,t
1. Zilie Einwohner des Stargardischen Kreises

Wochen ihre Ziegen, die dem Holze so großen Sch>
schaffen, widrigenfalls diese von den Forsibedientei
ner Frist werden todt geschossen werden,, wofür bi
Eigenthümern der Ziegen xic> Stück 8 gr. Schießge

V. an die Beamten und Pensionarie

2. Vorstehende Verordnung ist bis auf weitere
der aufgehoben.

V. v. iß, December 17.34.

3. Es sollen a dato bis Bartholoms alle Ziegen
abgeschafft werden.

V. an die Beamten und die Städte
stenberg v. ig. Iul. i?z6.

4. Es soll hinfüro niemand in den Domainen w
die gemeine Hude jagen, sondern wer sich deren et
muß sie entweder im Stalle füttern, oder an solche
dem Holze überall keinen Schaden thun können,
lassen. Werden vor der gemeinen Hude dennoch Zie
sollen sie sogleich von den Forstbedienten todt geschos

5?. an die Aentter v. 18. August 1764

5. Die Ziegen sollen, da sie jemandem zum Schal
den, ganz abgeschafft werden, und es ist allein den .j

3 oder 4 dergleichen zu halten, jedoch daß sie darauf!
sie Niemandem zum Schaden gehen.

V. v. 20. December 1775.

S. Bauwesen.
Zimmerbesichfiguüg.

Zinsen,t
SDie Schuldner haben ihre Zinsen 8 Tage vor d?n

Minen an die Kreis-Casse prompt zu zahlen. Mit
See
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